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Dabei hat er sich mehrheitlich auf folgende Struktur und Terminierung zur Verneh-
mung der Zeugen in öffentlicher Sitzung verständigt39: 
 
 5. Sitzung am 28.11.2014: Fachebene HMUKLV 

 
1.  Matthias Ullrich 
2.  Günther Veit 
3.  Dr. Gerald Kraus 
4.  Guntram Finke 

  
 

 6. Sitzung am 19.12.2014: juristische Beratung  
 

5.  Sylvia Schmidt 
6.  Dr. Oliver Franz 
7.  Siegfried De Witt 

  
 

 9. Sitzung am 13.02.2015: Fach-/politische Ebene BMU I 
und RWE 
 

8.  Gerald Hennenhöfer 
9.  Jürgen Becker 
10.  Dr. Jürgen Großmann 

  
 

 10. Sitzung am 06.03.2015: Fach-/politische Ebene BMU II 
und Bundeskanzleramt I 
 

11.  Dr. Norbert Röttgen 
12.  Gerrit Niehaus 
13.  Ronald Pofalla 

  
 

 11. Sitzung am 27.03.2015: politische Ebene Hessen I 
 

14.  Ute Stettner 
15.  Mark Weinmeister 

  
 

                                                 
39 Kurzbericht-UNA 19/1, 4. Sitzung vom 24.09.2014, S. 7 (dort Anlage 10); 6. Sitzung vom 19.12.2014, 
S. 7; Sitzung vom 19.12.2014, S. 7; Kurzbericht-UNA 19/1, 7. Sitzung vom 23.01.2015, S. 13 f. (dort 
Anlage 3); Kurzbericht-UNA 19/1, 8. Sitzung vom 04.02.2015, S. 5; Kurzbericht-UNA 19/1, 9. Sitzung 
vom 13.02.2015, S. 5; Kurzbericht-UNA 19/1, 16. Sitzung vom 13.10.2015, S. 5. 
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 12. Sitzung am 15.04.2015: politische Ebene Hessen II 
 

16.  Karin Gätcke 
17.  Dr. Thomas Schäfer 

  
 

 13. Sitzung am 26.06.2015: politische Ebene Hessen III 
 

18.  Lucia Puttrich 
19.  Volker Bouffier 

 
 
17. Sitzung am 06.11.2015: Bundeskanzleramt II 
 

20.  Dr. Angela Merkel 
 
Das Bundesumweltministerium hat zunächst die Benennung ladungsfähiger Anschriften 
für die Zeugen StS a. D. Jürgen Becker und MinDirig a. D. Gerald Hennenhöfer ver-
weigert.40 Nachdem der Untersuchungsausschuss auf der ordnungsgemäßen Ladung 
und Vernehmung dieser Zeugen bestanden hat, hat das Bundesumweltministerium la-
dungsfähige Anschriften mitgeteilt.41 
 
Die meisten der vernommenen Zeugen haben für ihre Aussage vor dem Untersuchungs-
ausschuss eine Aussagegenehmigung benötigt, die sie von der Hessischen Staatskanz-
lei, dem hessischen Umweltministerium, dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof, dem 
Bundesumweltministerium, dem Bundeskanzleramt sowie dem Ministerium für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg unter Einhaltung beamtenrecht-
licher Vorschriften sowie § 6 Abs. 2 Bundesministergesetz erhalten und dem Untersu-
chungsausschuss vor der Vernehmung vorgelegt haben. Das Bundesumweltministerium 
hat zunächst die Zustimmung zur Erteilung einer Aussagegenehmigung für den Zeugen 
MinDirig Gerrit Niehaus abgelehnt.42 Nachdem auch hier der Untersuchungsausschuss 
auf der Vernehmung bestanden und rechtliche Schritte angedroht hat, wurde der Ertei-
lung einer Aussagegenehmigung seitens des Bundesumweltministeriums zugestimmt.  
 

VI. Formeller Abschluss der Beweisaufnahme  

 
Am Ende jeder Vernehmung hat der Vorsitzende die Zeugen darüber belehrt, dass diese 
lediglich vorläufig entlassen würden und der Untersuchungsausschuss erst am Ende der 
Beweisaufnahme durch Beschluss feststellt, dass die Vernehmung der Zeugen abge-
schlossen ist. Ferner wurde den Zeugen die Gelegenheit der Korrektur ihrer Zeugenaus-

                                                 
40 Kurzbericht-UNA 19/1, 6. Sitzung vom 19.12.2014, S. 5 f. (dort Anlage 4) 
41 Kurzbericht-UNA 19/1, 7. Sitzung vom 23.01.2015, S. 4 f. 
42 Kurzbericht-UNA 19/1, 7. Sitzung vom 23.01.2015, S. 4 f. 
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sage durch Prüfung des Vernehmungsprotokolls binnen zwei Wochen nach Erhalt ge-
stattet. 
 
In seiner 18. Sitzung vom 16. Dezember 2015 hat der Untersuchungsausschuss einver-
nehmlich beschlossen, dass die Beweisaufnahme durch Anhörung von Zeugen beendet 
und die Vernehmung der bereits gehörten Zeugen abgeschlossen ist. Die Zeugen wur-
den unvereidigt entlassen. Nicht ausgeführte Beweisbeschlüsse betreffend die Ladung 
und Vernehmung von Zeugen gelten als erledigt.43  
 

VII. Sitzungen und zeitlicher Umfang der Untersuchung 

 
Der Untersuchungsausschuss hat in der Zeit vom 13. März 2014 bis zum 20. April 2016 
insgesamt 19 Sitzungen abgehalten, von denen acht in Teilen öffentlich gewesen sind. 
Der Untersuchungsausschuss hat insgesamt annähernd 54 Stunden getagt. 
 

VIII. Umgang mit Akten nach Abschluss der Untersuchung 

 
In seiner 19. Sitzung vom 20. April 2016 hat der Untersuchungsausschuss beschlossen, 
dass die als VS-NfD eingestuften und an die Obleute der Fraktionen verteilten Unterla-
gen unverzüglich nach Kenntnisnahme des Abschlussberichts durch das Plenum des 
Hessischen Landtags an das Ausschusssekretariat zur Vernichtung zurückgegeben wer-
den. 
 
Die zu Beweiszwecken beigezogenen Unterlagen werden nach Kenntnisnahme des Ab-
schlussberichts durch das Plenum des Hessischen Landtags an die herausgebenden Stel-
len zurückgegeben oder mit Zustimmung der herausgebenden Stellen vernichtet. Aus-
genommen hiervon sind Kopien bzw. Ausfertigungen beigezogener Unterlagen, die als 
Dokument dem Abschlussbericht beigefügt sind.  

                                                 
43 Kurzbericht-UNA 19/1, 18. Sitzung vom 16.12.2014, S. 4. 
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Teil Zwei:  Feststellungen zum Sachverhalt 

 

A. Exkurs: Katastrophaler Unfall im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi am 11. 
März 2011  

 
Ausgangspunkt der Entwicklungen auf Bundes- und Länderebene zwischen dem 11. 
und 18. März 2011 war der katastrophale Unfall im japanischen Kernkraftwerk Fukus-
hima Daiichi.  
 
Am Freitag, den 11. März 2011, um 14:46 Uhr Ortszeit erschütterte ein Erdbeben der 
Stärke 9,0 den Norden der japanischen Hauptinsel Honshu. Gegen 15:27 Uhr erreichte 
ein Tsunami die nördliche Ostküste der Insel. Im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi mit 
seinen insgesamt sechs Siedewasserreaktorblöcken ging durch das Erdbeben die An-
bindung an das öffentliche Stromnetz verloren. Die nukleare Kettenreaktion in den Re-
aktorblöcken 1 bis 3 wurde durch Schnellabschaltung gestoppt. Infolge der Über-
schwemmungen der Anlage durch den Tsunami fiel in den Blöcken 1 bis 4 auch die 
Notstromversorgung aus. Es fehlte den Blöcken 1 bis 4 damit die Energieversorgung 
für die Kühlung der Brennelemente in den Reaktorkernen und den Brennelement-
Lagerbecken. In den Blöcken 5 und 6 fielen ebenfalls große Teile der Notstromversor-
gung aus. Neben der Notstromversorgung fiel durch die Überschwemmungen auch die 
Nebenkühlwasserversorgung durch Beschädigungen an Pumpen und Schaltanlagen aus. 
Der Ausfall der Notstromversorgung und der Nebenkühlwasserversorgung führte in den 
Blöcken 1, 2 und 3 des Kernkraftwerks zum Ausfall der Kernkühlung sowie der Küh-
lung der Brennelement-Lagerbecken. Es kam zur Überhitzung der Reaktorkerne und in 
der Folge zum Schmelzen von Kernmaterial. Aufgrund des Unfalls kam es zur Freiset-
zung großer Mengen Radioaktivität in die Umwelt. Dies führte am 12. April 2011 zur 
Einstufung des Unfalls in Fukushima Daiichi in die INES-Stufe 7 „Katastrophaler Un-
fall“.44 
 
Die Folgen des Erdbebens und Tsunamis waren nach Angaben der japanischen Regie-
rung immens: Es gab mehr als 20.000 Tote und Vermisste, über 320.000 Menschen 
mussten sofort in Notunterkünften untergebracht werden, mehr als 560 km² Festland 
wurden durch den Tsunami überflutet, 470.000 Gebäude schwer beschädigt oder zer-
stört, 4.000 Straßen und 6.600 Bahnverbindungen zerstört oder unbrauchbar, mehr als 
460.000 Haushalte waren ohne Gasversorgung, 4.000.000 Haushalte ohne Strom, 
2.300.000 Haushalte ohne Trinkwasser, 800.000 Telefonleitungen waren nicht verfüg-

                                                 
44 Bundesamt für Strahlenschutz, „Die Katastrophe im Kernkraftwerk Fukushima nach dem Seebeben 
vom 11. März 2011“, S. 20 ff., 53, abrufbar unter http://doris.bfs.de/jspui/handle/urn:nbn:de:0221-
201203027611. 
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bar und an mehr als 120 Stellen wurden erhebliche Landrutsche, Dammbrüche und Bo-
denverschiebungen festgestellt.45 
 
Zu diesem Zeitpunkt waren in der Bundesrepublik Deutschland noch 17 Atomkraftwer-
ke in Betrieb. Deren Laufzeiten waren kurz zuvor, durch Inkrafttreten der 11. Atomge-
setznovelle46, entgegen dem im Jahr 2000 erzielten Atomkonsens, erheblich verlängert 
worden.47 
 

B. Erörterungen und Entscheidungen am Wochenende des 12. und 13. März 2011 

 

I. Entwicklungen auf Bundesebene  

1. Erörterungen innerhalb des Bundesumweltministeriums 

 
Im Bundesumweltministerium befassten sich die zuständigen Arbeitsgruppen der Abtei-
lung RS (Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, nukleare Ver- und 
Entsorgung) angesichts der Ereignisse in Japan zunächst vordringlich mit Fragen des 
Strahlenschutzes und der Erdbebenauslegung deutscher Kernkraftwerke.48  
 
Da unklar war, inwieweit die Vorkommnisse auf deutsche Kernkraftwerke übertragbar 
waren, empfahl der Zeuge Gerald Hennenhöfer, damaliger Abteilungsleiter der Abtei-
lung RS, bereits am 12. März 2011 dem damaligen Bundesumweltminister Dr. Norbert 
Röttgen die Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwer-
ke; ein Vorschlag den die Bundesregierung im weiteren Verlauf der Diskussionen am 
Wochenende aufnahm.49 Der Zeuge Dr. Norbert Röttgen hat zu den Vorgängen am 
Wochenende ausgesagt: 

Freitag war der Unfall, der mich auf einem Landesparteitag der CDU Nordrhein-
Westfalen traf, der uns alle ja völlig überraschend traf, und dann begann relativ sofort 
die Fragestellung: Was heißt das für Deutschland? – Das war auch die interne Diskus-
sion am Wochenende, auch in einem Gespräch mit der Bundeskanzlerin und auch dem 
Vizekanzler am Samstagabend, wenn ich mich recht erinnere, in Berlin. 

Meine Willensbildung und Bewertung zu diesem Vorgang über das Wochenende waren 
die, dass Fukushima die Erfahrung gebracht hatte, dass, wenn man die vorhandenen 

                                                 
45 Bundesamt für Strahlenschutz, „Die Katastrophe im Kernkraftwerk Fukushima nach dem Seebeben 
vom 11. März 2011“, S. 15, abrufbar unter http://doris.bfs.de/jspui/handle/urn:nbn:de:0221-
201203027611. 
46 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, „Vereinbarung zwischen der 
Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen vom 14. Juni 2000“, abrufbar unter 
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/atomkonsens.pdf. 
47 Pressemitteilung des deutschen Bundestages, abrufbar unter 
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2010/32009392_kw43_de_atompolitik/203098. 
48 BMU I, S. 26 ff.; S. 37 ff.; Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 10. 
49 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 9. 
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Prämissen der Sicherheit und die Szenarien, die für die Bewertung der Sicherheit der 
Kernkraftwerke zugrunde legt, das Kernkraftwerk von Fukushima als sicher anzusehen 
war. Aber die Erfahrung war eben, dass die Annahmen fehlerhaft waren, dass das, was 
Experten, was nach menschlichem Ermessen zugrunde gelegt worden war, was an natür-
lichen Gefahren auf die Sicherheit der Kernkraftwerke zukommen könnte, sich als fehler-
haft erwiesen hatte. Es waren eben ein Erdbeben und ein Tsunami zugleich, und es ka-
men insofern sozusagen Naturgewalten auf dieses Kernkraftwerk zu, die keiner ange-
nommen hatte, mit denen keiner gerechnet hatte. 

Also es ging darum, dass sich die Prämissen von Sicherheitskonzepten als falsch erwie-
sen hatten. Das war meine Bewertung am Wochenende. Und meine zweite Bewertung 
war, dass genau darin die Verbindung zu deutschen Kernkraftwerken liegt, die ja von 
manchen bestritten wurde. Manche haben in der Öffentlichkeit gesagt, Fukushima hat 
nichts mit Deutschland zu tun, das ist Japan und nicht Deutschland, bei uns droht kein 
Tsunami usw. Meine Auffassung war: Doch. Genau das ist der Erfahrungswert, den wir 
jetzt gewonnen haben, aus dem wir Schlussfolgerungen ziehen müssen. Wir müssen ange-
sichts der konkreten Erfahrung, die gemacht worden ist in einem Industrieland, in einem 
Hochtechnologieland, auch in Deutschland die Frage stellen: Stimmen unsere Prämis-
sen? 

Wenn die Prämissen stimmen, dann sind die Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Das 
sind die bisherige Sicherheitslage und Annahme der Sicherheit der Kernkraftwerke. Aber 
müssen wir uns nicht – – Oder meine Aussage war: Wir müssen uns, weil die Erfahrung 
gemacht worden ist, auch die Frage stellen: Treffen unsere Szenarien, unsere Prämissen 
der Sicherheitskonzepte zu? Das muss überprüft werden, das ist sozusagen das Gebot, 
das aus Fukushima kommt. – Das waren die Überlegung und die Meinungsbildung am 

Wochenende […].50 

Parallel zu diesen Überlegungen der Hausleitung stellte die zuständige Arbeitsgruppe 
RS I 3 (Bundesaufsicht bei Atomkraftwerken) unter der Leitung des Zeugen Gerrit 
Niehaus erste fachliche Überlegungen zur Überprüfung der Sicherheit deutscher Kern-
kraftwerke zur Neubewertung möglicher (Rest-)Risiken an. Diese Überlegungen sollten 
Grundlage für ein von der Bundeskanzlerin angekündigtes Bund-/Ländergespräch am 
15. März 2011 sein.51 Der Zeuge Gerrit Niehaus hat gegenüber dem Ausschuss hierzu 
ausgesagt: 

Die Liste hat meine Arbeitsgruppe unmittelbar nach Fukushima auf unmittelbaren Auf-
trag des damaligen Staatssekretärs Becker zu erstellen begonnen. Zu diesem Zeitpunkt 
war noch nicht bekannt, wie man mit den deutschen Anlagen umgehen sollte. Deswegen 
sind das erste Überlegungen, deswegen heißt es auch so. Die sind noch nicht konzipiert 
gewesen als eine Grundlage eines Bescheides oder Ähnliches, sondern ich habe einfach 
meinen Leuten gesagt: Es ist klar, wir müssen alles neu überdenken – was sind denn 
Eure Vorstellungen, wo Ihr glaubt aus der langjährigen Erfahrung in der Kerntechnik, 
wo noch eventuelle Sicherheitslücken im Sinne von Abweichungen von dem modernsten 
Stand von Wissenschaft und Technik bestehen könnten? 

                                                 
50 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 6. 
51 BMU I, S. 33 ff.; Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 80. 
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Das sind in diesem Sinne Idealvorstellungen, die man da verwirklichen könnte. Ich krieg-
te dann später die Aufforderung, diese Liste schnell fertigzustellen, damit der Bundesmi-
nister Röttgen diese Liste der Einladung an die Landesumweltminister beifügen könne, 
was ja auch dann mit der Einladung, die, glaube ich, am 14. rausgegangen ist, geschehen 
ist. Darauf ist dann weiter in der Besprechung der zuständigen Minister auch wieder Be-

zug genommen worden.52 

 

2. Verlautbarungen der Bundesregierung 

 
Am Samstag, den 12. März 2011, erklärte die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel auf 
einer ersten Pressekonferenz zu den Ereignissen in Fukushima: 

Meine Damen und Herren, ich habe heute Abend eine Lagebesprechung mit dem Bun-
desaußenminister, dem Bundesumweltminister, dem Bundesinnenminister und dem Chef 
des Bundeskanzleramtes durchgeführt. Dabei haben wir uns genau mit der Situation der 
Atomanlagen in Japan, aber auch mit der Situation – und dazu wird der Bundesaußen-
minister gleich noch einmal etwas sagen – nach der Naturkatastrophe befasst. […] 

Ich verstehe jeden, das will ich ganz ausdrücklich sagen, der sich angesichts dieses Un-
glücks auch bei uns zuhause in Deutschland Sorgen macht und der fragt: Kommt so et-
was auch auf uns zu, was bedeutet diese Katastrophe für Europa, was bedeutet sie viel-
leicht für Deutschland? Ich habe mich darüber mit den Experten des Bundesumweltmi-
nisteriums natürlich genau unterhalten und mich informieren lassen. Ich darf Ihnen sa-
gen: Es ist nach menschlichem Ermessen nicht vorstellbar, dass Deutschland von den 
Auswirkungen des Unglücks in Japan betroffen sein könnte. Wir sind zu weit davon ent-
fernt. Aber ich will dennoch sagen: Natürlich ist Japan uns nahe. 

Ich verstehe deshalb auch jeden, der sich Sorgen macht, ob eines unserer hiesigen Kern-
kraftwerke unter bestimmten Umständen ebenso in Gefahr geraten könnte. Wir wissen, 
wie sicher unsere Kraftwerke sind. Wir wissen, dass wir weder von derart schweren Erd-
beben noch von derart gewaltigen Flutwellen bedroht sind. Trotzdem: Das, was wir aus 
den Abläufen in Japan lernen können, das werden wir lernen. Deshalb werden wir in den 
nächsten Tagen und Wochen auch genau verfolgen, was die Analysen in Japan ergeben. 

Auch wenn die Berichte über die nuklearen Folgen in Japan noch widersprüchlich sind, 
so ist doch heute Abend eines unbestritten: Die Geschehnisse in Japan sind ein Einschnitt 
für die Welt. Denn viele Menschen sagen und ich sage das auch: Wenn schon in einem 
Land wie Japan mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen und hohen Sicherheitsstan-
dards nukleare Folgen eines Erdbebens und einer Flutwelle augenscheinlich nicht ver-
hindert werden können, dann kann die ganze Welt, dann kann auch Europa und dann 
kann auch ein Land wie Deutschland mit ebenfalls hohen Sicherheitsanforderungen und 
Sicherheitsstandards nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. 

                                                 
52 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 79. 
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Jeder weiß, das will ich hier noch einmal ganz deutlich sagen, dass ich die friedliche 
Nutzung der Kernenergie, als Brückentechnologie zumal, für verantwortbar und für ver-
tretbar halte. Bei dieser Haltung ist aber die Sicherheit der Kernkraftwerke und damit 
der Schutz der Menschen immer oberstes Gebot. Bei der Frage der Sicherheit darf und 
kann es keine Kompromisse geben. Das war so, das ist so und das wird auch so bleiben. 
Deshalb hat sich alles andere (der Sicherheit) unterzuordnen, und deshalb haben wir 
[…] heute veranlasst und ich habe den Bundesumweltminister darum gebeten, dass wir 
erstens die für Sicherheit zuständigen Minister aus den Bundesländern, in denen es 
Kernkraftwerke gibt, vom Bundesumweltministerium eingeladen werden, um darüber zu 
sprechen, wie die Lage eingeschätzt wird, und um darauf hinzuweisen, dass alles, was Si-
cherheitsanforderungen anbelangt, noch einmal besonders zu überprüfen ist. […] 

Ich bitte auch um Verständnis, dass es angesichts der heutigen Ereignisse um die Sicher-
heit jetzt geht, um die Sicherheit heute, um die Sicherheit morgen, um die Sicherheit in 
naher Zukunft. Das ist das, was uns umtreibt; denn wir haben heute ja gerade ein Ereig-
nis in Japan erlebt, das uns Sorge macht. Deshalb ist für mich die vorrangige Frage: Wie 
steht es mit der Sicherheit, können wir etwas lernen? Es geht nicht darum, das im Jahre 
2018 oder im Jahre 2025 zu lernen, sondern wir bewegen uns im Jahre 2011, und für 

dieses Jahr müssen wir Schlussfolgerungen ziehen.53 

Über diese Ankündigung hinaus verständigte man sich innerhalb der Bundesregierung 
bereits am Wochenende darauf, neben der Sicherheitsüberprüfung deutscher Kern-
kraftwerke die in der 11. Atomgesetz-Novelle vom 8. Dezember 2010 beschlossene 
Laufzeitverlängerung auszusetzen. Hierfür wurde im weiteren Verlauf der politischen 
Debatten der Begriff „Moratorium“ verwandt. Der damalige Bundesaußenminister Dr. 
Guido Westerwelle erklärte in der Pressekonferenz vom 14. März 2011, in der das Mo-
ratorium der Laufzeitverlängerung verkündet wurde: 

Wir haben uns am Wochenende in dieser Hinsicht ausgetauscht. Wir haben das, was wir 
Ihnen heute vortragen, ausgiebig erörtert. Dieses ist eine Entscheidung, die in stunden-
langen Gesprächen ausgiebig erörtert worden ist. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. 
Aber wir sind der Überzeugung: Jede Regierung hat zunächst einmal die Verantwortung, 
die Interessen der Bürger wahrzunehmen, die Sicherheit der eigenen Bürger zu schützen. 

Das hat oberste Priorität, und dem wollen wir nachkommen.54 

Die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat gegenüber dem Ausschuss auf Vorhalt der 
Pressestatements ihre Überlegungen am Wochenende des 12. und 13. März 2011 fol-
gendermaßen dargelegt: 

Ich kann über das hinaus, was jetzt in der Niederschrift gesagt ist, auch nicht sagen, dass 
wir bereits eine detaillierte Vorstellung hatten, alle Kraftwerke – und wie – auf Sicher-
heit zu überprüfen. Erst einmal waren wir angesichts der schrecklichen Bilder sehr be-
troffen, wie Millionen Deutsche, und haben es dann für richtig erachtet, dass die zustän-
digen Minister am Samstag zu einer Beratung zusammengekommen sind. Danach haben 
der Vizekanzler und ich, also Herr Westerwelle und ich, ein Statement abgegeben. Da 

                                                 
53 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 17. Sitzung vom 06.11.2015 (dort Anlage). 
54 HMUKLV I, S. 339. 
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war die eine wesentliche Feststellung: Wir können nicht einfach zur Tagesordnung über-
gehen, und zweitens, wir müssen einmal nach innen handeln, also: Was bedeutet das für 
die Sicherheit? – Da waren nach meiner Erinnerung noch keine genauen Schlussfolge-
rungen, was nun im Einzelnen zu geschehen hat, und drittens haben wir die europäische 
Dimension von Anfang an ins Auge gefasst. […] 

An dem Samstag, wie gesagt – – Es geht ja dann hier noch bei 1. weiter: „dass alles, was 
Sicherheitsanforderungen anbelangt, noch einmal besonders zu überprüfen ist.“ Damit 
sollte der Bundesumweltminister beauftragt werden, und damit ist die Stoßrichtung schon 
gesagt: dass nach der Ressortzuständigkeit das Bundesumweltministerium dafür verant-
wortlich war. Aber es war natürlich auch klar – deshalb habe ich auch eingeladen –, 
dass man hier gesamtpolitisch reagieren muss. – Das war erst einmal der Sachstand am 

Samstag.55 

Eine direkte Übertragbarkeit der Ereignisse in Fukushima auf die deutschen Kernkraft-
werke sah die Bundeskanzlerin damals nicht: 

[…] Also, aus meiner Sicht gibt es die direkte Übertragbarkeit natürlich nicht. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein Tsunami in Deutschland auftritt, war nach wie vor 
noch geringer als die schon geringen Wahrscheinlichkeiten für das, was eintreten kann. 
Aber ich meine, wir haben in Deutschland vielerlei Diskussionen über mögliche Flug-
zeugabstürze gehabt. Wir haben Diskussionen über Erdbeben in der Eifel gehabt und 
Ähnliches – also, jetzt nicht bezogen auf bestehende Kernkraftwerke, sondern auf nie in 
Betrieb gegangene Kernkraftwerke. Solche Wahrscheinlichkeiten habe ich immer für 
hoch unwahrscheinlich gehalten. Mit dem Ereignis in Japan war das nicht mehr so ein-
fach zu sagen. Ich glaube, darauf konnte man auch durch eigene Schlussfolgerungen 

kommen.56 

 

II. Entwicklungen auf Landesebene 

 
Anlässlich der Ereignisse in Fukushima befasste sich die zuständige Fachabteilung IV 
(Kerntechnische Anlagen und Strahlenschutz) des hessischen Umweltministeriums 
unter der Leitung des Zeugen Guntram Finke am Wochenende mit der Frage konkreter 
Auswirkungen des Unfalls auf das Land Hessen und die Übertragbarkeit der Ereignisse 
auf Biblis A und B. Der Zeuge Dr. Gerald Kraus, stellvertretender Abteilungsleiter und 
Referatsleiter Referat IV 5 (Strahlenschutz und Großbeschleuniger), hat hierzu ausge-
sagt: 

Der Sachverhalt war damals so, dass aufgrund der Ereignisse in Japan auch Auswirkun-
gen auf Deutschland anzunehmen waren oder angenommen werden mussten und ich 
mich seit dem 11., also praktisch mit Ereigniseintritt, in meiner Aufgabenzuständigkeit 
für Strahlenschutz und Krisenvorsorge der Abteilung um sehr viele Themen, die Hessen 

                                                 
55 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 17. Sitzung vom 06.11.2015, S. 6. 
56 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 17. Sitzung vom 06.11.2015, S. 22. 



  Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 35 

 

und natürlich auch die Bevölkerung direkt betroffen haben – – Ich nenne als Beispiel den 
Flughafen.  

Wir hatten ab dem 12., als sich in Japan abzeichnete, dass es zu Freisetzungen gekom-
men ist oder kommen würde, sehr direkte Anfragen von der Fraport, wie wir mit Flug-
zeugen umgehen müssten, die aus Japan zurückkommen. Dabei ging es um Lebensmittel-
einfuhren, Fracht usw. Bis hin zu den Passagieren, die aus Japan zurückkehrten, waren 
sehr schwierige Fragen aus dem Stand zu lösen. Wir hatten uns in der Abteilung entspre-
chend abgestimmt, dass ich in meiner Zuständigkeit für das Referat, das ich damals ge-
leitet habe, diese Aufgaben vollständig übernehme und dafür von dem ganzen Geschäft, 

was das Kraftwerk Biblis angeht, entbunden war […].57 

Die Fachabteilung sah nach erster Prüfung der Ereignisse keinen Handlungsbedarf be-
treffend die Sicherheitsanforderungen für Biblis A und B und beriet entsprechend die 
Hausleitung des Ministeriums. Der Zeuge Guntram Finke hat zur Einschätzung der Si-
tuation am Wochenende erklärt:  

[…] Es gab ein Ereignis, das mit Erdbeben zusammenhängt. Das ist am Freitag passiert 
[…]. Wir hatten uns bei mir am Samstag mit dem Präsidenten des Landesamtes und dem 
Abteilungsleiter Geologie getroffen und haben die Erdbeben- und Hochwassersituation 
in Biblis erörtert. Insbesondere bei Erdbeben war die Frage: Gibt es irgendwelche ganz 
neuen Entwicklungen, die wir als Atomaufsicht nicht kennen? Denn mir war klar – es ist 
auch unsere Aufgabe –, dass wir bewerten müssen: Ist Biblis A, ist Biblis B betroffen von 
dieser Geschichte? […] 

[D]as war Eigeninitiative der Aufsicht. Wir haben uns am Samstag zusammengesetzt und 
haben die Problematik Seismologie, die sich ja da aufdrängt, für Hessen – – Gibt es ir-
gendwelche neuen Erkenntnisse, die wir ja nicht, ich sage einmal, tagesscharf erfahren? 
Gibt es da irgendetwas Neues für eine Bewertung am Montag? Gibt es Handlungsbedarf 
in Biblis? – Diesen Handlungsbedarf haben wir verneint. Dabei ist auch die – ich sage 

einmal – Kurzexpertise des HLUG berücksichtigt worden. […]58 

Die damalige hessische Umweltministerin Lucia Puttrich teilte die Einschätzung ihrer 
Fachabteilung zur Nichtübertragbarkeit der Ereignisse in Fukushima auf Biblis A und 
B. Gleichzeitig nahm sie Kenntnis von den öffentlichen Ankündigungen der Bundes-
kanzlerin zur Durchführung einer umfassenden Sicherheitsüberprüfung der deutschen 
Kernkraftwerke unter der Leitung des Bundesumweltministeriums: 

[…] Damals setzten sich die Fachleute unserer Atomabteilung mit dem Hessischen Lan-
desamt für Umwelt und Geologie zusammen und bewerteten das, was wir an Informatio-
nen von Japan hatten. Die Informationen, die wir hatten, das waren, wie gesagt: Erdbe-
ben, Tsunami und die daraus folgenden Bedrohungen für die Reaktorblöcke in Fukushi-
ma.  

                                                 
57 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 108. 
58 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 150 f.; 153. 
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Die Prüfungen, die damals vorgenommen wurden, hatten zum Inhalt, dass man sagte: 
Wie ist denn konkret Biblis ausgerichtet für Erdbeben? Kann bei uns so etwas passieren? 
Könnte ein solcher Unfall passieren? Einen Tsunami dieser Stärke konnte man aus-
schließen, aber die besondere Frage war: Kann denn ein Erdbeben zu besonderen Schä-
den führen?  

Man kam damals vonseiten der Fachabteilung und des Hessischen Landesamtes für Um-
welt und Geologie zu dem Ergebnis, dass Biblis als erdbebensicher bezeichnet werden 
kann, insbesondere auch deshalb, weil in der Zeit davor auf Grundlage eines Gutachtens 
des Öko-Instituts die Erdbebensicherheit von Biblis nachgerüstet wurde. Das heißt, wir 
kamen damals zu dem Ergebnis – Bewertung der Fachabteilung an dem Samstag –: Das, 
was in Fukushima passiert ist, kann bei uns nicht passieren; Biblis ist als sicher anzuse-
hen.  

Das habe ich dann auch entsprechend verkündet, sowohl im Hessischen Rundfunk, im 
Radio, indem ich die Atomkraft als Brückentechnologie bezeichnet habe und gesagt habe, 
dass unserer Ansicht nach das, was dort passiert, bei uns nicht passieren kann und dass 
wir davon ausgehen können, dass wir alles dafür tun, dass die Technologie als Brücken-
technologie auch weiterhin sicher ist. Ich habe darüber hinaus an diesem Abend dann, 
was dann auch in der öffentlichen Meinung und auch bei den Medien durchaus auf Kritik 
gestoßen ist, wiedergegeben, dass unserer Einschätzung nach Biblis sicher ist, aufgrund 
der Situation, wie ich sie eben beschrieben habe. Erdbebensicherheit ist entsprechend 
gegeben, das, was in Japan passiert ist, kann in dieser Form bei uns nicht passieren, 
habe gleichzeitig gesagt, dass wir all das, was wir an Informationen bekommen, selbst-
verständlich auch immer auf die Überprüfung von Biblis übertragen und entsprechend 
analysieren und überprüfen.  

Anzumerken ist, dass an diesem Tag, unabhängig von dem, dass wir von unserer Seite die 
Einschätzung hatten, dass Biblis aufgrund der Informationen, die wir hatten, als  
sicher zu bezeichnen ist, die Bundesregierung eine entsprechende Pressekonferenz gege-
ben hat. Die Pressekonferenz wurde an diesem Tag von der Bundeskanzlerin gegeben. 
Die Pressekonferenz an diesem Tag, an diesem Samstag, brachte zum Ausdruck, dass 
vonseiten des Bundes damals schon eine Sicherheitsüberprüfung angekündigt wurde, 
dass die Sicherheitsanforderungen der Kernkraftwerke in Deutschland – alle miteinander 
– besonders auf den Prüfstand gestellt werden sollten und dass der Bundesumweltminis-
ter von der Bundeskanzlerin aufgefordert würde, die zuständigen Fachminister der be-
troffenen Länder zu einem entsprechenden Gespräch einzuladen, um die weiteren Maß-
gaben zu besprechen.  

Damit das in der Chronologie gleich entsprechend vollständig ist: Der Sonntag war dann 
geprägt von entsprechenden Nachrichten, aber nicht von weiteren Aktivitäten, zumindest 
nicht von weiteren Aktivitäten beim Land Hessen, weil sich die Situation auch nicht ver-
änderte, obwohl selbstverständlich die Ereignisse in Japan immer dramatischer wurden. 
Wer sich daran erinnert, kann sich erinnern, dass es in diesen Tagen nie aufhörte, son-
dern dass die Nachrichten immer schlimmer wurden, dass die Situation sich immer mehr 
verstärkte und dass kein Ende absehbar war, sondern dass man immer nur merkte, dass 
es weiter eskaliert. Damals war es dann so, dass von Tausenden von Toten gesprochen 
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wurde, dass mehrere Kraftwerksblöcke ausgefallen sind und die Katastrophe sich noch 

steigerte.59 

 

C. Erörterungen und Entscheidungen am Montag, den 14. März 2011 

I. Entwicklungen auf Bundesebene 

1. Bekanntwerden des Moratoriums 

 
Am Morgen des 14. März 2011 wurden die internen Absprachen der Bundesregierung 
zur Aussetzung der Laufzeitverlängerung durch ein Radiointerview des damaligen 
Bundesaußenministers Dr. Guido Westerwelle öffentlich.60 Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel hat gegenüber dem Ausschuss erklärt: 

Nach meiner Erinnerung kann ich nicht mehr genau sagen, wann und wie wir am Sonn-
tag darüber nachgedacht haben, aber wir haben auf jeden Fall natürlich jetzt nicht am 
Samstag aufgehört, darüber nachzudenken – die Bilder waren auch weiterhin eindrück-
lich, die Gefahren groß. Wir haben dann am Sonntag auf jeden Fall noch Kontakte ge-
habt. Ein Gedanke war, dass man sich sozusagen ein Moratorium überlegt. Aber das war 
zu dem Zeitpunkt in der Tat noch ein sehr politischer Begriff. Es stand im Raum, den 
Ausstieg aus der Kernenergie – nein, Quatsch: die Verlängerung der Laufzeiten, die wir 
vorher beschlossen hatten, quasi auch wieder rückgängig zu machen. Dazu hatten wir 
noch keine abschließende Idee, aber man hat dann besprochen: Wäre noch die alte 
Rechtslage in Kraft, was würde das für die Kraftwerke bedeuten? 

Ich glaube, da war eins – wenn ich mich richtig erinnere, war es Neckarwestheim –, das 
hätte keine Reststrommengen mehr gehabt. Dann hat man gesagt: Wir müssen diese Si-
cherheitsüberprüfung machen – anknüpfend an den Samstag, da hat sich das dann kon-
kretisiert –, und wir brauchen Zeit, um nachzudenken, wie wir dann genau weiter verfah-
ren. Das belegt man gemeinhin mit dem Begriff eines Moratoriums. 

Ich weiß nicht, ob der Begriff Sonnabend schon gewesen ist. Auf jeden Fall ist es dann so 
gewesen, dass Herr Westerwelle vor den oder in den FDP-Gremien – das weiß ich nicht 
mehr – dieses Wort genannt hat und das dann auch bei uns in den CDU-Gremien sozu-
sagen gehört wurde; oder jedenfalls – man liest heute die Agentur-Meldungen parallel zu 
seinen Sitzungen – wurde bekannt, dass er das Wort „Moratorium“ verwendet hatte. In-
sofern haben wir an dem Montag in den Gremien bereits darüber gesprochen, aber dann 
für die eigentlich wichtige Sitzung, für Dienstag, die Ministerpräsidenten der Länder ein-
geladen, in denen es Kernkraftwerke gab. Und dann ist das, was Sie mir von Herrn Rött-
gen als zuständigem Minister vorgelesen haben, in der Tat wohl so gewesen, dass das 
Bundesumweltministerium in seiner Ressortzuständigkeit überlegt hat: Wie kann und 
könnte ein solches Moratorium aussehen? 

                                                 
59 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 7 f. 
60 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 8; 103. 
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Die Darlegung des Umweltministeriums in seiner Ressortzuständigkeit am Dienstag war 
dann diejenige, dass man an die Sicherheitsstandards oder Sicherheitsfragen anknüpfen 
soll. Da gibt es zwischen den sogenannten älteren Kernkraftwerken und den neueren eine 
gewisse Unterscheidung, auch im Gesetz, und daran anknüpfend war dann der Vorschlag 
auf der Grundlage des § 19 des Atomgesetzes, alle zu überprüfen, die älteren aber wäh-
rend der Überprüfungszeit stillzulegen, und die anderen sicherheitszuüberprüfen, aber 
sie weiterlaufen zu lassen. 

Aber wie gesagt: Übers Wochenende hat sich herauskristallisiert, dass man Zeit braucht, 
um nachzudenken, wie man weiter vorgeht. Das Wort „Moratorium“: Ich kann Ihnen 
nicht sagen, ob es Sonntag schon in meinem Kopf war. Es ist jedenfalls Montag durch 
Herrn Westerwelle an die Öffentlichkeit gekommen. Dann hat man gesagt: Wir überlegen 
einmal, wie wir das am vernünftigsten machen; und der dafür zuständige Minister war 
natürlich der Umweltminister.61 

 

2. Erörterungen innerhalb des Bundesumweltministeriums  

a) Erstellung eines Maßnahmenkatalogs für die Durchführung der Sicherheits-
überprüfung  

 
Die Arbeitsgruppe RS I 3 unter Gerrit Niehaus führte die Überlegungen zu möglichen 
Konsequenzen aus den Ereignissen in Fukushima und zur Durchführung einer Sicher-
heitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke am 14. März 2011 weiter. Die 
Arbeitsgruppe stellte einer von ihr vorgeschlagenen Liste von Einzelmaßnahmen fol-
gende Prämisse voraus: 

Die Unfallszenarien bei japanischen Kernkraftwerken seit dem 11. März 2011 geben An-
lass, auch für Deutschland die Sicherheitslage neu zu bewerten. Dies gilt sowohl hin-
sichtlich der Fukushima-Szenarien, ähnlicher Schadensszenarien als auch hinsichtlich 
einer generellen Neubewertung von Risiken. Die Durchführung der Überprüfungen muss 
darüber hinaus gehen, dass alte Prüfungsergebnisse lediglich nachvollzogen werden. Die 
geforderten Überprüfungen und Maßnahmen sind für alle Anlagen kurzfristig und als 
Voraussetzung für die Nutzung der zusätzlichen Strommengen aufgrund der gesetzlichen 
Laufzeitverlängerung nach dem (aktuellen) Stand von Wissenschaft und Technik umzu-

setzen.62  

 

b) Identifizierung der Rechtsgrundlage des verwaltungsrechtlichen Vollzugs des 
Moratoriums 

 
Parallel zu den politischen Diskussionen am Vormittag des 14. März 2011 und den 
Ausarbeitungen des Fachreferates zur Durchführung der Sicherheitsüberprüfung arbei-

                                                 
61 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 17. Sitzung vom 06.11.2015, S. 7 f. 
62 BMU I, S. 59 ff. 
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tete der damalige Abteilungsleiter Gerald Hennenhöfer an dem verwaltungsrechtlichen 
Vollzug des Moratoriums. Zwar fielen die Umsetzung des Moratoriums und die geplan-
te Sicherheitsüberprüfung in die originäre Zuständigkeit der Arbeitsgruppe RS I 3 unter 
Leitung des Zeugen Gerrit Niehaus63, an den Diskussionen zur verwaltungsrechtlichen 
Umsetzung wurde die Arbeitsgruppe RS I 3 vom Zeugen Gerald Hennenhöfer dennoch 
nicht beteiligt.64  
 
Der Zeuge Gerald Hennenhöfer unterbreitete am Mittag des 14. März 2011 den Zeugen 
Dr. Norbert Röttgen und Jürgen Becker – damaliger beamteter Staatssekretär im Bun-
desumweltministerium – § 19 Abs. 3 Atomgesetz als Rechtsgrundlage für eine vorüber-
gehende Stilllegung älterer Kernkraftwerke.65 Alternativen zu § 19 Abs. 3 Atomgesetz, 
falls eines der betroffenen Länder der vom Bundesumweltministerium vorgetragenen 
Rechtsgrundlage nicht hätte folgen wollen, unterbreitete er der Hausleitung nicht.66 
 
Der damalige Bundesumweltminister folgte dem Vorschlag seines Abteilungsleiters 
und vertrat § 19 Abs. 3 Atomgesetz als Rechtsgrundlage der Stilllegung im weiteren 
Verlauf der Diskussionen gegenüber dem Bundeskanzleramt und den betroffenen Län-
dern. Der Zeuge Dr. Norbert Röttgen hat hierzu ausgesagt: 

 Dann war am Montag auch die Meinungsbildung in den Parteien, den Regierungspar-
teien. Es haben die Präsidien dann von CDU und auch FDP getagt, wo der Begriff des 
Moratoriums vorgetragen wurde und an dem Nachmittag selber dann nach den Parteisit-
zungen, den Gremiensitzungen haben wir im Bundesumweltministerium dann berat-
schlagt – in der Leitung des Ministeriums –, welche rechtliche Umsetzungsmöglichkeit es 
im Atomgesetz für die politische Bewertung von Risiko gibt. […] 

Also man muss auch unterscheiden zwischen dem politischen Begriff des Moratoriums 
und der Frage, wie das rechtliche Vorgehen ist. Der Begriff des Moratoriums wurde in 
den Parteigremien – jedenfalls dem ich angehöre und der Presse nach dann auch im 
FDP-Präsidium – vorgeschlagen, dass das nun ein politischer Vorschlag sei in den Par-
teigremien. Und parallel dazu haben spätestens am Vormittag im Bundesumweltministe-
rium die Arbeiten begonnen und die Überlegung, was die Rechtsgrundlage ist, um vorzu-
gehen. Das ist dann die Rechtsauffassung gewesen, § 19 Abs. 3 als die einschlägige 
Rechtsgrundlage vorzusehen, und insofern gab es kein – – Das Moratorium ist ein politi-
scher Begriff und kein rechtliches Instrument, sondern das rechtliche Instrument oder die 
Rechtsgrundlage ist § 19 Abs. 3, auf dessen Grundlage dann Verwaltungsakte zu erlassen 
waren. Das war die Meinungsbildung im Bundesumweltministerium am Montag, die die 
Fachabteilung vorgetragen hat, die wir auch diskutiert haben miteinander, die ich dann 
auch vertreten habe und erstmalig am Dienstagvormittag dann vorgeschlagen habe, und 
die ist dann auch so verabredet worden. […] 

Das war die Rechtsauffassung, die in meinem Haus von der zuständigen Abteilung er-
arbeitet wurde, mir vorgetragen wurde. Das haben wir auch diskutiert, auch intern. Ich 

                                                 
63 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 80. 
64 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 80; 85. 
65 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 48. 
66 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 22. 
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habe auch Fragen gestellt. Ich bin auch kein Atomrechtsexperte. Wir haben das dann 
diskutiert, gemeinsam kritisch befragt: Trägt das? Was sind die Grenzen? Gibt es andere 
denkbare Ermächtigungsgrundlagen, die wir abwägen müssen? Das ist erörtert, disku-
tiert und dann entschieden worden. Aber es war der Expertenvorschlag aus meinem Haus 

und natürlich nicht meine Idee.67 

 

c) Auswahl der stillzulegenden Kernkraftwerke 

 
Der Untersuchungsausschuss hat sich in diesem Zusammenhang mit der Frage ausei-
nandergesetzt, wer nach welchen Kriterien die Auswahl der Kernkraftwerke getroffen 
hatte, die auf der Grundlage von § 19 Abs. 3 Atomgesetz vorübergehend stillgelegt 
werden sollten.  
 
Nach Aussage des Zeugen Gerrit Niehaus stammte dieser Vorschlag – wie schon die 
Rechtsgrundlage § 19 Abs. 3 Atomgesetz – vom damaligen Abteilungsleiter Gerald 
Hennenhöfer.68 Dieser hat gegenüber dem Ausschuss die Notwendigkeit der vorüberge-
henden Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke verteidigt: 

[…] Zum damaligen Zeitpunkt haben wir diese Maßnahme für berechtigt, vertretbar und 
angemessen gehalten. Ich habe Ihnen erläutert, dass wir nicht wussten, was in Japan 
passiert ist. Es war ein, wenn Sie so wollen, weltweit einmaliges Ereignis in der Nutzung 
der Kernenergie. Wir hatten uns nicht vorstellen können, dass die eigentliche Ursache, 
wie wir heute wissen, ziemlich gravierende Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen 
sein würden. Wir waren daher – – Es war uns unklar. Es war die Möglichkeit nicht aus-
zuschließen, dass es doch unbekannte Wirkungen bzw. Abläufe geben könnte. Wir haben 
hier in Deutschland beispielsweise immer eine lange Diskussion über die Erdbebenaus-
legung von Kernkraftwerken geführt. In Japan war ein Erdbeben die Ursache. Wir wuss-
ten nicht, ob möglicherweise die Berechnungsmethoden zur Erdbebenauslegung doch 
fehlerhaft sind, sodass Effekte anders aussehen können, als sie bisher von der Wissen-
schaft vorhergesagt worden sind. Diese Unsicherheit war für uns Grund genug, zu sa-
gen: Für die Dauer der Sicherheitsüberprüfung – und auch nur für diese Zeit – ist es an-
gemessen, diese Anlagen, und zwar die ältesten, deren Auslegung noch aus den Siebzi-
gerjahren stammte, vom Netz zu nehmen. – Von dieser Maßnahme waren wir überzeugt. 
Ich bin auch heute noch davon überzeugt, dass das auf der Basis des damaligen Wissens-

standes richtig war.69 

Der Zeuge Dr. Norbert Röttgen hat dem Ausschuss bestätigt, dass die vorübergehende 
Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke im Bundesumweltministerium erarbeitet 
worden war:  

Das war von Anfang an unser Vorschlag, also die Frage, auf was sich das bezieht, und 
das Rechtliche. Weil das technische Kriterium in der Argumentation, Sicherheitsprämis-

                                                 
67 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 6, 8; 48. 
68 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 98. 
69 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 12. 
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sen, haben wir dann bezogen auf die älteren Anlagen, weil ja bei den älteren Anlagen 
sich im Laufe der Zeit möglicherweise das technische Wissen weiterverändert hat und 
deren Sicherheitsprämissen sozusagen nicht mehr so zeitgemäß waren, wie es bei den 
neuen Anlagen zu vermuten war. Darum war der Zeitraum der Erbauung – – Der, glaube 
ich, hat möglicherweise sogar einen – – Das weiß ich nicht mehr präzise. Der ist sicher-
heitstechnisch Baujahr 1900-irgendwas. Nach meiner nicht mehr ganz sicheren Erinne-
rung ist dieses Baujahr, das festgelegt wurde, verbunden – – Es ist ein sicherheitstechni-
sches Kriterium, aus dem sich diese Schlussfolgerung ableitet. […] 

Also erstmal hat es ja eine Sicherheitsüberprüfung natürlich aller Kernkraftwerke gege-
ben. Völlig klar, eine Sicherheitsüberprüfung aller Kernkraftwerke. Bei den älteren 
Kernkraftwerken ist die Stilllegung erfolgt mit der sicherheitstechnischen Begründung, 
die wiederum ja auch notwendig da sein muss, damit rechtlich angenommen werden 
kann, dass aus äußerster Gefahrenvorsorge oder Gefahrensorge hier das Vorgehen auch 
rechtlich legitimiert ist. Also insofern wurde nicht über Schadensersatz oder sonst etwas 
– bei mir jedenfalls nicht – nachgedacht, sondern die Anforderung ist die: Es muss ein 
rechtlich konformes Vorgehen auf der Basis von § 19 Abs. 3 geben. Also muss unsere Be-
gründung, die ich eben dargelegt habe, Infragestellung von Prämissen von Sicherheit, 
auch sozusagen eine technische Grundlage haben, die bei den älteren Kernkraftwerken 
gesehen und bei den neueren Kernkraftwerken als nicht tragfähig erachtet wurde: als 

durchaus sozusagen rechtliche Schlussfolgerung einer technischen Einschätzung.70 

Mit der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel wurde am 14. März 2011 seitens des Bun-
desumweltministeriums, speziell des Zeugen Gerald Hennenhöfer, die verwaltungs-
rechtliche Umsetzung des Moratoriums auf Grundlage von § 19 Abs. 3 Atomgesetz 
nicht besprochen.71  
 

d) Verwaltungshandeln statt Gesetzgebung 

 
Den Untersuchungsausschuss hat auch die Frage interessiert, inwieweit es im Bundes-
umweltministerium Überlegungen gab, statt des Verwaltungshandelns nach § 19 Abs. 3 
Atomgesetz zur Umsetzung des Moratoriums unmittelbar gesetzgeberisch tätig zu wer-
den. Hierzu hat der Zeuge Dr. Norbert Röttgen dargelegt:  

[…] Also ich erinnere mich an keine Besprechung, Diskussion, wo über eine gesetzliche 
Regelung dazu diskutiert worden wäre. An dem Montag – – Also übers Wochenende bis 
zum Montag ist sicher auch über die Frage, ob es eine gesetzliche Regelung dazu gibt – – 
Das war ein Gesichtspunkt, der aber relativ rasch verworfen worden ist, weil einerseits 
gesagt wurde, wir werden eine Atomgesetznovelle machen, Kernenergieausstieg, und 
zweitens kann man der unmittelbaren Sicherheitsüberprüfung und -anforderung nicht ge-
setzlich begegnen, weil das zu viel Zeit kostet. Sondern wenn die Argumentation zutrifft, 
die wir vertreten, dann darf man nicht monatelang ein Gesetzgebungsverfahren in Kauf 
nehmen, sondern dann haben wir ja möglicherweise unzulängliche Prämissen eines Si-

                                                 
70 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 27. 
71 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 17. Sitzung vom 06.11.2015, S. 8; 61 f. 
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cherheitskonzeptes, und das ist der Fall behördlichen Einzelfalleingreifens und nicht die 
Frage einer gesetzlichen Regelung. 

Also, dass wir mit der Stilllegung reagiert haben und die Länder in dieser Verabredung, 
das war und ist der klassische Fall von behördlichem Einzelfallhandeln, also Sicherheit 
auf der Basis des Gesetzes. Und darum ist Atomgesetznovelle mit Ausstieg etwas anderes, 
und darum sind wir da sehr rasch zu dieser Variante – – Es handelt sich hier um das 
Thema „Gefahrenabwehr“, also Verwaltungshandeln, Sicherheit, und das Gesetzge-
bungsverfahren hat andere Themen. 

Das ist auch spätestens nach dem Montag nach meiner Erinnerung nirgendwo mehr auf-
gegriffen worden, von irgendwem vorgeschlagen worden, einer Bundestagsfraktion oder 

sonst wem. Nach meiner Erinnerung.72 

Auch im Bundeskanzleramt gab es keine vertieften Diskussionen darüber, unmittelbar 
gesetzgeberisch tätig zu werden. Der Zeuge Ronald Pofalla hat insoweit ausgeführt: 

[…] Zu der Frage Bundesgesetz oder Verwaltungsvollzug sage ich Ihnen ehrlicherweise, 
dass nach meiner Erinnerung die Frage eines Bundesgesetzes nicht ernsthaft in Erwä-
gung gezogen worden ist. So habe ich es wirklich in Erinnerung. Denn das Bundesgesetz 
hätte einen anderen Fehler gehabt. Sie hätten das Moratorium nicht sofort umsetzen 
können. Egal, wie schnell das Gesetzgebungsverfahren gewesen wäre, aber wenige Wo-
chen hätte das mindestens gedauert. Der Charme der Lösung, die da erörtert worden ist, 
war eben der Verwaltungsvollzug und die sofortige Umsetzung. Deshalb habe ich in Er-
innerung, dass die Frage Bundesgesetz – und darauf haben Sie abgezielt – mit Blick auf 

das Moratorium nicht wirklich eine Rolle gespielt hat.73 

Die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat dies dem Ausschuss bestätigt: 

Ich kann mich an ernsthafte Diskussionen über ein Gesetz nicht erinnern. Es war, wie ich 
es schon sagte, so: Wir hatten die politische Aussage getroffen. Dann hat sich das Bun-
desumweltministerium – wie Sie mir auch vorgelesen haben: nach Äußerungen des Bun-
desumweltministers – am Montag mit der Frage der möglichen Umsetzungen befasst und 
am Dienstag einen Weg vorgetragen, der aus meiner Sicht plausibel war. – Insofern habe 
ich keinerlei Erinnerung an eine Diskussion über irgendwelche Gesetzgebungsvorhaben. 
[…] 

Ich glaube, jeder war daran interessiert, dass man nicht erst in acht Wochen irgendeine 
Schlussfolgerung zieht – in der Stimmung, in der wir alle damals waren. Es hat sich eine 
aus meiner Sicht plausible rechtliche Möglichkeit ergeben, die keinerlei Gesetzgebungs-
verfahren notwendig gemacht hat. Andere Optionen brauchten deshalb nicht diskutiert zu 

werden.74 

                                                 
72 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 42. 
73 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 149. 
74 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 17. Sitzung vom 06.11.2015, S. 20 f. 
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3. Öffentliche Verkündung der Entscheidungen der Bundesregierung  

 
Am Mittag des 14. März 2011 lud die Bundeskanzlerin die Ministerpräsidenten der 
betroffenen Länder für den Folgetag, 10:00 Uhr, zu einem Gespräch zu den aktuellen 
Entwicklungen in Japan und den Auswirkungen der Katastrophe für die Kerntechnolo-
gie in Deutschland ein.75 Zu ihren Kontakten zu den betroffenen Ländern bis zu diesem 
Zeitpunkt hat die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel gegenüber dem Ausschuss aus-
gesagt: 

Wir haben sicherlich damals in den Parteigremien auch schon gesagt, dass wir für den 
nächsten Tag einladen wollen. Die Ministerpräsidenten haben natürlich aus dem Kanz-
leramt die Einladung zu diesem Gespräch am Dienstag bekommen, und Sie sehen ja aus 
der Pressekonferenz, dass wir eben damals noch gesagt haben: 

„Aus diesem Grund werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzei-
ten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen. Dies ist ein Moratorium. Dieses Morato-
rium gilt für drei Monate.“ 

Das ist das, was ich vorhin sagte, dass wir überlegt haben: Wie können wir an die Sache 
herangehen? Dann hat der Umweltminister parallel praktisch die Arbeiten zu Fragen 
durchgeführt: Wie kann ich am sinnvollsten ein solches Moratorium durchführen? Am 
Dienstag hat er dann das Ergebnis dieser Arbeiten vorgetragen, das wir dann auch in 

der Sitzung mit den Ministerpräsidenten diskutiert haben.76 

Am Nachmittag verkündete die Bundeskanzlerin in Anwesenheit des damaligen Bun-
desaußenministers auf einer Pressekonferenz, dass sich die Bundesregierung auf die 
Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke und das dreimonatige Morato-
rium der Laufzeitverlängerung verständigt hatte:  

[…] Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und die bisherige unbestrit-
tene Sicherheit unserer kerntechnischen Anlagen zum Maßstab auch des künftigen Han-
delns machen, ohne dass wir infolge der jüngsten Ereignisse einmal innehalten. Denn die 
Ereignisse in Japan lehren uns, dass etwas, was nach allen wissenschaftlichen Maßstä-
ben für unmöglich gehalten wurde, doch möglich werden könnte. Sie lehren uns, dass Ri-
siken, die für absolut unwahrscheinlich gehalten wurden, doch nicht vollends unwahr-
scheinlich sind. Und wenn das so ist, wenn also schon in einem hochentwickelten Land 
wie Japan, einem Land mit hohen Sicherheitsstandards und hohen Sicherheitsanforde-
rungen, nukleare Folgen eines Erdbebens und einer Flutwelle nicht verhindert werden 
können, dann hat das eben Folgen für die ganze Welt, dann hat das auch Folgen für 
Europa und dann hat das Folgen für uns in Deutschland. Das verändert die Lage auch in 
Deutschland; dann haben wir eine neue Lage. Diese Lage muss vorbehaltlos, rückhaltlos 
und umfassend analysiert werden. Erst danach folgen Entscheidungen. 

Wir haben deshalb am Samstag veranlasst, dass im Lichte der Erkenntnisse, die wir aus 
Japan haben, alle deutschen Kernkraftwerke einer umfassenden Sicherheitsprüfung 

                                                 
75 BMU IV, S. 211 ff. 
76 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 17. Sitzung vom 06.11.2015, S. 10. 
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unterzogen werden. Ich sage ganz deutlich: Es gibt bei dieser Sicherheitsprüfung keine 
Tabus. Genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlänge-
rung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen. Dies ist ein Moratorium. 
Dieses Moratorium gilt für drei Monate. Darüber, was das für die einzelnen Kernkraft-
werke bedeutet, sind wir mit den Betreibern im Gespräch. 

Damit kein Zweifel entsteht: Die Lage nach dem Moratorium wird eine andere sein als 
die Lage vor dem Moratorium. Wir werden in der Zeit des Moratoriums ausloten, wie wir 
den Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien forcieren und dieses Ziel noch 
schneller erreichen (können). Denn wenn wir von der Kernenergie als Brückentechnolo-
gie sprechen, dann bedeutet das nichts anderes, als das wir aus der Nutzung der Kern-
energie aussteigen und die Energieversorgung in Deutschland schnellstmöglich durch 
erneuerbare Energien gewährleisten möchten. Ein Abschalten deutscher Kernkraftwerke 
unter Inkaufnahme der Verwendung von Kernenergie aus anderen Ländern aber, das 
sage ich ebenso unmissverständlich, kann und darf nicht unsere Antwort sein. Die einzig 
redliche Antwort ist der forcierte und beschleunigte Weg in das Zeitalter der erneuerba-
ren Energien. […] 

Morgen werde ich mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer, in denen Kernkraft-
werke betrieben werden, die weiteren Maßnahmen im Rahmen des Moratoriums bera-

ten.77 

Der damalige Bundesaußenminister Dr. Guido Westerwelle ergänzte die Ausführungen 
der Bundeskanzlerin dahin gehend:  

[…] Wir haben Ihnen am Samstagabend gesagt, dass wir in Anbetracht der verheerenden 
Nachrichten aus Japan nicht zur Tagesordnung übergehen werden. Deswegen haben wir 
schnell entschieden und schnell gehandelt. […] 

Das Moratorium ist keine Vertagung, sondern das Moratorium ändert die Dinge. Wir 
können und wir müssen nach dem, was wir in Japan gesehen haben, selbstverständlich 
auch erneut die Risikoanalyse für Deutschland vornehmen. Natürlich ist in Deutschland 
ein solches Erdbeben nicht zu erwarten. Natürlich ist in Deutschland eine solche Flut-
welle nicht zu erwarten. Aber dennoch gibt es auch bei uns Risiken, die noch einmal neu 
analysiert werden müssen und wo wir selbst noch einmal hinterfragen müssen, was bis-
her beschlossen war. 

Deswegen werden wir die Zeit nutzen. Wir wollen diese drei Monate nutzen, um mit einer 
unabhängigen Expertenkommission, die zusammen mit der Bundesregierung arbeitet, 
noch einmal eine neue Risikoanalyse aller deutschen Kernkraftwerke auf Grundlage der 
neuen Erkenntnisse vorzunehmen, die wir aus Japan erhalten haben. […] 

Niemand kann so tun, als hätte das, was wir in diesen Tagen erleben, nicht stattgefunden. 
Deswegen ist es notwendig, richtig und angemessen, dass die Bundesregierung jetzt han-
delt, dass wir die Lage seriös bewerten und die Schlussfolgerungen ziehen, die gezogen 
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werden müssen, und dass dann die Zeit des Moratoriums genutzt wird, damit Entschei-

dungen gefällt werden können.78 

Welche Kernkraftwerke konkret vom Moratorium betroffen sein sollten, ließ die Bun-
deskanzlerin zu diesem Zeitpunkt offen. Auf Nachfrage, ob Kernkraftwerke, die ohne 
Laufzeitverlängerung ihre Reststrommengen schon aufgebraucht haben, sofort vom 
Netz müssten, erklärte sie: 

Das wäre die Konsequenz, denn sonst wäre es kein Moratorium des von uns neu be-

schlossenen Gesetzes.79 

In der Pressekonferenz ging die Bundeskanzlerin ersichtlich davon aus, dass die ältesten 
Kernkraftwerke – einschließlich Biblis A und B – von der Aussetzung der Laufzeitver-
längerung betroffen seien. Tatsächlich war unter Zugrundelegung der Erklärung ledig-
lich das Kernkraftwerk Neckarwestheim 1 vom Moratorium erfasst.80 Dies stellte die 
Bundeskanzlerin am 15. März 2011 in einer Pressekonferenz richtig und erklärte so-
gleich, dass bereits am Vortag seitens der Bundesregierung für notwendig befunden 
worden war, die sieben ältesten Kernkraftwerke vorrübergehend stillzulegen: 

Wir haben uns gestern angeschaut, was das Moratorium faktisch bedeutet. Dabei ist klar 
geworden, dass Neckarwestheim nach dem Moratorium vom Netz genommen werden 
müsste, alle anderen Kraftwerke aber noch in der Zeit des Moratoriums ausreichend 
Strommengen gehabt hätten - Biblis A bis etwa Juni und Isar 1 auf jeden Fall über die 
Zeit des Moratoriums hinaus. 

Wir haben uns natürlich die Rechtslage angeschaut und sind dann zu dem Punkt gekom-
men, dass die staatliche Anordnung aus Sicherheitsgründen der Weg ist, den wir gehen 
sollten, wenn wir die Überprüfung aller älteren Anlagen ins Auge fassen wollen. Wir sind 
zu der Schlussfolgerung gekommen, dass wegen des Umfangs der Überprüfung dies bei 

den älteren Anlagen am besten in einer Nicht-Betriebsphase zu gewährleisten ist.81 

Vor dem Hintergrund ihrer öffentlichen Erklärung hat die Bundeskanzlerin gegenüber 
dem Ausschuss ausdrücklich bestätigt, dass die Entscheidungen zur Durchführung des 
dreimonatigen Moratoriums der Laufzeitverlängerung und der Sicherheitsüberprüfung 
aller deutschen Kernkraftwerke innerhalb der Bundesregierung bereits am 14. März 
2011 feststanden: 

Ja, es stand fest, dass wir ein – – Also, es war ja das Wort „Moratorium“ schon in der 
Öffentlichkeit – wenn wir uns noch einmal in den Tag versetzen –, weil Herr Westerwelle 
das Wort benutzt hatte, und ich habe hier in diesem Pressestatement 

„Genau aus diesem Grund werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der 
Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen. Dies ist ein Moratorium.“ 
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noch einmal gesagt, weil das Wort im Raume stand: Das ist nun das Moratorium. – Das 
Moratorium, das wir dann am nächsten Tag miteinander diskutiert haben, hatte eine et-
was andere Ausgestaltung. Es war nicht einfach die Rückführung der schon beschlosse-
nen Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke, sondern es war eine Unterschei-
dung der Sicherheitsüberprüfung der älteren Kraftwerke und der jüngeren Kraftwerke. 
Das war an diesem Montag, wie man aus diesem Statement sieht, noch nicht in dieser 
Spezifizierung klar. Klar war nur: Wir wollen uns drei Monate Zeit nehmen für diese Si-
cherheitsüberprüfung, um danach dann zu überlegen, wie es weitergeht. Und es gab dann 
keine weiteren spezifischen Absprachen mit den Ministerpräsidenten, sondern es gab eine 

Einladung für den nächsten Vormittag.82 

Anders als die übrigen Zeugen hat die Bundeskanzlerin im Rahmen ihrer Befragung 
zwischen dem von ihr am 14. März 2011 verkündeten Moratorium und dem Morato-
rium, das den Ministerpräsidenten in der Besprechung am 15. März 2011 seitens des 
Bundesumweltministers vorgetragen wurde, unterschieden.83 Im Kern seien die am 14. 
März 2011 verkündeten Entscheidungen der Bundesregierung – die Aussetzung der 
Laufzeitverlängerung für drei Monate und die in dieser Zeit stattfindende Sicherheits-
überprüfung aller deutschen Kernkraftwerke – zwar unverändert geblieben. Der Mora-
toriumsbegriff sei am Folgetag jedoch hinsichtlich der Durchführung um die vom Bun-
desumweltministerium erarbeitete vorübergehende Stilllegung der sieben ältesten 
Kernkraftwerke erweitert worden: 

[…] Das Moratorium, wie wir es auch schon eben mit dem Vorsitzenden diskutiert ha-
ben, wurde am Montag verkündet, war aber sozusagen noch nicht in seinem Endergebnis 
ausgereift, sondern es war als erster Ansatz die Idee, die in einer solchen Situation auch 
politisch naheliegt: Wir machen angesichts der neu auftauchenden Sicherheitsrisiken et-
was, was mir auch geboten schien, nämlich, wir nehmen die Verlängerung der Laufzeiten 
der Kernkraftwerke erst einmal zurück, und wir denken drei Monate nach, wie wir weiter 
vorgehen. – Daraus ist dann der neue Konsens entstanden, den wir dann gemacht haben. 
Aber das Moratorium als solches war: erst einmal drei Monate Pause – mit dem politi-
schen Angang: Wir gehen einfach wieder auf den vor der Verlängerung herrschenden 
Rechtszustand zurück. – Das hat sich dann, wie wir diskutiert haben, bis Dienstag noch 
einmal modifiziert, ich finde, auch sinnvollerweise modifiziert, weil bei der Frage der Si-
cherheit bei den älteren Kernkraftwerken anzusetzen aus meiner Sicht sehr vernünftig ist 
und war. […] 

Also, gleichgeblieben ist: Alle Kernkraftwerke werden sicherheitsüberprüft. Gleichge-
blieben ist, dass die Laufzeitverlängerung zurückgenommen wird. Der Bundesumweltmi-
nister ist bei vertiefter Befassung mit dem Thema dann zu einer Schlussfolgerung ge-
kommen, die weiter gehend ist, nämlich, dass die sieben älteren Kernkraftwerke während 

der Sicherheitsüberprüfung vom Netz gehen sollten.84 

Dass jedenfalls das zuständige Bundesumweltministerium am 14. März 2011 schon die 
vorübergehende Stilllegung der sieben älteren Kernkraftwerke für drei Monate im Blick 
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hatte, machte der Zeuge Dr. Norbert Röttgen am späten Abend des 14. März 2011 in 
der Fernsehsendung des ZDF „Was nun?“ deutlich.85 Auf die Frage, ob der damalige 
baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus am 15. März 2011 die Still-
legung eines der Atomkraftwerke in Baden-Württemberg verkünden müsse, antwortete 
der Zeuge Dr. Norbert Röttgen in diesem Interview: 
 

Ja, das wird der Fall sein. Das Moratorium bedeutet, dass Neckar-Westheim I vom Netz 
geht.86 

 
Der Zeuge Dr. Norbert Röttgen erklärte am 14. März 2011 zudem, dass er davon aus-
gehe, dass die von der vorläufigen Stilllegung betroffenen Kernkraftwerke nicht wieder 
ans Netz gehen würden.87  
 

4. Einladung an die betroffenen Länder mit Kernkraftwerken 
 
In Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt und nachdem sich die Hausleitung und der 
zuständige Abteilungsleiter des Bundesumweltministeriums auf die Parameter der Si-
cherheitsüberprüfung, die Auswahl der stillzulegenden Kernkraftwerke und den verwal-
tungsrechtlichen Vollzug nach § 19 Abs. 3 Atomgesetz verständigt hatten, erging am 
Nachmittag des 14. März 2011 durch den Zeugen Dr. Norbert Röttgen eine Einladung 
an die Fachminister der betroffenen Länder zur Besprechung der konkreten Umsetzung. 
Der Einladung für den 15. März 2011 beigefügt war der von der Arbeitsgruppe RS I 3 
ausgearbeitete Maßnahmenkatalog zur Durchführung der Sicherheitsüberprüfung. 
Wörtlich heißt es im Anschreiben:  

[…] die schrecklichen Ereignisse in Japan erfordern eine Neubewertung und Überprü-
fung der Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke. Das weitere Vorgehen möchte ich mit 
Ihnen am Dienstag, den 15. März 2011 ab 13 Uhr in meinem Dienstsitz in Berlin bespre-
chen.  

Ein Katalog mit Maßnahmen zur Sicherheitsüberprüfung und -verbesserung ist beigefügt. 

[…]88 

Vor dem Hintergrund der öffentlichen Verlautbarungen der Bundesregierung und ange-
sichts dieser Einladung gingen die Verantwortlichen im hessischen Umweltministerium 
davon aus, dass am nächsten Tag die konkrete Umsetzung der Entscheidungen der 
Bundesregierung besprochen werden sollte. Die damalige hessische Umweltministerin 
Lucia Puttrich hat hierzu ausgesagt: 

                                                 
85 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 17. Sitzung vom 06.11.2015, S. 19 unter Bezug auf Mitschnitt, 
ZDF „Was nun?” vom 14.03.2011, abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=OkoXO81_3kA.  
86 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 17. Sitzung vom 06.11.2015, S. 19 unter Bezug auf Mitschnitt, 
ZDF „Was nun?” vom 14.03.2011, abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=OkoXO81_3kA, 
ab Minute 2:07. 
87 BMJV, S. 17. 
88 HMUKLV I, S. 316 f. 
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Am Montagnachmittag kam dann die Einladung des Bundesumweltministers an die 
Fachminister der Länder mit entsprechenden Standorten. Diese Einladung war ausge-
sprochen für Dienstag um 13:00 Uhr, also für den darauffolgenden Tag. Der Bundesum-
weltminister lud zur Besprechung der konkreten Umsetzung ein. Für uns war also immer 
klar, dass wir das umzusetzen haben, was der Bund beschlossen und entsprechend ver-
kündet hat.  

Ich habe eben gerade gesagt, dass die Bundesregierung entsprechend angekündigt hat: 
Sowohl Moratorium als auch Sicherheitsüberprüfung. Da mir klar war, dass es sich wohl 
um ein sehr fachliches Gespräch handeln wird, wenn der Bundesumweltminister die ent-
sprechende Umsetzung besprechen will, bezüglich des Moratoriums und der Sicherheits-
überprüfung, und gleichzeitig auch ein umfangreicher vom Bundesumweltministerium 
ausgearbeiteter Katalog, wie die Sicherheitsüberprüfung zu erfolgen habe, mitgesandt 
wurde, habe ich damals schon Abteilungsleiter Finke gebeten, mich zu begleiten, weil 
mir, wie gesagt, klar war, dass das ein sehr fachliches Gespräch wird, in dem es um die 
Umsetzung geht; und Herr Finke als langjähriger Fachmann in diesem Bereich konnte 
gerade, was die Sicherheitsanforderungen angeht, das in einem besonderen Maße be-

urteilen.89 

 

II. Entwicklungen auf Landesebene 

1. Erörterungen innerhalb des hessischen Umweltministeriums 

a) Keine inhaltliche Abstimmung mit dem hessischen Umweltministerium 

 
Bis einschließlich 14. März 2011 erfolgte eine Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden 
der betroffenen Länder weder hinsichtlich der Durchführung der angekündigten Sicher-
heitsüberprüfung noch des seitens der Bundesregierung öffentlich verkündeten Morato-
riums der Laufzeitverlängerung90. Dies haben die Zeugen Gerald Hennenhöfer und 
Gerrit Niehaus dem Ausschuss gegenüber ausdrücklich bestätigt.91 Daher erhielt so-
wohl die Fachabteilung als auch die Hausleitung des hessischen Umweltministeriums 
Informationen über die Sicherheitsüberprüfung und das Moratorium der Laufzeitver-
längerung lediglich aus den öffentlichen Verlautbarungen der Bundesregierung, die aus 
Sicht der Verantwortlichen in Hessen das Heft des Handelns in die Hand genommen 
hatte. Die Zeugin Lucia Puttrich hat ihre Eindrücke bis zum 14. März 2011 wie folgt 
zusammengefasst: 

[…] Für uns war es damals so, dass nach unserer Wahrnehmung – nicht nur nach unse-
rer Wahrnehmung, sondern auch tatsächlich – die Bundesregierung von Anfang an das 
Heft des Handelns in die Hand genommen hat. Die Bundesregierung hat damals die Si-
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cherheitsüberprüfung sehr früh – ich werde noch darauf eingehen –, am Samstag schon, 
angekündigt und hat auch das entsprechende Moratorium beschlossen und verkündet. 
Das geschah auf Wirken der Bundesregierung und geschah in diesen Tagen, in diesen 
ersten Tagen, ohne Einbeziehung der Länder.  

Selbstverständlich war die Bundesregierung bemüht, einen politischen Konsens herzu-
stellen. Das heißt, man war bemüht, hier einvernehmlich zu handeln, nach außen nicht 
den Eindruck zu erwecken, dass die ganzen Verfahrensweisen im Streit passieren wür-
den.  

Für uns in Hessen war damals vollkommen klar, dass in einer solchen Situation, in der 
die Atomkraft in Deutschland insgesamt auf den Prüfstand gestellt wurde, ein bundesweit 
einheitliches Handeln notwendig ist und dass auch hier die Regie des Bundes richtig und 
notwendig war. Wie gesagt, es ging nicht um die Sicherheit einzelner Kraftwerke, son-
dern es ging damals in der Situation um die Überprüfung der Sicherheit der Kernkraft in 
ganz Deutschland. […] 

Dann am Montagmorgen – ich kann nicht mehr sagen, welche Uhrzeit das gewesen ist, 
aber Montagmorgen – hörte ich dann im Radio erstmals das Wort „Moratorium“, das 
von dem damaligen Bundesaußenminister und Vizekanzler Dr. Guido Westerwelle ausge-
sprochen wurde. Er sprach damals von einem Moratorium, das auf die Kernkraftwerke in 
Deutschland gelegt werden sollte. […] 

An diesem Nachmittag wurde bekannt, dass die Kanzlerin und der Außenminister eine 
Pressekonferenz geben würden. Im Vorfeld war klar, dass man wohl ein Moratorium ver-
künden würde, wobei ich dazu sagen darf, dass nicht klar war, wie das genau ausge-
schmückt werden würde. Es gab keinen Kontakt vonseiten des Bundeskanzleramtes oder 
des Bundesumweltministeriums mit dem hessischen Umweltministerium. Nach meinem 
Wissen gab es auch keine anderen Kontakte diesbezüglich.  

Wir waren also darauf angewiesen, das zu erfahren, was von der Bundeskanzlerin und 
von dem Bundesaußenminister entsprechend verkündet wird. Wir hatten selbst gleich im 
Anschluss an diese Pressekonferenz zu einer eigenen hier in Hessen eingeladen. An die-
ser Pressekonferenz nahmen teil der Ministerpräsident, der Vize-Ministerpräsident – der 
damalige Justizminister Jörg-Uwe Hahn – und ich. Da wir nicht wussten, was genau von 
der Kanzlerin verkündet würde, haben wir in der Staatskanzlei die Pressekonferenz des 
Bundes verfolgt, damit das, was dort verkündet wird, nicht unter Umständen im Wider-
spruch zu dem steht, was wir sagen würden. Wie gesagt, waren wir damals der Meinung, 
dass Biblis sicher sei.  

Die Bundeskanzlerin und der damalige Außenminister erklärten dann in dieser Presse-
konferenz, die wir vor dem Fernseher verfolgten, dass es ein Moratorium geben würde. 
Das Moratorium wurde beschrieben als Rücknahme der Laufzeitverlängerungen für die 
deutschen Atomkraftwerke, und gleichzeitig wurde eine entsprechende Sicherheitsüber-
prüfung verkündet, die für die Kernkraftwerke durchgeführt werden sollte. Ich glaube 
mich daran zu erinnern, dass der Bundesaußenminister damals noch besonderen Wert 
darauf legte, dass dieser Beschluss, den die Kanzlerin und der Bundesaußenminister ver-
kündeten, einer war, der gut überlegt war und über den man über das ganze Wochenende 
intensive Gespräche innerhalb der Bundesregierung geführt habe und zu der Einschät-
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zung gekommen ist, dass man so handeln müsse. – Ich habe mir das noch einmal in der 
Mitschrift dieser Bundespressekonferenz angesehen. – Jede Regierung habe den Auftrag, 

ihre Bevölkerung zu schützen, und dem wolle man auch entsprechend nachkommen.92 

 

b) Keine unmittelbare Übertragbarkeit der Ereignisse in Japan auf Biblis A und B 

 
Die zuständige Fachabteilung IV beschäftigte sich auch am 14. März 2011 weiter mit 
der Frage, welche Erkenntnisse auf Biblis A und B übertragen werden konnten. Der 
Zeuge Guntram Finke hielt mangels konkreterer Informationen mit Blick auf die öffent-
lichen Verlautbarungen der Bundesregierung fest, dass sich für das Kernkraftwerk Bi-
blis keine neuen sicherheitsrelevanten Erkenntnisse nach Fukushima ergaben; es ging 
vielmehr um die Neubewertung der Restrisiken im Licht der japanischen Ereignisse, die 
in den nächsten drei Monaten ergebnissoffen sein sollte.93  
 
Für die Frage der Auswirkungen eines Moratoriums der Laufzeitverlängerung auf das 
Kernkraftwerk Biblis stellte die Fachabteilung fest, dass Biblis A bis zur anstehenden 
Revision im Juni 2011 das nach der Rechtslage vor der 11. Atomgesetz-Novelle vor-
handene Stromkontingent verbraucht haben würde. Der Weiterbetrieb wäre danach of-
fen und hinge von der Umsetzung der sogenannten Weimar-Auflagen ab. Biblis B hätte 
ein Stromkontingent für zwei weitere Betriebsjahre bis 2013. Ende Juli 2012 wäre eine 
Revision für Wartungsarbeiten und Brennelementewechsel zwingend erforderlich, so-
dass RWE wirtschaftlich entscheiden müsste, ob auf den letzten Betriebszyklus verzich-
tet würde.94 Der Zeuge Guntram Finke hat zu den Überlegungen der Fachabteilung 
ausgesagt: 

Wir hatten es am Montag letztendlich in einem Vermerk niedergelegt, dass für Biblis A – 
das sage ich ganz klar – und Biblis B, dass kein dringender Handlungsbedarf besteht, 
beide Anlagen oder Biblis A stillzulegen aufgrund der Ereignisse in Fukushima. Das hat-
ten wir auch vorgetragen. Da gab es eine eindeutige abschließende Bewertung der 
Atomaufsicht. […] 

Ich hatte ganz klar festgestellt am Montag noch und auch am Dienstagmorgen, bevor wir 
nach Berlin geflogen sind, dass aufgrund der Fukushima-Ereignisse aufgrund des Kennt-
nisstandes Dienstag aus Sicht der Atomaufsicht keine Maßnahmen in Biblis im Sinne 
einer Stilllegung notwendig sind. Ganz klar ist: Diese große Sicherheitsüberprüfung war 
absolut notwendig und entsprach auch der allgemeinen Atomaufsichtspraxis. Wir haben 
hier ein Überschreiten von Auslegungsgrenzwerten. Dass man da letztendlich die Ausle-
gungsgrenzen der Anlagen in Deutschland einer Überprüfung unterzieht, ist gängige 
Praxis gewesen. Das wäre ohnehin geschehen, ob der Bund das gemacht hätte, ob wir es 

                                                 
92 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 5 f.; 8 f. 
93 HMUKLV VII, S. 181 f.  
94 Staatskanzlei, S. 4 f.  
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anlagenspezifisch für Biblis gemacht hätten, ist dahingestellt. Solche Dinge geschehen 

dauernd.95 

Die Hausleitung des hessischen Umweltministeriums folgte der fachlichen Bewertung 
ihrer Abteilung uneingeschränkt. Der damalige Staatssekretär im hessischen Umwelt-
ministerium Mark Weinmeister hat die hausinternen Bewertungen bis zum 14. März 
2011 wie folgt zusammengefasst: 

Am Montag wurde dann auch – bzw. am Sonntag schon – mitgeteilt, dass die Kanzlerin 
sich mit den Ministerpräsidenten der Länder, die über Standorte von Atomkraftwerken 
verfügen, treffen wollte, um dort das weitere Vorgehen zu besprechen. So haben wir uns 
natürlich auch überlegt: Was sind die Auswirkungen auf das Land Hessen? Wie ist unse-
re Lage im Moment in Hessen? Und was bedeutet das gerade nach der Frage der Ausset-
zung bzw. des Moratoriums für die Laufzeitverlängerung für unsere beiden Blöcke in Bi-
blis? 

Biblis B war damals in Revision, also gar nicht am Netz, hatte allerdings auch noch 
Laufzeitreste nach altem rot-grünen Atomkompromiss, dass also auch dort ein Weiterlau-
fen möglich gewesen wäre nach Ende der Revision, nach Sicherheitsüberprüfung, wenn 
die positiv vonstattengegangen wäre, aufgrund des alten Kontingentes, auch wenn die 
Laufzeitverlängerung ausgesetzt würde bzw. nicht mehr umgesetzt werden würde. Und 
Biblis A sollte ebenfalls im Juni in Revision gehen, war damals am Netz, und da war al-
lerdings die Frage – – Dort waren keine Reststromkontingente mehr vorhanden, sondern 
die einzige Möglichkeit, die es dort gegeben hätte, wenn das Moratorium greift – – Dann 
wäre nur über Strommengenübertragung aus Mülheim-Kärlich die Möglichkeit gewesen, 
dort weiter zu produzieren. 

Das war die Situation. Die Situation hat uns die Atomabteilung auch so dargestellt. Es 
gab dann auch den Wunsch am 14.03. aus dem Kabinett, etwas zur Situation an die Ka-
binettsmitglieder zu sagen, eine Information zu geben – das haben wir auch am Abend 
des 14.03. dann gemacht –, auch zur Frage der Risikobewertung: Was haben wir für Er-
kenntnisse aus den bisherigen Nachrichten und Meldungen, die wir aus Japan haben? 
Wie ist das anzuwenden auf das, was wir in Biblis haben? – Und da war die entscheiden-
de Frage nicht so sehr die sicherheitstechnischen Bedenken bei der Frage Erdbeben. 
Dazu hatten wir eigentlich die Vorgaben bzw. die Sicherheitsüberprüfung schon laufen 
gehabt und auch so abgeschlossen, dass wir sagen konnten, da ist Biblis sicher. Aber die 
Grundfrage war halt das Restrisiko – dieses Restrisiko deswegen, weil im Gegensatz zu 
allen anderen größeren Atomunfällen, die stattgefunden haben, wir der festen Überzeu-
gung waren, dass bei hoch gesicherten Atomanlagen und Kernkraftanlagen eigentlich 
alle sicherheitsrelevanten Maßnahmen ergriffen worden sind. Jetzt haben wir in Japan 
festgestellt, dass dort zumindest die Standards genauso hoch waren wie bei uns bzw. in 
einem vergleichbaren Zustand, und deswegen war eigentlich die Frage des Restrisikos 

die Frage, die neu im Lichte dieser Kenntnisse aus Fukushima bewertet werden musste.96 

 

                                                 
95 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 150 f. 
96 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 67 f. 
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Die Zeugin Lucia Puttrich hat in diesem Zusammenhang ausgesagt: 

[…] An diesem Tag, um die Mittagszeit, hatte ich eine Rücksprache mit unserem Abtei-
lungsleiter der Atomabteilung, Herrn Finke. Herr Finke klärte mich noch einmal auf 
über das, was in Japan passierte, oder, besser gesagt, stellte noch einmal in den Ver-
gleich, was in Japan passierte und was für Biblis zu befürchten oder nicht zu befürchten 
sei. Die Bewertung war die gleiche, wie sie auch an den Tagen zuvor gewesen ist: dass 
die Ereignisse in Japan extrem schwierig und schlimm sind, aber dass keine entspre-
chenden Rückschlüsse daraus zu ziehen seien, dass Biblis nicht sicher sei. […] 

Ich darf die Situation in Hessen noch einmal schildern: dass Hessen nicht in einem be-
sonderen Maße betroffen war, nach dem, was die Bundeskanzlerin und der Bundes-
außenminister verkündeten. Sie verkündeten, dass eine entsprechende Rücknahme der 
Laufzeitverlängerungen vorgenommen werden solle. Biblis war aber davon nicht betrof-
fen, weder der Block A noch der Block B. Der Block A lief nicht aufgrund der Laufzeit-
verlängerung, sondern aufgrund des alten Laufzeitkontingents, und Biblis B befand sich 
damals in Revision und produzierte keinen Strom. Also, nach unseren Einschätzungen 
waren wir nicht betroffen. Nach unseren Einschätzungen konnte deshalb die Sicherheits-
überprüfung für Biblis A für die Zeit der regulären Revision im Juni durchgeführt wer-
den, und, wie gesagt, Biblis B stand im Moment sowieso still, weil es sich in der Revision 
befand. 

Das habe ich dann auch abends gegenüber den Medien erklärt, und nicht nur gegenüber 
den Medien; den Sachstand habe ich auch wiedergegeben sowohl an diesem Tag im Ka-
binett und in der Koalitionsrunde und auch am nächsten Morgen bei der Information der 

Obleute des ULA.97 

 

2. Erörterungen innerhalb der Hessischen Landesregierung 

 
Die Hessische Landesregierung war bis zum 14. März 2011 nicht in die Entscheidungen 
der Bundesregierung zur Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung und Verhängung 
eines dreimonatigen Moratoriums eingebunden. Es herrschte nach Aussage der Zeugin 
Karin Gätcke, Büroleiterin des Hessischen Ministerpräsidenten, daher Unklarheit darü-
ber, ob und inwieweit Biblis A und B vom Moratorium erfasst sein würden: 

[D]as Moratorium wurde im Vorfeld nicht mit den Ländern und auch nicht mit der Hes-
sischen Staatskanzlei abgestimmt. Alles, was wir an dem Montag wussten, war im Prinzip 
aus Presseberichterstattung und der Pressekonferenz der Kanzlerin mit dem Vizekanzler. 
[…] 

Da wir am Montag ja noch nicht wussten, was uns bzw. den Ministerpräsidenten am 
Dienstag im Kanzleramt erwartet, konnte eine Vorbereitung für das Gespräch im Kanz-
leramt nur sehr allgemeiner Natur sein. Das heißt: Ich hatte Kontakt mit dem hessischen 

                                                 
97 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 8 f. 
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Umweltministerium und habe quasi allgemeine Informationen zu Biblis A und B angefor-
dert, weil wir noch nicht genau wussten, worauf es am Dienstag hinauslief. […] 

Der MP ist nach Berlin gefahren, um dort im Prinzip genau zu erfahren, wie die Bundes-
regierung gedenkt, das Moratorium umzusetzen, da an dem Montag eben noch nicht klar 
war, wie diese Sicherheitsüberprüfungen vonstattengehen sollten. Ob das aus dem lau-
fenden Betrieb geschehen sollte oder ob die Meiler stillgelegt werden sollten, welche 
Meiler davon umfasst waren oder nicht umfasst waren, das war am Montagnachmittag 

der Landesregierung zumindest nicht klar gewesen.98 

Der Zeuge Guntram Finke fasste auf Bitte der abendlichen Koalitionsrunde die Er-
kenntnisse der Fachabteilung des hessischen Umweltministeriums in einer Stellung-
nahme zusammen.99 Die Bewertung diente zugleich als Grundlage für die Sprachrege-
lung der Hessischen Landesregierung für das Gespräch im Bundeskanzleramt am Fol-
getag.100 Nach Aussagen der Zeugen Ute Stettner, Karin Gätcke und Dr. Thomas Schä-
fer ging die Hessische Landesregierung – wie auch das hessische Umweltministerium – 
anhand der veröffentlichten Informationen am 14. März 2011 davon aus, dass Biblis A 
und B nicht vom angekündigten Moratorium erfasst seien.101 Dementsprechend teilte 
die Hessische Landesregierung am Abend des 14. März 2011 mit, dass das Kernkraft-
werk Biblis A im Juni 2011 für zunächst einmal acht Monate von Netz gehe.102 Der 
Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat hierzu ausgeführt: 

In der Kabinettssitzung am selben Tag hat dann auf meine Bitte der zuständige Abtei-
lungsleiter aus dem hessischen Umweltministerium, Herr Finke, eine Bewertung der Si-
tuation von Biblis A und B aus der Sicht der Fachabteilung abgegeben. Dies diente auch 
zur Vorbereitung des Gesprächs im Bundeskanzleramt. Zum damaligen Zeitpunkt gingen 
wir – sprich die Fachabteilung und die Hessische Landesregierung – aufgrund der Ver-
lautbarungen der Bundeskanzlerin, die nur zur Laufzeitverlängerung gesprochen hatte, 
und des Bundesaußenministers davon aus, dass Biblis A nicht von dem Moratorium er-
fasst sein würde. Biblis B war ohnehin in Revision. Wie sich später herausstellte, war das 
jedenfalls so von der Bundesregierung nicht gemeint. […] 

Wir waren uns an diesem Montag unsicher aufgrund zweier Umstände: An dem Montag-
nachmittag hat die Bundeskanzlerin – ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine aber, auch 
Herr Westerwelle und vielleicht auch Herr Röttgen, jedenfalls die Bundeskanzlerin, das 
weiß ich genau, denn ich habe mir das im Fernsehen angeschaut – eine Pressekonferenz 
gegeben. Und dort sprach sie von den Laufzeitverlängerungen. Wenn man das jetzt im 
reinen Wortsinn betrachtet, ging es in Biblis bis dahin nicht um die Laufzeitverlänge-
rung, sodass wir im ersten Moment der Auffassung waren, das trifft dann Biblis gar 
nicht. 

                                                 
98 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 5; 6. 
99 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 107. 
100 Staatskanzlei, S. 96 f.; S. 11 ff.; HMUKLV IX, S. 1 ff. 
101 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 25; 28; Stenografischer Bericht-
UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 7; Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 
15.04.2015, S. 71 f. 
102 BMU I, S. 87.  
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Andererseits machte das aber keinen rechten Sinn; denn vorher war ja gesagt worden: 
„Wir wollen eine Sicherheitsüberprüfung der deutschen Kernkraftwerke.“ Das würde ja 
eigentlich dem Grundanliegen, das ja alle geteilt haben, nicht entsprechen. Aber es war 
nach meiner Erinnerung an dem 14. jedenfalls noch unklar, in welcher Weise wir betrof-
fen wären. Deshalb haben wir uns an diesem Abend auch sehr viel hypothetisch unterhal-
ten: „Was ist denn, wenn?“ 

Klarheit habe ich dann am nächsten Morgen in der Besprechung mit der Bundesregie-
rung und der Bundeskanzlerin erlangt. Da war dann klar, dass alle gemeint sind, insbe-

sondere auch die Altmeiler. […]103 

Gleichwohl wurde nach Aussage der Zeugen Dr. Thomas Schäfer und Volker Bouffier 
in der Koalitionsrunde – auf Basis der vorhandenen Informationen – abstrakt diskutiert, 
welche Möglichkeiten der Bund hatte, ein Moratorium und die Sicherheitsüberprüfung 
durchzuführen und welche (haftungs-)rechtlichen Fragen damit jeweils verbunden sein 
könnten. Die Anwesenden waren sich darüber einig, dass insbesondere gegenüber den 
Kernkraftwerksbetreibern immer deutlich gemacht werden müsse, dass der Bund die 
Entscheidungen treffe und das Land Hessen lediglich die Beschlusslage der Bundesre-
gierung umsetze.104 Der hessische Finanzminister Dr. Thomas Schäfer hat in diesem 
Zusammenhang ausgesagt:  

[…] Wir haben aber im Laufe des Montags natürlich über diese Frage des Risikos von 
Haftungsanlastung – natürlich auch auf dem damaligen Kenntnisstand – abstrakt disku-
tiert. Deshalb haben wir auch gemeinschaftlich Wert darauf gelegt, dass der Umstand, 
dass der Bund hier seine Sachkompetenz an sich gezogen hat, nämlich eine Entscheidung 
getroffen hat, bevor er die Vertreter der Länder überhaupt eingeladen hat, am Ende auch 
in allen weiteren schriftlichen Äußerungen des Landes mit hinlänglicher Klarheit zum 
Ausdruck zu kommen hat. […]  

Diese Fragestellung ist als eine abstrakte Möglichkeit eines möglichen Geschehensab-
laufs – – In der Tat war es im Lauf des Montags ja noch so, dass es, wenn ich das richtig 
erinnere, auch die eine oder andere öffentliche Äußerung dahin gehend gab, ob nicht 
eine gesetzliche Regelung, also allein das Aufheben der Laufzeitverlängerung, zu der ge-
wünschten Rechtsfolge führen könnte. Man ist dann erst im Laufe des Montags – mögli-
cherweise an bestimmten Stellen auch erst im Laufe des Dienstags – zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass das bloße Aufheben eines Gesetzes nur zur Stilllegung – ich habe das in 
den Medien noch einmal nachgelesen –, ich glaube, eines Kernkraftwerks geführt hätte, 
aber alle anderen weitergelaufen wären. Daher konkretisierte sich dann erst die aber am 
Montag schon auf der Hand liegende weitere Alternative, dass es sich am Ende um eine 
verwaltungsrechtliche Lösung handeln könnte, die wiederum dazu führte – ich wiederho-
le es: ein belastender Verwaltungsakt hat immer das Risiko, dass daraus möglicherweise 
weiter gehende Ansprüche des Adressaten entstehen könnten –, dass dies natürlich als 
eine Möglichkeit auf dem Tisch lag. […] 

                                                 
103 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 104; 108 f. 
104 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 109. 
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Da kann ich Ihnen nicht mit einer letzten Präzision dienen, ob die Frage potenzieller 
Haftungsrisiken in Bezug auf die Frage „verwaltungsrechtlicher Weg auf der einen Seite 
oder gesetzgeberischer Weg auf der anderen Seite“ differenziert diskutiert worden ist. 
Das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß nur, dass die Frage von Haftungsrisi-
ken und wen sie letztlich zu treffen haben, wenn welche entstehen, nämlich den, der die 
Grundentscheidung getroffen hat, also den Bund, immer das mitschwingende Element 

der gesamten Debatte war.105 

Unabhängig von der konkreten Umsetzung hatte sich aus Sicht der Hessischen Landes-
regierung die Bundesregierung bis zum 14. März 2011 auf das Moratorium und die 
Durchführung der Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke festgelegt. 
Die Hessische Landeregierung sah nach den verlautbarten Entscheidungen der Bundes-
regierung bis zum 14. März 2011 für sich auch keinen eigenständigen Entscheidungs-
spielraum mehr, was die Frage der Durchführung eines Moratoriums oder einer Sicher-
heitsüberprüfung der Kernkraftwerke betraf. Die Zeugin Karin Gätcke hat insoweit 
ausgeführt: 

Also noch einmal zu der Frage der Zuständigkeit Bund: Also eigentlich war für alle 
schon an dem Montag oder fast schon an dem Wochenende, als die ersten Pressemittei-
lungen rausgegangen sind, klar, dass der Bund für sich eine Entscheidung getroffen hatte 
und die Länder nach dem Motto: „Friss oder stirb“ nur noch folgen konnten. Wir hatten 
ja keinerlei Möglichkeit, da noch irgendetwas zu verändern oder sonst wie oder Vor-
schläge einzugeben, denn der Bund hat für sich die Entscheidung getroffen, und die Län-

der mussten folgen. Die hatten keinerlei Handlungsspielraum in dem Bereich. […]106 

Der Zeuge Dr. Thomas Schäfer hat dies dem Ausschuss gegenüber ganz ähnlich gese-
hen: 

Unser Eindruck bereits am Montag, sich verfestigend am Dienstag, war ja, dass der 
Bund eine Entscheidung für alle betroffenen Kernkraftwerke einheitlich getroffen hat. 
Daher bestand in dieser Frage ein Ermessensspielraum dahin gehend, dass das eine 
Bundesland nun erklärt, es prüfe jetzt noch einmal vier Wochen, das andere Bundesland 
sagt, es mache jetzt einmal sechs Wochen eine Anhörung, das nächste Bundesland ent-
scheidet, ein Symposium durchzuführen, und das wiederum nächste Bundesland sagt, es 
mache das gar nicht – ich überspitze es jetzt einmal bewusst, um es deutlich zu machen –, 
aus unserer Sicht überhaupt nicht. Vielmehr war es so, dass der Bund eine Entscheidung 
getroffen hat. Er hat deshalb auch die Ministerpräsidenten für den Folgetag, also für den 
Dienstag, geladen, um sicherzustellen, dass die Entscheidung des Bundes in möglichst 
einheitlicher Form und in möglichst kurzen Fristen gemeinschaftlich und in gleicher 
Weise exekutiert wurde. […]  

Sie müssen ja die Reihenfolge anschauen. Ich glaube, auch Sie dürften nicht bestreiten, 
dass die Entscheidung des Bundes, zu einem Moratorium zu kommen, bereits im Laufe 
des Montags gefallen ist; denn das deckt sich mit den öffentlichen Erklärungen der Bun-
desregierung am Montag. Dort war noch keine Landesregierung in ihrer Funktion als 

                                                 
105 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 64; 67. 
106 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 39. 
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Landesregierung oder Fachbehörde, zumindest nach meiner Kenntnis, involviert. Dann 
sind die Ministerpräsidenten am Tag darauf einbestellt worden, und man hat ihnen diese 
Entscheidung verkündet. Was würden Sie denn, wenn Sie Ministerpräsident wären, inter-
pretieren? Dass Sie dahin bestellt worden sind, um mit Ihnen die Frage zu diskutieren, 
ob Sie Biblis vielleicht stilllegen möchten oder ob Sie es lieber offen lassen möchten? Sie 
mussten es doch zwangsläufig so interpretieren: Da hat der Bund eine Entscheidung ge-
troffen. Er hat nach dem Grundgesetz sogar das Recht dazu. Nun geht es um die Frage, 
wie das am Ende umgesetzt wird. – Deshalb sehe ich keinen Anhaltspunkt dafür, dass am 
Ende noch Ermessensspielräume zu der Frage, ob wir nun stilllegen oder nicht, verblie-

ben wären.107 

Auch für den Hessischen Ministerpräsident Volker Bouffier waren aufgrund der Erörte-
rungen im Präsidium der Bundes-CDU und der öffentlichen Erklärungen der Bundesre-
gierung bis zum 14. März 2011 die Entscheidungen der Bundesregierung hinsichtlich 
der Aussetzung der Laufzeitverlängerung für drei Monate zur Durchführung der Si-
cherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke gefallen. Der Hessische Minister-
präsident Volker Bouffier ging daher davon aus, dass am 15. März 2011 lediglich die 
Umsetzung dieser Beschlusslage besprochen werden sollte:  

[…] Am 12. März 2011 erklärte die Bundeskanzlerin in einer Pressekonferenz, dass auf-
grund der dramatischen Ereignisse in Japan alles, was die Sicherheit der deutschen 
Kraftwerke, Kernkraftwerke anbelange, noch einmal besonders zu überprüfen sei. Am 
Morgen des 14. März 2011 habe ich dann auf dem Weg zur Präsidiumssitzung der CDU 
in Berlin aus dem Radio von der Entscheidung der Bundesregierung zur Aussetzung der 
Laufzeitverlängerung bzw. dem beabsichtigten Moratorium erfahren. Hierzu hatte sich 
der damalige Vizekanzler und Bundesaußenminister Westerwelle in einem Interview ge-
äußert. 

Fukushima und seine Folgen waren auch Gegenstand der Beratung des Präsidiums der 
CDU Deutschland, die dann anschließend stattfand. Im Präsidium wurde darüber unter-
richtet, dass die Bundesregierung ein Atommoratorium beabsichtige bzw. beschlossen 
habe. Über die Umsetzung im Einzelnen wurde nach meiner Erinnerung nicht beraten. 

In einer Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und des Bundesaußenministers am Nach-
mittag des 14. März 2011 teilte die Bundeskanzlerin dann mit, dass die Bundesregierung 
am Samstag, den 12. März veranlasst hatte, dass alle deutschen Kernkraftwerke einer 
umfassenden Sicherheitsüberprüfung unterzogen würden. Hierfür solle die erst kürzlich 
beschlossene Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke für die Dauer von drei Monaten 
ausgesetzt werden. Die ergänzenden Ausführungen des damaligen Bundesaußenministers 
in der Pressekonferenz machten für mich deutlich, dass sich die Bundesregierung auf das 
Vorgehen – also Aussetzung der Laufzeitverlängerung für drei Monate, Durchführung 
einer Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke – bereits am Wochenende 
verständigt hatte. Die Entscheidungen waren damit bereits auf Bundesebene getroffen, 
ohne dass die Länder bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt beteiligt waren. 
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Die Ministerpräsidenten der betroffenen Länder wurden dann vom Chef des Bundeskanz-
leramts für den Vormittag des 15. März 2011 zu einer Besprechung ins Bundeskanzler-
amt eingeladen, um über die Umsetzung dieser bereits getroffenen Entscheidungen zu be-
raten. Nach meiner Erinnerung war das der erste Zeitpunkt, zu dem die Länder über-

haupt einbezogen waren.108 

Und weiter: 

[…] Eine Frage, ob wir da jetzt noch irgendetwas anders machen würden, nach dem 
Motto: „Wir machen kein Moratorium etc.“, stellte sich nicht. Und ich wäre ehrlich ge-
sagt auch nicht auf diese Idee gekommen. Es war für mich völlig klar – und es war ja 
auch der Vorlauf –: Wenn die Bundeskanzlerin, der Bundesaußenminister, der Bundes-
umweltminister – er saß ja auch in diesem Präsidium dabei – alle erklären: „Wir haben 
uns entschieden, wir machen eine Sicherheitsüberprüfung, wir machen ein solches Mora-

torium“, dann war die Entscheidung eigentlich gefallen. […]109 

 

III. Reaktionen der RWE AG  

 
Die RWE AG erklärte in einer ersten Stellungnahme zur Ankündigung der Bundesre-
gierung, die Laufzeitverlängerung auszusetzen und eine Sicherheitsüberprüfung aller 
deutschen Kernkraftwerke durchzuführen, dass man sich der Entscheidung der Bundes-
regierung beugen werde. Es gelte der Primat der Politik.110 Auf die Frage, ob die Bun-
desregierung am Wochenende den direkten Kontakt zur RWE AG gesucht hatte, hat der 
Zeuge Dr. Jürgen Großmann, damaliger Vorstandsvorsitzender der RWE AG, ausge-
sagt: 

[…] Es hat an dem 14.03. ein Telefonat zwischen der Bundeskanzlerin – auf Wunsch der 
Bundeskanzlerin – und mir gegeben. […] Den genauen Gesprächsinhalt erinnere ich 
nicht, aber das Moratorium war nicht Gegenstand des Gesprächs mit der Bundeskanzle-
rin. Es ging eher um eine Einschätzung der Geschehnisse in Japan, die ja zu dem Zeit-

punkt nicht voll transparent waren.111 

Dagegen hat die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel direkte Kontakte mit dem Zeugen 
bestritten.112 Auch im Nachgang der Besprechung am Folgetag habe sie keine direkten 
Gespräche mit den Energieversorgungsunternehmen geführt.113 
 

D. Erörterungen und Entscheidungen am Dienstag, den 15. März 2011 
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109 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 108. 
110 HMUKLV XXII, S. 1. 
111 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 80. 
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Der Untersuchungsausschuss hat sich intensiv damit beschäftigt, die damaligen Gesprä-
che und Vereinbarungen in Bundeskanzleramt und Bundesumweltministerium betref-
fend die Umsetzung des Moratoriums und der Sicherheitsüberprüfung aller deutschen 
Kernkraftwerke zu rekonstruieren. 
 

I. Entwicklungen auf Bundesebene 

1. Gespräch im Bundeskanzleramt 

 
Am Vormittag des 15. März 2011 kamen die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, der 
damalige Chef des Bundeskanzleramtes Ronald Pofalla, der damalige Bundesumwelt-
minister Dr. Norbert Röttgen, der damalige Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle 
sowie die Ministerpräsidenten der betroffenen Länder Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Bundeskanzleramt zusammen zur 
Besprechung der Konsequenzen und der Umsetzung des von der Bundesregierung am 
Vortrag verkündeten Moratoriums der Laufzeitverlängerung.  
 

a) Gesprächsinhalt aus Sicht der Teilnehmer des Bundeskanzleramtes  

 
Der damalige Chef des Bundeskanzleramtes, Ronald Pofalla, hat gegenüber dem Aus-
schuss die Sitzung folgendermaßen zusammengefasst: 

Der Bundesumweltminister hat in der Sitzung, in der Runde seine Rechtsauffassung, die 
er Ihnen heute hier wahrscheinlich ausführlich noch einmal erläutert hat – deshalb er-
spare ich Ihnen, die zu wiederholen –, erläutert, auf welcher Rechtsgrundlage er glaubt, 
das Moratorium umsetzen zu können. Dann hat man die allgemeine Verabredung getrof-
fen, dass wir diese drei Monate nutzen, um sozusagen die Energiewende jetzt zu vollzie-
hen und auch die Überprüfung der Reaktorsicherheit in den drei Monaten durchzufüh-
ren. [...] 

Bitte nicht falsch verstehen: Diese Runden laufen anders ab. Zu glauben – das haben Sie 
aber nicht getan –, dass die sich, im Nachhinein kritisch betrachtet, in der Sitzung mit 
der Auslegung von möglichen Paragrafen befassen, hielte ich für eine putzige Annahme. 
Deutschland hielt damals den Atem an, dann hat der zuständige Bundesumweltminister 
für die Bundesseite vorgetragen, wie er das rechtlich sieht, und dann hat man verabredet, 

das Moratorium zu machen – übrigens einvernehmlich.114 

Auch nach Aussage der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel trug im Wesentlichen der 
damalige Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen die von seinem Haus erarbeitete 
verwaltungsrechtliche Umsetzung des Moratoriums – in Form der vorübergehenden 
Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke nach § 19 Abs. 3 Atomgesetz – vor: 
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In dieser Sitzung hat nach meiner Erinnerung der Bundesumweltminister vorgetragen, 
wie er sich die Ausgestaltung dieses Moratorium auf der Grundlage des § 19 Abs. 3 Nr. 3 
des Atomgesetzes vorstellt, und dazu wurde dann die Diskussion geführt. […] 

Die Wahrscheinlichkeit spricht sehr dafür, dass ich eröffnet habe. Es kann sein, dass 
dann auch Herr Westerwelle und Herr Brüderle, die wohl auch da waren, noch etwas ge-
sagt haben. Ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge dort gesprochen wurde. Auf je-
den Fall haben die Vertreter der Bundesregierung gesprochen, und der zuständige Res-
sortminister war Minister Röttgen. Er hat die Darlegungen zu dem Atomgesetz gemacht 
und zu der Conclusio daraus, dass dann die sieben ältesten Kernkraftwerke stillgelegt 
werden müssten. […] 

Der Minister hat diese Rechtsgrundlage vorgetragen. Diese Rechtsgrundlage erschien 
dem Kreis durchaus plausibel, und das hat dann zu den entsprechenden Ergebnissen ge-

führt.115 

Neben der Rechtsgrundlage hielt die Bundeskanzlerin den Ansatz des Bundesumwelt-
ministeriums für richtig, die sieben ältesten Kernkraftwerke zum Zwecke der Sicher-
heitsüberprüfung vorübergehend stillzulegen: 

[…] Unbestritten war doch, dass wir gesagt hatten: Wir wollen die ganze Laufzeitverlän-
gerung erst einmal zurücknehmen. – Das stand als politischer Wille weiter im Raum. 

Dann haben wir gesagt, wir machen jetzt Sicherheitsüberprüfungen, drei Monate, und in 
diesen drei Monaten setzen wir eine Kommission ein. Die Kommission wird eine Aussage 
darüber machen, wie es mit dem Betrieb der Kernkraftwerke weitergeht. Jetzt ist die 
Frage, die Sie stellen, immer wieder: Warum hat man nun während der Sicherheitsüber-
prüfung die älteren sozusagen aus dem Betrieb genommen und die anderen nicht? Weil 
die älteren Baumerkmale aufwiesen, bei denen es uns geraten zu sein schien, dass wir 
hier die Sicherheitsüberprüfung an nicht laufenden Kernkraftwerken vornehmen. Das ist 
vom Umweltministerium so vorgeschlagen worden, und […] da die auch eine kürzere 
Dauer der Verlängerung hatten, erschien es mir plausibel – da man schon während der 
Laufzeitverlängerung für diese Kernkraftwerksgruppe eine andere Entscheidung getrof-
fen hat als für die Kernkraftwerksgruppe der neueren –, auch hier im Moratorium, also 

bei der Sicherheitsüberprüfung, eine Unterscheidung durchzuführen.116 

Die rechtlichen Bedenken der zuständigen Arbeitsgruppe RS I 3 im Bundesumweltmi-
nisterium gegen § 19 Abs. 3 Atomgesetz wurden vom damaligen Bundesumweltminis-
ter gegenüber den Sitzungsteilnehmern nicht problematisiert.117 Das Bundeskanzleramt 
selbst prüfte nach Aussage der Zeugin Dr. Angela Merkel die rechtliche Tragfähigkeit 
der vorübergehenden Stilllegungen über § 19 Abs. 3 Atomgesetz nicht eigenständig 
nach, da die Umsetzung vom damaligen Bundesumweltminister im Rahmen seiner Res-
sortzuständigkeit erarbeitet worden war: 
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Erstens hat in dieser besagten Pressekonferenz auch Herr Röttgen bereits vorher die 
Rechtsgrundlage erläutert. Da das schon sehr umfassend erläutert war, konnte ich mich 
dann auf diesen Satz, den Sie eben zitiert haben, beschränken. 

Im Übrigen war und bin ich der Meinung, dass im Rahmen der Ressortzuständigkeit der 
Bundesumweltminister die rechtliche Grundlage zu begründen hat. Mir sind keinerlei 
Hinweise bekannt – oder bekannt geworden, weil wir in der Vergangenheit agieren –, 
dass hier im Kanzleramt Zweifel bestanden haben. […] 

Ich gehe davon aus, dass sie im Bundesumweltministerium intensiv geprüft wurde.118 

Nachdem im Bundeskanzleramt auf politischer Ebene Einigkeit über die Umsetzung 
des Moratoriums und der Sicherheitsüberprüfung hergestellt worden war, sollten die 
fachlichen Einzelheiten der verwaltungsrechtlichen Umsetzung vom zuständigen Bun-
desumweltminister mit den Fachministern der betroffenen Länder besprochen werden. 
Die Zeugin Dr. Angela Merkel hat in diesem Zusammenhang ausgesagt: 

Da das jetzt, sagen wir einmal, ein neuer Angang war, der so am Montag noch nicht be-
kannt war, hat man sich natürlich vom Bundesumweltminister darlegen lassen, wie dieser 
§ 19 gestaltet ist. Ich kann mich im Einzelnen nicht daran erinnern, wer jetzt was gefragt 
hat. Natürlich gab es seitens der Länder dazu – – Ja, die haben sich natürlich an der 
Diskussion beteiligt. 

Insgesamt gab es ein großes Maß an Übereinstimmung, dass das Thema Sicherheit aller-
höchste Priorität haben muss. Es gab nach meiner Erinnerung ein großes Maß an Über-
einstimmung, dass die Idee der Sicherheitsüberprüfung aller Kernkraftwerke eine richti-
ge Idee ist. Es gab Fragen hin und her, und dann gab es zum Schluss der Sitzung auf je-
den Fall – das ist dann ausweislich der Pressekonferenz auch erkennbar – eine Überein-
stimmung, dass man diesen Weg gehen sollte, wenngleich Sie sich vorstellen müssen: Da 
haben Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, dem Kanzleramtsminister, dem 
Wirtschaftsminister – ich glaube, Herr Westerwelle war bei dem Gespräch gar nicht da-
bei, auf jeden Fall war Herr Brüderle dabei – und dem Umweltminister gesessen, und 
wir haben selbstverständlich dann – wieder im Sinne der Ressortzuständigkeit – den 
Umweltminister gebeten, die Details mit den Umweltministern der Länder zu besprechen. 

Wir haben keine Rechtsdiskussion geführt, sondern wir haben eine politische Diskussion 
geführt. Die Argumentation des Umweltministers Röttgen erschien mir plausibel. Ich 
habe auch nicht in Erinnerung, dass andere daran grundsätzliche Widersprüche aufge-
macht haben, denn wir haben dann in der Pressekonferenz diese Linie gemeinsam vertre-

ten.119 

Zur Rolle des Bundesumweltministeriums und der betroffenen Länder bei der Umset-
zung der politischen Vorgaben hat die Bundeskanzlerin erklärt: 
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Wir haben nach dem Art. 65 des Grundgesetzes das Ressortprinzip, und er hat im Rah-
men seiner Ressortverantwortung dort die Dinge dargelegt. Es war klar, dass er sie im 
weiteren Verlauf der Umsetzung dieser politischen Diskussion dann auch weiter wahr-
nehmen wird. Es wurde aber auch von jedem so erwartet. Die Landesumweltminister sa-
ßen in dem Zusammenhang nicht bei der Besprechung dabei. Also war das eine politi-
sche Diskussion, aus der heraus dann die in der Fachpolitik notwendigen Schritte einge-
leitet werden mussten. […] 

Es sollte im Rahmen der Rechtsordnung geschehen. Das heißt, es gibt im Zusammenhang 
mit der Atomaufsicht ganz klare Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. Es ist an 
keiner Stelle davon gesprochen worden, dass an dieser normalen, durch das Recht vor-

gegebenen Verfahrensweise irgendetwas geändert werden sollte.120 

Auf Nachfrage, ob die rechtliche Verantwortung für die vorübergehende Stilllegung der 
sieben ältesten Kernkraftwerke bei den Ländern und lediglich die politische Verantwor-
tung beim Bund liegen sollte, hat die Zeugin Dr. Angela Merkel erklärt: 

Nein. Es ist doch so: Man hat ein politisches Ziel – das war am Dienstag, am Montag 
verkündet –, die Idee einer Rückkehr zu der Zeit vor der Laufzeitverlängerung, und das 
ist dann von Herrn Westerwelle am Morgen als „Moratorium“ bezeichnet worden. Das 
ist von mir nachmittags noch einmal erläutert worden. Dann hat im Laufe des Montags 
der Bundesumweltminister die Arbeit aufgenommen und gefragt: Was müssen wir hier 
aufgrund der Tatsache, dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen können, bezüglich 
der Sicherheitsfragen tun? – Dazu hat er uns am Dienstag einen Vorschlag gemacht. 
Dieser Vorschlag erschien mir plausibel. Er ist in der Ressortverantwortung des Bundes-
umweltministeriums entwickelt worden, aber er ist in der Diskussion – in der, wenn Sie 
so wollen, politischen Diskussion mit den Ministerpräsidenten – auch von allen so als 
plausibel akzeptiert worden. Dann folgte doch notwendigerweise die rechtliche Umset-
zung. Das kann ich doch jetzt nicht einfach voneinander trennen. Wenn mir jemand sagt, 
es gibt zu meiner politischen Idee keine rechtliche Umsetzung, die grundgesetzkonform 
und rechtskonform ist, dann muss ich natürlich überlegen, ob meine politische Idee noch 
eine gute ist. – Insofern: Die völlige Trennung geht nicht. Trotzdem gibt es die Aufgabe 
eines Umweltministeriums und der Landesumweltministerien – die dann auch die Dinge 
vollzogen haben – und der politischen Diskussion der Ministerpräsidenten mit der Bun-

deskanzlerin.121 

 

b) Gesprächsinhalt aus Sicht der Teilnehmer des Bundesumweltministeriums  

 
Der Zeuge Gerald Hennenhöfer hat den Inhalt des Gesprächs in seinem Eingangsstate-
ment wie folgt beschrieben: 
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Am Dienstag, dem 15. März 2011, wurde in Berlin über die Konsequenzen für den Be-
trieb der deutschen Kernkraftwerke beraten. Am Vormittag fand im Bundeskanzleramt 
eine Besprechung mit den Ministerpräsidenten derjenigen Bundesländer statt, in denen 
Kernkraftwerke betrieben wurden. In dieser Sitzung wurde Einigkeit darüber erzielt, eine 
Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke durch die Reaktor-
Sicherheitskommission durchführen zu lassen. Aus gegebener Veranlassung hebe ich 
ausdrücklich hervor: durch die unabhängige Kommission und nicht durch Beamte mei-
ner Abteilung. 

Es bestand ferner darüber Einigkeit, dass für die Dauer dieser Überprüfung, die mit drei 
Monaten veranschlagt wurde, die sieben ältesten Kernkraftwerke, denen im Jahr 2010 
durch das Elfte Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes nur eine kürzere Laufzeitverlän-
gerung zugebilligt worden war, auf der Grundlage des § 19 Atomgesetz vorübergehend 
vom Netz genommen werden sollten. Bereits am Samstag, dem 12. März 2011, hatte die 
Bundeskanzlerin in der „Tagesschau“ in einer ersten Stellungnahme zu den Ereignissen 
hervorgehoben, dass ein solches Ereignis in einem Land mit hohem technischen Standard 
wie Japan bis dahin unvorstellbar gewesen sei und wir deswegen Veranlassung hätten, 
alles Bisherige zu überdenken, „alle Fragen neu zu stellen“. Am darauf folgenden Mon-
tag war dann von einem „Moratorium“ die Rede. Ich erhielt in dieser Sitzung auf 
Wunsch der Ministerpräsidenten den Auftrag, den Ländern eine Formulierungshilfe zu § 
19 Atomgesetz auf der Grundlage des Besprechungsergebnisses zur Verfügung zu stellen. 

Ich habe dabei sogleich erklärt, dass es sich nicht um eine Weisung handeln werde.122 

Hinsichtlich des den betroffenen Ländern zugesicherten Schreibens, hat der Zeuge Ge-
rald Hennenhöfer ausgesagt: 

Es gab erstens […] die gemeinsame Entscheidung. Es gab zweitens die Bitte, zum Zwecke 
des einheitlichen Vorgehens – Sie wissen doch: wenn man sich unterhakt und gemeinsam 
etwas tut, ist es leichter – eine Formulierungshilfe des Bundes zu bekommen. Diese For-
mulierungshilfe haben wir verfasst. Dabei war unser oberster Grundsatz, dass wir sie 
ehrlich verfasst haben. Wir haben gesagt: Der Grund ist nicht irgendetwas Vorgescho-
benes. – Das sage ich jetzt noch einmal, auch mit Blick auf Fernsehsender und Ähnliches. 
Es ist nichts vorgeschoben worden, sondern es ist gesagt worden: Es ist etwas Schreckli-
ches passiert. Wir wissen nicht, was die Ursache ist. Wir können nicht völlig ausschlie-
ßen, dass sich daraus neue Erkenntnisse ergeben. Deswegen handeln wir so und so. – 
Das war unser Empfehlungsschreiben. Die Ministerpräsidenten hatten gemeinsam be-
schlossen, sich an einem solchen Schreiben zu orientieren. […] 

Es war eine große Runde, in der ich gesagt habe: Das verstehen wir nicht als Weisung. – 
Ich weiß nicht, ob alle die Ohren ausreichend gewaschen hatten, oder, etwas weniger 
polemisch gesagt, ob jeder das gehört hat, oder noch einfacher, ob manch einer gesagt 
hat: Ich sehe es aber anders. – Das schließe ich alles nicht aus. Es war keine Sitzung, bei 
der es hinterher ein Beschlussprotokoll gab oder Ähnliches mehr. Für mich war völlig 

klar – ich habe das auch artikuliert –, dass wir keine Weisung machen.123 
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Während der Zeuge Dr. Norbert Röttgen auf Vorhalt bestritten hat, es habe in der Run-
de der Ministerpräsidenten den Wunsch nach einer „Formulierungshilfe“ gegeben124, 
hat die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel dem Ausschuss bestätigt, dass das Bundes-
umweltministerium den Ländern die Argumentation zur Umsetzung des Moratoriums 
zukommen lassen sollte.125 

 
Der Zeuge Dr. Norbert Röttgen hat die Aussagen der übrigen Zeugen der Gesprächs-
runde im Bundeskanzleramt bestätigt, wonach er es war, der den Ministerpräsidenten 
im Rahmen des Gesprächs das vom Bundesumweltministerium erarbeitete Verfahren 
unterbreitete, auf Grundlage von § 19 Abs. 3 Atomgesetz die sieben ältesten deutschen 
Kernkraftwerke vorübergehend stillzulegen.126 Wie schon der Zeuge Gerald Hennenhö-
fer hat der Zeuge Dr. Norbert Röttgen im Rahmen seiner Befragung vorgetragen, er 
habe in dem Gespräch im Bundeskanzleramt frühzeitig klargestellt, dass das Bundes-
umweltministerium die betroffenen Ländern in Umsetzung des Moratoriums keinesfalls 
anweisen werde; vielmehr habe er deutlich gemacht, das jedes Land die vorübergehen-
den Stilllegungen in eigener Kompetenz durchsetzen solle: 

Ja, also „Vollzug der Sachkompetenz“ ist sozusagen ein juristischer Terminus, der nach 
meiner Schätzung – das ist vier Jahre her – sicher nicht verwandt worden ist. 

Aber was eben völlig klar war und auch von mir immer klar gemacht wurde und auch so 
akzeptiert wurde, ist, dass es eine politische Verabredung des gemeinsamen Vorgehens 
ist und dass auf der Grundlage der atomgesetzlichen Rechtsgrundlage die Länder in 
eigener Zuständigkeit vorgehen. Wahrscheinlich habe ich sogar ausdrücklich gesagt, wir 
werden nicht mit Weisungen vorgehen, weil Weisung bedeuten würde, der Bund setzt ir-
gendetwas gegen ein Land durch, und das Land macht es nicht selber, will es nicht ma-
chen. Sondern unsere Auffassung vom ersten Augenblick an, meine Auffassung und mein 
Vorschlag waren, dass es nur ein gemeinsames Vorgehen gibt und dass der Bund nichts 
durchsetzen wird gegen irgendein Land. Sondern unsere Bitte, unser Vorschlag war, ge-
meinsam vorzugehen, aber vom ersten Augenblick an war klar und vom Bund nie anders 
auch nur angedeutet und auch dort akzeptiert und verabredet, jedes Land geht gegenüber 
seinen älteren Kernkraftwerken eigenständig in der Wahrnehmung eigener Kompetenz 
vor. Das war sozusagen der essenzielle Ausdruck, dass der Bund nicht durchsetzt, son-
dern dass es ein gemeinsames Vorgehen von Ländern und Bund gibt in der jeweils eige-
nen Zuständigkeit. 

Klar war dann, der Bund ist zuständig für die Gesetzgebungskompetenz, der Bund wird 
das Atomgesetz novellieren und einbringen, die Länder sind zuständig für den Verwal-
tungsvollzug, und diese Zuständigkeit werden sie im Rahmen dieses Vorgehens wahr-
nehmen. 

Das war vom ersten Augenblick an klar. Das war das, was unser Vorschlag war, den wir 
im Bundesumweltministerium erarbeitet haben. Nirgendwo sonst ist der § 19 Abs. 3 iden-
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tifiziert und vorgeschlagen worden. Da war essenzieller Teil des Vorschlags, wie er ge-

macht und auch nie in Zweifel gezogen wurde.127 

Im Gegensatz hierzu hat Zeuge Ronald Pofalla erklärt, dass die verwaltungsrechtliche 
Umsetzung in Form einer Weisung nicht Gesprächsgegenstand war: 

Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, aber wenn die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik 
Deutschland mit den Ministerpräsidenten der Standortländer spricht, dann befassen die 
sich – weil das auch gar nicht ihre Aufgabe ist – doch nicht mit der trivialen Frage, wie 
man das hinterher umsetzt. Dafür haben sie ihre Minister. Das gilt für die Bundeskanzle-
rin genauso wie für die Ministerpräsidenten. Deshalb ist nach meiner Erinnerung über 
die Frage, wie das hinterher im Verwaltungsvollzug umgesetzt worden ist, auch nicht ge-
redet worden, weil völlig klar war, dass das nicht die Runde ist, die dafür verantwortlich 

ist. […]128 

Und auch die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat dem Ausschuss gegenüber er-
klärt, das Thema „Weisung“ oder Überleitung der Sachkompetenz habe sich nicht ge-
stellt: 

Wir haben in dem Gespräch von „Weisungen“ überhaupt nicht reden müssen. Weisungen 
werden doch nur dann ausgesprochen, wenn Uneinigkeit zwischen Bund und Ländern 
besteht. 

Alle nachfolgenden Prozesse haben sich dann zwischen dem Bundesumweltministerium 
und den Landesumweltministerien abgespielt. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich sage 
nur: In dem Gespräch, an dem ich teilgenommen habe, war politisches Einvernehmen. 
[…] 

Also, von meiner Seite aus kann ich nur sagen, dass das, was Sie jetzt mit „Sachkompe-
tenz“ beschreiben, in unserem Gespräch nicht gefallen ist, das Wort, der Begriff ist nicht 
gefallen, und dass die Dinge auch etwas anders waren. Wir haben es hier schon disku-
tiert: Wir haben am Montagnachmittag eine Pressekonferenz gegeben, wo zwar das Mo-
ratorium da war, aber wo die Grundlagen des Moratoriums sogar noch andere waren. 

Dann hat der Bundesumweltminister, wie gesagt, Dienstag den Vortrag gehalten. Das 
heißt, wir hatten in der Bundesregierung bzw. das Bundesumweltministerium hatte noch 
einmal überlegt: Wie geht man vor? – Das ist Dienstag vorgetragen worden, auch mir 
zum ersten Mal dort zu Gehör gebracht worden. Wir haben dann alle darüber diskutiert 
und das als Grundlage genommen. 

Wie dann die Bund-Länder-Zusammenarbeit im Detail stattgefunden hat, dazu kann ich 
nichts sagen, weil das außerhalb dieses Gesprächs war. […] 
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Alles Weitere, wie Bund und Länder kooperiert haben, entzieht sich einfach meiner 

Kenntnis. Das ist dann in der Ressortverantwortung passiert.129 

 
 

c) Gesprächsinhalt aus Sicht des Teilnehmers der Hessischen Landesregierung 

 
In Übereinstimmung mit den Angaben der übrigen befragten Sitzungsteilnehmer war 
nach Aussage des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier das Gespräch im 
Bundeskanzleramt vom Vortrag des Zeugen Dr. Norbert Röttgen zur Umsetzung des 
Moratoriums in Form der vorübergehenden Stilllegung der sieben ältesten Kernkraft-
werke geprägt. Ferner trug die damalige Bundesregierung ihre Entscheidung zur Ein-
setzung einer Ethikkommission und zur Beauftragung der Reaktorsicherheitskommis-
sion vor. Über die vom damals zuständigen Bundesumweltminister referierte Umset-
zung des Moratoriums und der Sicherheitsüberprüfung bestand in dieser – politischen – 
Gesprächsrunde Einvernehmen, auch wenn aus Sicht des Hessischen Ministerpräsiden-
ten die Entscheidungen bereits zuvor von der Bundesregierung einseitig getroffen und 
verkündet worden waren. Der Zeuge Volker Bouffier hat den Gesprächsinhalt folgen-
dermaßen zusammengefasst:  

„An dem Gespräch im Kanzleramt am 15. März 2011 haben neben der Bundeskanzlerin 
der damalige Chef des Bundeskanzleramts, Herr Pofalla, der damalige Bundesumwelt-
minister Dr. Röttgen, der Abteilungsleiter aus dem Bundesumweltministerium, Herr 
Hennenhöfer, der damalige Bundeswirtschaftsminister, Herr Brüderle, sowie die Minis-
terpräsidenten der betroffenen Länder teilgenommen. Nach einhelliger Auffassung aller 
Anwesenden war die Entscheidung eines Moratoriums richtig. Die Bundeskanzlerin er-
läuterte dann, dass man zwei Kommissionen einsetzen wolle: eine Sicherheitskommission 
und eine sogenannte Ethikkommission, die sich grundsätzlich mit den Fragen der friedli-
chen Nutzung der Kernenergie befassen sollte. Diese Kommission sollte Prof. Töpfer lei-
ten, und es wurden dann auch weitere Vorschläge für die Mitglieder dieser Kommission 
gemacht.  

Anschließend ging es um die Umsetzung dieses Moratoriums. Der damalige Bundesum-
weltminister hat die Rechtsgrundlage – § 19 Abs. 3 Atomgesetz – und die Begründung für 
eine vorläufige Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke vorgetragen. Damit war 
auch klar – auch für mich –, dass auch die Meiler Biblis A und B vom Moratorium er-
fasst waren. Ferner erläuterte der Bundesumweltminister die Parameter der Sicherheits-
überprüfung durch die von der Bundesregierung ausgewählte Reaktorsicherheitskommis-
sion.  

Um es ganz deutlich zu machen: Es wurden uns die Rechtsgrundlage und die Begrün-
dung vom zuständigen Bundesminister vorgetragen und auch zugesagt, dass der Bund al-
len Ländern eine entsprechende Vorlage für die Verfügungen der Länder übergeben 
werde. Auf Nachfrage auch meinerseits stand das rechtliche Vorgehen als solches bei 
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niemandem zur Diskussion; ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass das Vorgehen 
als solches nicht von allen geteilt wurde. Das erschien mir auch sachgerecht, da der 
Bund nach dem Grundgesetz für das Atomrecht zuständig ist. Wir Ministerpräsidenten 
waren mit den von der Bundesregierung getroffenen Entscheidung zur Durchführung 
einer Sicherheitsüberprüfung der deutschen Kernkraftwerke und für ein Moratorium für 
drei Monate zur Durchführung der Sicherheitsüberprüfung ausdrücklich einverstanden. 
Dieses Einverständnis ändert jedoch nichts daran, dass die Entscheidung für das Mora-
torium und die vorläufige Einstellung des Betriebs der sieben ältesten Kernkraftwerke 
bereits zuvor alleine durch die Bundesregierung ohne die Länder getroffen worden 

war.130 

Auf Nachfrage hat der Zeuge Volker Bouffier bestätigt, dass das Bundesumweltministe-
rium den betroffenen Ländern eine schriftliche Vorgabe zur Verfügung stellen sollte; 
die näheren Einzelheiten der verwaltungsrechtlichen Umsetzung sollten der damalige 
Bundesumweltminister mit den Fachministern am Nachmittag klären. Der Hessische 
Ministerpräsident hat die Abläufe dahingehend ergänzt: 

Also, zunächst einmal war es nach meiner Erinnerung so, dass die Kanzlerin die Gründe 
noch einmal referiert hat, die der Bundesregierung für ihre Entscheidung maßgebend 
waren. Sie hat auch erläutert, was sie am Samstag gemacht haben, am Sonntag, Montag 
etc. Also, das war zunächst einmal der Einstieg und die Erläuterung, warum die Bundes-
regierung der Auffassung war, dass man jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen 
könne, sondern dass man eine Sicherheitsüberprüfung vornehmen wolle und der Über-
zeugung sei, das gelingt am besten in einem dreimonatigen Moratorium, um dann zu se-
hen, was aus dieser Sicherheitsüberprüfung würde, um gegebenenfalls danach – je nach-
dem, wie sie ausgeht – handeln zu können. 

Sie hat dann weiter vorgetragen, dass die Bundesregierung sich entschieden hat, zwei 
Kommissionen zu berufen. Das eine war diese Sicherheitskommission, und das andere – 
ich weiß nicht, ob wir das offiziell so genannt haben, aber ich meine, mich so zu erinnern 
– so eine Art Ethikkommission, in der es um die generellen Fragen der Verantwortbarkeit 
der friedlichen Nutzung der Kernenergie gehen sollte, insbesondere auch im Lichte des-
sen, was da in Fukushima gerade passiert war. 

Dem haben alle Anwesenden zugestimmt, ohne irgendeine Ausnahme. Es wurde dann 
auch noch diskutiert, wer in dieser zweiten Kommission am besten noch dabei sein sollte. 
Ich erinnere mich heute noch genau – ich weiß aber nicht, wer den Vorschlag gemacht 
hatte –: Bischof Marx sollte unbedingt dabei sein, weil er sich in irgendeinem Schrift-
stück grundlegend geäußert hat. Aber die Details kann ich Ihnen nicht mehr sagen. – Das 
war der erste Block, um den es da ging, und da waren sich alle einig. 

Dann ging es um die Frage, die Sie mir jetzt auch gestellt haben: Wer machte denn Vor-
schläge, wie es jetzt gehen sollte? – Das war der Bundesumweltminister. Der Bundes-
umweltminister hat uns dann vorgetragen – sinngemäß kann ich das jetzt nur sagen –, 
dass er sich mit seinen leitenden Mitarbeitern bereits am Tag zuvor oder am Wochenende 
– das weiß ich jetzt nicht mehr genau – zusammengesetzt habe, sich Gedanken gemacht 
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habe, wie man das hinbekommen kann. Und er hat dann sehr überzeugend vorgetragen, 
dass das eine Sicherheitsüberprüfung sein müsse, und diese Sicherheitsüberprüfung 
gründe auf § 19 Abs. 3 des Atomgesetzes. Das habe er sorgfältig im Hause prüfen lassen. 

Jetzt weiß ich nicht mehr – das war dann wechselweise –: Sowohl Herr Dr. Röttgen wie 
auch Herr Hennenhöfer – das war der Abteilungsleiter – haben sich dann dazu geäußert. 
Also, welche Anteile wer hatte, weiß ich nicht mehr, aber es wurde schon sehr deutlich 
vorgetragen. 

Das haben wir uns angehört, und es gab daran eigentlich keine Kritik in dem Sinne, son-
dern: „Okay, wenn die das so geprüft haben, mag es so sein.“ Ich selbst habe dann noch 
einmal nachgefragt, ob das wirklich alles trägt, und dann hat Herr Hennenhöfer noch 
einmal detailliert dargelegt – unter Nennung von Beispielen, die ich jetzt nicht im Kopf 
habe –, wo man das auch schon einmal angewandt habe, dieses Rechtsinstitut. Und das 
war dann am Ende für mich überzeugend. Herr Hennenhöfer war für mich die Institution 
des Atomrechts seit vielen Jahren. Ich konnte es jedenfalls auch nicht besser beurteilen.  

Und dann habe ich – – Es war mein Eindruck: Okay, die sind von ihrer Rechtsgrundlage 
sehr überzeugt. – Man kann es ja so oder so vortragen. Man kann sagen: „Wir haben uns 
überlegt; es könnte so gehen“, oder: „Muss man einmal schauen.“ So war es nicht, son-
dern die haben klipp und klar gesagt: „Wir haben das geprüft; wir haben das sorgfältig 
erarbeitet, das ist die richtige Grundlage, und so muss das gemacht werden.“ Dem hat 
niemand widersprochen, und dann war das so.  

Dann ging es um die spannende Frage: Wie geht es denn jetzt weiter? Ich bin mir nicht 
ganz sicher, aber ziemlich sicher, dass der Bundesumweltminister dann darauf hingewie-
sen hat, dass er für den Nachmittag die Fachministerinnen und -minister alle eingeladen 
hat, um das mit ihnen im Detail zu besprechen. Und das sei ihm so wichtig – sinngemäß –
, dass er die Sitzung selbst leite. Da ging es um das Thema: „Dann wollen wir aber auch, 
dass der Bund uns sagt, wie es gehen soll“ – auch einheitlich; es gab überhaupt keinen 
Dissens; an dem ganzen Vormittag kann ich mich an keinen Dissens erinnern. Und dann 
hat jemand – ich meine, Dr. Röttgen, vielleicht aber auch Herr Hennenhöfer, oder beide 
– gesagt: „Ihr kriegt von uns, vom Bundesumweltministerium, eine Vorgabe, klipp und 
klar; die könnt ihr mitnehmen“ – sinngemäß –, „und das machen wir heute Nachmittag.“ 

[…]131 

Den Untersuchungsausschuss hat mit Blick auf das Gespräch im Bundeskanzleramt 
interessiert, welche Bedenken der Hessische Ministerpräsident an dem vom damaligen 
Bundesumweltminister vorgetragenen Verfahren äußerte. Der Zeuge Volker Bouffier 
hat im Rahmen seiner Befragung erklärt, er habe zahlreiche Nachfragen zur Umsetzung 
des Moratoriums und insbesondere zur Rechtsgrundlage gestellt, die vom damaligen 
Bundesumweltminister zufriedenstellend beantwortet worden seien: 

[…] Ich habe den Bundesumweltminister ausdrücklich noch einmal nach der Rechts-
grundlage befragt – das stimmt –, weil ich bis dahin keine Erfahrung hatte, wie das im 
Atomrecht zugeht. Mir war aber klar, dass das natürlich eine wichtige Entscheidung ist. 
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Und diese Nachfrage ist ja dann auch von ihm und dem Abteilungsleiter Hennenhöfer 
sehr eindrucksvoll, sehr deutlich und letztlich für mich dann auch überzeugend beant-
wortet worden. […] 

Ja, ich habe insistiert – das habe ich ja vorhin schon einmal gesagt –, wie diese Rechts-
grundlage ist und ob das Ding trägt. Das stimmt. Und ich hatte vorhin bereits erwähnt, 
dass ich nach den Ausführungen von Röttgen und vor allem Hennenhöfer dann zu dem 
Ergebnis gekommen bin: Okay, das sind die absoluten Experten – vor allem der Hennen-
höfer –, und wenn das dann so ist, dann ist es halt so. – Richtig ist: Ich habe dort nachge-
fragt und ausdrücklich gebeten, das auch zu erklären. Aber so eine Art Wettbewerb nach 
dem Motto: „Ich hab‘ eine, hast du zwei?“ war es jedenfalls nicht – ganz im Gegenteil. 

Ich erinnere mich z. B.: Der Bundeswirtschaftsminister saß ja neben mir, und er hat aus-
drücklich gesagt: „Ja, das muss natürlich auch rechtlich tragen.“ Klar, wenn in dieser 
Runde einer das Gefühl oder gar die Überzeugung gehabt hätte, was wir hier machen, ist 
rechtswidrig, dann glaubt doch niemand im Ernst, dass da zehn, zwölf anwesende Reprä-
sentanten des Staates einfach sagen: „Das ist uns egal, jetzt gehen wir einmal runter und 
erzählen das der Presse, und dann ist gut.“ Das ist doch nicht von – – Es waren alle der 
Auffassung: Okay, das ist jetzt plausibel vorgetragen worden, dann ist es so. – So war es, 

und so erinnere ich mich.132 

Die Zeugin Dr. Angela Merkel hat dargelegt, dass Nachfragen zur Umsetzung des Mo-
ratoriums an den damaligen Bundesumweltminister gerichtet wurden: 

Ich kann mich an die Einzelheiten nicht erinnern. Wir haben dort auf jeden Fall nicht 
eine Rechtsdiskussion geführt, sondern wir haben uns erläutern lassen; aber ich kann 
mich an einzelne Bedenken nicht erinnern. Es gab eine lebhafte Diskussion und viele 
Fragen an den Bundesumweltminister. […] 

Es gab Fragen, Nachfragen, Verständnisfragen zur Rechtsgrundlage – aber von allen, 
nicht nur von Volker Bouffier. Für mich in Erinnerung ist, dass wir zum Schluss zu einem 
gemeinsamen Ergebnis kamen. Für mich in Erinnerung ist, dass es ein gemeinsames Ge-

spräch mit einem gemeinsamen Ergebnis war.133 

Der Zeuge Dr. Norbert Röttgen hat gegenüber dem Ausschuss ausdrücklich bestätigt, 
dass der Hessische Ministerpräsident zahlreiche Nachfragen hatte, die der Zeuge als 
zuständiger Bundesminister beantwortete: 

Volker Bouffier hat sich in der Diskussion beteiligt, hat auch gefragt: Wie ist die Rechts-
grundlage, Trägt die? – Da meine ich mich dran zu erinnern. Der bayrische Ministerprä-
sident war bei den raschesten. 

(Heiterkeit) 

Der hessische Ministerpräsident hat auch gefragt, wie das weitergeht und sonst etwas. 
Diese Fragen hat er gestellt. […] 
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Dass gesagt worden ist: „Trägt das? Da kann ja auch geklagt werden. Ist das die richti-
ge Grundlage?“, also diese rechtliche Frage wurde schon befragt, richtiger- und not-
wendigerweise. Das ist gesagt worden, und unsere Rechtsauffassung war, dass § 19 Abs. 
3 – ich glaube, sogar Satz 3 – eine tragfähige Rechtsgrundlage ist und auf dieser Rechts-
grundlage ein rechtskonformer Bescheid der Überprüfung mit Stilllegung erlassen wer-

den kann. Das war unsere Aussage.134 

 

d) Haftungserklärung durch den Bund 

 
Der Untersuchungsausschuss hat sich im Zusammenhang mit dem Gespräch im Bun-
deskanzleramt mit der Frage beschäftigt, ob und inwieweit die damalige Bundesregie-
rung gegenüber den betroffenen Ländern Zusagen hinsichtlich einer Haftung des Bun-
des für mögliche Ansprüche der Energieversorgungsunternehmen aus der vorüberge-
henden Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke machte.  
 
Anlässlich der Abstimmung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren berichtete das 
Bundesumweltministerium von einer Haftungszusage der Bundeskanzlerin an die be-
troffenen Länder. Der Zeuge Guntram Finke hielt in einer E-Mail vom 8. November 
2011 zu dem Telefonat mit dem damaligen Leiter der Unterabteilung RS II (Strahlen-
schutz) des Bundesumweltministeriums, Herrn Dr. Axel Vorwerk, diesbezüglich fest: 

[…] Nach Auskunft des BMU soll Herr MP Bouffier in der Sitzung im März 2011 auf 
ausdrückliche Nachfrage von Frau BK Merkel eine Zusicherung der Haftungsfreistellung 
erhalten haben („lassen die Länder nicht im Regen stehen“). […]135 

Auch die Schreiben des Zeugen Jürgen Becker vom 27. November 2012 und der Zeu-
gin Lucia Puttrich vom 11. Dezember 2012 rekurrierten auf Vereinbarungen zwischen 
Bund und Ländern über die Tragung von Lasten aus dem Moratorium.136 In dem 
Schreiben des Zeugen Jürgen Becker vom 27. November 2012 heißt es unter anderem:  

[…] Sollte das Land diese Prozesse aufgrund des aus BMU-Sicht unzutreffenden Vor-
trags verlieren, könnten die seinerzeitigen Vereinbarungen über die Tragung der Lasten 
aus dem Moratorium für einen derart entstandenen Schadensersatzanspruch nicht ohne 

Weiteres gelten. […]137 

Angesichts dessen schrieb die Zeugen Lucia Puttrich an den damaligen Bundesum-
weltminister Peter Altmaier mit Schreiben vom 11. Dezember 2012 unter anderem: 

[…] Für wenig glücklich halte ich in diesem Zusammenhang den Hinweis auf die Zusage 
von Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel gegenüber Herrn Ministerpräsidenten Bouffier. 
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Selbstverständlich wird das Land alles tun, um eine Klageabweisung zu erreichen. Soll-
ten die Klagen dennoch Erfolg haben, dann sollte dies gewiss nicht wegen unserer Mei-
nungsverschiedenheiten in der Frage der Sachkompetenz geschehen. Ich sehe daher we-
der Anlass für den Bund, der Sachverhaltsdarstellung des Landes zu widersprechen, noch 
einen Grund, die Vereinbarung über die Kostentragung durch den Bund in Frage zu stel-

len.[…]138 

Der Zeuge Gerald Hennenhöfer hat zu der in den verschiedenen Schreiben erwähnten 
Zusage der Bundeskanzlerin in der Sitzung am 15. März 2011 ausgesagt: 

Abgesehen von den Grenzen meiner Aussagegenehmigung – ich erinnere daran, dass der 
Kernbereich der Exekutive ausgenommen ist – möchte ich dazu sagen, dass es mit Si-
cherheit keine Haftungsfreistellung gegeben hat. Dass im Zuge dieses gemeinsamen Vor-
gehens auch der Satz „Wir lassen die Länder nicht im Regen stehen“ gefallen sein kann, 
halte ich für möglich. Diese Sitzung ist mir im Einzelnen nicht mehr so in Erinnerung. 
Der Satz kann aber gefallen sein. Das war, wenn er so gefallen ist, eine politische Aussa-
ge. Hier wiederhole ich, dass die Politik sich entschieden hatte, diesen Vorgang gemein-
sam zu bewältigen. Ich verstehe – wenn Sie mir diese persönliche Anmerkung erlauben – 
eigentlich nicht, warum das heute nicht auch gemeinsam bewältigt wird und warum man 
die unberechtigten Schadensersatzansprüche der Betreiber nicht gemeinsam abwehrt, 
sondern sich stattdessen intern streitet. Dafür habe ich persönlich – das ist eine sozusa-
gen außerhalb der Anhörung hier gemachte Bemerkung – kein Verständnis. Ja, politisch 
war Gemeinsamkeit verabredet. Eine Haftungsfreistellung gab es gewiss nicht. Ich weiß 
auch nicht, ob die Bundeskanzlerin bei aller Macht, die sie hat, dazu überhaupt legiti-

miert gewesen wäre.139 

Auf Vorhalt seines eigenen Schreibens vom 27. November 2012 hat sich der Zeuge 
Jürgen Becker nicht daran zu erinnern vermocht, warum er angekündigt hatte, von den 
seinerzeitigen Vereinbarungen zur Tragung von Lasten aus dem Moratorium Abstand 
zu nehmen. Er hat hierzu erklärt: 

Ich kann mir jetzt im Moment auch nicht erklären, wie das zustande gekommen ist. Aber 
ich nehme an, dass das auch ein Schreiben war, das so auf Vorlage der Fachabteilung 
verfasst worden ist. Möglicherweise hätte es besser heißen müssen: „die behaupteten 
seinerzeitigen Vereinbarungen“. – Ich hatte jedenfalls keine Kenntnis davon, dass ir-

gendwelche Vereinbarungen definitiv getroffen worden sind.140 

Auch die Zeugen Dr. Norbert Röttgen und Ronald Pofalla haben sich in ihrer Verneh-
mung an die vom Bundesumweltministerium selbst zitierte Zusage nicht erinnern kön-
nen.141 Und die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat auf Vorhalt ausgesagt: 

Das kann ich nicht sagen. Also, daran erinnere ich mich jetzt nicht. Ich kann das nicht so 
rum und so rum sagen, ich kann nur sagen, dass wir ein Gespräch in einem gemeinsamen 

                                                 
138 HMUKLV XV, S. 557 ff. 
139 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 25. 
140 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 60. 
141 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 21; Stenografischer Bericht-UNA 
19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 155. 



  Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 71 

 

politischen Verständnis geführt haben: von der Frage des Vorrangs der Sicherheit, von 
der Frage, dass es sinnvoll ist, die Überprüfung durchzuführen, von der Frage, dass das 
Moratorium ein Angang ist und dass wir dies dann sozusagen in der fachlichen Umset-
zung an das Umweltministerium weitergegeben haben. Das ist für mich der vorherr-
schende Ausdruck. Aber wir haben dort keine – – Wie gesagt, außer der Erläuterung des 
§ 19 des Atomgesetzes kann ich mich an keine weitergehenden Rechtsdiskussionen erin-
nern. […] 

Ich kann mich an meine einzelnen Worte nicht erinnern. Ich kann mich nur daran erin-
nern, dass wir in einem Geiste gemeinsamer Ziele, nämlich die Sicherheit ganz vorne an-
zustellen, gesprochen haben. Das ist das, woran ich mich erinnere – und dass dann ver-
abredet wurde, dass das Bundesumweltministerium mit den Umweltministerien der Län-

der die weiteren Verfahrensschritte klärt.142 

Zu den im Schreiben vom 27. November 2012 aufgeworfenen Vereinbarungen hat die 
Zeugin Dr. Angela Merkel nichts sagen können.143 Schadensersatzfragen oder mögliche 
Klagen der Energieversorgungsunternehmen hätten in der Sitzung am 15. März 2011 
jedenfalls keine Rolle gespielt.144 Eine Protokollierung des Gesprächs sei seitens des 
Bundeskanzleramtes nicht erfolgt.145 
 
Im Gegensatz dazu hat Zeugin Karin Gätcke geschildert, dass der Hessische Minister-
präsident unmittelbar nach Rückkehr aus Berlin von der in dem Schreiben erwähnten 
Zusage der Bundeskanzlerin berichtet hatte: 

Ich selbst war in Berlin nicht mit dabei, sondern ich war in Wiesbaden. Der Ministerprä-
sident ist, glaube ich, am späten Mittag oder frühen Nachmittag aus Berlin zurückge-
kehrt. Er hat dann in verschiedenen Runden, auch in einer Telefonkonferenz, die Koali-
tion und das Kabinett über die Ergebnisse unterrichtet, die am Morgen dort im Kanzler-
amt besprochen worden sind. Er hat im Prinzip drei Punkte berichtet: erstens dass am 
Morgen klar war, dass die sieben ältesten Meiler stillgelegt werden sollten und die Si-
cherheitsüberprüfung während dieses Moratoriums, von der Bundesregierung veranlasst, 
durchgeführt werden sollte. Damit war dann auch für die Landesregierung klar, dass Bi-
blis A und B von dem Moratorium mit umfasst waren.  

Zweitens hat er darüber berichtet, dass die Länder unisono gefordert haben, dass der 
Bund eine Handlungsanreichung gibt und den Ländern klare Vorgaben zur Umsetzung 
macht. Das wurde vom Bund auch zugesichert.  

Drittens hat der Ministerpräsident selbst noch die Haftungsfrage angesprochen. Darauf 
wurde dann vom Bund geantwortet, dass der Bund für eventuelle Haftungsfragen der 

Länder einstehen würde.146 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat diese Darstellung ausdrücklich bestätigt: 
                                                 
142 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 17. Sitzung vom 06.11.2015, S. 15; 36. 
143 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 17. Sitzung vom 06.11.2015, S. 16. 
144 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 17. Sitzung vom 06.11.2015, S. 16 f.; 25 f.; 39 f.; 48. 
145 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 17. Sitzung vom 06.11.2015, S. 59. 
146 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 7. 
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Herr Vorsitzender, ich habe vorhin in meinem Eingangsstatement wiedergegeben, was 
aus meiner Kenntnis heraus an Zusage getroffen wurde, habe das wiedergegeben, worü-
ber mich der Ministerpräsident informiert hatte, dass die Bundeskanzlerin im Rahmen 
des Gesprächs mit den Ministerpräsidenten auf die Frage, was denn sei, wenn die EVUs 
nicht in der Form den Weg mitgingen, wie sie den Eindruck erweckten, dass es passieren 
würde, dass sie daraufhin sagte, man ließe die Länder nicht im Regen stehen. – Wobei 
ich auch von der Gesamtsituation sagen muss: Wir sind alle miteinander, Bund und Län-
der, in dieser Woche vom 11. bis 18., ja nicht davon ausgegangen, dass die EVUs klagen 
würden, sondern wir sind davon ausgegangen – alle Signale standen auch darauf –, dass 

man hier an einem Strang zieht, dass man hier einen gemeinsamen Weg geht.147 

Der Zeuge Volker Bouffier hat in seiner Befragung zu diesem Themenkomplex seine 
Wahrnehmungen wie folgt dargelegt: 

Das war so, und dieses Schreiben hier, aus dem Sie eben zitiert haben – das ich jetzt 
auch zum ersten Mal sehe –, belegt ja, dass es dieses so gab – übrigens nicht nur gegen-
über Hessen, sondern das galt allgemein, dass der Bund die Länder nicht im Regen ste-
hen lassen wird. Das kann ich ganz sicher hier bekunden. […] 

Also, wir wollten Klarheit – alle. Ich schließe nicht aus, dass außer – – Dass ich gefragt 
habe, aber auch andere – – Das weiß ich heute einfach nicht mehr. Das lag ja nahe, und 
wir haben uns ja alle an dem Gespräch beteiligt. Diese Zusage – das weiß ich sehr ge-
nau. Und ich bin sicher, dass ich mich an diesem Gesprächskonflikt – Quatsch, -komplex 

– auch beteiligt habe. Aber ich weiß heute nicht mehr, wer das sonst noch tat.148 

Wie schon nach Aussage der Zeugin Dr. Angela Merkel spielten konkrete Schadens-
ersatzfragen in der damaligen Situation nach Angaben des Zeugen Volker Bouffier kei-
ne Rolle; vielmehr wollte er klargestellt wissen, dass die von den Ländern zu vollzie-
henden Entscheidungen durch die Bundesregierung erfolgt waren: 

Nein. Nach meiner Erinnerung ging es auch nicht um das Wort Schadensersatz; ich kann 
mich jedenfalls nicht daran erinnern. Aber mir war schon wichtig, dass klar ist, wer am 
Schluss verantwortlich ist. Es war ja nun eine weitreichende Entscheidung, die die Bun-
desregierung getroffen hat, die wir zu vollziehen hatten. Da wollte ich schon klargestellt 
haben, dass für den Fall, dass die Energieversorger nicht mitspielen, sich wehren oder 
wie auch immer, wir dann auch Klarheit haben: Es ist eine Entscheidung des Bundes, die 

wir vollziehen. – So war es gemeint, und so habe ich das auch immer interpretiert.149 

Zu dem Vorhalt, warum die Gesprächsergebnisse und eine solche Haftungserklärung 
nicht schriftlich fixiert worden seien, hat der Zeuge erklärt: 

Herr Abgeordneter, Sie verkennen die Rechtsnatur dieses Gesprächs. Das ist eine politi-
sche Zusammenkunft gewesen. Dort haben wir nicht einen Verwaltungsakt erarbeitet, 

                                                 
147 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 32 f. 
148 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 119; 125. 
149 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 142. 
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sondern es ging darum, dass die Bundesregierung Wert darauf legte – und wir Länder ja 
auch –, dass man einmal zusammenkommt, um das Thema gemeinsam zu erörtern, und 
zwar auf der Ebene Länder und Bund. Bei solchen Gesprächen gibt es nicht Bescheide 
oder so etwas; darum ging es dort nicht. Es ging um eine politische Vereinbarung insge-
samt und auch um eine politische Zusage. Und da habe ich keinen Zweifel. […] 

Ich kann Ihnen das nur so erklären: Es war zu niemandes Zweifel, dass rechtmäßig ge-
handelt würde – zu niemandes Zweifel. Jedenfalls in dem Gespräch im Bundeskanzleramt 
haben wir ja darüber gesprochen: Ist das eine Rechtsgrundlage, die trägt? Der zuständi-
ge Bundesminister führt aus, sein Abteilungsleiter, der seit vielen Jahren die Atomauf-
sicht dort führte und als großer Fachmann galt, erklärt detailliert, warum er glaubt, dass 
das alles richtig ist. Man fragt noch einmal nach: Habt ihr euch das überlegt? – „Das ist 
so.“ – Okay. Dann haben alle gesagt: „Okay, wenn das so ist, dann muss das ja auch in 
Ordnung sein.“ Ich hatte mich bis dahin jedenfalls noch nie mit einem atomrechtlichen 
Bescheid beschäftigt oder mit einem solchen Verfahren. Aber die, die das nun einmal von 
Amts wegen machen – – Wenn sie es so überzeugend und letztlich auch ohne jeden Zwei-
fel vortragen, dann hat das dazu geführt, dass die ganze Runde gesagt hat: Okay, das 
wird dann wohl so sein. 

Anschließend hat der Bundesumweltminister – das weiß ich deshalb so genau, weil er in 
der Bundespressekonferenz einen Meter neben mir saß – vorgelesen – nach meiner Erin-
nerung sogar wörtlich –: „Das ist die Rechtsgrundlage.“ Er sprach detailliert von § 19 
Abs. 3, und warum das notwendig ist, und warum das so geht, usw.  

Es war ja nicht so, dass wir das allgemein erörtert hätten, und die Länder sollten sich 
jetzt einmal überlegen, ob sie eine Rechtsgrundlage finden und, wenn ja, welche. Sondern 
es war völlig eindeutig. Und aus dieser Situation, dass kein Zweifel an der rechtlich kor-
rekten Verfahrensweise bestand, unterstelle ich, leite ich ab – wie Sie das auch immer 
sehen wollen –, dass man eine solche Notwendigkeit dann nicht mehr gesehen hat. 

Wenn man dann hinzunimmt, wie die Abläufe waren – Montag: teils Berlin, teils hier. 
Dienstag: Berlin, dann wieder hier, Mittwoch schon sozusagen die Abarbeitung, am 
Donnerstag das fertig machen, wie auch immer; Freitag raus; wir waren die Letzten, 
glaube ich –, dann wird man aus diesem Zusammenhang nachvollziehen können, dass, 
wenn sich alle einig waren, alle der Überzeugung waren, das ist die richtige Rechts-
grundlage, man keine Notwendigkeit mehr gesehen hat, das alles in einem größeren Pro-
zess zu verschriftlichen. – So interpretiere ich das. […] 

Bei einem politischen Gespräch zwischen Ministerpräsidenten, Kanzlerin und dem zu-
ständigen Bundesministerium ist es nicht üblich, dass man sagt – du oder Sie – hast das 
jetzt zugesagt, jetzt hätte ich aber gern, dass wir das auch schriftlich bekommen, sonst 
glaube ich hier nichts. – Das ist nicht die Art, wie wir miteinander umgehen. Das war 
eine politische Begegnung und eine politische Zusage, und ich gehe davon aus, dass 
eigentlich keiner, der dort war, daran gezweifelt hat, dass die ernst gemeint war; und das 

war auch meine Überzeugung.150 

 
                                                 
150 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 126; 144 f.; 151. 
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e) Bekanntgabe der Ergebnisse des Gesprächs auf einer Pressekonferenz  

 
Am Mittag des 15. März 2011 gaben die Bundeskanzlerin, der damalige Bundesum-
weltminister und die Ministerpräsidenten der betroffenen Länder die Einzelheiten des 
Gesprächs im Bundeskanzleramt auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Bundeskanzle-
rin führte aus: 

Meine Damen und Herren, wir haben gestern das Moratorium verkündet und haben heu-
te mit den Ministerpräsidenten, in deren Bundesländern Kernkraftwerke betrieben wer-
den, über die Konsequenzen sowie die Umsetzung und Ausgestaltung dieses Moratoriums 
gesprochen. Wir haben uns auf zwei Dinge geeinigt, die ich hier vortragen möchte und 
die anschließend auch durch den Bundesumweltminister und die anderen hier anwesen-
den Herren noch konkretisiert werden werden. 

Erstens werden wir angesichts der Lage eine Sicherheitsüberprüfung aller Kernkraftwer-
ke durchführen - darauf haben sich Bund und Länder geeinigt -, und zwar dergestalt, 
dass die Kernkraftwerke, die vor dem Ende des Jahres 1980 in Betrieb gegangen sind, 
dabei für die Zeit des Moratoriums stillgelegt werden, also für die Zeit des Moratoriums 
außer Betrieb sind, während die anderen Kernkraftwerke, die nach Ende 1980 in Betrieb 
gegangen sind, den Betrieb während der Sicherheitsüberprüfung aufrechterhalten kön-
nen. Die dazu gehörigen rechtlichen Grundlagen wird der Bundesumweltminister gleich 
noch einmal darstellen. 

Zweitens haben wir gesagt: Wir wollen die Zeit des Moratoriums nutzen, um die Ener-
giewende zu beschleunigen. Das bedeutet, dass wir zum einen die Infrastruktur, die für 
die Energiewende notwendig ist, unter die Lupe nehmen und danach suchen, welche Be-
schleunigungsmöglichkeiten wir haben, und dass wir uns zum anderen die Fragen der 
Förderung der erneuerbaren Energien - Was können wir da tun? Was kann schneller ge-
schehen? - noch einmal anschauen. Neben den Sicherheitsfragen, die die Kernenergie 
insbesondere betreffen, gibt es natürlich auch die Fragen nach der Entsorgung. Auch die 
müssen in Betracht gezogen werden. Wir werden neben der Beschleunigung der Ener-
giewende auch die Frage der europäischen und internationalen Diskussion auf die Ta-
gesordnung bringen. Denn Sicherheitsstandards in Deutschland sind das eine und sind 
wichtig, aber Sicherheitsstandards in Europa, eine Vergleichbarkeit sowie internationale 
Sicherheitsstandards sind ebenso wichtig.  

[I]ch will noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns in einer ausgesprochen ernsten 
Lage befinden. Wir alle haben heute Nacht davon erfahren, dass inzwischen in Japan 
Radioaktivität aus den Atomkraftwerken austritt und dass eine Situation da ist, die gera-
de für die betroffenen Menschen in der dortigen Region von äußerster Besorgnis ist. 

Es handelt sich um ein Ereignis von dem nicht nur ich, sondern viele andere gesagt ha-
ben: Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Hier sitzt heute die Bundes-
kanzlerin. Aber unbeschadet der Frage, dass die Parteivorsitzende gerne bereit ist, zu 
sagen, dass jeder von uns - das gilt nicht nur für CDU-Vorsitzende, sondern auch für an-
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dere Vorsitzende von Parteien - Wahlen gut gestaltet und bei Wahlen gut abschneidet, 
geht es hier um Verantwortung in einer Situation, in der wir so bislang nicht gewesen 
sind. Deswegen reden wir auch von einer Zäsur in der Geschichte der technisierten Welt. 

Es ist zum ersten Mal etwas passiert, was es so noch nicht gegeben hat. Bisher sind Un-
fälle und Ereignisse in Kernkraftwerken im Wesentlichen auf menschliches Versagen zu-
rückgeführt worden. Hier haben wir es mit Ereignissen insbesondere in Folge des Tsu-
nami zu tun, die zeigen, dass die Auslegung des Kraftwerks auf die Naturgewalten nicht 
ausreichend war. Dass das ein Anlass ist, die Dinge zu überprüfen - unbeschadet der 
Frage, ob man in dem einen oder dem anderen Bundesland Wahlkampf führt - ist, glaube 
ich, evident. Das haben wir alle den Menschen mit unserem Amtseid versprochen und 
haben es geschworen. Insoweit ist das, was wir hier machen, in sich vollkommen schlüs-
sig. Ich bin froh, dass wir das einheitlich tun und die gleichen Amtsauffassungen haben. 

[...]151 

Zur konkreten Umsetzung erläuterte der damalige Bundesumweltminister: 

Wir sind gemeinsam zu der Überzeugung und Einschätzung gekommen, dass die Über-
prüfung aller Kernkraftwerke und die Anordnung der Abschaltung für den Zeitraum des 
Moratoriums für die älteren Kraftwerke durch gemeinsames staatliches Handeln erfolgen 
soll – nicht durch Absprachen, nicht durch Verträge, sondern unter dem Gesichtspunkt 
der staatlichen Verantwortung. Die rechtliche Grundlage für die vorübergehende Ab-
schaltung der älteren Kernkraftwerke liegt in § 19 Abs. 3 Ziffer 3 des Atomgesetzes, das 
den Atomaufsichtsbehörden der Länder und auch dem Bund diese Befugnis gibt. Wir ste-
hen als Bund uneingeschränkt zu dieser Möglichkeit - das ist eine gemeinsame Position -, 
alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, zu überprüfen und auch eine vorübergehende 
Abschaltung anzuordnen. Wir sind der Auffassung, dass die neue Lage, die durch die ja-
panischen Ereignisse eingetreten ist, zu einer umfassenden Überprüfung zwingt. Das ist 
das Gebot äußerster Vorsorge, das im Gesetz Ausdruck findet. Davon machen wir Ge-
brauch. Das ist eine gemeinsame rechtliche und politische Position von Ländern und 
Bund. 

Wir knüpfen bei dieser Differenzierung zwischen älteren und neueren Anlagen an die 
Differenzierung des Gesetzgebers an. Im Atomgesetz wird ja bewusst zwischen den älte-
ren - also Errichtung bis 1980 - und den jüngeren Anlagen unterschieden, und an diese 
gesetzgeberische Wertung knüpfen wir die Anordnungsmaßnahmen für die unterschiedli-
che Behandlung der Überprüfungen an. […] 

Bei den nach Gesetz eingestuften älteren Anlagen handelt es sich um Brunsbüttel, Isar 1, 

Neckarwestheim 1, Philippsburg 1, Biblis A, Biblis B und Unterweser.[…]152 

Für die Hessische Landesregierung erklärte Ministerpräsident Volker Bouffier auf der 
Pressekonferenz: 

Meine Damen und Herren, wir haben nach dem gestern vereinbarten Moratorium heute 
sehr klargemacht, dass wir damit inhaltlich eine ganze Menge verbinden. Diese drei Mo-

                                                 
151 HMUKLV I, S. 329, 332. 
152 HMUKLV I, S. 329 f., 333 f. 
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nate sollen nicht einfach nur zum Innehalten genutzt werden, sondern auch zum sehr 
konkreten Handeln. Deshalb begrüße ich das, was wir jetzt vereinbart haben. Wir werden 
eine erneute Sicherheitsüberprüfung vornehmen. Für die älteren Meiler bedeutet das, 
dass diese Sicherheitsüberprüfung aus Vorsorgegründen außerhalb des Betriebs stattfin-
den wird. 

Wir sind in Hessen mit zwei Kernkraftwerken betroffen; das sind Biblis A und Biblis B. 
Biblis B ist im Moment nicht am Netz. Biblis A ist noch am Netz, und der Betrieb wird 
planmäßig im Juli auslaufen. Nach unserer heutigen Überlegung und Beschlusslage wird 
das dazu führen müssen, dass wir, um die entsprechenden Überprüfungen vornehmen zu 
können, auch Biblis A vorzeitig vom Netz nehmen werden. Ich befinde mich mit RWE im 
intensiven Gespräch über die Frage, wie es weitergeht. 

Ich will der Frage nicht vorgreifen, was nach diesen Überprüfungen kommen wird. Wenn 
Überprüfungen ernst gemeint sind, dann muss man das Ergebnis abwarten. Dann wird 
man entscheiden können, wie es weitergeht. Aber aus meiner Sicht ist das heute eine sehr 
sichtbare und deutliche Entscheidung in Bezug darauf, dass wir es ernst meinen. […] 

Wir haben natürlich aus mehreren Gründen diesen engen Kontakt. Es gibt schon seit 
längeren Jahren ein Nachrüstungsprogramm für Biblis. Wir hatten vor vergleichsweise 
kurzer Zeit vereinbart, dass rund 95 % dieses Nachrüstungsprogramms in sehr schneller 
Folge umgesetzt werden muss. Das umfasst hinsichtlich der Investitionen eine Größen-
ordnung zwischen 400 und 500 Millionen €. 

Im Hinblick auf die Geschehnisse vom Wochenende stellt sich die Frage gegebenenfalls 
neu. Es gibt zwei Gesichtspunkte, auf die ein Unternehmen – ich finde zu Recht - hin-
weist. 

Die erste Frage an uns ist: Halten wir an diesen Auflagen fest? Ja, wir machen keinen 
Rabatt in Sicherheitsfragen. Die zweite Frage, die das Unternehmen beantworten muss, 
lautet: Rechnet sich unter Beachtung dieser Sicherheitslauflagen das Ganze noch? Das 
muss das Unternehmen beraten. 

Drittens gibt es den Hinweis, dass die Unternehmen unter aktienrechtlichen Gesichts-
punkten bestimmte Dinge beachten müssen. Das ist zu akzeptieren. Aber das Ganze wird 
sozusagen durch eine staatliche Anordnung eingefangen, wenn ich das so sagen darf. 
Das haben wir heute miteinander beschlossen. Insofern glaube ich, dass man das aus 
Sicht der Betreiber gut oder schlecht finden kann, sich aber die Frage aus eigenem ak-
tienrechtlichen Handeln für sie jetzt nicht stellt. 

Dessen ungeachtet gibt es einen zweiten Komplex: Wie gehen wir mit all den Dingen wei-
ter vor, die nun schon zum Teil seit Jahren vereinbart sind und die vor relativ kurzer Zeit 
aktualisiert wurden? 

Einen dritten Punkt will ich Ihnen nicht verhehlen, meine Damen und Herren: In Biblis 
haben die Menschen Angst um ihre Arbeitsplätze. Ich habe eine relativ massive Anfrage 
von den dort Tätigen, die eine Antwort auf die Frage haben wollen, was aus ihnen wird. 
Das muss man auch bedenken. 
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Ich glaube, dass wir, wenn es zu Ergebnissen kommt, die diese Arbeitsplätze gegebenen-
falls nicht mehr halten könnten, eine Verpflichtung haben, uns um diese Menschen zu 

kümmern.153 

Der damalige RWE-Vorstandsvorsitzende Dr. Jürgen Großmann hat in diesem Zu-
sammenhang auf mehrfache Nachfrage verneint, dass der Hessische Ministerpräsident 
mit ihm oder nach seiner Kenntnis mit einem anderen Mitglied der RWE AG bis zum 
15. März 2011 über das Moratorium gesprochen hatte.154 Die Zeugin Karin Gätcke hat 
auf Vorhalt der Presseerklärung ausgesagt: 

Ich glaube, dass er in Berlin – – Ich meine: Das sind Pressekonferenzen. Dass das viel-
leicht ein bisschen anders rübergekommen ist, als er meinte. Ich bin davon ausgegangen, 
dass er mit „ich“ „man“ meinte, also sprich: auf Ebenen der Bundesregierung und der 
Landesregierung, und dass das nicht persönlich gemeint war, sondern für das Land bzw. 
für den Bund insgesamt. […] 

Nach der Laufzeitverlängerung, die die schwarz-gelbe Bundesregierung beschlossen hat, 
waren an die Meiler noch erhöhte Sicherheitsanforderungen zu stellen. Und da war ja 
Biblis ziemlich kritisch. Da gab es sehr, sehr intensive Kontakte zwischen dem Umwelt-
ministerium und RWE, weil sich dieser ganze Prozess sehr, sehr schwierig gestaltet hat 
und auch die Frage im Raum stand, ob RWE überhaupt in der Lage ist, diese Anforde-
rungen zu erfüllen. Denn da standen teilweise Hunderte von Millionen € im Raum, die 
dort hätten investiert werden müssen. Dort stand die Frage im Raum, ob sich das über-
haupt noch für RWE betriebswirtschaftlich rechnet, die Meiler überhaupt weiterlaufen zu 
lassen. Das meint er mit den „intensiven Kontakten“, weil es dabei mehrere Monate zwi-
schen Umweltministerium und RWE sehr, sehr enge Kontakte gegeben hat. Wir haben 
das zur Vorbereitung des Gesprächs oder des Antrittsbesuch mit Herrn Großmann zur 

Kenntnis bekommen.155 

Der Zeuge Volker Bouffier selbst hat sein damaliges Statement folgendermaßen bewer-
tet: 

Herr Vorsitzender, ich lese das hier auch gerade. Das ist zumindest missverständlich, 
aber auch nicht richtig. Ich habe kein Gespräch gehabt mit Dr. Großmann, und auch mit 
sonst niemandem. Was ich meinte, war, wir als Hessen, und zwar in zweifacher Weise. 
Wir hatten zur Umsetzung bereits der alten Auflagen, der Weimar-Auflagen, vor gar 
nicht lang zurückliegender Zeit vor diesem Fukushima-Unglück eine ganze Reihe von 
Gesprächen – mit „wir“ meine ich immer das Land Hessen, nicht ich – über die Frage, 
wie es weitergeht.  

Und das andere – da habe ich mich jedenfalls nicht richtig ausgedrückt. Wenn es so hier 
steht, dann – – Ich kann mit Sicherheit ausschließen, dass ich mit Herrn Großmann oder 
irgendeinem anderen gesprochen habe. Was andere Mitglieder der Landesregierung an-
geht, so kann ich mich natürlich nicht abschließend dazu äußern. Mir ist nur bekannt 
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geworden, dass die Umweltministerin mit irgendjemandem von RWE – ich weiß aber 
nicht, mit wem genau – ein Gespräch – Telefonat oder so – hatte. Aber, wie gesagt, das 

kann ich aus eigener Kenntnis nicht sagen.156 

 

2. Gespräch im Bundesumweltministerium 

a) Hinweise auf ein freiwilliges Abschalten der Energieversorgungsunternehmen 

 
Der damalige persönliche Referent der parlamentarischen Staatssekretärin im Bundes-
umweltministerium hielt kurz vor dem für 13:00 Uhr angesetzten Gespräch des damali-
gen Bundesumweltministers mit den Fachministern der betroffenen Länder fest, dass § 
19 Atomgesetz als Rechtsgrundlage der vorübergehenden Stilllegungen dienen sollte; 
dieses Vorgehen sollte nunmehr mit den Fachministern abgestimmt werden. Die Haus-
leitung und der Zeuge Gerald Hennenhöfer hofften damals jedoch, dass die Energiever-
sorgungsunternehmen freiwillig abschalten würden.157 Der Zeuge Gerald Hennenhöfer 
hat hierzu auf Vorhalt ausgesagt. 

Zu diesem Zeitpunkt ging ich im Übrigen davon aus, dass am Ende alle vier kraftwerks-
betreibenden Unternehmen in dieser schwierigen Situation bereit sein würden, die betrof-
fenen Anlagen freiwillig außer Betrieb zu nehmen. Entsprechende Signale gab es. Drei 
der vier Unternehmen haben ja die Entscheidung auch unter Beachtung ihrer aktien-
rechtlichen Verantwortung hingenommen. Eine freiwillige Lösung war aus meiner Sicht 
schon deswegen vorzugswürdig, weil sie die mit dem Erlass der Anordnungen verbunde-
nen rechtlichen Risiken vermieden hätte. […] 

Jeder hat mit jedem geredet. Ich habe von den Kraftwerksbetreibern sehr starke Signale 
bekommen – insbesondere von E.ON, aber auch von EnBW; Vattenfall war nicht ganz 
unmittelbar, sondern nur über Beteiligungen betroffen –, dass man für eine solche Hal-
tung der Atomaufsichtsbehörde Verständnis habe, dass man selbst auch einen Beitrag 
leisten wollte, um eine Sicherheitsüberprüfung in einer entsprechenden Umgebung 
durchführen zu können, dass man das daher akzeptieren werde. Die Zeit danach hat das 
dann auch gezeigt. Sie haben es ja hingenommen. Deswegen bin ich davon ausgegangen, 
dass das am Ende von allen akzeptiert wird – ich sage einmal, aus höherer Einsicht he-
raus. Das war unser Wissensstand damals. […] 

Es hat jeder mit jedem telefoniert. Es gab einen permanenten Meinungsaustausch. Be-
standteil dieses Meinungsaustauschs war auch die Tatsache, dass auch die EVU – bei ih-
nen gab es ganz offensichtlich ein Gefälle, was die Meinung anging, zwischen E.ON auf 
der einen Seite und RWE am anderen Ende der Skala – der Meinung waren, dass mit 
Blick auf die außergewöhnliche Situation eine Betriebseinstellung dieser Altanlagen 
während der Sicherheitsüberprüfung richtig sein könnte. Ich habe Ihnen auch gesagt, 
dass die Geschichte danach gezeigt hat, dass diese Unternehmen – zum Teil ist es sogar 
schriftlich niedergelegt – das sogar begrüßt haben. Daher war ich eigentlich – „eigent-
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lich“ ist immer ein gefährliches Wort, aber eigentlich – davon ausgegangen, dass sich 

RWE dem anschließen würde.158 

Der Zeuge Jürgen Becker hat dem Ausschuss gegenüber erklärt: 

[D]ie Hoffnung gründete sich auf die Haltung, die von Ministerpräsident Seehofer ver-
kündet worden ist, auf die Haltung von E.ON zu Isar I. Woher Herr Hennenhöfer ansons-
ten noch Signale aus den Ländern erhalten hat, dass die das überlegen und bereit wären, 
das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen: Nach meiner Kenntnis hat auch keine Stelle der 

Bundesregierung in diesen Tagen Kontakt mit den Konzernen gehabt.159 

Auf die Frage, ob der Zeuge Gerald Hennenhöfer entsprechende Signale von der RWE 
AG erhalten habe, hat der Zeuge Dr. Jürgen Großmann ausgesagt: 

Wenn er diese Signale empfangen hat, dann kamen die sicherlich nicht von RWE und 

ganz bestimmt nicht von mir.160 

 

b) Gesprächsinhalt aus Sicht der Teilnehmer des Bundesumweltministeriums 

 
Der Zeuge Gerrit Niehaus, der der nachmittäglichen Besprechung im Bundesumwelt-
ministerium als Arbeitsgruppenleiter RS I 3 beiwohnte, fasste die Ergebnisse im Nach-
gang zur Sitzung in einem Protokoll wie folgt zusammen: 

Moratorium wird wie folgt umgesetzt:  

1. Alle Anlagen, die vor 1980 in Betrieb gegangen sind (Biblis A und B, Neckarwestheim 
1, Brunsbüttel, Isar 1, Unterweser, Philippsburg 1), fahren für zunächst drei Monate he-
runter. 

2. Das Abfahren wird aufsichtlich nach § 19 Abs. 3 AtG am 18. März 2011 angeordnet. 
Das BMU wird durch Rundschreiben einen einheitlichen Text vorschlagen. Insbesondere 
wird begründet, dass die hinsichtlich neu bewerteter Risiken fehlende Vorsorge als Ge-
fahrenverdachtszustand im Sinne der Vorschrift eingestuft wird, der vorläufige Anord-
nungen rechtfertigt. 

3. Während dieser Zeit werden die Anlagen nach über die bisherigen Anforderungen hi-
nausgehenden Maßstäben überprüft. Als Diskussionsgrundlage dient dabei eine erste 
Auflistung des BMU. Insoweit bestand Einigkeit hinsichtlich der Struktur der zu behan-
delnden Fragen. Zu den einzelnen Punkten werden die Länder noch Stellung nehmen.  

4. Bei den neueren Anlagen findet die Prüfung während des normalen Betriebes statt.  
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5. Die Länder werden den Überprüfungsprozess in ihrer Wahrnehmungskompetenz 
durchführen, der Bund wird ihn unter Hinzuziehung der RSK begleiten. 

6. Es werden regelmäßige Beratungen der zuständigen Abteilungsleiter der Länder mit 
Kernkraftwerken stattfinden.  

In der Diskussion wurden einzelne Punkte angesprochen: 

- Niedersachsen sah die rechtliche Begründung der Stilllegungsanordnung kritisch.  

- BW trägt vor, ein unabhängiges Expertengremium mit der Untersuchung beauftragt zu 
haben [Schwärzung]. 

- Minister Röttgen bestätigte, dass die Überprüfung nicht durch die bisherigen Sachver-
ständigen erfolgen dürfe. 

- Die Arbeitsfähigkeit der RSK als ehrenamtlichem Gremium sollte berücksichtigt wer-

den.161 

Der Zeuge Gerrit Niehaus fertigte nach eigener Aussage dieses informelle Protokoll für 
sich, da er davon ausging, es gebe seitens des Ministerbüros noch ein offizielles Proto-
koll mit wichtigen Wortbeiträgen. Dies war allerdings nicht der Fall.162 Zum Inhalt des 
Gesprächs im Bundesumweltministerium hat der Zeuge Gerrit Niehaus gegenüber dem 
Ausschuss ausgesagt: 

[…] Also für uns ist erst am 15. aus dem politischen Moratorium ein verwaltungsrechtli-
ches Vorgehen geworden, und zwar kam das Vorgehen nach § 19 Abs. 3 des Atomgeset-
zes bei uns auf der Fachebene das erste Mal an aus der Besprechung der Ministerpräsi-
denten mit der Kanzlerin. Dort ist dann auch in der Besprechung vorgetragen worden, 
dass die Ministerpräsidenten dieses Vorgehen nach § 19 beschlossen hätten, und jetzt 
ging es darum, das quasi auf der fachlichen Ebene dann auch zu vollziehen und inwie-
weit jetzt da noch Widerstand möglich war. Politisch kommt es immer drauf an, wie weit 
man sich an die Aussagen des Ministerpräsidenten gebunden fühlt. Aber als Beamter, 
denke ich – weil als Beamter muss man dann auch das Ermessen, das dann dabei auszu-
üben ist, vertreten –, muss man das schon nachvollziehen können, und wenn man das für 
rechtswidrig hält, muss man dann gegebenenfalls remonstrieren, und es gab in dieser 
Besprechung eine Kritik am Vorgehen nach § 19 nur von Niedersachsen. […] 

Wie gesagt, Kritik am Vorgehen gab es zunächst nur von niedersächsischer Seite, und 
zwar von der Fachebene. Die hat dann der Minister unterbunden, indem er darauf hin-
gewiesen hat, dass er die Position von Niedersachsen vertritt und nicht Fachbeamte. 

Somit war eine Kritik am Vorgehen nach § 19 des Atomgesetzes in dieser Sitzung nicht 
vorhanden. Es ging dann nur noch um die Frage der Abwicklung, und nach meiner Erin-
nerung hat der hessische Vertreter gefragt, ob man eine Weisung bekäme des Bundes, 
und da wurde ihm gesagt – ich meine, mich sogar noch an den Wortlaut erinnern zu kön-
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nen –: Sie werden etwas von uns bekommen, aber da wird nicht „Weisung“ drüberste-
hen. – Ich meine, das kam vom damaligen Abteilungsleiter Hennenhöfer, der auch in die-
ser Sitzung anwesend war. Dann wurde gesagt: Aber ihr kriegt etwas von uns, und zwar 
den Text, den ihr der Anordnung zugrunde legen könnt. – Ich glaube, alle haben das so 
verstanden, dass es der abschließende Text für diese Anordnung sein sollte, die der Bund 
den Ländern liefert, aber nicht als Weisung, sondern als Unterstützung. Das ist jetzt mein 

Kenntnisstand von dieser Sitzung.163 

In seiner Vernehmung hat der Zeuge Gerald Hennenhöfer auf Vorhalt erklärt, dass er 
inhaltlich keine großen Differenzen zwischen seinen eigenen Wahrnehmungen und dem 
informellen Protokoll des Zeugen Gerrit Niehaus sehe.164 Der Zeuge Gerald Hennenhö-
fer hat zu dem Gesprächsverlauf im Bundesumweltministerium weiter ergänzt: 

Im Anschluss daran fand im Bundesumweltministerium eine Besprechung mit den Amts-
chefs der für die Kernenergiesicherheit zuständigen Länderministerien statt. Bundesmi-
nister Dr. Röttgen erläuterte das Ergebnis der Besprechung mit den Ministerpräsidenten. 
Die Länder baten um eine Handreichung des Bundes. Ich habe wiederum die Formulie-

rungshilfe zugesagt und den Wunsch nach einer Weisung ausdrücklich abgelehnt.165 

Der Zeuge Dr. Norbert Röttgen hat dem Ausschuss den Gesprächsinhalt wie folgt wie-
dergegeben: 

Da ist nach meiner Erinnerung im Wesentlichen mitgeteilt worden, was der Inhalt der 
Verabredung des Vormittages war. Denn ein wesentlicher Teil dieser Verabredung war 
ja, dass auf der Rechtsgrundlage, die vorgeschlagen worden war, nunmehr die Länder 
den Vollzug auch tätigen müssen. Insofern waren dann die zuständigen Landesminister 
da für den Vollzug der politischen Vereinbarung, die am Vormittag getroffen worden 
war. Das war der wesentliche Inhalt, sozusagen: Eure Chefs, die Ministerpräsidenten, 
Kanzlerin und zwei Minister haben das verabredet, und jetzt muss es vollzogen werden 
wie eben beschrieben. […] 

Die politische Vereinbarung war am Vormittag getroffen worden. Da waren die Landes-
umweltminister nicht dabei, und da ging es im Kern darum, mitzuteilen: Was ist be-
schlossen worden, und was ist jetzt zu tun? – Dann gab es aber auch eine Diskussion da-

rüber, wie das rechtlich geht und sonst etwas, aber das war der Kern.166 

Auf die Frage, ob den Ländern eine schriftliche Vorgabe zugesichert worden sei, hat 
der Zeuge Dr. Norbert Röttgen vor dem Ausschuss ausgesagt: 

[…] Jedenfalls weiß ich, dass wir im Anschluss an diese Sitzung am Dienstag – – Dann 
ist das wahrscheinlich auch so gesagt worden, dass das, was der Bund vorschlägt, näm-
lich das gemeinsame Vorgehen der Länder auf einer gemeinsamen Rechtsgrundlage oder 
das Vorgehen der einzelnen Länder auf einer gemeinsamen Rechtsgrundlage, § 19 Abs. 
3, auch schriftlich begründet wird, warum wir glauben, dass § 19 Abs. 3 die einschlägige 
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Rechtsgrundlage ist. Genau das ist ja dann auch in schriftlicher Form geschehen, also 
die Begründung dafür, warum nach unserer Auffassung auch rechtlich die Ereignisse in 
Fukushima Folgen haben sollen, nämlich die Befragung, Hinterfragung, Überprüfung 
der Tragfähigkeit der Prämissen der Sicherheitsannahmen der deutschen und insbeson-
dere der älteren deutschen Kernkraftwerke. Das ist dann noch einmal auch schriftlich 
nachgelegt worden. Also noch einmal: die Identifizierung der Rechtsgrundlage und die 
Begründung, warum wir glauben, dass § 19 Abs. 3 die geeignete Rechtsgrundlage ist als 
die Rechtsauffassung des Bundes, in der wir vorgeschlagen haben, auch gebeten haben, 
dann verabredet haben, dass auf dieser Grundlage die Länder den Vollzug in der ihnen 

zustehenden originären Zuständigkeit auch tätigen.167 

An zeitliche Vorgaben für den Vollzug der vorübergehenden Stilllegungen hat sich der 
Zeuge Dr. Norbert Röttgen zunächst nicht zu erinnern vermocht.168 Auf Vorhalt des 
Gesprächsvermerks des Zeugen Gerrit Niehaus169 hat der Zeuge Dr. Norbert Röttgen 
dann korrigiert: 

Also ich habe eben gesagt, dass mir das nicht bewusst oder bekannt war. Hier steht jetzt 
der 18. März, dass es erfolgen soll. Wenn das da verabredet worden ist – das ist ja das 
Ergebnis der Besprechung –, dann nehme ich einmal an, dass man in dem Kreis gesagt 
hat, zum 18. soll das geschehen. Ich jedenfalls habe mir nicht den 18. März ausgedacht, 
dass es geschehen solle. Aus meiner Sicht hätte das auch am 19. oder am 22. erfolgen 
sollen. Aber wenn das das Ergebnis der Besprechung war, dass es zum 18. März erfolgen 
solle, dann war das eben das Ergebnis der Besprechung. […] 

Also ich glaube schon, dass der Bund gesagt hätte: Wir bitten euch, macht es in einem 
zeitlichen Zusammenhang sowohl zum Ereignis als auch untereinander und nicht der 
eine nach einer Woche und der andere nach drei Monaten. – Aber ob das jetzt eine Wo-
che oder zwei Wochen sind – – Die Besprechung war ja anders. Aber aus meiner Sicht 
war das jetzt nicht der Punkt. Die Kollegin hat eben zu Recht gesagt, es geht um eine so-
zusagen schwere Gefahr kerntechnischer Anlagen. Also darf man jetzt nicht da endlos 
zuwarten, aber – – In einem engeren zeitlichen Zusammenhang, aber offensichtlich hat 

man sich konkreter verständigt.170 

Der Zeuge Mark Weinmeister hat in diesem Zusammenhang ausgesagt: 

Also, es war, es gab eine, wenn ich es richtig im Kopf habe – – Der Wunsch des Bundes 
war damals, das so schnell wie möglich zu tun. Ich weiß, dass das noch in dieser Woche 
gemacht werden sollte, also bis zum Ende der Woche. Und ich kann mich auch daran er-
innern, dass es eine Pressemitteilung des Ministerpräsidenten und der Ministerin gab, bis 
zum 18.03. abzuschalten. So war unsere interne Überlegung in der Frage der Stillle-

gungsverfügung.171 
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Auch nach der Aussage der Zeugin Lucia Puttrich sollten die Stillegungsverfügungen 
möglichst zeitnah umgesetzt werden: 

[…] Sie haben mich ja nach dem gefragt, worüber mich der Herr Finke informiert hatte. 
Er hatte mich über Rechtsgrundlage informiert, die der Bund vorgegeben hatte, über das 
bundeseinheitliche Verfahren. Er hat mich mit Sicherheit auch darüber informiert, dass 
das Ganze sehr zeitnah umgesetzt werden soll. Ich kann aus meiner Erinnerung aber jetzt 
nicht sagen, dass er konkret gesagt hat, dass es der 18. ist. Aber es war klar, dass es sehr 
zeitnah erfolgen soll. 

Dass es sehr zeitnah erfolgen soll, hat man ja auch daran gesehen, dass alle Bundeslän-
der sehr schnell gehandelt haben, manche schneller als wir – jetzt bin ich wieder dabei –, 
wo wir aber damals auf Kritik gestoßen sind, weil wir die Letzten waren. Insofern war es 
für uns vollkommen klar, dass es allerhöchste Zeit ist und dass es auf alle Fälle auch 
noch vor dem Wochenende passieren muss und dass wir, nachdem die anderen – die Nie-
dersachsen waren, glaube ich, die Letzten am Donnerstag – am Freitag entsprechend 

umsetzen müssen. Das war für uns klar.172 

Und die Bundeskanzlerin hat zur zeitlichen Umsetzung erklärt: 

Ich habe nicht den Tag in Erinnerung, aber dass wir umgehend und unverzüglich han-
deln, natürlich gründlich und ordentlich aufbereitet, das war doch selbstverständlich. 
Man kann doch nicht ein dreimonatiges Moratorium festlegen, um anschließend andert-

halb Monate zu warten, ehe man anfängt zu handeln!173 

 

c) Gesprächsinhalt aus Sicht des Teilnehmers des hessischen Umweltministeriums  

 

i) Teilnehmer des Landes Hessen 

 
Der Zeuge Guntram Finke reiste am 15. März 2011 zusammen mit der damaligen hessi-
schen Umweltministerin Lucia Puttrich und ihrem Pressesprecher Thorsten Neels nach 
Berlin zur Besprechung der Fachminister.174 Der Zeuge Guntram Finke nahm für die 
damalige hessische Umweltministerin an der Besprechung teil, da die Zeugin Lucia 
Puttrich für den Nachmittag vom Hessischen Ministerpräsidenten zu einem gemeinsa-
men Pressetermin gebeten wurde, um die hessische Öffentlichkeit zeitnah über die neu-
en Entwicklungen zu unterrichten. Der Zeuge Guntram Finke informierte die Ministerin 
im Nachgang telefonisch über den Inhalt des Gesprächs.175 Die Zeugin Lucia Puttrich 
hat die Abläufe wie folgt geschildert:  
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174 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 147; 160. 
175 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 125; 138. 
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Am Dienstag, den 15. März, informierte ich morgens die Obleute. Wenn ich mich richtig 
erinnere, war das morgens um 8 Uhr. Ich verkündete in dem Sinne, wie ich es eben gera-
de beschrieben habe, was unser Kenntnisstand damals war: Moratorium, Aussetzung der 
Laufzeitverlängerung, Sicherheitsüberprüfung von Biblis A während der geplanten Revi-
sion. Biblis B, wie gesagt, lief nicht, und entsprechend war eine vorübergehende Stillle-
gung für eine Überprüfung auch nicht notwendig.  

An diesem Vormittag flog ich dann nach Berlin. Mich begleiteten der Abteilungsleiter 
Finke – ich habe Ihnen ja gerade gesagt, dass ich ihn schon montags darum gebeten hat-
te –, und mich begleitete der Pressesprecher des hessischen Umweltministeriums. An die-
sem Vormittag trafen sich in Berlin, im Bundeskanzleramt die Bundeskanzlerin, der 
Kanzleramtsminister Pofalla und der Bundesumweltminister Röttgen mit den Minister-
präsidenten der betroffenen Länder, also der Kernkraftwerksstandorte. Diese Bespre-
chung dauerte nach Information des Ministerpräsidenten nicht sehr lange, und gleich im 
Anschluss an diese Besprechung der Bundeskanzlerin mit dem Personenkreis, den ich 
eben gerade beschrieben hatte, fand eine Pressekonferenz statt. Unmittelbar nach der 
Pressekonferenz informierte mich Ministerpräsident Bouffier. 

Er informierte mich darüber. – Besser gesagt – – Ich kann nicht mehr genau sagen, an 
welcher Stelle in Berlin ich mich befand. Ich vermute, dass ich mich im Auto befand, zwi-
schen dem Flughafen Berlin-Tegel und dem Bundesumweltministerium. Der Ministerprä-
sident informierte mich darüber, dass im Gespräch der Bundeskanzlerin der Bund die 
Rechtsgrundlage nach § 19 Abs. 3 für die dreimonatige Stilllegung vorgegeben habe und 
insbesondere auch ein bundeseinheitliches Handeln vorgegeben habe. Nach dem, was 
der Bund vorgegeben hatte, sollten alle Kernkraftwerke, die vor 1980 in Betrieb gegan-
gen waren, für eine Sicherheitsüberprüfung vorübergehend stillgelegt werden. Diese Si-
cherheitsüberprüfung wurde, wie gesagt, am Tag zuvor von der Bundeskanzlerin und 
dem Bundesaußenminister verkündet. 

Damit war dann für uns erstmals klar, dass Biblis betroffen ist. Das war für uns am Mon-
tag nicht klar, das war für uns am Dienstagvormittag auch noch nicht klar, sondern das 
war erst klar nach dem Termin, dem Gespräch der Bundeskanzlerin und der Ministerprä-
sidenten, in dem der Bund die entsprechenden Vorgaben machte.  

Der Ministerpräsident informierte mich weiterhin darüber, dass der Bundesumweltminis-
ter in dem danach stattfindenden Gespräch des Bundesumweltministers mit den Fachmi-
nistern der Länder die Einzelheiten der Umsetzung erläutern würde und die Vorgabe ent-
sprechend erläutern würde. Teil des Gesprächs war nach meiner Erinnerung noch, dass 
er mir mitteilte, dass es zwei Kommissionen geben werde, die Reaktorsicherheitskommis-
sion und die Ethikkommission, und die Reaktorsicherheitskommission diejenige sei, die 
federführend für die Sicherheitsüberprüfung verantwortlich sei.  

Er informierte mich gleichzeitig darüber – Sie können sich vorstellen, dass in dieser Si-
tuation alles sehr schnell ging, wir waren alle unter Zeitdruck, er war unter Zeitdruck, 
weil er zum Flughafen musste, ich wiederum, weil ich ja zum Gespräch mit dem Bundes-
umweltminister wollte und sollte –, er informierte mich, wie gesagt, darüber, dass die 
Vorgaben des Bundes nicht im Detail ausdiskutiert worden seien, in der Besprechung der 
Bundeskanzlerin mit den Fachministern, dass aber die Nachfrage gestellt wurde, ob denn 
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§ 19 Abs. 3 auch die richtige Rechtsgrundlage sei. Das sei vonseiten des Bundes entspre-
chend bestätigt worden. Es wurde auch angekündigt in dieser Runde, dass hier die Län-
der entsprechend eine Vorgabe bekommen würden. In dieser Runde sei auch die Frage 
gestellt worden, was denn sei, wenn die EVUs anders, als sie bisher den Eindruck vermit-
telten, den Weg nicht mitgehen würden. Das wurde als hypothetische Frage gestellt. Da-
raufhin habe die Kanzlerin geantwortet, man ließe in einem solchen Fall die Länder 
nicht im Regen stehen.  

Wenn ich Ihnen das schildere, schildere ich Ihnen das als das, was mir mitgeteilt wurde. 
Wie gesagt: Ich war bei dem Gespräch selbst nicht dabei. 

Während dann wiederum Abteilungsleiter Finke und der Pressesprecher des Umweltmi-
nisteriums mit mir gemeinsam auf den Beginn des Gesprächs mit Bundesumweltminister 
Röttgen warteten – dazu darf ich sagen, wir waren die Ersten, die ankamen, weil der 
Flug gerade so passte, es war noch kein anderer dort –, da erreichte mich dann der An-
ruf oder, besser gesagt, erreichte mich die Nachricht aus Wiesbaden, dass wir im Rah-
men einer Pressekonferenz in Wiesbaden über die neue Situation in Hessen informieren 
sollten, weil, wie gesagt, wir jetzt den Kenntnisstand hatten, dass Biblis betroffen ist, was 
vorher nicht der Fall gewesen ist. Mich erreichte also die Nachricht, dass ich nach Wies-
baden zurückkommen solle, um bei der entsprechenden Pressekonferenz dabei zu sein, 
als Ressortministerin, die für den Bereich zuständig ist.  

Ich habe daraufhin mit Herrn Finke darüber gesprochen, ob er sich imstande sieht, den 
Termin alleine wahrzunehmen, von dem wir ja auch wussten, dass es ein fachliches Ge-
spräch sein wird. Der Bund hatte alle Entscheidungen getroffen, und für uns war gemein-
sam in der Einschätzung klar, dass es hier nur noch um das Wie geht und nicht mehr um 
das Ob geht. Also, es ging in diesem Gespräch des Bundesumweltministers um die Mittei-
lung der Vorgabe und die Mitteilung, wie wir umzusetzen haben. Wir hatten keinen eige-
nen Entscheidungsspielraum, und ich hatte aus dem Gespräch, das der MP aus seinem 
vorherigen Termin mit der Bundeskanzlerin hatte, auch nicht den Eindruck, dass ein Ent-
scheidungsspielraum der Länder gegeben gewesen wäre. 

Ich trat somit den Rückweg nach Wiesbaden an, nachdem ich einvernehmlich mit Herrn 
Finke besprochen hatte, dass er den fachlichen Bereich gut übernehmen kann. Wir führ-
ten dann in Wiesbaden eine Pressekonferenz durch, in der der Ministerpräsident und ich 
in der Staatskanzlei – nach meiner Erinnerung waren es der Ministerpräsident und ich – 
über die neue Situation informierten. Diese Pressekonferenz fand in der Staatskanzlei 

statt.176 

Auf Nachfrage, warum die Zeugin als einzige Fachministerin der betroffenen Länder 
nicht persönlich anwesend gewesen war, hat die Zeugin Lucia Puttrich ihre Aussage 
dahin gehend ergänzt:  

Zum einen habe ich die Einladung durch den Bundesumweltminister eher als politisches 
Zeichen des Bundesumweltministers verstanden, dass der Bund hier wirklich die Feder-
führung besonders wichtig nimmt und die entsprechenden Vorgaben macht. Insofern war 
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das Zeichen, das der Bundesumweltminister hatte, eigentlich eher ein Zeichen an uns be-
züglich der Bedeutung des Sachverhalts, aber nicht des Inhalts. Ich habe Ihnen geschil-
dert, dass schon an dem Montag für uns klar war, dass wir eine Vorgabe des Bundes ha-
ben. Uns wurde der umfangreiche Katalog der Sicherheitsüberprüfung mitgeschickt, und 
da war schon klar, dass es nicht um das Ob, sondern um das Wie gehen wird. Aus dem 
Grund heraus hatte ich ja auch den Abteilungsleiter Finke gebeten, mich zu begleiten, 
weil er der Fachmann war, der am ehesten die fachlichen Dinge beurteilen konnte. Mir 
war auch, als ich den Anruf – – Ich weiß gar nicht, ob ich ihn persönlich bekommen hatte 
oder ob der Pressesprecher mir sagte, ich solle zurückkommen. Also, ich hatte die Infor-
mation, ich solle zurückkommen, und mir war so klar, dass die Rückreise anzutreten war. 
Da war von meiner Seite auch nicht klar, wer vonseiten anderer Länder teilnehmen wird 
– das muss ich noch dazu sagen –, ob die unter Umständen auch einen Abteilungsleiter 
schicken oder ob die Minister selbst anreisen. Auch das war mir in dem Moment nicht 
klar. Für mich bestand gar kein Problem darin, den Abteilungsleiter an dem Gespräch 
allein teilnehmen zu lassen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass das Wie dort erläu-
tert werden würde. Er sah sich dazu imstande. Insofern konnte ich guten Gewissens nach 
Wiesbaden zurück, um an der entsprechenden Information der hessischen Bevölkerung 

im Rahmen einer Pressekonferenz teilzunehmen.177 

Und weiter: 

Das Treffen, das am Dienstagmittag auf Einladung des Bundesumweltministers um 13 
Uhr stattgefunden hatte, wenn ich mich richtig erinnere, war keines, bei dem eine Ent-
scheidung getroffen wurde. Insofern können Sie sagen, es war vielleicht wichtig von den 
Personen vom Rang her, die da gewesen sind, aber vom Inhalt war das die Entgegen-
nahme dessen, was der Bund entschieden hatte, und die entsprechenden Vorgaben des 
Bundes zu besprechen. Wir hatten ja auch eine neue Situation. Wir hatten ja eine Situa-
tion, in der wir am Dienstag erst erfahren hatten, dass Biblis auch von einer entspre-
chenden Stilllegung betroffen ist. Als ich nach Berlin geflogen bin, war das noch nicht 
klar. Da habe ich ja auch noch die Obleute – vormittags, ich glaube, um 8 Uhr – darüber 
informiert, wie unsere Einschätzung ist, dass im Rahmen der geplanten Revision im Juni 
die Sicherheitsüberprüfung durchgeführt würde. Aufgrund der neuen Situation, die natür-
lich für Hessen eine komplett andere gewesen ist, bin ich gebeten worden, hier entspre-
chend bei einer Pressekonferenz dabei zu sein und darüber zu informieren, was auch 
vollkommen unproblematisch war, weil ich das ja vorher auch mit dem Abteilungsleiter 
besprochen hatte, der dabei gewesen ist, und wir darüber gesprochen hatten, dass er die 
Informationen, die er dann bekommt, unmittelbar mir weitergibt, falls da auch noch et-
was Wesentliches dabei wäre, was ich dann wiederum bei der Pressekonferenz in Wies-
baden verwenden müsste. 

[…] Herr Finke ist ja dageblieben und hat die entsprechenden Erkenntnisse – – Wir hat-
ten vereinbart, dass er mich unmittelbar informiert, sodass ich, wenn wesentliche Dinge 
dabei sind, die ich noch verwenden muss, die auch entsprechend weiß. Er hat mich ja 
unmittelbar danach angerufen und hat mich entsprechend informiert. Insofern wäre es 
für mich auch möglich, das zu verwenden, wenn etwas wesentlich Neues dabei gewesen 
wäre, wobei ich immer noch eines festhalten muss: Dieses Gespräch war eines, in dem 
der Bund uns die entsprechenden Vorgaben des Bundes erläutert hat, also das, was wir 
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entsprechend umzusetzen hatten, erläutert hat. Es ging bei diesem Gespräch nicht um das 
Ob, sondern es ging um das Wie, und das Wie ist in der Tat eine Frage, bei der wir darü-
ber gesprochen hatten, dass die durch den Leiter der entsprechenden Abteilung in her-
vorragender Weise vertreten werden kann. Auch wenn ich dabei gewesen wäre, dann 
hätte ich nichts anderes getan, als was auch Herr Finke gemacht hat. Herr Finke hat das 
gemacht, was richtig gewesen ist, indem er eingefordert hat, dass der Bund eine entspre-
chende Vorgabe macht. Das wäre der Part, den auch ich gespielt hätte, aber nicht der 
Part, dass grundsätzlich die Entscheidung des Bundes an der Stelle in irgendeiner Form 

hätte geändert werden können.178 

Der Zeuge Volker Bouffier sah das Land Hessen durch den Abteilungsleiter Guntram 
Finke dort fachlich sehr gut vertreten: 

Ich hatte Frau Puttrich telefonisch nach der Begegnung im Kanzleramt über den wesent-
lichen Inhalt unterrichtet, und sie erwähnte dann, dass sie entweder schon in Berlin sei 
oder auf dem Weg – das weiß ich jetzt nicht mehr – zu dieser von Ihnen angesprochenen 
Sitzung. Und ich habe mir damals gedacht: Wenn wir nach Hessen zurückkommen, dann 
erwartet ja auch die Öffentlichkeit von uns – dass wir uns dazu äußern. Mir war es wich-
tiger, dass die zuständige Umweltministerin – die ich dann gegebenenfalls auch noch zu 
den generellen Fragen um Biblis hätte etwas fragen können – am Mittag in Wiesbaden 
dabei ist, zumal sie mir ja gesagt hatte, dass der Abteilungsleiter, Herr Finke, vor Ort ist.  

Aus meiner Sicht ging es dann in dem Gespräch im Bundesumweltministerium um die 
fachlichen Fragen; das schien mir mit Herrn Finke ausgezeichnet besetzt. Und, wie ge-
sagt, ich wollte, insbesondere, wenn wir nachmittags die Presse unterrichten, gern, dass 
Frau Puttrich dabei ist, damit ich gegebenenfalls auch Rücksprache mit ihr halten kann. 
– Also, das war meine Entscheidung, und so ist es dann auch gemacht worden. […] 

Aus meiner Sicht war an dem Nachmittag das verwaltungsmäßig umzusetzen, was am 
Vormittag politisch erörtert war, was die Bundesregierung vorher entschieden hatte, was 
wir am Dienstagvormittag politisch erörtert haben. Am Nachmittag ging es um Verwal-
tungsfragen, und da schien mir ein Abteilungsleiter – ein so versierter Mann allemal – 
angezeigt. Im Übrigen, Frau Puttrich konnte sich ja schlecht teilen. Wenn nicht gleichzei-
tig hier Bedarf gewesen wäre, wäre sie sicher dort geblieben. Man mag das unterschied-

lich bewerten, aber aus meiner Sicht waren wir dort sehr gut vertreten.179 

 

ii) Gesprächsinhalt aus Sicht des Teilnehmers 

 
Der Zeuge Guntram Finke fasste das Gespräch vom Nachmittag des 15. März 2011 im 
Bundesumweltministerium in einem Vermerk vom 5. Februar 2013 wie folgt zusam-
men: 
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[…] Am 15.03, vormittags hatten sich die Bundeskanzlerin, der Bundeswirtschaftsminis-
ter, der Bundesumweltminister und die Ministerpräsidenten der Länder S-H, NS, HE, BW 
und Bay auf einer Besprechung über die Umsetzung und Ausgestaltung des sogenannten 
Moratoriums der Nutzung der Kernenergie aufgrund der Katastrophe im KKW Fukushi-
ma politisch geeinigt. Das Ergebnis wurde noch am Vormittag in einer Pressekonferenz 
von der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Öffentlichkeit vorgestellt. Da-
nach sollten nach Vorgabe des BMU 

• für alle deutschen Kernkraftwerke eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt und 

• für die sieben ältesten Kernkraftwerke auf Grundlage des § 19 Abs. 3 AtG für drei Mo-
nate eine vorläufige Betriebseinstellung angeordnet werden. 

Die Besprechung am 15.03. nachmittags auf Minister-/Staatssekretärsebene hatte den 
Zweck, den atomrechtlichen Vollzug festzulegen. 

Herr BM Dr. Röttgen erläuterte den Vertretern der atomrechtlichen Aufsichtsbehörden 
diesen o. a. am Vormittag unter seiner Mitwirkung gefassten Beschluss der Bundesregie-
rung und der Ministerpräsidenten zum Moratorium. 

Die anwesenden politischen Mandatsträger begrüßten die von Herrn BM Dr. Röttgen 
vorgestellte Vorgehensweise. 

Herr BM Dr. Röttgen gab vor, die vorläufige Betriebseinstellung sei auf der Grundlage 
des § 19 Abs. 3 AtG anzuordnen. In der weiteren Diskussion wurde § 19 Abs. 3 AtG als 
zutreffende Rechtsgrundlage für die Anordnung einstweiliger Betriebseinstellungen be-
stätigt. 

Von den Ländervertretern wurden für die einstweilige Betriebseinstellung nach § 19 Abs. 
3 AtG konkrete und verbindliche Vorgaben des BMU gefordert, da mit den Anordnungen, 
begründet durch eine eingetretene Unsicherheit, Neuland betreten würde. BMU sagte für 
den nächsten Tag (den 16.03.) eine entsprechende Vorgabe zu. 

Zu den Sicherheitsüberprüfungen der KKW berichtete BMU, dass er die Reaktorsicher-
heitskommission (RSK) mit der Durchführung der Prüfung beauftragt habe. Von der RSK 
werde kurzfristig ein Prüfkonzept vorgelegt werden. Die mit dem Einladungsschreiben 
versandte Liste der „ersten Überlegungen“ Wurde daher in der Besprechung nicht wei-
ter diskutiert. 

Frau M Puttrich ist im Anschluss an die Besprechung von mir telefonisch über deren 
Verlauf informiert worden. 

Frau M Puttrich und Herr Neels waren ursprünglich ebenfalls zu der Besprechung ange-
reist. Aufgrund einer neuen aktuellen Anforderung von Herrn MP Bouffier zu ihrer Teil-
nahme an einem Pressetermin am Nachmittag in Wiesbaden konnten sie an der Bespre-
chung in Berlin nicht teilnehmen. Der Pressetermin hatte die am Vormittag beschlossene 
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Umsetzung und Ausgestaltung des Moratoriums mit der einstweiligen Betriebseinstellung 

von Biblis A und B zum Gegenstand.180 

Auf Nachfrage, warum er erst zwei Jahre später einen Vermerk zum Gesprächsinhalt 
vom 15. März 2011 erstellt hatte, hat der Zeuge Guntram Finke ausgesagt: 

[…] Es war jedenfalls damals keine Veranlassung, so einen Vermerk zu schreiben, es 
war auch keine Zeit. 

Der Regelfall für solche wichtigen Sitzungen ist, dass man ein abgestimmtes Protokoll 
macht, dass der BMU als Einladender einen Vermerk geschickt hätte. Den hätte er als 
Entwurf an die Länder verteilt, und man hätte ein einvernehmliches Ergebnisprotokoll 

gemacht. Das ist ja nicht erfolgt.181 

Die Zeugin Lucia Puttrich gab an, dass auch sie erwartet hätte, dass das Bundesum-
weltministerium wie üblich ein Sitzungsprotokoll erstellen werde:  

Ohne jetzt bösartig werden zu wollen, war das eine gute Frage, die man dem Bund stel-
len könnte – warum das nicht entsprechend protokolliert wurde –, weil üblicherweise 
der, der entsprechend einlädt, dann auch ein entsprechendes Protokoll macht und das 
dann den entsprechenden Teilnehmern versendet. […] 

Also ich gehe einmal davon aus, dass sich damals der Abteilungsleiter auch darauf ver-
lassen hat, dass noch ein Vermerk vonseiten des Bundes kommen wird, und deshalb gar 
keine eigene Veranlassung gesehen hat, einen zu erstellen, weil das auch der übliche 
Weg gewesen wäre. […] 

Sie müssen immer die Situation beurteilen, in der das gewesen ist. Das ist eine Situation 
gewesen, da ging es Schlag auf Schlag. Da ging es also wirklich Stunde um Stunde. Da 
gab es Berichterstattung, da gab es Druck, da gab es entsprechende Anträge, da gab es 
die Anforderung, dass bis zum Ende der Woche die entsprechende Verfügung erstellt 
wird. Also da hat logischerweise jeder das, was er aus seiner Sicht nicht noch unbedingt 
tun musste, auch nicht getan – nicht, weil er nicht wollte, sondern weil er auf andere 

Dinge konzentriert war.182  

Gegenüber dem Ausschuss hat der Zeuge Guntram Finke den Inhalt des Gesprächs im 
Bundesumweltministerium wie folgt dargelegt: 

An diesem Nachmittag wurde von Herrn Bundesminister Röttgen das Ergebnis der Sit-
zung vom Vormittag kundgetan. Am Vormittag wurde auf der Ebene der Bundeskanzle-
rin, des Bundesumweltministers, des Bundeswirtschaftsministers sowie der Ministerprä-
sidenten beschlossen, die sieben ältesten Kernkraftwerke aufgrund der Ereignisse in Fu-
kushima vom Netz zu nehmen. Das Ganze sollte nicht im politischen Raum geschehen, 
durch irgendein Gesetzgebungsverfahren, sondern im Wege des Verwaltungshandelns 
der Atomaufsichtsbehörden. Genau dieser Weg – wie diese Umsetzung erfolgt, diese Still-
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legung im atomrechtlichen Verwaltungsverfahren – wurde von Herrn Bundesminister 
Röttgen in dieser Nachmittagssitzung vorgetragen: wie er sich das vorstellt. Es wurde 
auch die Position der Länder diskutiert. 

Es war eine politisch dominierte Sitzung. Es waren im Wesentlichen Minister anwesend. 
Im Ergebnis gab es eine, sagen wir einmal, große politische Zustimmung zu diesem Vor-
gehen. Es gab die verwaltungsrechtliche Diskussion: Welche Rechtsgrundlage ist heran-
zuziehen? 

Da ist eigentlich die einzig einschlägige aufsichtliche Handlungsmöglichkeit § 19 Atom-
gesetz. Das wurde auch bestätigt. 

Dann ging es um die Frage: Wie ist dieser § 19 auszufüllen? Da gab es eine ganz klare 
Vereinbarung mit dem Bundesumweltministerium, dass er die entsprechenden Vorgaben 
an die Bundesländer macht. Zum einen ging es um das einheitliche Umsetzen dieser 
Maßnahme – es waren ja mehrere Länder betroffen. Und dann gab es auch Probleme bei 
der inhaltlichen Umsetzung. Die Diskussion hat ganz deutlich ergeben, dass sich die 
Länder nicht in der Lage sahen, diese 19er-Anordnung inhaltlich auszufüllen, ohne ent-

sprechende Vorgaben des BMU.183 

Nach Aussage des Zeugen Guntram Finke und in Übereinstimmung mit den Angaben 
der Bundeszeugen wurde den betroffenen Ländern ein einheitliches Schreiben des Bun-
desumweltministeriums zur Umsetzung der vorübergehenden Stilllegungen zugesagt. 
Anders als von den Zeugen Gerald Hennenhöfer und Dr. Norbert Röttgen dargelegt, 
forderten die Länder nach Darstellung des Zeugen Guntram Finke jedoch nicht bloß 
eine „Formulierungshilfe“, sondern einen unterschriftsreifen Entwurf einer Stillle-
gungsverfügung: 

Ja. Das ging sogar im Wesentlichen auf mich zurück, denn, wie gesagt, war ich der ein-
zige Beamte dort in dieser Richtung. Ich habe sozusagen gleich gesehen, was da am 
nächsten Tag auf uns zukommt. Aufgrund der ganzen Vorträge habe ich mich nicht in der 
Lage gesehen, dies am nächsten Tag eigenverantwortlich selbstständig umzusetzen. Des-
halb Anstoßen dieser Diskussion. 

Auf diese Diskussion sind alle Ländervertreter, auch auf der politischen Ebene, einge-
sprungen, sodass letztendlich diese Vereinbarung mit dem BMU zustande kam. Es gab 
eine ganz klare Erklärung von Herrn Bundesminister Röttgen: Ja, ihr bekommt einen 

unterschriftsreifen Entwurf für eine Stilllegungsverfügung.184 

Und weiter: 

In der allgemeinen politischen Diskussion, dem allgemeinen politischen Zustimmen – 
auch Minister Söder und Herr Sander waren da und haben politisch sehr stark agiert – 
habe ich mich nicht berufen gefühlt letztendlich, für Hessen einzubringen, habe mich 
auch nicht berufen gefühlt, die Vorentscheidung unseres Ministerpräsidenten in irgend-
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einer Form infrage zu stellen. Ich war also Fachbeamter und habe geschwiegen, und 
zwar bis zu dem Augenblick, wo es auf die Arbeitserledigung ging. Da habe ich mich 
ganz klar zu Wort gemeldet, auch als Erster zu diesem Thema, und habe gesagt nach all 
dem, was hier vorgetragen ist: „Ich finde das gut, aber ich sehe mich nicht in der Lage, 
das fachtechnisch umzusetzen. Hier brauchen wir eine klare Vorgabe vom BMU.“ Diese 
Diskussion ging dann relativ schnell: „Ja, das sehen wir auch so“ von den anderen Län-
dern. Dann gab es sogar die persönliche Reaktion von Herrn Bundesminister Röttgen: 
„Ja, wir machen rechtzeitig etwas, morgen gibt es einen quasi unterschriftsreifen Stillle-
gungsbescheid“, der auch den Vorteil hat, dass letztendlich alle Länder das gleiche 
Thema gleich behandeln. […] 

Ich habe das vorgetragen. Es gibt ja kein gemeinsames Protokoll. Es gab dann den Be-
schluss, die Zusage von Herrn Röttgen. Diese Forderung, die ich da erhoben habe, der 
haben sich alle Länder angeschlossen, die Ländervertreter. Dann gab es die Zusage von 
Herrn Röttgen: Es gibt diesen unterschriftsreifen Bescheid. – Das ist eigentlich das Er-

gebnis aus der Sitzung vom 15.185 

Der Zeuge Guntram Finke sah das Bundesumweltministerium aufgrund der Erfahrun-
gen in der Vergangenheit fachlich dazu in der Lage an, innerhalb kürzester Zeit einen 
unterschriftsreifen Entwurf einer Stilllegungsverfügung zu erstellen.186 Aus Sicht des 
Zeugen leitete der damalige Bundesumweltminister mit der Zusage an die betroffenen 
Länder, einen für alle einheitlichen unterschriftsreifen Stilllegungsbescheid zu erstellen, 
die Sachkompetenz in dem Verwaltungsverfahren der vorübergehenden Stilllegung der 
sieben ältesten Kernkraftwerke zur Durchführung einer vom Bundesumweltministerium 
koordinierten Sicherheitsüberprüfung auf das Bundesumweltministerium über, nach-
dem im Bundeskanzleramt am Vormittag der politische Wille hierzu formuliert worden 
war.187 
 
Die Zeugen Gerald Hennenhöfer und Dr. Norbert Röttgen haben gegenüber dem Aus-
schuss bestritten, dass den Ländern eine unterschriftsreife Vorgabe versprochen worden 
sei. Der Zeuge Gerald Hennenhöfer hat hierzu erklärt: 

Herr Vorsitzender, wie ich Ihnen schon erläutert habe, war das Dilemma dieser Amts-
chefbesprechung, dass sie unmittelbar nach einer Sitzung der Ministerpräsidenten statt-
gefunden hat, in der die Entscheidungen getroffen worden waren. Grundlage für das 
Ganze waren also die Entscheidungen der Ministerpräsidenten. Anschließend saßen die 
Amtschefs dort und hatten sozusagen nachzuvollziehen, was ihre Ministerpräsidenten be-
schlossen hatten. Das führte zu einer zum Teil etwas unstrukturierten Diskussion und 
selbstverständlich auch dazu, dass Kollegen gesagt haben: BMU, mach du. – Dafür habe 
ich jedes Verständnis dieser Welt. Das ist doch eine ganz natürliche Reaktion, aus vielen 
Gründen heraus. […] 

Er kannte das Besprechungsergebnis der Ministerpräsidenten in dem Moment nicht. Da 
war es eben etwas anders besprochen worden. Dort war auch bereits klargestellt wor-
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den: Es gibt ein gemeinsames Handeln. Bund und Länder tragen das alle gemeinsam. – 
Das war der entscheidende Punkt. Insofern hatte die Amtschefbesprechung danach 
eigentlich nur noch eine nachrichtliche Bedeutung. Von den Abläufen her ist es, glaube 
ich, auch so gewesen, dass vorher zu dieser Amtschefsitzung eingeladen worden war, als 
man noch gar nicht wusste, dass es die Ministerpräsidentenbesprechung geben würde. 
Ich war an diesen Prozeduren auch nicht beteiligt. Dazu kann ich nichts Näheres sagen. 
Natürlich war das der Wunsch der Länder. Aber genauso deutlich haben wir vom BMU 
gesagt: Das ist eine Entscheidung der Ministerpräsidenten. Das muss jedes Land selber 

tragen. Wir bemühen uns um das, was ich eine Handreichung genannt habe.188 

Der Zeuge Dr. Norbert Röttgen hat ausgesagt: 

[…] Ich hätte angekündigt, es gebe eine unterschriftsreife Stilllegungsverfügung, halte 
ich für völlig ausgeschlossen, weil sie genau dem, was unser Vorschlag war, ja wider-
spricht. Wir haben völlig klar gesagt, es gibt keine Weisung, und wenn es keine Weisung 
gibt, kann es erst recht keine Stilllegungsverfügung geben, die ja sowieso immer ein Ein-
zelverwaltungsakt ist. Also wie der Bund jetzt für alle sieben Fälle einen unterschriftsrei-
fen Verwaltungsakt auch nur hätte erlassen können, ist ja gar nicht möglich, und ganz si-
cher hatte der Bund nicht vor, sich an die Stelle der Länder zu setzen. Sondern unser 
Vorschlag, mein Vorschlag war ja gerade der, dass die Länder in ihrer eigenen Verant-
wortung vorgehen, und darum hat es eine solche Ankündigung nicht gegeben, und es hat 
vor allen Dingen auch keinen unterschriftsreifen Entwurf für eine Stilllegungsverfügung 
gegeben. Also weder die Ankündigung noch einen solchen Vollzug hat es gegeben, weil 
der Bund den nicht nur nicht machen konnte als einzelfallbezogenen Verwaltungsakt, was 
ein Verwaltungsakt der Natur nach ist, aber auch vor allen Dingen nicht machen wollte. 
Sondern der Kern meines Vorschlages war, es gibt ein gemeinsames Vorgehen in eigener 
Zuständigkeit mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten – und nicht, der Bund handelt 

anstelle anderer.189 

Hingegen hat ein anderer Teilnehmer aus dem Bundesumweltministerium, der Zeuge 
Gerrit Niehaus, auf Vorhalt der Aussagen der Zeugen Guntram Finke und Dr. Norbert 
Röttgen die Aussage des Zeugen Guntram Finke ausdrücklich bestätigt: 

Da muss ich ganz eindeutig Herrn Finke recht geben. Da kann ich mich wirklich gut 
dran erinnern. Für mich war klar, dass das ein Text sein sollte, den die Länder so erlas-
sen können. Für mich war auch klar, dass diejenigen, die ja auch noch bis zuletzt gesagt 
haben, wie sicher die Anlagen sind, verdammt auch persönlich Schwierigkeiten haben, 
jetzt da eine gute Begründung zu finden. Dazu gehörten ja recht viele.  

Das habe ich auch letztlich als Grund dafür gesehen, dass der herausgegangene und von 
Hennenhöfer unterzeichnete Bescheid dann so eigentlich sich praktisch jeglicher Be-
gründung enthalten hat, weil man von dieser Seite offensichtlich nicht bereit war, zu sa-
gen, dass auch die deutschen Anlagen in Punkten verbesserungswürdig waren und natür-
lich nicht immer auf dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik nachgerüstet 
wurden und deswegen auch in diesem Sinne Defizite hatten. Das ist etwas, was ja bis 
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einen Tag vorher niemand so gesehen hat von der Seite, die jetzt die Verantwortung beim 
Bund getragen hat.  

Deswegen kann ich das persönlich gut verstehen, dass Herr Finke gesagt hat: Das kann 
ich nicht schreiben. – Ich habe dann das auch so verstanden: Ja, das ist jetzt unser Job; 

wir können das.190 

Auch die Zeugin Lucia Puttrich hat gegenüber dem Ausschuss die Darstellung des 
Zeugen Guntram Finke bestätigt: 

Abteilungsleiter Finke, der, wie gesagt, dann an der Besprechung des Bundesumweltmi-
nisters mit den Ländern teilgenommen hatte, informierte mich nach dem Gespräch tele-
fonisch über den Verlauf und über das Ergebnis dieses Gesprächs. Er bestätigte, dass der 
Bund § 19 Abs. 3 als Rechtsgrundlage vorgegeben hat, auf der die Anordnung erfolgen 
soll. Er teilte gleichzeitig mit, dass der Bund für die einstweilige Stilllegung der Atom-
kraftwerke vorgegeben hatte, dass bundeseinheitlich vorgegangen werden soll. Gleich-
zeitig bestätigte er mir, dass die Rechtsgrundlage, § 19 Abs. 3, die richtige sei. Er hatte 
keinen Zweifel daran, dass die Rechtsgrundlage die richtige sei. Es sei die einzige, nach 
der man vorübergehend Atomkraftwerke stilllegen könne, und deshalb sei es auch die 
richtige. Die Begründung anhand eines Gefahrenverdachts allerdings hielt er für schwie-
rig. Der Bund hatte ja vorgegeben, dass alle Atomkraftwerke aufgrund eines Gefahren-
verdachts überprüft werden sollten. Er hielt diese Begründung für schwierig, insbesonde-
re aufgrund des zeitlichen Drucks, der entsprechend entstanden war. Die Länder wurden 
ja gebeten, schnellstmöglich umzusetzen. Herr Finke teilte mir mit, dass er in dieser Be-
sprechung darum gebeten hatte, dass der Bund schnellstmöglich eine konkrete und ver-
bindliche Vorgabe macht.  

Diese Vorgabe wurde zugesagt. Sie wurde nicht nur zugesagt; sie wurde für den nächsten 
Tag zugesagt. […] Es ist ja auch eine entsprechende Vorgabe gekommen. […] 

Meine Erwartung war, dass der Bund die entsprechenden Vorgaben an die Länder ver-
sendet, aufgrund derer die Bundesländer im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung die 
entsprechende Anordnung erstellen können. […]  

Fast unterschriftsreif. Sie konnten ja nicht wortidentisch sein, schlicht und einfach weil ja 
schon die Namen der entsprechenden Kernkraftwerke der Bundesländer unterschiedlich 
waren; und nicht nur das, sondern weil die auch z. B. bei uns im Rahmen des Hessischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes umzusetzen war. Aber insoweit: All das, was wir im 
Rahmen der Bundesauftragsverwaltung als Vorgabe entsprechend zu bekommen hatten, 

das habe ich erwartet.191 

Der Zeuge Volker Bouffier hat auf Vorhalt der Aussage des Zeugen Dr. Norbert Rött-
gen noch einmal ausdrücklich klargestellt, dass der damalige Bundesumweltminister 
bereits in dem Gespräch im Bundeskanzleramt den Ministerpräsidenten eine verbindli-
che schriftliche Vorgabe für die Umsetzung des Moratoriums zugsichert hatte: 
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[…] Ich stimme Herrn Dr. Röttgen ausdrücklich zu, dass der Bund keine Einzelfallver-
waltungsakte erlassen könnte. Das ist richtig. Da hat er recht. Das ergibt sich nämlich 
aus dem Grundgesetz. Deshalb gibt es ja so etwas wie Auftragsverwaltung. Der Bund ist 
nicht befugt, in die Vollzugskompetenz einzugreifen. Dazu gibt es meterweise Literatur, 
über die Frage, wie das eigentlich ist, wenn es kein Land mehr gibt, das handlungsfähig 
ist – aber das können wir uns jetzt hier schenken. Im Prinzip ist es klar, dass er keine 
Kompetenz hat, einzelne Verwaltungsakte zu erlassen. Das ist richtig.  

Er hat aber die Kompetenz, zu entscheiden, materiell, was geschieht. Diese materielle 
Entscheidung geht teilweise bis ins Detail. Ich erinnere an Dübelfragen und Ähnliches, 
die wir hier in Hessen unzählige Male miteinander diskutiert haben. – Bis dahin also hat 
Herr Dr. Röttgen recht. 

Ob er eine unterschriftsreife Verfügung versprochen hat oder nicht, kann ich Ihnen nicht 
beantworten, weil ich bei dieser Sitzung im Bundesumweltministerium nicht dabei war. 
Ich kann nur bekunden, was ich weiß. […]  

Dritter Komplex. Das hatte ich bereits mehrfach gesagt: dass in der Sitzung im Bundes-
kanzleramt Einvernehmen herrschte, dass das Bundesumweltministerium eine Vorgabe 
gibt, die für die Länder entscheidend ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er das da bestritten hat, 
bei dem was Sie vorgelesen habe. Das kann aus meiner Sicht keiner ernsthaft bestreiten.  

Vierter Punkt. Der Bundesumweltminister muss zur Kenntnis nehmen: Wenn sein Haus 
einen Brief verschickt, in dem drinsteht, erstens, es haben sich Folgende zusammenge-
setzt; zweitens, die Rechtsgrundlage ist wie folgt; drittens, die Begründung ist wie folgt; 
viertens, ich bitte, den einheitlichen Vollzug des Verwaltungsaktes zu gewährleisten oder 
sicherzustellen – dann ist damit die Messe gelesen. Ob das jetzt unterschriftsreif sei oder 
nicht, das mag dahinstehen, aber das ist natürlich der gesamte materielle Inhalt der Ver-
fügungen, die dann richtigerweise in Einzelverwaltungsakten durch die zuständigen Be-

hörden zu vollziehen waren.192 

 

II. Entwicklungen auf Landesebene 

1. Erörterungen innerhalb des hessischen Umweltministeriums  

 
Der Zeuge Günther Veit, Referatsleiter des Referats IV 1 (Atomrecht, Fachbezogene 
Verwaltung), arbeitete nach der Pressekonferenz der Bundesregierung am frühen 
Nachmittag des 15. März 2011 im Auftrag der Zeugin Ute Stettner an einem Vermerk 
zu § 19 Atomgesetz als Rechtsgrundlage einer einstweiligen Stilllegung.193 Mit dem 
Zeugen Dr. Gerald Kraus, stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung IV und Re-
feratsleiter des Referates IV 5 (Strahlenschutz und Großbeschleuniger), war dieser 
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193 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 6. 
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Vermerk inhaltlich abgestimmt.194 Die Fachabteilung führte zu § 19 Atomgesetz und 
der Frage möglicher Entschädigungen aus: 

Stilllegungsanordnung als Maßnahme der atomrechtlichen Aufsicht (§ 19 AtG) und 
Fragen der Entschädigung (§ 18 AtG) 

Es sollen die gesetzlichen Instrumente für eine einstweilige Betriebseinstellung dargelegt 
werden. Ferner soll eine Aussage zu einer etwaigen Entschädigung erfolgen. Beide Vor-
schriften kommen nicht zur Anwendung, wenn der Betreiber – wie angekündigt – den Be-
trieb der Anlage aus eigenem Entschluss zum Zwecke weiterer Untersuchungen einstellt. 

Ausgangslage 

Nach Äußerungen des MP im Hessischen Rundfunk sollen Sicherheitsüberprüfungen im 
KKW Biblis durchgeführt werden. Dies soll aus Vorsorgegründen und um die Überprü-
fungen überhaupt vornehmen zu können, außerhalb des Betriebes geschehen. 

Aufsichtsbefugnisse 

Die Befugnisse der atomrechtlichen Aufsicht sind in § 19 AtG geregelt. Demnach kann 
die Aufsichtsbehörde anordnen, dass der Betrieb von Kernkraftwerken einstweilen 
eingestellt wird (§ 19 Abs. 3 AtG). Es gibt mehrere Fälle, in denen dies gesetzlich vorge-
sehen ist; hierzu gehört der Fall, dass sich durch die Wirkung ionisierender Strahlen Ge-
fahren für Leben, Gesundheit oder Sachgüter ergeben können. Die Formulierung „kön-
nen“ legt das Verständnis nahe, dass die Maßnahme der Anordnung einer einstweiligen 
Betriebseinstellung bei einem bloßen Gefahrenverdacht ergriffen werden kann. Dies 
trägt der Besonderheit des Atomrechtes Rechnung, wonach unwahrscheinliche Ereignis-
se betrachtet werden, die, wenn sie dennoch eintreten, ein großes Schadensausmaß an-
nehmen. 

Entschädigung 

§ 18 AtG sieht vor, dass eine angemessene Entschädigung an den Berechtigten geleistet 
werden muss, wenn gemäß § 17 AtG eine Genehmigung zurückgenommen oder widerru-
fen, also endgültig entzogen wird. Dies ist hier nicht in Rede; derzeit geht es lediglich 
um eine vorläufige Maßnahme nach § 19 AtG. 

Eine etwaige Entschädigung wäre unter „gerechter Abwägung der Interessen der Allge-
meinheit und des Betroffenen“ in Ansehung der Gründe für den Widerruf zu bestimmen; 
sie wäre zudem begrenzt durch die Höhe des Zeitwerts der Anlage. 

Zu erwähnen ist, dass Schadensersatz aus dem Gesichtspunkt der Amtspflichtverletzung 
auch bei Maßnahmen nach § 19 AtG verlangt werden könnte. Solche Prozesse wurden in 
Hessen in den 1990er Jahren geführt (RWE; 3 Tage Stillstand: eingeklagt rund 1,8 Mil-

                                                 
194 HMUKLV VII, S. 172 ff.; HMUKLV I, S. 335; Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 
28.11.2014, S. 108. 
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lionen DM, Siemens; mehrmonatiger Stillstand: eingeklagt rund 220 Millionen DM); das 

Land wurde nie zu einer Entschädigungsleistung verurteilt.195 

Der Zeuge Günther Veit hat dem Ausschuss zu seinem Vermerk erklärt: 

Die Fragestellung, die zu mir gelangte, habe ich, meine ich, in dem Vermerk oben kurz 
wiedergegeben. Die Fragestellung war nach meiner Erinnerung die: Gibt das Atomge-
setz ein Instrument her, wonach man den Betrieb eines Kernkraftwerks einstweilen still-
legen kann, und wie sieht es mit Entschädigungsfragen aus? Genau das habe ich dann in 
aller Kürze ausgeführt. Ich verfügte zu diesem Zeitpunkt – das ist auch mit der Frage 
nicht verbunden – nicht über besondere Sachkenntnisse oder besondere Gründe, auf die 
eine Stilllegung gegründet werden sollte, sondern die Frage – so habe ich sie verstanden 
– war: Gibt das Instrumentarium des Atomgesetzes die Möglichkeit, den Betrieb eines 
Kernkraftwerks einstweilen stillzulegen? Die Antwort ist dann schriftlich niedergelegt: 
Ja, das ist möglich nach § 19 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 oder Satz 2 Nr. 3; um das Zitieren gibt 
es hier und da Irritationen.  

Die Frage der Entschädigung habe ich angesprochen. Wenn man das wörtlich nimmt, 
gibt es im Atomgesetz auch einen Paragrafen zur Entschädigung: § 18. Er zielt aber auf 
den Widerruf einer Betriebsgenehmigung. Das ist aber ein ganz anderer Fall als der, der 
hier ins Auge gefasst war.  

Dann habe ich darüber hinausgehend auch noch den Gedanken niedergelegt, dass man, 
wenn man an eine einstweilige Betriebseinstellung denkt, an Amtshaftungsansprüche 
denken müsste, was juristisch eher unter „Schadensersatz” zu subsumieren oder zu ver-
stehen ist. Dazu habe ich dann auch die Bemerkung gemacht, dass Hessen durchaus in 
der Verwaltungspraxis, die ich miterlebt habe, schon Schadensersatzforderungen wegen 
Betriebsstilllegungen ausgesetzt war – beginnend mit Stilllegungen in den Neunzigerjah-
ren der Brennelementefabrik in Hanau. Darüber hinaus gab es auch in Biblis kurzzeitige 
Stilllegungen von einigen Tagen Dauer. Ich meine, ich hätte geschrieben, das Land Hes-

sen sei nie zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt worden.196 

Zu den im Vermerk aufgeworfenen Schadensersatzfragen hat die Zeugin Ute Stettner 
ausgesagt, diese hätten damals keine Rolle gespielt, vielmehr sei es primär um die Er-
läuterung der Rechtsgrundlage § 19 Atomgesetz gegangen.197 
 
Der Zeuge Guntram Finke informierte im Nachgang des Gesprächs im Bundesumwelt-
ministerium die damalige hessische Umweltministerin und die damalige Büroleiterin 
Ute Stettner über die Ergebnisse der Besprechung. Die Zeugin Ute Stettner hat zu den 
Abläufen ausgesagt: 

[…] Der Herr Finke hat an dem Dienstag, wenn ich mich richtig erinnere, zuerst mit der 
Ministerin telefoniert, weil die informiert werden musste, auch für den Gang an die Öf-
fentlichkeit. Ich habe dann an dem Abend, meine ich, mit der Ministerin telefoniert, und 
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die hat mir mitgeteilt, dass der Bund uns Vorgaben schicken wird. Ich glaube, dass ich 
am nächsten Morgen mit dem Herrn Finke gesprochen habe, und der Herr Finke hat 
auch mir mitgeteilt, dass wir im Prinzip einen unterschriftsreifen Entwurf bekommen. 
Also das habe ich auch noch im Kopf. Auf den Entwurf haben wir dann am Mittwoch ge-

wartet.198 

 

2. Erörterungen innerhalb der Hessischen Landesregierung 
 
Nach dem Gespräch im Bundeskanzleramt informierte der Hessische Ministerpräsident 
die Mitglieder der Hessischen Landesregierung sowie die Fraktions- und Parteispitzen 
der damaligen Regierungskoalition telefonisch über den Inhalt der Besprechung.199 Die 
Zeugin Karin Gätcke hat zum Inhalt der Unterrichtung ausgesagt: 

Ich selbst war in Berlin nicht mit dabei, sondern ich war in Wiesbaden. Der Ministerprä-
sident ist, glaube ich, am späten Mittag oder frühen Nachmittag aus Berlin zurückge-
kehrt. Er hat dann in verschiedenen Runden, auch in einer Telefonkonferenz, die Koali-
tion und das Kabinett über die Ergebnisse unterrichtet, die am Morgen dort im Kanzler-
amt besprochen worden sind. Er hat im Prinzip drei Punkte berichtet: erstens dass am 
Morgen klar war, dass die sieben ältesten Meiler stillgelegt werden sollten und die Si-
cherheitsüberprüfung während dieses Moratoriums, von der Bundesregierung veranlasst, 
durchgeführt werden sollte. Damit war dann auch für die Landesregierung klar, dass Bi-
blis A und B von dem Moratorium mit umfasst waren.  

Zweitens hat er darüber berichtet, dass die Länder unisono gefordert haben, dass der 
Bund eine Handlungsanreichung gibt und den Ländern klare Vorgaben zur Umsetzung 
macht. Das wurde vom Bund auch zugesichert.  

Drittens hat der Ministerpräsident selbst noch die Haftungsfrage angesprochen. Darauf 
wurde dann vom Bund geantwortet, dass der Bund für eventuelle Haftungsfragen der 

Länder einstehen würde.200 

Innerhalb der Hessischen Landesregierung am 15. März 2011 wurde anlässlich der 
Unterrichtung durch den Hessischen Ministerpräsidenten die Frage der Rechtsgrundlage 
einer vorläufigen Stilllegung nach Aussage des Zeugen Dr. Thomas Schäfer nicht mehr 
debattiert: 

Soweit ich mich erinnere, ist die Entscheidung, den § 19 Abs. 3 des Atomgesetzes zur 
Rechtsgrundlage für diese bundeseinheitlich zu treffende Entscheidung zu machen, vom 
Bund selbst getroffen worden. Ich habe dann auch in der Zeitung gelesen, dass der eine 
oder andere sich skeptisch zu der Frage, ob das die materielle Rechtsgrundlage sein 
könnte, geäußert hatte. Mir ist aber nicht erinnerlich, dass diese Frage in meiner 

                                                 
198 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 7 f. 
199 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 115; Stenografischer Bericht-
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Gegenwart im Laufe dieser Woche – denn am Montagabend war das eine hypothetische 
Möglichkeit, eine der Möglichkeiten, was sein könnte –, nach dem Dienstag, noch einmal 
intensiver diskutiert worden wäre. Da der Bund diese Rechtsgrundlage für sich definiert 
hat und entschieden hat, dass es darauf zu stützen ist, war das am Ende jedenfalls auch 

nicht mehr in meinem zentralen Fokus.201 

 

III. Information der Öffentlichkeit und des Hessischen Landtags 

 
Am Morgen des 15. März 2011 vor der Abreise nach Berlin informierte die damalige 
hessische Umweltministerin Lucia Puttrich die Obleute des Ausschusses für Umwelt, 
Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz entsprechend des Kenntnisstandes der 
Hessischen Landesregierung und der von der Fachabteilung erarbeiteten Sprachrege-
lung, wonach die Sicherheitsüberprüfung von Biblis A während der Revision im Juni 
2011 erfolgen würde.202  
 
Nach den Besprechungen in Berlin erläuterte der Hessische Ministerpräsident zusam-
men mit der damaligen hessischen Umweltministerin am Nachmittag auf einer Presse-
konferenz die Auswirkungen des Moratoriums der Laufzeitverlängerung auf das Land 
Hessen. Er erklärte, dass Biblis A unmittelbar für einen Zeitraum von drei Monaten zur 
Durchführung der Sicherheitsüberprüfung stillgelegt werde; Biblis B sei ohnehin revi-
sionsbedingt vom Netz. Die Zeugin Lucia Puttrich ergänzte dies dahingehend, dass das 
Land Hessen bis spätestens Freitag, den 18. März 2011, die Stilllegung von Biblis A 
anordnen würde. Zugleich kündigte der Hessische Ministerpräsident die Einberufung 
eines Energiegipfels an, in dessen Rahmen Fragen der zukünftigen Energieversorgung 
des Landes Hessen diskutiert werden sollten.203 
 

IV. Reaktionen der RWE AG  

 
Unmittelbar nach der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin erklärte die RWE AG in 
einer Pressemitteilung: 

Die schrecklichen Ereignisse in Japan machen uns tief betroffen und unsere Gedanken 
sind bei den Menschen vor Ort. Angesichts der Katastrophe in Fukushima ist es richtig, 
auch bei uns zu überprüfen, ob es aus den Ereignissen in Japan konkrete Hinweise gibt, 
wie wir unser hohes Sicherheitsniveau noch weiter ausbauen können. 

Die Bundesregierung hat vor diesem Hintergrund entschieden, ein Moratorium bezüglich 
der Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke zu verhängen. Den Wunsch der 
Bundesregierung, sieben Kraftwerksblöcke vom Netz zu nehmen, nehmen wir zur Kennt-
nis. Die technischen und wirtschaftlichen Auswirkungen werden wir mit der Bundesrege-
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rung besprechen. Nach Erhalt der Weisung werden wir in Abstimmung mit der hessi-
schen Aufsichtsbehörde unser Kraftwerk Biblis Block A kurzfristig abfahren, um die ge-
forderten Sicherheitsüberprüfungen vornehmen zu können. Das Kraftwerk Block B befin-
det sich bereits seit dem 25.02.2011 im revisionsbedingtem Stillstand. 

RWE unterstreicht, dass seine Kernkraftwerke auf absolut höchstem Sicherheitsniveau 
arbeiten und wir sicherheitstechnisch keine Veranlassung sehen, die Laufzeitverlänge-
rung grundsätzlich in Frage zu stellen. Wir nehmen die Sorgen der Bevölkerung sehr 

ernst.204 

Im Nachgang zu den Gesprächen auf Bundesebene telefonierten die Zeugin Lucia Put-
trich und das Vorstandsmitglied der RWE Power AG, Johannes Lambertz, miteinander. 
Der Zeuge Dr. Jürgen Großmann hat hierzu ausgesagt: 

Es hat von einem Vorstand einer RWE-Tochtergesellschaft, der RWE Power AG – das 
war Johannes Lambertz, das ist der Vorstandsvorsitzende der RWE Power AG, in deren 
Zuständigkeitsbereich der Betrieb aller deutschen Kraftwerke des Konzerns gehörte –, 
ein Telefonat mit Frau Ministerin Puttrich gegeben. Der direkte Gesprächsinhalt ist mir 
nicht bekannt. Es handelte sich ja da um Fragen, die den Betrieb des Kraftwerks und die 

RWE Power AG betrafen.205 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat erklärt: 

Nach meiner Erinnerung gab es im Laufe dieser Woche ein Telefonat eines Vorstands-
mitglieds von RWE, das Kontakt zu mir aufnahm. An den Namen kann ich mich nicht 
mehr erinnern, weil ich mit ihm vorher noch nie telefoniert habe und hinterher auch nie 
wieder telefoniert habe. Nach meiner Erinnerung meldete er sich entweder aus einer 
Vorstandssitzung oder nach einer Vorstandssitzung von RWE und wollte sich vergewis-
sern, dass auch Biblis von der entsprechenden Stilllegung betroffen sei. Also kann das 
erst im Laufe des späten Dienstags oder danach gewesen sein. Es war die Frage, wie ge-
sagt, ob Biblis entsprechend betroffen sei, und mein Eindruck des Telefonats war, dass es 
lediglich der Information dient, damit man auch entsprechend die Stilllegung begleiten 
kann, dass man hier die entsprechenden Vorbereitungen treffen kann. Sie müssen sich 
vorstellen, dass ein Kernkraftwerk nicht einfach per Schalterumlegen stillgelegt werden 

kann, sondern dass entsprechende vorbereitende Maßnahmen notwendig sind.206 

Über Entschädigungsforderungen oder eine mögliche Klage wurde nach Aussage der 
Zeugin Lucia Puttrich in dem Telefonat nicht gesprochen:  

Nach meiner Erinnerung war das überhaupt kein Gegenstand des Gesprächs. Es war le-
diglich die Frage, ob Biblis nun dabei oder nicht dabei sei, um sich entsprechend in der 

Umsetzung darauf vorbereiten zu können.207 

 
                                                 
204 HMUKLV X, S. 229; HMUKLV I, S. 336.  
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V. Reaktionen der Öffentlichkeit und politischen Opposition 

 
Laut verschiedener Medienberichte wurde die rechtliche Basis des Moratoriums der 
Laufzeitverlängerung teilweise kritisch gesehen; Stimmen im Deutschen Bundestag 
warnten vor einem Verfassungsbruch.208 Gleichzeitig gingen Beobachter davon aus, 
dass die betroffenen Energieversorgungsunternehmen eine rechtliche Konfrontation mit 
der Bundesregierung angesichts der aktuellen Situation und Stimmungslage in der deut-
schen Bevölkerung vermeiden wollen würden.209 Denn eine breite Mehrheit der Bevöl-
kerung sprach sich für eine schnellstmögliche Stilllegung der deutschen Kernkraftwerke 
aus.210 Die damalige Opposition im Hessischen Landtag forderte laut Medienberichten 
bereits am Wochenende des 12. und 13. März 2011 erneut die endgültige Abschaltung 
von Biblis A und B.211 
 

E. Erstellung der Stilllegungsverfügungen zwischen dem 15. und 18. März 2011 

I. Entwurfsarbeiten im Bundesumweltministerium 

1. Entwurf der Arbeitsgruppe RS I 1  

 
Die Arbeitsgruppe RS I 1 (Atomrecht, Länderausschuss für Atomkernenergie, GRS, 
Beteiligungsverwaltung) arbeitete – parallel zur Arbeitsgruppe RS I 3 (Bundesaufsicht 
bei Atomkraftwerken) – im Auftrag des Abteilungsleiters Gerald Hennenhöfer an der 
Vorlage zur Begründung der dreimonatigen Sicherheitsüberprüfung der sieben ältesten 
Kernkraftwerke.212 Der Zeuge Gerald Hennenhöfer hat zu dem Umstand, dass er statt 
der Arbeitsgruppe RS I 3 die Arbeitsgruppe RS I 1 beauftragt hatte, in seinem Ein-
gangsstatement dargelegt: 

Im Anschluss an diese Sitzung habe ich den Leiter des atomrechtlichen Grundsatzrefera-
tes beauftragt, ein entsprechendes Papier zu erarbeiten. Dieses Referat war zuständig, 
weil es nicht um eine bundesaufsichtliche Maßnahme ging, sondern um eine Handrei-
chung zu § 19 Atomgesetz für ein einheitliches Vorgehen der Länder in eigener Sach-
kompetenz entsprechend dem Ergebnis der Ministerpräsidentenbesprechung. 

Das von den Mitarbeitern meiner Abteilung verfasste Schreiben fußt auf der Bewertung, 
dass die Unklarheit über die Ursache der Ereignisse in Japan und damit die Frage, ob 
bisher unbekannte Schadensursachen aufgetreten waren, es rechtfertigte – entsprechend 
dem Grundsatz, alles noch einmal neu zu überdenken –, von einer Gefahrenverdachtsla-
ge auszugehen und für die Dauer der Sicherheitsüberprüfung § 19 des Atomgesetzes an-
zuwenden. Denkbare bislang unbekannte Schadensursachen hätten beispielsweise eine 
methodisch falsche Bewertung von Erdbebenrisiken oder anderen äußeren Einwirkungen 
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oder auch daraus resultierende Kombinationswirkungen sein können. Die fehlende In-
formation über die technischen Abläufe in Japan und das Unverständnis über das gleich-
zeitige vollständige Versagen der Sicherheitseinrichtungen in mehreren Anlagen waren 
für uns die damals entscheidenden Gesichtspunkte. […] 

Im Nachhinein habe ich erfahren, dass auch das in meiner Abteilung für Fragen der 
Bundesaufsicht zuständige Referat damit begonnen hatte, ein Schreiben an die Länder zu 
erarbeiten. Dabei war offenbar ein vollständiger Musterentwurf einer Anordnung nach § 
19 Atomgesetz geplant, was aber gerade gegenüber den Ländern nicht zugesagt war und 
in Richtung einer Weisung missinterpretiert werden konnte. Diese Parallelarbeit beruhte 
auf einem den Umständen geschuldeten Informations- bzw. Koordinierungsmangel. Ein 
inhaltlicher Dissens, wie er heute von interessierter Seite behauptet wird, war damit 

nicht verbunden.213 

Indes hielt der Zeuge in einer Stellungnahme zu einer Ministervorlage von Anfang 
April 2011 zur Zuständigkeit der Arbeitsgruppe RS I 3 fest: 

[…] Soweit es um Entscheidungen der Länder im Rahmen aufsichtlicher Verfahren, ge-
gebenenfalls auch im Hinblick auf die aufsichtlichen Anordnungen nach § 19 Abs. 3 AtG 
zur vorläufigen Betriebseinstellung der älteren Anlagen geht, bleibt es ebenfalls bei den 

Zuständigkeiten von RS 13 als Bundesaufsichtsreferat.214 

In dem dem Zeugen Gerald Hennenhöfer vorgelegten ersten Entwurf der Arbeitsgruppe 
RS I 1 hieß es zur Begründung der vorübergehenden Stilllegungen: 

Wie auf der Pressekonferenz vom 15. März 2011 bekanntgegeben, hat die Bundesregie-
rung zusammen mit den Bundesländern mit Kernkraftwerken beschlossen, die Sicherheit 
aller Kernkraftwerke in Deutschland im Lichte der Ereignisse in Japan zu überprüfen. 
Sie hat ferner beschlossen, die sieben ältesten deutschen Kernkraftwerke für einen Zeit-
raum von drei Monaten vom Netz zu nehmen.  

Die bisher unbestrittene Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke beinhaltet den nach 
wissenschaftlichem und technischem Ermessen und Maßstäben für erforderlich gehalte-
nen Schutz vor Gefahren und Risiken. Die Vorkommnisse in Japan haben jedoch gezeigt, 
dass Ereignisse auch jenseits der bisher berücksichtigten Szenarien eintreten können. 
Insbesondere hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Lage unter Berücksichtigung der 
aktuellen Ereignisse vorbehaltlos zu analysieren und hieraus entsprechende Schlüsse zu 
ziehen. Zu diesem Zweck wird das BMU die Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) als 
Gremium unabhängiger Experten an einer Sicherheitsüberprüfung mit neuen, über die 
bisherigen hinausgehenden, Maßstäben für alle deutschen Kernkraftwerke beteiligen. 
Die Länder führen die Untersuchungen in ihrer Wahrnehmungskompetenz durch. […] 

Die dreimonatige Betriebseinstelllung der sieben ältesten Anlagen wird die Bundesregie-
rung gemeinsam mit den betroffenen Bundesländern als vorläufige aufsichtliche Maß-
nahme gemäß § 19 Abs. 3 S. 3 Nr. 3 des Atomgesetzes durchsetzen. Auf dieser Rechts-
grundlage kann bei Vorliegen eines Gefahrenverdachts die einstweilige Betriebseinstel-
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lung angeordnet werden. Ein derartiger Verdacht ist im Atomrecht bereits gegeben, wenn 
begründete Unsicherheiten über die Risikobeurteilung bestehen.  

Insbesondere für die sieben ältesten deutschen Anlagen – denen auch bereits im Rahmen 
einer Differenzierung der Laufzeitverlängerung eine geringere zusätzliche Elektrizitäts-
menge zugewiesen wurde – ist nach den Ereignissen in Japan zu überprüfen, inwieweit z. 
B. bisher nicht berücksichtigte Szenarien nunmehr eine neue Bewertung erfordern oder 
aufgrund der neuen Erkenntnisse zusätzliche Maßnahmen zur Beherrschung der Ausle-
gungsstörfälle getroffen werden. Da sich gerade bei älteren Anlagen diese Fragen in be-
sonderer Weise stellen kann, hat sich die Bundesregierung dazu entschlossen, diese An-
lagen für den Zeitraum der Überprüfung vom Netz zu nehmen. Dies ist Ausdruck äußers-
ter Vorsorge, der sich die Bundesregierung zum Schutz der Bevölkerung verpflichtet 

sieht.215 

In dem ersten Entwurf der Arbeitsgruppe RS I 1 wurde fälschlicherweise auf § 19 Abs. 
3 Satz 3 Nr. 3 Atomgesetz verwiesen. Tatsächlich wäre die Ermächtigungsgrundlage 
gemäß dem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in § 19 Abs. 3 S. 1 Atom-
gesetz zu finden gewesen, welcher gerade nicht zitiert wurde. Dieser Fehler wurde sei-
tens des Bundesumweltministeriums im weiteren Verlauf der Arbeiten nicht mehr kor-
rigiert. 
 
Diese erste Version war mit einem Mitarbeiter der Arbeitsgruppe RS I 3 abgestimmt.216 
Der Zeuge Gerrit Niehaus hat zur Billigung des Entwurfes durch seinen Mitarbeiter 
ausgesagt, dieser sei getäuscht worden: 

[…] Ich meine, dieser Mailverkehr, in dem wir – – Wir waren ja als Arbeitsgruppe über-
rascht davon, dass diese Formulierungshilfe schon rausgegangen war, während wir noch 
daran arbeiteten. Ich habe mich dann – das stammt schon von mir; das sieht man in den 
Akten – darüber beschwert, obwohl doch klar ist, dass wir zuständig sind, dass da eine 
andere Gruppe das erarbeitet. Und daraufhin hat mir der Verantwortliche für die dama-
lige Gruppe per Mail geantwortet, der Text sei mit meiner Arbeitsgruppe abgestimmt. 

Daraufhin schreibt nun mein – – Ich habe das alles von einer Dienstreise aus per Mail –
 – mich da nur eingeschaltet. Eigentlich zuständig war mein Stellvertreter. Und mein 
Stellvertreter hat dann gesagt – ich zitiere jetzt nicht wörtlich –: Von wegen Abstimmung! 
Mir ist ein Text vorgelegt worden, der wurde Aufzeichnung genannt, und der war über-
haupt nicht als Formulierungshilfe erkennbar, sondern sollte wohl eine allgemeine Er-
klärung gegenüber der Hausleitung sein, aber eben keine erlassfähige Bescheidformulie-
rung, was man ganz klar daran sieht, dass in diesem Text, den mein Stellvertreter mitge-
zeichnet hat, wo er auch noch ein paar Änderungen reinformuliert hat, der entscheidende 
letzte Satz fehlte – abgesehen davon, dass auch die Adressaten, nämlich die jeweiligen 
Länderabteilungsleiter, nicht drinstanden. Der entscheidende letzte Satz lautet ja: „Ich 
bitte Sie, diesen Text dem Bescheid zugrunde zu legen.“ Wenn der Satz dabei gewesen 
wäre, dann hätten wir ja erkannt: Das ist ja jetzt der Bescheid, den eigentlich wir schrei-
ben; das kann doch nicht wahr sein. 

                                                 
215 BMU I, S. 158 f.  
216 BMU I, S. 157 f. 



  Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 103 

 

Also wurden wir nicht nur ausgeschaltet, sondern es wurde da auch noch regelrecht ge-

trickst, um das nachträglich begründen zu können, dass wir ausgeschaltet wurden.217 

Am Vormittag des 16. März 2011 arbeitete die Arbeitsgruppe RS I 1 weiter an dem 
Schreiben für die Länder.218 In den weiteren Entwurfsarbeiten betonte die Arbeitsgrup-
pe in Absprache mit dem Abteilungsleiter die Beteiligung der Ministerpräsidenten der 
betroffenen Länder deutlich stärker als in der ersten Version; aus den alleinigen Ent-
scheidungen der Bundesregierung wurden nunmehr Entscheidungen der Bundesregie-
rung und der Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Kernkraftwerken.219  
 
Um 10:42 Uhr legte die Arbeitsgruppe RS I 1 dem Abteilungsleiter Gerald Hennenhö-
fer den Entwurf des Schreibens an die betroffenen Länder zur Billigung und Zeichnung 
vor.220 Er hatte nunmehr folgenden Wortlaut: 

[…] 

Überprüfung der deutschen Kernkraftwerke 

Anordnung der einstweiligen Betriebseinstellung 

Bonn, 16.03.2011 

I. 

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Kernkraftwer-
ken haben beschlossen, die Sicherheit aller Kernkraftwerke in Deutschland im Lichte der 
Ereignisse in Japan zu überprüfen. Sie haben ferner beschlossen, die sieben ältesten 
deutschen Kernkraftwerke für einen Zeitraum von drei Monaten vom Netz zu nehmen. 

Die bisher unbestrittene Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke beinhaltet den nach 
wissenschaftlichem und technischem Ermessen und Maßstäben für erforderlich gehalte-
nen Schutz vor Gefahren und Risiken. Die Vorkommnisse in Japan haben jedoch gezeigt, 
dass Ereignisse auch jenseits der bisher berücksichtigen Szenarien eintreten können. 
Hieraus resultiert die Notwendigkeit, die Lage unter Berücksichtigung der aktuellen Er-
eignisse vorbehaltlos zu analysieren und hieraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. 
Zu diesem Zweck wird die Reaktorsicherheitskommission als Gremium unabhängiger 
Experten in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der Länder und dem Bun-
desumweltministerium eine neue Risikoanalyse im Lichte der Ereignisse in Japan für alle 
deutschen Kernkraftwerke vornehmen. 

II. 

Für die dreimonatige Betriebseinstellung der sieben ältesten Anlagen als vorläufige auf-
sichtliche Maßnahme sieht das Atomgesetz § 19 Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 als einschlä-
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gige Rechtsgrundlage vor. Auf dieser Rechtsgrundlage kann bei Vorliegen eines Gefah-
renverdachts die einstweilige Betriebseinstellung angeordnet werden. Ein derartiger 
Verdacht ist im Atomrecht bereits dann gegeben, wenn sich wegen begründeter Unsi-
cherheiten im Rahmen der Risikovorsorge Schadensmöglichkeiten nicht völlig ausschlie-
ßen lassen. 

Insbesondere für die sieben ältesten deutschen Anlagen – denen auch bereits im Rahmen 
einer Differenzierung der Laufzeitverlängerung eine geringere zusätzliche Elektrizitäts-
menge zugewiesen wurde – ist nach den Ereignissen in Japan zu überprüfen, inwieweit 
bisher nicht berücksichtigte Szenarien nunmehr eine neue Bewertung erfordern. Da sich 
gerade bei älteren Anlagen die Frage nach den in der Auslegung berücksichtigten Szena-
rien in besonderer Weise stellen kann, haben sich die Bundesregierung und die Minister-
präsidenten der Länder mit Kernkraftwerken dazu entschlossen, diese Anlagen für den 
Zeitraum der Überprüfung vom Netz zu nehmen. Dies ist Ausdruck äußerster Vorsorge, 
der sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten zum Schutz der Bevölkerung 
verpflichtet sehen. 

III. 

Zur Gewährleistung eines einheitlichen Vollzugs bitte ich Sie daher, der zwischen der 
Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Kernkraftwerken 
vereinbarten dreimonatigen Betriebseinstellung der sieben ältesten deutschen Kernkraft-
werke § 19 Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 als Rechtsgrundlage zu Grunde zu legen. 

Im Auftrag 

[Schwärzung].221 

Der Zeuge Gerald Hennenhöfer fragte in der Arbeitsgruppe RS I 1 noch einmal aus-
drücklich nach, ob die Länder die Begründung wörtlich übernehmen könnten. In der E-
Mail heißt es: 

Find ich gut. Können die Länder das so wörtlich als Begründung übernehmen? Das ist 

zugesagt. Falls ja, StS vor Abgang.222 

Gleichwohl hat der Zeuge Gerald Hennenhöfer auf Nachfrage und unter Vorhalt er-
klärt, die Länder hätten die Begründung um anlagenspezifische Gründe anreichern kön-
nen: 

Natürlich stand es den Landesbehörden frei, unseren Vorschlag, der auf der Grundlage 
erging, nicht zu spekulieren, um Spekulationen anzureichern. Es gab das Schreiben aus 
meinem Haus vom 14. März, in dem spekulative Elemente enthalten waren. Es stand den 
Landesbehörden frei, anlagenspezifische Gründe anzuführen. Wir haben ja eine lange 
Diskussion in der Laufzeitverlängerungs-Runde gehabt. Sie hatten die Möglichkeit, an-
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ders zu argumentieren und andere Dinge vorzulegen, die wir vonseiten der Bundesauf-
sicht gar nicht hatten und kannten. […]  

Nun kommen wir zu den anlagenspezifischen Gründen. Das ist in gewisser Weise mein 
Lieblingsthema. Sie haben eben in Ihre Frage einfließen lassen, da wäre Ihnen bei Biblis 
viel eingefallen. Dazu möchte ich einmal sagen, dass mein Amtsvorgänger zehn Jahre 
lang keine Veranlassung hatte, in Sachen Biblis bundesaufsichtlich vorzugehen. Dann 
gab es einen Unterabteilungsleiter, von dem man in den letzten Tagen in den Medien et-
was gehört hat. Er war zu dem Zeitpunkt, als Fukushima passierte, noch im Amt. Jetzt hat 
er plötzlich in den Medien gesagt, er hätte ja Gründe gewusst. Insofern wiederhole ich: 
Wenn der verantwortliche Unterabteilungsleiter Gründe wusste und sie nicht zur Geltung 
gebracht hat, muss er seine Amtspflicht verletzt haben – oder er sagt jetzt den Medien 
nicht so ganz das Korrekte. 

Dritte Bemerkung: Ich habe für eine einheitliche Basis und den einzigen Grund – aber, 
wie ich meine, auch sehr relevanten Grund – plädiert. Wir wussten nicht, was in Japan 
passiert war. Wir waren schockiert. Wir konnten die Möglichkeit, dass es bei der Ausle-
gung der Kraftwerke falsche Ermittlungen und Bewertungen gegeben hatte, nicht völlig 
ausschließen. Das war unsere Grundlage. Den Ländern, die der Meinung waren, sie hät-
ten noch einen weiteren Grund, stand es natürlich frei, das hinzuzufügen. Es war in ihrer 
Sachkompetenz. Wir haben eine Handreichung gegeben, die gesagt hat: Seid ehrlich; 
spekuliert nicht; sagt, was der Grund ist: die Unkenntnis. – Die Länder konnten natürlich 

auch anders verfahren.223 

Auf weitere Nachfrage, ob dies denn so mit den Ministerpräsidenten und Fachministern 
abgesprochen gewesen sei, hat der Zeuge allerdings konstatieren müssen, dass dies 
nicht der Fall gewesen sei: 

Die Besprechungen waren beide nicht so lang, dass man vertieft auf solche Fragestellun-
gen eingegangen wäre. Man hat sich bei den Ministerpräsidenten grundsätzlich ent-
schieden, so vorzugehen. Bei der Besprechung der Amtschefs der Sicherheitsministerien 
hat Herr Röttgen den Beschluss der Ministerpräsidenten erläutert. Dann gab es ein paar 
Fragen und ein leichtes Hin und Her, leichte Wortwechsel. Zu einer solchen Vertiefung 
der Thematik, wie sie jetzt ein Untersuchungsausschuss hier vornimmt, der versucht, die 
Wahrheit aufgrund von Aktenlage zu ermitteln, war da aber überhaupt keine Gelegen-
heit. Sie interpretieren heute wesentlich mehr in die Dinge hinein, als damals zur Diskus-

sion stand.224 

Der Zeuge Dr. Norbert Röttgen hat gegenüber dem Ausschuss ebenfalls behauptet, die 
Länder hätten eine eigene – vom Schreiben des Bundesumweltministeriums abwei-
chende – Begründung wählen können: 

Ach so, da ist es. – Dieses Schreiben, das Sie dort vorlegen, ist inhaltlich die begründete 
Rechtsauffassung dafür, warum § 19 Abs. 3 die einschlägige Rechtsgrundlage ist. Das ist 
unsere Begründung gewesen, und diese Begründung ist das Angebot gewesen auch an die 
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Länder, sich diese Begründung zu Eigen zu machen. Es ist unsere Begründung. Sie hät-
ten auch eine andere Begründung wählen können, aber ich halte es auch für die zutref-
fende Begründung in der Wahl der Rechtsgrundlage. Das war ja auch die Verabredung 
zwischen den Ministerpräsidenten, auf dieser Rechtsgrundlage vorzugehen. 

Das ist die Begründung für diese Rechtsauffassung. Die ist den Ländern als unsere Auf-
fassung vorgetragen worden, und den Ländern steht es frei, sie zu teilen, was uns gefreut 
hat oder hätte, oder eine andere bessere oder was auch immer für eine Begründung ab-
zugeben. In jedem Fall hat das die Freiheit der Länder, zu begründen, nicht einge-
schränkt, und in jedem Fall ist natürlich die Darlegung der Rechtsgrundlage nicht der 
Verwaltungsakt, sondern das ist ein Teil eines Verwaltungsaktes: auf welcher Rechts-
grundlage man vorgeht. Dann hat ein Verwaltungsakt noch verschiedene andere Elemen-
te. Aber ohne jeden Zweifel – das war auch sicher zugesagt – sind der mündlich vorge-
tragene Vorschlag der Rechtsgrundlage und die Begründung für die Rechtsgrundlage 
hier schriftlich nachgereicht worden, und das konnte jeder übernehmen, völlig klar. Das 

war ja unsere Rechtsauffassung.225 

Um 12:30 Uhr leitete die Arbeitsgruppe RS I 1 einen zwischenzeitlich noch geänderten 
und vom Zeugen Gerald Hennenhöfer gebilligten Entwurf an den damaligen Staatsse-
kretär Jürgen Becker zur Zustimmung weiter.226 In dem dem Zeugen vorgelegten Ent-
wurf hieß es unter Punkt I., zweiter Absatz Satz 1 nunmehr: 

Die bisher unbestrittene Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke beruht auf der Einhal-
tung des Atomgesetzes, der auf dem Atomgesetz beruhenden Rechtsverordnungen und der 

erteilten Genehmigungen.227 

Unter Punkt III. hieß es nun: 

Zur Gewährleistung eines einheitlichen Vollzugs bitte ich Sie daher, der Anordnung der 
zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Kern-
kraftwerken vereinbarten dreimonatigen Betriebseinstellung der sieben ältesten deut-
schen Kernkraftwerke § 19 Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 des Atomgesetzes als Rechtsgrund-

lage zu Grunde zu legen und diese mit den Ausführungen unter II. zu begründen.228 

Der Zeuge Jürgen Becker billigte den Entwurf am Mittag des 16. März 2011 mit kleine-
ren Korrekturen.229 Der Zeuge Gerald Hennenhöfer übermittelte das Schreiben gegen 
14:19 Uhr gleichlautend an die jeweiligen Abteilungsleiter der Umweltministerien der 
betroffenen Länder.230 Das Schreiben hatte folgenden endgültigen Wortlaut: 

[…] 

Überprüfung der deutschen Kernkraftwerke 
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Anordnung der einstweiligen Betriebseinstellung 

Bonn, 16.03.2011 

I. 

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Kernkraftwer-
ken haben beschlossen, die Sicherheit aller Kernkraftwerke in Deutschland im Lichte der 
Ereignisse in Japan zu überprüfen. Sie haben ferner beschlossen, die sieben ältesten 
deutschen Kernkraftwerke für einen Zeitraum von drei Monaten vom Netz zu nehmen. 

Die bisher unbestrittene Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke beruht auf der Einhal-
tung des Atomgesetzes, der auf dem Atomgesetz beruhenden Rechtsverordnungen und der 
erteilten Genehmigungen. Die Vorkommnisse in Japan haben jedoch gezeigt, dass Ereig-
nisse auch jenseits der bisher berücksichtigten Szenarien eintreten können. Hieraus re-
sultiert die Notwendigkeit, die Lage unter Berücksichtigung der aktuellen Ereignisse vor-
behaltlos zu analysieren und hieraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Zu diesem 
Zweck wird die Reaktorsicherheitskommission als Gremium unabhängiger Experten in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der Länder und dem Bundesumweltmi-
nisterium eine neue Risikoanalyse im Lichte der Ereignisse in Japan für alle deutschen 
Kernkraftwerke vornehmen. 

II. 

Für die dreimonatige Betriebseinstellung der sieben ältesten Anlagen als vorläufige auf-
sichtliche Maßnahme sieht das Atomgesetz § 19 Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 als einschlä-
gige Rechtsgrundlage vor. Auf dieser Rechtsgrundlage kann bei Vorliegen eines Gefah-
renverdachts die einstweilige Betriebseinstellung angeordnet werden. Ein derartiger 
Verdacht ist im Atomrecht bereits dann gegeben, wenn sich wegen begründeter Unsi-
cherheiten im Rahmen der Risikovorsorge Schadensmöglichkeiten nicht völlig ausschlie-
ßen lassen. 

Insbesondere für die sieben ältesten deutschen Anlagen – denen auch bereits im Rahmen 
einer Differenzierung der Laufzeitverlängerung eine geringere zusätzliche Elektrizitäts-
menge zugewiesen wurde – ist nach den Ereignissen in Japan zu überprüfen, inwieweit 
bisher nicht berücksichtigte Szenarien nunmehr eine neue Bewertung erfordern. Da sich 
gerade bei älteren Anlagen die Frage nach den in der Auslegung berücksichtigten Szena-
rien in besonderer Weise stellen kann, haben sich die Bundesregierung und die Minister-
präsidenten der Länder mit Kernkraftwerken dazu entschlossen, diese Anlagen für den 
Zeitraum der Überprüfung vom Netz zu nehmen. Dies ist Ausdruck äußerster Vorsorge, 
der sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten zum Schutz der Bevölkerung 
verpflichtet sehen. 

III. 

Zur Gewährleistung eines einheitlichen Vollzugs bitte ich Sie daher, der Anordnung der 
zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Kern-
kraftwerken vereinbarten dreimonatigen Betriebseinstellung der sieben ältesten deut-
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schen Kernkraftwerke § 19 Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 des Atomgesetzes als Rechtsgrund-
lage zu Grunde zu legen und diese mit den Ausführungen unter II. zu begründen. 

Im Auftrag 

gez. Hennenhöfer.231 

Die Arbeitsgruppe RS I 3 erhielt das Schreiben erst am Vormittag des 17. März 2011 
zur Kenntnis übersandt.232 
 

2. Entwurf der Arbeitsgruppe RS I 3 

 
Nach der Besprechung auf Fachministerebene am 15. März 2011 arbeitete auch die 
Arbeitsgruppe RS I 3 an einer Begründung zu § 19 Abs. 3 Atomgesetz als Rechtsgrund-
lage der dreimonatigen Sicherheitsüberprüfung der sieben ältesten Kernkraftwerke. In 
einer E-Mail der Arbeitsgruppe heißt es zum Arbeitsauftrag:  

Lieber [Schwärzung] lieber [Schwärzung],  

bitte Entwurf für ein Rundschreiben an die Atomländer, in dem der Erlass einer Verfü-
gung zur vorläufigen Betriebseinstellung nach § 19 Abs. 3 AtG empfohlen wird, vorberei-
ten. Muss sehr kurz sein. Zum Rechtlichen kaum mehr als; Gefahrenverdacht auch, wenn 
bei der Behörde Unsicherheit besteht und deshalb Untersuchungen erforderlich sind. 
Auch bei „Gefahrerforschung“ kann das bestehende (unklare) Risiko bis zur Klärung vo-
rübergehend ausgeschlossen werden. Das geht nur durch eine Einstellung des Leistungs-
betriebs. Dezenter Hinweis auf a) Parallelen zu Japan und b) (Prüfung im Hinblick auf) 
Neubewertung. Schwerpunkt sollte sicherheitstechnisch sein. Sofortvollzug. Insgesamt 
nicht mehr als 3 Seiten! 

Kurze Anhörungsfrist ansprechen. 

Erlass soll Freitag sein, also Anhörung bis Freitag 12 Uhr. 

Gruß 

[Schwärzung].233 

Der Zeuge Gerrit Niehaus hat zu den Umständen, warum seine Arbeitsgruppe einen 
Anordnungsentwurf erstellte, und zu seinen inhaltlichen Überlegungen gegenüber dem 
Ausschuss dargelegt: 

[…] Dann ist es ja weitergegangen. Da ich in der Sitzung anwesend war und ohne jeden 
Zweifel für diese Angelegenheit zuständig war, habe ich das als Auftrag an mich und 

                                                 
231 BMU I, S. 308 ff.; HMUKLV VII, S. 154 ff. 
232 BMU VII, S. 87. 
233 BMU VII, S. 76. 
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meine Arbeitsgruppe gesehen, diesen Bescheidentwurfsvorschlag zu formulieren. Ich 
habe dann sofort aus der Sitzung raus oder zumindest am nächsten Tag auch noch per 
Mail – das haben Sie, glaube ich, auch in den Akten – meine Arbeitsgruppe aufgefordert, 
jetzt damit zu beginnen, und ich habe auch in diese Mail zum Beispiel reingeschrieben, 
dass man eine Anhörung vorsehen sollte. 

Ich war davon ausgegangen, dass ja der Bund, auch wenn er keine Weisung erteilt, eine 
Mitverantwortung für das weitere Vorgehen hatte, und nach meiner Konzeption wäre das 
dann so gewesen – – Eine Anhörung heißt ja, dass man das, was derjenige, der angehört 
wird, antwortet, auch aufnehmen muss und registrieren muss als Behörde und dann ent-
scheiden muss, ob das eine neue Sichtweise bringt, sodass ich vorgesehen hatte, dass die-
se Anhörungsergebnisse auch dem Bund vorzulegen sind, damit man dann gemeinsam 
darüber entscheiden kann, ob die eine andere Sicht der Dinge gebracht hätten. 

Politisch wäre das sicherlich kaum vorstellbar gewesen, aber verwaltungsrechtlich hät-
ten wir das schon dann abarbeiten müssen. Da geht es ja nicht um tiefgreifende Dinge, 
sondern mehr um übergeordnete Fragestellungen, sodass man das auch innerhalb von 
Stunden dann hätte abarbeiten können. Also so war meine Konzeption. 

Ich hätte dann in diese Empfehlung der Länder auch reingeschrieben, dass man eben 
eine Anhörung machen sollte, und – was vor allen Dingen wesentlich war – was wir ge-
macht hätten, ist, juristisch zu begründen, dass man hier auch in dem Risikobereich, also 
nicht nur im reinen Auslegungsbereich, Zweifel haben kann und die eben auch vom § 19 
abgedeckt sind. Und schließlich hätten wir möglicherweise – so weit waren wir dann 
noch nicht – anhand unserer Liste, die Sie eben schon genannt haben, auch potenzielle 
Sicherheitsdefizite im weitesten Sinne zu benennen versucht, natürlich alles vor dem Hin-
tergrund, dass das eine hochgradig gewagte juristische Aktion gewesen wäre, aufgrund 
der Vorkenntnisse aus Fukushima jetzt einen Gefahrenverdacht für die deutschen Anla-
gen zu sehen. 

Dass das eine juristische Gratwanderung gewesen war, das ist ja jedem Juristen in den 
ersten Semestern klar, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn es denn zu einem Prozess ge-
kommen wäre, recht groß gewesen wäre, dass man auch vor Gericht eine Niederlage er-
litten hätte. Aber trotzdem waren wir der Meinung, dass man, wenn schon diese Ent-
scheidung getroffen wurde, dass die Anlagen nach § 19 stillgelegt werden müssen, sich 
da wirklich ein Bein für ausreißen muss, möglicherweise in Tag- und Nachtsitzungen 
dann eine ausführliche Begründung zu schreiben. Ich hatte ja auch gewisse Erfahrungen, 
zum Beispiel aus Hessen, mit Stilllegungsbescheiden fürs Kernkraftwerk Biblis. Die sind 
ja schon, denke ich einmal, vertiefte Werke. Da wären wir natürlich in der kurzen Zeit 
nicht herangekommen, aber es wäre schon in die Richtung gegangen, was wir da ge-
schrieben hätten. […]  

Also von uns war jetzt nach meiner Ansicht das Handwerk gefragt, dass, wenn man die-
sen Weg einer kritischen Anordnung geht, wo die Rechtsgrundlage fraglich ist, dann sind 
wir diejenigen, die mit unserer kritischen Position den Abteilungsleiter und den Minister 
voll unterstützen können und hier eine fundierte Begründung, die das noch halbwegs ver-
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sucht zu retten, liefern. Jetzt sind wir immer noch bei dieser Sitzung, und da wurde ja 

unsere Erwartung etwas enttäuscht.234 

In ihrem Entwurf begründete die Arbeitsgruppe RS I 3 die Stilllegungen der sieben äl-
testen Kernkraftwerke auf Grundlage von § 19 Abs. 3 Atomgesetz wie folgt: 

„[…] 

Kernkraftwerke Biblis A, Neckarwestheim 1, Biblis B, Brunsbüttel, Isar 1, Unterweser 
und Philippsburg 1 

Erlass von Anordnungen zur einstweiligen Einstellung des Leistungsbetriebs bis zum 15. 
Juni 2011 nach § 19 Absatz 3 Satz 3 des Atomgesetzes (AtG) […] 

In der Besprechung vom 15.03.2011 wurde vereinbart. dass aufgrund der Ereignisse in 
den japanischen Kernkraftwerken seit dem 11. März 2011 bei allen deutschen Kern-
kraftwerken eine zusätzliche Sicherheitsüberprüfung und Neubewertung der Risiken vor-
genommen wird. Bei den o.a. Kernkraftwerke, die ihren Leistungsbetrieb bis zum Jahr 
1980 begonnen haben, soll während eines Zeitraums von drei Monaten, d.h. bis ein-
schließlich 15. Juni 2011 zu diesem Zweck der Leistungsbetrieb eingestellt werden bzw. 
nicht wieder aufgenommen werden. Die für die Atomaufsicht bei Kernkraftwerken zu-
ständigen Minister sind bei Ihren Beratungen übereinstimmend zu dem Ergebnis gekom-
men, dass die einstweilige Einstellung des Leistungsbetriebs bei diesen Kernkraftwerken 
jeweils aufsichtlich durch Anordnungen nach § 19 Absatz 3 Satz 3 des Atomgesetzes 
(AtG) angeordnet wird. 

Der katastrophale Unfall im japanischen Kernkraftwerk Fukushima gibt Anlass, die Si-
cherheitslage der deutschen Reaktoren neu zu bewerten. Bisher galt die Auffassung, dass 
die in Fukushima jetzt aufgetretenen Szenarien während der Lebenszeit einer Anlage 
nicht zu erwarten sind. Durch die Ereignisse in Fukushima drängt sich die Frage auf, 
inwieweit die Risiken, die von derartiger auslegungsüberschreitenden Abläufen ausge-
hen, offensichtlich unterschätzt wurden. Da das Sicherheitsniveau der japanischen Anla-
gen mit dem der deutschen Anlagen vergleichbar ist, muss für die deutschen Kernkraft-
werke unverzüglich eine Neubewertung der Risiken erfolgen. 

Diese Neubewertung der Risiken muss die bisher aus den Unfällen in den japanischen 
Kernkraftwerken vorliegen Erkenntnisse einbeziehen. So ist insbesondere eine sorgfältige 
Überprüfung der möglichen von Erbeben und Hochwasser ausgehenden Gefährdungen 
nach dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik vorzunehmen. Es ist anzuneh-
men, dass die bisher für diese externen Einwirkungen angelegten Maßstäbe nicht abde-
ckend sind. Alle möglichen externen Einwirkungen auf die Anlagen müssen erneut be-
trachtet werden. Dabei muss erwogen werden, inwiefern Kombinationswirkungen zu 
unterstellen sind. Weitere wichtige Aspekte der Betrachtung der direkten Erkenntnisse 
aus der Katastrophe in Japan sind... 

Über die direkte Betrachtung des Unfallablaufs in Japan hinaus müssen ähnliche Scha-
densszenarien betrachtet werden. Dabei ist insbesondere die Robustheit sowie die Dauer 

                                                 
234 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 83 f.; 85. 
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der Wirksamkeit der Notkühlung und Notstromversorgung z. B. auch bei längerfristigem 
Ausfall der Infrastruktur zu überprüfen. Eine Stärkung der Notstromversorgung sowie z. 
B. der dampfgetriebenen Einspeiseoptionen ist zu erwägen. Bei der Betrachtung ähnli-
cher Schadensszenarien ist insbesondere zu prüfen, ob der Ausfall der Notkühlung bzw. 
der Notstromversorgung bei einem zufälligen oder terroristisch herbeigeführten Flug-
zeugabsturz verhindert werden kann. Auch hierbei ist zu prüfen, inwieweit es geboten ist, 
in einem verstärkten Umfang eine Überlagerung mehrerer Ereignisse in Betracht zu zie-
hen. 

Darüber hinaus muss nach den Ereignissen in Japan auch eine generelle Neubewertung 
von Risiken stattfinden. Aufgrund der aktuellen Kenntnislage ist der Bereich der Risiken, 
für die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik Vorsorge zu treffen ist, neu zu be-
stimmen. Im Einzelnen ist zu untersuchen, inwieweit die deutschen Kernkraftwerke dem 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dynamischen Vorsorgemaßstab 
entsprechen.  

Um die Realisierung eines nicht hinnehmbaren Risikos auszuschließen, erfolgt während 
der Untersuchung eine vorübergehende Einstellung des Leistungsbetriebs. Rechtsgrund-
lage der Anordnungen ist damit § 19 Absatz 3 AtG. Diese Vorschrift gibt der atomrecht-
lichen Aufsichtsbehörde ein eigenständiges Instrumentarium zur Gefahrenabwehr und 
bereits nach dem eindeutigen Wortlaut der Vorschrift auch zur Gefahrerforschung an die 
Hand. Sie ermächtigt die Behörde regelmäßig zwar nur zu vorläufigen Maßnahmen, de-
ren schärfste jedoch die hier vorgesehene Anordnung der einstweiligen Einstellung des 
Betriebes der Anlage darstellt (vgl hierzu z.B. Hess. VGH, U. v. 25.03.1997 – 14 A 
3083/89, Juris-Rn. 326 ff.). Bei der behördlichen Einschätzung, ob ein Gefahrenverdacht 
im Sinne der Vorschrift des § 19 Abs. 3 Satz 1 AtG anzunehmen ist, ist die Besonderheit 
zu berücksichtigen, dass eine abschließende Gefahrbewertung, wie sie etwa von § 17 
Abs. 5 AtG gefordert wird, deswegen noch nicht erfolgen kann, weil noch Unsicherheiten 
über die für die Gefahr- und Risikoprognose notwendigen Tatsachen zu verzeichnen sind. 
Unter einem Gefahrenverdacht ist nämlich eine Situation zu verstehen, bei der von der 
Behörde aufgrund von Unsicherheiten über die für eine Gefahrenprognose notwendigen 
Tatsachen noch kein abschließendes Urteil über das Vorliegen einer Gefahr getroffen 
werden kann (Hess. VGH, B. v. 16.09.1997 – 14 Q 4060/96, S. 11; Roller, Der Gefahrbe-
griff im atomrechtlichen Aufsichtsverfahren, DVBI. 1993, S. 20 (21) m. w. N). 

Des Weiteren ist der Anwendungsbereich des§ 19 Absatz 3 AtG nicht Fallkonstellationen 
des polizeirechtlichen Gefahrenverdachts beschränkt, sondern reicht bei Berücksichti-
gung des Schutzzwecks des § 1 Nr. 2 AtG jedenfalls unter den hier gegeben Umständen 
auch in den Risikovorsorgebereich hinein (vgl. Voßkuhle in: Sparwas-
ser/Engel/Voßkuhle, Umweltrecht, § 7 Rn. 260 m. w. N.). 

Die Rechtmäßigkeit der Anordnungen der Betriebseinstellung wird daher nicht dadurch 
in Frage gestellt, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Übertragbarkeit des Ereignisses 
auf die genannten deutschen Kernkraftwerke noch nicht abschließend geklärt ist. Insbe-
sondere kann das Vorliegen bisher nicht erkannter Gefahren und Risiken nicht mit hin-
reichender Sicherheit ausgeschlossen war. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es den 
atomrechtlichen Aufsichtsbehörden der Länder und des Bundes in der Kürze der Zeit bis 
zum Erlass der Anordnung weder eine fundierte vorläufige Bewertung noch eine ab-
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schließende Neubewertung der denkbaren Gefahren und Risiken des Betriebs der ge-
nannten Kernkraftwerke möglich ist (vgl. hierzu z. B. Hess. VGH, a. a. O., S. 12 f.). Sie 
haben aber unverzüglich die erforderlichen Untersuchungen insbesondere unter Hinzu-
ziehung von Sachverständigen nach § 19 AtG durch die Landesbehörden, Beratungen der 
Reaktor-Sicherheitskommission sowie der vom BMU beauftragten Sachverständigen ein-
geleitet. Die dreimonatige Unterbrechung des Leistungsbetriebs soll sicherstellen, dass 
die erforderlichen Untersuchungen und Bewertungen ohne Hinnahme nicht vertretbarer 
Gefahren und Risiken getroffen werden können. Nach diesem Zeitraum ist für die betrof-
fenen Anlagen erneut zu entscheiden, ob und gegebenenfalls unter welchen Vorausset-
zungen der Leistungsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. 

Nach den Ereignissen in den japanischen Kernkraftwerken haben die atomrechtlichen 
Aufsichtsbehörden beschlossen, eine zusätzlich Überprüfung der Sicherheit und Neube-
wertung der Risiken bei allen deutschen Kernkraftwerken vorzunehmen. Denn die Unfall-
szenarien bei japanischen Kernkraftwerken seit dem 11. März 2011 geben Anlass, auch 
für Deutschland die Sicherheitslage neu zu bewerten. Dies gilt sowohl hinsichtlich Fu-
kushima-Szenario, ähnlicher Schadensszenarien als auch hinsichtlich einer generellen 
Neubewertung von Risiken. Die Durchführung der Überprüfungen soll über eine bloße 
Nachvollziehung der bisherigen Prüfungsergebnisse hinaus gehen  

Entwurf des BMU. Diese Liste basiert auf vorläufigen Überlegungen nach dem Erkennt-
nisstand vom 15.03.2011; die Aufsichtsbehörden der Länder werden hierzu Stellung 
nehmen; die Reaktor-Sicherheitskommission hat Beratungen zu den Konsequenzen für 
die deutschen Kernkraftwerke aufgenommen. Die Liste wird insbesondere unter Berück-
sichtigung der Fortentwicklung der Erkenntnisse aus den japanischen Kernkraftwerken 
und den Zwischenergebnissen des Überprüfungsergebnisses fortgeschrieben und gegebe-
nenfalls erweitert werden. 

§ 19 Absatz 3 Nr. 3 AtG schreibt den Erlass einer Stilllegungsanordnung bei einem Ge-
fahrenerlass zwar nicht allen Fällen vor, sondern stellt nicht nur der Erlass, sondern 
auch die Art der aufsichtlichen Anordnung in das Ermessen der zuständigen Behörde. 
Angesichts der vorgenannten Umstände, insbesondere der Notwendigkeit einer die Er-
fahrungen in den japanischen Kernkraftwerken berücksichtigenden Sicherheitsüberprü-
fung und Neubewertung der Risiken, ist auch unter Berücksichtigung der erheblichen 
wirtschaftlichen Interessen der Genehmigungsinhaber am Fortbetrieb der Anlage nach 
der gemeinsamen Auffassung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörden eine einstweilige 
Einstellung des Leistungsbetriebs erforderlich. Hierdurch wird einerseits – unbeschadet 
der Notwendigkeit die Sicherheit auch im Nichtleistungsbetrieb zu gewährleisten – einer-
seits das Risiko von Stör- und Unfällen begrenzt und anderseits die Durchführung der er-
forderlichen Sicherheitsüberprüfungen erleichtert. 

Des Weiteren wird mit der Verfügung der einstweiligen Betriebseinstellung bei der Aus-
wahl der in Betracht kommenden aufsichtlichen Maßnahmen auch der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit beachtet. Zwar stellt sich die angeordnete einstweilige Betriebsein-
stellung als schärfste vorläufige Maßnahme nach § 19 Abs. 3 AtG dar, wie die in Satz 2 
der Vorschrift enthaltene Palette möglicher aufsichtlicher Maßnahmen verdeutlicht, denn 
sie beinhaltet die einstweilige Einstellung der genehmigten Tätigkeit. Vorliegend ist aber 
diese Entscheidung rechtlich nicht zu beanstanden. Denn in einer solchen Situation, in 
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der aufgrund der bislang gewonnenen Erkenntnisse nicht mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden konnte, dass Risiken für Leben und Gesundheit der Bevölkerung 
auch bei dem von einer Anordnung nach § 19 Abs. 3 betroffen sind und bei der auch da-
raus erwachsene Risikobeitrag für die Anlagensicherheit zum Entscheidungszeitpunkt 
nicht als geklärt betrachtet werden konnte, dürfte nach den hierfür in der Rechtspre-
chung entwickelten Grundsätzen regelmäßig allein die vorläufige Betriebseinstellung 
bzw. die vorläufige Verhinderung der Wiederaufnahme des Anlagebetriebs in Betracht 
kommen. Denn es ist gerade der Betrieb der Anlage, der das Gefährdungspotential aus-
macht, das – unter Berücksichtigung der neuen Erkenntnisse nach den Ereignissen in den 
japanischen Kernkraftwerken einen Gefahrenverdacht überhaupt erst entstehen ließ und 
dem hier wirksam begegnet werden muss. Es kommt in dieser Situation also nicht ent-
scheidend darauf an, ob und in welchem Umfang die beabsichtigten Untersuchungen 
technisch auch bei in Betrieb befindlicher Anlage möglich gewesen wäre.  

Die neueren Kernkraftwerke können während der jetzigen Sicherheitsüberprüfungen den 
Leistungsbetrieb fortsetzen dürfen. Die Differenzierung zwischen älteren und neueren 
Anlagen knüpft insbesondere an die Differenzierung des Gesetzgebers im Rahmen des 
Elften Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes vom 8. Dezember 2010 BGBl. I, S. 1814) 
an. Im Atomgesetz wird zwischen den älteren Anlagen, die den kommerziellen Leistungs-
betrieb bis 1980 aufgenommen haben und den jüngeren Anlagen unterschieden. An diese 
gesetzgeberische Wertung und den dieser Risikobewertung zugrunde liegenden Unter-
schieden zwischen den älteren und neueren Kernkraftwerken knüpft die zwischen den 
Aufsichtsbehörden abgestimmte Grundsatzentscheidung an, dass bei den älteren Anlagen 
Anordnungen der einstweiligen Betriebseinstellung während eines dreimonatigen soge-
nannten Moratoriums zur Sicherheitsüberprüfung und Neubewertung der Risiken erfor-
derlich sind.  

Eine vorherige Änderung des Atomgesetzes, insbesondere eine Aufhebung oder Änderung 
der gesetzlichen Regelungen zur Laufzeit der deutschen Kernkraftwerke in Form von Zu-
weisung bestimmter Reststrommengen (Stromproduktionsrechte) in § 7 und Anlage 3 AtG 
ist für den Erlass der vorgesehenen Anordnungen nach § 19 Absatz 3 AtG nicht erforder-
lich. Denn der Gesetzgeber ist sowohl beim Gesetz zur geordneten Beendigung der Kern-
energienutzung zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität vom 22. April 2002 (BGBl. I 
S. 1351) als auch bei dem Elften Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes davon ausge-
gangen, dass die neu eingefügten bzw. geänderten Strommengenregelungen, die Befug-
nisse der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden zur Gewährleistung der Sicherheit nach 
§§ 17 und 19 AtG während der Restlaufzeiten nicht einschränken. Dies gilt auch für die 
Befugnis zur Anordnung der vorübergehenden Betriebseinstellung nach § 19 Abs. 3 AtG 
bei unklarer Erkenntnislage über den Sicherheitszustand. In diesem Fall könne die Anla-
ge erst wieder in Betrieb gehen, wenn dieser Zustand beseitigt ist; innerhalb dieses Vor-
gangs habe der Anlageninhaber die Pflicht zur vollständigen Information (vgl. z.B. BT-
Drs. 14/7840, S. 5). Insoweit steht der Vorrang des Gesetzes (Art. 20 Absatz 3 GG) dem 
Erlass einer Anordnung nach § 19 Absatz 3 AtG zur vorläufigen Betriebseinstellung im 
hier gegebenen Fall eines Gefahrenverdachts im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 1 („Zustand. 
aus dem sich Gefahren [...] ergeben können“) nicht entgegen, sondern entspricht mit 
dem Willen des Gesetzgebers. 
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Die sofortige Vollziehung der aufsichtlichen Anordnungen wird jeweils im öffentlichen 
Interesse angeordnet und entsprechend § 80 Absatz 3 Satz 1 VwGO schriftlich begründet.  

Diese Elemente der Begründung können gegebenenfalls anlagenspezifisch konkretisiert 
werden oder um weitere anlagenspezifische Erwägungen ergänzt werden. Ich bitte Sie in 
diesem Fall jedoch in der Begründung klarzustellen, dass es sich um zusätzliche Erwä-
gungen handelt und der Erlass dieser Anordnung auch ohne diese anlagenspezifischen 
Gesichtspunkte gerechtfertigt ist, das heißt aus den allgemeinen Erwägungen, die für alle 
sieben bis 1980 in Betrieb gegangenen deutschen Kernkraftwerke gelten. 

Die Formulierung des Tenors Ihrer Entscheidungen und gegebenenfalls der Begründung 
ist selbstverständlich gegebenenfalls der genehmigungsrechtlichen Situation, dem Be-
triebsreglement und dem Anlagenzustand bei Erlass Ihrer Anordnung anzupassen. Soweit 
die Anlage noch im Leistungsbetrieb befindet soll sie unverzüglich kontrolliert abgefah-
ren werden. 

Im Auftrag 

[Schwärzung].235 

Dieser Entwurf wurde vom Zeugen Gerald Hennenhöfer nicht verwendet. Den Zeugen 
Jürgen Becker und Dr. Norbert Röttgen war der Entwurf nicht bekannt.236 Der Zeuge 
Gerald Hennenhöfer hat sein Vorgehen auf Vorhalt verteidigt: 

Erstens. Der Vermerk ist nicht von mir. Zweitens. Er könnte dem Bundesaufsichtsreferat 
zuzuordnen sein. Drittens. Ich sehe mich durch diese Mail in meiner These, dass es kei-
nen inhaltlichen Dissens innerhalb der Abteilung gab, bestätigt; denn darin steht sehr 
genau, was wir gemacht haben. „Insgesamt nicht mehr als drei Seiten.“ „Muss sehr kurz 
sein.“ „Zum Rechtlichen kaum mehr als Gefahrenverdacht, …“ Bitte schön; das hat das 
Bundesaufsichtsreferat, damals grün geführt, auch so gesehen. „… das bestehende (un-
klare) Risiko“ usw. usf. Das heißt: Wir hatten eine einheitliche Linie in der Abteilung. 
Entgegen dem, was das Fernsehen berichtet, gab es bei Erlass der Anordnung keinen 
Dissens in der Abteilung Reaktorsicherheit. Wir hatten später einmal einen Dissens. Er 
ist hier angesprochen worden. Dazu habe ich gesagt, dass das die Arbeitsgruppensitzun-
gen der Reaktor-Sicherheitskommission betraf – wer daran teilnimmt, wer dort Wortpro-
tokolle führt und nicht und Ähnliches mehr. Das hat mit dieser Anordnung überhaupt 
nichts zu tun. Die Anordnung ist im Einvernehmen in der Abteilung durch eine Handrei-
chung empfohlen worden. […]  

Ich wollte vermeiden, dass irgendjemand hinterher so etwas behauptet und noch einen 
ganzen Untersuchungsausschuss zu dem Thema provoziert, ob das Ganze eine Überlei-
tung der Sachkompetenz auf BMU war, ob das eine Weisung war und Ähnliches mehr. 
Anhörung usw. sind formale Dinge, die das Land zu beachten hat. Ich wollte eben keine 
Überleitung der Sachkompetenz. Das ist hier vorgeschlagen worden. Genau deswegen 

                                                 
235 BMU VII, S. 76 ff. 
236 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 54; Stenografischer Bericht-UNA 
19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 14 f. 
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sind wir diesen Weg nicht gegangen, sondern haben uns an dem Entwurf des Referates 

RS I 1 orientiert. Ich sehe mich dadurch bestätigt.237 

Der Zeuge Gerrit Niehaus hat zur Ausschaltung seiner Arbeitsgruppe durch den dama-
ligen Abteilungsleiter erklärt: 

Unsere Entwürfe – es gibt da eine ganze Reihe von Entwürfen, die wir nicht alle hinter-
her in die Akten gegeben haben – waren Rudimente geblieben, weil wir davon überrascht 
wurden, dass dann der tatsächlich herausgegangene Bescheidentwurf bzw. Formulie-
rungsvorschlag – – So wird das, glaube ich, genannt. In der jüngsten Erklärung des 
BMU heißt es plötzlich „Aufzeichnung“. Jedenfalls wurden wir davon überrascht, dass 
dieser Formulierungsvorschlag dann plötzlich schon an die Länder abgeschickt wurde. 
Das wurde uns per Mail von der Sekretärin des Abteilungsleiters mitgeteilt. Das haben 
Sie ja auch alles in den Akten. 

Zur Zuständigkeit. Ich meine, das ist unstrittig, dass wir das originär zuständige Referat 
bzw. die zuständigen Referate dafür waren. Also wenn nicht das Bundesaufsichtsreferat, 
das fachlich das einzige Referat war, wo es fachliche Kenntnisse zu den Kernkraftwerken 
gab und das eben auch die juristische Zuständigkeit hat, da nicht zuständig gewesen 
wäre, dann wüsste ich gerne einmal, wer sonst. Offensichtlich ist es das Referat oder die 
Arbeitsgruppe RS I 1. Das ist ein reines juristisches Referat, und das war zu Hennenhö-
fers Zeiten, als er das erste Mal Abteilungsleiter war – vielleicht hat er das nicht mehr in 
richtiger Erinnerung –, auch für die sogenannte Rechtsaufsicht bei Kernkraftwerken zu-
ständig. Mit meinem Weggang zum BMU ist meiner Arbeitsgruppe auch die Rechtszu-
ständigkeit, nicht nur die technische Zuständigkeit – – Und diese Zuständigkeit für 
Grundsatzangelegenheiten hätte mich dazu veranlasst, wenn unserem Weg gefolgt wor-
den wäre, dass dann das Referat RS I 1 mitzeichnet. Aber keineswegs kann es so laufen, 
dass man das Grundsatzreferat die Sache machen lässt und das eigentlich zuständige Re-
ferat dann noch nicht einmal mitzeichnen lässt. 

Da gibt es ja auch noch einen kleinen E-Mail-Verkehrsstreit darüber, ob denn meine 
Arbeitsgruppe mitgezeichnet hat: Ja oder nein? Aber letztlich ist das – sagen wir einmal 
– behördeninternes Geplänkel. Am Ende hat ja der Abteilungsleiter eine ausgesprochen 
dürftige Empfehlung, die rechtlich in keiner Weise tragbar gewesen ist, zu dem Gefah-
renverdacht unterzeichnet, und er hat auch – – Dieses Schreiben ist ja nicht schlicht ein 
netter Brief, sondern er schreibt am Ende ganz deutlich: Ich bitte Sie, im Sinne des ein-
heitlichen Bundesvollzuges diese Begründung in diesen Bescheid einzufügen oder diesem 
zugrunde zu legen. 

Damit ist es weit weg von einer schlichten Grundsatzangelegenheit, sondern originäre 

bundesaufsichtliche Tätigkeit, wenn auch keine Weisung.238 

Auf Nachfrage, ob aus Sicht des Zeugen Gerrit Niehaus der Entwurf der Arbeitsgruppe 
RS I 3 die Stilllegungen rechtsicherer gemacht hätte, hat dieser ausgesagt: 

                                                 
237 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 48 f. 
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Nein. Was heißt „rechtssicher“? Wenn man mich damals gefragt hätte: „Wenn es zu 
einer Klage kommt, haben wir dann mit unserem Bescheid Erfolg?“, dann hätte ich viel-
leicht gesagt: Na ja, fifty-fifty, wenn man noch bedenkt, dass das Gericht sich vielleicht 
nicht gegen die geballte Macht der Aufsichtsbehörden Deutschlands stellen will, die ge-
ballte Gutachterorganisation.  

Was ich natürlich auch im Hinterkopf hatte – ich weiß nicht, ob Sie noch zu dem Kom-
plex kommen –: Das ist ja ein Dauerbescheid. Der muss ja nicht am ersten Tag nur be-
gründet werden, der muss dauernd begründet sein, bis er seine Wirkung verliert. Und 
dieser Bescheid, auch wenn er in der ersten Phase sehr schwach ist, sollte sich ja letzt-
lich durch die RSK-Prüfung begründen.  

Der Bescheid war darauf begründet, dass die Behörde Unsicherheit hat, ob ein Gefah-
renzustand vorliegt. Das ist ja diese Phase der Unsicherheit. Diese Unsicherheit sollte 
während dieses Moratoriums aufgeklärt werden, sodass man durch die Prüfung – – Die-
se Aufklärung sollte die RSK machen, also auch wieder die Bundesseite, und die Länder 
sollten zu dieser Aufklärungsarbeit der RSK mit Unterstützung der GRS nur liefern, nicht 
selber bewerten, sodass ich damals der Meinung war: Selbst wenn dieser Bescheid für 
jeden, aber wirklich jeden Juristen als offensichtlich rechtswidrig erkennbar war, hat 
man jetzt Gelegenheit, durch die Prüfung im RSK-Prozess deutlich zu machen: Man hat 
wirklich über wichtige Sicherheitsfragen Unsicherheit, und man klärt diese jetzt auf und 
entscheidet dann nach den drei Monaten oder auch zwischendurch: Okay, das ist jetzt in 
der Tat nicht nur ein Gefahrenverdacht, sondern ist eben auch eine wirkliche Gefahr 
oder eben nicht. Und dann war es das mit den drei Monaten. 

So war meine Vorstellung, sodass ich auch gedacht habe: Im Laufe dieses Prozesses ha-
ben wir die Möglichkeit, das Vorgehen noch rechtmäßig zu machen, was ja auch zu unse-
rer späteren Intervention gegenüber dem Minister geführt hat, die ja auch in den Akten 

befindlich ist.239 

 

3. Absprachen zwischen Bundesumweltministerium und den Kernkraftwerks-
betreibern 

 
Der Untersuchungsausschuss ist im Zusammenhang mit der Erstellung der Vorlage dem 
in den Medien erhobenen Vorwurf240 nachgegangen, das Schreiben des Bundesum-
weltministeriums vom 16. März 2011 sei bewusst mit einer sehr knappen Begründung 
formuliert worden, um den Energieversorgungsunternehmen verbesserte Klageaussich-
ten in späteren Schadensersatzprozessen zu ermöglichen.  
 
Der Zeuge Gerald Hennenhöfer hat diese Vorwürfe vehement bestritten: 

                                                 
239 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 88. 
240 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015 (dort Anlage 2); Mitschnitt ARD 
„Monitor” vom 05.02.2015, abrufbar unter 
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Ich sage einmal einleitend, dass das Rufmord ist. Ich bin mit meinen Anwälten im Ge-
spräch darüber, wie ich damit umgehe. Es tut mir leid; ich finde es sehr bedauerlich, 
dass zwei ehemalige leitende Beamte hier aufeinander einprügeln. Ich habe das zu ver-
meiden versucht. Ich sage auch hier, dass ich, als das das erste Mal hochkam, Herrn 
Renneberg einen persönlichen Brief geschrieben habe, in dem ich ihn darum gebeten 
habe, sich mit solchen Aussagen zurückzuhalten. Er hat in „Monitor“ nachgelegt. Das 
wird zwischen Herrn Renneberg und mir persönlich geklärt werden. Das gehört nicht 
hierher. 

Zweite Bemerkung: Ich komme jetzt leider in die Situation, in der ich so etwas wie eine 
Wutrede halten muss. Das werden Sie vielleicht verstehen. Sie müssen sich klarmachen, 
dass das Ganze eine lange Geschichte hat. Herr Renneberg und noch ein anderer, der 
auch in den letzten Tagen in den Medien aufgetreten ist, hatten einmal hier in Hessen 
Verantwortung. Da haben sie einen Stilllegungsbescheid für Biblis gemacht. Ich war da-
mals Leiter der Bundesaufsicht und habe das bundesaufsichtlich mit förmlicher Weisung 
verhindert. Wenn Sie heute ins Internet gucken, was meine schlimmsten Missetaten sind, 
dann war das die Verhinderung der Stilllegung von Biblis damals. Wie das im Leben so 
ist, waren die Herren anschließend zehn Jahre lang im BMU tätig. Zehn Jahre lang hat-
ten sie die Letztverantwortung. Zehn Jahre lang haben sie Biblis nicht stillgelegt. Das ist 
doch ein erstaunlicher Vorgang. Nun drehte sich das um. Ich war wieder im BMU im 
Amt. Es geschah Fukushima. Heute wird nun erklärt, man habe wirkliche und echte 
Gründe gehabt, man hätte sie nur aufschreiben müssen, um Biblis stillzulegen. Da kann 
ich nur sagen: Wer im Amt war und Gründe hatte, eine Gefahrenstilllegung von Anlagen 
zu machen, sie aber nicht wahrgenommen hat und heute behauptet, es hätte diese Gründe 
anlässlich von Fukushima gegeben, der hat entweder damals seine Amtspflicht in gröb-
lichster Weise verletzt, oder er lügt heute. Und ich muss sagen: Ich hoffe, es ist nur eine 

Lüge. – Entschuldigung, Herr Vorsitzender.241 

Der Zeuge Dr. Norbert Röttgen hat die Behauptungen ebenfalls zurückgewiesen: 

Vielleicht nehme ich nur kurz die Gelegenheit wahr, weil irgendwo auch angedeutet wor-
den wäre, dass irgendwie unter Beteiligung von mir irgendwie ein kollusives Mitwirken 
da sein könnte, dass ich auch dazu beigetragen hätte, dass Verwaltungsakte rechtswidrig 
seien und Schadensersatzansprüche auslösen. Ich nutze nur gerade die Gelegenheit, die-
se Unterstellung als völlig absurd und ohne jede Bezüge zur Wirklichkeit hier einmal zu-
rückzuweisen. […] 

Wenn jetzt ein zuständiger Beamter oder sogar gleich mehrere zuständige Beamte mir 
gegenüber oder in der Öffentlichkeit die Auffassung vertreten, es gab schon vor Fukus-
hima, unabhängig von Fukushima sicherheitstechnische Mängel, und ich als zuständiger 
verantwortlicher Beamter, Referatsleiter oder Abteilungsleiter davon wusste, dann würde 
ich diese Beamten fragen: Wenn du davon wusstest, dass es ein nach deiner Einschät-
zung unsicheres Kernkraftwerk gibt, dann würde ich gerne wissen, ob du darüber deine 
Hausleitung informiert hast. – Und wenn es frühere Abteilungsleiter waren, die das heute 
vertreten, die jahrelang Verantwortung hatten, dann würde ich sie fragen: Hast du den 
damaligen Bundesumweltminister Sigmar Gabriel darüber informiert? – Denn das ist ja 
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eine massive Gefährdung der Bevölkerung nicht nur in Deutschland, sondern darüber 
hinaus. 

Darum war und ist meine Auffassung, dass die Kernkraftwerke nach den gesetzlichen Be-
stimmungen sicher waren. Ich gehe von einer funktionierenden Atomaufsicht in den Län-
dern aus, von einer funktionierenden Atomaufsicht im Bund, und dass durch Fukushima 
nur eine Frage gestellt worden ist, nämlich die: Müssen wir unsere Prämissen ändern? – 
Aber auf der Basis der geltenden Annahmen, auf Basis der geltenden Bestimmungen bin 
ich selbstverständlich von der Sicherheit ausgegangen. Sonst wäre es meine dringendste 
Amtspflicht gewesen, dagegen vorzugehen und notfalls ein Land anzuweisen, und dann 
hätte ich „Weisung“ darübergeschrieben, dass gegen ein von meinen Beamten für unsi-
cher gehaltenes Kernkraftwerk rechtlich vorgegangen wird. Also diese Feststellung, dass 
im Nachhinein Beamte sagen, schon vor Fukushima hatten wir Wissen über Sicherheits-
mängel, halte ich für einen gravierenden – mir gegenüber selber ist diese Äußerung noch 

nie gemacht worden – Vorgang. […]242 

Hingegen hat der Zeuge Gerrit Niehaus gegenüber dem Ausschuss die Auffassung ver-
treten, dass seitens des damaligen Abteilungsleiters bewusst ein rechtswidriger Be-
scheid formuliert worden sei: 

Natürlich, für jeden drängt sich auf: Ist das nicht bewusst gemacht worden? Das sind ja 
alles erfahrene Atomjuristen, die da die Texte erarbeitet haben. Ob das Bewusstsein jetzt 
so weit ging, dass man sich die ganze Kausalkette bis hin zur Klage auf Schadensersatz 
dabei vorgestellt hat, das weiß ich nicht. Aber es ist natürlich bewusst ein Bescheid for-
muliert worden, der offensichtlich rechtswidrig ist. Das wird man nicht anders sagen 
können. 

Warum hat man das gemacht? Es gab dafür Erklärungen. Ich hatte ja dann eine Ausei-
nandersetzung mit dem Abteilungsleiter Hennenhöfer hinsichtlich der Frage, dass meine 
Arbeitsgruppe aus dem RSK-Prozess ausgeschaltet wurde; das findet sich auch alles in 
den Akten. Herr Hennenhöfer hat mir damals begründet, warum man eben nicht konkrete 
Sicherheitsmängel benennt. Man wollte eben auch international jetzt nicht das Gegenteil 
von dem verkünden, was man Tage vorher noch verkündet hatte. Man hatte eben bis zu-
letzt gesagt, die deutschen Anlagen sind sicher.  

Offensichtlich diesen Spagat wollte man international nicht vertreten, zu sagen: Ja, nach 
den bisherigen Maßstäben sind die Anlagen natürlich sicher. Sie sind keine Gefahr im 
bisherigen Sinne; die Auslegungsstörfälle werden beherrscht. Aber hinsichtlich eines 
möglicherweise tiefergehenden Bewertungsmaßstabes, der auch weiter entfernt liegende 
Risikopotenziale erfasst, sind sie halt nicht sicher. Das wollte man nicht sagen. Man 
wollte lieber sagen – das hat er mir auch so ausdrücklich gesagt –: Wir wollen sagen, 
dass es eine politische Entscheidung war und keine sicherheitsbezogene Entscheidung.  

Insoweit war bewusst und – – Da aber nun mal ein Bescheid, der eine Anlage stilllegt, si-
cherheitstechnisch begründet werden muss, hat man damit klar die Entscheidung getrof-
fen: Wir agieren auf der Basis eines rechtswidrigen Bescheides. 
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Ich gehe davon aus, dass man dann eben nicht gesagt hat, na prima, dann kriegen die 
auch noch Schadensersatz, die Konzerne, sondern dass man davon ausgegangen ist: Die 
Betreiber werden nicht klagen, und man hat einen gewissen Grundkonsens, dass man 
letztlich den Bescheid nur erlässt, um den Betreibergesellschaften zu ermöglichen, die 
Anlagen runterzufahren, ohne jetzt z. B. einen Gesellschafterbeschluss herbeizuführen 

oder Ähnliches. […]243 

 

II. Beteiligung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

 
Am Vormittag des 16. März 2011 ging man im Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz angesichts der kritischen Presseberichterstattung zur Rechtsgrundla-
ge der Stilllegungen davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis das Ministerium 
offiziell einen Auftrag zur rechtlichen Prüfung der angekündigten Maßnahmen erhalte. 
Daher sollte eine kurzfristige Einschätzung zum Vorgehen der Bundesregierung auf 
Grundlage der umfangreichen Sammlung der Presseberichte erstellt werden.244 In die-
sem Zusammenhang wandte sich am Mittag ein Referent des Referates IV B 6 (Um-
weltrecht; Baurecht; Recht der Kernenergie) mit zahlreichen Fragen an das Bundesum-
weltministerium, unter anderem zur rechtlichen Herleitung des Moratoriums seitens der 
Bundesregierung und zu Maßnahmen der konkreten Umsetzung.245  
 
Zwischenzeitlich erging an den zuständigen Referenten die Mitteilung, dass die damali-
ge Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger keine nach außen ge-
richtete Stellungnahme zu Rechtsfragen betreffend das Moratorium wünsche. In der E-
Mail heißt es wörtlich: 

Lieber [Schwärzung] 

Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung. Nach Rücksprache mit [Schwärzung]: Frau 
Minister legt Wert darauf, dass unsere „Vorbereitung“ nach außen als „Materialsamm-
lung“ verstanden wird, um auf den nächsten Rechtsauschuss vorbereitet zu sein. Es soll 
von unserer Seite n i c h t s nach außen gehen, was zu den Rechtsfragen Stellung nimmt; 
vielmehr soll BMU (und gegebenenfalls BMI) uns sagen, wie die tatsächlichen Grundla-
gen sind und wie nach dortiger Auffassung rechtlich argumentiert werden soll. In diese 
Richtung geht ja auch Ihre Mail. Für den Rechtsausschuss soll auch BMU und BMI an-
gefordert werden. 

Also Parole: In erster Linie die anderen kommen lassen; das soll uns nicht hindern, sich 
intern eine Meinung zu den rechtlichen Grundlagen zu bilden, damit wir sprechfähig 
sind. 

Gruß 
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[Schwärzung].“246 

Gegen 15:00 Uhr rief der Referent bei der Arbeitsgruppe RS I 1 im Bundesumweltmi-
nisterium an, um den Hintergrund der von ihm übersandten Fragenliste zu erklären. Er 
hielt als Gesprächsergebnis fest, dass er noch am selben Tag eine Kopie der aufsichts-
rechtlichen Verfügung des Bundesumweltministeriums an die Länder nach § 19 Abs. 3 
S. 2 Nr. 3 Atomgesetz erhalte, in der diese angewiesen würden, die Kernkraftwerke 
herunterzufahren. Es sei geplant, dass die Länder diese aufsichtsrechtliche Verfügung 
am nächsten Tag umsetzen und entsprechende Bescheide an die Betreiber versenden 
sollten.247  
 
Die Arbeitsgruppe RS I 1 beantwortete die Fragen am Abend des 16. März 2011 mit 
einem Hinweis auf den Wortlaut des Schreibens an die Länder und fügte das Schreiben 
in Kopie bei.248 In einer ersten rechtlichen Bewertung hielt der Referent fest, dass die 
Antworten des Bundesumweltministeriums auf die vom Bundesjustizministerium auf-
geworfenen Fragen unbefriedigend seien. Ferner vermerkte der Referent, dass das Bun-
desumweltministerium in dem Schreiben vom 16. März 2011 keine rechtlich tragfähige 
Begründung einer vorläufigen Stilllegung nach § 19 Abs. 3 Atomgesetz geliefert habe: 

Bei dem an die Länder gerichteten Schreiben des BMU dürfte es sich im Ergebnis um 
eine Weisung des Bundes nach Art. 85 Abs. 3 GG handeln, wobei auch dies aufgrund der 
in Form einer Bitte vorgetragenen Handlungsaufforderung nicht ganz eindeutig ist. Er-
fahrungen hinsichtlich der üblichen Formulierung derartiger Weisungen bestehen hier 
nicht. BMU hat auch hierzu leider nicht Stellung bezogen. Grundsätzlich rechtlich mög-
lich erscheint eine derartige Weisung des Bundes aber ohne Weiteres.  

Geht man davon aus, dass es sich um eine Weisung nach Art. 85 Abs. 3 GG handelt, ha-
ben die Länder dies umzusetzen. Ein eigener Prüfungs- und Entscheidungsspielraum ver-
bleibt den Ländern nicht, gleichgültig ob sie die Maßnahme für rechtmäßig oder rechts-
widrig erachten […]. 

Damit steht die Frage im Raum, ob die Anordnung einer einstweiligen Betriebseinstel-
lung nach § 19 Abs. 3 S. 2 Nr. 3 AtG rechtmäßig wäre.  

Eine tragbare Argumentation bietet BMU hierzu h. E. nicht im Ansatz. […]249 

Am frühen Nachmittag des 17. März 2011 wandte sich der Referent erneut an das Bun-
desumweltministerium und stellte eine Reihe weiterer Fragen zur Umsetzung des Mora-
toriums, unter anderem: 

[…] 1. Ist es richtig, dass BMU nunmehr davon ausgeht dass es sich bei der Morato-
riums-Erklärung von Frau Bundeskanzlerin (lediglich) um eine politische Aussage ge-
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handelt hat, die durch rechtliche Maßnahmen auf Grundlage geltenden Rechts ausgefüllt 
werden müssen? 

2. Wie ist das von Ihnen uns zugeleitete Schreiben des BMU vom gestrigen Tage an die 
zuständigen Ministerien der Länder rechtlich zu qualifizieren? Handelt es sich um eine 

verbindliche Weisung nach Art. 85 Abs. 3 GG?250 

Ferner bat der Referent um eine vertretbare, nachvollziehbare juristische Begründung 
der vom Bundesumweltministerium vertretenen Rechtsauffassung, die dreimonatigen 
vorläufigen Betriebseinstellungen könnten nach § 19 Abs. 3 Atomgesetz verfügt wer-
den.251 Nach telefonischer Rücksprache mit dem Bundesumweltministerium hielt der 
Referent des Referates IV B 6 die kurz zuvor geäußerte Bitte um die Beantwortung der 
gestellten Fragen „zur Zeit“ nicht mehr aufrecht.252 
 
Die Zeugen Jürgen Becker und Gerrit Niehaus haben sich trotz der mehrfachen Kon-
taktaufnahme seitens des Bundesjustizministeriums an den Vorgang nicht zu erinnern 
vermocht.253 Der Zeuge Dr. Norbert Röttgen hat hierzu ebenfalls nichts sagen kön-
nen.254  
 

III. Entwurfsarbeiten im hessischen Umweltministerium 

1. Eintreffen der Vorlage und Kontaktaufnahme mit Rechtsanwalt de Witt 

 
Unmittelbar nach Eintreffen des Schreibens des Bundesumweltministeriums am 16. 
März 2011 um 14:19 Uhr beim Zeugen Guntram Finke,255 beauftragte dieser den Zeu-
gen Matthias Ullrich, stellvertretender Referatsleiter des Referates IV 1 (Atomrecht, 
fachbezogene Verwaltung), mit der weiteren Bearbeitung. Der eigentlich zuständige 
Referatsleiter, der Zeuge Günther Veit, war am 16. März 2011 nicht im Haus.256 
 
Der Zeuge Matthias Ullrich erwartete aufgrund der Informationen seitens des Zeugen 
Guntram Finke vom Bundesumweltministerium eine unterschriftsreife Stilllegungsver-
fügung. Der Zeuge Matthias Ullrich hat hierzu ausgesagt: 

Dieses Papier war erbeten worden vom BMU und zugesagt worden. Genau das teilte mir 
Herr Finke mit, dass dieses Papier zu erwarten sei, unterschriftsreif, und hat mich gebe-
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ten, als Vertreter von Herrn Veit, mir das anzuschauen, um zu prüfen oder eine Stellung-

nahme dazu abzugeben, ob man das auch so unterschreiben könne.257 

Da beide Zeugen feststellen mussten, dass das Schreiben des Bundesumweltministe-
riums nach ihrem Dafürhalten „relativ dünn” war, sollte der Zeuge Matthias Ullrich aus 
dem Schreiben einen „richtigen Anordnungsentwurf” machen: 

[…] Dann kam eben im Laufe des Nachmittags ein Schreiben vom BMU, das er mir wei-
tergeleitet hat. Und er hat mir mündlich auch dazu gesagt, dass das nicht das ist, was er 
erwartet hat, also ein unterschriftsreifes Papier, sondern es war eben dieses Schreiben, 
das der BMU an alle betroffenen Länder-Atomaufsichtsbehörden geschickt hat, das 
wahrscheinlich hier im Ausschuss allen bekannt ist, was relativ dünn ist.  

Dann war erst einmal zu beraten, was denn zu tun ist. Er hat mich dann gebeten, da er es 
selbst nicht für einen Entwurf hielt, den man so unterschreiben könnte oder zur Unter-
schrift geben könnte, zu versuchen, daraus einen richtigen Anordnungsentwurf zu ma-
chen. […] 

Ich hatte dann eigentlich nicht den Auftrag, das Schreiben des BMU zu prüfen, sondern 
das zur Basis zu nehmen für einen Anordnungsentwurf, wie ich mir vorstellen könnte, 
dass so etwas, sagen wir einmal, auch formal richtig aussieht. Denn das war nicht unser 
Eindruck, dass das, was da kam, so etwas wie eine Anordnung ist. Es war ein Schreiben, 
eine Bitte darum, etwas zu tun – mit einer Begründungsvorgabe. Daraus sollte ich einen 
Entwurf erstellen oder es einmal versuchen, zu skizzieren, wie so etwas aussehen sollte.  

Eine rechtliche Prüfung, also ein Auftrag, war damit nicht verbunden. So habe ich das 
nicht in Erinnerung. […] 

Denn es war klar – das war auch allen klar –, dass das eine Aufgabe war, die wenig 
Kreativität eigentlich erfordert hat, weil die Begründung – – Dass die Anordnung erlas-
sen werden sollte, stand fest. Das war uns allen bekannt. Und welche Begründung dort zu 
finden sein sollte, stand auch fest.  

Also ich hatte die Aufgabe, ein Handwerk quasi zu verrichten, daraus eine Anordnung zu 

machen, die aussieht wie eine Anordnung. […]258 

Für die Erstellung eines Entwurfes sollte sich der Zeuge Matthias Ullrich auf Bitte des 
Zeugen Guntram Finke mit dem juristischen Berater des hessischen Umweltministe-
riums in atomrechtlichen Verfahren, dem Rechtsanwalt Siegfried de Witt, bespre-
chen.259 Dementsprechend wandte sich mit E-Mail von 16:13 Uhr Achim Fokken im 
Auftrag des Zeugen Matthias Ullrich an den Zeugen Siegfried de Witt und leitete ihm 
das Schreiben des Bundesumweltministeriums weiter.260  
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258 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 6; 8 f. 
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Über die Beteiligung des externen Beraters informierte die Abteilung die Hausleitung 
des hessischen Umweltministeriums während des gesamten Bearbeitungsprozesses bis 
einschließlich den 18. März 2011 nicht.261 
 

2. Bewertung des Schreibens vom 16. März 2011 durch die Fachabteilung 

 
Die gesamte Fachabteilung ging nach den übereinstimmenden Aussagen der Zeugen 
Matthias Ullrich, Günther Veit, Dr. Gerald Kraus und Guntram Finke mit Blick auf das 
Schreiben vom 16. März 2011 davon aus, dass § 19 Abs. 3 Atomgesetz grundsätzlich 
die richtige – und einzig denkbare – Rechtsgrundlage für die beabsichtigten Stilllegun-
gen war.262  
 

Die Fachabteilung hatte jedoch rechtliche Bedenken bezüglich der konkreten Ausfül-
lung der Tatbestandsvoraussetzungen der Vorschrift. Diese sah die Abteilung mit der 
vom Bundesumweltministerium gegebenen Begründung nicht als erfüllt an.263 Der 
Zeuge Guntram Finke hat die Meinung der Fachabteilung wie folgt beschrieben: 

[…] Das Problem, unsere Bedenken, fingen in dem Moment an, als diese Vorgabe des 
BMU im Hause einging, denn die war – ich sage es einmal – sehr risikobehaftet. Im 
Grundsatz ja, aber nicht auf diese sehr allgemeine Art und Weise, wie der BMU die Still-
legung letztendlich begründen wollte oder begründet sehen wollte. […] 

Meine Bedenken, unsere Bedenken in der Fachabteilung sind in dem Moment entstanden, 
als wir diese Verfügung, diesen Entwurf des BMU gesehen haben. Denn, wie gesagt: Der 
hat mitnichten dem Anspruch genügt, ein unterschriftsreifer Bescheid zu sein. Wobei man 
hier sagen muss: Er wurde von allen Ländern, die sie umgesetzt haben, wohl als unter-

schriftsreif bewertet und wurde praktisch 1 : 1 so auch erlassen.264 

Und weiter: 

[…] Ich bin davon ausgegangen, wenn der BMU diese Entscheidung trifft – das sind 
hoch qualifizierte Juristen dort –, dann wissen sie, was sie zu liefern haben. Wenn wir 
dort auseinandergehen: „Es gibt einen unterschriftsreifen Bescheid“, dann sind selbstre-
dend diese Anforderungen zu erfüllen. Dass sie nicht erfüllt waren, das war im Grunde 
genommen das große Erstaunen am 16., und da ging es dann auch los mit dem Problem 
in der Fachabteilung. […]  

In Berlin haben wir eine klare Verabredung getroffen: Es ist politisch gewollt, politisch 
okay. § 19 ist die richtige Rechtsgrundlage, und der BMU schickt einen unterschriftsrei-
fen Bescheid, von dem ich ausgegangen bin, dass der natürlich die rechtlichen Anforde-
rungen erfüllt. Das kommt von der Behörde, die bei uns die Fach- und Rechtsaufsicht 
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führt. Wer ist berufener, einer Atomaufsichtsbehörde zu sagen, was rechtlich richtig ist, 
als unsere Bundesaufsichtsbehörde? Da hatte ich überhaupt keine Zweifel, dass da vom 

BMU etwas qualitativ Hochwertiges kommt.265 

Zugleich ging die Fachabteilung nach Aussagen der Zeugen Günther Veit und Guntram 
Finke davon aus, dass die Vorgaben des Bundesumweltministeriums zwingend umzu-
setzen waren und das hessische Umweltministerium insoweit überhaupt keinen eigenen 
Handlungsspielraum hatte. Der Zeuge Günther Veit hat in diesem Zusammenhang er-
läutert: 

Ja. – Da steht drin: Begründen Sie Ihre Anordnung mit folgendem Text. – Da wird es 
ganz besonders deutlich. Da steht ja drin: „Wir bitten Sie.“ – Ich meine: In der Verwal-
tungssprache ist das deutlich genug: Machen Sie das so. – Das war also keine unverbind-
liche Bitte; so habe ich das nicht aufgefasst. So hat das auch kein anderes Land aufge-
fasst. Alle Länder haben ja entsprechend agiert, und der Bund war ja auch nicht über-

rascht und hat auch nicht drei Tage später angerufen: Was macht ihr denn da?266 

Und der Zeuge Guntram Finke hat gesagt: 

Nein, nachdem wir davon ausgegangen sind, dass die BMU-Vorgabe verbindlich, umfas-
send ist, dass er praktisch die Sachkompetenz an sich gezogen hatte, hatten wir keinerlei 

Handlungsspielraum.267 

Auch der von der Fachabteilung zu Rate gezogene Rechtsanwalt Siegfried de Witt ver-
trat die Auffassung, dass das hessische Umweltministerium keinen eigenen Entschei-
dungsspielraum und auch kein eigenes Ermessen hatte, was den Inhalt der Stilllegungs-
verfügungen und die Umsetzung der Stilllegungen betraf.268 
 

3. Erörterungen der Abteilungsleitung mit der Hausleitung bezüglich der Um-
setzung des Schreibens vom 16. März 2011 

 
Weil die Begründung des Schreibens aus Sicht des Zeugen Guntram Finke nicht den 
Vereinbarungen vom 15. März 2011 entsprach, wandte sich der Zeuge Guntram Finke 
nach Erhalt an die Zeugin Ute Stettner. Er hat hierzu ausgesagt: 

[D]as war das Erste. Ich habe sofort die LMB angerufen und gesagt: Es ist ein mittleres 
Problem, das wir hier haben. Das reicht vorne und hinten nicht. Das war genau das, was 
uns da bewegt hat. Deswegen auch das Gespräch mit der Ministerin abends. Wenn das 
nicht der Fall gewesen wäre, hätten wir den Bescheid gemacht, hätten ihn am nächsten 
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268 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 6. Sitzung vom 19.12.2014, S. 82. 



  Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 125 

 

Tag zur Unterzeichnung vorgelegt, und die Sache wäre erledigt gewesen. Das war eine 

Krisensitzung.269 

 

a) Darlegung der rechtlichen Bedenken der Fachabteilung  

 
Am Nachmittag des 16. März 2011 besprachen die damalige hessische Umweltministe-
rin Lucia Puttrich, ihre Büroleiterin Ute Stettner und der Abteilungsleiter Guntram Fin-
ke die Umsetzung des Schreibens des Bundesumweltministeriums.270 Der Zeuge Gun-
tram Finke brachte die rechtlichen Bedenken der Fachabteilung in dem Gespräch mit 
der Hausleitung vor. Er hat den Inhalt der Besprechung gegenüber dem Ausschuss aus 
seiner Sicht wie folgt dargelegt: 

Dann, in der Folge, hatte ich am Nach – –, am Abend war das mehr, ich glaube, so gegen 
20 Uhr, eine intensive Besprechung mit Frau Ministerin Puttrich, in der ich diese Beden-
ken vorgetragen habe. Dann kam es auch zur Diskussion: Wie gehen wir mit dieser Si-
tuation um? Es gab eine ganz klare Strategie. Frau Ministerin Puttrich hatte gesagt: Der 
Bescheid, so, wie er dort vorgegeben ist, muss umgesetzt werden. Es gab inzwischen auch 
die Entwicklung, dass am gleichen Tag, am 16., in Baden-Württemberg die Stilllegungs-
verfügungen auf dieser Basis ausgesprochen wurden. Es wurde dort also erörtert: Wir 
haben in Hessen keine Zeit für irgendwelche Diskussionen mit dem BMU für irgendwel-
che Weiterungen. Wir müssen handeln. 

Da gab es nur die zwei Möglichkeiten. Ich hatte dann Frau Ministerin Puttrich erläutert: 
Wir als Fachabteilung können das unmöglich mittragen. 

Wir haben deshalb erörtert eine Weisung durch Frau Ministerin Puttrich an die Fachab-
teilung. Das hätte bedeutet, dass wir unsere Bedenken in einem umfänglichen Vermerk 
festgehalten hätten. Wir hätten Frau Ministerin um die Wiederholung ihrer Weisung ge-
beten – das wäre der Ablauf –; sie hätte das bestätigt; und dann hätten wir so gearbeitet, 
mit einem, sage ich einmal, sehr, sehr belastenden Vermerk in den Akten – wenn man an 
einen eventuellen späteren Prozess, eine Klage durch RWE, gedacht hätte. Die hätten im 
Grunde genommen den Ansatz für ihre Klageschrift bereits in der Akte gefunden. 

Die Alternative, die wir erörtert haben, war dann: Und was geschieht, wenn die Hauslei-
tung das alleine bearbeitet, und wir werden freigestellt? Dann habe ich erklärt: Darauf-
hin können wir auf jedwede Vermerke in der Akte verzichten, auf jedwede weitere kriti-
sche Dokumentation unserer Position. 

So sind wir auseinandergegangen – dass man gesagt hat: Okay, dann wählen wir diesen 
Weg. Ihr in der Fachabteilung seid hiermit von der verantwortlichen Bearbeitung ent-
bunden. Helft uns aber bitte als „qualifiziertes Schreibbüro“. – Wir haben die Adresse 

                                                 
269 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 148. 
270 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 129 f. 



 Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 
 

126   

 

von RWE und diese Dinge alle, das ist uns sozusagen geläufig. – So sind wir verblie-

ben.271 

Die Zeugin Ute Stettner hat das Gespräch folgendermaßen geschildert: 

[…] Es hat vor diesem Mailverkehr ein Gespräch zwischen der Ministerin und dem 
Herrn Finke – und ich war noch anwesend – gegeben, in dem der Herr Finke sozusagen 
mit dem Schreiben auf die Ministerin zukam und ihr erläuterte, was der Inhalt des 
Schreibens war. Nämlich, wie Sie alle wissen, hat der Bund mit dem Schreiben Rechts-
grundlage und Begründung vorgegeben und um einen einheitlichen Verwaltungsvollzug 
gebeten. Und in diesem Gespräch ist im Prinzip besprochen worden, wie man mit dem 
Schreiben umgeht, weil es nicht das war, was wir nun im Einzelnen erwartet hatten, son-
dern kein unterschriftsreifer Entwurf. Das Gespräch hat am späten Nachmittag stattge-
funden. […] 

Nach meiner Erinnerung war das so, weil, ich glaube – – Also, wenn ich mich richtig er-
innere, musste die Ministerin am frühen Abend zum Flughafen und war deswegen unter-
wegs. Und, ich glaube, das Gespräch hat so – ich will mich jetzt nicht festlegen – ab 15, 
16 Uhr stattgefunden. 

Also in dem Gespräch wurde besprochen: Wie gehen wir jetzt mit der neuen Lage um? – 
Wir hatten keinen unterschriftsreifen Entwurf, sondern wir haben die Rechtsgrundlage 
und die Begründung bekommen. Die Ministerin hat dann die Fachabteilung gebeten, sich 
sozusagen ganz eng an dem Entwurf oder an den Vorgaben des Bundes anzulehnen, und 
hat darum gebeten, sich mit den anderen Ländern abzustimmen, weil ja auch der Bund 
uns sozusagen aufgefordert hatte, einen einheitlichen Verwaltungsvollzug herzustellen. 
Die Fachabteilung hat dies auch getan. Sie wissen wahrscheinlich, dass wir auch die An-
ordnungsentwürfe der anderen Länder bekommen haben. 

Niedersachsen ist deswegen sozusagen in unserem Fokus auch gewesen, weil der Staats-
sekretär auch Kontakt mit dem Staatssekretär Birkner hatte und die sich abgestimmt ha-
ben und miteinander telefoniert haben. Als der Entwurf dann am Donnerstag kam, ist 
entschieden worden, dass wir uns eng an den niedersächsischen Entwurf anlehnen, um 

eben einen einheitlichen Verwaltungsvollzug herzustellen, wie vom Bund gefordert.272 

Ähnlich hat die Zeugin Lucia Puttrich die Abläufe beschrieben: 

Mittwoch, der 16. März 2011, war der Tag, an dem dann im Umweltministerium auf das 
Eingehen der Vorgabe des Bundes gewartet wurde. – Nicht nur gewartet wurde. Am 
Nachmittag fand dann eine Rücksprache des Abteilungsleiters Finke mit mir und, nach 
meiner Erinnerung, der Leiterin des Ministerbüros, Frau Stettner, statt. Das war am 
Nachmittag, weil ich weiß, dass ich an diesem Abend gegen 17 Uhr das Haus verlassen 
hatte. Am Nachmittag fand diese Besprechung statt. Herr Finke trug mir vor, dass die 
Vorgabe des Bundes nun eingetroffen sei, dass diese Vorgabe aber nicht ganz seinen per-
sönlichen Erwartungen entspreche. Er sagte: Rechtsgrundlage in Ordnung; aber sie ent-
sprach nicht seinen persönlichen Erwartungen, weil er sie für dürftig in der Begründung 
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hielt. Er sagte von seiner Seite, er hätte sich eine ausführlichere Begründung für den Ge-
fahrenverdacht vorgestellt, ließ aber auch gleichzeitig keinen Zweifel daran, dass wir die 
Vorgabe des Bundes umzusetzen haben, dass wir im Rahmen der Bundesauftragsverwal-
tung zu handeln haben und wir deshalb, unabhängig davon, wie die Vorgabe aussieht, 
die Vorgaben des Bundes im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung umzusetzen haben. 
Er verwies in diesem Gespräch darauf, dass es ja nun eine Vorgabe des Bundes sei, und 
da es eine Vorgabe des Bundes sei, gehe er davon aus, dass er die Vorgabe nur ungern 
unterzeichnen würde.  

Wir verabredeten im Rahmen dieser entsprechenden Rücksprache, dass die Fachabtei-
lung einen Entwurf erstellen solle, die sich natürlich streng nach den Vorgaben des Bun-
des richtet. Der Bund hatte ja ein bundeseinheitliches Verfahren vorgegeben. Ich bat ihn 
in dieser Rücksprache darum, dass er sich eng mit den anderen Bundesländern abstimmt, 
und daraufhin, nach dieser Rücksprache, übernahm die Fachabteilung die Erstellung des 

Anordnungsentwurfs.273 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat auf Nachfrage zum genauen Zeitpunkt der Besprechung 
bestätigt, dass das Gespräch nicht am Abend des 16. März sondern am Nachmittag 
stattgefunden hatte: 

[…] Das Gespräch mit Herrn Finke kann nur nachmittags gewesen sein. Es muss deut-
lich vor 17 Uhr gewesen sein, weil ich um 17 Uhr das Haus verlassen habe. Ich bin um 
17 Uhr auf dem Weg zum Flughafen gewesen und bin gegen 18 Uhr von Frankfurt nach 
Berlin geflogen. Insofern kann es nur vorher gewesen sein, allein weil physische Anwe-

senheit nur in dem Bereich möglich gewesen ist, und das fand persönlich statt. […]274 

 

b) Umsetzung im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung 

 
Der Zeuge Guntram Finke legte der Hausleitung in der Besprechung dar, dass das hes-
sische Umweltministerium – trotz der rechtlichen Bedenken der Fachabteilung – die 
Vorgaben des Bundesumweltministeriums zwingend umsetzen müsse, da man im Rah-
men der Bundesauftragsverwaltung tätig werde. Die Zeugin Ute Stettner hat hierzu aus-
gesagt: 

Ja. Also der Herr Finke hat in dem Gespräch Zweifel an der Rechtsgrundlage geäußert. 
Zu jedem Zeitpunkt ist aber auch durch die Fachabteilung immer wieder klargemacht 
worden, dass wir das umsetzen müssen, also dass wir hier in Bundesauftragsverwaltung 
handeln. Und der Herr Finke hat auch in dem Gespräch Sorgen geäußert, was die Unter-
schrift durch die Abteilung angeht und die Mitzeichnung durch die Abteilung. Diese Sor-
gen hat die Ministerin sehr ernst genommen, weil sie wie alle anderen wusste, dass das 
sozusagen auch kein Produkt der Fachabteilung war, sondern dass es eine Vorgabe des 
Bundes war, und das war auch ein Prozess. Am Ende ist entschieden worden, dass der 
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Staatssekretär, wie in allen anderen Ländern auch, unterzeichnet. Das waren die Ge-
sprächsinhalte vom Mittwoch, an die ich mich erinnere. […] 

Der Herr Finke hat deutlich gemacht, dass er Bedenken hinsichtlich der Rechtsgrundlage 
und der Begründung hat. Er hat aber zu jedem Zeitpunkt – und das war im Prinzip in der 
ganzen Abteilung so – festgestellt, dass wir gar nicht anders handeln können, weil der 

Bund uns das vorgegeben hat und das umgesetzt werden muss. […]275 

Der damalige Umweltstaatssekretär Mark Weinmeister hat in diesem Zusammenhang 
dargelegt: 

Wichtig war in der Frage der Rechtsgrundlage, die uns vom Bund gegeben worden ist, 
dass der § 19 Abs. 3 des Atomgesetzes in diesem Bereich einschlägig war. Die Abteilung 
war mit dem, was sie von dem BMU bekommen hat, nicht besonders glücklich. Das muss 
man an dieser Stelle deutlich sagen. Die fand das, was der BMU oder das BMU uns ge-
schickt hat bzw. als Vorgabe gegeben hat, eher nicht so toll, sagte aber auch: Wir haben 
keine andere Möglichkeit, wir müssen das umsetzen. – Das war für uns die wichtige Fra-
ge: Ist das so, wie es da steht, 1 : 1 umzusetzen oder nicht? – Das, was uns die Abteilung 
gesagt hat in diesem Fall, war: Ja, wir sind nicht glücklich, aber wir sehen keine Chance, 
es anders zu machen. 

Dementsprechend hat sich natürlich auch die Abteilung eingelassen und gesagt, sie hätte 
eher Bauchschmerzen damit, aber sie wollte uns trotzdem weiter helfen und dort zur Ver-

fügung stehen, um einen rechtskräftigen Bescheid zu erlassen. […]276 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat ebenfalls bestätigt, dass die Fachabteilung der Ansicht 
war, dass das Schreiben des Bundesumweltministeriums zwingend umzusetzen sei: 

Ich hatte in meinem Eingangsstatement schon gesagt, dass Herr Finke keinen Zweifel da-
ran ließ, dass die Rechtsgrundlage § 19 Abs. 3 die richtige sei. Er sagte allerdings, dass 
er sich eine umfangreichere Vorgabe des Bundes vorgestellt hatte und eine umfangrei-
chere Begründung des Gefahrenverdachts vorgestellt hatte. Gleichzeitig ließ er keinen 
Zweifel daran, dass wir im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung das umzusetzen ha-
ben, was der Bund uns vorgibt. Insofern hat er sich auf der Grundlage dessen auch im-
stande gesehen, eine entsprechende Vorlage durch die Fachabteilung zu erarbeiten, auf-
grund der Vorgabe des Bundes, die im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung zu erstel-
len ist. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass er, weil es eine Vorgabe des Bundes war, sag-
te, dass er am liebsten nicht unterschreiben wolle. Das habe ich entsprechend zur Kennt-
nis genommen. […] 

In der Bewertung, dass § 19 Abs. 3 die Rechtsgrundlage war, gab es nach meiner Erin-
nerung überhaupt gar keine Zweifel vonseiten der Fachabteilung, sondern das ist die 
Rechtsgrundlage, von der auch die Fachabteilung ausgegangen ist, dass das die einzige 
ist, nach der man zeitweise stilllegen kann. Die Fachabteilung, oder ich muss immer sa-
gen, Herr Finke – weil das der Gesprächspartner war, mit dem ich gesprochen hatte – 
hat eine andere Vorstellung, wie die Begründung aussehen könnte, dass die umfangrei-
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cher sein könnte und nicht in einem allgemeinen Gefahrenverdacht formuliert wäre, wo-
bei das natürlich die Sichtweise speziell für ein Kraftwerk war. Der Bund hatte die 
Sichtweise für ein bundeseinheitliches Verfahren für alle Bundesländer und für alle ent-
sprechenden Kraftwerke. Insofern ist man davon ausgegangen, dass die Sichtweise des 
Bundes, der ja nun auch die Verantwortung zu tragen hatte für ein sauberes Verfahren 

für alle Kraftwerke, das auch entsprechend geprüft hat. Das war die Situation.277 

 

c) Freistellung der Fachabteilung von der inhaltlichen Bearbeitung 

 
Der Untersuchungsausschuss ist mit Blick auf das Gespräch am Nachmittag des 16. 
März 2011 der Frage nachgegangen, ob die Fachabteilung wegen ihrer rechtlichen Be-
denken von der weiteren Bearbeitung des Vorgangs entbunden wurde.  
 
Aus Sicht des Zeugen Guntram Finke wurde die Abteilung aufgrund der vorgetragenen 
rechtlichen Bedenken von der weiteren inhaltlichen Bearbeitung der materiellen Be-
gründung der Stilllegungen nach § 19 Abs. 3 Atomgesetz freigestellt. Die Abteilung 
sollte – abgesehen von dem später aufgeworfenen Punkt der Anhörung – für die inhalt-
liche Umsetzung des Schreibens vom 16. März 2011 lediglich unterstützend als „quali-
fiziertes Schreibüro” dienen. Der Zeuge hat dies dem Ausschuss gegenüber folgender-
maßen dargelegt: 

 Das „qualifizierte Schreibbüro“ ist in erster Linie davon abgeleitet, dass Frau Ministe-
rin Puttrich uns sozusagen von der Bearbeitung freigestellt hat. Sie hat gesagt: Ich als 
Hausleitung möchte, dass dieser Bescheid so erstellt wird, wie er vom BMU 1 : 1 vor-
gegeben ist. – Hätte man uns freie Hand gegeben, dann wäre ich natürlich auf den BMU 
zugegangen und hätte diese ganzen Fehlstellen dort reklamiert. „Qualifiziertes Schreib-
büro“, weil ich eine klare Freistellung hatte. Die Hausleitung hat so agiert; das muss ich 
hier so sagen. 

Es ist auch ganz klar dokumentiert. Es gibt in der Geschäftsordnung klare Regelungen: 
Jedes amtliche Schreiben, das produziert wird, wird von dem verantwortlichen Bearbei-
ter abgezeichnet. Die Mitzeichnungslinien, die Mitzeichnungspflichten sind in der Ge-
schäftsordnung dokumentiert. Der Staatssekretär hat ein Schreiben unterzeichnet, in dem 
absolut keine Mitzeichnung zu finden ist. Wenn er das akzeptiert, dann bestätigt er im 
Grunde genommen die Freistellung der Abteilung. Wenn mir jemand aus meiner Abtei-
lung so etwas vorlegen würde und ich hätte es nicht vereinbart, würde ich den zur Rück-
sprache bitten und sagen: „Hier!“ Das ist meine Auffassung. Das ist eine ganz klare Do-
kumentation. Es gibt eine Abzeichnungspflicht, eine Mitzeichnungspflicht. Wenn meine 
Vorgesetzten akzeptieren, dass ich nicht mitzeichne, dann bestätigen sie die zuvor getrof-
fene Vereinbarung. 

Ich muss auch sagen, ich habe diese Vereinbarung damals und auch heute noch mit Res-
pekt mit der Frau Ministerin getroffen. Hier gab es eine politische Strategie, die die Be-
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amtenschaft in Schwierigkeiten gebracht hätte, und man hat uns freigestellt. Das ist 

okay.278 

Der Zeuge Matthias Ullrich, der bei der Besprechung am 16. März 2011 nicht persön-
lich anwesend war, hat die Vorgänge wie folgt geschildert: 

Also, Herr Finke hat mir nach meiner Erinnerung am Donnerstag, dem 17. März, mor-
gens davon berichtet, dass das so gekommen ist. Ich meine, mich erinnern zu können, 
dass es noch am Abend ein Gespräch gab – also, ich weiß es nicht, ich nehme an, nach 
19:09 Uhr, möglicherweise aber auch davor, das weiß ich nicht –, jedenfalls habe ich 
diese Information erst am 17. März nach meiner Erinnerung bekommen, so. Und er be-
richtete mir, dass Herr Finke und die Abteilung von der Bearbeitung entbunden wurden. 
Also, an mich hat man da nicht speziell gedacht. Und ab da war dann qualifizierte 
Schreibarbeit nur noch gewünscht. Ich habe den Entwurf um 19:09 Uhr noch verschickt, 
ohne mich entbunden zu fühlen. Aber da habe ich, wie gesagt, auch hingewiesen auf die 
Lücken, und dass das wirklich kein abgeschlossener Entwurf ist. […] 

Die Aufgabe war dann, qualifizierte Schreibarbeit zu machen, und in diesem Rahmen 
habe ich mich, wie Herr Rock gesagt hat, berufen gefühlt, da etwas zu verbessern. Also, 
das habe ich zumindest versucht. Das hat nicht funktioniert. Der VGH hat gesagt, das 
würde nicht genügen. Allerdings schon unter dem Eindruck: Wir sind nicht mehr die Be-
arbeiter. Da steht kein Bearbeiter drauf, da gibt es keine Mitzeichnung. Trotzdem hat 
man sich bemüht. 

[D]as ist auch kein Terminus technicus. Das haben wir dann so beschrieben. Also, wir 
sollten die Schreibarbeit machen. Und das sollten wir machen, weil wir einen Back-
ground haben. Wir sollten das aber nicht verantworten. Die Verantwortung sollte von 

der Hausleitung übernommen werden.279 

Auf die Frage, wie er von dem Inhalt des Gespräches am vorherigen Abend erfahren 
habe, führte der Zeuge weiter aus:  

Hat Herr Finke mir am Morgen gesagt. Und daraufhin habe er gegenüber der Hauslei-
tung gesagt, dass er erhebliche Risiken sehe, wenn man das so macht, und dass die Abtei-
lung das nicht mittragen könne. Wenn die Abteilung damit weiter beauftragt bliebe, wä-
ren Stellungnahmen diesbezüglich nicht zu vermeiden; die müssten dann eben mit in die 
Akten genommen werden. 

Und daraufhin, so hat er mir berichtet, habe die Hausleitung erklärt, die weitere Be-

arbeitung des Vorgangs zu übernehmen und die Abteilung IV zu entbinden.280 

Der Zeuge Günther Veit, der ebenfalls nicht in der Besprechung am 16. März 2011 per-
sönlich anwesend war, hat in diesem Zusammenhang erklärt: 
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Als ich am 17. morgens ins Büro kam – ich bin nicht der Früheste, also zwischen 8:30 
Uhr und 9:00 Uhr – stand gleich Matthias Ullrich bei mir. Herr Finke ließ, glaube ich, 
auch nicht lange auf sich warten. Ich wurde informiert, was am Vortag passiert ist, und 
wurde auch mit den Dingen konfrontiert. 

Die Eckpunkte würde ich wie folgt benennen: Erstens. Vom BMU ist ein Schreiben da, 
wonach der Betrieb eingestellt werden sollte. Das war mir schon aus veröffentlichten 
Verlautbarungen vom Dienstag bekannt. Neu war eben, dass es jetzt ein Schreiben des 
BMU gab, in dem stand: Betriebseinstellung, Rechtsgrundlage, Zeitdauer drei Monate, 
Begründung sowie einheitlicher Vollzug durch die Länder. Das war eingegangen. 

Dann war für mich auch eine wichtige Botschaft: Die Fachabteilung hat keine Entschei-
dung zu treffen; die Hausleitung wird den Fall bearbeiten. […] 

„[…] Schreibarbeiten“. – Ich habe das eher im Verhältnis zur Hausleitung gesehen und 
dass die Hausleitung das nimmt, was der Bund umsetzt. Das wird dann zu uns durchge-
reicht: Bitte, das soll der Text sein. Schreiben Sie den Text rein. Sie wissen die Adresse 
vom Kernkraftwerke Biblis. – Das halten wir vor. So banal kann man sich das vorstellen. 
Inhaltlich-sachlich ist da nichts zu ändern. Der Text steht fest. – Bitte schreiben Sie noch 
„Biblis A“ und „Biblis B“ hinein. – Das ist zu machen. Das muss jemand umsetzen. Das 
haben wir als unsere Aufgabe begriffen. […] 

Es gab noch die Überlegung von Herrn Ullrich, der sagte: keine Anhörung. – Er sagte 
mir gleich auch: Da müssen wir doch etwas tun. – Er hatte auch schon eine Idee. Da 
habe ich gesagt: Dann formuliere sie einmal an. – Dabei kam dann dieser Passus heraus. 
Ich habe ihn mir zu Eigen gemacht, darüber nachgedacht, ihn geprüft und ihn am 18. mit 
Herrn de Witt besprochen. Da war ich schon auch dran. Ansonsten erschöpfte es sich 

eben auch darin.281 

Entgegen dieser Darstellung sollte nach Auffassung der Hausleitung die Fachabteilung 
weiterhin vollumfassend am Entwurf der Stilllegungsverfügungen mitarbeiten. Die 
Anwesenden der Besprechung waren sich aufgrund des Vortrags der Fachabteilung in 
der Bewertung darüber einig, dass die Vorgaben des Bundesumweltministeriums 1 : 1 
umgesetzt werden mussten. Die entsprechenden Arbeiten sollten durch die Fachabtei-
lung in enger Abstimmung mit der Zeugin Ute Stettner erfolgen.282 Lediglich die Unter-
schrift unter den Stilllegungsverfügungen sollte – wie in den anderen betroffenen Län-
dern auch – durch den Amtschef erfolgen. Die Zeugin Ute Stettner hat zum Gesprächs-
inhalt und der Mitarbeit der Fachabteilung ausgesagt: 

Ja. Also der Herr Finke hat in dem Gespräch Zweifel an der Rechtsgrundlage geäußert. 
Zu jedem Zeitpunkt ist aber auch durch die Fachabteilung immer wieder klargemacht 
worden, dass wir das umsetzen müssen, also dass wir hier in Bundesauftragsverwaltung 
handeln. Und der Herr Finke hat auch in dem Gespräch Sorgen geäußert, was die Unter-
schrift durch die Abteilung angeht und die Mitzeichnung durch die Abteilung. Diese Sor-
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gen hat die Ministerin sehr ernst genommen, weil sie wie alle anderen wusste, dass das 
sozusagen auch kein Produkt der Fachabteilung war, sondern dass es eine Vorgabe des 
Bundes war, und das war auch ein Prozess. Am Ende ist entschieden worden, dass der 
Staatssekretär, wie in allen anderen Ländern auch, unterzeichnet. Das waren die Ge-
sprächsinhalte vom Mittwoch, an die ich mich erinnere.  

[E]ine formale Entbindung hat es nicht gegeben. Jetzt müssen wir uns aber sozusagen 
die zwei Sachverhalte einmal anschauen. Wir haben Vorgaben des Bundes bekommen, 
die umzusetzen waren. An den Vorgaben hat natürlich die Fachabteilung nicht mehr ge-
arbeitet, sondern sie hat sie im Prinzip 1 : 1 übernommen. 

Woran die Fachabteilung aber ganz normal weitergearbeitet hat – das können Sie auch 
den Unterlagen sicherlich entnehmen –, ist, sie hat hinsichtlich der Anhörung und der 
Abstimmung mit den anderen Ländern auch weiter die Hausleitung beraten. Also würde 
ich das sozusagen teilen. Wir alle waren qualifiziertes Schreibbüro für den Bund, die 
Fachabteilung hat aber hinsichtlich der Anhörung und der Abstimmung mit den anderen 
Ländern ganz normal weitergearbeitet wie jede Fachabteilung in jedem anderen Beispiel 
auch. Und sie sind am Ende von der Unterschrift entbunden worden. […] 

Es gab lange, lange Zeit nach der Stilllegungsanordnung Vermerke, in denen die Fach-
abteilung geschrieben hat, dass im Prinzip am 17.03. von ihr nichts mehr zu veranlassen 
war. Wir alle wissen, dass wir da heftig miteinander hin- und hergemailt haben. Insofern 
hat die Fachabteilung sozusagen zum Ausdruck gebracht, dass sie eigentlich mit dem 
Vorgang nichts zu tun hatte. Dem war nicht so. 

Das „qualifiziertes Schreibbüro“ habe ich aus den Medien erfahren. Das war auch nicht 
so. Das war so im Hinblick auf die Rechtsgrundlage und Begründung. Da waren wir alle 
das qualifizierte Schreibbüro des Bundes. In allen anderen Sachen, wie vorhin schon 
ausgeführt, hat die Fachabteilung natürlich genauso weitergearbeitet wie bisher. Das 
sehen Sie auch an dem regen Mailverkehr, den ich zum Beispiel am 17.03. mit der Fach-
abteilung hatte. Und wir haben im Prinzip eine Standleitung gehabt in den Tagen. […] 

Also es gab da überhaupt gar keinen Dissens oder Streit, sondern die Ministerin hat die 
Sorgen der Fachabteilung gesehen, und am Ende ist das dann ja auch so entschieden 
worden. Wir haben erst einmal geschaut: Wie machen die anderen Länder das denn? – 
Und die anderen Länder haben auch durch die Staatssekretäre unterzeichnen lassen. 
Dann haben wir das auch so gemacht. Also das war eine sehr unproblematische Atmo-
sphäre auch. Das ist mir auch wichtig, das hier einmal zu sagen, weil das in den Zeitun-
gen immer ein bisschen anders geschrieben wurde, was ich so in den Zeitungen gelesen 

habe. Da war man sich recht einig drüber.283 

Auch nach Aussage des Zeugen Mark Weinmeister gab es keine formelle Entbindung 
der Fachabteilung durch die Hausleitung, sondernd die Fachabteilung bearbeitete den 
Vorgang eigenverantwortlich weiter: 
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Also ich habe diese Vorgaben nicht gemacht, und ich kenne sie auch nicht in der Art und 
Weise. Ich weiß allerdings, dass im Gespräch mit der Ministerin der Abteilungsleiter, so 
wie es mir die LMB später berichtet hat, die Bedenken, die ich hier eben schon formuliert 
habe, von der Abteilung vorgetragen worden sind, die Abteilung aber auch gesagt hat, 
dass wir dies trotzdem so umsetzen müssen. 

Die entscheidende Frage – – Ich kann mit dem Begriff „qualifiziertes Schreibbüro“ we-
nig anfangen. Denn normalerweise gebe ich einen Auftrag in die Abteilung und kriege 
dann dazu einen Vorschlag aus der Abteilung. Und dann gucke ich mir den Vorschlag an 
und sage, ob das so ist, wie ich das haben möchte, bzw. ob das in dem Sinne ist, wie wir 
das besprochen haben oder ob wir dort Änderungen machen müssen. So ist das normale 
Verfahren, und das hat auch weiterhin stattgefunden. Also der erste Entwurf, den ich 
dann gesehen habe, war am Donnerstagmorgen, um zehn Uhr herum. Das war aber, wie 
gesagt, noch ein eigener Entwurf. Dann habe ich den niedersächsischen bekommen, von 
meinem Kollegen Birkner, den er mir zugeschickt hat. Den habe ich dann an die Abtei-
lung gegeben. Habe gesagt: Bitte vergleicht das mit dem, was die Niedersachsen ge-
macht haben. Guckt, was wir davon verwenden können, weil es ja bundeseinheitlich sein 
soll. – Dann kamen immer wieder neue Vorschläge, die ich dann auch immer mit der Lei-
terin des Ministerbüros besprochen habe. Das waren bestimmt drei- oder viermal Ände-
rungen, die im ganz normalen Verfahren stattgefunden hätten. 

Wie gesagt, das Verfahren ist so gewesen, wie es sonst auch ist. Deswegen ist „qualifi-
ziertes Schreibbüro” etwas – – Wie gesagt, das kann ich jetzt nicht mit Leben füllen, was 
das sein soll. Sondern entscheidend ist doch, dass die Abteilung die Stilllegungsverfü-
gung vorbereitet hat und auch weiter dran gearbeitet hat – die sich übrigens auch mit 
den anderen Bundesländern dazu abgestimmt hat – und es uns dann gegeben hat. Ich 
weiß, dass die Abteilung große Bedenken hatte, dies zu unterschreiben, weil sie, wie ge-
sagt, die Bauchschmerzen hatte wegen der Rechtsgrundlage, aber da war die Vereinba-
rung mit der Ministerin, dass wir erst einmal gucken, was die anderen Bundesländer ma-

chen und wie die dann vorgehen, und das haben wir am Ende dann auch umgesetzt.284 

Auf weitere Nachfrage hat der Zeuge erklärt, dass für ihn aufgrund des regen E-
Mailverkehrs jederzeit erkennbar war, wer innerhalb der Abteilung den Vorgang be-
arbeitete: 

Wie gesagt, wir haben die ganze Zeit – – Die klassische Mitzeichnung ist ja immer dazu 
gedacht, dass man nachvollziehen kann, wer an welchem Schritt wie beteiligt war. Die 
ganze Zeit habe ich die Mails bekommen bzw. konnte ich an den Mails sehen, wer daran 
beteiligt war, dass Herr Ullrich den Vorschlag gemacht hat, dass Herr Veit – am Mitt-
woch nicht; da war er nicht am Dienst, aber am Donnerstag – und dass Herr Finke uns 
das auch jedes Mal weitergeschickt hat. Also das kann man ja aus den Mails erkennen. 

Von daher ist eigentlich die Art und Weise, wie dieser Bescheid entstanden ist, für mich 
relativ klar gewesen. Die klassische Mitzeichnungsleiste ist nicht dabei, ja, aber die Fra-

                                                 
284 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 72 f. 



 Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 
 

134   

 

ge ist ja: Wie entsteht denn so ein Bescheid, und wer hat daran mitgewirkt? – Das war 

auch so erkenntlich.285 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat ebenfalls der Aussage widersprochen, die Fachabteilung 
sei wegen ihrer rechtlichen Bedenken entbunden worden oder habe sich in irgendeiner 
Form verweigert, den Vorgang zu bearbeiten. Zum Inhalt der Besprechung mit dem 
Zeugen Guntram Finke hat sie dem Ausschuss gegenüber ausgesagt: 

Herr Vorsitzender, ich kann nicht beurteilen, wie diejenigen, die an den Gesprächen zwi-
schen Herrn Finke und mir nicht teilgenommen haben, bestimmte Dinge wahrgenommen 
haben. Ich kann nur sagen, dass mein Gesprächspartner immer Herr Finke gewesen ist 
und kein weiterer Mitarbeiter, auch nicht Herr Ullrich.  

Herr Finke hatte – – Man muss sich auch die Situation ein Stück vorstellen, in der sich 
damals die Mitarbeiter befanden. Die Mitarbeiter oder, besser gesagt, auch Herr Finke, 
das sind diejenigen gewesen, die über viele Jahre und Monate und auch in diesen Tagen 
immer wieder die Sicherheit von Biblis bestätigt haben und insbesondere in diesen Tagen 
– ich habe den Verlauf ja geschildert – auch in der Einschätzung der Abläufe in Japan 
davon ausgegangen sind, dass Biblis weiterhin als sicher zu bezeichnen ist. Das war die 
Grundsituation. Das heißt, diese Situation, in der der Bund entschieden hatte, dass man 
ein entsprechendes Moratorium verkünden wird und nicht nur ein Moratorium verkünden 
wird, sondern auch die Kraftwerke für eine Sicherheitsüberprüfung zeitweise stilllegen 
möchte, war in der Tat für die Fachabteilung eine extrem schwierige, sowohl inhaltlich, 
weil es eine neue Situation war, als auch zeitlich. Und die zeitliche Dimension habe ich 
ja ein Stückchen beschrieben: Es ging innerhalb von wenigen Tagen, innerhalb von we-
nigen Stunden, in denen der Bund entschied, ohne die Länder entsprechend einzubezie-
hen. Der Bund hatte innerhalb von einer sehr kurzen Zeit die entsprechende Vorgabe 
gemacht, nach welcher Rechtsgrundlage, auch mit welcher Begründung hier entspre-
chend vorzugehen ist. Das heißt, Mitarbeiter standen unter Druck, und ich hatte auch 
durchaus Verständnis für Mitarbeiter, die im Moment unter Druck stehen, die sagen: Wir 
müssen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung eine Vorgabe umsetzen, die in einem 
extremen, zeitlich engen Fenster vorgegeben ist und in dem ja auch die Stilllegung sehr 
kurzfristig durchgeführt werden sollte.  

In diesem Zusammenhang hatte mir Herr Finke seine „Bauchschmerzen“ entsprechend 
dargestellt: Am liebsten würde er nicht unterschreiben. Das habe ich zur Kenntnis ge-
nommen an der Stelle und hatte auch Verständnis hierfür. Insofern habe ich das entspre-
chend zur Kenntnis genommen. Herr Finke ist dann auch aus diesem Gespräch heraus, in 
dem weiter an der Stilllegungsverfügung gearbeitet wurde. Die Fachabteilung hat die 
entsprechende Arbeit ja nicht eingestellt. Ich musste an der Stelle auch keinen Druck 
ausüben und freistellen, weil auch nach dem Gespräch entsprechend weiter an der Ver-
fügung gearbeitet wurde. Es war auch kein Klima, in dem man Streit gehabt hätte, in dem 
man hätte anordnen müssen, in dem man formal irgendwie hätte entbinden müssen, son-
dern es war ein Klima, in dem wir alle miteinander, d. h. sowohl die politische Spitze bei 
uns als auch die Mitarbeiter das Interesse hatten, die Vorgaben des Bundes schnellst-
möglich umzusetzen. Wir haben alle an einem Strang gezogen. Das war kein Konflikt, 
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keine Streitsituation, sondern es war eine, in der wir alle unter einem enormen Druck 

standen und eine Aufgabe lösen wollten, die uns vorgegeben wurde.286 

Auf Vorhalt der Aussage des Zeugen Guntram Finke hat die Zeugin weiter ausgeführt:  

Also der Herr Finke gibt Ihnen ja das wieder, was ich Ihnen auch wiedergegeben habe, 
zumindest in dem Absatz, den ich jetzt hier sehe. Logischerweise, wenn man eine einzelne 
Aussage liest, ist es immer schwierig, das im Zusammenhang zu beurteilen.  

Wir haben keine Haftungsfragen erörtert, ist das, was er wiedergibt. Das war kein Ge-
sprächsgegenstand an der Stelle. Jetzt lassen wir auch den atmosphärischen Teil weg, 
denn wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass es atmosphärisch keine aufgeladene 
Stimmung war, die an der Stelle schwierig gewesen wäre. 

Er hat Ihnen gleichzeitig hier entsprechend gesagt, dass der Weg, wie wir ihn vereinbart 
hatten, einer war, der für ihn in Ordnung gewesen ist und auch tragbar gewesen ist, dass 
eine entsprechende Weisung nicht notwendig gewesen sei, weil ich auch nicht entspre-
chend angewiesen habe. Auch das hat er Ihnen gesagt. 

Ich habe Ihnen die Verfahrensweise vorhin beschrieben, wo er sagte, welche „Bauch-
schmerzen” er wie hat. Wir hatten über die Situation gesprochen. Ich habe Ihnen vorhin 
gesagt, dass ich selbstverständlich auch versucht habe, für Mitarbeiter ein Stück Druck 
herauszunehmen und nicht an Stellen Druck zu erzeugen, wo keiner notwendig ist. Für 
uns gemeinsam war entscheidend, dass wir am Ende ein vernünftiges Ergebnis haben, 
und das Ergebnis sollte eine entsprechende Anordnung sein, die erstellt werden kann. 
Nach diesem Gespräch hat die Fachabteilung weiter an der entsprechenden Anordnung 
gearbeitet. Wie ich eben ja auch erläutert hatte, muss man differenzieren bezüglich der 
entsprechenden Umsetzung oder der entsprechenden Mitzeichnung. Insofern war das ein 
gangbarer Weg, der da gemacht wurde. Von „remonstrieren“ wurde nicht gesprochen. 
Ich habe auch nicht formal entbunden, wie das so ein Stück in den Raum gestellt wird, 
sondern wir haben eine vernünftige Verfahrensweise gefunden, mit der jeder leben konn-
te, an der am Ende auch eine Anordnung stand und an der auch die Fachabteilung ent-
sprechend noch mitgearbeitet hat, immer im Bewusstsein, dass sie aber umsetzt, was sie 
im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung vom Bund vorgegeben bekommt. […] 

[D]as ist kein Widerspruch, sondern die Grundfrage ist ja immer, wie – – Da müssten 
wir darüber reden, was man als „entbunden“ empfindet oder als „entbinden“ bezeich-
net. Wenn Sie sagen, das ist ein formaler Akt, in dem man jemanden entbindet, indem 
man sagt: „Ich entbinde Sie davon“, das ist eine andere Situation, als wenn Sie sich auf 
eine Verfahrensweise einigen, wo Sie jemandem etwas ersparen.  

Dass das empfunden ist als „Wir sind inhaltlich entbunden, weil wir das umsetzen, was 
der Bund entsprechend vorgegeben hat“, das ist unbestritten in der Wahrnehmung derer, 
die das entsprechend aufgenommen haben. Aber es gab keine formale Entbindung. Dass 

es faktisch so empfunden wurde – klar, dafür habe ich Verständnis.287 

                                                 
286 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 23 f. 
287 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 78 f. 



 Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 
 

136   

 

 

4. Erster Entwurf der Fachabteilung 

 
Der Zeuge Guntram Finke leitete, wie von der damaligen hessischen Umweltministerin 
erbeten, das Schreiben des Bundesumweltministeriums unter anderem an die Zeugin 
Lucia Puttrich und den Zeugen Mark Weinmeister sowie an die Referenten seiner Ab-
teilung, darunter an die Zeugen Matthias Ullrich, Dr. Gerald Kraus und Günther Veit 
weiter. In der Begleit-E-Mail vom 16. März 2011, 16:59 Uhr, schrieb er zum weiteren 
Vorgehen:  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei die BMU Aufforderung zu einer Anordnung der einstweiligen Betriebseinstellung 
nach § 19 AtG. Das BMU Schreiben ist sehr allgemein gehalten. Wir werden einen An-
ordnungsentwurf erstellen und diesen möglichst mit den anderen Ländern abstimmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Guntram Finke.288 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat auf Vorhalt hierzu erklärt: 

[…] Die Mail, die Sie eben gerade schildern, in der Herr Finke mir die Anordnung zu-
schickte, war im Nachgang unserer Rücksprache. Die Rücksprache fand vorher statt, 
weil, als wir die Rücksprache hatten, er mir von der entsprechenden Anordnung berichte-
te. Es kann auch sein, dass er mir sie zeigte, aber ich hatte sie nicht im eigenen Besitz 
und hatte darum gebeten, dass er sie mir zur Verfügung stellt. Er hat sie mir dann im 
Nachgang zu unserer Rücksprache zugesandt. […]  

Ich hatte eben gerade gesagt, im Eingangsstatement, dass wir im Rahmen dieser Rück-
sprache die Vorstellungen von Herrn Finke – – was er sich vorgestellt hatte, wie eine 
entsprechende Anordnung aussehen würde. Und wir hatten vereinbart, dass wir uns eng 
an die Vorgaben des Bundes halten und dass wir uns mit den anderen Bundesländern ab-
stimmen und dass die Fachabteilung mit dieser Vereinbarung einen entsprechenden An-

ordnungsentwurf macht, was sie dann auch getan hat. […]289 

Der Zeuge Matthias Ullrich begann am Nachmittag des 16. März 2011 mit der Aus-
arbeitung eines Entwurfes. Zuvor hatte er bereits mit dem Zeugen Siegfried de Witt we-
gen der konkreten Umsetzung des Schreibens des Bundesumweltministeriums telefo-
niert.290 Der Zeuge Siegfried de Witt hat zu den Abläufen ausgesagt: 

                                                 
288 HMUKLV X, S. 158. 
289 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 22. 
290 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 7; Stenografischer Bericht-UNA 
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[…] Am 16.03.2011 erhielt ich von Herrn Fokken Kenntnis von der Anweisung des BMU. 
Da Herr Veit nicht im Dienst war, habe ich mit seinem Vertreter, Herrn Ullrich, gespro-
chen und ihm erklärt, die Anweisung sei meines Erachtens eine Weisung. – Wenn ich jetzt 
den Begriff „Weisung“ verwende, dann meine ich damit Folgendes: Das ist also nicht so 
ein förmliches Papier, in dem oben drübersteht „Weisung“ und entsprechende Belehrun-
gen dazu, sondern das ist eine verbindliche Anordnung des BMU in Ausübung seiner 
Sachkompetenz. Ich nenne es nur verkürzt „Weisung“. 

Sie war – das habe ich auch Herrn Ullrich gesagt – nach meiner Auffassung materiell 
rechtswidrig. Aber nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts war sie als 
Weisung zu befolgen. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass es keine Prü-
fungskompetenz des Landes gibt, sondern das Land hat diese Weisung zu befolgen. Wir 
haben damals keine Verfahrensfragen diskutiert. 

Aufgrund meiner eigenen Kenntnis aus den beiden Verfahren hatte ich die Überzeugung 
gewonnen, dass hinsichtlich Biblis A und B keine Gefahr bestand und auch kein Gefah-
renverdacht da war. Es gab eine ausführliche Erörterung mit dem atomrechtlichen Sach-
verständigen, dem TÜV, und der Fachabteilung. Die Fachabteilung beurteile ich als eine 
sehr sorgfältig arbeitende Behörde, die allen Möglichkeiten und auch möglichen Ver-
dachtsmomenten nachgeht. Aus meiner Kenntnis war hinsichtlich beider Anlagen weder 
Gefahr noch Gefahrenverdacht gegeben. Daher meine Beurteilung, dass diese Anwei-
sung rechtswidrig war. 

Die also als freundliche Bitte formulierte Weisung war aus meiner Sicht so zu verstehen, 
dass sie auch unverzüglich umzusetzen war, und zwar in der vorgeschriebenen Form – 
das ist ausdrücklich so formuliert – mit der entsprechenden Begründung. Ich habe da-
mals empfohlen, zumindest in der Einleitung deutlich zu machen, dass dies auf Verlangen 
des BMU geschehe. Das ist in der Verfügung dann auch einleitend formuliert. Ich denke 
einmal, die Verfügung liegt Ihnen allen vor. Da ist ja Bezug genommen auf das Verlan-
gen des BMU. […] 

Ich habe die Bitte, die da geäußert wurde, auch deswegen als Ausübung der Sachkompe-
tenz des Bundes eingestuft, weil derselbe Text mit derselben Aufforderung auch gegen-
über den anderen Bundesländern erging. Ich war damals für das Land Baden-
Württemberg tätig und kannte auch aus Baden-Württemberg dieselbe „Bitte“ des BMU, 

die Anlagen in Philippsburg einstweilen stillzulegen.291 

Auf Nachfrage zu seiner konkreten Mitwirkung am Wortlaut der Stilllegungsverfügung 
hat der Zeuge Siegfried de Witt erklärt: 

Ich habe zu dieser Anordnung überhaupt keine Vorschläge gemacht. Den einzigen Vor-
schlag, den ich gemacht habe, ist der, dass ich gesagt habe: Die Anordnung ist zwar 
rechtswidrig, aber sie ist zu befolgen. Das war der einzige Rat, den ich gegeben habe, 
weil eben so die verfassungsrechtliche Lage ist. Das war der einzige Punkt. Ich habe zu 
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keiner Formulierung einen Vorschlag unterbreitet. Ich habe auch nicht an dieser Anord-

nung im Übrigen mitgewirkt.292 

Der Zeuge Matthias Ullrich formulierte nach dem Gespräch mit dem Zeugen Siegfried 
de Witt einen ersten Entwurf einer Stilllegungsverfügung. Der Entwurf hatte folgenden 
Wortlaut: 

Atomrechtliche Aufsicht nach §19 AtG über das Kernkraftwerk Biblis, Block A  

Aktuelle nukleare Ereignisse in japanischen Kernkraftwerken 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Es ergeht folgender 

Bescheid: 

1. Gemäß § 19 Abs. 3 Satz 2 Nummer 3 des Atomgesetzes (AtG) vom 23.12.1959 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom .... ordne ich an: 

Der Betrieb der Anlage KKW Biblis Block A ist einstweilen / bis (Datum = 3 Monate) 
einzustellen. 

Das Wiederanfahren ist nur mit Zustimmung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde zu-
lässig. 

gebenenfalls: 

2. Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ordne ich die so-
fortige Vollziehung der vorstehenden Anordnung an. 

3. Für diesen Bescheid wird gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2 AtG eine Gebühr von (Betrag) er-
hoben..... oder: 

Die Entscheidung ergeht gebührenfrei.... 

 

Gründe: 

I. 

Das Erdbeben vom 11. März 2011 hat zu gravierenden sicherheitsrelevanten Ereignissen 
in mehreren japanischen Kernkraftwerken und bereits zu (geringen, begrenzten, schwers-
ten, erheblichen) Freisetzungen von Radioaktivität in die Umwelt geführt. 
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Vor diesem Hintergrund haben die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der 
Bundesländer mit Kernkraftwerken beschlossen, die Sicherheit aller Kernkraftwerke in 
Deutschland zu überprüfen. Sie haben ferner beschlossen, die sieben ältesten deutschen 
Kernkraftwerke für einen Zeitraum von drei Monaten vom Netz zu nehmen. 

Die bisher unbestrittene Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke beruht auf der Einhal-
tung des Atomgesetzes, der auf dem Atomgesetz beruhenden Rechtsverordnungen und der 
erteilten Genehmigungen. Die Vorkommnisse in Japan haben jedoch gezeigt, dass Ereig-
nisse auch jenseits der bisher berücksichtigten Szenarien eintreten können. Hieraus re-
sultiert die Notwendigkeit, die Lage unter Berücksichtigung der aktuellen Ereignisse vor-
behaltlos zu analysieren und hieraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Zu diesem 
Zweck wird die Reaktorsicherheitskommission als Gremium unabhängiger Experten in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der Länder und dem Bundesumweltmi-
nisterium eine neue Risikoanalyse im Lichte der Ereignisse in Japan für alle deutschen 
Kernkraftwerke vornehmen. 

Mit Schreiben vom .... wurde Ihnen gemäß § 28 des Hessischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (HVwVfG) Gelegenheit gegeben, zu den für die Entscheidung erheblichen Tat-
sachen Stellung zu nehmen. Sie haben mit Schreiben vom .... geantwortet. Ihre Anmer-
kungen wurden bei der Entscheidung berücksichtigt/konnten nicht berücksichtigt-werden, 
weil.... 

II. 

Die tatbestandlichen Voraussetzungen für den Erlass einer Anordnung nach § 19 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 3 AtG sind vorliegend erfüllt. 

Gemäß § 19 Abs. 3 Satz 1 AtG kann angeordnet werden, dass ein Zustand beseitigt wird, 
aus dem sich durch die Wirkung ionisierender Strahlen Gefahren für Leben, Gesundheit 
oder Sachgüter ergeben können. Insoweit genügt bereits ein Gefahrenverdacht, der im 
Atomrecht bereits dann gegeben ist, wenn sich wegen begründeter Unsicherheiten im 
Rahmen der Risikovorsorge Schadensmöglichkeiten – wie vorliegend auf Grund der Er-
eignisse in Japan – nicht völlig ausschließen lassen. 

Es ist daher zu prüfen, inwieweit bisher nicht berücksichtigte Szenarien nunmehr eine 
neue Bewertung erfordern. 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 19 Abs. 3 Satz 1 AtG kann gemäß Satz 2 Nr. 3 
insbesondere angeordnet werden, dass der Betrieb von Anlagen nach § 7 AtG einstweilen 
eingestellt wird. 

Da sich gerade bei älteren Anlagen die Frage nach den in der Auslegung berücksichtig-
ten Szenarien in besonderer Weise stellen kann, haben sich die Bundesregierung und die 
Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Kernkraftwerken dazu entschlossen, diese An-
lagen für den Zeitraum der Überprüfung vom Netz zu nehmen. Dies ist Ausdruck äußers-
ter Vorsorge, der sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten zum Schutz der 
Bevölkerung verpflichtet sehen. 
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Die Anordnung stellt nach dem Ergebnis der von der Behörde vorgenommenen Verhält-
nismäßigkeitsprüfung das geeignete, erforderliche und verhältnismäßige Mittel dar, um 
im vorliegenden Fall den Schutzzweck des Atomgesetzes gemäß § 1 Nr. 2 AtG zu gewähr-
leisten, denn ..... ? 

gegebenenfalls: 

2. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Ziffer 1 ist auf Grund des überwiegen-
den öffentlichen Interesses an der Maßnahme geboten. Durch das Abwarten einer etwai-
gen rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung wäre die Behörde gehindert, ihrer Pflicht 
nachzukommen, einen möglicherweise gefährlichen Zustand i. S. d. § 19 Abs. 3 AtG zu 
beseitigen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Hessischen 
Verwaltungsgerichtshof…… Klage erhoben werden ........ 

Hochachtungsvoll 

(Unterschrift).293 

Der Zeuge Matthias Ullrich übersandte dem Zeugen Guntram Finke am 16. März 2011 
gegen 19:09 Uhr diesen Entwurf.294 In der Begleit-E-Mail heißt es: 

Sehr geehrter Herr Finke, 

anbei ein 1. Entwurf eines Anordnungsentwurfs zur einstweiligen Betriebseinsteilung 
nach§ 19 Abs. 3 S.2 Nr. 3.AtG, der sich – wie besprochen – in der Begründung weitge-
hend auf die im Schreiben des BMU vom 16.3.2011 gemachten Vorgaben reduziert. Pro-
blematische Punkte, wie die Verhältnismäßigkeitsprüfung habe ich angeführt aber noch 
offen gelassen.  

Im Hinblick auf eine mögliche Amtspflichtverletzung auf Grund einer etwaigen Rechts-
widrigkeit eines solchen Bescheids mangels Vorliegens der Tatbestandsvoraussetzungen, 
habe ich auf Empfehlung von Herrn de Witt ausdrücklich den diesbezüglichen Beschluss 
der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten erwähnt.  

Gruß […].295 

Dieser erste Entwurf der Fachabteilung blieb abteilungsintern. Die Zeugen Mark Wein-
meister und Lucia Puttrich hatten nach eigener Aussage weder Kenntnis vom konkreten 
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Wortlaut dieses ersten Entwurfs, noch davon, dass der Zeuge Siegfried de Witt gegen-
über der Fachabteilung die Frage einer möglichen Amtshaftung aufgeworfen hatte.296  
 

5. Erörterungen der Abteilungsleitung mit der Hausleitung bezüglich einer An-
hörung der RWE Power AG 

 
Der Untersuchungsausschuss hat sich intensiv mit den Abläufen befasst, die dazu führ-
ten, dass die RWE Power AG vor Erlass der Stilllegungsverfügungen nicht angehört 
wurde.  
 
Der Zeuge Guntram Finke hat seine Wahrnehmungen zur Frage der Anhörung dem 
Ausschuss wie folgt dargelegt: 

Es gab da noch den einen Sonderpunkt, und damit kommen wir zu der Frage der Anhö-
rung. Zur Anhörung muss ich auch sagen: Das ist bewusst weggelassen. Die Anhörung 
ist ein Reflex. Dieses Schreiben ist am Nachmittag eingegangen. Ich habe dann unsere 
Leiterin des Ministerbüros angerufen und vorgeschlagen, ich schicke das sofort dem 
RWE, damit man dort mit einer Stellungnahme beginnen kann, unter Zeitaspekten. 

Es wurde ausdrücklich gebeten, das nicht zu tun. Die Ministerin wollte eine schnelle Be-
arbeitung. Wir sollten am 20., am 16., abends, darüber reden. 

Darüber haben wir auch gesprochen. Ich habe nochmals ausdrücklich darauf hinge-
wiesen: Anhörung ist der Regelfall. Aber in Anbetracht der Gesamtsituation – dass man 
am 15. schon Pressemitteilungen des RWE hatte –, habe ich mich bereit erklärt, in der 
Abteilung zu schauen, zu prüfen, ob man nicht eine Begründung für den Wegfall der An-
hörung findet. 

Das, was ich hier sagen würde: Aus meiner Sicht hat die Ministerin entschieden: keine 
Anhörung. – Wir hatten uns bereit erklärt, diesen Weg mitzugehen, indem wir überlegen: 
Wie kann man das begründen? Wobei ich hier auch nochmals ausdrücklich feststelle: 
Erste Priorität, Regelfall, meine Empfehlung: Durchführen einer Anhörung. Aber das 

hätte Zeit gekostet. Das wäre wahrscheinlich nicht bis zum 18. zu erledigen gewesen.297 

Auf Nachfrage, ob die Anhörung bereits in dem persönlichen Gespräch mit der damali-
gen hessischen Umweltministerin am Nachmittag des 16. März 2011 diskutiert wurde, 
hat der Zeuge ausgesagt: 

Ja. Dieses Gespräch war das verfahrensleitende Gespräch. Da wurde das alles, das wei-
tere Vorgehen entschieden: Freistellung der Fachabteilung, Absehen von der Anhörung 
und Prüfung, ob möglich, durch die Fachabteilung. 
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Ich will jetzt nicht – – Das sind jetzt alles Eventualitäten. Wir haben der Ministerin be-
stätigt mit unserer Prüfung, man kann davon absehen. Die Entscheidung war gefallen, es 
war eine konditionierte Prüfung: Eigentlich wäre etwas anderes der Regelweg; wir ma-
chen es jetzt so, aber so geht es auch. 

[…] Ich wollte das sozusagen im Reflex gleich machen; das hatte ich mit Frau Stettner 
besprochen. Sie hat dann gesagt: Nein, keinesfalls, es muss schnell gehen. Wir bespre-
chen das heute Abend mit der Ministerin. – Da wurde dann das Vorgehen so bestätigt: 
Absehen von der Anhörung, Prüfung, wie man das begründen kann, und das ist dann so 

gelaufen. […]298 

Nach Auffassung des Zeugen Guntram Finke wäre eine förmliche Anhörung bis zum 
18. März 2011 wohl auch nicht durchführbar gewesen: 

[…] Sagen wir einmal, wenn man es schnell machen will, hätte ich im ersten Ansatz RWE 
das Schreiben zur Kenntnis gegeben, mit der Bitte um Stellungnahme. Ob man gleich 
reinschreibt „28“, ist jetzt müßig; so haben wir es nicht gemacht. Die Frage hat sich gar 
nicht mehr gestellt; denn diese Diskussion mit RWE wäre gar nicht absehbar gewesen, 
wie lange sich das zeitlich hinzieht. Dann hätten wir im Grunde auch mit dem BMU das 
rückkoppeln müssen. Wir hätten gar nicht auf das eingehen können, was RWE vorgetra-
gen hätte. Das ist auch das Absurde an der Situation: RWE hätte vortragen können, was 
es will; wir hätten mit Sicherheit den Bescheid so erlassen. Der BMU hätte den mit Si-

cherheit so durchgedrückt.299 

Abweichend von der zeitlichen Darstellung des Zeugen Guntram Finke hat die Zeugin 
Ute Stettner erklärt, dass die Anhörung seitens der Fachabteilung erst in einem weiteren 
– separaten – Gespräch am Abend des 16. März 2011 problematisiert wurde anlässlich 
des im ersten Entwurf durch den Zeugen Matthias Ullrich aufgeworfenen Punktes der 
Anhörung der RWE Power AG. Die Zeugin Ute Stettner hat hierzu ausgesagt: 

Na ja, das Einzige, was er angesprochen hat, war – ich sage einmal – das Problem der 
Anhörung. Also ich schätze, dass sozusagen beim Erstellen des Anordnungsentwurfes das 
Problem der Anhörung aufkam und wir dann deswegen darüber gesprochen haben. […] 

Nach meiner Erinnerung – das habe ich vorhin schon einmal gesagt – kam das das erste 

Mal an dem Abend auf, als die Fachabteilung an der Anordnung arbeitete. […]300 

Die Zeugin Ute Stettner hat den Ablauf der Diskussionen zur Anhörung weiter wie 
folgt geschildert: 

Ich glaube, dass die Frage der Anhörung zu dem Zeitpunkt noch nicht Thema war, son-
dern das wurde meiner Erinnerung nach erst am Abend Thema, als die Abteilung an dem 
Entwurf arbeitete, den sie erstellen wollte. Ich meine, dass der Herr Finke mich ange-
sprochen hat – jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob telefonisch oder ob er bei mir vorbei-
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gekommen ist; daran kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich meine, wir 
hätten telefoniert – und mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Problem einer 
Anhörung besteht. 

Ich habe dann gebeten, das erst einmal mit der Hausleitung rückkoppeln zu dürfen oder 
zu können. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mit Ministerin und Staatssekretär tele-
foniert, die mich gebeten haben oder die Fachabteilung gebeten haben, doch bitte zu prü-
fen, ob eine Anhörung zwingend notwendig sei, ob es Möglichkeiten gibt, auf eine Anhö-
rung zu verzichten – wir wissen ja alle, dass die Zeit drängte –, und vor allen Dingen 
auch, wie das die anderen Länder machen. 

Das hat die Fachabteilung auch gemacht. Also die haben das geprüft, sind dann zu dem 
Ergebnis gekommen, dass es nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz die Möglichkeit 
gibt, wenn der Betreiber weiß, was auf ihn zukommt, auf eine Anhörung zu verzichten. 
Deswegen ist am Ende in dem ersten Entwurf, der uns zugegangen ist, auch der Anhö-
rungsverzicht schon drin. Das ist aber ein Prozess gewesen. Also das dürfen Sie sich 
nicht so vorstellen, dass gesagt wurde: „Okay, so machen wir das jetzt“, sondern wir ha-
ben uns natürlich dann noch angeguckt: Wie machen das die anderen Länder? – In den 
Anordnungsentwürfen der anderen Länder ist auch keine Anhörung verzeichnet, und so 
ist irgendwann im Laufe des Donnerstag auch die Entscheidung gefallen, das so zu ma-
chen, mit dem Passus, der uns von den anderen Ländern unterscheidet; denn dieser Pas-
sus war der Fachabteilung sehr wichtig, um zu dokumentieren, dass wir das geprüft ha-

ben und nicht einfach nur vergessen haben.301 

Auch nach Aussage der Zeugin Lucia Puttrich spielte die Anhörung in der Besprechung 
am Nachmittag des 16. März 2011 noch keine Rolle, sondern erst im weiteren Verlauf 
der Bearbeitung der Stilllegungsverfügung durch die Fachabteilung. Ebenso sei die 
Frage der Anhörung nicht bereits entschieden worden, bevor die Prüfung durch die 
Fachabteilung erfolgt war. Vielmehr habe die Fachabteilung diesen Punkt ergebnisoffen 
prüfen sollen. Die Fachabteilung habe es als Ergebnis dieser Prüfung für rechtlich mög-
lich gehalten, auf eine Anhörung zu verzichten. Die Zeugin Lucia Puttrich hat insoweit 
erklärt:  

Dann am Donnerstagvormittag, am 17. März – – Das ist ein Tag, der natürlich auch 
noch von den normalen Dienstgeschäften geprägt gewesen ist und an dem auch die Ab-
teilung im Umweltministerium neben der Anordnung der Stilllegung zahlreiche andere 
Dinge zu tun hatte. Diejenigen, die damals im ULA gewesen sind, wissen, dass es am 
Freitag einen Sonder-ULA gegeben hat, es gab umfangreiche Fragenkataloge, Dring-
lichkeitsberichte von den Fraktionen, die noch entsprechend zu beantworten waren und 
die für uns auch schwierig zu beantworten waren, weil ja die Situation, wie ich eben be-
schrieben habe, zeitlich eng war, verworren war und auch nicht jede Information, die 
von Japan kam, entsprechend beurteilt werden konnte.  

Im Laufe dieses Tages, des Donnerstags, wurde ich von der Leiterin des Ministerbüros 
immer auf dem Laufenden gehalten, wie so die Entwicklungen und Vorgänge bezüglich 
der Stilllegungsverfügung verliefen. An diesem Donnerstagvormittag wurde dann die 
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Thematik „Anhörung” thematisiert, indem mir mitgeteilt wurde – ich kann es nicht mehr 
sagen, ob unter Umständen Frau Stettner mir Mittwoch spät abends telefonisch schon 
einmal sagte, dass es an der Stelle thematisiert werden würde; es war Mittwoch spät 
abends, oder es war Donnerstagvormittag –, indem ich darauf aufmerksam gemacht 
wurde, dass üblicherweise bei einem belastenden Verwaltungsakt eine Anhörung durch-
geführt würde. Gleichzeitig bin ich aber auch darauf hingewiesen worden, dass eine ent-
sprechende Anhörung eine wesentliche zeitliche Verzögerung bedeuten würde. Nachdem 
mir das in dieser Form mitgeteilt wurde, stellte ich die Frage, ob es auch Fälle gebe, in 
denen man auf Anhörungen verzichten könne, und bat um eine entsprechende Prüfung. 
Gleichzeitig bat ich darum, auch entsprechend zu prüfen, wie denn die anderen Bundes-
länder verfahren oder schon verfahren sind.  

Der Prüfauftrag, den ich gegeben habe, war offen, er war nicht festgelegt. – Er war, wie 
ich eben bemerkt habe, für die Fachabteilung offen. Das Ergebnis war nicht vorgegeben.  

Nach der entsprechenden Prüfung durch die Fachabteilung und, wie ich dann später er-
fahren habe, auch unter Heranziehung des Fachanwalts de Witt kam man zu dem Ergeb-
nis, dass die Möglichkeit, auf eine Anhörung zu verzichten, durchaus gegeben sei. Das 
könne auf Grundlage des § 28 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz geschehen. Sinn 
und Zweck einer Anhörung sei, dass der Adressat von einem entsprechenden Sachverhalt 
nicht unvorbereitet getroffen würde. RWE wisse aber schon, was auf das Unternehmen 
zukommt, auf welcher Rechtsgrundlage und auch in welchem Umfang. RWE habe sogar 
schon öffentlich bestätigt, dass man der Anordnung Folge leisten würde.  

Nach der entsprechenden Beratung durch die Fachabteilung hielt ich dann den Verzicht 
auf eine Anhörung für einen gangbaren Weg. Die anderen Bundesländer hatten in ihren 
Anordnungen auch keinen Hinweis auf eine entsprechende Anhörung. Die Fachabteilung 
legte Wert darauf, dass der Verzicht der Anhörung in die Anordnung aufgenommen wird. 
Sie wollte damit besonders dokumentieren, dass der Verzicht nicht vergessen wurde, son-
dern dass der Verzicht das Ergebnis einer rechtlichen Prüfung war. Man wollte mit die-
ser Aufnahme dieser Bemerkung die entsprechende Anordnung in diesem Bereich beson-
ders rechtssicher machen.  

Ich bin den Vorschlägen der Fachabteilung, wie sie mir entsprechend vorgetragen wur-

den, gefolgt.302 

Auf weitere Nachfrage hat die Zeugin ergänzt: 

Nach meiner Erinnerung wurde das Thema Anhörung in der Rücksprache mit Herrn Fin-
ke am Mittwochnachmittag überhaupt nicht besprochen. Am Mittwochnachmittag hatten 
wir darüber gesprochen, dass die Vorgabe des Bundes gekommen ist, hatten über The-
matik und Problematik dieser Vorgabe gesprochen und hatten uns darauf verständigt, 
dass die Fachabteilung auf Grundlage dessen einen entsprechenden Anordnungsentwurf 
macht. Das ist die Situation gewesen. Also, an diesem Mittwochmittag wurde das Thema 
Anhörung – – Mit dem wurde ich nicht – auseinandergesetzt.  
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Nach meiner Erinnerung haben wir uns an dem Donnerstag mit dem Thema auseinan-
dergesetzt, wobei ich auch dazu sagen muss: Es war nicht das Hauptthema, sondern es 
war ein Thema, das halt auch noch zu klären war. Nach meiner Erinnerung hat die 
Fachabteilung, nachdem wir vereinbart hatten, dass ein entsprechender Anordnungsent-
wurf hergestellt wird, von der Systematik alles durchgeprüft und kam dann zu dem Er-
gebnis: Normalerweise würden wir eine Anhörung machen bei einem belastenden Ver-
waltungsakt, aber an der Stelle hätten wir ein zeitliches Problem.  

Deshalb wurde ich am Donnerstag mit dem Thema – jetzt muss ich wirklich sagen: unter 
anderem; es war nicht das Hauptthema, es war nur noch eines von den Dingen, die zu 
klären waren – konfrontiert. Ich hatte daraufhin, nachdem mir das dargestellt wurde, 
dass man üblicherweise ja eine machen würde, das aber zu einer zeitlichen Verzögerung 
führen würde, so wie ich es vorhin gesagt hatte, darum gebeten, zu prüfen, ob es Fälle 
gibt, in denen man auf eine Anhörung verzichten kann. Ich habe vorhin auch gesagt, dass 
die Bitte, das zu prüfen, ergebnisoffen war. Es war nicht so, dass ich gesagt habe: Wir 
verzichten darauf, und finden Sie einmal eine Begründung. Sondern ich habe gesagt: 
Gibt es Fälle, in denen man auf eine entsprechende Anordnung verzichten kann? 

Das wurde dann vonseiten der Fachabteilung geprüft, wie ich hinterher erfahren habe, ja 
auch unter Einbindung des Rechtsanwalts de Witt. Das Ergebnis dieser Prüfung wurde 
mir vorgetragen, dass man nach § 28 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz auf eine 
Anhörung verzichten kann. Der Vortrag der Fachabteilung erschien mir schlüssig, er 
schien mir auch entsprechend nachvollziehbar, und er erschien mir auch als gangbarer 
Weg. Aus diesem Grund hatten wir uns darauf vereinbart, dass wir auf eine Anhörung 
verzichten, wie gesagt, aber nach einer entsprechenden Prüfung und nach einem entspre-
chenden Vortrag und nach der Bestätigung, dass dieser Weg als gangbar gesehen wur-

de.303 

 

6. Zweiter Entwurf der Fachabteilung 

 
Am Morgen des 17. März 2011 informierte der Zeuge Guntram Finke den Zeugen Mat-
thias Ullrich aus seiner Sicht über das Ergebnis der Besprechung mit der Hausleitung 
bzgl. der Anhörung.304 Der Zeuge Matthias Ullrich prüfte daraufhin die Möglichkeit 
des Absehens von der Anhörung nach § 28 Abs. 2 Hessisches Verwaltungsverfahrens-
gesetz und besprach einen von ihm entworfenen Passus telefonisch mit dem Zeugen 
Siegfried de Witt.305  
 
Um 9:45 Uhr übersandte der Zeuge Matthias Ullrich dem Zeugen Guntram Finke einen 
zweiten Entwurf für eine Stilllegungsverfügung. Dieser Entwurf enthielt „wie abge-
sprochen” einen Passus zum Absehen von der Anhörung nach § 28 Abs. 2 Hessisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz. Der Zeuge Guntram Finke übersandte um 10:15 Uhr 
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diesen Entwurf an die Zeugen Mark Weinmeister und Ute Stettner.306 Der Wortlaut des 
zweiten Entwurfes lautete wie folgt: 

[…] Atomrechtliche Aufsicht nach § 19 AtG über das Kernkraftwerk Biblis, Block A 

Aktuelle nukleare Ereignisse in japanischen Kernkraftwerken 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Es ergeht folgender 

Bescheid: 

1. Gemäß§ 19 Abs. 3 Satz 2 Nummer 3 des Gesetzes über die friedliche Verwendung der 
Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz - AtG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1817) ordne ich an: 

Der Betrieb der Anlage KKW Biblis Block A ist einstweilen einzustellen und darf nicht 
vor Ablauf des 18. Juni 2011 wieder aufgenommen werden. 

Das Wiederanfahren ist nur mit Zustimmung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde zu-
lässig 

2. Die Entscheidung ergeht gebührenfrei. 

Gründe: 

I. 

Das Erdbeben vom 11. März 2011 hat zu gravierenden sicherheitsrelevanten Ereignissen 
in mehreren japanischen Kernkraftwerken und bereits zu Freisetzungen von Radioaktivi-
tät in die Umwelt geführt. Vor diesem Hintergrund haben die Bundesregierung und die 
Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Kernkraftwerken beschlossen, die Sicherheit 
aller Kernkraftwerke in Deutschland zu überprüfen. Sie haben ferner beschlossen, die 
sieben ältesten deutschen Kernkraftwerke für einen Zeitraum von 3 Monaten vom Netz zu 
nehmen. 

Die bisher unbestrittene Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke beruht auf der Einhal-
tung des Atomgesetzes, der auf dem Atomgesetz beruhenden Rechtsverordnungen und der 
erteilten Genehmigungen. Die Vorkommnisse in Japan haben jedoch gezeigt, dass Ereig-
nisse auch jenseits der bisher berücksichtigten Szenarien eintreten können. Hieraus re-
sultiert die Notwendigkeit, die Lage unter Berücksichtigung der aktuellen Ereignisse vor-
behaltlos zu analysieren und hieraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Zu diesem 
Zweck wird die Reaktorsicherheitskommission als Gremium unabhängiger Experten in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der Länder und dem Bundesumweltmi-
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nisterium eine neue Risikoanalyse im Lichte der Ereignisse in Japan für alle deutschen 
Kernkraftwerke vornehmen. 

Von einer Anhörung nach § 28 HVwVfG wurde abgesehen. 

II. 

Die tatbestandliehen Voraussetzungen für den Erlass einer Anordnung nach § 19 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 3 AtG sind vorliegend erfüllt.  

Gemäß § 19 Abs. 3 Satz 1 AtG kann angeordnet werden, dass ein Zustand beseitigt wird, 
aus dem sich durch die Wirkung ionisierender Strahlen Gefahren für Leben, Gesundheit 
oder Sachgüter ergeben können. Insoweit genügt bereits ein Gefahrenverdacht, der im 
Atomrecht bereits dann gegeben ist, wenn sich wegen begründeter Unsicherheiten im 
Rahmen der Risikovorsorge Schadensmöglichkeiten – wie vorliegend auf Grund der Er-
eignisse in Japan – nicht völlig ausschließen lassen. 

Es ist daher zu prüfen, inwieweit bisher nicht berücksichtigte Szenarien nunmehr eine 
neue Bewertung erfordern.  

Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 19 Abs. 3 Satz 1 AtG kann gemäß Satz 2 Nr. 3 
insbesondere angeordnet werden, dass der Betrieb von Anlagen nach § 7 AtG einstweilen 
eingestellt wird. 

Da sich gerade bei älteren Anlagen die Frage nach den in der Auslegung berücksichtig-
ten Szenarien· in besonderer Weise stellen kann, haben sich die Bundesregierung und die 
Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Kernkraftwerken dazu entschlossen, diese An-
lagen für den Zeitraum der Überprüfung vom Netz zu nehmen. Dies ist Ausdruck äußers-
ter Vorsorge, der sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten zum Schutz der 
Bevölkerung verpflichtet sehen. 

Von einer förmlichen Anhörung nach § 28 HVwVfG konnte abgesehen werden, weil sie 
vorliegend nicht geboten erscheint. Die wesentlichen Inhalte dieser Anordnung sind Ih-
nen bereits bekannt und Sie haben sich bereits diesbezüglich gegenüber den öffentlichen 
Medien zu unserer Kenntnis geäußert. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage beim hessischen Ver-
waltungsgerichtshof, Brüder-Grimm-Platz 1, 34117 Kassel, erhoben werden. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (das Hessische Ministerium für Umwelt, 
Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und der angefochtene Bescheid 
soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage sollen Abschriften für die übrigen Prozess-
beteiligten beigefügt werden. 
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Vor dem Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhil-
feverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. 
Als Bevollmächtigte sind die in § 67 Absatz 2 Satz 1 VwGO bezeichneten Personen, d. h. 
Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, welche die Befä-
higung zum Richteramt besitzen, zugelassen. Behörden und juristische Personen des öf-
fentlichen Recht einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden 
oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfül-
lung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Vor dem 
Verwaltungsgerichtshof sind auch die in § 67 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeich-
neten Personen und Organisationen als Bevollmächtigte zugelassen. Ein Beteiligter, der 
nach Maßgabe des § 57 Abs. 4 Sätze 3 und 5 VwGO zur Vertretung berechtigt ist, kann 
sich selbst vertreten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lucia Puttrich.307  

Der Zeuge Matthias Ullrich hat dem Ausschuss zu seinen inhaltlichen Überlegungen 
betreffend den Passus der Anhörung geschildert: 

[M]eine Idee war dann, um überhaupt – – Ja, wie soll ich sagen? Um es jedenfalls ein 
bisschen rechtssicherer zu machen – ich hatte ja Bedenken, oder wir hatten Bedenken –, 
muss wenigstens dieses Formale stimmen: Wenn ich von der Anhörung absehe, muss ich 
das begründen.  

Und dann habe ich eine entsprechende Formulierung gefunden, sagen wir einmal so. Die 
hatte auch ihren Hintergrund, denn es war ja, wie gesagt, den Medien zu entnehmen, was 
so im Vorfeld passiert ist. Aus meiner Sicht war RWE über alle wesentlichen Inhalte der 
zu treffenden Anhörung informiert. Das ist nämlich Sinn und Zweck der Anhörung, dass 
das geschieht und dass der Anordungsunterworfene eben die Möglichkeit hat, dazu Stel-
lung zu nehmen.  

RWE hatte bereits am 15.03. in einer Pressemitteilung, die überschrieben war mit „RWE 
fährt Biblis A ab“ oder so ähnlich – – Das war jedenfalls klar: RWE hatte sich geäußert, 
öffentlich und auch, am nächsten Tag, gegenüber der Betriebsmannschaft, dass der Re-
aktor abgefahren würde, auf Wunsch der Bundesregierung. Dieser Wunsch würde zur 
Kenntnis genommen, stand in der Pressemitteilung. Später stand auch irgendwann zu le-
sen, dass man am Freitag mit dieser Anordnung rechnet.  

Also: RWE schien sehr gut informiert zu sein. Die Rechtsgrundlage war klar fürs RWE. 
Was passieren sollte, was auf sie zukommen würde, war klar. Im Übrigen hatte RWE na-
türlich dann, seitdem sie das wussten, spätestens am 15.03., auch die Gelegenheit, uns 
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gegenüber dazu Stellung zu nehmen. Ob das ausreicht, ist eine Rechtsfrage. Der VGH 
hat das nicht so gesehen. Er hat vor allen Dingen gesagt – und das war für uns auch et-
was, was wir neu dazugelernt haben –, dass die Behörde da aktiv werden muss, die zu-
ständige Behörde. Er hat das Land, also die Landesbehörde, als zuständige Behörde ge-
sehen. Wir waren der Auffassung, das BMU hat durchaus eine Zuständigkeit. Aber das 
sind andere Fragen.  

Diese Passage, die da drinsteht, heißt: „Von einer förmlichen Anhörung … konnte abge-
sehen werden.“ Und das beinhaltet auch die Möglichkeit, dass eine Anhörung – vielleicht 
nicht in dieser Form, wie wir sie normalerweise durchführen, mit der Übersendung des 
Bescheids und der genauen Festlegung einer Stellungnahmefrist –, dass also ein Ge-
spräch seitens der Behörde mit dem Betreiber stattgefunden hat. Auch dafür gab es viele 
Hinweise. Nämlich in der Bundespressekonferenz vom 15.03. hat die Kanzlerin gesagt: 
Wir sind in intensiven Gesprächen mit den Betreibern. Und Herr Bouffier, der Minister-
präsident, hat das ebenfalls betont.  

Es gab dazu allerdings keine präzisen Angaben. Insofern konnte das natürlich nicht in so 

einem Satz dann behauptet werden. Das war die Schwäche des Satzes.308 

Zu den Überlegungen der Fachabteilung, die zu einem Absehen von der Anhörung der 
RWE Power AG geführt hatten, hielt der Zeuge Günther Veit in einem Vermerk vom 
28. Februar 2013 fest: 

[…] Grundsätzlich muss bei einem belastenden Verwaltungsakt eine Anhörung erfolgen. 
Die Anhörung dient unter anderem der Aufklärung des Sachverhaltes, der Transparenz 
des Verfahrens und der Akzeptanz der Entscheidung (Kopp/Ramsauer, 2011, § 28 
VwVfG, Rdnr. 2). 

Sie dient auch dazu, dem Betroffenen die Gelegenheit zur Äußerung zu geben. So kann er 
sich zum Gang des Verfahrens, zum Gegenstand des Verwaltungsaktes, zu den entschei-
dungserheblichen Tatsachen und zum möglichen Ergebnis äußern (Kopp/Ramsauer, 
2011, § 28 VwVfG, Rdnr. 12). 

Das Gesetz sieht aber in Absatz 2 auch eine Reihe von Tatbeständen vor, nach denen von 
der Anhörung abgesehen werden kann. 

In den Anordnungen vom 18.3.2011 ist zur Anhörung folgendes gesagt: 

„Von einer förmlichen Anhörung nach § 28 HVwVfG konnte abgesehen werden, weil sie 
vorliegend nicht geboten erscheint. Die wesentlichen Inhalte dieser Anordnung sind Ih-
nen bereits bekannt und Sie haben sich bereits diesbezüglich gegenüber den öffentlichen 
Medien zu unserer Kenntnis geäußert.“ 

Eine Anhörung ist nicht lediglich „vergessen“ worden. Es kommt im Bescheid zum Aus-
druck, dass sie im Sinne des § 28 Abs. 2 HVwVfG nicht geboten war. Denn der Adressat 
des Bescheides wusste, 
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• was (einstweilige Betriebseinstellung für drei Monate) 

• auf welcher Rechtsgrundlage (§ 19 Abs. 3 AtG) 

• aufgrund welcher Tatsachen (Katastrophe in Fukushima) und 

• aufgrund welcher Überlegungen (äußerste Gefahrenvorsorge, Untersuchungen der Si-
cherheit) 

von der Behörde angeordnet würde. All dies war schon öffentlich bekannt. RWE hatte 
sich auch selbst schon zu dieser Maßnahme geäußert und erklärt, der Anordnung nach-
zukommen (z . B. „FAZ“ vom 16.03.2011 – Auszug Pressespiegel 14.03. bis 18.03. siehe 
Anlage). 

Aus alledem ergibt sich, dass eine Anhörung in diesem Fall eines fast öffentlich ausge-
tragenen Verfahrens weder zur Aufklärung des Sachverhaltes noch zur Transparenz des 
Verfahrens oder der Akzeptanz der Entscheidung angezeigt war. Der Adressat der An-
ordnung (RWE) hatte auch Gelegenheit zur Äußerung und hatte sich schon geäußert, in-
dem die Zustimmung zum Abfahren nicht nur in der Presse, sondern auch in einer eige-

nen Presseerklärung dargetan wurde. […]309 

Dem Ausschuss gegenüber hat der Zeuge Günther Veit seine Auffassung so dargelegt: 

[…] Die Frage war dann: Wenn nicht durch uns, durch das Umweltministerium, ange-
hört werden soll – wieso, warum und wie kann ich das rechtlich verordnen? Hätte ich 
den Eindruck gehabt, dass man auf jeden Fall anhören muss, hätte ich etwas gesagt. Für 
mich kam Abs. 2 in Betracht: Es findet keine Anhörung statt – besondere Umstände des 
Einzelfalles. Da, meine ich, gab es einen ganzen Strauß von Gründen, zu sagen: Das hier 
ist kein normaler Fall des Verwaltungshandelns, wo sich die Behörde in ihrer Amtsstube 
etwas ausdenkt, und schwupps, wie aus dem Nichts, kommt plötzlich eine Verfügung – da 
wird ein Betrieb stillgelegt, eine Fahrerlaubnis entzogen, oder was eine Behörde eben 
machen kann.  

Das gesetzliche Bild ist, dass die Behörde vorbereiten und ermitteln kann, aber dem Be-
troffenen dann doch irgendwann einmal sagt, dass da ein Verfahren läuft, und ihm Gele-
genheit gibt, sich da einzubringen und Tatsachen vorzubringen; auch Rechtsmeinungen 
werden zugelassen. Das dient auch dazu, die Verwaltungsentscheidung möglicherweise 
besser zu machen, indem neue Dinge einfließen, die die Verwaltung noch nicht gesehen 
hat oder überblickt, sodass sie sich korrigieren kann. Es soll auch eine Akzeptanz erzeugt 
werden, da man schon vorher im Austausch ist. Das war mein Bild von der Vorstellung 
des Gesetzgebers. Wenn ich mir den Sachverhalt vor Augen führe, den wir hatten, war 
das ein aufsehenerregender Fall. Jeder hat die Dinge verfolgt und sich gefragt: Was pas-
siert? Ich gehe davon aus: auch die EVUs. 

Dann haben wir gehört: Schon am 14. waren Journalisten interessiert – verständlicher-
weise –, was Kraftwerksbetreiber dazu sagen. Da sagte die Kanzlerin: Wir sind in Ge-
sprächen mit denen.  
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Am 15. wurde in Pressekonferenzen noch einmal dieselbe Thematik öffentlich ausgetra-
gen: Was sagen denn die Betreiber dazu? Es hieß wieder: Wir sind in Gesprächen. – 
Herr Bouffier sagte: Wir sind in intensiven Gesprächen. 

Am 15. hat RWE schon eine Pressemitteilung herausgegeben; das wissen Sie natürlich 
alle. Aber mir war das eben auch bekannt, bewusst und präsent. Da hat sich RWE schon 
verhalten. Es war angekündigt: Wir machen das, wir fahren runter, wir warten noch eine 
Weisung aus Biblis ab. – Also: Es war klar, dass auch RWE wusste, was passiert. Sie ha-
ben eine Betriebsversammlung, wie ich aus der Presse erfahren habe. Aber auch der 
Herr Finke hat mit dem Kraftwerksleiter telefoniert und wusste von ihm, dass er wenig 
Zeit hat, weil er in die Betriebsversammlung muss, denn dort wird verkündet, wie es wei-
tergeht, nämlich dass Biblis A abgefahren wird. […] 

Es gab eine Betriebsversammlung. Ich würde einmal sagen: Jeder wusste eigentlich, was 
passieren wird. Herr Röttgen hat am 15. Biblis A und B ausdrücklich genannt. Wie das 
an RWE vorbeigegangen sein soll, war mir also nicht erklärlich. 

Wenn Umstände des Einzelfalles in einem fast öffentlich ausgetragenen Verfahren vor-
liegen, in dem auch noch gesagt wird, dass noch Gespräche stattfinden, schien es mir 
vertretbar, zu sagen: Hier sind Einzelfälle gegeben. Wenn wir jetzt noch ein Anhörungs-
schreiben herausschicken, machen wir etwas Formalistisches. – Wenn in der Anordnung 
nicht gestanden hätte, dass man nicht anhört, hätten wir ein Risiko gehabt. 

Dass wir hineingeschrieben haben, dass wir davon absehen, unter diesen Umständen 
noch einmal ein förmliches Verfahren durchzuführen – wir wissen ja, dass Sie informiert 

sind –, schien mir vertretbar zu sein.310 

Der Zeuge Günther Veit hielt das rechtliche Risiko auf eine Anhörung zu verzichten 
trotz der Ankündigungen der RWE Power AG, die Stilllegungsverfügungen zu prüfen, 
insgesamt für begrenzt und mahnte bei der Hausleitung nicht an, ein Gespräch mit der 
RWE Power AG zu suchen, wenn schon keine förmliche Anhörung erfolgt.311  
 
In diesem Zusammenhang hat der Zeuge Guntram Finke gegenüber dem Ausschuss 
ausdrücklich klargestellt, dass er die Stilllegungsverfügungen nicht wegen des Anhö-
rungsverzichts nicht mittragen wollte, sondern allein wegen der aus seiner Sicht unzu-
reichenden materiell-rechtlichen Begründung des Bundesumweltministeriums:  

[…] Ich habe empfohlen, es nicht zu tun, aber die Möglichkeit gesehen, aufgrund der öf-
fentlichen Diskussion, insbesondere aufgrund der Pressemitteilung des RWE – sogar vom 
Vortage, dass sie die Situation akzeptieren und die Anlage runterfahren –, habe ich in 
der Abteilung dann gesagt: Prüft das nach. Wir schauen, ob wir da eine Möglichkeit fin-
den. Das gab dann die bewusste Formulierung. Die wurde auch mit unserem Anwalt – 
den wir bereits in anderen Verfahren eingeschaltet hatten; es ging da um die Abwehr der 
Stilllegung von Biblis – wurde das erörtert und für einen gangbaren Weg gehalten. […]  
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Meine Bedenken bezogen sich auf die Frage oder auf den Sachverhalt Ausfüllung des 
§ 19, Stilllegungsanordnung, mit diesem BMU-Papier. In dem BMU-Papier steht gar 
nichts drin von der Anhörung. Dann hatte ich der Ministerin empfohlen, eine Anhörung 
durchzuführen als den Regelfall. Dann hatte ich aber eingeräumt, dass man in diesem 
Fall auch einen Weg suchen kann, einen Weg gehen kann, von der Anhörung abzusehen. 
Das wurde auch mit Herrn de Witt, das wurde mit meinem Rechtsreferat erörtert, und 
das ist letztendlich Ausfluss dieser Formulierung.  

[D]as Bundesumweltministerium hat rein die materiellen Dinge behandelt. Da sehe ich 
auch das zentrale Problem. Da hatte ich meine Bedenken. Aber – das sage ich jetzt tro-
cken – alle Länder haben dies 1 : 1 umgesetzt, haben es als ausreichend angesehen. Das 
ist ja das Problem. Da hatte ich die Bedenken. Ich sagte ja: Der Bescheid ist sehr allge-
mein gehalten, er ist prozessual hoch riskant. Das hat sich dann auch bestätigt. Das ist, 
wo unser zentraler Bedenkenpunkt war.  

Die Anhörung ist im Grunde genommen sekundär. Das war jetzt nur eine Geschichte, die 
aufgrund von Beschleunigung oder nicht, eben von Zeitverzögerung in die Diskussion hi-
neinkam. Aber dass es nicht unterschrieben wurde, dass der Bescheid nicht erweitert 
wurde, genau deswegen habe ich gesagt: Das ist das, weshalb die Fachabteilung das 

nicht mitverantworten kann, nicht mitverantworten will.312 

Auch der Zeuge Siegfried de Witt, der die Fachabteilung in dieser Frage beriet, hielt 
eine Anhörung der RWE Power AG für entbehrlich: 

Ich weiß – das wissen Sie auch –, dass VGH und Bundesverwaltungsgericht da anderer 
Auffassung sind. Ich bin weiterhin der Auffassung, dass man aus der damaligen Sicht und 
auch aus heutiger Sicht davon ausgehen konnte, dass eine Anhörung insofern bereits er-
gangen war, als die Bundeskanzlerin gesagt hatte, dass sie mit den Unternehmen in Kon-
takt sei. Ob das auch der Ministerpräsident erklärt hat, weiß ich nicht. Mir war nur das 
von der Bundeskanzlerin bekannt. 

Mir war ferner bekannt, was RWE öffentlich erklärt hatte. Ich muss sagen: Das bestätigt 
ja, dass RWE wusste, welche Anordnung mit welchem Inhalt ergehen würde. RWE hat 
sich dazu erklärt: Bitte schön, wenn diese Anordnung jetzt kommt, dann werden wir ihr 
auch Folge leisten. – Damit ist eigentlich der Zweck einer Anhörung meines Erachtens 
erfüllt. Dann ist diese Anhörung damit praktisch als ergangen anzusehen. – Das ist der 
erste Punkt. 

Der zweite Punkt ist, dass aus diesen besonderen Umständen dieses Falles auch von 
einer Anhörung abgesehen werden konnte. […]  

Welche Erwartung hätte denn eine Anhörung gebracht für den Inhalt dieser Entschei-
dung? Ich würde Ihnen sagen: Diese Entscheidung wäre auch nach einer Anhörung von 
RWE durch Herrn Röttgen nicht geändert worden. Genau so will ich das formulieren: 
durch Herrn Röttgen nicht geändert worden. Das wäre meine klare Einschätzung gewe-
sen. Das will ich einmal sagen. 
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Selbst wenn diese Anhörung durchgeführt worden wäre, dann wäre diese Anordnung 
immer noch materiell rechtswidrig. Und das ist es, worauf letzten Endes ein Schadens-

ersatzanspruch beruhen wird.313 

Die Zeugin Lucia Puttrich teilte nach entsprechender rechtlicher Prüfung und Beratung 
durch die Fachabteilung die Auffassung, dass unter den gegebenen Umständen von 
einer Anhörung der RWE Power AG abgesehen werden könne:  

[D]ass auf eine Anhörung verzichtet wird, war in der Tat das Ergebnis einer rechtlichen 
Prüfung, die durchgeführt wurde in dem Zusammenhang, dass eine möglichst zeitnahe 
Umsetzung der entsprechenden Stilllegungsverfügung erfolgen kann. Das heißt, wir wa-
ren unter dem zeitlichen Druck, möglichst schnell die entsprechende Anordnung zu er-
stellen. Die Fachabteilung hat – ich habe es Ihnen vorhin gerade beschrieben – erst ein-
mal durchgeprüft: „Wie würde man es denn üblicherweise machen?“ und ist dann selbst 
auf das Thema gestoßen: Das könnte aber Zeit kosten. Das Thema ist erörtert worden, 
und dann ist – auch wieder jetzt nicht im Konflikt – geprüft worden: Wie kann man denn 
ein Verfahren sehr zeitnah gestalten? Ist eine Anhörung denn dringend notwendig? Das 
ist geprüft worden, und dann kam das Ergebnis – § 28 Hessisches Verwaltungsverfah-
rensgesetz –, dass man auf eine entsprechende Anhörung verzichten kann. Das ist das, 
was nach der Prüfung durch die Fachabteilung und entsprechende Hinzuziehung des 
Anwalts – habe ich ja vorhin schon mehrmals erwähnt – als Ergebnis kam. Das heißt 
wiederum, dass wir darauf aus waren, dass wir schnell umsetzen, und auch von der Situ-
ation damals: Hessen, wir waren die Letzten, die damals die entsprechende Anordnung 
erstellt haben. 

Und wenn Sie sich einmal so ein bisschen an die entsprechende Diskussion zurückerin-
nern und auch an den entsprechenden Zeitdruck und auch an die entsprechenden Vor-
würfe, warum wir denn eigentlich die Letzten sind oder die, die so furchtbar lange brau-
chen, und ich dann gesagt hatte: weil wir uns besonders intensiv darauf vorbereiten, hat-
te man ja noch nicht einmal Verständnis, dass wir diesbezüglich entsprechend uns dafür 
entsprechend Zeit lassen, um das zu prüfen. Das heißt, uns ging es um eine schnelle zeit-
liche Umsetzung und natürlich auch um eine Situation, weil, wenn Sie anhören, Sie eine 
gewisse Zeit lassen müssen, dass jemand auch entsprechend antworten kann. Das war 
immer in der Einschätzung der Fachabteilung damit verbunden, dass das nicht innerhalb 
nur von wenigen Stunden, sondern auch in einem entsprechenden Zeitraum geschehen 
muss. Das war mein Eindruck damals. […] 

Wir sind nach unserer Meinung damals kein Risiko eingegangen. Wir haben den Sach-
verhalt bewusst so geprüft, dass wir gesagt haben: Kann man den Weg gehen, ja oder 
nein? Wenn wir zum Ergebnis gekommen wären, dass man den Weg nicht gehen kann, 
wären wir ihn nie gegangen. Es ist geprüft worden, es ist ergebnisoffen geprüft worden 
und nicht eine Situation entstanden, in der man sagte, wir werden jetzt einmal aus Zeit-
gründen auf eine Anhörung verzichten und basteln uns eine Begründung zurecht, sondern 
es ist ergebnisoffen geprüft worden: Kann man auf eine Anhörung verzichten, ja oder 
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nein? Wenn die Prüfung anders ausgegangen wäre, wäre auch der Verfahrensablauf ein 

anderer gewesen.314  

Und weiter:  

[…] Ich habe deutlich gemacht, dass sich das Thema der Anhörung gestellt hatte, dass 
bei einem normalen und bei einem nicht so außerordentlichen Ablauf, der nicht unter 
Zeitdruck gewesen wäre, normalerweise eine Anhörung erfolgt wäre. Jetzt ist hier hinrei-
chend geschildert worden, in welcher Sondersituation, in welchem zeitlichen Ablauf das 
stattgefunden hatte und dass unter dem Zeitmoment das Thema Anhörung thematisiert 
wurde. Daraufhin wurde geprüft – juristisch geprüft und nicht vorgegeben, dass man auf 
alle Fälle darauf verzichten soll –, juristisch geprüft, ob man darauf verzichten kann, ju-
ristisch darauf verzichten kann, ob es eine belastbare Rechtsgrundlage gibt. Das ist ge-
prüft worden, das ist dargelegt worden. Die Fachabteilung hat mich in diesem Bereich 
beraten. 

Ich habe dann hinterher erfahren, dass die Fachabteilung sich auch noch von einem ent-
sprechenden Fachanwalt hat beraten lassen, und sie – wenn einem dann entsprechend 
dargelegt wird, dass man darauf verzichten kann – sagen: „Dann muss eine Entschei-
dung getroffen werden“, ja, dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass man darauf 
verzichten kann – nach einer eingehenden, gründlichen Beratung, die mir zuteilwurde, 
und das nicht im Dissens, sondern gemeinsam mit der Fachabteilung, die den Weg auch 
für gangbar hielt und an der Stelle nicht von dem Weg abgeraten hat, sondern den Weg 

selbst aufgezeigt hat.315  

Der Untersuchungsausschuss hat sich in diesem Zusammenhang dafür interessiert, wa-
rum das hessische Umweltministerium – anders als die übrigen betroffenen Länder – in 
die Stilllegungsverfügungen überhaupt einen Passus zur Anhörung aufgenommen hatte. 
Der Zeuge Matthias Ullrich hat hierzu erklärt:  

 Es wäre falsch. Es fehlt etwas. Man muss begründen, warum man von einer Anhörung 
absieht, wenn man das tut. Das hat der VGH auch ausgeführt. Er hat es sehr breit ausge-
führt und dann noch eins draufgesetzt zu unserem Unglück, dass er mit dem, was wir ge-
macht haben, nicht zufrieden war. Es war ihm nicht hinreichend ausführlich. So.  

Aber klar ist dann, dass gar keine Begründung ein offenkundiger Fehler wäre. Aber den 
hätte keiner so gemacht, sage ich einmal. Das wäre mir vielleicht auch dann wieder zu-
gerechnet worden. Sie sagen auch, ich bin ein qualifizierter Schreibdienst. Das hat nichts 
mit der Begründungsvorgabe zu tun, die unbedingt umzusetzen ist.  

Deswegen muss man auch die Rechtsmittelbelehrung irgendwie ordentlich machen; die 
ist aber noch einmal korrigiert worden. Und dann haben wir auch an die Gebühren ge-
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dacht, in der Tat – also solche Banalitäten eigentlich. Also das war eben nicht ausge-

schlossen. Das macht man dann routinemäßig. […]316 

In Übereinstimmung mit dieser Darstellung war es nach Aussage der Zeugin Ute Stett-
ner der Fachabteilung wichtig, zu dokumentieren, dass der Punkt der Anhörung geprüft 
worden war:  

[…] Das hat die Fachabteilung auch gemacht. Also die haben das geprüft, sind dann zu 
dem Ergebnis gekommen, dass es nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz die Möglich-
keit gibt, wenn der Betreiber weiß, was auf ihn zukommt, auf eine Anhörung zu verzich-
ten. Deswegen ist am Ende in dem ersten Entwurf, der uns zugegangen ist, auch der An-
hörungsverzicht schon drin. Das ist aber ein Prozess gewesen. Also das dürfen Sie sich 
nicht so vorstellen, dass gesagt wurde: „Okay, so machen wir das jetzt“, sondern wir ha-
ben uns natürlich dann noch angeguckt: Wie machen das die anderen Länder? – In den 
Anordnungsentwürfen der anderen Länder ist auch keine Anhörung verzeichnet, und so 
ist irgendwann im Laufe des Donnerstag auch die Entscheidung gefallen, das so zu ma-
chen, mit dem Passus, der uns von den anderen Ländern unterscheidet; denn dieser Pas-
sus war der Fachabteilung sehr wichtig, um zu dokumentieren, dass wir das geprüft ha-
ben und nicht einfach nur vergessen haben. […] 

Der Fachabteilung war es, wie vorhin schon berichtet, relativ wichtig, darzulegen, dass 
wir die Anhörung nicht einfach nur vergessen haben. Wenn ich mir angucke, wie normale 
Anordnungen aussehen, hätte in den Anordnungen der anderen Länder sozusagen ein 
Hinweis auf eine erfolgte Anhörung gestanden, wenn sie denn eine gemacht haben. Die 
Hausleitung ist damals der Einschätzung der Fachabteilung gefolgt, weil wir dokumen-
tieren wollten: Achtung, wir haben das nicht nur vergessen, sondern wir haben das ab-

geprüft.317 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat dies im Rahmen ihrer Aussage bestätigt:  

Das ist ja der Bestandteil, der nach dem Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetz ent-
sprechend zu prüfen und umzusetzen war. Das war ja der Bereich, der auch vonseiten 
des Landes bearbeitet wurde und auch von der Fachabteilung entsprechend geprüft wur-
de. Ich habe Ihnen dargelegt, dass damals thematisiert wurde, dass man üblicherweise 
eine Anhörung durchführen würde, dass es aber auch zu entsprechenden zeitlichen Pro-
blemen führen würde, zu Verzögerungen führen könnte und dass deshalb in dem Zusam-
menhang damals geprüft wurde, ob es notwendig ist, eine Anhörung durchzuführen oder 
nicht durchzuführen. Nach einer entsprechenden Prüfung durch die Fachabteilung und – 
jetzt wiederhole ich das, wie ich es sagte –, wie ich später erfahren habe, auch durch 
Hinzuziehung des Rechtsanwalts, kam die Fachabteilung zu dem Ergebnis, dass man auf 
eine entsprechende Anhörung verzichten kann. Mir wurde es entsprechend vorgetragen. 
Das erschien mir auch an der Stelle logisch und nachvollziehbar. Und für die Fachabtei-
lung war es besonders wichtig, dass aber nicht der Eindruck entsteht, dass man auf eine 
Anhörung – – dass man eine vergessen hätte, weil ja das übliche Verfahren gewesen 
wäre, dass man eine gemacht hätte, und wollte, gerade um es besonders sicher zu ma-
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chen, um gerade da kein Einfallstor zu haben, deutlich machen, dass dieser Sachverhalt 

geprüft wurde.318  

 

7. Abstimmung mit den übrigen betroffenen Ländern 

 
Parallel zu den Entwurfsarbeiten wurde der Zeuge Guntram Finke am Morgen des 17. 
März 2011 seitens des Zeugen Mark Weinmeister gebeten, die niedersächsische Varian-
te des Stilllegungsbescheids umzusetzen, sobald diese eintreffe. Entsprechend unter-
richtete er den Zeugen Matthias Ullrich. Um 10:30 Uhr übersandte der Zeuge Mark 
Weinmeister dem Zeugen Guntram Finke dann absprachegemäß den Entwurf einer An-
ordnung aus Niedersachsen zur Stilllegung des Kernkraftwerks Unterweser.319 Die 
Zeugin Ute Stettner hat zu den Abläufen ausgesagt: 

[…] Die Ministerin hat dann die Fachabteilung gebeten, sich sozusagen ganz eng an dem 
Entwurf oder an den Vorgaben des Bundes anzulehnen, und hat darum gebeten, sich mit 
den anderen Ländern abzustimmen, weil ja auch der Bund uns sozusagen aufgefordert 
hatte, einen einheitlichen Verwaltungsvollzug herzustellen. Die Fachabteilung hat dies 
auch getan. Sie wissen wahrscheinlich, dass wir auch die Anordnungsentwürfe der ande-
ren Länder bekommen haben. 

Niedersachsen ist deswegen sozusagen in unserem Fokus auch gewesen, weil der Staats-
sekretär auch Kontakt mit dem Staatssekretär Birkner hatte und die sich abgestimmt ha-
ben und miteinander telefoniert haben. Als der Entwurf dann am Donnerstag kam, ist 
entschieden worden, dass wir uns eng an den niedersächsischen Entwurf anlehnen, um 

eben einen einheitlichen Verwaltungsvollzug herzustellen, wie vom Bund gefordert.320 

Der Zeuge Mark Weinmeister hat zu den Beweggründen der engen Abstimmung mit 
Niedersachsen erklärt: 

 Am Mittwoch kam dann den ganzen Morgen nichts aus dem BMU. Wenn ich es richtig 
im Kopf habe, ist dann, nach zwei, die Vorgabe des Bundes bei uns in der Atomabteilung 
aufgeschlagen. Herr Finke hat uns das dann zur Kenntnis gegeben und gesagt, er küm-
mert sich um einen Entwurf für die Stilllegungsverfügung und wird sich auch mit den an-
deren Ländern darüber abstimmen. 

Das war ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist: dass wir in diesem Fall, wie ge-
sagt, nicht als Hessen alleine handeln, sondern auf Vorgabe des Bundes im Konzert mit 
den anderen Bundesländern, vor allen Dingen deswegen, damit wir auch dort bundesein-
heitlich unsere Verfügungen machen. Deswegen habe ich drum gebeten, dass sich mit 
den anderen Bundesländern eng abgestimmt wird. 

                                                 
318 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 49. 
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Im Laufe des 16.03. gab es dann ein Gespräch zwischen dem Staatssekretär Birkner aus 
Niedersachsen und mir, wo wir auch über diese Fragen gesprochen haben. Er fragte: 
„Wir macht Ihr das? Wie setzt Ihr das um?“ – Und ich habe ihn gebeten, wenn er einen 
fertigen Entwurf hat, diesen uns schon einmal zu schicken, und wir würden es umgekehrt 
natürlich genauso machen, um da auch eng zusammen zu bleiben. […] 

Also ich habe damals aus den Ausführungen des Kollegen Birkner genauso herausgehört, 
ohne dass ich jetzt den genauen Wortlaut wiedergeben kann, dass die Niedersachsen 
auch unglücklich waren mit dem, was aus Berlin gekommen ist, aber sie haben es auch 

umgesetzt.321 

Auf weitere Nachfrage hat der Zeuge seine Aussage dahin gehend ergänzt: 

[…] Die niedersächsische Verfügung war diejenige, die ich als Erste bekommen habe. 
[…] Ich habe gesagt: „Bitte schaut, was die Niedersachsen machen“. Dann habe ich ge-
sagt: „Schaut auch, was die Bayern machen und was die anderen machen. Besorgt die 
bitte auch“. Wir haben auch die aus Bayern bekommen, um auch die einzuarbeiten. Die 
ist aber später gekommen als die niedersächsische. Es gibt von mir also keine Verfügung 
nach dem Motto: „Wir dürfen nur die niedersächsische nutzen“. Aber die niedersächsi-

sche war die erste, die da war, und an der kann man sich schon einmal orientieren.322 

Der Entwurf des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz enthielt 
folgende Begründung: 

[…] 1) Verfügung 

Aufgrund des § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Atomgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBI. I S. 1565), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBI. I S. 1817) ordnet das Niedersächsisches Minis-
terium für Umwelt und Klimaschutz auf Bitten des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit gegenüber der E.ON Kernkraft GmbH als lnhaberin und 
Betreiberin des  

Kernkraftwerkes Unterweser 

Dedesdorfer Straße 2 

26935 Stadland 

die unverzügliche Einstellung des Leistungsbetriebes des bezeichneten Kernkraftwerkes 
Unterweser für die Dauer von drei Monaten an. 

2) Begründung 
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Für die dreimonatige Betriebseinstellung der sieben ältesten Anlagen als vorläufige auf-
sichtliche Maßnahme sieht das Atomgesetz § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Atomge-
setzes als einschlägige Rechtsgrundlage vor. 

Auf dieser Rechtsgrundlage kann bei Vorliegen eines Gefahrenverdachts die einstweilige 
Betriebseinstellung angeordnet werden. Ein derartiger Verdacht ist im Atomrecht bereits 
dann gegeben, wenn sich wegen begründeter Unsicherheiten im Rahmen der Risikovor-
sorge Schadensmöglichkeiten nicht völlig ausschließen lassen. Insbesondere für die sie-
ben ältesten deutschen Anlagen – denen auch bereits im Rahmen einer Differenzierung 
der Laufzeitverlängerung eine geringere zusätzliche Elektrizitätsmenge zugewiesen wur-
de – ist nach den Ereignissen in Japan zu überprüfen, inwieweit bisher nicht berücksich-
tigte Szenarien nunmehr eine neue Bewertung erfordern. Da sich gerade bei älteren An-
lagen die Frage nach den in der Auslegung berücksichtigten Szenarien in besonderer 
Weise stellen kann, haben sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der 
Bundesländer mit Kernkraftwerken dazu entschlossen, diese Anlagen für den Zeitraum 
der Überprüfung vom Netz zu nehmen. 

Dies ist Ausdruck äußerster Vorsorge, der sich die Bundesregierung und die Minister-

präsidenten zum Schutz der Bevölkerung verpflichtet sehen. […].323 

Am selben Morgen übersandte auch das Land Baden-Württemberg Kopien der Stillle-
gungsverfügungen betreffend die Kernkraftwerke Neckarwestheim, Block 1 und Phi-
lippsburg, Block 1, die bereits am 16. März 2011 verfügt worden waren.324 Die vom 
Amtschef des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg 
unterzeichneten Schreiben enthielten folgende Begründung der Stilllegungen:  

[…] 1. Die bisher unbestrittene Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke beruht auf der 
Einhaltung des Atomgesetzes, der auf dem Atomgesetz beruhenden Rechtsverordnungen 
und der erteilten Genehmigungen. Die Vorkommnisse in Japan haben jedoch gezeigt, 
dass Ereignisse auch jenseits der bisher berücksichtigten Szenarien eintreten können. 
Hieraus resultiert die Notwendigkeit, die Lage unter Berücksichtigung der aktuellen Er-
eignisse vorbehaltlos zu analysieren und hieraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. 
Zu diesem Zweck wird die Reaktorsicherheitskommission als Gremium unabhängiger 
Experten in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der Länder und dem Bun-
desumweltministerium eine neue Risikoanalyse im Lichte der Ereignisse in Japan für alle 
deutschen Kernkraftwerke vornehmen. 

2. Für die dreimonatige Betriebseinstellung der sieben ältesten Anlagen als vorläufige 
aufsichtliche Maßnahme sieht das Atomgesetz § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Atom-
gesetzes als einschlägige Rechtsgrundlage vor. 

Auf dieser Rechtsgrundlage kann bei Vorliegen eines Gefahrenverdachts die einstweilige 
Betriebseinstellung angeordnet werden. Ein derartiger Verdacht ist im Atomrecht bereits 
dann gegeben, wenn sich wegen begründeter Unsicherheiten im Rahmen der Risikovor-
sorge Schadensmöglichkeiten nicht völlig ausschließen lassen. 
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Insbesondere für die sieben ältesten deutschen Anlagen – denen auch bereits im Rahmen 
einer Differenzierung der Laufzeitverlängerung eine geringere zusätzliche Elektrizitäts-
menge zugewiesen wurde – ist nach den Ereignissen in Japan zu überprüfen, inwieweit 
bisher nicht berücksichtigte Szenarien nunmehr eine neue Bewertung erfordern. Da sich 
gerade bei älteren Anlagen die Frage nach den in der Auslegung berücksichtigten Szena-
rien in besonderer Weise stellen kann, haben sich die Bundesregierung und die Minister-
präsidenten der Bundesländer mit Kernkraftwerken dazu entschlossen, diese Anlagen für 
den Zeitraum der Überprüfung vom Netz zu nehmen. Dies ist Ausdruck äußerster Vor-
sorge, der sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten zum Schutz der Bevöl-
kerung verpflichtet sehen. 

Auf Bitten und in Abstimmung mit dem Bundesumweltministerium ergeht daher diese An-

ordnung. […]325 

Ebenfalls am Vormittag des 17. März 2011 erhielt der Zeuge Guntram Finke die bereits 
erlassene und durch den Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und 
Gesundheit unterzeichnete Stilllegungsverfügung betreffend das Kernkraftwerk Isar 
1.326 Die Bayerische Anordnung begründete die Stilllegung wie folgt: 

[…] Vorübergehende Betriebseinstellung des Kernkraftwerks Isar 1 

Das Bayerische Staatministerium für Umwelt und Gesundheit erlässt auf Bitten und in 
Abstimmung mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
gemäß § 19 Abs. 3 S. 2 Nr. 3 AtG folgende:  

Anordnung:  

Der Betrieb des Kernkraftwerkes Isar 1 ist zum technisch nächstmöglichen Zeitpunkt vo-
rübergehend für die Dauer von drei Monaten einzustellen. 

II. 

Begründung 

1. Die bisher unbestrittene Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke beruht auf der Ein-
haltung des Atomgesetzes, der auf dem Atomgesetz beruhenden Rechtsverordnung und 
der erteilten Genehmigungen. Die Vorkommnisse in Japan haben jedoch gezeigt, dass 
Ereignisse auch jenseits der bisher berücksichtigten Szenarien eintreten können. Hieraus 
resultiert die Notwendigkeit, die Lage unter Berücksichtigung der aktuellen Ereignisse 
vorbehaltlos zu analysieren und hieraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Zu die-
sem Zweck wird die Reaktorsicherheitskommission als Gremium unabhängiger Experten 
in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der Länder und dem Bundesumwelt-
ministerium einen neue Risikoanalyse im Lichte der Ereignisse in Japan für alle deut-
schen Kernkraftwerke vornehmen. 

                                                 
325 BMU II, S. 401 f. 
326 HMUKLV VII, S. 102. 
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2. Für die dreimonatige Betriebseinstellung der sieben ältesten Anlagen als vorläufige 
aufsichtliche Maßnahme sieht das Atomgesetz § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 als ein-
schlägige Rechtsgrundlage vor. Auf dieser Rechtsgrundlage kann bei Vorliegen eines Ge-
fahrenverdachts die einstweilige Betriebseinstellung angeordnet werden. Ein derartiger 
Verdacht ist im Atomrecht bereits dann gegeben, wenn sich wegen begründeter Unsi-
cherheiten im Rahmen der Risikovorsorge Schadensmöglichkeiten nicht völlig ausschlie-
ßen lassen. 

Insbesondere für die sieben ältesten deutschen Anlagen – denen auch bereits im Rahmen 
einer Differenzierung der Laufzeitver1ängerung eine geringere zusätzliche Elektrizitäts-
menge zugewiesen wurde – ist nach den Ereignissen in Japan zu überprüfen, inwieweit 
bisher nicht berücksichtigte Szenarien nunmehr eine neue Bewertung erfordern. Da sich 
gerade bei älteren Anlagen die Frage nach den in der Auslegung berücksichtigten Szena-
rien in besonderer Weise stellen kann, haben sich die Bundesregierung und die Minister-
präsidenten der Bundesländer mit Kernkraftwerken dazu entschlossen, diese Anlagen für 
den Zeitraum der Überprüfung vom Netz zu nehmen. Dies ist Ausdruck äußerster Vor-
sorge, der sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten zum Schutz der Bevöl-

kerung verpflichtet sehen.[…]“327 

Am Mittag des 17. März 2011 erließ das Land Niedersachsen die Stilllegungsverfügung 
gegenüber der E.ON Kernkraft GmbH, sodass eine weitere Koordinierung zwischen 
dem hessischen Umweltministerium und dem Niedersächsischen Ministerium für Um-
welt und Klimaschutz nicht mehr notwendig war.328 Das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt und Klimaschutz übersandte gegen 13:30 Uhr die Stilllegungsverfügung 
per Fax an das Bundesumweltministerium329 und kurz darauf per E-Mail an die Um-
weltministerien der übrigen betroffenen Länder.330 
 

8. Dritter Entwurf der Fachabteilung 

 
Der Zeuge Matthias Ullrich erarbeitete auf Grundlage des Entwurfes aus Niedersachsen 
am Vormittag des 17. März 2011 einen dritten Entwurf einer Stilllegungsverfügung, 
den er in einer ersten Version um 11:42 Uhr an die Zeugin Ute Stettner versandte.331 Im 
weiteren Verlauf stimmte er sich eng mit der Zeugin Ute Stettner ab und arbeitete Än-
derungswünsche und Fehlerkorrekturen der Zeugin ein, wie z. B. die fälschliche Be-
zeichnung des Kernkraftwerkes „Unterweser“, die in zwischenzeitlichen Versionen 
vergessenen Passagen zur Anhörung und die Besonderheiten in der Tenorierung der 
Verfügung bezüglich des in Revision befindlichen Blocks Biblis B.332 Die Zeugen Mark 
Weinmeister und Lucia Puttrich waren seitens der Fachabteilung nicht unmittelbar in 
die Entwurfsarbeiten eingebunden.333 

                                                 
327 HMUKLV VII, S. 99 ff. 
328 HMUKLV VII, S. 90.  
329 BMU II, S. 405 ff.  
330 HMUKLV IX, S. 68 ff. 
331 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 127; HMUKLV VII, S. 98. 
332 HMUKLV VII, S. 91; 89; 80; 78. 
333 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 130. 
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9. Beteiligung anderer hessischer Ministerien 

 
Den vom Zeugen Matthias Ullrich erstellten Entwurf übersandte die Zeugin Ute Stett-
ner um 12:32 Uhr und – nach erneuter Korrektur der Anordnung zu Biblis B – um 
12:48 Uhr an die Leiter der Ministerbüros der Hessischen Staatskanzlei, des hessischen 
Finanzministeriums und des hessischen Justizministeriums.334 Der Entwurf begründete 
die Stilllegung von Biblis A wie folgt: 

[…] Anordnung gemäß§ 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Gesetzes über die friedliche 
Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz-AtG) An-
lage: Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU) vom 16.03.2011 

1) Verfügung 

Aufgrund des § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Atomgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1817) ordnet das Hessische Ministerium für 
Umwelt, und Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf Bitten des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gegenüber der RWE Power 
AG als Inhaberin und Betreiberin des 

Kernkraftwerkes Biblis Block A 

die unverzügliche Einstellung des Leistungsbetriebes des bezeichneten Kernkraftwerkes 
Biblis Block A für die Dauer von drei Monaten an. 

Diese Anordnung ergeht gebührenfrei. 

2) Begründung 

Für die dreimonatige Betriebseinstellung der sieben ältesten Anlagen als vorläufige auf-
sichtliche Maßnahme sieht das Atomgesetz § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Atomge-
setzes als einschlägige Rechtsgrundlage vor. 

Auf dieser Rechtsgrundlage kann bei Vorliegen eines Gefahrenverdachts die einstweilige 
Betriebseinstellung angeordnet werden. Ein derartiger Verdacht ist im Atomrecht bereits 
dann gegeben, wenn sich wegen begründeter Unsicherheiten im Rahmen der Risikovor-
sorge Schadensmöglichkeiten nicht völlig ausschließen lassen. Insbesondere für die sie-
ben ältesten deutschen Anlagen – denen auch bereits im Rahmen einer Differenzierung 
der Laufzeitverlängerung eine geringere zusätzliche Elektrizitätsmenge zugewiesen wur-
de – ist nach den Ereignissen in Japan zu überprüfen, inwieweit bisher nicht berücksich-
tigte Szenarien nunmehr eine neue Bewertung erfordern. Da sich gerade bei älteren An-
lagen die Frage nach den in der Auslegung berücksichtigten Szenarien in besonderer 

                                                 
334 Hess. Staatskanzlei, S. 29 ff., 37 ff.; HMdF, S. 8 ff.; 16 ff. 
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Weise stellen kann, haben sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der 
Bundesländer mit Kernkraftwerken dazu entschlossen, diese Anlagen für den Zeitraum 
der Überprüfung vom Netz zu nehmen.  

Dies ist Ausdruck äußerster Vorsorge, der sich die Bundesregierung und die Minister-
präsidenten zum Schutz der Bevölkerung verpflichtet sehen. 

Von einer förmlichen Anhörung nach § 28 HVwVfG konnte abgesehen werden, weil sie 
vorliegend nicht geboten erscheint. Die wesentlichen Inhalte dieser Anordnung sind Ih-
nen bereits bekannt und Sie haben sich bereits diesbezüglich gegenüber den öffentlichen 
Medien zu unserer Kenntnis geäußert. 

3) Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage beim Hessischen Ver-
waltungsgerichtshof, Brüder-Grimm-Platz 1, 34117 Kassel, erhoben werden.  

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (das Hessische Ministerium für Umwelt, 
Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und der angefochtene Bescheid 
soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage sollen Abschriften für die übrigen Prozess-
beteiligten beigefügt werden.  

Vor dem Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhil-
feverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. 
Als Bevollmächtigte sind die in § 67 Absatz 2 Satz 1 VwGO bezeichneten Personen, d. h. 
Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, welche die Befä-
higung zum Richteramt besitzen, zugelassen. Behörden und juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden 
oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfül-
lung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Vor dem 
Verwaltungsgerichtshof sind auch die in § 67 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeich-
neten Personen und Organisationen als Bevollmächtigte zugelassen. Ein Beteiligter, der 
nach Maßgabe des § 67 Abs. 4 Sätze 3 und 5 VwGO zur Vertretung berechtigt ist, kann 
sich selbst vertreten. 

In Vertretung.335 

Zur Begründung der Beteiligung der anderen Ministerien hat die Zeugin Ute Stettner 
ausgesagt: 
                                                 
335 Hess. Staatskanzlei, S. 29 ff.; HMdF, S. 8 ff. 
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Im Prinzip haben wir so eine kleine politische Abstimmung gemacht. Wir haben die Häu-
ser einbezogen oder ich habe die Häuser einbezogen, die bei größeren Vorhaben immer 
einbezogen sind. Das sind das Justizministerium und das Finanzministerium, und die 
Staatskanzlei ist sowieso einbezogen gewesen in dem Vorgang. Da es sich um einen 
übergeordneten politischen Vorgang handelte, war die Staatskanzlei natürlich auch ein-

gebunden.336 

Auf Nachfrage hat die Zeugin erklärt, mögliche Schadensersatzansprüche hätten bei der 
Beteiligung des hessischen Finanzministeriums keine Rolle gespielt.337  
 
Die Zeugin Karin Gätcke hat zur Beteiligung der anderen Ministerien erläutert: 

Eigentlich ist das ein übliches Verfahren, dass ein Ressort federführend für die Umset-
zung einer Verfügung, eines Gesetzes oder Ähnliches zuständig ist und gleichzeitig gege-
benenfalls andere Ressorts mitbeteiligt werden.  

Dass die Staatskanzlei beteiligt worden ist, ist in dem Moment eigentlich selbstverständ-
lich gewesen. Es war also im Prinzip eine politische Beteiligung der Staatskanzlei, denn 
das Ganze war damals von hoher politischer Bedeutung. Das ging in den Medien rauf 
und runter. Der Ministerpräsident war selber in Berlin gewesen, und insofern war es 
selbstverständlich, dass die Staatskanzlei auch politisch mit ins Verfahren einbezogen 
wird. In der Regel ist es so, dass in den meisten Fällen das Finanzministerium immer be-
teiligt ist. Das Justizministerium, weil es hierbei um Rechtsfragen ging, ist auch selbst-
verständlich. Außerdem war das Justizministerium der Koalitionspartner – es war auch 

besprochen, dass der Koalitionspartner entsprechend einbezogen werden soll.338 

Und der hessische Finanzminister Dr. Thomas Schäfer hat erklärt: 

Ein Reiz des Amtes des Finanzministers besteht ja darin, dass man in nahezu alle Vor-
gänge involviert ist, zumindest für sich reklamieren kann, dass es besser gewesen wäre, 
wenn man involviert gewesen wäre. Insofern wird an nahezu allen Vorgängen von politi-
scher Bedeutung das Finanzministerium quasi routinemäßig beteiligt. Und wie man dem 
Zustandekommen dieses Gremiums und dem Hintergrund entnehmen kann, ist die Sache 

sicherlich eine Angelegenheit besonderer politischer Bedeutung gewesen.339 

 

a) Stellungnahme der Hessischen Staatskanzlei 

 
Die Hessische Staatskanzlei war bis zur Übersendung des Entwurfs des fachlich zu-
ständigen hessischen Umweltministeriums nicht an der Erstellung der Stilllegungsver-

                                                 
336 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 15. 
337 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 48 f. 
338 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 11. 
339 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 60. 
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fügungen beteiligt.340 Sie wurde anlässlich der Übersendung auch nicht über die Beden-
ken der Fachabteilung hinsichtlich der Umsetzung der Stilllegungsverfügungen infor-
miert.341 Der Wortlaut des Schreibens des Bundesumweltministeriums vom 16. März 
2011 war zum damaligen Zeitpunkt weder der Zeugin Karin Gätcke noch dem Zeugen 
Volker Bouffier bekannt.342 Entsprechend gab es keine Überlegungen innerhalb der 
Hessischen Staatskanzlei, mit dem Bundeskanzleramt oder dem Bundesumweltministe-
rium Rücksprache zu halten. Die Zeugin Karin Gätcke hat hierzu ausgesagt: 

Dazu ist mir eigentlich nicht erinnerlich, dass es da so massive Bedenken gab. Bei mir ist 
immer – ich habe immer nur mit Frau Stettner gesprochen – angekommen, dass der Bund 
im Prinzip die Lokomotive ist und wir als Hessen eigentlich nur als verlängerter Arm des 
Bundes handeln, weil der Bund einfach diese klaren Vorgaben gegeben hat. Er hat die 
Rechtsgrundlage vorgegeben. Er hat die Länge des Moratoriums vorgegeben. Er hat die 
Meiler vorgegeben. Insofern kann immer nur bei mir an: Wir haben keine andere Mög-
lichkeit. Wir sind verlängerter Arm, wir sind nur Arm und können nur das umsetzen, was 
uns der Bund vorgegeben hat.  

Es kam auch – das sage ich jetzt einmal platt – kein Stopp-Signal aus dem Umweltminis-
terium, dass mir Frau Stettner gesagt hätte: Halt, stopp, wir müssen jetzt irgendwo inter-
venieren. Der Ministerpräsident, Frau Puttrich oder sonst wer müsse jetzt mit Berlin 

Kontakt aufnehmen. So gehe es nicht. – Das ist auf jeden Fall nicht passiert.343 

In der Staatskanzlei las der stellvertretende Leiter der Abteilung Recht und Verfassung, 
Dr. Oliver Franz, im Auftrag der Zeugin Karin Gätcke den Entwurf des hessischen 
Umweltministeriums mit. Die Zeugin Karin Gätcke hat zur Beteiligung des Zeugen Dr. 
Oliver Franz ausgesagt: 

Ich kann dazu in Kurzform sagen: Im Prinzip hat er keine große Rolle gespielt. Ich hatte 
Herrn Dr. Franz damals gebeten – er war ja damals Justiziar; da hatte ich mit ihm auch 
telefoniert –, dass er sich quasi ein Stück weit einmal als Backoffice im Hintergrund hält, 
also quasi den Vorgang einmal mitliest, damit für den Fall, dass irgendwelche Fragen 
aufkommen, noch jemand parat steht, um gegebenenfalls ad hoc eingreifen zu können. 
Aber ich habe nicht auf Herrn Dr. Franz zugegriffen, und Herr Dr. Franz ist auch nicht 
auf mich zugekommen, um mir irgendwie zu sagen: Hier geht etwas nicht, oder so. – Es 
gab den Auftrag von mir, sich im Hintergrund quasi einmal ein Stück weit vorzubereiten. 

[…] Es war praktisch so eine Art Notfallreserve für mich.344 

Zum Umfang seiner inhaltlichen Prüfung hat der Zeuge Dr. Oliver Franz gegenüber 
dem Ausschuss erklärt, er habe im Wesentlichen die Entscheidungsspielräume des Lan-
des Hessen in der Umsetzung der Entscheidungen der Bundesregierung im Rahmen der 

                                                 
340 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 11. 
341 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 11; 53. 
342 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 49 ff.; Stenografischer Bericht-
UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 124. 
343 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 30 f. 
344 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 31. 
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Bundesauftragsverwaltung eruiert. Im Ergebnis hätten Entscheidungsspielräume des 
Landes nicht bestanden: 

 Also die Stilllegungsverfügung ist logischerweise nicht von der Staatskanzlei, verantwor-
tet oder getroffen worden, sondern von dem zuständigen Ministerium. Das ist auch ganz 
normal. Das folgt dem Prinzip der Ressortverantwortlichkeiten der Aufgabenadressie-
rung, und die Stilllegungsverfügung ist auch vom Umweltministerium getroffen worden, 
sodass ich als Angehöriger der Rechtsabteilung der Staatskanzlei dort jedenfalls keine 
entscheidende Funktion ausgeübt habe. 

[W]as mich da ja aus der Perspektive der Staatskanzlei nur interessiert haben kann, ist 
die Grundsatzfrage des Bund-/Länder-Verhältnisses. Das war, wenn überhaupt, ein Ge-
sichtspunkt, wo man in der Staatskanzlei eine eigene Zuständigkeit hätte haben können. 
Atomrechtliche Fragen – das habe ich bereits zweimal gesagt – lagen eindeutig im Zu-
ständigkeitsbereich des Umweltministeriums, und die lagen nicht nur dort, sondern dort 
liegt auch die Expertise. Die Kollegen dort beschäftigen sich bzw. haben sich ausschließ-
lich mit atomrechtlichen Fragen beschäftigt, solange es in Hessen eben atomkerntechni-
sche Anlagen gegeben hat. Es war völlig klar, dass die Expertise dort deutlich weiter 
ausgeprägt ist als meine eigene. […] 

Das ist eine Entwicklung. Also es ging damit los, dass ich das am Montag in der Zeitung 
gelesen habe, und dann wurde auch in den Medien breit berichtet, dass es eben eine 
Pressekonferenz des Bundesumweltministeriums gab, in der mitgeteilt worden ist – – Das 
kann auch die Bundeskanzlerin gewesen sein; genau habe ich das nicht mehr auf dem 
Schirm. Dann war die Fragestellung: Wie geht man da weiter vor? 

Dann ist die Frage: Macht das ein Land sozusagen autonom und geht dort selbst vor? – 
Das haben wir als Land Hessen – ich sagte das bereits mehrfach – auch versucht, mit 
einer eigenständigen Atomverwaltung sozusagen Atompolitik zu betreiben. Oder gibt es 
eine klare Vorgabe der aufsichts- und weisungsbefugten obersten Bundesbehörde? 

Tritt Letzteres ein – und das war hier der Fall –, dann gibt es keinen messbaren Prü-
fungsmaßstab des Landes, weil dann die Weisung auszuführen ist. Hier war das so, wenn 
ich mich richtig erinnere, dass es ganz klar war, dass es einen bestimmten Fahrplan ge-
ben sollte, nämlich dieses Moratorium. Das ist sozusagen für alle Länder, die betroffene 
Anlagen hatten, vom Bund so vorgegeben worden, und deshalb gab es aus meiner Sicht 
auch im hessischen Umweltministerium gar keine selbstständige Prüfung mehr, ob wir 
das wollen, können oder sollen. Vielmehr war klar, dass der Bund will, dass so verfahren 

wird.345 

Um die Mittagszeit des 17. März 2011 nahm die Zeugin Karin Gätcke mit einem Stift 
in blauer Farbe handschriftliche Anmerkungen an dem ihr übersandten Entwurf vor. Im 
Absatz: 

1) Verfügung 

                                                 
345 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 6. Sitzung vom 19.12.2014, S. 30; 37 f. 
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Aufgrund des § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Atomgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1817) ordnet das Hessische Ministerium für 
Umwelt, und Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf Bitten des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gegenüber der RWE Power 
AG als lnhaberin und Betreiberin des 

Kernkraftwerkes Biblis Block B 

die unverzügliche Einstellung des Leistungsbetriebes des bezeichneten Kernkraftwerkes 
Biblis Block A für die Dauer von drei Monaten an. 

regte Sie eine Änderung der Formulierung „auf Bitten des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit“ in „auf Grund des Schreibens des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 16. März 2011“ 
an.346  
 
Unterhalb des Absatzes: 

2) Begründung 

Für die dreimonatige Betriebseinstellung der sieben ältesten Anlagen als vorläufige auf-
sichtliche Maßnahme sieht das Atomgesetz § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Atomge-
setzes als einschlägige Rechtsgrundlage vor. 

Auf dieser Rechtsgrundlage kann bei Vorliegen eines Gefahrenverdachts die einstweilige 
Betriebseinstellung angeordnet werden. Ein derartiger Verdacht ist im Atomrecht bereits 
dann gegeben, wenn sich wegen begründeter Unsicherheiten im Rahmen der Risikovor-
sorge Schadensmöglichkeiten nicht völlig ausschließen lassen. Insbesondere für die sie-
ben ältesten deutschen Anlagen - denen auch bereits im Rahmen einer Differenzierung 
der Laufzeitverlängerung eine geringere zusätzliche Elektrizitätsmenge zugewiesen wur-
de - ist nach den Ereignissen in Japan zu überprüfen, inwieweit bisher nicht berücksich-
tigte Szenarien nunmehr eine neue Bewertung erfordern. Da sich gerade bei älteren An-
lagen die Frage nach den in der Auslegung berücksichtigten Szenarien in besonderer 
Weise stellen kann, haben sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der 
Bundesländer mit Kernkraftwerken dazu entschlossen, diese Anlagen für den Zeitraum 
der Überprüfung vom Netz zu nehmen.  

Dies ist Ausdruck äußerster Vorsorge, der sich die Bundesregierung und die Minister-
präsidenten zum Schutz der Bevölkerung verpflichtet sehen. 

merkte sie stichpunktartig folgenden Einschub an: 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit Schreiben 
vom 16. März 20011 um einen einheitlichen Verwaltungsvollzug gebeten und als Rechts-

                                                 
346 Hess. Staatskanzlei, S. 49.  
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grundlage für die gegenständliche Verfügung § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Atom-

gesetzes benannt.347 

Diese Anregungen besprach die Zeugin Karin Gätcke im Anschluss mit dem Zeugen 
Volker Bouffier, der diese beiden Änderungsvorschläge inhaltlich teilte.  
 
Die Zeugin Karin Gätcke hat zu den Abläufen ausgesagt: 

Das sind meine handschriftlichen Änderungen. […] 

Frau Stettner hatte mir diesen Entwurf, diesen ersten Entwurf – ich weiß nicht, der wie-
vielte das war – per Mail zugeleitet. Ich habe ihn mir durchgeschaut. Es war in dem 
Moment schon immer klar, dass der Bund quasi den Hut aufhat oder die Lokomotive des 
ganzen Verfahrens ist. Insofern habe ich mir das durchgeschaut und im Grunde genom-
men versucht, durch eine sprachliche Schärfung eben halt den Bezug auf den Bund noch 
etwas zu verstärken. Deswegen „aufgrund“, denn die Verfügung ist ja auf Grundlage des 
Bescheides oder des Schreibens von Herrn Hennenhöfer entstanden.  

Die zweite Änderung war im Prinzip fast eine wörtliche Entnahme aus dem Schreiben 
von Herrn Hennenhöfer, wo noch einmal auf diesen einheitlichen Verwaltungsvollzug 
und die Rechtsgrundlage Bezug genommen worden ist. […] 

Ich habe diese Verfügung von der Frau Stettner bekommen, hatte mir Gedanken darüber 
gemacht und das mit einem Stift da quasi schon einmal reinformuliert. Dann bin ich am 
Mittag zum Ministerpräsidenten rein, um das mit ihm zu besprechen und um ihm das zu 
zeigen. Denn der Mittag dieses Donnerstags war die einzige Chance, überhaupt mit dem 
Ministerpräsidenten einmal über die Verfügung zu reden, weil der Ministerpräsident 
dann am frühen Nachmittag zu Gesprächen nach Berlin gefahren ist und dann im Prinzip 
nicht mehr greifbar war. 

Ich habe das mit ihm besprochen. Er hat dem zugestimmt und hat gesagt: Wir nehmen 
diese sprachlichen Schärfungen vor. – Das habe ich dann als Änderungsvorschläge an 
das Umweltministerium so weitergegeben. […] 

Aber vielleicht kann ich das noch einmal erläutern. Ich möchte noch mal klarstellen, dass 
das keine Verschärfung war, sondern eine sprachliche Klarstellung dessen, was vom 
Bund gemeint war, dass nämlich der Bund die Sachkompetenz hatte und vorgegeben hat, 
was zu tun ist, und dass wir nur auf Grundlage des Schreibens des Bundes handeln.  

Natürlich habe ich das mit dem Ministerpräsidenten erörtert. Er hat dem zugestimmt, 
und deswegen auch meine Mail an die Frau Stettner, in der ich geschrieben habe: „Hier 
noch zwei Änderungsvorschläge auf Vorschlag des MP“ oder „auf Wunsch des MP“. 

Natürlich war das mit dem Ministerpräsidenten abgestimmt.348 

                                                 
347 Hess. Staatskanzlei, S. 50.  
348 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 12 f.; 27. 
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Zu den übrigen – in schwarzer Farbe vorgenommenen – Notizen auf dem Entwurf349 
hat die Zeugin Karin Gätcke erläutert: 

Ich kann Ihnen das ganz leicht erläutern, obwohl ich auch nicht mehr alles entziffern 
kann. Das mit der blauen Schrift habe ich, bevor ich zum Ministerpräsidenten gegangen 
bin, aufgeschrieben. Dann bin ich mit diesem Papier zu ihm rein. Dann haben wir das er-
läutert, und er hat mit mir noch ein weiteres Thema besprochen. Da steht ja auch: 5. 
April, 14 Uhr, erste Gesprächsrunde. Das war der erste Energiegipfel. Ich habe mit ihm 
gleichzeitig im Gespräch den Energiegipfel vorbereitet. Darum ging es, deswegen: „In-
dustriestandort sichern“, „Handlungsfelder identifizieren“. – Es ging also darum – – 
Das war ein Merkposten, weil ich den Auftrag bekommen hatte, mich um den Energiegip-
fel zu kümmern. Weil ich keinen Stift mit hatte, habe ich mir einen von seinem Schreib-
tisch genommen. Ich konnte ja kein Grün nehmen. Da war nur ein schwarzer Stift. Dann 

habe ich das entsprechend auf dem Zettel erläutert.350 

Der Zeuge Volker Bouffier hat dem Ausschuss die Abläufe im Wesentlichen bestätigt: 

Also, das hier sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ich hatte keine Verfügung und nichts. Ich 
kann mich erinnern, dass meine Büroleiterin zur Rücksprache war mit einer Reihe von 
Sachen bei mir. Ich war in der Zeit relativ viel auch in Berlin und kann das jetzt nicht 
mehr im Einzelnen zusammenbringen, aber es ging um eine Reihe von Geschichten, die 
sie mit mir besprechen wollte. Unter anderem – das ist in dem Zusammenhang auch nicht 
ganz uninteressant – hatten wir uns zwischenzeitlich vorgenommen, einen Hessischen 
Energiegipfel zu machen. Wir sprachen – das weiß ich ganz genau – darüber, wie das 
gehen sollte, wer dort hinkommen sollte. – Also, das war der eine Komplex. 

Und dann ging es auch um diese Verfügung. Diese Verfügung sprach Frau Gätcke an; 
ich meine auch, sie hätte sie mir vorgelesen, bin mir aber nicht ganz sicher. Sie schlug 
dann vor, um deutlich zu machen, dass wir sozusagen nicht als Hessen auf diese Idee ge-
kommen sind, sondern dass wir das im Auftrag des Bundes tun, Veränderungen vorzu-
nehmen. Wenn Sie sagen, es waren zwei, dann wird das so sein; das weiß ich jetzt nicht 
mehr. Ich habe das ausdrücklich für richtig gehalten; es entsprach meiner Überzeugung.  

Und dann war ich damit nicht mehr befasst – und zwar, nach meiner Erinnerung, in gar 
keiner Weise. Sie hat sich dann verabschiedet, und ich habe dann später erfahren, dass 

das Umweltministerium das aufgenommen hat. – Aber das war es dann auch.351 

Die Zeugin Karin Gätcke formulierte anschließend die beiden Anregungen maschinell 
in den Anordnungsentwurf hinein und übersandte um 13:46 Uhr die Vorschläge an die 
Zeugin Ute Stettner. In der Begleit-E-Mail schrieb die Zeugin Karin Gätcke:  

Hallo Ute, 

MP hat noch zwei Änderungsvorschläge, ich habe es jetzt erst einmal nur in der Verfü-
gung zu Biblis B reinformuliert, das soll natürlich auch für die Verfügung Biblis A gelten. 

                                                 
349 Hess. Staatskanzlei, S. 49 f. 
350 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 24. 
351 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 116. 
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Gruß 

Karin Gätcke.352 

Aus Sicht der Zeugin stand es dem hessischen Umweltministerium frei, die Änderungs-
vorschläge zu übernehmen: 

[…] Die Staatskanzlei war nur politisch in die Abstimmung einbezogen. Die rechtliche 
Umsetzung lag beim federführenden Ressort, dem Umweltministerium. Deswegen habe 
ich auch ausdrücklich in die Mail hineingeschrieben, dass es sich hier nur um Vorschlä-
ge handelt, und es im Benehmen des Umweltministeriums belassen, das zu übernehmen 

oder es zu lassen.353 

Die Zeugin Ute Stettner leitete um 14:27 Uhr per E-Mail die Änderungsvorschläge an 
das hessische Finanzministerium und das hessische Justizministerium weiter.354 Die 
Anregungen wurden im Laufe des Nachmittags auf Bitten des Zeugen Guntram Finke 
durch den Zeugen Matthias Ullrich übernommen.355 
 
Der Untersuchungsausschuss hat sich in diesem Zusammenhang mit der Frage beschäf-
tigt, inwieweit die Änderungsvorschläge aus Sicht der Beteiligten wesentliche inhaltli-
che Änderungen der Stilllegungsverfügungen bedeuteten, die Einfluss auf die materielle 
Rechtmäßigkeit nahmen. Der Zeuge Guntram Finke hat dies – wie auch die übrigen 
Zeugen – gegenüber dem Ausschuss verneint: 

Nein, das sind keine grundlegenden Veränderungen. Die waren in der Tendenz eine Ver-
deutlichung, dass wir sozusagen davon ausgehen, dass der Bund hier den Hut aufhat, 
dass es letztendlich seine Verfügung ist, die wir in Ausübung unserer alleinigen Wahr-

nehmungskompetenz natürlich nur erlassen können.356 

Die Zeugin Karin Gätcke selbst hat in den Vorschlägen lediglich sprachliche Präzisie-
rungen gesehen: 

Aus meiner Sicht war das eine sprachliche Frage. Das hat inhaltlich überhaupt nichts 
verändert. Man kann einen Sachverhalt so oder so formulieren; jeder Jurist weiß das. 
Meiner Auffassung nach waren diese Formulierungen noch ein Stück weit klarer und ha-
ben die Verantwortung des Bundes noch ein Stück weit stärker herausgestellt. […] 

Das waren keine Veränderungen des Bescheides. Es waren sprachliche Klarstellungen 
und Schärfungen. Das ist genau in dieser politischen Linie. Und es waren Vorschläge. Es 

                                                 
352 Hess. Staatskanzlei, S. 45.  
353 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 13. 
354 Hess. Staatskanzlei, S. 52.  
355 HMUKLV VII, S. 55 ff.; HMUKLV IX, S. 84. 
356 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 130 f. 
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ist durchaus legitim, dass das gemacht werden kann. Der Bescheid ist vom juristischen 

Inhalt her überhaupt nicht verändert worden.357 

Die Zeugin Ute Stettner hat diese Auffassung ausdrücklich geteilt: 

Das sollte im Prinzip die Rolle des Bundes noch einmal hervorheben und deutlich ma-
chen, dass wir im Auftrag des Bundes dort gehandelt haben. Und das haben wir dann so 
übernommen, weil es auch so war. […] 

Im Prinzip habe ich das vorhin schon einmal gesagt. Es sollte noch einmal stärker ver-
deutlicht werden, dass wir uns in Bundesauftragsverwaltung befinden, also dass wir im 
Prinzip die Vorgaben des Bundes umgesetzt haben. Der Bund hat Rechtsgrundlage und 
Begründung vorgegeben, und die Länder haben das im Prinzip übernommen, und das 

sollte noch einmal deutlich gemacht werden.358 

Und der Zeuge Volker Bouffier hat erklärt: 

[…] Auf die Grundentscheidung – schließen, ja oder nein? – war kein Einfluss mehr zu 
nehmen. Das war allgemeine Überzeugung, Übereinstimmung. Die Begründung, wie sie 
der Bund vorgenommen hat, zu nehmen, war auch klar. Und das, was auf Anregung von 
Frau Gätcke dann dort noch aufgenommen wurde – was ich ausdrücklich für richtig hal-
te –, also das, was, wenn Sie so wollen, da noch hineingekommen ist, hat aus meiner 
Sicht materiell an dem Ganzen nichts verändert. Aber das muss man dann so genau aus-

einandernehmen. – So wollte ich das auch verstanden wissen.359 

Den Untersuchungsausschuss hat auch interessiert, warum die Formulierungsvorschläge 
– abweichend von den Entwürfen der anderen betroffenen Länder – überhaupt aufge-
nommen wurden. Hierzu hat die Zeugin Ute Stettner ausgesagt:  

Die Staatskanzlei hat uns Änderungen übersandt, die wir als äußerst hilfreich ansahen, 
und deswegen sind sie übernommen worden, weil sie sozusagen mit dem übereinstimm-
ten, was wir die ganze Zeit gedacht haben, dass nämlich die Verantwortung des Bundes 
stärker herausgestellt werden muss, und deswegen ist die Anregung sehr gerne aufge-

nommen worden.360 

Die Zeugin Karin Gätcke hat in diesem Zusammenhang betont, dass die Kernelemente 
aller Stilllegungsverfügungen gleich geblieben waren: 

a) ist es kein hessischer Sonderweg, denn b) wortgleich können alle Verfügungen nicht 
sein. Bayern und Niedersachsen sind zum Beispiel auch unterschiedlich. Denn jedes 
Atomkraftwerk hatte andere Anforderungen. Das eine war in Revision. Das andere war 
nicht in Revision. Es ging aber darum, dass die Kernelemente – – Darum ging es. Es ging 
um die Begründung. Die haben alle Länder gleich. Und es ging um die Frage der 
Rechtsgrundlage. Die haben alle Länder gleich. Und es ging um die Frage der Laufzeit 

                                                 
357 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 13; 36. 
358 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 15; 34. 
359 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 141. 
360 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 55. 
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des Moratoriums. Die haben alle Länder gleich. Genau das haben alle Länder im Kern 

so übernommen.361 

Die Zeuginnen Ute Stettner und Karin Gätcke sprachen anlässlich der Anregungen der 
Staatskanzlei auch über das Thema der Anhörung der RWE Power AG. Die Zeugin Ute 
Stettner erläuterte der Büroleiterin des Hessischen Ministerpräsidenten die wesentlichen 
Überlegungen der Fachabteilung.362 Der Zeugin Karin Gätcke schienen die Argumente 
des fachlich zuständigen hessischen Umweltministeriums plausibel: 

[…] Im Übrigen hatte ich im Laufe des Tages, nach meiner Erinnerung, über die Frage 
der Anhörung mit Frau Stettner auch telefoniert, weil die Länder besprochen hatten, dass 
ihre Verfügungen möglichst identisch oder möglichst nah beieinander sein sollten. In den 
Verfügungen von Niedersachsen oder von Bayern, die mir vorlagen, gab es keinerlei 
Hinweise zu einer Anhörung. Das habe ich mit Frau Stettner erörtert, und sie hat mir 
dann erläutert, dass es eine fachliche Prüfung im Umweltministerium mit dem Ergebnis 
gegeben habe, dass aufgrund des gegebenen Sachverhaltes nach § 28 Abs. 2 Verwal-
tungsverfahrensgesetz auf eine Anhörung verzichtet werden kann.  

Das erschien mir persönlich auch nachvollziehbar, da ja die Verlautbarungen von RWE 
aus der Öffentlichkeit bekannt waren, und Sinn und Zweck einer Anhörung eigentlich ist, 
einen Adressaten eines Verwaltungsaktes quasi vor überraschenden Angriffen einer Be-
hörde zu schützen. Das war alles hier nicht gegeben. RWE wusste ja genau Bescheid. Ich 
bin dann auch davon ausgegangen, dass die Fachabteilung das sehr sorgfältig geprüft 
hat, und habe dann auch nachvollziehen können, dass dort auf eine Anhörung verzichtet 
werden kann.  

Im Prinzip fand ich persönlich es auch besser, das dort aufzunehmen, denn die anderen 
Länder haben ja auch keine Anhörung durchgeführt. Die Bescheide waren schon vor 
unseren rausgegangen. Wenn sie eine durchgeführt hätten, hätten sie das in ihren Be-
scheiden auch aufnehmen müssen. Dazu fand sich nichts. Insofern fand ich das eine gute 
Lösung, entsprechend auf die Ausnahme nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz Bezug 
zu nehmen. 

[M]ir war aufgefallen, dass in den Verfügungen von Bayern und Niedersachsen kein 
Wort zur Anhörung verloren worden ist. Sie sagten selbst: Ich bin Juristin, und als Juris-
tin habe ich mich gefragt: Wie haben das Bayern und Niedersachsen mit der Anhörung 
gemacht? Die haben ja unmittelbar – – Ich glaube: Niedersachsen oder Bayern, ein Land 
hat das schon am Mittwoch rausgeschickt. Da konnte also keine Anhörung durchgeführt 
werden. Das war irgendwie sachlogisch nicht klar. Insofern hatte ich da nachgefragt.  

Für mich war das einfach absolut plausibel, als mir Frau Stettner gesagt hat: Wir haben 
das gesehen. Wir haben das geprüft. Wir wollten es anders und besser machen als die 
anderen Länder und beziehen uns auf die Ausnahme nach Verwaltungsverfahrensgesetz. 
Denn wir wissen ganz genau: Das Gericht prüft ja die Frage der Anhörung von Amts 
wegen. Und wenn Bayern oder Niedersachsen beklagt worden wäre, wäre dort auch die-
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se Formalie bemängelt und für rechtswidrig erklärt worden, weil die beiden auch keine 

Anhörung durchgeführt haben, nur dazu kein Wort verloren haben.363 

Mit dem Zeugen Volker Bouffier wurde die Frage der Anhörung nicht erörtert.364  
 

b) Stellungnahme des Hessischen Ministeriums der Justiz 

 
Für das Hessische Ministerium der Justiz prüften die Zeugin Sylvia Schmidt und der 
Referatsleiter Michael Ehrmanntraut am 17. März 2011 im Auftrag des Leiters der Ab-
teilung II, Rüdiger Derwort, den Entwurf des hessischen Umweltministeriums. Die 
Zeugin Sylvia Schmidt hat zu den Abläufen ausgesagt:  

[…] Ich erinnere mich aber noch, dass Anfang 2011 der Abteilungsleiter II an einem Tag 
– ich entnehme hier dem Vermerk, der 17. März war es – am späten Vormittag zu mir 
kam und darauf hinwies, dass vom Ministerbüro die Bitte an die Abteilung herangetragen 
wird, zu dem Entwurf einer Stilllegungsverfügung, die aus dem Umweltministerium im 
Laufe des Tages übermittelt würde, eine rechtliche Einschätzung zu geben. Es sei beab-
sichtigt, am Folgetag die Verfügung hinauszugeben. 

Ich war damals Vertreterin des von Herrn Ehrmanntraut betreuten Referates Öffentliches 
Recht. Herr Ehrmanntraut war am Vormittag des Tages, bedingt durch Referendaraus-
bildung, zunächst nicht anwesend. Deshalb ist die Bitte an mich heran-getragen worden, 
mich zuerst darum zu kümmern. Wir haben auch größere Sachen, weil ich ja Vertreterin 
des Referats und auch die Öffentlichrechtlerin war, zusammen mit Herrn Ehrmanntraut 
regelmäßig besprochen. 

Ich habe mich dann am Spätvormittag, zunächst ohne Vorliegen des Entwurfs der Stillle-
gungsverfügung, mit dem Atomgesetz vertraut gemacht und mir rechtliche Gedanken ge-
macht, was aus den Kenntnissen, die mir so gegeben worden sind und was beabsichtigt 
ist, da tunlich erschien, also sprich in das Atomgesetz geschaut, von selbst den § 19 ent-
deckt und mir meine Gedanken gemacht. Gegen die Mittagszeit, genaue Uhrzeit weiß ich 
nicht, kam dann – ich meine, nach meiner Erinnerung per Mail aus dem Ministerbüro 
oder vielleicht auch über den Abteilungsleiter – der Entwurf der Stilllegungsverfügung, 
der mir jetzt nicht mehr vorliegt, an dessen maßgeblichen Inhalt ich mich aber erinnere. 
Ich habe mir dann die rechtlichen Gedanken gemacht – im Wesentlichen schon all die, 
die auch in dem Vermerk festgehalten worden sind –, habe das zu Papier gebracht. 

Am frühen Nachmittag – vielleicht halb drei oder so etwas – kam Herr Ehrmanntraut zu-
rück von seiner Referendarausbildung. Ich hatte schon angefangen, die Stellungnahme zu 
formulieren, und wir haben uns dann noch mündlich ausgetauscht, waren uns in der Ein-
schätzung, in der Bewertung des Sachverhalts im Wesentlichen einig und haben dann 
gemeinsam in meinem Zimmer gesessen, wo ich auf dem Computer den Wortlaut dieses 
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Ihnen vorliegenden Vermerks vom 17.03.2011, abgestimmt, abgefasst habe. Das haben 
wir allein anhand der Kenntnis des Textes des Entwurfs der Stilllegungsverfügung getan. 

Wir haben dann am Spätnachmittag, frühen Abend desselben Tages per Mail unsere Ein-
schätzung an das M-Büro übermittelt – oder auch über den Abteilungsleiter. Ich weiß 
nur, das war am Abend, es musste schnell gehen. Das ist ein üblicher Weg, dass das per 
Mail ging, und damit war die Sache sozusagen für uns erledigt. 

Direkten Kontakt mit Vertretern des Umweltministeriums oder Bundes oder so hatten wir 
nicht. Wir sind also hausintern gebeten worden, diese Stellungnahme zu verfassen, und 

haben das dann im Justizministerium weitergeleitet […].365 

Die Zeugin Sylvia Schmidt hatte außer ihren Wahrnehmungen aus der Presse keine 
eigenen Erkenntnisse der tatsächlichen Situation, die sie zum Inhalt ihrer Prüfung hätte 
machen können:  

[…] Nähere Kenntnisse, außer dass es den Unfall in Japan gegeben hat und dass Biblis 
offenbar am Netz ist, hatten wir nicht. Deshalb haben wir ja auch gesagt: Das ist vorbe-
haltlich der fachlichen Prüfung, also ohne Kenntnis genau der Erkenntnisse, die man aus 
dem Unfall hat. Da gibt es auch Beurteilungs- und Bewertungsspielräume und eine Ge-
fahrenprognose, die dort vorhanden wären. Aber das wäre eben zu unterfüttern gewesen. 
[…] 

Also meine persönliche Meinung war – das kommt auch in dem Vermerk zum Ausdruck –, 
dass das so, wie es gemacht worden ist, rechtlich nicht haltbar ist. Denn zu dieser Gefah-
renlage wurde gar nichts gesagt. Ermessenerwägungen sind nicht angestellt worden. 
Und der Umstand, dass das vom Bund politisch gefordert ist, ist nach unserer fachlichen 
Überzeugung kein tragfähiger Grund gewesen, um die Stilllegungsverfügung rechtlich 
belastbar zu begründen. 

Privat: Spontan leuchtete es mir nicht ein. Denn die Chance, dass ein Erdbeben, ein Tsu-
nami in Deutschland passiert, ist recht gering. Mir fiel nichts ein, was in Japan passiert 
sein könnte, was zu einer veränderten Bewertung der Gefahrensituation hätte führen 
können. Ich wollte das aber auch nicht ausschließen, mangels Kenntnis dessen, was für 
Erkenntnisse man tatsächlich aus diesem Vorgang dort hat. Also ich habe spekuliert, 
dass es recht schwierig sein wird, das rechtlich tragfähig in der Sache zu begründen, 
auch wenn man die Anfechtung durchführt. Ich habe das aber nicht für völlig ausge-
schlossen gehalten, Herr Ehrmanntraut auch nicht. Sonst hätten wir das nicht so formu-

liert.366 

Zu ihrer Beurteilung der Notwendigkeit einer Anhörung der RWE Power AG hat die 
Zeugin Sylvia Schmidt gegenüber dem Ausschuss erklärt: 

Eine Anhörung ist grundsätzlich geboten bei belastenden Verfügungen, gar keine Frage. 
Ich habe sie – Herr Ehrmanntraut auch – für zwingend erforderlich gehalten. Soweit no-
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tiert ist, mangels Kenntnissen dessen, was von den Betreibern bekannt gegeben ist, kann 
nicht beurteilt werden, ob ein Verzicht der an sich gebotenen Anhörung rechtmäßig ist, 
ist Folgendes gemeint: Der § 28 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz sagt: Auf die Anhö-
rung kann verzichtet werden, wenn es nach den Umständen nicht geboten ist. Und da 
mag es sein – wir wussten ja nicht, wer mit wem im Vorfeld schon gesprochen hat über 
die beabsichtigten Maßnahmen; eine Anhörung kann grundsätzlich auch mündlich erfol-
gen –, also mangels Kenntnis dessen, was passiert ist, wollten wir keine sichere Aussage 
treffen, ob die Anhörung hier noch geboten ist. 

Es ist mir als Juristin natürlich klar gewesen, wenn die Anhörung nicht erfolgt ist und 
wenn die Anhörung nicht nachfolgend durch Nachholung geheilt wird, was auch ange-
sprochen worden ist, dann ist natürlich die Verfügung schon aus formellen Gründen 
rechtswidrig, sodass es auf die weitere Frage, wie der Inhalt ist, also auf die materielle 
Rechtslage, gar nicht mehr ankommt. Aber Formfehler – das haben wir auch angespro-
chen in dem Vermerk – wären grundsätzlich durch Nachholung heilbar gewesen. Aber es 
ist ganz klar, dass alleine wegen einer unterbliebenen Anhörung die Verfügung rechts-

widrig sein kann.367 

Um 17:48 Uhr übersandte die Zeugin Sylvia Schmidt einen Vermerk an die Zeugin Ute 
Stettner und den Büroleiter des damaligen hessischen Justizministers Stephan Gortner 
sowie in cc unter anderem an den Justizstaatssekretär Dr. Rudolf Kriszeleit, den Abtei-
lungsleiter Rüdiger Derwort, den Referatsleiter Michael Ehrmanntraut, die Zeugin Ka-
rin Gätcke und den Zeugen Dr. Oliver Franz.368 Der Vermerk hatte folgenden Wortlaut: 

Hessisches Ministerium der Justiz,  

für Integration und Europa     Wiesbaden, den 17. März 2011
          Schmidt […] 

Bitte von Herrn LMB um Prüfung der Anordnungen des HMUELV zur unverzüglichen 
Einstellung (Versagung der Wiederaufnahme des Leistungsbetriebs für das Kernkraft-
werk Biblis Block A und B 

1. Vermerk: 

In der Kürze der Zeit kann keine vertiefte und abschließende Bewertung erfolgen. Nach 
kursorischer Prüfung sollte Folgendes bedacht werden:  

Zunächst ist aufgefallen, dass die Verfügungen keine Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung vorsehen. Nach kursorischer Durchsicht des Atomgesetzes ist von hier aus nicht 
festzustellen, dass derartige Anordnungen kraft Gesetzes sofort vollziehbar sind. Das 
Fehlen der gesetzlichen oder gesondert in der Verfügung angeordneten sofortigen Voll-
ziehbarkeit hätte zur Folge, dass eine Klage des Betreibers aufschiebende Wirkung hätte. 
Soll das nicht in Kauf genommen werden, müsste gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO die 
sofortige Vollziehung angeordnet und gesondert begründet werden (§ 80 Abs. 3 VwGO), 
sinnvoller Weise bereits in den Bescheiden. 

                                                 
367 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 6. Sitzung vom 19.12.2014, S. 12. 
368 Hess. Staatskanzlei, S. 64 ff.  
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Es bestehen erhebliche Bedenken, ob das Vorliegen der Voraussetzungen der Ermächti-
gungsgrundlage hinreichend dargetan ist. Die zitierte Ermächtigungsgrundlage des § 19 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 des Atomgesetzes ist in Zusammenhang mit Satz 1 zu sehen, der Teil 
der Ermächtigungsgrundlage ist und dessen Voraussetzungen deshalb ebenfalls vorlie-
gen müssen, damit die Verfügung rechtmäßig ist. Satz 1 sollte daher auch mit zitiert wer-
den. 

"Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, dass ein Zustand beseitigt wird, der den Vor-
schriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen, den Bestimmungen des Bescheids über die Genehmigung oder allgemeine Zulas-
sung oder einer nachträglich angeordneten Auflage widerspricht oder aus dem sich 
durch die Wirkung ionisierender Strahlen Gefahren für Leben, Gesundheit oder 
Sachgüter ergeben können.“ 

In Betracht kommt vorliegend nur die letzte, fett hervorgehobene Alternative. 

Im Regelfall ist für ein aufsichtsrechtliches Einschreiten erforderlich, dass aufgrund 
einer veränderten tatsächlichen Situation konkrete Anhaltspunkte für einen Schadensein-
tritt bestehen. Der Gesetzgeber hat durch die Laufzeitverlängerung zum Ausdruck ge-
bracht, dass gegen den Weiterbetrieb bis zu dem jeweils bestimmten Zeitpunkt keine Si-
cherheitsbedenken bestehen. Der Exekutive ist es verwehrt, diese Grundentscheidung des 
Gesetzgebers auch nur vorübergehend ohne Änderung der Sachlage außer Kraft zu set-
zen. Hier hat sich der Zustand des betroffenen Kraftwerks wohl nicht verändert. Gleich-
stehen dürfte aber das Vorliegen neuer Erkenntnisse, die für die Bewertung der Wahr-
scheinlichkeit eines Großschadensereignisses beachtlich sind und deren Einbeziehung im 
Ergebnis dazu führen kann, dass der Betrieb dauerhaft versagt werden muss. Kernfrage 
ist, ob die durch den Unfall in Japan gewonnenen Erkenntnisse gegenüber den bereits 
bekannten Risiken derart „neu“ sind, dass das angeordnete Verbot des Betriebs (Block 
A) bzw. der Wiederaufnahme des Leistungsbetriebs (Block B) in Ansehung der nach der 
Gesetzeslage an sich gegebenen Erlaubnis des Betriebs gerechtfertigt erscheint. Ob sich 
aus dem Unfall in Japan derartige Erkenntnisse ergeben, kann von hier aus nicht be-
urteilt werden. Diese sollten nach hiesiger Auffassung in der Begründung der Verfügung 
deutlicher dargelegt werden. Ebenso sollte näher dargelegt werden, warum sich diese 
Erkenntnisse gerade auf das Kernkraftwerk Biblis auswirken. Eine tragfähige Begrün-
dung ist hier deshalb von besonderer Bedeutung, weil es sich um eine Ermessensent-
scheidung handelt. 

Hingegen mag überlegt werden, ob die in der Begründung angeführten Erwägungen zu 
den Laufzeiten und Erklärungen der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten bei-
behalten bleiben. Diese spielen rechtlich keine Rolle und könnten geeignet sein, die 
rechtlich tragenden Erwägungen in den Hintergrund zu drängen. 

Der Ausgang einer gerichtlichen Überprüfung kann in Ansehung der Fachfragen vorlie-
gend nicht prognostiziert werden. 

Angeraten erscheint es zur Vermeidung einer etwaigen Schadensersatzpflicht des Landes, 
zu versuchen, ein Einvernehmen mit den Betreibern herzustellen. 
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Abschließend ist noch festzuhalten, dass mangels Kenntnis dessen, was den Betreibern 
vor der Verfügung bekannt gegeben worden ist, von hier aus nicht beurteilt werden kann, 
ob ein Verzicht auf die nach§ 28 Abs. 1 HVwVfG an sich gebotene Anhörung rechtmäßig 
ist. Die Kenntnis aus den Medien dürfte nicht ausreichend sein. Eine nähere Substantiie-
rung wird angeraten. Notfalls ist ein Anhörungsfehler noch heilbar. Bei der Block A be-
treffenden Anordnung mag – vorbehaltlich fachlicher Prüfung – die nicht vorgenommene 
Anhörung auf § 28 Abs. 2 Nr. 1 (Gefahr im Verzug/öffentliches Interesse) gestützt wer-
den. 

Schließlich ist die Rechtsmittelbelehrung zu korrigieren: Beklagter ist das Land Hessen, 
vertreten durch das Hessische Ministerium für Umwelt, … (§ 78 Abs. 1 VwGO). Wenn 
zur Form der Belehrung – wie vorliegend – etwas gesagt ist, ist zwingend noch über die 
Möglichkeit der elektronischen Rechtsmitteleinlegung richtig und vollständig zu beleh-
ren. Es vorgeschlagen, den Passus über die Form zu streichen, da diese kein notwendiger 
Inhalt der Belehrung ist. 

Im Auftrag 

gez. 

Schmidt.369 

Der Untersuchungsausschuss hat sich damit beschäftigt, ob und inwieweit der Vermerk 
bei der weiteren Erstellung der Stilllegungsverfügungen Berücksichtigung gefunden 
hat. Die Zeugin Ute Stettner leitete den Vermerk an den Zeugen Guntram Finke um 
17:57 Uhr weiter.370 Der Zeuge Matthias Ullrich hat gegenüber dem Ausschuss ausge-
sagt, zum damaligen Zeitpunkt persönlich keine Kenntnis von dem Vermerk gehabt zu 
haben371; gleiches hat der Zeuge Günther Veit erklärt.372 Der Zeuge Guntram Finke hat 
zu dem Vermerk und seinem weiteren Umgang damit berichtet: 

[…] Das hat mich auch damals sehr gewundert, weil wir im Grunde genommen gesagt 
hatten – ich habe es ja erläutert –, wir nehmen keine Weisung der Ministerin, diesen 
Weg, damit die Akten letztendlich nicht mit kritischen Vermerken belastet werden. Die 
Frau Stettner hatte mir den zugeschickt. Ich hatte sie daraufhin angesprochen, was ich 
damit tun solle. Wir haben uns dann so verständigt: Sie wollte mir eigentlich ein Signal 
senden, dass unsere Bedenken auch anderweitig geteilt werden. Und wir haben uns ver-
ständigt, dass ich dieses Papier zur Kenntnis nehme und dann wegwerfe. […] Ja, ganz 
einfach. Nein, es ist keine Verfahrensakte, keine relevante Akte, kein relevantes Stück 
Papier. 

[W]ir haben eine eigene Kompetenz. Ich hatte dieses Papier, also diesen Entwurf, den 
der BMU uns geschickt hat, mit unseren Juristen diskutiert. Dann bin ich zwar als Ma-
schinenbauingenieur seit Jahrzehnten auch mit juristischen Fragen betraut. Dass dieses 
Papier, sagen wir einmal, Probleme hat allein mit der Benennung des Sachverhalts, der 

                                                 
369 Hess. Staatskanzlei, S. 66 f.; HMUKLV IX, S. 93 ff. 
370 HMUKLV IX, S. 97 ff. 
371 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 28. 
372 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 78. 



  Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 177 

 

die Gefährdung begründet, das konnte ich eigenständig erkennen. So in diesem Sinne, 
wie das im Justizministerium aufgeführt wurde, hatte ich auch mit der Ministerin gespro-
chen und die Bedenken skizziert. 

Ich habe also dieses Papier nicht ignoriert. Ich habe eine Bestätigung meiner, unserer 
Position in diesem Papier gesehen, und so hat es meiner Erinnerung nach auch Frau 
Stettner verstanden. Sie wollte mir signalisieren: Das, was ihr seht, sehen andere Juris-
ten genauso. – Es war nichts Neues. Es war eine Bestätigung dessen, was wir am Abend 
des 16. vorgetragen haben. […] 

Zu der Auffassung, dass der Vorschlag des BMU, dass die Anweisung des BMU nicht 
ausreicht, um eine rechtssichere – oder, sagen wir einmal, sehr riskant ist, wenn man 
diesen Weg geht, um eine Stilllegung zu verfügen. Da fehlt im Grunde genommen – – Es 
geht schon los mit der Frage: Was ist eigentlich die Gefahr? Der Tatbestand ist vom 
BMU doch nur sehr, sehr pauschal begründet. Wenn ich den Tatbestand habe, dann muss 
ich mir überlegen: Ist dieser Tatbestand eine Gefährdung? Dann muss ich mir überle-
gen: Wie groß ist denn diese Gefährdung? Welches ist das adäquate Mittel der Atomauf-
sicht, Stilllegung, Sicherheitsüberprüfung? Kann ich es bis zur nächsten Revision laufen 
lassen? Das alles war sehr, sehr pauschal einhüllend, das konnte ich nicht mittragen. 

Das ist genau das, was in dem Schreiben des Justizministeriums drinsteht. Das war also 
nichts Neues, was ich ignoriert habe. Es war eine Bestätigung dessen, was ich am Tag 
zuvor bereits vorgetragen hatte. 

Jetzt das nicht zur Akte nehmen: Es wäre wirklich widersinnig gewesen, wenn die Fach-
abteilung so etwas nicht schreibt, und dann nehme ich es von einem unzuständigen Res-
sort auf Umwegen doch zur Akte. Das wäre ja nun widersinnig gewesen. Deshalb mein 
Telefonat mit Frau Stettner und unser Agreement: Das war eine persönliche Information 

– Punkt. In meinen E-Mails haben Sie die auch nicht gefunden. […]373 

Inhaltlich teilte die Zeugin Ute Stettner die Auffassung des Zeugen, dass der Vermerk 
zur Rechtsgrundlage und Anhörung nichts enthielt, was nicht seitens der zuständigen 
Fachabteilung bereits geprüft worden war: 

Also der Vermerk vom Justizministerium ging so um – weiß ich nicht – Viertel vor sechs 
oder kurz vor sechs bei mir ein. Ich habe ihn dann dem Herrn Finke weitergeleitet und 
habe mit ihm telefoniert. Der Vermerk hatte drei Punkte. Das Erste war, dass Rechts-
grundlage und Begründung kritisch gesehen werden. Der zweite Punkt war, dass nicht 
ganz eingeschätzt werden konnte, ob man wirklich auf eine Anhörung verzichten könne, 
weil man nicht wisse, was RWE schon weiß. Und der dritte Punkt war, glaube ich, Ände-
rungen zum Thema „Rechtsmittelbelehrung“. 

Die ersten zwei Punkte – und da waren der Herr Finke und ich uns einig – waren Punkte, 
um die wir uns schon die letzten zwei Tage gedreht hatten. Bei dem ersten Punkt ging es 
um die Rechtsgrundlage und die Begründung. Da waren wir alle der Auffassung, dass 

                                                 
373 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 131 f. 
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der Bund die vorgegeben hat und das umzusetzen war. Deswegen konnten wir davon 
nicht abweichen. 

Der zweite Punkt: Bei der Anhörung wussten wir – und da war auch die Fachabteilung 
sehr sicher –, dass RWE wusste, was auf sie zukommt, weil die sich bereits in einer Pres-
semitteilung geäußert hatten, dass sie dem nachkommen wollen und runterfahren wollen 
und eine Betriebsversammlung gemacht hatten, in der sie ihre Belegschaft sozusagen auf 
das, was kommt, vorbereitet haben. Deswegen hatten wir diesen Punkt auch schon abge-
prüft, und deswegen sind diese Punkte auch am Ende nicht übernommen worden. 

Den dritten Punkt, den Punkt der Rechtsmittelbelehrung, haben wir dann aufgenommen. 
Da hatte ich die Fachabteilung gebeten, zu gucken, ob der übernommen werden kann, 

weil ich das nicht einschätzen konnte.374 

Eine Rücksprache mit dem hessischen Justizministerium erfolgte nach Aussage der 
Zeugin Ute Stettner nicht.375 Auf Vorhalt der Aussage des Zeugen Guntram Finke, er 
habe den Vermerk wegwerfen sollen, hat die Zeugin Ute Stettner klargestellt, dass sie 
dies nicht veranlasst und jedenfalls ihre Kopie des Vermerks zu ihren Unterlagen ge-
nommen hatte: 

Nein. Also ich habe geschildert, was ich mit dem Herrn Finke besprochen habe, nämlich 
wie wir inhaltlich mit dem Ganzen umgehen. Und ich habe den Vermerk am Ende zu 
meinen Unterlagen genommen. Was der Herr Finke mit dem Vermerk gemacht hat, ver-
mag ich nicht zu sagen. Ich habe es in der Zeitung gelesen, dass er das wohl gesagt hat. 

An so einen Austausch kann ich mich nicht erinnern.376 

Die Zeugin informierte im weiteren Verlauf die Hausleitung mündlich über den Inhalt 
des Vermerks.377 Die Zeugen Mark Weinmeister und Lucia Puttrich stimmten in der 
inhaltlichen Bewertung mit den Zeugen Guntram Finke und Ute Stettner darin überein, 
dass die Punkte der Begründung des § 19 Abs. 3 Atomgesetz und die Frage der Anhö-
rung bereits durch die Fachabteilung des hessischen Umweltministeriums geprüft und 
bewertet worden waren; lediglich der Hinweis auf die Rechtsmittelbelehrung war neu 
und sollte entsprechend des Vorschlags übernommen werden.378 Die Zeugin Lucia Put-
trich hat hierzu ausgesagt:  

Nach meiner Erinnerung ist der Vermerk zwischen Frau Stettner und Herrn Finke be-
sprochen worden. Es ist inhaltlich darüber gesprochen worden und darüber gesprochen 
worden, welche Teile davon aufgenommen oder nicht aufgenommen werden sollten. Klar 
war nach meiner Erinnerung, dass in dem Vermerk zum einen die Rechtsgrundlage the-
matisiert wurde. Das war schon so weit abgeprüft, dass der Bund die entsprechende Vor-
gabe der Rechtsgrundlage gemacht hat nach § 19 Abs. 3 Atomgesetz. Und da wir im 
Rahmen der Bundesauftragsverwaltung gehandelt hatten und die entsprechenden fachli-

                                                 
374 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 16 f. 
375 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 50 f. 
376 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 18. 
377 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 53. 
378 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 70; 78; 105. 
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chen Juristen im Bundesumweltministerium die uns als richtig vorgegeben hatten, war 
das der eine Punkt. Der Inhalt der Vorgabe oder, besser gesagt, des Vermerks des Jus-
tizministeriums, war damit schon erledigt. Das Thema Anhörung wurde nach meiner Er-
innerung darin zwar thematisiert, war aber schon bei uns in der Fachabteilung entspre-
chend geprüft worden. Und wenn man sich den Vermerk ansieht, steht ja auch darin, 
dass er einschränkt, dass man hier die genaueren Umstände nicht kennt, und weil man 
die genaueren Umstände nicht kennt, nach Bewertung des Justizministeriums unter der 
Einschränkung hier eine entsprechende Bemerkung macht. Gerade das Thema Anhörung 
– das hatte ich ja gerade beschrieben – wurde umfangreich im hessischen Umweltminis-
terium geprüft, und man kam zu dem Ergebnis, dass man darauf verzichten kann. […] 

Wie gesagt, es gab die Einschränkung des Justizministeriums selbst, die darauf hingewie-
sen haben, dass sie die Sachlage ja nicht genau beurteilen könnten, und, ohne die Sach-
lage genau beurteilen zu können, aber eine entsprechende Bewertung abgegeben haben. 
Ich gebe das einmal mit meinen Worten wieder, so wie ich das in Erinnerung habe.  

Und dann ist das passiert, dass natürlich die, die die Sachlage besser kannten – das wa-
ren die im Umweltministerium –, das bewertet haben, was vonseiten des Justizministe-
riums gekommen ist. Und das war das Thema Rechtsgrundlage – das hatte ich ja vorhin 
erläutert –, das war das Thema Anhörung, das man ja schon vonseiten des Umweltminis-
teriums von der Fachabteilung geprüft hatte und schon zu dem Ergebnis gekommen ist, 
dass man nach § 28 darauf verzichten kann, und diesbezüglich ja auch sich noch anwalt-
lich hat beraten lassen und auch einen Fachanwalt für Atomrecht – muss man immer 
einmal dazusagen in den Bereichen – entsprechend mit einbezogen hatte. Insofern habe 
ich auch Verständnis dafür, dass die Fachabteilung an der Stelle sich sicher gefühlt hat-

te. […].379 

In der Hessischen Staatskanzlei nahm die Zeugin Karin Gätcke den Vermerk zur 
Kenntnis:  

[…] Der Vermerk kam erst sehr spät am Abend. Ich war ja auch nur in cc gesetzt. Der 
Hauptadressat war das Umweltministerium. Ich habe mir diesen Vermerk durchgesehen. 
Da war ja die Frage der Rechtsgrundlage, die hier in dem Vermerk von Frau Schmidt 
etwas in Zweifel gezogen worden ist. Es war klar, dass wir da keine Veränderung vor-
nehmen konnten, weil der Bund das alles vorgegeben und da auch die Sachkompetenz an 

sich gezogen hat. […]380 

Auf Vorhalt, ob anlässlich des Vermerks die Frage der Anhörung nicht erneut hätte 
geprüft werden müssen, hat die Zeugin Karin Gätcke ausgesagt: 

Aber Frau Schmidts Vermerk, wenn man ihn genau liest, schreibt ja an einem Punkt sehr 
genau. Sie schreibt die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, und sagt: Formal muss 
eine Anhörung durchgeführt werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Ausnahme 
von der Anhörung und die Möglichkeit, die hier ja schon angesprochen worden ist, gege-
benenfalls das im Verfahren nachzuholen.  

                                                 
379 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 28 f.; 71 f. 
380 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 14. 
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Sie hat aber auch geschrieben – das war für mich der entscheidende Punkt –, dass sie 
das quasi aus der Ferne des Justizministeriums ohne Kenntnis des genauen Sachverhal-
tes gar nicht beurteilen könnte. Ich hatte ja schon erläutert, dass Frau Stettner gesagt, 
dass sich dort die Fachabteilung mit der Frage der Anhörung auseinandergesetzt und 
dort geprüft hat, ob es für sie eine tragbare juristische Möglichkeit gibt, sich auf die Aus-
nahme nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz zu beziehen. Die sind zu dem Ergebnis 
gekommen, dass das juristisch tragbar ist. Insofern war das für mich alles sehr nachvoll-
ziehbar und auch kein Widerspruch zu dem, was Frau Schmidt aufgeschrieben hat. […] 

Also ich habe bereits erläutert: Die Fachabteilung hat es geprüft. Den Sachverhalt kann-
te das Umweltministerium. Ich betone: Den kompletten Sachverhalt kannte das Justizmi-
nisterium nicht. Und wenn man den Vermerk von Frau Schmidt genau liest, ist genau ein 
Punkt drin, bei dem sie schreibt, es gebe bei der Anhörung verschiedene Möglichkeiten. 
Sie kann es aber nicht genau beurteilen, weil sie genau das nicht kennt. Und den genauen 
Sachverhalt kannte aber das Umweltministerium. Deswegen hatte ich keine Zweifel dass, 
wenn es Juristen im Umweltministerium prüfen, wir die Ausnahmen entsprechend an-

wenden können. Und diesen Weg hat der Vermerk von Frau Schmidt offengelassen.381 

Der Hessische Ministerpräsident hatte zum damaligen Zeitpunkt keine Kenntnis vom 
Inhalt des Vermerks.382 
 

c) Stellungnahme des Hessischen Ministeriums der Finanzen 

 
Am 17. März 2011 um 17:44 Uhr leitete der Büroleiter des hessischen Finanzministers 
Michael Hohmann eine Rückmeldung des Zeugen Dr. Thomas Schäfers per E-Mail an 
die Zeugin Ute Stettner. In der E-Mail schrieb der hessische Finanzminister:  

Wir hatten vereinbart, dass wir eine Formulierung finden, die die Interpretation nahe 
legt, dass es sich um eine Weisung des Bundes handelt. Da könnte Bitte zu schwach sein. 
Das müssen aber die Fachleute entscheiden. Der Hinweis kann aber nicht schaden. Frau 
Puttrich wollte nämlich dem Bund anschließend die Kopie unter Bezugnahme auf die 

Weisung schicken, um die Schadensersatzfrage zu klären.383 

Der Zeuge Dr. Thomas Schäfer hat dem Ausschuss gegenüber seine E-Mail folgender-
maßen dargelegt: 

Am Donnerstag, dem 17. März, erreichte dann unter anderem auch das Finanzministe-
rium der damalige Entwurfsstand der Stilllegungsverfügung über den Leiter meines Bü-
ros, der mir dann diesen Entwurf auch entsprechend elektronisch weiterleitete. Bei der 
Lektüre des Entwurfs fiel mir auf, dass der Entwurfsstand die Intensität der Übernahme 
und die Wahrnehmung der Sachleitungskompetenz durch den Bund in diesem Verfahren 
nicht in der aus meiner Sicht vollumfänglichen Klarheit zum Ausdruck brachte. Deshalb 

                                                 
381 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 23 f.; 43. 
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habe ich in meiner Antwortmail an meinen Büroleiter, die dieser wiederum an das zu-
ständige Umweltministerium weiterleitete, angeregt, eine Formulierung zu wählen, die 
das klarer sprachlich zum Ausdruck bringt – insbesondere den Umstand, dass nach der 
getroffenen Entscheidung des Bundes ein eigenständiger Entscheidungsspielraum für das 
jeweilige Bundesland nicht mehr bestand und es mithin in seiner Wirkung wie eine Wei-
sung zu verstehen war. Ich habe allerdings auch hinzugefügt, dass das meine Einschät-
zung ist, aber dass das natürlich die Fachleute besser beurteilen und am Ende entschei-
den können. 

Wir hatten, wenn ich mich in dem Zusammenhang richtig erinnere, bereits in den mon-
täglichen Runden zu der Haftungsfrage übereinstimmend festgestellt, dass vor dem Hin-
tergrund der vorgenommenen Entscheidung des Bundes eine etwaige Haftung den Bund 
selbst treffen würde. Deshalb hatte ich bereits dort vorgeschlagen, dass das Umweltmi-
nisterium eine Kopie der zu ergehenden Stilllegungsverfügung dann wiederum dem Bund 
unter Bezugnahme auf die vorliegende Weisung zukommen lässt, um auch das damalige 

gemeinsame Verständnis von Bund und Ländern zum Ausdruck zu bringen.384 

Zur Bedeutung des Inhalts seiner E-Mail hat der Zeuge Dr. Thomas Schäfer weiter er-
gänzt: 

Meine Übung ist so: Wenn mir Schriftstücke zugeleitet werden, lese ich sie, und wenn ich 
darum gebeten werde, Einschätzungen dazu abzugeben, mache ich das in der Regel. Das 
habe ich auch in diesem Falle so gehalten. Bei der Lektüre sind mir die Punkte aufgefal-
len, die ich dort niedergelegt habe, die ich eben auch in meinem Eingangsstatement do-
kumentiert habe: dass mir die Formulierung „Bitte“ zu schwach erschien – allerdings 
auch mit dem Hinweis, dass am Ende die Fachjuristen beurteilen müssen, wie die Termi-
ni technici in der Fragestellung der Wahrnehmung der Bundesauftragsverwaltung dort 
genau zu verstehen sind. Aber das schien mir in der Formulierung zu schwach zu sein. 
Ich habe auch den Hinweis gegeben, dass die Fragestellung der Verantwortlichkeit und 
potenzielle Haftungsfragen natürlich miteinander zusammenhängen, dass dies dann auch 
mit einer notwendigen Klarheit oder zusätzlichen Klarheit hergestellt werden sollte, dass 
eine Kopie des Bescheides dann am Ende das Bundesumweltministerium wieder errei-
chen sollte. […] 

Wir hatten bereits, wenn meine Erinnerung richtig ist, in den montäglichen Runden, die 
noch auf der Annahme fußten, dass es am darauffolgenden Tag eine Erörterung mit den 
Ministerpräsidenten der Bundesländer geben würde, aber natürlich die Variante, dass 
dort der Bund seine getroffene Entscheidung umzusetzen gedenken würde in möglichst 
übereinstimmende verwaltungsrechtlich zu ergehende Entscheidungen – – Es ist natür-
lich völlig klar – das gehört zum Handwerkszeug eines jeden Juristen, der sich ein biss-
chen mit Verwaltungsrecht beschäftigt –, dass sich dann, wenn Verwaltungsakte in Rede 
stehen, die eine belastende Wirkung für einen Adressaten haben, Fragen nicht nur der 
Rechtmäßigkeit, sondern möglicherweise auch monetärer Folgen stellen. Deshalb war 
klar, dass wir bei der Einschätzung darauf hinwirken mussten, dass sichergestellt ist, 
dass in der Formulierung, die wir bei der Stilllegungsverfügung wählen würden, klar 
zum Ausdruck kommt, dass der Bund eine Entscheidung getroffen hatte und es sich hier 

                                                 
384 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 59. 
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nicht um eine autonome Entscheidung des Landes Hessen gehandelt hat, sondern um 

eine, die im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung der Bund selbst getroffen hatte.385 

Auf Nachfrage, warum eine Interpretation nahe gelegt werden sollte, dass eine Weisung 
des Bundes vorliege, hat der Zeuge erklärt: 

Wenn wir uns ein bisschen mit der Fragestellung von Bundesauftragsverwaltung be-
schäftigen, sehen wir, dass die Frage einer Weisung und ihrer Rechtsfolgen nicht zwin-
gend voraussetzt, dass derjenige, der Adressat der Weisung ist, zu erkennen gegeben hat, 
dass er sich anders verhalten würde. Vielmehr sind in dem Moment, in dem der Bund von 
seiner Möglichkeit Gebrauch macht, die Sachentscheidungen an sich zu ziehen, alle Ent-
scheidungen, die er dann trifft und bei denen er die Länder darum ersucht, sie letztlich 
auszuführen. Denn die Ausführungskompetenz, die Wahrnehmungskompetenz kann er 
den Ländern nicht entziehen. Aber wenn er die Sachentscheidung an sich zieht, ist das, 
was danach an die ausführenden Behörden ergeht, nach meiner Rechtsauffassung iden-
tisch mit einer Weisung in dem Sinne: Da hat sich jemand anders verhalten wollen. – 
Auch in dem Kontext ist es also so, dass in der politisch-sachlichen Bewertung kein 
Unterschied zu erkennen ist und die Fragestellung an der Stelle wie eine Weisung zu be-
handeln ist, weil am Ende der Bund die Sachkompetenz an sich gezogen hat. […] 

 [D]ie Formulierung in dem Bescheid braucht man für die Interpretation des Verhältnis-
ses zum Bund wahrscheinlich weniger. Es sollte klar sein: Das ist ein Bescheid, der die 
Konsequenz bundeseinheitlichen Handelns des Bundes ist und nicht autonomen Handelns 
des Landes. […] 

Es sollte sichergestellt sein, dass der Bund die Verfügung bekommt, die wiederum dem 
Betreiber RWE zugestellt wird, und dass aus dieser Verfügung ersichtlich ist und wird, 
dass sie aufgrund der bundeseinheitlichen Vorgabe ergeht, sodass ein Abweichen des 
Landes von der bundeseinheitlichen Vorgabe nicht erfolgt ist, um an der grundsätzlichen 
Haftungsverteilung zulasten des Bundes an der Stelle nichts zu verändern; denn wenn 
das Land eigenständig von Ermessensspielräumen Gebrauch gemacht hätte, wäre wiede-
rum ein Haftungsrisiko für das Land entstanden. Das wollte ich an dieser Stelle ausge-

schlossen wissen.386 

Konkrete Erkenntnisse zu möglichen Entschädigungsforderungen der RWE AG lagen 
dem Zeugen Dr. Thomas Schäfer zum damaligen Zeitpunkt nicht vor.387 Der hessische 
Finanzminister war zum damaligen Zeitpunkt auch nicht über die Bedenken der Fach-
abteilung des hessischen Umweltministeriums hinsichtlich des Umfangs des Schreibens 
vom 16. März 2011 informiert.388  
 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat auf Vorhalt der E-Mail des hessischen Finanzministers 
bestätigt, dass konkrete Schadensersatzfragen damals nicht Gegenstand der Diskussio-

                                                 
385 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 60 f. 
386 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 62; 74; 80. 
387 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 62 f.; 75; 80. 
388 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 78. 
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nen waren; vielmehr war es der Hessischen Landesregierung wichtig, deutlich zu ma-
chen, dass sie in Bundesauftragsverwaltung die Entscheidungen des Bundes umsetze:  

Nach meiner Erinnerung lag mir die E-Mail nicht vor. – Ich muss schauen. – Ich bin 
auch nicht mit im Verteiler. Nichtsdestotrotz kann sie sich nur darauf beziehen, dass auch 
der Kollege Schäfer in einer besonderen Art und Weise noch einmal darauf hinweisen 
wollte, dass wir uns in einem Verfahren der Bundesauftragsverwaltung befinden, und er 
hat gleichzeitig darauf hingewiesen, dass, wenn wir im Rahmen der Bundesauftragsver-
waltung handeln, die entsprechende Verantwortung auch beim Bund liegt. […] 

Ich kann natürlich nicht interpretieren, was der Kollege Schäfer damals geschrieben hat, 
aber ich glaube, wir hatten die gleichen Wahrnehmungen. Es ging damals darum, dass 
wir im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung handeln, im Rahmen der Bundesauftrags-
verwaltung das umzusetzen haben, was der Bund entsprechend vorgibt, und logischer-
weise hat der Kollege Schäfer damals im Allgemeinen auch das finanzielle Thema ange-
sprochen, aber wirklich abstrakt und im Allgemeinen. Das, was er geschrieben hat, ist 
nach meiner Wahrnehmung das, dass er darauf hingewiesen hat, dass, wenn es Probleme 
geben würde, für die wir gar keine Anzeichen hatten – das muss man dazu sagen; keine 
Anzeichen und auch nicht konkret über Schadensersatzforderungen oder -fragen oder -
androhung überhaupt gesprochen haben – – das hier in seiner E-Mail entsprechend the-

matisiert hat, aber ohne konkreten Anlass. Es gab keinen konkreten Anlass.389 

Ähnlich hat der Zeuge Volker Bouffier die E-Mail des hessischen Finanzministers inter-
pretiert: 

„Ich kannte diese E-Mail nicht, und sie ist mir auch weiter nicht zugegangen, sodass die 
Frage der Interpretation, was gemeint war, eigentlich derjenige beantworten muss, der 
sie geschrieben hat, oder derjenige, der sie bekommen hat – ich jedenfalls nicht. Ich kann 
mich allgemein dazu äußern, und ich hatte ja vorhin bereits gesagt: Wir hatten an dem 
Montagabend – wie gesagt, das muss ich noch einmal in Erinnerung rufen: es kann auch 
der Montagmittag gewesen sein; wir hatten ja mehrere Sitzungen hintereinander – – Also 
jedenfalls an diesem späteren Montag hatten wir uns allgemein mit der Frage beschäf-
tigt, was denn eigentlich passieren könnte, wenn – – Da hatte der Dr. Schäfer sich auch 
eingebracht; daran erinnere ich mich. Und dort waren wir uns alle einig – es gab über-
haupt keinen Dissens –, dass immer klar sein musste, dass nicht Hessen, sondern der 
Bund und dann eben alle Länder gemeinsam dort handeln. Und das wollten wir auch 
gegenüber den Adressaten – das sind ja die Kraftwerke – immer so deutlich machen. 

Diese Übereinstimmung, die würde ich als vereinbart interpretieren. Aber das ist eine 
Interpretation. Ich habe das Ding nie bekommen; ich kann dazu mehr eigentlich auch 

nicht sagen. Herr Vorsitzender, da bitte ich um Verständnis.“390 

 

                                                 
389 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 29; 47. 
390 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 117 f. 
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10. Endgültiger Entwurf der Fachabteilung 

a) Rechtsmittelbelehrung und Rückkoppelung Anhörung 

 
Die Zeugin Ute Stettner bat den Zeugen Guntram Finke am Morgen des 18. März 2011, 
die Rechtmittelbelehrung entsprechend der Anmerkungen der Zeugin Sylvia Schmidt zu 
ändern.391 Die letzten inhaltlichen Änderungen an der Rechtsmittelbelehrung der Still-
legungsverfügungen übernahm der Zeuge Günther Veit392 und übersandte die letztgülti-
ge Fassung um 9:37 Uhr an die Zeugin Ute Stettner.393 
 
Zuvor hatte der Zeuge Günther Veit im Auftrag des Zeugen Guntram Finke erneut mit 
dem Zeugen Siegfried de Witt telefoniert, wegen der Formulierung der Passage zur An-
hörung.394 Der Zeuge Siegfried de Witt bestätigte der Fachabteilung noch einmal aus-
drücklich, dass der Passus zur Anhörung „möglich, tragfähig und ausreichend“ sei.395 
Der Zeuge Siegfried de Witt hat hierzu erklärt: 

Nachdem die Hausleitung entschieden hatte, der Weisung zu folgen und keine Anhörung 
durchzuführen, habe ich am 18.03. mit Herrn Veit telefonisch gesprochen. Er teilte mir 
mit, RWE habe in der Presse erklärt, man erwarte die Anordnung des Ministeriums und 
werde ihr folgen. Die Bundeskanzlerin hatte außerdem öffentlich erklärt, sie sei mit den 
Unternehmen in Kontakt. 

Herr Ullrich hatte deshalb eine Ergänzung der Anordnung vorgenommen, dass von einer 
förmlichen Anhörung abzusehen sei, weil sie vorlegend nicht geboten erscheine. Wesent-
liche Inhalte der Anordnung seien RWE bereits bekannt, und RWE habe sich diesbezüg-
lich gegenüber den öffentlichen Medien, auch zur Kenntnis des Ministeriums, geäußert. 
Ich habe das als eine knappe, aber ausreichende Begründung für den Verzicht auf die 
Anhörung angesehen. Eine fehlende Anhörung hat meines Erachtens deutlich weniger 
Gewicht als die letztlich entscheidende materielle Rechtswidrigkeit. 

Ich verstehe, dass der Untersuchungsausschuss vor den politischen Interessen, die hier 
eine Rolle spielen, seinen Fokus auf die Frage der formellen Anhörung legt. In der Sa-
che, der rechtlichen Beurteilung und auch der Schadensersatzfolgen, wird die Frage der 
Anhörung jedoch meines Erachtens keine Entscheidung haben, sondern entscheidend 
wird die materielle Rechtswidrigkeit dieser Anordnungen sein, die vom Bund zu verant-

worten ist.396 

 
 
 

                                                 
391 HMUKLV VII, S. 39 ff. 
392 HMUKLV VII, S. 32 ff. 
393 HMUKLV VII, S. 25 ff. 
394 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 68; 127. 
395 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 71. 
396 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 6. Sitzung vom 19.12.2014, S. 80. 
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b) Rücksprache mit dem Bundesumweltministerium 

 
Den Untersuchungsausschuss hat die Frage beschäftigt, ob sich das hessische Umwelt-
ministerium vor Erlass der Stilllegungsverfügungen angesichts der rechtlichen Beden-
ken der Fachabteilung noch einmal mit dem Bundesumweltministerium rückkoppelte.  
 
In der Fachabteilung gab es diesbezüglich keine Überlegungen.397 Der Zeuge Matthias 
Ullrich hat insoweit ausgesagt: 

Ich habe das nicht gemacht. Ob Herr Finke das gemacht hat, weiß ich nicht. Ich habe 
dazu keine Erkenntnis. Ich kenne auch die Stellungnahmen der anderen Länder und des 
BMU nicht. […] 

Vom BMU kam ein Papier. Das war, meine ich, auch die Verblüffung von Herrn Finke, 
dass es das war. Mehr kommt nicht. Es ist so dünn, wie es ist, und es spricht auch diese 
Sprache, dass da nicht mehr zu erwarten ist. Möglicherweise gab es – – Ich kann es nicht 
sagen. Ein unterschriftsreifes Papier ist zugesagt, und es kommt keins. Da steckt auch 
eine Botschaft dahinter: Das ist alles, was zu erwarten ist. – So habe ich das empfunden. 
Ich habe mich nicht veranlasst gefühlt, das zu tun. Das ist auch nicht passiert. Das hat 

nach meiner Erinnerung auch niemand anderes gemacht.398 

Der Zeuge Siegfried de Witt riet der Fachabteilung ebenso wenig zu einer Rücksprache 
mit dem Bundesumweltministerium: 

Nein, das habe ich nicht getan, weil doch klar war, dass dies eine von einem klaren poli-
tischen Willen getragene Vorgabe des BMU war. […] 

Das war eine klare, eindeutige Vorgabe: Alle Länder mit den älteren Kernkraftwerken 
sollten den gleichen Vollzug durchführen. Das kannte ich ja aus eigener Anschauung aus 
Baden-Württemberg. Das war so entschieden, und so sollte es durchgeführt werden. Da-

ran hätte eine Remonstration auch nichts geändert.399 

Umgekehrt warnte das Bundesumweltministerium das Land Hessen angesichts der 
knappen Begründung des Schreibens vom 16. März 2011 und der, wie durch den Rück-
lauf aus den betroffenen Ländern noch vor Erlass der hessischen Verfügungen ersicht-
lich wurde, nahezu identischen Übernahme durch Bayern, Niedersachsen und Baden-
Württemberg nicht vor einer wortgetreuen Verwendung. Der Zeuge Gerrit Niehaus hat 
in diesem Zusammenhang erklärt: 

Ja, wir waren etwas überrascht, dass die das wirklich so übernommen hatten, dieses 
Papier. Aber es war ja in dem Sinne – das habe ich ja auch geschrieben – nicht als Wei-
sung, aber eben doch eine Vorgabe gewesen, auf die man sich geeinigt hatte. Man hatte 
sich ja geeinigt, dass man das Papier des Bundes übernimmt. Insoweit war es konse-

                                                 
397 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 82. 
398 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 27; 48. 
399 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 6. Sitzung vom 19.12.2014, S. 95. 
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quent, aber für mich schon überraschend, dass die Beamten das auf Landesebene alle so 
mitgemacht hatten. […] 

Wir waren ja ohnehin unter besonderer Beobachtung, und wir wollten jetzt nicht bei je-
dem Schritt noch einmal wieder sagen, was ihr alles falsch macht. Wir hatten das ja deut-
lich gemacht, dass wir einen besseren Bescheid geschrieben hätten, und die Dinge haben 
dann jetzt ihren Lauf genommen. […] 

Nein, das wäre – – Nein, ich glaube, das – – Das war ja nun alles entschieden und disku-
tiert. Was hätten wir da jetzt noch machen sollen? Am Abteilungsleiter vorbei jetzt noch 
einmal Spezialwarnungen – – Ich glaube, das wäre auch in einer hierarchisch geglieder-

ten Behörde nicht korrekt gewesen.400 

Die damalige Hausleitung des hessischen Umweltministeriums sah keine Veranlassung, 
sich vor Erlass der Stilllegungsverfügungen noch einmal an das Bundesumweltministe-
rium zu wenden, um die Einwände der Fachabteilung vorzutragen. Der Zeuge Mark 
Weinmeister hat gegenüber dem Ausschuss gesagt: 

Weil die Frage grundsätzlich war: Müssen wir das umsetzen, was der Bund vorgibt, oder 
nicht? – Und die Abteilung hat uns klargemacht bzw. war auch unserer Auffassung, das 
muss umgesetzt werden. Deswegen haben wir gesagt, wir setzen das 1 : 1 um, so wie es 
der Bund vorgibt. […] 

Nachdem die Niedersachsen das so rausgeschickt haben, war für uns klar: In diese Rich-
tung muss es gehen. Die Bayern hatten es dann auch schon fertig.  

Ich sage es einmal so: In meinem Kopf war jetzt nicht erste Priorität, zu sagen, jetzt müs-
sen wir es noch einmal dem BMU schicken; denn die anderen waren ja schon draußen.  

[D]ie Abteilung hat deutlich gemacht, und das ist auch unsere Meinung gewesen, dass 
wir das umzusetzen haben bzw. dass die Vorgabe des Bundes diejenige ist, die umzuset-
zen ist. Wie gesagt, es gab dort keinen Vorschlag der Abteilung, zu sagen: „Ruft doch 
noch einmal im BMU an, ob die das wirklich ernst meinen“, sondern die haben gesagt, 

das ist so.401 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat diese Darstellung ausdrücklich bestätigt:  

Herr Vorsitzender, dazu gab es nach unserer Einschätzung keine Veranlassung, auch 
nicht nach der Einschätzung des Abteilungsleiters Finke. Der Bund hatte eine entspre-
chende Vorgabe gemacht, nach der alle betroffenen Bundesländer vorzugehen hatten. 
Das heißt, er hatte die Vorgabe gemacht, dass der Gefahrenverdacht die Grundlage sei, 
die entsprechenden Stilllegungsverfügungen zu erstellen. Wir sind auch davon ausgegan-
gen, dass der Bund als oberste Atomaufsicht mit der qualifizierten Arbeit der Juristen 
dort die entsprechende Überprüfung vorgenommen hat und es sicher ist, dass die ent-
sprechende Vorgabe so gemacht werden kann und dann auch umgesetzt werden kann. In-
sofern sah keiner eine entsprechende Veranlassung, auch nicht die Fachabteilung. […] 

                                                 
400 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 105 f. 
401 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 86; 95; 103. 
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Sie müssen sich die Situation auch vorstellen, dass der Bund ja eine Vorgabe gemacht 
hat, eine bundeseinheitliche für alle Kernkraftwerke, die stillgelegt werden sollten, also 
eine bundeseinheitliche Vorgabe mit der Begründung: aufgrund des Gefahrenverdachtes. 
Auch die Fachabteilung ist davon ausgegangen: Wenn der Bund vorgibt, dass bundes-
einheitlich gehandelt werden soll, man eine Vorgabe für die Stilllegung aller Kraftwerke 
entsprechend macht, dass das auch entsprechend geprüft wurde und, so wie es auch ge-
fordert wurde, auch für alle entsprechend anwendbar ist. Es gab keinen Hinweis oder 
eine Bitte, das noch einmal rückzukoppeln und die Bedenken so schwerwiegend vorzu-
tragen, dass es auf alle Fälle nicht ginge, sondern man ist davon ausgegangen, dass der 
Bund das sauber durchgeprüft hat und eine belastbare Rechtsgrundlage geprüft hat. Sie 
sehen es ja nun auch im Verfahren, wie man es dann hinterher gesehen hat, dass im Bun-

desumweltministerium es anscheinend auch etwas eine schwierige Situation war.402 

Auf wiederholte Nachfrage hat die Zeugin ergänzt: 

[…] Die Fachabteilung hatte keinen Zweifel daran, dass wir das umzusetzen haben, was 
uns der Bund vorgibt – nur um das Missverständnis noch einmal auszuräumen –, hatte 
auch keinen Zweifel daran, weil das Thema Weisung dann ja noch einmal extra genannt 
wird, dass die Bitte ausreicht und die Wirkung einer Weisung hat, das umsetzen zu müs-
sen, was der Bund uns vorgibt. Das ist der Punkt gewesen. Also ich kann es jetzt an der 
Stelle nur immer wiederholen. Insofern gab es an der Stelle auch keinen Grund, beim 
Bund zu insistieren und zu sagen: „Das wollen wir aber alles nicht tun!“, außer wenn 
wir uns geweigert hätten, das umzusetzen, was der Bund uns vorgegeben hat – was wir 
aber nach Einschätzung der Fachabteilung wiederum mussten, weil wir uns ja im Rah-
men der Situation befanden: Sachkompetenz und Wahrnehmungskompetenz. Das war ja 
gar nicht der Streitpunkt. Es gab den einen Punkt, den habe ich beschrieben. Das war die 
entsprechende Begründung, es war nicht die Rechtsgrundlage des § 19 Abs. 3, es war die 

entsprechende Begründung des Gefahrenverdachts. […]403 

Im Gegensatz dazu hat der Zeuge Dr. Norbert Röttgen in seiner Befragung ausgesagt, 
es hätte ein Telefongespräch mit der damaligen hessischen Umweltministerin zum 
Thema der verfassungsrechtlichen Zuständigkeitsverteilung bei der Umsetzung der 
Stilllegungsverfügungen gegeben: 

Wir haben miteinander telefoniert im Nachgang, und da ist auch die Frage noch einmal 
erörtert worden. Auch in dem Gespräch, das wir am Telefon geführt haben, ist auch noch 
einmal klargestellt worden die rechtliche Verantwortung der Länder auch für den Fall, 
dass – also das, was ich eben gesagt habe – ein Land zu der Überzeugung kommt: Das 
ist ein Vorgehen, das wir nicht teilen. – Dann findet es eben nicht statt, und es wird keine 
ersetzende Weisung, keine Anweisung des Bundes geben. […] 

Das ist in dem Telefonat so klar gesagt worden. […] 

Was heißt „Haben Sie keine Erinnerung?“? Sie haben recht. Frau Puttrich war nicht bei 
dieser Besprechung dabei. Wir haben telefoniert, und wir haben in dem Telefonat auch 

                                                 
402 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 23; 53. 
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noch einmal über das Verhältnis „Wofür ist der Bund zuständig, wofür sind die Länder 
zuständig?“ gesprochen, und auch in dem Telefonat habe ich noch einmal klargestellt: 
Es ist die originäre Zuständigkeit der Länder, es gibt keine Weisung, und zwar auch für 
den Fall nicht, dass etwa ein Bundesland sagt: Wir halten das rechtlich nicht für zuläs-
sig, für richtig. – Dann wird es keine Weisung des Bundes geben. Nicht nur über die 
Rechtslage, sondern über das Verhalten des Bundes ist sozusagen in dem Gespräch er-
neut – also das war ja das Erste, sie war nicht dabei – dann noch einmal Klarheit bilate-

ral geschaffen worden.404 

Auf Nachfrage, ob das Telefonat noch am 15. März 2011 im Nachgang zur Sitzung der 
Umweltminister stattgefunden hatte, hat der Zeuge erklärt:  

Nein. Ich weiß es nicht. Es mag der Dienstag, Mittwoch gewesen sein, es kann der Mitt-
wochmittag, -nachmittag – – Weil mittwochs das Kabinett tagt. Ich war nämlich zu Hau-
se. Daran erinnere ich mich. Aber es kann auch – – Das kann ich nicht sagen, ob es 
Dienstag, Mittwoch war. Jedenfalls so – es kann auch Donnerstag gewesen sein, in die-

sen Tagen.405 

Die Zeugin Ute Stettner hat hierzu auf Vorhalt ausgesagt, dass das einzige ihr bekannte 
Telefonat mit dem vom Zeugen Dr. Norbert Röttgen beschriebenen Inhalt im Juni 2011 
stattgefunden habe: 

Ich kann mich nicht erinnern, dass die Ministerin mir von einem Telefonat mit dem Herrn 
Röttgen in der Zeit erzählt hat. Das einzige Telefonat mit Röttgen, was mir in dem Zu-
sammenhang im Gedächtnis geblieben ist, ist das im Juni, worauf ich dann den Brief vom 
MP an das Büro vom Bundesminister geschickt habe. Aber ich kann mich nicht erinnern, 
dass sie irgendein Telefonat mit Röttgen in der Zeit erwähnt hat. […]  

Ich weiß nur, dass ich – – Also ich weiß nicht genau, was da besprochen worden ist. Es 
kann aber sein; denn das fiel sozusagen auch in die Zeit des Briefes des Bundes, in dem 
er uns das erste Mal mitteilte, dass er keine Sachkompetenz an sich gezogen habe. Ich 
kann mich an das Telefonat deswegen noch erinnern, weil es für mich sozusagen einen 
konkreten Handlungsausfluss hatte, nämlich den Brief an den Bundesminister weiterzu-
leiten. In der Zeit kann ich mich nicht daran erinnern, dass die Ministerin berichtet hätte, 

dass sie telefoniert hat.406 

Der Zeuge Mark Weinmeister hat sich ebenfalls an kein Telefongespräch mit dem da-
maligen Bundesumweltminister in der fraglichen Woche zu erinnern vermocht.407 Die 
Zeugin Lucia Puttrich hat die Erinnerungen der Zeugin Ute Stettner bestätigt und auf 
Vorhalt ausgesagt, dass das fragliche Telefonat erst anlässlich des Klageverfahrens der 
RWE Power AG im Juni 2011 geführt wurde: 

                                                 
404 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 39 f. 
405 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 39. 
406 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 8. 
407 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 77. 
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Herr Vorsitzender, die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Land war in dieser Wo-
che vom 11. bis 18., auch in den Wochen danach, überhaupt kein Streitthema und auch 
gar kein Diskussionsthema. Das war von unserer Seite immer klar, und der Bund hat dem 
erstens auch nicht widersprochen, zweitens auch durch Handeln immer dargelegt, dass 
er das genauso sieht, gerade im Bereich der – – Nachdem die Klage eingereicht wurde 
und als es darum ging, ob Sofortvollzug entsprechend angeordnet werden soll, hatte uns 
der Bund die entsprechenden Vorgaben gemacht, nicht nur uns die Vorgaben gemacht, 
sondern Niedersachsen auch, also auch durch tätiges Handeln immer dargelegt, dass die 
Bundesauftragsverwaltung hier vorhanden ist.  

Ein Telefonat bezüglich der Kompetenzverteilung kann deshalb überhaupt nicht in dieser 
Woche stattgefunden haben, weil das zu diesem Zeitpunkt kein Streitthema gewesen ist. 
Es wurde zu einem Streitthema, in der Tat, im Juni 2011. Im Juni 2011 haben Bundes-
umweltminister Röttgen und ich über dieses Thema miteinander telefoniert, weil wir uns 
an das BMU gewandt hatten, wie wir denn zum Ende des Auslaufens des Moratoriums 
handeln sollten, und wir um weitere verfahrensleitende Schritte gebeten hatten. An der 
Stelle wurde erst offenbar, dass der Bund sich hier aus der Verantwortung zurückzieht 
und den Sachverhalt anders beurteilt als wir. Nach meiner Erinnerung gab es mit Bun-
desumweltminister Röttgen in der Woche vom 11. bis 18. – ich sage jetzt einmal: 11. bis 
18., weil es einfacher zu formulieren ist – kein Telefonat. Ich gehe davon aus, dass er 

sich hier täuscht und Zusammenhänge verwechselt.408 

Und weiter: 

Ich kann für mich ausschließen, dass in dieser Woche ein Telefonat mit Herrn 
Dr. Röttgen stattgefunden hat, vor der entsprechenden Anordnungsverfügung zur Stillle-
gung. Wie gesagt, das Thema des Streits der Kompetenzverteilung wurde erst im Juni 
2011 akut und nicht vorher. Es ist auch falsch, wenn die Aussage getroffen wird, dass die 
Länder sich selbst hätten entscheiden können, wie sie denn bezüglich der Stilllegung ver-
fahren. Ich habe in meinem Eingangsstatement den Ablauf dargelegt: dass am Montag 
die Sicherheitsüberprüfungen vonseiten des Bundes, Bundeskanzlerin, Bundesaußenmi-
nister, verkündet wurden, das entsprechende Moratorium wurde verkündet, am Dienstag 
wurde die entsprechende Rechtsgrundlage vorgegeben, das bundeseinheitliche Verfahren 
wurde vorgegeben. Insofern kann ich die Beurteilung von Bundesminister Röttgen nicht 
nachvollziehen, dass die Länder hier frei gewesen seien. […] 

Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit ihm im Nachgang zu der Besprechung im 
Bundesumweltministerium telefoniert hätte, in dieser Woche überhaupt telefoniert hätte. 
Wir haben nach meiner Erinnerung telefoniert, wie gesagt, um den 15. Juni herum. Das 
ist auch der Zeitpunkt gewesen, in dem ja sich ein Streit offenbarte oder eine unterschied-
liche Einschätzung offenbarte bezüglich der Bundesauftragsverwaltung. Vorher gab es 

da kein Streitthema.409 

 

                                                 
408 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 19. 
409 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 20; 52. 
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c) Keine eigenständige sicherheitstechnische Begründung 

 
Den Untersuchungsausschuss hat zudem interessiert, ob es von Seiten des hessischen 
Umweltministeriums Überlegungen gab, die vorläufigen Stilllegungen von Biblis A und 
B stärker sicherheitstechnisch zu begründen.  
 
Nach Aussage des Zeugen Günther Veit gab es damals innerhalb der Fachabteilung 
keinerlei Überlegungen in diese Richtung, da das Bundesumweltministerium verbindli-
che Vorgaben gemacht hatte: 

„Wir haben dazu in der Abteilung keine Fachdiskussion geführt. […]  

Ich denke, es wurde keine Notwendigkeit dafür gesehen, so zu tun, als ob wir in zweiter 
Linie doch noch eine Anordnung, eine eigene oder eine bessere Anordnung machen. Die 
Entscheidung war gefallen. Sie war verkündet. Herr Finke war in Berlin und hat von dort 
mitgebracht, was laufen wird und dass uns der Bund etwas schickt, was unterschriftsreif 
ist. Das war das Bild. Deswegen muss man sich nicht hinsetzen und sagen: Was würden 

wir denn tun? – So erkläre ich es mir. Das gab es ja nicht.410 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat in diesem Zusammenhang erklärt: 

Ich habe die Diskussion im Einzelnen nicht mitbekommen, sondern die Grundfrage war 
ja, die erste war ja – – Oder besser gesagt: An der Stelle wo Herr Finke ja von seiner 
Seite die „Bauchschmerzen“ geäußert hatte, das war der Gefahrenverdacht, […] der Ge-
fahrenverdacht, der herangezogen wurde, allerdings ja nicht nur für Biblis, sondern der 
Bund hatte ja vorgegeben, dass es bundeseinheitlich für alle Länder gemacht werden 
soll, also für alle Kernkraftwerke gemacht werden sollte. Dafür hatte der Bund, das Bun-
desumweltministerium die entsprechende Vorgabe gemacht und auch für rechtssicher 
gehalten, diese Begründung zu nehmen, um bundeseinheitlich für alle Kernkraftwerke 
entsprechend zu verfahren. Das ist das, was entsprechend übernommen wurde, aber das 
ist in der Tat das, wenn man es allein für eins gemacht hätte, unter Umständen es im 

eigenen eher begründet hätte.411 

 

d) Unterschriftsleistung durch den Amtschef 

 
Der Zeuge Mark Weinmeister unterschrieb am Mittag des 18. März 2011 die Originale 
der Stilllegungsverfügungen und paraphierte die Kopien in Rot für die Akte des hessi-
schen Umweltministeriums.412 Die endgültige Fassung der Stilllegungsverfügung für 
Biblis A hatte folgenden Wortlaut:  

                                                 
410 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 100; 103 f. 
411 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 79 f. 
412 HMUKLV I, S. 289 ff. 
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[…] Anordnung gemäß§ 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Gesetzes über die friedliche 
Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz-AtG) 

Anlage: Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit (BMU) vom 16.03.2011 

1) Verfügung 

Aufgrund des § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Atomgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1817) ordnet das Hessische Ministerium für 
Umwelt, und Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf Grund des Schreibens 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 16. März 
2011 gegenüber der RWE Power AG als lnhaberin und Betreiberin des 

Kernkraftwerkes Biblis Block A 

die unverzügliche Einstellung des Leistungsbetriebes des bezeichneten Kernkraftwerkes 
Biblis Block A für die Dauer von drei Monaten an. 

Diese Anordnung ergeht gebührenfrei. 

2) Begründung 

Für die dreimonatige Betriebseinstellung der sieben ältesten Anlagen als vorläufige auf-
sichtliche Maßnahme sieht das Atomgesetz § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Atomge-
setzes als einschlägige Rechtsgrundlage vor. 

Auf dieser Rechtsgrundlage kann bei Vorliegen eines Gefahrenverdachts die einstweilige 
Betriebseinstellung angeordnet werden. Ein derartiger Verdacht ist im Atomrecht bereits 
dann gegeben, wenn sich wegen begründeter Unsicherheiten im Rahmen der Risikovor-
sorge Schadensmöglichkeiten nicht völlig ausschließen lassen. Insbesondere für die sie-
ben ältesten deutschen Anlagen – denen auch bereits im Rahmen einer Differenzierung 
der Laufzeitverlängerung eine geringere zusätzliche Elektrizitätsmenge zugewiesen wur-
de – ist nach den Ereignissen in Japan zu überprüfen, inwieweit bisher nicht berücksich-
tigte Szenarien nunmehr eine neue Bewertung erfordern. Da sich gerade bei älteren An-
lagen die Frage nach den in der Auslegung berücksichtigten Szenarien in besonderer 
Weise stellen kann, haben sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der 
Bundesländer mit Kernkraftwerken dazu entschlossen, diese Anlagen für den Zeitraum 
der Überprüfung vom Netz zu nehmen. 

Dies ist Ausdruck äußerster Vorsorge, der sich die Bundesregierung und die Minister-
präsidenten zum Schutz der Bevölkerung verpflichtet sehen. 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hat mit Schrei-
ben vom 16. März 20011 einen einheitlichen Verwaltungsvollzug gefordert und als 
Rechtsgrundlage für die gegenständliche Verfügung § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des 
Atomgesetzes benannt. 
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Von einer förmlichen Anhörung nach § 28 HVwVfG konnte abgesehen werden, weil sie 
vorliegend nicht geboten erscheint. Die wesentlichen Inhalte dieser Anordnung sind Ih-
nen bereits bekannt und Sie haben sich bereits diesbezüglich gegenüber den öffentlichen 
Medien zu unserer Kenntnis geäußert. 

3) Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Hes-
sischen Verwaltungsgerichtshof, Brüder-Grimm-Platz 1, 34117 Kassel, erhoben werden.  

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (das Land Hessen, vertreten durch das Hessi-
sche Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und der 
angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage sollen Abschriften 
für die übrigen Prozessbeteiligten beigefügt werden. 

Vor dem Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhil-
feverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. 
Als Bevollmächtigte sind die in § 67 Absatz 2 Satz 1 VwGO bezeichneten Personen, d.h. 
Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, welche die Befä-
higung zum Richteramt besitzen, zugelassen. Behörden und juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden 
oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfül-
lung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Vor dem 
Verwaltungsgerichtshof sind auch die in § 67 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeich-
neten Personen und Organisationen als Bevollmächtigte zugelassen. Ein Beteiligter, der 
nach Maßgabe des § 67 Abs. 4 Sätze 3 und 5 VwGO zur Vertretung berechtigt ist, kann 
sich selbst vertreten. 

In Vertretung 

Mark Weinmeister 

Staatssekretär.413 

Der Untersuchungsausschuss hat in diesem Zusammenhang mit Blick auf die Abläufe 
zwischen dem 16. März und 18. März 2011 zu klären versucht, warum die Stilllegungs-
verfügungen von der Fachabteilung nicht mitgezeichnet und schlussendlich vom dama-
ligen Umweltstaatssekretär – und nicht der damaligen hessischen Umweltministerin – 
unterzeichnet wurden.  

                                                 
413 HMUKLV I, S. 280 ff. 
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Die Fachabteilung hat diesbezüglich vor dem Ausschuss die Auffassung vertreten, dass 
eine Mitzeichnung der Verfügung habe unterbleiben können, weil man von dem Vor-
gang freigestellt gewesen sei.414 Der Zeuge Guntram Finke hat hierzu ausgeführt: 

[…] Es ist auch ganz klar dokumentiert. Es gibt in der Geschäftsordnung klare Regelun-
gen: Jedes amtliche Schreiben, das produziert wird, wird von dem verantwortlichen Be-
arbeiter abgezeichnet. Die Mitzeichnungslinien, die Mitzeichnungspflichten sind in der 
Geschäftsordnung dokumentiert. Der Staatssekretär hat ein Schreiben unterzeichnet, in 
dem absolut keine Mitzeichnung zu finden ist. Wenn er das akzeptiert, dann bestätigt er 
im Grunde genommen die Freistellung der Abteilung. Wenn mir jemand aus meiner Ab-
teilung so etwas vorlegen würde und ich hätte es nicht vereinbart, würde ich den zur 
Rücksprache bitten und sagen: „Hier!” Das ist meine Auffassung. Das ist eine ganz klare 
Dokumentation. Es gibt eine Abzeichnungspflicht, eine Mitzeichnungspflicht. Wenn meine 
Vorgesetzten akzeptieren, dass ich nicht mitzeichne, dann bestätigen sie die zuvor getrof-

fene Vereinbarung.415 

Die Zeugin Ute Stettner hat zur fehlenden Mitzeichnung der Fachabteilung mit Blick 
auf die Regelungen der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Ministerien des Landes 
Hessen (GGO) ausgesagt: 

Wenn Sie meine Einschätzung wissen wollen, dann geht es hier um einen Vorgang, der 
sozusagen nicht von uns gesteuert worden ist. Ich schätze einmal, dass die Gemeinsame 
Geschäftsordnung sich auch auf Vorgänge bezieht, die die Fachabteilung sozusagen sel-
ber entworfen hat, und wir haben hier einen anderen Vorgang, nämlich der Bund hat uns 
Rechtsgrundlage und Begründung vorgegeben, und die Fachabteilung hat sozusagen in 
der Tat nur geschrieben. Und man kann, finde ich – das ist jetzt meine ganz persönliche 
Meinung –, auch nur verlangen, dass was mitgezeichnet wird, was selbst entworfen wor-
den ist. Das war im vorliegenden Fall nicht der Fall. […] 

Na ja, so Teilmitzeichnungen sieht, glaube ich, die GGO jetzt auch nicht vor. Also der 

Hauptpunkt sind die Rechtsgrundlage und Begründung der Anordnung gewesen.416 

Nach Aussage des Zeugen Mark Weinmeister leistete er in seiner Funktion als Amts-
chef in Umsetzung der Vorgaben des Bundesumweltministeriums und dem im Schrei-
ben vom 16. März 2011 geforderten bundeseinheitlichen Vorgehen aller betroffenen 
Länder die Unterschrift unter die Stilllegungsverfügungen: 

Wir haben dann auch im Laufe des Donnerstags die Verfügung aus Bayern bekommen, 
die uns auch zur Kenntnis gesandt wurde, damit wir auch das dort abgleichen konnten, 
ob wir alle bedacht hatten. Und dann war die Frage noch, die mich natürlich in besonde-
rer Art und Weise betrifft: Wer unterschreibt das Ganze? – Auch dort haben wir uns da-
nach gerichtet, was die anderen Bundesländer gemacht haben. Dort haben es die jewei-

                                                 
414 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 12; 18; 21; 65; 69. 
415 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 136. 
416 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 43. 
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ligen Amtschefs unterzeichnet. Und so war für uns klar, um auch dort eine bundeseinheit-
liche Vorgabe zu machen, dass es auch der Amtschef in Hessen unterzeichnet. […]  

Ich habe vorhin schon einmal versucht, das auszuführen, dass dies die Vorgabe bzw. das 
Vorgehen auch in anderen Bundesländern war. Der Kollege Birkner hat in Niedersach-
sen unterschrieben. Mein Kollege Lazik, der zwar kein Staatssekretär, aber Amtschef in 
Bayern war, als auch der Bernhard Bauer aus Baden-Württemberg – – Und so haben wir 
das auch gemacht. […] 

Ich war mir sicher, dass wir das so machen müssen, dass es die Vorgabe des Bundes war 
und die so umzusetzen ist. Deswegen habe ich die Unterschrift geleistet. […] 

Das, was uns von der Abteilung vorgelegt worden ist, so wie es war, die Umsetzung der 
Vorgaben des Bundes 1 : 1, ist das gewesen, was wir am Ende auch RWE mitgeteilt ha-
ben. Und ich bin der festen Überzeugung damals gewesen – und auch heute –, dass das 
so, wie wir es gemacht haben, den Regeln entspricht und dass die Entscheidung, die wir 
getroffen haben, in Sachen Anhörung, durch die Begründung der Abteilung und durch 
die Vorgabe gedeckt sind und wir damit auch die Sicherheit haben, dass wir einen recht-
mäßigen Bescheid erteilen. 

Wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass wir das nicht tun, hätte ich das nicht unter-

schreiben dürfen.417 

Ähnlich hat die Zeugin Lucia Puttrich die internen Abläufe geschildert: 

Die Situation war so, dass der Bund entschieden hat, entsprechende Vorgaben gemacht 
hat, die bei uns umzusetzen waren. Ich habe Ihnen die Situation der Fachabteilung be-
schrieben, habe Ihnen die Beurteilung bei uns entsprechend beschrieben. Uns war zum 
einen klar, dass wir die Vorgaben des Bundes umzusetzen haben. Ich habe Ihnen aber 
auch beschrieben, in welcher Situation sich Herr Finke gesehen hatte. Er hatte mir mit-
geteilt, dass er am liebsten nicht unterschreiben würde. Das hatte ich zur Kenntnis ge-
nommen, und das hat sich im Prinzip dann ja auch ein Stück aufgelöst, indem wir bun-
deseinheitlich vorgegangen sind, indem bei uns am Ende der Amtschef die entsprechende 

Bestätigungsanordnung unterschrieb, wie in allen andern Bundesländern auch.418 

Und weiter: 

[I]ch habe Ihnen doch gerade beschrieben, dass die Fachabteilung an der Erstellung des 
Entwurfs weitergearbeitet hat und den entsprechenden Entwurf auch erstellt hat, und 
zwar im Nachgang zu der Rücksprache, die ich mit Herrn Finke hatte. Insofern allein 
dadurch – – Das sehen Sie auch in dem weiteren Verfahren, wie ich es geschildert hatte, 
dass gerade z. B. im Bereich der Anhörung die Fachabteilung hier von ihrer Seite aktiv 
an dem Thema Lösungsfindung für das Thema Anhörung gearbeitet hat. Sie können das 
ein Stück differenzieren, indem Sie dann wiederum sagen: Musste der Abteilungsleiter 
unterschreiben? Das habe ich Ihnen entsprechend dargelegt. Der Abteilungsleiter musste 

                                                 
417 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 70; 79; 109; 119. 
418 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 24 f. 
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nicht unterschreiben, weil der Staatssekretär entsprechend unterschrieben hat, so wie 
das die anderen Amtschefs in anderen Bundesländern auch getan haben. […] 

Das können Sie den Unterlagen besser entnehmen, als ich es den Unterlagen entnehmen 
kann. Ich kann Ihnen sagen, dass die Fachabteilung an dem Entwurf weitergearbeitet hat 
und dass der Entwurf – – hinterher die endgültige Anordnung vom Amtschef, von Herrn 
StS Weinmeister unterschrieben wurde. Ich hatte Ihnen auch geschildert, dass wir an 
dem Mittwoch in der Rücksprache darüber gesprochen hatten, dass wir im Rahmen der 
Bundesauftragsverwaltung handeln, dass Herr Finke bezüglich der Ausführungen zur 
Gefahrenverdachtsbegründung „Bauchschmerzen“ hatte und, da es sich um eine Vorga-
be des Bundes handelte, wir davon ausgegangen sind, dass – – Oder er mir seine 
„Bauchschmerzen“ schilderte, dass er es nicht unterschreiben möchte, und ich das zur 
Kenntnis genommen habe und, wie gesagt, am Freitag dann Herr StS Weinmeister unter-
schrieben hat. Das war keine Konfliktsituation, in der wir uns da befunden hatten, son-
dern es war eine Entwicklung eines Prozesses. […] 

Zum einen waren Schadensersatzfragen oder Amtshaftungsfragen kein Gesprächsgegen-
stand zu dem damaligen – – eigentlich bis jetzt nicht zwischen mir und einzelnen beteilig-
ten Mitarbeitern des Umweltministeriums. Wir haben alle an einem Strang gezogen, wir 
haben alle miteinander versucht, das Verfahren so umzusetzen, dass die entsprechende 
Stilllegung auch schnellstmöglich erfolgen kann. Ich habe Ihnen eben dargelegt, wie das 
Verfahren gewesen ist, dass die Vorgaben des Bundes entsprechend umgesetzt wurden, 
und weil die Vorgaben des Bundes umgesetzt wurden und wir im Rahmen der Bundesauf-
tragsverwaltung gehandelt haben und wir nur die Wahrnehmungskompetenz hatten, hier 
auf eine Unterschrift entsprechend von der Abteilung verzichtet wurde. Wir hatten nicht, 
wenn Sie das eben ansprechen, die klassische Abzeichnungsleiste, wie man sie in einem 
normalen Fall hat. Das hat ja vorhin der Ausschussvorsitzende auch angesprochen. Es 

war auch kein normaler Ablauf.419 

 

e) Aktenführung im hessischen Umweltministerium 

 
In diesem Zusammenhang hat der Ausschuss auch versucht zu klären, aus welchen 
Gründen die von der Fachabteilung vorgetragene Freistellung von der inhaltlichen Be-
arbeitung nicht aktenkundig gemacht wurde.  
 
Der Zeuge Guntram Finke hat hierzu ausgeführt, dass die Fachabteilung die rechtlichen 
Bedenken nicht aktenkundig gemacht habe, da sie von dem Vorgang freigestellt gewe-
sen sei: 

[…] Es ist auch ganz klar dokumentiert. Es gibt in der Geschäftsordnung klare Regelun-
gen: Jedes amtliche Schreiben, das produziert wird, wird von dem verantwortlichen Be-
arbeiter abgezeichnet. Die Mitzeichnungslinien, die Mitzeichnungspflichten sind in der 
Geschäftsordnung dokumentiert. Der Staatssekretär hat ein Schreiben unterzeichnet, in 
dem absolut keine Mitzeichnung zu finden ist. Wenn er das akzeptiert, dann bestätigt er 

                                                 
419 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 41 f. 
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im Grunde genommen die Freistellung der Abteilung. Wenn mir jemand aus meiner Ab-
teilung so etwas vorlegen würde und ich hätte es nicht vereinbart, würde ich den zur 
Rücksprache bitten und sagen: „Hier!” Das ist meine Auffassung. Das ist eine ganz klare 
Dokumentation. Es gibt eine Abzeichnungspflicht, eine Mitzeichnungspflicht. Wenn meine 
Vorgesetzten akzeptieren, dass ich nicht mitzeichne, dann bestätigen sie die zuvor getrof-
fene Vereinbarung. 

Ich muss auch sagen, ich habe diese Vereinbarung damals und auch heute noch mit Res-
pekt mit der Frau Ministerin getroffen. Hier gab es eine politische Strategie, die die Be-
amtenschaft in Schwierigkeiten gebracht hätte, und man hat uns freigestellt. Das ist okay. 
[…]  

Wir haben die Risiken erörtert, und dann habe ich nicht auf eine Weisung verzichtet, 
sondern der Chef verzichtet darauf, seinen Untergebenen anzuweisen. Wir haben das er-
örtert, und ich habe dafür einen gangbaren Weg für die Fachabteilung gesehen. Ich habe 
dies auch am nächsten Tag mit dem Personalabteilungsleiter besprochen, letztendlich ob 
wir uns da so richtig verhalten, ob wir gleichwohl irgendwelche Absicherungsvermerke 
schreiben sollten. Wir sind dann auch zu der Auffassung gekommen, beamtenrechtlich: 
Wenn wir keine Weisung haben, müssen wir auch in keiner Weise remonstrieren. Das, 
was wir der Ministerin erläutert haben, damit haben wir unsere Pflicht zur Beratung 

auch erfüllt.420  

Der Zeuge Matthias Ullrich hat zur Aktenführung durch die Fachabteilung erklärt: 

Da würde ich zunächst einmal sagen, dass dafür vielleicht auch wenig Zeit war. Ich 
glaube, hier ist es im ULA auch einmal diskutiert worden – „es gibt keine Akte“ –, und 
da hat Frau Ministerin Hinz darauf hingewiesen, dass es in Baden-Württemberg auch 
keine Akte gibt. Die haben am selben Tag die Anordnung erlassen. Ich weiß es nicht. Das 
weiß ich vom Hörensagen. 

Es ist in der Tat so, dass zunächst einmal jetzt hier gehandelt wurde und, ja, auch relativ 
informell, wie Sie sehen. Das war eine Mail mit einer Skizze einer Anordnung. Die war 
nicht so richtig fertig, und bald im Anschluss ist die Abteilung von der Bearbeitung ent-
bunden worden. Das heißt, das war nur ein kurzer Zeitraum, der da zu betrachten war. 
[…] 

Herr Finke, das hatte ich vorhin auch gesagt, hatte mir berichtet, dass er gesagt hat, 
wenn wir weiter mit der Bearbeitung befasst sind, müssten wir dazu gewiesen werden, 
und es würde dann Stellungnahmen geben. Das heißt, dann würden wir etwas aufschrei-
ben müssen, unsere Bedenken formulieren müssen. Und daraufhin – so habe ich ihn ver-
standen, ich denke, er sieht es auch so – ist die Abteilung von der Bearbeitung entbunden 
worden. Das heißt, dann war nichts mehr zu dokumentieren von unserer Seite, was wir 
machen.  

Deswegen – so habe ich das verstanden, ich muss es immer wieder sagen, dass ich letzt-
endlich meine Eindrücke schildere – war ich auch am nächsten Tag schon nicht mehr 
originär zuständig, also auch, um die Akte anzulegen etc. Ich habe selbst in den ersten 

                                                 
420 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 136; 146. 
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Entwürfen ein Aktenzeichen vergeben. Da ich aber nicht so firm bin, war das auch nicht 
gerade das Richtige. Das hieß „Stilllegung von Kernkraftwerken“. Das ist dann später 
rausgekommen, es gab gar kein Aktenzeichen mehr. Das ist auch hier einmal nachgefragt 
worden, woran das liegt. Ja, man macht es halt, man sucht ein Aktenzeichen. Aber es 
ging alles irgendwie schnell. […]  

Wir haben uns nicht als die Bearbeiter gefühlt, und ich glaube, das war auch das ge-
meinsame Verständnis im Haus, dass das nicht problematisch ist. Das ist mein Eindruck 

dazu.421 

Der Zeuge Mark Weinmeister hat gegenüber dem Ausschuss den Verfahrensgang und 
die hausinternen Kommunikation wie folgt beschrieben: 

[…] Das gesamte Verfahren musste schnell gehen. Wir waren unter der Vorgabe des 
Bundes. Und wir haben natürlich ständig kommuniziert. Die Kommunikation lief ja über 
die Leiterin des Ministerbüros; das war unser Kristallisationspunkt innerhalb des M-
Büros. Die Ministerin dort – weil wir ja auch unterschiedlich unterwegs waren bzw. 
unterschiedliche Termine haben – war nicht im Haus. Die Ministerin war, wenn ich es 
richtig im Kopf habe, an dem Donnerstag auch in Berlin bzw. nicht da. Natürlich findet 
dort die Kommunikation immer über den Punkt statt, der die koordinierende Stelle in 
unserem Ministerbüro ist. Das ist die Leiterin des Ministerbüros – immer gewesen. Dort 
hat die Kommunikation stattgefunden. Alles, was dort an Inhalten diskutiert worden ist, 
habe ich auch mit der Leiterin des Ministerbüros auch immer rückgekoppelt bzw. dort 
auch gesprochen. […] 

Die Verwaltungsstrukturen waren klar: Der Bund macht die Vorgabe, und wir setzen das 
um. Da muss ich nicht große verfahrensleitende Maßnahmen in das Haus hineingeben, 
sondern das ist relativ klar.  

Der Kollege Finke – Sie haben die Mail ja selber, ich durfte sie ja eben noch einmal se-
hen – hat uns als Ministerbüro dies – also in Gänze, sowohl der Ministerin als auch mir, 
als auch der Leiterin des Ministerbüros – die Anweisung des Bundes bzw. die Vorgabe 
des Bundes geschickt und gesagt: Ich mache daraus jetzt einen Entwurf, einen Still-
egungsentwurf, so. – Was soll ich dem jetzt noch anweisen? Soll ich jetzt sagen: „Ma-
chen Sie es einmal“, was er mir vorher schon gesagt hat? Na klar geht das so auf diesem 
Weg hin. Das haben wir auch immer wieder mit ihm besprochen.  

Deswegen zum „spurlos“ arbeiten: Die Zahl der Vermerke, die der Staatssekretär in 
einem Ministerium selber schreibt, die ist sehr, sehr übersichtlich. Ich weiß gar nicht, wie 
viel ich in meinen fünf Jahren Umweltministerium als Staatssekretär selber geschrieben 
habe, sondern natürlich kriegt man vorgetragen, und man sagt dazu seine Meinung und 
sagt entweder „Bitte, ändern wir das“ oder „Das möchte ich gerne in diese oder diese 
Richtung haben“ oder eben nicht. Aber dass man selber Vermerke schreibt, ist eigentlich 

eher selten.422 

                                                 
421 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 21; 38 f. 
422 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 89. 
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Auf weitere Nachfrage zur Dokumentation der internen Verfahrensabläufe bis zu seiner 
Unterschrift hat der Zeuge ausgesagt: 

[I]n diesem Falle ist das elektronisch abgebildet worden. Ich habe den Vorgang bzw. den 
Vorschlag für die Abschaltungsverfügung aus der Abteilung bekommen. Dies ist an die 
Leiterin des Ministerbüros weitergeleitet worden. Die hat es mir zur Kenntnis gegeben, 
hat es der Ministerin zur Kenntnis gegeben, und diese Version ist dann auch unterzeich-
net worden. […] 

Der letzte Entwurf, der später zur Stilllegungsverfügung geführt hat, den hat natürlich 
die Ministerin gesehen, und den habe ich gesehen. Da gab es das Go von der Ministerin, 

dass das unterzeichnet werden konnte.423 

Eine Freistellung der mitwirkenden Fachbeamten wurde nicht schriftlich dokumentiert.  

 

IV. Übersendung an die RWE Power AG 

 
Am 18. März 2011 um 12:51 Uhr übermittelte der Zeuge Günther Veit die Stilllegungs-
verfügungen vorab per FAX an die RWE Power AG.424 Der Leiter des Kernkraftwerks 
Biblis, Dr. Hartmut Lauer, bestätigte den Empfang der Originale der Stilllegungsverfü-
gungen am 18. März 2011 um 13:50 Uhr.425 
 
Die Zeugin Ute Stettner bat den Zeugen Guntram Finke anschließend darum, den ande-
ren betroffenen Ländern die Anordnungen zu Kenntnis zu geben426; dies tat der Zeuge 
um 17:27 Uhr.427  
 

V. Information der Öffentlichkeit und des Hessischen Landtags 

 
Die Bundeskanzlerin erläuterte am 17. März 2011 in einer Regierungserklärung vor 
dem Deutschen Bundestag die Beschlüsse der damaligen Bundesregierung zur Durch-
führung eines dreimonatigen Moratoriums und einer parallelen Sicherheitsüberprüfung 
der sieben ältesten Kernkraftwerke.428 
 
Die damalige hessische Umweltministerin Lucia Puttrich informierte am Mittag des 18. 
März 2011 den Ausschuss für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Hessischen Landtags über den aktuellen Sachstand der Katastrophe in Japan und die 

                                                 
423 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 119; 116. 
424 HMUKLV I, S. 278 f.; 280 ff.  
425 HMUKLV I, S. 277. 
426 HMUKLV IX, S. 122.  
427 HMUKLV X, S. 1 ff. 
428 VGH Kassel, Bd. I A, S. 139 ff. 
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Umsetzung des Moratoriums der Laufzeitverlängerung in Hessen.429 Die Zeugin Lucia 
Puttrich verlas den anwesenden Abgeordneten die hessische Stilllegungsverfügung be-
züglich Biblis A im Wortlaut.430 Die damalige Opposition kritisierte unter anderem, 
dass sich das hessische Umweltministerium im Vergleich zu den übrigen betroffenen 
Ländern bei Erlass der Verfügung zu viel Zeit gelassen habe.431 Auch wollte sie wissen, 
warum die Hessische Landesregierung noch am 14. März 2011 erklärt hatte, dass Biblis 
A erst im Juni 2011 für eine Revision vom Netz genommen werde und ob Biblis A und 
B nunmehr endgültig abgeschaltet bleiben würden.432 Die damalige hessische Umwelt-
ministerin stellte den Abgeordneten den Ablauf der politischen Debatte ab dem 14. 
März 2011 dar und beantwortete zahlreiche Fragen zur rechtlichen Umsetzung des Mo-
ratoriums, zur Betriebssicherheit der beiden Kernkraftwerksblöcke, zur Neubewertung 
möglicher Restrisiken und zu den Stellungnahmen der RWE Power AG einschließlich 
der Frage möglicher Schadensersatzforderungen.433  
 
Die Zeugin Lucia Puttrich erklärte am Nachmittag des 18. März 2011 gegenüber der 
Presse, dass der RWE Power AG die Stilllegungsverfügungen betreffend die Kern-
kraftwerke Biblis A und B zugestellt worden waren. Sie erklärte weiter, dass die Blöcke 
für den Zeitraum des bundesweiten Moratoriums vom Netz gehen. In dieser Zeit müsse 
neu bewertet werden, welche Extremereignisse durch zusätzliche Sicherheitsmaßnah-
men abgedeckt werden sollen. Angesichts der dramatischen Ereignisse in Japan sei die-
se Prüfung erforderlich. Da sich gerade bei älteren Anlagen die Frage nach den in der 
Auslegung berücksichtigten Szenarien in besonderer Weise stelle, habe sich die Bun-
desregierung mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer entschlossen, diese Anla-
gen für den Zeitraum der Überprüfung vom Netz zu nehmen.434 
 

VI. Reaktionen der RWE AG im Zeitraum 16. März bis 18. März 2011 

 
Nachdem die RWE AG bereits am 15. März 2011 angekündigt hatte, Biblis A nach 
Zugang der Stilllegungsverfügung unverzüglich herunterzufahren, informierte der Be-
triebsrat am 16. März 2011 die Belegschaft von Biblis A und B über die Auswirkungen 
des vorläufigen Stopps der Anlage.435 Am selben Tag kündigte die RWE AG an, die 
Anordnung der Bundesregierung zur vorübergehenden Stilllegung des Kernkraftwerks 
Biblis rechtlich prüfen lassen zu wollen. Die RWE AG betonte jedoch zugleich, dass es 
derzeit nicht um eine Klage gegen die Stilllegungen ginge. Man warte auf die Abschalt-
verfügung und würde so schnell wie möglich Biblis A herunterfahren.436  
 

                                                 
429 Hess. Landtag, S. 55 ff. 
430 Hess. Landtag, S. 57 f.  
431 Hess. Landtag, S. 58 links. 
432 Hess. Landtag, S. 58 f. 
433 Hess. Landtag, S. 60 ff.  
434 BMU II, S. 503.  
435 VGH Kassel, Bd. III A, S. 495; 497. 
436 VGH Kassel, Bd. III A, S. 495 ff. 
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Ferner erklärte die RWE AG auf die Frage eines Journalisten nach der Kompensation 
möglicher Millionenverluste und danach, ob das Unternehmen sich rechtlich zur Wehr 
setzen wolle:  

Es ist jetzt nicht die Zeit für Spekulationen über wirtschaftliche Folgen oder deren Kom-
pensation. Jetzt liegt die Sicherheitsüberprüfung vor uns, und angesichts der Ereignisse 
in Japan ist es richtig, erste Erkenntnisse aus diesem Unglück an ihrer Relevanz für 
unsere Anlagen genau zu spiegeln. […]  

Die Weisung der Behörden liegt uns noch nicht vor. Zur Rechtsgrundlage können wir 

daher zurzeit noch nichts sagen.437 

Ähnlich äußerte sich der Kraftwerksleiter Dr. Hartmut Lauer in einem Telefongespräch 
gegenüber dem Zeugen Guntram Finke. Zu den Gesprächen der Fachabteilung mit der 
RWE Power AG hat der Zeuge Guntram Finke ausgesagt: 

In dieser Woche, bis zum 18., gab es, also, ich kann mich da sicherlich nicht an alle Kon-
takte erinnern. – Ich kann mich aber an einen Kontakt erinnern. Den hatte ich mit dem 
Kraftwerksleiter, mit dem Herrn Dr. Lauer. Wir haben uns da über Erdbebenauslegun-
gen ausgetauscht – das war der dienstliche Anlass –, über das Standortzwischenlager. 
Das hatte die neueste Erdbebenauslegung. Das letzte Genehmigungsverfahren am Stand-
ort war vom Bundesamt für Strahlenschutz durchgeführt. Da hat er mir bestimmte Daten 
zur Verfügung gestellt. Bei der Gelegenheit hat er mir auch erzählt, dass eine Betriebs-
versammlung durchgeführt worden sei, in der letztendlich über diese bevorstehende Still-
legung von drei Monaten für das Kraftwerk Biblis berichtet wurde. Er hat mich sicher-
lich auch gefragt, wann wir denn mit unserem Bescheid so weit seien. Da habe ich ihm 
gesagt: Die Bearbeitungen laufen. In diese Richtung. Es war aber ausdrücklich keine 
Anhörung. 

Ich habe mich nicht mehr, sozusagen, befugt gesehen, außerhalb der Vereinbarung mit 
der Ministerin irgendwelche Anhörungen oder Stellungnahmen bei RWE einzufordern. 

Aber Kontakte gab es. […]438 

Noch am 18. März 2011 erklärte der Chef der Kernkraftwerks-Sparte der RWE AG, 
Gerd Jäger, in einem Interview, dass man die Stilllegungsverfügung zwar rechtlich 
prüfen, ihr aber Folge leisten und Biblis A umgehend herunterfahren werde.439  
 
Kurz vor Erhalt der Stilllegungsverfügungen telefonierte der Zeuge Guntram Finke 
noch einmal mit dem Leiter des Kernkraftwerks Biblis, Dr. Hartmut Lauer. Letzterer 
erklärte dem Zeugen ausdrücklich, dass die RWE Power AG nicht vorhabe, sofortigen 
Rechtschutz gegen die Stilllegungsverfügungen zu erwirken. Der Zeuge Guntram Finke 
hat ausgeführt: 
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[…] Der letzte Kontakt vor Erlass der Anordnung war der: Kurz, bevor die Anordnung 
rausging, hatte ich auch mit ihm gesprochen: Es ist wohl schon ein Telefax der Hauslei-
tung in Biblis eingegangen. Ich habe ihn gefragt, wie er denn mit dieser Anordnung um-
zugehen gedenkt, ob er die Anlage direkt runterfährt oder ob RWE sofortige Rechtsmittel 
einlegt. Das wäre auch möglich gewesen. Die hätten, anstatt die Anlage runterzufahren, 
auch sofort Klage beim VGH einreichen können, mit einem Zweizeiler. Das wäre sofort 
möglich gewesen, und sie wäre nicht runtergefahren. 

Er sagte mir: Nein, es ist überhaupt nichts in dieser Richtung vorgesehen. Er hat mir zu-
gesichert, die Anlage runterzufahren, und so ist es dann auch geschehen. 

Er hatte mir vorab auch einen Abfahrplan mitgeteilt, wie die einzelnen Schritte letztend-

lich waren, sodass die Anlage dann am 18. in der Nacht vom Netz war.440 

Nach Erhalt der Stilllegungsverfügungen schrieb Dr. Hartmut Lauer an den Zeugen 
Guntram Finke in einer E-Mail vom 18. März 2011, 14:38 Uhr, dass die Kraftwerkslei-
tung unverzüglich alle Vorbereitungen zur Einstellung des Leistungsbetriebes des Blo-
ckes A veranlasst habe. Alle Prüfungen und Maßnahmen seien voraussichtlich bis 21:00 
Uhr desselben Tages abgeschlossen und Biblis A könne wahrscheinlich kurz vor Mit-
ternacht vom Netz gehen.441 Hiervon unterrichtete der Zeuge Guntram Finke die Haus-
leitung entsprechend.442 Biblis A wurde bis 22:21 Uhr heruntergefahren. Die RWE AG 
erklärte hierzu in einer Pressemitteilung: 

RWE Power hat gestern um 22:21 Uhr das Kernkraftwerk Biblis A vom Netz genommen. 
Damit folgt der Betreiber der Anordnung des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zur dreimonatigen Abschaltung der An-
lage. 

Im Zusammenhang mit den Ereignissen in Japan hatte die Bundesregierung sich mit den 
Ländern darauf verständigt, die sieben bis 1980 in Betrieb genommenen Kernkraftwerke 
kurzzeitig vom Netz zu nehmen. Während des Stillstands sollen die deutschen Kernkraft-
werke einer zusätzlichen Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden. 

Es ist wichtig zu prüfen, ob sich aus den Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Un-
glück in Japan auch weitere Hinweise für Verbesserungen des sehr hohen Sicherheits-
niveaus der eigenen Anlagen ergeben. RWE Power wird daher die angestoßenen Sicher-
heitsüberprüfungen aktiv unterstützen. 

Die beiden Blöcke in Biblis entsprechen den Anforderungen des strengen deutschen Re-
gelwerks. In den vergangenen Jahren wurden 1,4 Milliarden Euro in die Modernisierung 

und Nachrüstung der beiden Blöcke A und B investiert.443 
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Trotz dieser Ankündigungen gab es auch Presseberichte, die nahelegten, dass die RWE 
AG möglicherweise den Klageweg beschreiten würde.444 Die Zeugin Ute Stettner hat zu 
ihrer Wahrnehmung des Verhaltens der RWE AG bis zum 18. März 2011 ausgesagt: 

Ich habe gesagt, dass an dem Dienstag im Prinzip die Schadensersatzfragen keine Rolle 
gespielt haben. Nach der Klage spielte das natürlich sehr wohl eine Rolle. Die Klageab-
sichten haben am Dienstag auch noch keine Rolle gespielt, weil RWE in der Pressemittei-
lung gesagt hat, dass sie dem nachkommen werden. Soweit ich mich erinnere, kam das 
erst so gegen Ende der Woche. Das ging so ein bisschen hin und her. Also da hat RWE, 
glaube ich, gesagt, vielleicht überprüfen sie es oder vielleicht überprüfen sie es nicht. 
Aber so ganz genau kriege ich das jetzt auch nicht mehr zusammen, wie das war. […] 

Es ist mit Sicherheit darüber gesprochen worden, als die Ankündigung kam. Das ging 
aber in der Zeit, daran kann ich mich erinnern, auch immer noch hin und her. Also ein-
mal hat RWE gesagt, sie wollen klagen, dann kamen wieder Hinweise, dass sie es dann 
doch nicht machen wollen. Das war auch kein einheitliches Bild, wenn ich mich richtig 

erinnere. Also das ging hin und her damals.445 

Die Zeugin Karin Gätcke hat das Verhalten der RWE AG bis zum 18. März 2011 wie 
folgt beschrieben: 

Mir ist über die damalige Presseberichterstattung bekannt, dass RWE relativ schnell 
nach Verkündung des Moratoriums – ich glaube, das war sogar noch am 15. März – über 
die Presse hat verlautbaren lassen, dass sie den entsprechenden Verfügungen, die vom 
Land kommen würden, Folge leisten wollten, dass sie also beabsichtigen, das umzuset-
zen. 

Genauso ist mir auch bekannt – RWE hat ein Stück weit einen gewissen Zickzackkurs ge-
fahren –, dass es eine Pressemeldung vom Donnerstag, glaube ich, über „dpa“ gab, dass 
es Überlegungen nicht nur von RWE, sondern auch von den anderen Energiekonzernen 
gibt, gegebenenfalls gegen die Verfügung vorzugehen. 

Genauso ist mir bekannt, dass RWE eine Betriebsversammlung durchgeführt hat, am 
Mittwoch oder Donnerstag vor Erlass der Verfügung, in der die Mitarbeiter über das 
Moratorium und die anstehende Stilllegung von Biblis A und B informiert worden 

sind.446 

Auf Vorhalt der Presseberichterstattung447 hat die Zeugin weiter ausgesagt: 

Ob oder was wir genau besprochen haben, daran kann ich mich nicht erinnern. Sie [die 
Zeugin Stettner] hat es mir halt zur Kenntnis gegeben, weil das ein Stück weit auch ein 
Beleg für den Zickzackkurs von RWE war, weil wir nicht genau wussten, was sie jetzt 
wollten oder wie sie reagieren. An demselben Tag wurde auch eine Betriebsversammlung 
durchgeführt. Die Frage der rechtlichen Bedenken ist dort angesprochen worden. Es 
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wurde nur berichtet, dass es Überlegungen gibt, dass gegebenenfalls die Energiekonzer-
ne gegen diese Verfügungen, die die Länder erlassen wollten, vorgehen wollten. Ob sie 
es machen wollten oder nicht, stand da nicht definitiv drin. Das gab aber uns den Anlass 
zu sagen, dass wir eigentlich besonders sorgfältig bei unserer Verfügung vorgehen woll-

ten.448 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat gegenüber dem Ausschuss erklärt, dass sie davon aus-
ging, dass die RWE AG voll kooperieren würde und gegenüber dem hessischen Um-
weltministerium zu keinem Zeitpunkt zu erkennen gegeben habe, Schadensersatzforde-
rungen stellen zu wollen:  

Herr Vorsitzender, nach unserer Wahrnehmung gab es keine Hinweise, dass die Energie-
versorgungsunternehmen den Weg nicht mitgehen würden. Im Gegenteil! Ich habe in 
meinem Eingangsstatement geschildert, dass die Situation war, dass alle an einem Strang 
gezogen haben und dass die Energieversorgungsunternehmen zu jedem Zeitpunkt in 
Deutschland – zu einem späteren Zeitpunkt auch uns gegenüber – den Eindruck vermit-
telt haben, dass man das umsetzen würde, was der Bund vorgibt. […] 

Ich hatte zu keinem Zeitpunkt einen Hinweis, dass RWE planen würde, eine entsprechen-
de Schadensersatzklage einzureichen. Wir hatten immer den Eindruck, dass RWE ein In-
teresse hat, das zu vollziehen, und nicht nur ein Interesse hat, sondern auch verkündet 
hat, das zu vollziehen, was entsprechend vorgegeben wird. […] 

Das Verhalten von RWE war in diesen Tagen immer konstruktiv, immer begleitend und 
immer darauf bedacht, das umzusetzen, was entsprechend vorgegeben wird. Man war 
daran interessiert, hier keine Verzögerung eintreten zu lassen, sondern auch die Stillle-
gung so umzusetzen, wie sie entsprechend vorgegeben wird. – Also, jetzt bei der Stillle-

gungsverfügung, auch bei den Sicherheitsüberprüfungen.449 

Auf Vorhalt der Presseberichterstattung hat die Zeugin ergänzt: 

Ich kann nur wiederholen, dass es gar keinen konkreten Sachverhalt und auch gar keinen 
Anhaltspunkt gab, dass Schadensersatz eingefordert werden würde. So wie ich die „dpa-
Meldung“ lese, die mir gerade vorgelegt wurde, wird hier von „rechtlicher Prüfung“ ge-
sprochen. Auch hier wird keine Schadensersatzforderung geltend gemacht, auch nicht in 
der dpa-Meldung. Unsere Wahrnehmung war immer, dass RWE hier konstruktiv mit-
arbeitet, dass man die Mitarbeiter entsprechend darauf vorbereitet, dass man die ent-
sprechenden Informationen gibt, dass man auch vorbereitenden Maßnahmen trifft, um 
auch abstellen zu können, wenn es am Freitag die entsprechende Anordnung gibt. Es gab 
keinen Hinweis, dass man sich konkret mit einer Schadensersatzfrage auseinandersetzen 
würde, und deshalb kann sich auch die Mail vom Kollegen Schäfer nicht auf den konkre-

ten Sachverhalt des Schadensersatzes beziehen.450 
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Auch der Zeuge Volker Bouffier hatte damals keine konkreten Kenntnisse über Klage-
absichten der RWE AG. Vielmehr wurde in der Besprechung im Bundeskanzleramt am 
15. März 2011 betont, dass die Energieversorgungsunternehmen den Weg der Bundes-
regierung mitgehen wollen: 

Soweit ich mich erinnere, nach meiner Kenntnis, nicht. Ich hatte sogar eine ganz andere 
Erinnerung: In dem Gespräch im Kanzleramt ging es natürlich auch um die Frage: „Wie 
werden denn die Kraftwerksbetreiber reagieren?“ – in diesem Gesamtgespräch; so will 
ich das einmal nennen. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob Herr Dr. Röttgen oder Herr 
Hennenhöfer – sinngemäß – gesagt hat – einer von beiden; da bin ich mir ziemlich sicher 
–: „Ich habe Signale, dass die freiwillig zumachen.“ Das weiß ich noch sehr genau. Ich 
weiß jetzt nicht mehr, ob es der eine oder der andere gesagt hat. Aber einer von beiden 
hat es gesagt. Das blieb unwidersprochen im Raum stehen; das war auch dann für mich 
– – So bin ich da weggefahren, und ich hatte auch keine anderen Erkenntnisse oder Hin-

weise mehr bekommen.451 

Der Zeuge Dr. Jürgen Großmann hat in diesem Zusammenhang vor dem Untersu-
chungsausschuss ausgesagt, er habe ausweislich seines Kalenders am 18. März 2011 
mit dem Zeugen Volker Bouffier gesprochen. Er hat sich nicht zu erinnern vermocht, ob 
dies vor oder nach Erhalt der Stilllegungsverfügungen gewesen sei. Auf Nachfrage, ob 
bereits zu diesem Zeitpunkt über mögliche Entschädigungsforderungen der RWE AG 
gesprochen worden sei, hat er dies ausdrücklich verneint: 

Nein. Wissen Sie, ich bin kein Jurist. Was für mich wichtig war, war – – Wir hatten ja ge-
rade Biblis B mit einem hohen Aufwand modernisiert. Biblis B sollte angefahren werden. 
Biblis A sollte aufgrund der Laufzeitverlängerung auch modernisiert werden für die ver-
bleibende Restlaufzeit. Insofern: Die ganze Atmosphäre war aufgeheizt. Es ging nicht um 
irgendwelche – – Schadensersatz hat bei mir zu der Zeit nie eine Rolle gespielt. […] 

Na ja, erst einmal ging es ja darum, in jedem Fall Schadensminimierung zu machen. Das 
heißt, wir wollten keine Kosten verursachen, die dann nicht zu irgendwelchen Erträgen 
führen würden. Sie müssen bedenken: Bei einem Kernkraftwerk drücken Sie nicht einfach 
auf einen An- und Ausknopf, sondern das muss angefahren werden, abgefahren werden, 
und erst in einem stabilen Betriebszustand nach einigen Tagen oder Wochen fängt es an, 
Geld zu verdienen. Insofern war für mich wichtig: Wird dieses Kraftwerk dann wieder 
angefahren werden? Es ging um Biblis B; Biblis A war schon heruntergefahren. Aber es 
waren eher praktische Überlegungen. Sie müssen bedenken: Da sind Leute, die daran 
arbeiten. Die Belegschaft wollte wissen: Wie geht es weiter? Fahren wir Biblis B wieder 
an? Das waren Themen, die mich damals berührt haben. […] 

Ich kann Ihnen nur aus meiner Position sagen: Das Thema „Schadensersatz“ hat in den 

Gesprächen, die ich geführt habe, keine Rolle gespielt, zu dem Zeitpunkt.452 

Die Zeugin Karin Gätcke hat auf Vorhalt dieser Aussage erklärt, dass Telefonat habe 
nicht am 18. sondern nach ihrer Erinnerung am 20. März 2011 stattgefunden anlässlich 

                                                 
451 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 115. 
452 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 82 f.; 100. 
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der Planung des Hessischen Energiegipfels.453 Der Zeuge Volker Bouffier hat vor dem 
Ausschuss erklärt, dass er für sich ausschließe, vor Erlass der Stilllegungsanordnungen 
Kontakt zu dem Zeugen Dr. Jürgen Großmann gehabt zu haben. Im Übrigen konnte er 
sich auf Nachfrage an Einzelheiten eines Gesprächs nicht mehr erinnern.454 

 

VII. Reaktionen der Öffentlichkeit und der politischen Opposition 

 
Die Fraktion der SPD im Hessischen Landtag verlangte in einem Dringlichen Berichts-
antrag vom 16. März 2011 die Beantwortung zahlreicher Fragen durch die damalige 
Hessische Landesregierung, etwa zur Rechtsgrundlage des Moratoriums, zu konkreten 
Überprüfungsmaßnahmen während des Moratoriums, zur Erdbebensicherheit und zum 
zukünftigen Energiekonzept der Hessischen Landesregierung.455 Die Fraktion DIE 
LINKE im Hessischen Landtag forderte in einem Entschließungsantrag vom 17. März 
2011 die sofortige und unwiderrufliche Stilllegung der Reaktorblöcke Biblis A und 
B.456 Auch die Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN forderten am 18. 
März 2011 und 5. April 2011 die sofortige und dauerhafte Abschaltung von Biblis A 
und B.457 
 

F. Entwicklungen im Nachgang der Stilllegungen vom 18. März 2011 

I. Vorgaben des Bundesumweltministeriums zur Durchführung der Sicherheits-
überprüfung 

 
Der Untersuchungsausschuss hat sich im Zusammenhang der Umsetzung des Morato-
riums und der Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke mit der Frage 
beschäftigt, wer in welcher Verantwortung die Parameter dieser Sicherheitsüberprüfung 
festlegte und umsetzte.  
 
Auf Abteilungsleiterebene besprachen die Umweltministerien der betroffenen Länder 
mit dem Bundesumweltministerium am 24. März 2011 das weitere Vorgehen. In einem 
Vermerk hielt die Abteilung IV des hessischen Umweltministeriums fest, dass das Bun-
desumweltministerium die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) 
gGmbH bereits beauftragt hatte, die Sicherheitsüberprüfung durchzuführen und Sach-
verständige hinzuzuziehen. Die Überprüfungskriterien sollten am 30. März 2011 durch 
das Bundesumweltministerium bekannt gegeben werden. Der Überprüfungsprozess und 
die Aufträge sollten die Länderbehörden ab dem 31. März 2011 durchführen und die 
Einzelgutachten an die GRS übergeben. Die GRS hatte den Auftrag, für das Bundes-
umweltministerium ein umfassendes Gutachten auszuarbeiten, das dieses dann zur wei-

                                                 
453 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 8; 15. 
454 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 114; 139. 
455 Hess. Landtag, S. 3 ff. 
456 Hess. Landtag, S. 7. 
457 Hess. Landtag, S. 9; 10; 90. 
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teren Bearbeitung an die Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) übergeben wollte. Bis 
zum 15. Mai 2011 erwartete das Bundesumweltministerium dann eine Stellungnahme 
der RSK, die den Länderbehörden lediglich zur Kenntnis übergegeben werden sollte.458 
 
Gegenüber der RWE Power AG stellte der Zeuge Guntram Finke in einer Besprechung 
vom 25. März 2011 klar, dass sich das hessische Umweltministerium bei der Durchfüh-
rung der Überprüfung strikt an die Vorgaben des Bundesumweltministeriums und der 
RSK halten werde.459 Über eine weitere Besprechung mit der RWE Power AG am 7. 
April 2011 hielt der Zeuge Günther Veit fest, dass sich die Sicherheitsüberprüfung aus 
Sicht des hessischen Umweltministeriums als Prüfung der Anlage im Rahmen der 
Atomaufsicht nach § 19 Atomgesetz darstellt. Die Sicherheitsüberprüfung basiere auf 
Vorgaben des Bundesumweltministeriums, an die sich die hessische Atomaufsicht strikt 
halte.460 
 
Die Arbeitsgruppe RS I 3 des Zeugen Gerrit Niehaus arbeitete bis zum 28. März 2011 
an einer Zusammenstellung der Vorgaben der Bundesregierung für die Sicherheitsüber-
prüfung der deutschen Kernkraftwerke.461 Dem hessischen Umweltministerium wurde 
die Frageliste der RSK zur Sicherheitsüberprüfung am 5. April 2011 zur weiteren Aus-
führung übersandt.462 Am 11. April 2011 beauftragte das hessische Umweltministerium 
entsprechend der Aufforderung des Bundesumweltministeriums die Gesellschaft für 
Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH mit der Sicherheitsüberprüfung von 
Biblis A und B.463 Die Stellungnahme der RWE Power AG zu der Fragenliste der RSK 
übersandte das hessische Umweltministerium am 26. April 2011 an das Bundesum-
weltministerium zur Kenntnis.464 
 
Am 16. Mai 2011 lagen die Ergebnisse der Sicherheitsüberprüfung durch die RSK 
vor465 und wurden am 17. Mai 2011 vom damaligen Bundesumweltminister Dr. Nor-
bert Röttgen der Öffentlichkeit vorgestellt. Das hessische Umweltministerium erhielt 
die RSK-Stellungnahme vom Bundesumweltministerium am selben Tag lediglich zur 
Kenntnis.466 
 
Unter Vorhalt dieser Abläufe hat der Zeuge Dr. Norbert Röttgen gegenüber dem Aus-
schuss behauptet, der Bund habe mit Blick auf die Arbeit der RSK lediglich ein Ange-
bot unterbreitet, dass von den Ländern rechtlich eigenverantwortlich umgesetzt werden 
sollte: 

                                                 
458 HMUKLV XXII, S. 44 f.; HMUKLV I, S. 273 f.  
459 HMUKLV I, S. 268.  
460 HMUKLV I, S. 26 f.  
461 BMU III, S. 34 ff.  
462 HMUKLV I, S. 137 ff.  
463 HMUKLV IV, S. 34 ff.  
464 HMUKLV II, S. 385 f.  
465 HMUKLV II, S. 821. 
466 HMUKLV II, S. 823.  



  Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 207 

 

[…] Wir haben auf die rechtliche Unterscheidung und Unterscheidungsnotwendigkeit 
hingewiesen, sonst hat man keine klare Lage. Aber der Bund hat jetzt nicht gesagt: Im 
Übrigen haben wir damit nichts zu tun. – Überhaupt nicht. Das wird hier deutlich, wenn 
da steht, dass die Reaktor-Sicherheitskommission dabei ist. Die Reaktor-
Sicherheitskommission ist ein Gremium unabhängiger Experten, und dass der Bund etwa 
sagt: „Wir bieten an, dass die Reaktor-Sicherheitskommission hier tätig wird, als unab-
hängiges Expertengremium“, dient dazu, dass das nach einheitlichen Kriterien von den 
gleichen unabhängigen Leuten gemacht wird. Ansonsten würden wir ja sagen, wir haben 
völlig unterschiedliche Urteile gebildet. Das drückt aus, dass es hier ein kooperatives 
Verhältnis gegeben hat. Selbstverständlich. Ich habe ja gesagt, das Gemeinsame war das 

politisch so Wichtige, aber das ist eben von dem Rechtlichen natürlich zu trennen.467 

Demgegenüber hat der fachlich zuständige Arbeitsgruppenleiter RS I 3 im Bundesum-
weltministerium, Zeuge Gerrit Niehaus, klargestellt, dass aus seiner Sicht das Bundes-
umweltministerium die gesamte Steuerung der Sicherheitsüberprüfung aller deutschen 
Kernkraftwerke – und damit die Sachkompetenz in dieser Frage – übernommen hatte: 

[…] Dann kann man jetzt noch darüber nachdenken, ob man durch eine Vereinbarung so 
etwas Ähnliches oder vielleicht sogar tatsächlich eine Sachkompetenzüberleitung zustan-
de bringt. Diese Vereinbarung – aber das habe ich eben schon gesagt – gab es meines 
Erachtens. Es gab die Vereinbarung, dass der Bund einen unterschriftsreifen Bescheid 
liefert, und es gab die Vereinbarung, dass der Bund diese Sicherheitsüberprüfung in sei-
ne Hand nimmt, mittels RSK und GRS, und die Länder zwar die Gutachter beauftragen, 

aber diese Gutachter nur dem Bund Datenmaterial liefern.468 

Die Verfahrenshoheit lag nach Auskunft des Zeugen allein beim Bundesumweltministe-
rium und dort beim Abteilungsleiter Gerald Hennenhöfer.469 Obwohl der Zeuge Gerrit 
Niehaus in einer Ministervorlage an den Bundesumweltminister ausdrücklich darum 
bat, dass die Abteilung RS I 3 intensiv an dem Prozess beteiligt werde, erklärte der 
Zeuge Gerald Hennenhöfer, dass eine Beteiligung nicht in Frage komme, weil die Ab-
teilung RS I 3 zu atomkritisch sei.470 
 
Auch nach Einschätzung des zuständigen Abteilungsleiters im hessischen Umweltmi-
nisterium Guntram Finke lag die Sachkompetenz für die Sicherheitsüberprüfung beim 
Bundesumweltministerium:  

[…] Der BMU hatte auch diese Sicherheitsüberprüfung an sich gezogen. Die Überprü-
fung wurde durch die Reaktorsicherheitskommission vorgenommen; das ist ein Bera-
tungsgremium des BMU. Es war auch wieder eine konzertierte Aktion. Der BMU, sprich: 
die RSK, hat über die Gesellschaft für Reaktorsicherheit, die der BMU beauftragt hatte, 
Fragestellungen formuliert. Die wurden von uns, wurden von den Betreibern beantwor-
tet. Das war eine konzertierte Aktion. Das Ergebnis war letztendlich auch die RSK-

                                                 
467 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 49. 
468 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 92. 
469 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 94 f.; 115; 119. 
470 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 113. 
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Empfehlung Mitte Mai, die auch richtigerweise vom Herrn Bundesminister Röttgen mit 
dem damaligen Vorsitzenden der Reaktorsicherheitskommission vorgestellt wurde – mit 
dem Ergebnis, dass das Moratorium, sprich: die Stilllegung, unverändert, gleichwohl 

diese RSK-Feststellungen im Raum standen, bis Mitte Juni fortgesetzt werden sollte.471 

Die Hausleitung im hessischen Umweltministerium sah die Verfahrenshoheit ebenfalls 
beim Bundesumweltministerium. Ein eigener Handlungsspielraum des Landes Hessen 
bei der Durchführung Sicherheitsüberprüfung für Biblis A und B bestand nach Bewer-
tung der Fach- und politischen Ebene des hessischen Umweltministeriums daher 
nicht.472 Der Zeuge Mark Weinmeister hat gegenüber dem Ausschuss erklärt: 

Dann hat die Sicherheitsüberprüfung stattgefunden an den beiden Atommeilern in Biblis 
A und B nach Vorgaben der Reaktor-Sicherheitskommission, der RSK, also auch nach 
bundeseinheitlichen Vorgaben. Dies ist dann gemündet in der Atomgesetzänderung vom 
Juli 2011, wo die acht ältesten bzw. vor 1980 gebauten Atomkraftwerke endgültig stillge-
legt wurden und für die anderen Kernkraftwerke dann jeweils Enddaten festgelegt wor-
den sind. […] 

Ich habe das vorhin schon versucht darzulegen, dass in der ganzen Zeit zwischen dem 
14.03. respektive 13.03. bis hin zum Juni 2011 der Bund für uns durch sein Handeln 
eigentlich unsere Überzeugung, dass er den Hut aufhat und auch die Vorgaben macht, 
bestätigt hat. Genau so, wie Sie es gesagt haben, Herr Abg. Dr. Arnold, ist es wirklich 
gewesen. Die Frage, wie diese Sicherheitsüberprüfung stattfindet, ist vorgegeben worden 
von der RSK. Wir haben da auch um ein verfahrensleitendes Schreiben gebeten: Was sol-
len wir denn jetzt machen? Wie soll das genau vorgehen, wie ist die Sicherheitsüberprü-
fung durchzuführen? – Das ist auch vorgegeben worden vom Bundesministerium und 
dann auch so umgesetzt worden. Das endete dann auch in einem Gesetzgebungsverfah-
ren auf Bundesebene. Das, was daraus dann abgeleitet worden ist, ist auch im Bund dann 
weiter in der Atomgesetznovelle dargestellt worden. […] 

Es ist komplett vorgegeben, was gemacht werden soll. Das ist das, was ich die ganze Zeit 
gesagt habe: Das, was dort vorgegeben worden ist, haben wir umgesetzt. Es gab keine 

eigene Entscheidungskompetenz in der Sache für das Haus.473 

Zur gleichen Einschätzung ist die Zeugin Lucia Puttrich gelangt:  

Die Federführung hatte zu jedem Zeitpunkt der Bund. Der Bund hat die entsprechenden 

Vorgaben gemacht. Die Länder hatten keinen eigenen Handlungsspielraum.474  

 

                                                 
471 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 134. 
472 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 46 f.; 55. 
473 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 70; 111; 122. 
474 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 37. 
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II. Klageerhebung der RWE Power AG und Sofortvollzug 

1. Abstimmung mit dem Bundesumweltministerium  

 
Ende März 2011 kursierten Verlautbarungen, dass die Energieversorgungsunternehmen 
gegen die vorläufigen Stilllegungsverfügungen gerichtlich vorgehen und damit die sie-
ben ältesten Kernkraftwerke noch während des dreimonatigen Moratoriums wieder ans 
Netz gehen könnten.475  
 
Am 24. März 2011 stimmten sich die Umweltministerien der betroffenen Länder mit 
dem Bundesumweltministerium auf Abteilungsleiterebene bezüglich einer möglichen 
Anordnung des Sofortvollzugs im Falle einer Klageerhebung durch die Kernkraft-
werksbetreiber ab.476 In der Besprechung vereinbarten die Abteilungsleiter, dass das 
Bundesumweltministerium für den Fall von Klagen gegen die Stilllegungsanordnung 
für ein bundeseinheitliches Vorgehen sorgen werde.477 In einer E-Mail des Zeugen 
Guntram Finke vom 28. März 2011 an die Hausleitung des hessischen Umweltministe-
riums hielt der Zeuge fest: 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrter Herr Weinmeister, 

ein Sofortvollzug sollte erst als Reaktion auf eine Klage gegen die Stilllegungsanordnun-
gen angeordnet werden. Dieses Vorgehen wurde mit BMU so abgestimmt. BMU wird 

auch einen Beitrag zur Begründung des Sofortvollzuges leisten. […]478  

Entsprechend wandte sich der Zeuge Mark Weinmeister angesichts der Klagedrohung 
der RWE Power AG mit Schreiben vom 30. März 2011 an den Zeugen Jürgen Becker 
mit der Bitte um ein verfahrensleitendes Schreiben und die rechtliche Begründung der 
weiteren Schritte. In dem Schreiben heißt es wörtlich: 

[…] Überprüfung der deutschen Kernkraftwerke 

Anordnung der einstweiligen Betriebseinstellung 

Ihr Schreiben vom 16.03.2011 

Mit Anordnungen vom 18.03.2011 wurde für das Kernkraftwerk Biblis eine einstweilige 
Betriebseinstellung verfügt. Dies ist auch für die anderen älteren deutschen Kernkraft-
werke erfolgt. Mit Ihrem Schreiben· vom 16.03.2011 haben Sie für die Anordnungen 
bundeseinheitliche Vorgaben gemacht. 

Berichte in den Medien lassen nun erwarten, dass die betroffenen Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen gegen diese Anordnungen der einstweiligen Betriebseinstellung Klage 
vor den Verwaltungsgerichten erheben werden. 

                                                 
475 HMUKLV XXII, S. 46 f.  
476 HMUKLV XXII, S. 44.  
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Ich bitte Sie deshalb kurzfristig um ein verfahrenleitendes Schreiben, in dem Sie das bun-
deseinheitliche weitere Vorgehen für diesen Fall sowie die rechtliche Begründung der 
weiteren Schritte festlegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Mark Weinmeister.479 

In Abstimmung mit dem Vorgehen des hessischen Umweltministeriums480 wandte sich 
auch der damalige Niedersächsische Umweltstaatsekretär Frank-Egbert Rubbel am 31. 
März 2011 mit nahezu identischem Wortlaut an das Bundesumweltministerium mit der 
Bitte um ein verfahrensleitendes Schreiben.481  
 
Im Bundesumweltministerium bearbeitete die Arbeitsgruppe RS I 3 den Vorgang. Der 
Zeuge Gerrit Niehaus bereitete am 31. März 2011 einen Entwurf für ein Schreiben an 
die betroffenen Länder bezüglich der Umsetzung eines Sofortvollzugs vor, der vom 
Zeugen Dr. Nobert Röttgen mit wenigen Änderungen gebilligt wurde.482 Das vom Zeu-
gen Gerald Hennenhöfer gezeichnete – gleichlautende – Schreiben an die Umweltmi-
nisterien der betroffenen Länder begründete das öffentliche Interesse am Sofortvollzug 
folgendermaßen: 

[…] Überprüfung der deutschen Kernkraftwerke 

Sehr geehrte Herren, 

das von der Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) in ihrer gestrigen Sitzung beschlosse-
ne Beratungskonzept habe ich Ihnen mit heutigem Schreiben vorgelegt. 

Sie haben entsprechend unserer Vereinbarung die vorübergehende Betriebseinstellung 
der Kernkraftwerke angeordnet, die den kommerziellen Leistungsbetrieb bis 1980 aufge-
nommen haben. Dies war unter Berücksichtigung der gesetzlichen Wertung hinsichtlich 
dieser Anlagen erforderlich, um den Schutz gegen Ereignisse auch jenseits der bisher be-
rücksichtigten Szenarien untersuchen zu können. Während dieser Zeit ist ein Zustand 
auszuschließen, aus dem sich Gefahren ergeben können. Aufgrund der bisher aufgrund 
der Unfälle in Fukushima gewonnenen Erkenntnisse sind aktuell Schadensmöglichkeiten 
wegen begründeter Unsicherheiten im Rahmen der Risikovorsorge nicht völlig auszu-
schließen. Trotz der geringen Eintrittswahrscheinlichkeit dieses eventuell vorliegenden 
Risikos liegt die sofortige Beseitigung während der Untersuchungszeit aufgrund des ex-
tremen potenziellen Schadensausmaßes im öffentlichen Interesse. 

                                                 
479 HMUKLV I, S. 227 ff.  
480 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 32; 81. 
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Der einstimmig gefasste Beschluss der RSK belegt die Notwendigkeit der Untersuchung. 
Die RSK hat aufgrund mehrtägiger Beratungen unter Einbeziehung der Erkenntnisse von 
Sachverständigenorganisationen wie insbesondere der Gesellschaft für Anlagen- und 
Reaktorsicherheit ein Untersuchungsprogramm erarbeitet. Dabei sollen die Erkenntnisse 
aus dem Unfallablauf in Japan insbesondere im Hinblick darauf berücksichtigt werden, 
ob die bisherigen Auslegungsgrenzen richtig definiert sind und wie robust die deutschen 
Kernkraftwerke gegenüber auslegungsüberschreitenden Ereignissen sind. Es geht dabei 
um die Klärung, ob die bisherige Auslegung der Kernkraftwerke auch neuesten Erkennt-
nissen hinreichend Rechnung trägt. 

Der Gesetzgeber hat ergänzend zur bisherigen Rechtslage mit § 7d des Atomgesetzes 
deutlich gemacht, dass die Betreiber zur Vorsorge über die bisherigen Anforderungen 
verpflichtet sind. Es liegt auch deshalb im öffentlichen Interesse, dieses Risiko sofort zu 
ermitteln und ggf. kurzfristig zu verringern oder zu beseitigen. Da die bis 1980 in Betrieb 
gegangenen Kernkraftwerke aufgrund eines lediglich mit den damaligen Auslegungsan-
forderungen ausgestatteten Anlagenkonzepts genehmigt wurden, worauf der Gesetzgeber 
mit der letzten Änderung des Atomgesetzes mit der differenzierten Strommengenzuteilung 
abgehoben hat, besteht das öffentliche Interesse, dass bei diesen bis zur Klärung das 
potenzielle Risiko durch die vorläufige Betriebseinstellung weitestgehend ausgeschlossen 
wird. 

Die notwendigen Untersuchungen auslegungsüberschreitender Risiken werden in kürzest 
möglicher Zeit durchgeführt, um entgegenstehende Belange so gering wie möglich zu be-
einträchtigen. Deshalb wird dafür fast die gesamte kerntechnische Sachverständigenka-
pazität Deutschlands herangezogen. Die GRS hat im Auftrag der zuständigen Aufsichts-
behörden sieben themenbezogene Teams eingerichtet, die unter Hinzuziehung der mit der 
Dauerbegutachtung der Kernkraftwerke beauftragten TÜV und weiterer Sachverständi-
ger, umfangreiche Untersuchungen vornehmen und der RSK berichten. Diese wird in 
zahlreichen Sitzungen bereits bis Mai 2011 Ergebnisse zu den offenen sicherheitstechni-
schen Fragen erarbeiten. Dann kann so schnell wie möglich die behördliche Bewertung 

der Ergebnisse erfolgen. […]483 

Nachdem die RWE Power AG mit Schriftsatz vom 1. April 2011 Klage vor dem Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshof erhoben hatte484, fertigte der Zeuge Günther Veit einen 
Entwurf der Anordnung des Sofortvollzugs. Grundlage des Entwurfs war das Schreiben 
des Zeugen Gerald Hennenhöfer vom 31. März 2011, das in der Begründung der An-
ordnung nahezu wortgleich übernommen wurde. Ausdrücklich verwies der Zeuge Gün-
ther Veit in dem Entwurf auf das Schreiben und die Einschätzung des Bundesumwelt-
ministeriums.485 
 
Am 1. April 2011 um 14:22 Uhr informierte der Zeuge Guntram Finke die damalige 
hessische Umweltministerin über ein Telefongespräch mit dem Zeugen Gerald Hen-
nenhöfer vom selben Tag. In der Telefonnotiz hielt der Zeuge Guntram Finke fest: 
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Herr Hennenhöfer regte an, auf einen voreilenden Sofortvollzug als Reaktion auf die 
Klage von RWE gegen die Stilllegungsverfügung zu verzichten. Erst wenn RWE Vorbe-
reitungen zur Betriebsaufnahme trifft, sollte der Sofortvollzug erlassen werden. 

Herr Minister Röttgen halte das Verhalten von RWE in dieser Angelegenheit für politisch 

bedeutsam und hier sollte RWE sich erst einmal eigenverantwortlich positionieren.486 

Dem folgend stellte das hessische Umweltministerium gegenüber der RWE Power AG 
mit Schreiben vom 1. April 2011 den Sofortvollzug in Aussicht, ordnete ihn jedoch 
nicht an: 

[…] Kernkraftwerk Biblis Block A 

Anordnung gemäß § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 AtG 

hier: Auskunft über geplanten Betrieb gemäß§ 19 Abs. 2 Satz 2 AtG 

1. Anordnung vom 18. März 2011 

2. Ihre Klage gegen diese Anordnung vom 01.04.2011 

Mit der oben bezeichneten Anordnung gemäß § 19 AtG wurde die unverzügliche Einstel-
lung des Leistungsbetriebs des Kernkraftwerks Biblis, Block A, angeordnet. Daraufhin 
haben Sie den Leistungsbetrieb umgehend eingestellt. 

Gegen die Anordnung haben Sie am 01.04.2011 Klage erhoben. Damit ist die aufschie-
bende Wirkung gegen die Anordnung bewirkt worden und ein Leistungsbetrieb rechtlich 
möglich. 

Hiermit werden Sie verpflichtet, meinem Hause umgehend mitzuteilen, wenn Sie sich ent-
schieden haben den Leistungsbetrieb wieder aufzunehmen – jedenfalls vor dem Beginn 
des Aufheizens des Primärkreises. Es ist beabsichtigt, den Sofortvollzug der einstweiligen 
Betriebseinstellung anzuordnen, falls Sie sich dazu entscheiden sollten, den Leistungsbe-
trieb vor Abschluss der gerade anlaufenden gutachterliehen Prüfungen innerhalb des 

bisher gesetzten Zeitrahmens wieder aufzunehmen. […].487 

Die Fachabteilung informierte am selben Tag und im Nachgang das Bundesumweltmi-
nisterium über die vom Zeugen Dr. Norbert Röttgen gewünschte Umsetzung der An-
drohung des Sofortvollzugs.488  
 
Mit Schreiben vom 11. April 2011 wandte sich in der Sache der Zeuge Jürgen Becker 
an die damaligen Umweltstaatssekretäre Mark Weinmeister und Frank-Egbert Rubbel; 

                                                 
486 HMUKLV XXII, S. 96 f. 
487 HMUKLV I, S. 246.  
488 BMU II, S. 574; BMU VII, S. 38 ff.  
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nachrichtlich an die übrigen Umweltstaatssekretäre der betroffenen Länder. In dem 
Schreiben an das hessische Umweltministerium heißt es: 

[…] Sehr geehrter Herr Kollege,  

ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 30. März 2011, in dem Sie mich unter Hinweis auf 
Medienberichte über mögliche Klagen der Betreib er um ein verfahrensleitendes Schrei-
ben zum weiteren Vorgehen gebeten haben. Mit Schreiben vom 31. März 2011 hat Herr 
Staatssekretär Dr. Birkner für das Niedersächsische Ministerium für Umwelt und Klima-
schutz die gleiche Bitte an mich gerichtet. 

Ich teile Ihre Einschätzung, dass bei der Sicherheitsüberprüfung und den einstweiligen 
Betriebseinstellungen ein Vorgehen nach bundeseinheitlichen Kriterien erforderlich ist, 
wobei allerdings genehmigungs- und aufsichtsrechtliche oder tatsächliche Unterschiede 
(z. B. in Genehmigungsauflagen enthaltene Zustimmungsvorbehalte für das Wiederan-
fahren oder Betriebsunterbrechungen, die bereits vor den Anordnungen erfolgten) je-
weils zu berücksichtigen sind. Ich gehe jedoch davon aus, dass sich Ihre Bitte zumindest 
derzeit erledigt hat. 

Parallel zu Ihrem Schreiben und dem Schreiben des niedersächsischen Kollegen erfolg-
ten telefonisch entsprechende Anfragen auf Abteilungsleiterebene. Der zuständige Abtei-
lungsleiter des Bundesumweltministeriums hat bei diesen Gesprächen empfohlen, im 
Hinblick auf die aufschiebende Wirkung der Klagen erforderlichenfalls die sofortige 
Vollziehung der Betriebseinstellungen im öffentlichen Interesse anzuordnen. Insbesonde-
re unter Bezugnahme auf den RSK-Beschluss vom 30. März 2011 hat die Abteilung Reak-
torsicherheit des Bundesumweltministeriums dann am 31. März 2011 das öffentliche In-
teresse an der sofortigen Vollziehung in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht mit dem in 
Kopie als Anlage 1 beigefügten Schreiben an die Abteilungsleiter der Länder mit Kern-
kraftwerken begründet. 

Bundesweit hat bislang nur R WE geklagt, und zwar gegen die Verfügungen der einstwei-
ligen Betriebseinstellung der Blöcke A und B. Nach Ihrer aufsichtlichen Anordnung hatte 
Biblis A allerdings zuvor am 18. März 2011 den Leistungsbetrieb eingestellt. Biblis B 
war zu diesem Zeitpunkt revisionsbedingt schon vom Netz. Tatsächlich war die Betriebs-
einstellung von Biblis A und B bei Klageerhebung damit bereits vollzogen. 

Nach Eingang der Klagen beim Hessischen VGH wurde die Abteilung Reaktorsicherheit 
des Bundesumweltministeriums unverzüglich von Ihrer Behörde informiert und die bei 
Biblis A und B vorliegende Sach- und Rechtslage erörtert. Noch am selben Tag hat Ihre 
Behörde die Betreiberin schriftlich gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Atomgesetz verpflichtet, 
ihr umgehend mitzuteilen, wenn sie sich dafür entscheiden sollte, den Leistungsbetrieb 
von Biblis A wieder aufzunehmen. Sie haben deutlich gemacht, dass Sie den Sofortvollzug 
der einstweiligen Betriebseinstellung anordnen werden, falls RWE die Absicht haben 
sollte, den Leistungsbetrieb innerhalb der festgelegten drei Monate wiederaufzunehmen. 

Ich möchte Ihnen für diese frühzeitige Information und Erörterung der erforderlichen 
Maßnahmen als Ausdruck einer beiderseits vertrauensvollen Zusammenarbeit im Rah-
men der Bundesauftragsverwaltung ausdrücklich danken. In gleicher Weise begrüße ich 



 Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 
 

214   

 

die Ankündigung in Ihrer Pressemitteilung vom 1. April, dass die Bewertung der bislang 
noch nicht vorliegenden Klagebegründungen durch Ihre Aufsichtsbehörde gemeinsam 
mit dem Bundesumweltministerium erfolgen wird und dann die weitere Verfahrensweise 
festgelegt wird. 

Zu Ihrer Information füge ich als Anlage 2 des Weiteren meine Antwort an den Nieder-
sächsischen Kollegen Dr. Birkner sowie als Anlage 3 die schriftliche Antwort der Parla-
mentarischen Staatssekretärin Ursula Reinen-Esser auf eine Frage der Bundestagsabge-

ordneten Bärbel Höhn bei. […]489 

Unter Vorhalt dieser Abläufe hat der Zeuge Dr. Norbert Röttgen zur Frage der Steue-
rung des Vorgangs durch das Bundesumweltministerium ausgesagt: 

Dass man in einer solchen Lage miteinander spricht, telefoniert und Mails austauscht – 
„Wie gehen wir vor?“ – oder sonst was – ich kann das jetzt nicht im Einzelnen in Minu-
ten nachvollziehen –, ist ja völlig normal, und wenn es nicht gewesen wäre, dann hätte ja 
irgendwas nicht gestimmt. Also darum ist das völlig klar. 

Aber wenn ich jetzt Ihnen richtig zugehört und das hier überflogen habe, dann gibt es 
eben genau das, was vielleicht gewünscht worden ist. Genau das ist nirgendwo geliefert 
worden. Es ist nirgendwo eine Anordnung oder Weisung erfolgt: Macht das, oder das 
soll gemacht werden. – All das ist nirgendwo geschehen. In keinem Falle hat der Bund 
angewiesen. 

Und noch einmal zu dem, was Sie sagen, also „frei“ und sonst was, damit das noch ein-
mal klar wird: Wir wollen politisch – und das war Teil der Verabredung – abgestimmt 
vorgehen, miteinander abstimmen: Wie machen wir denn das jetzt? Was ist, wenn eine 
Klage erhoben wird? Wie gehen wir vor? – Völlig klar. Also insofern politische Abstim-
mung. In einem rechtlichen Sinne war die Verantwortung eindeutig und im Sinne von 
Verantwortung auch Freiheit. Wie gehen wir vor? Machen wir einen Sofortvollzug oder 
nicht? Entscheidung der Länder.  

Dass man darüber redet und damit es das eine Land nicht so macht, das andere Land 
möglichst nicht anders macht – – Das ist völlig klar, das war auch gewollt. Aber es hat 
eben nie die Verantwortung irgendwie übergeleitet oder infrage gestellt. Sie haben mir 
jetzt nichts vorgetragen, was daran irgendeinen Zweifel geweckt hätte. […] 

Aber die Frage „Sofortvollzug, ja oder nein?“ ist eine Entscheidung der Länder, und der 
Bund hat den Ländern nicht gesagt: Ich weise euch an, macht Sofortvollzug. – Wahr-
scheinlich hat der Bund noch nicht einmal gesagt: Ich bitte, Sofortvollzug zu machen, 
sondern: Das müsst ihr wissen. – Aber wenn Herr Hennenhöfer sagt: „Wenn ihr es ma-
chen wollt“, dann teilt er diese Hilfe mit, es zu begründen, aber er nimmt nicht die Ent-

scheidung ab, ob Sofortvollzug angeordnet wird oder nicht. […]490 

Gänzlich anders hat der Zeuge Guntram Finke die damaligen Abläufe verstanden: 

                                                 
489 HMUKLV II, S. 673 ff.  
490 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 17 f. 
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Gut, wir haben den bundeseinheitlichen Bescheid. Eine Klage hätte ja bedeutet, wenn ich 
den Bescheid aufrechterhalten will und die Betreiber den Suspensiveffekt der Klage nut-
zen, die Anlagen wieder anfahren wollen, dass man dann mit dem Sofortvollzug dagegen 
einschreiten muss. Auch ist es nur konsequent, dass dieser Sofortvollzug vom BMU eben-
falls vorgegeben wird. Wenn ich den Bescheid nicht inhaltlich begründen kann, kann ich 
die Eilbedürftigkeit des Bescheides erst recht nicht begründen. Das hat der BMU auch 
getan. Es gibt eine Stellungnahme von ihm, die im Falle der Anordnung des Sofortvoll-
zugs zum Einsatz gekommen wäre. Dazu ist es ja nicht gekommen, weil RWE, obwohl der 

Bescheid rechtlich nicht mehr wirksam war, die Anlage nicht wieder angefahren hat.491 

Auch nach Aussage Zeugin Ute Stettner sah man im hessischen Umweltministerium die 
Verfahrensherrschaft für das gesamte Verfahren beim Bundesumweltministerium: 

Das war im Prinzip folgerichtig sozusagen aus dem, was vorher die Ansicht der Fachab-
teilung und der Hausleitung war, nämlich dass der Bund in dem ganzen Verfahren die 
Sachkompetenz an sich gezogen hatte. Und das setzte sich dann im Prinzip bei der Mög-
lichkeit der Klage fort. Wir haben zu jedem Zeitpunkt die Sachkompetenz beim Bund ge-
sehen und haben deswegen um verfahrensleitende Schritte gebeten. Das Gleiche haben 

wir dann, wie vorhin schon besprochen, auch im Juni gemacht.492 

Der Zeuge Mark Weinmeister hat diese Sichtweise ausdrücklich bestätigt: 

Wir haben dann die Situation gehabt, dass RWE in der Presse angekündigt hat – ich 
glaube, E.ON auch; ich weiß es aber nicht mehr genau –, dass sie gegen die Stilllegungs-
verfügung gerichtlich vorgehen wollen. Da war die Frage: Was machen wir als Hessen 
dann, wenn die Klage eingereicht wird und damit die Möglichkeit bestand, den Leis-
tungsbetrieb wieder aufzunehmen? – Das war nicht unser Wunsch bzw. das war nicht die 
Vorgabe des Bundes. Deswegen habe ich beim Bundesumweltministerium um verfahrens-
leitende Bemerkungen gebeten: Was sollen wir denn jetzt tun als Länder, wenn die wirk-
lich die Klage einreichen und dann den Leistungsbetrieb wieder aufnehmen? – Da hat 
das Bundesumweltministerium gesagt: Ja, das müsst ihr bundeseinheitlich machen. – Die 
Niedersachsen, die auch betroffen waren, hatten den Bund auch angeschrieben. Der 
Wunsch war damals, zu sagen: Okay, da müsst ihr Sofortvollzug anordnen, aber wartet 
erst einmal, ob die überhaupt in den Leistungsbetrieb gehen. – So haben wir das nach 
Vorgabe des Bundes – ganz klar, das war der Wunsch des Bundes – dann auch gemacht. 
Das Schreiben war vorbereitet, aber, wie gesagt, RWE ist dann trotz Einreichung der 
Klage nicht mehr in den Leistungsbetrieb gegangen, sodass ein Sofortvollzug dann nicht 
mehr notwendig war. […] 

Also wir haben die gesamte Stilllegungsverfügung auf der Vorgabe des Bundes gemacht. 
Wir wollten das bundeseinheitlich machen. Und da ist natürlich klar, dass wir die weite-
ren Schritte, die wir als Länder dann unternehmen müssen, auch nach Vorgaben des 

                                                 
491 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 134. 
492 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 31. 
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Bundes machen und wir deswegen den Bund um verfahrensleitende Antworten gebeten 

haben. […]493 

Im hessischen Umweltministerium wurde das Schreiben des Zeugen Gerald Hennenhö-
fer vom 31. März 2011 – in Übereinstimmung der Bewertung der Abläufe seit dem 12. 
März 2011 durch Fachabteilung und Hausleitung – als weiterer Beleg für Federführung 
des Bundesumweltministeriums interpretiert. Die Zeugin Ute Stettner hat hierzu ausge-
sagt: 

Im Prinzip war das ein weiteres Indiz dafür, dass der Bund die Sachkompetenz an sich 

gezogen hatte, weil er uns da auch verfahrensleitende Schritte hat zukommen lassen.494 

Ähnlich hat dies der Zeuge Mark Weinmeister beschrieben: 

Also das, was wir angefordert hatten, ging um die Frage: Was passiert, wenn die Klage 
erhoben wird und die jeweiligen Betreiber wieder anfahren wollen? Was sollen wir dann 
tun? 

Dazu hatte ich um ein verfahrensleitendes Schreiben des BMU gebeten. […]  

Dies ist auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, von der Fachabteilung des BMU an die 
Abteilung gegeben worden, also die Grundlage für das Schreiben dann zum – wie heißt 
es? – Sofortvollzug. Das ist auch gemacht worden. Die Vorgabe ist dann auch vom Bund 
gegeben worden. Es war am Ende nur nicht mehr nötig, das zu machen, weil die Betrei-
ber nicht mehr oder unser Betreiber, RWE in diesem Falle, keine Anstalten zum Anfahren 
gemacht hat bzw. nicht angefahren hat. […]  

Es gab die verfahrensleitenden Schreiben vom BMU. Von daher konnte ich daraus nicht 
erkennen, dass sie nicht mehr die, die – den Hut aufhaben, sondern sie haben sich genau-

so verhalten, wie ich es erwartet habe.495 

 

2. Reaktionen der RWE Power AG 

 
Die RWE AG informierte am 1. April 2011 in einer Pressemitteilung die Öffentlichkeit 
über die Klageerhebung vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof. RWE erklärte, 
dass sie mit der Klage die Wahrung der Interessen ihrer Aktionäre sicherstelle. Gleich-
zeitig erklärte die RWE AG, dass das Unternehmen die von der Bundesregierung be-
schlossene Sicherheitsüberprüfung aller seiner Kernkraftwerke unterstütze. Es sei not-
wendig und folgerichtig, den schweren Reaktorunfall in Japan genau zu analysieren und 

                                                 
493 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 70; 81. 
494 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 32. 
495 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 115. 
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etwaige Erkenntnisse, die sich hieraus ergäben, zur weiteren Verbesserung der hohen 
deutschen Sicherheitsreserven zu nutzen.496 
 
Anlässlich der Klageerhebung bestand Unklarheit darüber, ob die RWE Power AG die 
rechtliche Möglichkeit, Biblis A wieder hochzufahren, nutzen würde. Die damalige 
Presse begleitete das Verhalten RWEs hinsichtlich der Klage und der Möglichkeit des 
Wiederanfahrens von Biblis A in mehreren Artikeln. „Spiegel online“ kommentierte in 
einem Artikel vom 1. April 2011 das Geschehen wie folgt: 

Ärger mit AKW Biblis A: RWE bittet Hessen um hartes Durchgreifen 

Verwirrspiel beim Energieriesen RWE: Erst hieß es, man wolle den Altmeiler Biblis A 
nicht so bald wieder ans Netz bringen. Diese Erklärung wurde kurze Zeit später zurück-
gezogen. Jetzt fordert der Konzern eine klare Weisung der Landesregierung. Hintergrund 
ist die Angst vor Klagen der Aktionäre. 

Essen – Der Energieriese RWE bastelt an seiner Strategie im Umgang mit dem neuen 
Atomkurs der Bundesregierung. Nun will sich der Konzern die Möglichkeit, das AKW Bi-
blis A wieder ans Netz zu nehmen, doch wieder offenhalten. Das Unternehmen zog am 
Freitagmittag überraschend eine wenige Stunden alte Erklärung zurück, es treffe wäh-
rend der juristischen Auseinandersetzung keine Vorbereitungen zur Wiederinbetrieb-
nahme des Reaktors. Nun heißt es: „Die Frage nach einem sofortigen Wiederanfahren 
stellt sich nicht, wenn die zuständige Behörde eine Weisung mit Sofortvollzug erteilt.“ 

Hintergrund des Kurswechsels dürfte sein, dass das Unternehmen aus Angst vor Klagen 
seiner Aktionäre so handelt – und die Politik unter Druck setzen will. Denn es besteht die 
Gefahr, dass sich Anteilseigner nicht mit der Klage zufriedengeben, die RWE beim Ver-
waltungsgerichtshof in Kassel eingereicht hat. Mit jedem Tag des Stillstands von Biblis A 
entgehen dem Kraftwerksbetreiber nach Einschätzung von Experten rund eine Million 
Euro Gewinn. 

Das heißt konkret: RWE muss die Landesregierung regelrecht dazu drängen, noch stren-
ger durchzugreifen. Ministerpräsident Volker Bouffier soll aus der Weisung, das Atom-
kraftwerk abzuschalten, einen Sofortvollzug machen. Nur dann kann der Konzern seinen 
Aktionären die Entscheidung begründen, den Meiler nicht wieder hochzufahren. In der 
Erklärung heißt es dann auch weiter: „Sollte eine solche Weisung nicht erfolgen, müssen 
wir davon ausgehen, dass die Regierung eine Gefährdung nicht als gegeben ansieht.“ 

[…]497 

In einem weiteren Artikel von „Spiegel online“ heißt es zum Verhalten von RWE unter 
anderem: 

[…] Viele Juristen geben der RWE-Klage gute Erfolgschancen. Die Bundesregierung 
und die betroffenen Landesregierungen hätten ohnehin „keine Rechtsgrundlage für das 

                                                 
496 VGH Kassel, Bd. I B, S. 158.  
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Moratorium“, sagte selbst Hans-Jürgen Papier, Ex-Präsident des Bundesverfassungsge-
richts. 

Dennoch trägt die Klage schizophrene Züge. Denn RWE hält zwar die Abschaltweisung 
der hessischen Landesregierung für nicht rechtens. Gleichzeitig betont der Konzern aber, 
man begrüße die Sicherheitschecks, für die Biblis abgeschaltet werden muss. 

Es geht darum, vor der Öffentlichkeit gut dazustehen und die eigenen Aktionäre zu be-
sänftigen. Diese könnten den Vorstand verklagen, wenn er sich einer Weisung ohne 
Rechtsgrundlage einfach so beugt – und dadurch eine Gewinnminderung hinnimmt. […] 

Am Freitag wurde der Streit noch absurder. Erst drohte die Hessische Landesregierung, 
wenn RWE den Meiler jetzt wieder anfahre, werde man hart dagegen vorgehen. Darauf-
hin beteuerte eine RWE-Sprecherin, man habe das ohnehin nicht vor, schließlich sei Si-
cherheit das Allerwichtigste. Doch ein wenig später drohte RWE plötzlich damit, Biblis 
doch wieder anzufahren. 

Mit diesem Zickzackkurs will RWE Hessen zum Erlass eines Sofortvollzugs zwingen. 
Denn dann gäbe es nicht nur eine Weisung, sondern einen eindeutigen Befehl zum Ab-
schalten von Biblis A. RWE könnte seinen Aktionären dann klar begründen, warum man 
den Meiler nicht schon jetzt wieder angefahren hat. 

Zudem würde ein Sofortvollzug dem Konzern mehr Zeit verschaffen. Denn anders als der 
Name suggeriert sind die Klagefristen hier wesentlich länger. Die hessische Regierung 
aber sträubt sich dagegen, einen Sofortvollzug auszustellen. Denn wenn der Konzern mit 
einer Schadensersatzklage dagegen Erfolg hat, würde das Land komplett haften. 

Das Kommunikationschaos bei RWE spiegelt den konfusen Zustand der gesamten Bran-

che wider. […]498 

Mit Blick auf den Betriebszustand von Biblis A nach Klageerhebung hielt die Fachab-
teilung in einem Vermerk vom 11. Mai 2011 fest, dass der Block A am 18. März 2011 
vom Netz genommen und heruntergefahren worden war. Die Anlage sei jederzeit an-
fahrbereit und könne kurzfristig wieder in Betrieb genommen werden ohne Zustim-
mungsvorbehalt des hessischen Umweltministeriums. RWE verhalte sich abwartend. Es 
würden keine Tätigkeiten durchgeführt, die üblicherweise zu Beginn von Revisions- 
und Wartungsarbeiten anstünden und die Anlage von der Anfahrbereitschaft entfernen. 
RWE mache allerdings auch keine Anstalten, die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen. 
Mit Schreiben vom 18. März 2011 habe RWE die Nachrüstmaßnahmen, die der Ab-
arbeitung der sogenannten Weimar-Auflagen dienten, bis auf Restarbeiten ausgesetzt. 
RWE habe gebeten, auch die Prüftätigkeiten der vom hessischen Umweltministerium 
beauftragten Gutachter einzustellen. Zudem habe RWE die Revisionsgespräche für die 
Revision im Juni 2011 ausgesetzt; viele aufsichtliche Verfahren würden von RWE nicht 
weiter betrieben.499 
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Mit dem damaligen Verhalten der RWE AG konfrontiert, hat der Zeuge Dr. Jürgen 
Großmann ausgesagt: 

Im Vorstand der RWE AG gab es darüber keine unterschiedlichen Linien. Sie müssen be-
denken: Wir hatten ja große Reststrommengen, auch aus der Mülheim-Kärlich-
Stilllegung, die wir verstromen wollten. Das heißt, die RWE AG wollte Biblis A immer 

betreiben, also solange wir dafür eine Genehmigung hatten.500 

Auf Nachfrage, warum sich die RWE AG mit der Klageerhebung mehrere Wochen Zeit 
gelassen hatte, hat der Zeuge Dr. Jürgen Großmann erklärt: 

Um eine solche Klage einzureichen, brauchen Sie eine gewisse Vorbereitungszeit. Die 
hatten wir nicht in der Schublade, die musste erstellt werden. […] 

Nicht alles, was möglich ist, ist auch wirklich durchsetzbar. Die gesamte öffentliche Mei-
nung war ja aufgeheizt. Es hat zu dem Zeitpunkt Versuche gegeben, aufs Werksgelände 
von Biblis zu kommen. Es hat Projektionen von der anderen Rheinseite auf einen Kühl-
turm gegeben und all solche Sachen. In dem Sinne mussten wir als RWE AG uns auch 
erst einmal darüber im Klaren sein, es musste ja einen Vorstandsbeschluss darüber ge-
ben. Wir haben nicht permanent getagt. Wir mussten uns ja erst einmal auch selber im 
Klaren darüber sein, was wir wollten. Der Vorstand hat dann – ich weiß nicht mehr ge-
nau, in welcher Sitzung – gesagt: Nein, wir wollen klagen. – Das dauert aber seine Zeit. 
Es gab dabei keine Fristversäumnisse. Es war klar, dass wir nicht wieder anfahren durf-

ten. Insofern hatten wir in dem Sinne nichts zu verlieren.501 

Auf die Frage, warum Biblis A nach Klageerhebung nicht wieder angefahren wurde, 
obwohl dies rechtlich und technisch möglich gewesen wäre, hat der Zeuge geantwortet, 
dass er dies nicht kommentieren könne.502 

 

III. Keine Nachholung der Anhörung während des verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahrens 

 
Den Untersuchungsausschuss hat im Rahmen des Untersuchungsauftrags mit Blick auf 
die Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs die Frage beschäftigt, wa-
rum während des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens die Anhörung der RWE AG 
nicht nachgeholt wurde.  
 
In Kenntnis der Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs hielt die Fach-
abteilung zu ihrer Rechtsaufassung zur Frage der Nachholung der Anhörung in einem 
Vermerk unter anderem fest: 

                                                 
500 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 88. 
501 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 93 f. 
502 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 94. 
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[…] HMUELV ging davon aus, eine Anhörung sei nicht erforderlich. Dies kommt in den 
Anordnungen zum Ausdruck. Daher bestand keine Veranlassung, die Möglichkeit einer 

Heilung zu verfolgen. […]503 

Zudem vermerkte der Zeuge Günther Veit in einem weiteren Vermerk, dass seiner An-
sicht nach aufgrund der Feststellungen des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes zur 
formellen und materiellen Rechtswidrigkeit der Stillegungsverfügungen eine (gegebe-
nenfalls nachgeholte) Anhörung am Ergebnis nicht geändert hätte; würde man den An-
hörungsmangel wegdenken, verbliebe noch die materielle Rechtswidrigkeit.504 
 
Der Zeuge Günther Veit hat zu den Gründen dafür, warum die Fachabteilung die Anhö-
rung nicht nachholte, ausgeführt:  

Im Zuge der Klage hat RWE in der Tat die Anhörung angegriffen. In der Klagebegrün-
dung gibt es dazu einen kurzen Absatz mit einer nicht tiefgehenden Begründung, um es so 
zu sagen. Und auch sonst haben wir überlegt: Zweifel an der Richtigkeit der Anhörung 
und Nachholung. 

Wie ich schon sagte: Es gab eine ziemlich große Überzeugung, dass man das so bei die-
sen Umständen, wie sie waren, machen konnte. Dann bleibt die Überlegung: Nachholung 
für den Fall, dass das nicht hält. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht hält, ge-
ring ist, kann man überlegen, ob man gleichwohl – am besten zu einem frühen Zeitpunkt, 
an dem das Ganze noch relevant ist und an dem das läuft – eine Anhörung nachholt.  

Wenn man sagt: „Das ist doch eine Formalie, da ruft man halt an oder schreibt einen 
Brief” – – Wenn das so wäre, hätten wir das ganz schnell gemacht. – Das muss ich zu-
rücknehmen. Bei der Überlegung, dass wir im Grunde auf der sicheren Seite sind, hätten 
wir es vermutlich nicht tatsächlich gemacht. Aber man kann ja überlegen: Um das was-
serdicht zu machen – die Überlegung ist mir bekannt –, macht man das doch. 

Nur war die Hauptüberlegung: Wir sind überzeugt – das hatte einen hohen Überzeu-
gungsgrad –, dass das in Ordnung ist.  

Zweitens. Was bedeutet „Anhörung“? Das ist mehr als eine Formalie. „Anhörung” be-
deutet, dass man die Gelegenheit zur Stellungnahme gibt – nicht nur als Schauspiel oder 
als Formalie, sondern dass man überlegt: Was machen wir mit dieser Entscheidung? 
Muss man sie möglicherweise revidieren? Muss man da – – 

Dieser Fall war natürlich erstens bundesweit aufsehenerregend und zweitens ein Fall, 
der gar nicht vom Land, sondern vom Bund entschieden wurde. Unter der Überschrift 
„möglicherweise Rechtsunsicherheit“ das loszutreten, zu sagen: „Es könnte sein, dass 
diese Überlegung zur Anhörung nicht hält“ und deshalb die Entscheidung noch einmal 
auf den Prüfstand zu stellen, schien mir außer Verhältnis zu sein.  

                                                 
503 HMUKLV XII, S. 551. 
504 HMUKLV XVII, S. 240 ff.; HMUKLV III, S. 1119 ff. 
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Das wurde übrigens meines Wissens nur auf Abteilungsebene diskutiert, oder ich habe 
nur an Diskussionen auf Abteilungsebenen teilgenommen. Meines Wissens wurde das auf 

anderen Ebenen nicht diskutiert.505 

Und weiter: 

Das war keine prominente Diskussion. Es gab auch Anhaltspunkte im Schriftsatz. Ich 
weiß, dass ich mit Herrn Finke über die Frage ein- bis zweimal gesprochen habe. Wir 
haben uns so positioniert, dass wir denken: Die gefundene und im Bescheid niedergelegte 
Lösung ist tragfähig. Man sollte nicht wegen des uns gering erscheinenden Risikos, dass 

da etwas schiefgehen könnte, die gesamte Entscheidung sachlich infrage stellen.506 

Der Zeuge Guntram Finke hat die Auffassung der Fachabteilung ganz ähnlich beschrie-
ben: 

[…] Wir waren davon überzeugt, dass es letztendlich tragbar war. Der ganze Bescheid, 
sage ich einmal, in toto sollte verteidigt werden, materiell wie auch formell. Es gab aus 
unserer Sicht gar keinen Anlass, die letztendlich nachzuholen, die Anhörung, weil wir 
glaubten, einen gangbaren Weg gefunden zu haben. 

Dann ist Anhörung auch nicht nur: Man ruft an, und die schreiben etwas zurück. – Da 
geht es letztendlich darum, dass eine umfängliche Stellungnahme erarbeitet wird, und mit 
der muss man sich inhaltlich auseinandersetzen. Es war gar kein Raum für ein Infrage-
stellen des Bescheides.[…] 

Also, wir hatten in dieser Angelegenheit ein Gespräch auch mit Frau Stettner. Wir hatten 
ja im Vorfeld Anwälte zur Auswahl. Weil wir letztendlich de Witt beauftragt haben, gab 
es aber eine Anwaltskanzlei, die dieses auch noch einmal thematisiert hatte. Wir hatten 
dann aber letztendlich aus unserer Sicht entschieden – wir wurden da von der Hauslei-
tung nie zurückgerufen –, den Bescheid in toto zu verteidigen. Ich sehe, das muss ich 
ganz klar sagen: Die Anhörung hat diese Rolle bei uns gar nicht gespielt. Bei der Anhö-
rung haben wir immer sehr gute Chancen gesehen, das zu bestehen. Problematisch ist 
der materielle Teil. Wenn man überlegt, was zu tun ist, dann hätte man eher am materiel-
len Teil angreifen müssen als an der Anhörung. Wir haben das nie so thematisiert. Es 

war immer die Arbeitslinie: Verteidigung des Bescheides in seiner Gesamtheit.507 

Nach Auffassung des Zeugen Guntram Finke hätte eine nachgeholte Anhörung an der 
materiellen Rechtswidrigkeit der Stilllegungsverfügungen nichts geändert: 

Ja, es hätte die formale Rechtswidrigkeit – wenn diese Nachholung ordnungsgemäß ge-
laufen wäre, wenn wir nachgewiesen hätten, dass wir auch den Bescheid als solchen in 
Frage stellen – hätte das die formelle Rechtswidrigkeit beseitigen können. Aber der 
eigentliche Kern, die Stilllegung, die materielle Rechtswidrigkeit, die ja den Schadens-
ersatz und den Prozess überhaupt begründet: Diese Entscheidung wäre unverändert so 
ausgegangen. […] 

                                                 
505 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 80 f. 
506 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 81. 
507 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 152; 155. 
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Der Prozess wäre in seiner materiellen Entscheidung verloren gegangen. Das hätte 
nichts geändert. 

[N]och einmal: Der Schaden ist durch die materielle Rechtswidrigkeit entstanden. Selbst 
wenn wir die Anhörung nachgeholt hätten, kann man mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit davon ausgehen, dass die materiellen Verfügungen nicht verändert worden 

wären. Im materiellen Bereich hätten wir den Prozess verloren.508 

Auch nach Darstellung des Prozessvertreters des Landes Hessen, dem Zeugen Siegfried 
de Witt, spielte eine Nachholung der Anhörung für die Fachabteilung und Prozessver-
tretung damals nur eine untergeordnete Rolle: 

Es ist nach meiner Erinnerung mit dem Ministerium darüber auch beraten worden, ob 
eine solche Anhörung nachzuholen sei. Wenn ich das richtig erinnere, ist aus folgenden 
Gründen davon abgesehen worden: Die Klagebegründung selber inhaltlich ist ja nicht so 
überraschend und nichts Besonderes. Das sind alles Umstände, die dem Bund auch 
schon vor Erlass seiner Bitte vollständig bekannt waren. Das ist nichts Neues, alles Alt-
bekanntes. – Das ist das Erste. 

Das Zweite ist: Eine nachträgliche Anhörung – – Da muss man auch so ehrlich sein, dass 
man dann auch bereit ist, diese Anordnung zu ändern. Wenn man eine nachträgliche An-
hörung durchführt, dann muss man das ehrlich meinen. Dann muss man bereit sein, diese 
Entscheidung auch zur Disposition zu stellen. Und dann darf man das nicht als Trickspiel 
machen: Dann machen wir das einfach einmal so formal hinterher. Ich will Ihnen das 
nicht unterstellen, damit Sie mich richtig verstehen. Ich will das nur sagen. Das wäre 
meine Anforderung, wenn ich eine nachträgliche Anhörung so mache. Und dann muss 
ich beurteilen: Ist denn zu erwarten, dass sich aufgrund einer solchen nachträglichen 
Anhörung diese Entscheidung ändern wird? – Da ist unsere Beurteilung gewesen: Die 
Entscheidung des BMU wird sich nicht ändern. Dem BMU war auch die Klagebegrün-
dung bekannt. Die gesamten Vorgänge dieser Rechtsstreitigkeiten sind ja alle mit dem 
BMU kommuniziert. Der hatte die Möglichkeit, da von seiner Sachkompetenz weiterhin 
Gebrauch zu machen. 

Wir sind also der Auffassung gewesen, dass eine solche nachträgliche Anhörung nicht 

durchzuführen sei.509 

Und weiter: 

Ich habe eben ausgeführt, dass nach Auffassung des Ministeriums und auch nach meiner 
Auffassung im Grunde die Anhörung bereits ergangen war, vor Anordnung, nämlich 
RWE sich ja geäußert hat: Wir werden dieses Moratorium und diese Anweisung für diese 
drei Monate befolgen. – Das ist für mich eine Schlussfolgerung daraus, dass sie diese In-
formationen, durch die Bundesregierung wahrscheinlich, hatten und darauf reagieren. 
Das war also eine Form der – – nicht die übliche Form der Anhörung, sicherlich nicht. 
Aber das geht auch formlos, auch in dieser Form. Das hat das Bundesverwaltungsgericht 
auch bestätigt, dass auch so eine Anhörung formlos erfolgen kann. Das heißt, wir waren 

                                                 
508 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 157; 159. 
509 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 6. Sitzung vom 19.12.2014, S. 88 f. 
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der Auffassung: Die Anhörung ist erfolgt. Und im Übrigen war sie auch nicht weiter aus 
den Gründen geboten. Wir haben also deswegen gar nicht den Anlass gesehen – das war 

das weitere Argument –, eine nachträgliche Anhörung durchzuführen.510 

Der Zeuge Günther Veit informierte die Hausleitung nicht über die Frage einer Nachho-
lung der Anhörung und hatte auch keine Kenntnisse darüber, ob und inwieweit die 
Hausleitung mit der Frage befasst war511; gleiches gilt für den Zeugen Siegfried de 
Witt.512 Ebenso wenig sprach der Zeuge Guntram Finke direkt mit der damaligen hessi-
schen Umweltministerin Lucia Puttrich über die Nachholung der Anhörung:  

Ich weiß nur, dass es mit Frau Stettner, LMB, erörtert wurde. Das ist das, was ich weiß. 
Was innerhalb der M-Etage, wie wir sagen, kommuniziert wurde, kann ich nicht nach-
vollziehen. […] 

Ich kann nicht sagen, wann das so war. Wir haben diesen Bescheid in der Gänze vertei-
digt, und wir haben mit der M-Etage jeden einzelnen Schritt abgestimmt. Ich kann mich 
nicht erinnern, dass ein Anruf kam, der beschreibt: wird in der Gänze verteidigt. – Dass 
wir ihn in der Gänze verteidigen, haben wir mit Frau Stettner in einer Besprechung dis-
kutiert. Es kam nie eine Korrektur dieser Strategie. So muss ich das sagen. Es gibt also 
keine Besprechung und keinen Punkt, an dem ich mich erinnere, wo ich das mit der Mi-
nisterin erörtert habe und sie gesagt hat: Jawohl, genauso wird es gemacht. – Wir haben 
das so vorgetragen, dass wir es so tun. Das war auch gegenüber Dr. Günther aus der 
Staatskanzlei die Strategie. Das war die herrschende Meinung in der Landesregierung: 

Es wird in toto verteidigt.513 

Die Zeugin Ute Stettner hat in diesem Zusammenhang ausgesagt: 

Also unsere Einschätzung und insbesondere die Einschätzung der Fachabteilung war, 
dass man verzichten kann, und das ist von uns geteilt worden, weil es auch sehr überzeu-
gend vorgetragen war; denn RWE wusste, was auf sie zukommt und in welcher Form es 
auf sie zukommen würde.[…] 

Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das vertieft diskutiert hätten. Die Fachabteilung 
war sich aber auch immer sehr, sehr sicher, dass das rechtlich hält, also dass man auf 
die Anhörung verzichten kann, und deswegen ist sie auch nicht nachgeholt worden. […] 

Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das Thema mit der Hausleitung diskutiert haben. 

Nein.514 

Ähnlich hat sich der Zeuge Mark Weinmeister zur Frage einer möglichen Nachholung 
der Anhörung geäußert: 

                                                 
510 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 6. Sitzung vom 19.12.2014, S. 91 f. 
511 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 82. 
512 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 6. Sitzung vom 19.12.2014, S. 96. 
513 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 156; 159. 
514 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 23; 35. 
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Also so ist das, was uns auch immer von der Abteilung gesagt worden ist, dass die 
Rechtsgrundlage bzw. die Frage der Nichterfolgung der Anhörung, so wie wir das ge-
macht haben, richtig ist und dass das geht. Dazu haben sie wohl auch, wie ich im Nach-
hinein dann noch erfahren habe, eine Rechtsauskunft von dem Anwalt, der uns beraten 
hat in diesem Bereich, eingeholt, die das ausdrücklich bestätigt hat. Und ich hatte keinen 
Grund, an der Rechtsauffassung der Abteilung zu zweifeln. 

So wie mir die Abteilung immer deutlich gemacht hat – auch bei den Urteilen –, ist ja 
nicht die Frage, ob die Anhörung gemacht worden ist oder nicht gemacht worden ist, das 
Entscheidende. Selbst wenn die Anhörung gemacht worden wäre oder die Anhörung so 
gestaltet worden wäre, dass sie rechtssicher gewesen wäre, hätte trotzdem immer noch 
der materielle Grund, der § 19 Abs. 3, dazu geführt, dass die Stilllegungsverfügung nicht 
rechtens gewesen wäre. Also jetzt immer darauf zu rekurrieren: „Hättet ihr einmal or-
dentlich gearbeitet und eine ordentliche Anhörung gemacht, dann wäre alles gut für Hes-
sen oder alles gut in diesem Prozess“, das ist natürlich nicht richtig. Sondern die Anhö-
rung ist ein Teil dessen. Aber wenn die Anhörung so gewesen wäre, dass sie hinterher 
vom Gericht bestätigt worden wäre, ist es aber trotzdem so – das habe ich zumindest aus 
den Prozessakten gesehen bzw. aus dem Urteil gesehen –, dass die Rechtsgrundlage die 
Schwierigkeit ist. […] 

Das war eine Entscheidung, die wir aufgrund der Rechtsauffassung der Atomabteilung 
getroffen haben, die uns gesagt hat, wir müssen keine nachträgliche Anhörung machen, 
sondern die Grundlage, die wir für den Anhörungsverzicht genommen haben, trägt. Und 
das hat nicht nur die Abteilung gesagt, sondern dann auch der Rechtsbeistand bzw. die-
jenige Rechtsanwaltskanzlei, die uns in diesen Fragen beraten hat. Beide sagen uns, die 
Anhörung hätte nicht nachgeholt werden müssen bzw. wir brauchen sie nicht nachzuho-

len, und daran haben wir uns gehalten.515 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat gegenüber dem Ausschuss bestätigt, dass die Position, 
die Anhörung nicht nachzuholen, von der Fachabteilung und Prozessvertretung im 
Rahmen ihrer Prozessführung vertreten wurde. Eine Entscheidung der damaligen hessi-
schen Umweltministerin zu diesem Thema wurde seitens der Fachabteilung nicht ein-
geholt: 

„Das ist das, was mir immer bestätigt wurde, was mir bestätigt wurde vonseiten der 
Fachabteilung. Ich hatte ja gesagt, dass in der Woche vom 11. bis 18. ohne meine Kennt-
nis das Rechtsanwaltsbüro de Witt schon eingeschaltet gewesen ist. Aber auch in späte-
ren Gesprächen, die ich dann einmal mit de Witt geführt hatte, in Vorbereitung einer 
Sondersitzung des ULA, hat er mir die entsprechende Argumentation vorgetragen. Das 
heißt, es war immer die klare Linie der Fachabteilung und des begleitenden Anwalts, 
dass auf eine entsprechende Anhörung verzichtet werden konnte und auch keine nachzu-
holen ist. […] 

Damals war die Situation, dass es vonseiten des Landes keinen Zweifel daran gab, dass 
man den § 28 anwenden kann, dass man auf eine entsprechende Anhörung verzichten 

                                                 
515 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 85 f.; 87. 
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kann. Insofern standen sich in der Situation Rechtsauffassungen gegenüber. Insofern ist 
das ein vollkommen normaler Sachverhalt, dass das Land die Position weiter vertreten 
hat, die es vertreten hatte, weil es ja auch der Ansicht gewesen ist, dass man es entspre-
chend tun kann, und das mit der Begründung, wie sie dann ja auch in Abstimmung mit 
demjenigen, der uns dann ja auch entsprechend im Prozess vertreten hat, für richtig ge-
halten wurde. Sicher, ärgerlich ist, dass es am Ende anders beurteilt wurde. Aber die Si-
tuation war so, dass es unterschiedliche Rechtsauffassungen gab – was auch nicht unge-
wöhnlich ist. Man war nie unsicher, im Recht zu sein. Es gab keine Zweifel, im Recht zu 
sein. […] 

Also ich kann mich jetzt im Detail nicht mehr daran erinnern. Die entsprechende Strate-
gie, wie auf eine Klage reagiert wird, ist selbstverständlich in der Beratung mit dem ent-
sprechenden Anwalt gemacht worden, der uns vertritt, der die entsprechende Erfahrung 
hat. Also mit Sicherheit bin ich auch darüber informiert worden und damit befasst wor-
den, aber nicht in der Entscheidung „Wir machen das so oder so“, sondern in den Berei-
chen ist die Prozessführung mit dem entsprechenden Anwalt besprochen worden, was er 
für am aussichtsreichsten hielt. Das hätte ich mir auch nicht zugetraut, zu sagen: Das 

wird so oder so richtig sein.516  

Der Ausschuss hat keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die Hessische Staatskanz-
lei oder der Zeuge Volker Bouffier mit der Frage der Nachholung der Anhörung befasst 
waren.517 
 

IV. Ablauf des Moratoriums und Streit um Sachkompetenz 

 
Gegen Ende des Moratoriums stellte sich im hessischen Umweltministerium die Frage, 
was mit Biblis A und B nach Ablauf der Sicherheitsüberprüfungen und des dreimonati-
gen Moratoriums geschehen solle. Hintergrund waren Pressemeldungen, dass es zu 
einer Verzögerung der bundesgesetzlichen Regelung der dauerhaften Stilllegung der 
sieben ältesten Kernkraftwerke nach dem 15. Juni 2011 kommen könne.518 Ferner mel-
dete die RWE Power AG aufgrund des knappen Zeitplans der Sicherheitsüberprüfung 
Anfang Mai 2011 Bedarf der Ergänzung seiner Stellungnahme an; die Fachabteilung 
sah die Möglichkeit der Ergänzung ebenfalls als notwendig an.519 
 
Vor diesem Hintergrund ging die Fachabteilung zum einen davon aus, dass bei Fortbe-
stehen der Voraussetzungen des § 19 Abs. 3 Atomgesetz das Bundesumweltministe-
rium im Rahmen seiner Aufsicht den betroffenen Ländern erneut eine Begründung für 
eine weitere Stilllegung vorgeben würde.520 Zum anderen empfahl die Fachabteilung in 
einer Ministervorlage, dass man aufgrund der Ergänzungswünsche der RWE Power AG 
einerseits und des vom Bundesumweltministerium vorgegeben zeitlich engen Überprü-

                                                 
516 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 37; 73 f. 
517 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 30; 54. 
518 HMUKLV II, S. 623 f.  
519 HMUKLV II, S. 667 ff.  
520 HMUKLV II, S. 624.  
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fungsprozesses andererseits zur Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungsvollzugs 
beim Bundesumweltministerium eine weitere verfahrensleitende Weisung an die betrof-
fenen Bundesländer einfordere. Die Zeugin Lucia Puttrich billigte dieses Vorgehen.521 
 
Entsprechend wandte sich der Zeuge Guntram Finke mit Schreiben vom 9. Mai 2011 an 
das Bundesumweltministerium. Das Schreiben hatte folgenden Wortlaut:  

[…] Sehr geehrte Damen und Herren  

die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Kernkraftwerken 
haben beschlossen, die Sicherheit aller Kernkraftwerke in Deutschland im Lichte der Er-
eignisse in Fukushima in Japan zu überprüfen. 

Ihr Haus hat daraufhin als Bundesaufsichtsbehörde die Durchführung der Überprüfung 
der einzelnen Kernkraftwerke veranlasst und einen einheitlichen Anforderungskatalog 
für die Sicherheitsüberprüfung vorgegeben. Der Anforderungskatalog wurde von der 
RSK am 30.03.2011 in der 434. Sitzung in Ihrem Auftrag erarbeitet. 

Das Land Hessen hat – ebenso wie die übrigen oben genannten Bundesländer – wie vor-
gesehen die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) beauftragt, die ihrer-
seits eine Fragenliste zur Sicherheitsüberprüfung auf Basis des RSK-
Anforderungskataloges erstellt hat. Die Betreiber der kerntechnischen Anlagen haben 
auf dieser Grundlage ihre Berichte fristgerecht zum 21.04.2011 den Aufsichtsbehörden 
und der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit vorgelegt. 

Die RSK hat in ihrer Sitzung am 29.04.2011 Bewertungskriterien zur Robustheit der An-
lagen gegenüber höheren Einwirkungen als bisher berücksichtigt festgelegt. Insbesonde-
re wurden gestufte „Level“ und „Schutzgrade“ definiert, die in dieser Form aus der 
Fragenliste der GRS nicht ableitbar waren. Dies führte zwangsläufig dazu, dass die Ant-
worten der Betreiber nicht oder nur bedingt den RSK-Bewertungskriterien zugeordnet 
werden können. Zu dieser Bewertung kommt auch die GRS in den bisher vorliegenden 
Entwürfen der Ergebnisberichte. 

Die Betreiberin des Kernkraftwerkes Biblis hat diesen Sachverhalt in dem als Anlage 
beigefügten Schreiben dargestellt und schlägt vor, die eingereichten Unterlagen im Hin-
blick auf die nun vorliegenden Kriterien zu revidieren. Hierfür wäre ein deutlich längerer 
Zeitraum erforderlich als derzeit durch das Moratorium vorgegeben. 

Unter fachlichen Gesichtspunkten kann ich mich grundsätzlich der Argumentation der 
RWE Power AG anschließen. Allerdings ist ein solcher Schritt in Ihrem Zeitplan nicht 
vorgesehen. 

Um weiterhin eine einheitliche Vorgehensweise in diesem Verfahren zu gewährleisten, 

bitte ich Sie um Ihre Entscheidung zum weiteren Vorgehen. […]522 

                                                 
521 HMUKLV II, S. 670 ff.  
522 HMUKLV II, S. 647 ff. 
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Nachdem aus dem Bundesumweltministerium auch auf eine weitere E-Mail523 keine 
Reaktion erfolgt und am 16. Mai 2011 die RSK-Stellungnahme den betroffenen Län-
dern zur Kenntnis übersandt worden war524, schrieb der Zeuge Guntram Finke am 20. 
Mai 2011 erneut an das Bundesumweltministerium mit der Bitte um konkrete Vorgaben 
bezüglich einer weiteren Stilllegung von Biblis A und B nach Ablauf des Moratoriums: 

[…] Mit E-Mail vom 17.05.2011 /Bezug zu 4/ haben Sie mir die Stellungnahme der 
RSK/ESK-GESCHÄFTSSTELLE (RSK-INFORMATION Nummer: RSK 437 vom 
16.05.2011) mit dem Titel „Anlagenspezifische Sicherheitsüberprüfung (RSK-SÜ) deut-
scher Kernkraftwerke unter Berücksichtigung der Ereignisse in Fukushima-1 (Japan)“ 
übermittelt. 

Diese Stellungnahme hat Herr Minister Dr. Röttgen am 17.05.2011 im Rahmen einer 
Pressekonferenz gemeinsam mit dem Vorsitzenden der RSK vorgestellt. Den Aussagen 
während dieser Vorstellung habe ich entnommen, dass das BMU eine Bewertung der 
Stellungnahme vornehmen wird. 

Die Übersendung der RSK-Stellungnahme erfolgte bislang ohne Kommentar. Ich gehe 
davon aus, dass Sie das Ergebnis Ihrer Bewertung den atomrechtlichen Aufsichtsbehör-
den der Länder mitteilen werden, sobald diese vorliegt. Ich bitte darum, über die bloße 
Mitteilung hinausgehend deutlich zu machen, ob die aufgrund und infolge Ihrer Vorgabe 
vom 16.03.2011 erfolgte einstweilige Betriebseinstellung der Kernkraftwerke Biblis, 
Block A und B, weiterhin aufrecht erhalten werden muss und was die atomrechtliche Auf-
sichtsbehörde des Landes Hessen im Rahmen ihrer Wahrnehmungskompetenz nach 
außen erklären oder regeln soll. Da Sie die Sachkompetenz in diesem Vorgang bisher 
ausgeübt haben, sehe ich mich zur Vermeidung einer verfassungsrechtlich unzulässigen 
,,Parallelverwaltung“ (BVerfG, Urt. v. 19.02.2002, 2 BvG 2/00) so lange an einer eige-
nen Bewertung gehindert, wie Sie die Sachkompetenz ausüben. 

Ich beabsichtige, Ihnen in Kürze Unterlagen zu übersenden, deren Einreichung die RWE 
Power AG mir gegenüber angekündigt hat. Die Unterlagen stehen im Zusammenhang mit 
den in der RSK-Stellungnahme für das KKW Biblis angesprochenen erforderlichen 
Nachweisen. 

Mit Schreiben vom 16.03.2011 /Bezug zu 1/ hatten Sie die Umweltministerien der Länder 
Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hessen gebeten, 
zur Gewährleistung eines einheitlichen Vollzugs einer einstweiligen Betriebseinstellung 
der sieben ältesten deutschen Kernkraftwerke eine bestimmte Rechtsgrundlage und eine 
von Ihnen vorformulierte Begründung zugrunde zu legen. In dieser Begründung kommt 
zum Ausdruck, dass zu überprüfen sei, inwieweit bisher nicht berücksichtigte Szenarien 
nunmehr eine neue Bewertung erfordern. Die genannten Bundesländer haben in Aus-
übung ihrer jeweiligen Wahrnehmungskompetenz Anordnungen auf der vorgegebenen 
Rechtsgrundlage unter Verwendung der vorgegebenen Begründung erlassen. 

Den zuvor genannten Prüfungsprozess haben Sie dann mit der Einschaltung ihres Bera-
tungsgremiums, der RSK, zentral für ganz Deutschland initiiert. Die Überprüfungen 
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wurden von der GRS gemäß den Vorgaben der RSK übernommen. Alle Erkenntnisse sind 
schließlich in die eingangs erwähnte Stellungnahme der RSK eingeflossen, die die RSK 
Ihnen übergeben hat. 

Mit Schreiben vom 10.05.2011 /Bezug zu 3/ hatte ich Sie über die Klagen der RWE 
Power AG gegen die beiden Anordnungen vom 18.03.2011 in der Annahme, dass Sie auf 
die Verwaltungsstreitverfahren eventuell Einfluss nehmen möchten, unterrichtet. Die 
Frist zur Klageerwiderung wurde in beiden Verfahren bis zum 31.05.2011 verlängert. 

[…]525 

Da seitens des Bundesumweltministeriums auch hierauf keine Reaktion erfolgte war, 
wandte sich die hessische Umweltministerin mit Schreiben vom 9. Juni 2011 direkt an 
den Zeugen Dr. Norbert Röttgen. In dem Schreiben heißt es wörtlich: 

[…] Sehr geehrter Herr Bundesminister, 

am 15. Juni 2011 läuft das dreimonatige Moratorium zur Überprüfung der Sicherheit al-
ler Kernkraftwerke in Deutschland im Lichte der Ereignisse in Japan aus. 

Sie hatten mit Schreiben vom 16. März 2011 die Umweltministerien der Länder Baden-
Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hessen aufgefordert, zur 
Gewährleistung eines einheitlichen Vollzugs einer einstweiligen Betriebseinstellung der 
sieben ältesten deutschen Kernkraftwerke eine bestimmte Rechtsgrundlage und eine von 
Ihnen vorformulierte Begründung zugrunde zu legen. Die genannten Bundesländer haben 
in Ausübung ihrer jeweiligen Wahrnehmungskompetenz Anordnungen auf der vorgege-
benen Rechtsgrundlage unter Verwendung der vorgegebenen Begründung erlassen. 
Unsere Anordnungen für das Kernkraftwerk Biblis vom 18. März 2011 laufen am 18. 
Juni 2011 aus. 

Mit Schreiben vom 20. Mai 2011 hatte das Hessische Ministerium für Umwelt, Energie, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz darum gebeten, deutlich zu machen, ob die auf-
grund und infolge Ihrer Vorgabe vom 16. März 2011 erfolgte einstweilige Betriebsein-
stellung der Kernkraftwerke Biblis, Block A und B, weiterhin aufrecht erhalten wird und 
was die atomrechtliche Aufsichtsbehörde des Landes Hessen im Rahmen ihrer Wahr-
nehmungskompetenz hierzu regeln soll. Hierzu liegt meinem Haus bislang noch keine 
Antwort vor. 

Höchst vorsorglich weise ich darauf hin, dass derzeit eine Klage von RWE gegen das 
Land Hessen anhängig ist und Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden könn-
ten. Wie bereits dargelegt, wurde die Anordnung zur einstweiligen Betriebseinstellung 
von Biblis auf Basis der von Ihnen vorgegebenen Rechtsgrundlage und Begründung er-
lassen. Insofern gehe ich davon aus, dass der Bund das Land von den möglicherweise zu 
erwartenden Schadensersatzansprüchen freistellt. Dies ergibt sich auch aus dem bisheri-
gen Verhalten des Bundes – einschließlich des mir vorliegenden Schriftverkehrs. 

Ich bitte Sie daher dringend – unter Berücksichtigung der Gespräche und Vereinbarun-
gen zwischen Ihnen, Herrn Ministerpräsidenten Bouffier und Frau Bundeskanzlerin Mer-
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kel zu diesem Thema – um eine Vorgabe zur weiteren Vorgehensweise nach Ablauf der 
einstweiligen Betriebseinstellung am 18. Juni 2011. Für eine kurzfristige Antwort vor Ab-
lauf des Moratoriums am 15. Juni 2011 bedanke ich mich. Ich erlaube mir, aufgrund der 
angesprochenen Gespräche, das Schreiben auch Bundeskanzlerin Merkel und Herrn Mi-
nisterpräsidenten Bouffier zur Kenntnis zu geben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lucia Puttrich.526 

Das Schreiben übersandte das hessische Umweltministerium dem Bundeskanzleramt 
zur Kenntnis.527 
 
Mit Schreiben vom 10. Juni 2011, eingegangen am Mittwoch den 15. Juni 2011, ant-
wortete der Zeuge Gerald Hennenhöfer auf das Schreiben des Zeugen Guntram Finke: 

[…] Mit Schreiben vom 20. Mai 2011 baten Sie mich, deutlich zu machen, ob die von Ih-
nen angeordnete einstweilige Betriebseinstellung der Kernkraftwerke Biblis A und B wei-
terhin aufrecht erhalten bleiben müsse und welche Erklärungen oder Regelungen Sie 
treffen sollen. Sie gingen davon aus, die Betriebseinstellung sei aufgrund und infolge 
einer Vorgabe des Bundesumweltministeriums vom 16. März 2011 erfolgt. Daraus leiten 
Sie eine Überleitung der Sachkompetenz auf das Bundesumweltministerium ab. Deshalb 
seien Sie an der Ausübung Ihrer Sachkompetenz gehindert.  

Tatsächlich lag die Sachkompetenz in dem aufsichtlichen Verfahren, in dem Sie die vor-
läufige Einstellung des Leistungsbetriebs angeordnet haben, dauernd bei Ihnen. Zur Ver-
lagerung auf den Bund bedarf es einer Überleitung, also einer bundesaufsichtliehen Wei-
sung. Eine Weisung habe ich nicht erlassen. Sie kam nicht in Betracht, da zwischen dem 
Land Hessen und dem Bund Einvernehmen bestand. In der Besprechung auf Minister-
ebene vom 15. März 2011 haben Sie das Vorliegen der Voraussetzungen einer Betriebs-
einstellung der Kernkraftwerke Biblis A und B nach § 19 Abs. 3 des Atomgesetzes bestä-
tigt. Es bestand Einigkeit bezüglich des Anordnungsgrundes. 

Darüber hinaus wird sich die Frage der Sachkompetenzüberleitung spätestens mit Ablauf 
des „Moratoriums“ und der im Zusammenhang damit erlassenen aufsichtlichen Anord-
nungen erledigt haben. 

Sie nehmen in Ihrem Schreiben vom 20. Mai 2011 auf die vom Bundesverfassungsgericht 
ausgesprochene Möglichkeit einer konkludenten Sachkompetenzüberleitung Bezug. Dafür 
besteht jedoch kein Raum, wenn bereits ausdrücklich Einvernehmen zwischen Bund und 
Land über das weitere Vorgehen besteht; damit gibt es weder für ausdrückliche noch für 
konkludente Weisungen eine Grundlage. 

Es fällt in Ihre Sachkompetenz, die Stellungnahme der RSK vom 16. Mai 2011 im Rah-
men Ihrer aufsichtlichen Prüfung auszuwerten. Die RSK hat sich auf die sachverständige 
Beurteilung des Sicherheitszustands des Kernkraftwerks Biblis beschränkt und nicht in 
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den behördlichen Beurteilungs- und Ermessensspielraum eingegriffen. Ich gehe davon 
aus, dass Sie diesen bis zum Ablauf der Frist der aufsichtlichen Anordnungen wahrneh-

men werden […].528 

Der Zeuge Guntram Finke hat zum Vorgang ausgesagt: 

[…] Die RSK-Stellungnahme ist im Raum gewesen, die musste ausgewertet werden. Wir 
haben uns, da der BMU das Verfahren an sich gezogen hatte, nicht in der Aufgabe gese-
hen, hatten auch nicht die Möglichkeit, sie auszuwerten. Das haben wir mit dem Schrei-
ben vom 20. Mai zum Ausdruck gebracht. Der BMU hatte dann am 15. – da ist das 
Schreiben bei uns eingegangen; sein Datum war der 10. Juni, also kurz vor Ende des 
Moratoriums – geantwortet, dass er die Sachkompetenz nie gehabt hatte. Damit war die 
Sachkompetenz von ihm natürlich abgegeben, aber erst in diesem Moment. In der ganzen 
Zeit davor sind wir zu Recht davon ausgegangen, dass er das Verfahren gesteuert, gelei-
tet hat und damit auch die Sachkompetenz innehatte. Das ist natürlich eine Rechtsposi-
tion, die kann man anders sehen. Aber das war das, was wir als Empfänger dieser gan-

zen Maßnahmen so verstanden hatten.529 

Wie schon die Fachabteilung war der Prozessvertreter des Landes Hessen, der Zeuge 
Siegfried de Witt, von diesem Verhalten des Bundesumweltministeriums überrascht: 

[…] Nachdem die Sicherheitsüberprüfungen durch die Reaktorsicherheitskommission 
durchgeführt worden sind, lagen ja die Ergebnisse vor, dass weder Gefahr noch Gefah-
renverdacht bestand, auch bei den älteren Anlagen. Daraufhin hat das Ministerium, das 
BMU, den BMU gefragt: Wie sieht es aus? Muss jetzt nicht diese Anordnung abgeändert 
werden, nachdem die Ergebnisse da waren? Dann hat das BMU einen Monat oder sogar 
noch länger gebraucht, um darauf kurz vor Ablauf der Frist, dieser Dreimonatsfrist, zu 
antworten: Wir haben überhaupt nicht die Sachkompetenz inne. – Das finde ich schon 
einer Bundesbehörde nicht angemessen. Da habe ich mich sehr zurückhaltend ausge-
drückt. […] 

Das war die anschließende Sicherheitsüberprüfung, die in allen deutschen Kernkraftwer-
ken durch die Reaktorsicherheitskommission durchgeführt worden ist. Die hat ergeben, 
dass auch die älteren Anlagen nicht gefährlicher sind als die neueren, dass Risiken eben 
anders gelagert sind. Da hat das Ministerium den Bund aufgefordert, zu erklären, dieses 
dreimonatige Moratorium jetzt zu beenden. Darauf hat der Bund erst nach einem Monat 
geantwortet und gesagt: Nein, nein, wir haben ja gar nicht die Sachkompetenz. – Das 
war die erste Erklärung, dass der Bund die Sachkompetenz nicht habe. Nach unserer 
Auffassung hatte der Bund die Sachkompetenz nicht nur im Äußern der „Bitte“, sondern 

auch weiterhin hatte er die Sachkompetenz inne.530 

Anlässlich des Schreibens des Zeugen Gerald Hennenhöfer soll nach Aussage der Zeu-
gin Lucia Puttrich ein Telefonat mit dem Zeugen Dr. Norbert Röttgen zur Frage der 
Verantwortlichkeiten von Land und Bund stattgefunden haben. Die Zeugen sollen hier-
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nach vereinbart haben, dass das Schreiben des Zeugen Volker Bouffier an die RWE AG 
an den damaligen Bundesumweltminister weitergeleitet wird.531 Die Zeugin Ute Stett-
ner übersandte das Schreiben entsprechend mit E-Mail vom 15. Juni 2011 an die Büro-
leiterin des damaligen Bundesumweltministers mit folgendem Begleittext: 

Sehr geehrte Frau Braun, 

wie telefonisch zwischen Frau Staatsministerin Puttrich und Herrn Bundesminister Dr. 
Röttgen vereinbart, übersende ich Ihnen beigefügtes Schreiben mit der Bitte um eilige 

Weiterleitung an Herrn Bundesminister Dr. Röttgen.532 

Auf dem Bürostempel des Ministerbüros des Bundesumweltministeriums mit Datum 
15. Juni 2011 wurde vermerkt, dass das Schreiben dem Bundesminister zur Kenntnis 
gegeben wurde. Ferner wurde vermerkt, dass der Vorgang bei dem Antwortentwurf des 
Zeugen Dr. Norbert Röttgen auf das Schreiben der damaligen hessischen Umweltminis-
terin vom 9. Juni 2011 berücksichtigt werden sollte.533 Dennoch hat sich Zeuge Dr. 
Norbert Röttgen auf Vorhalt an den gesamten Vorgang nicht zu erinnern vermocht.534 
Die Zeugin Lucia Puttrich hat zum Grund des Telefonats ausgesagt: 

[…] Im Juni 2011 haben Bundesumweltminister Röttgen und ich über dieses Thema mit-
einander telefoniert, weil wir uns an das BMU gewandt hatten, wie wir denn zum Ende 
des Auslaufens des Moratoriums handeln sollten, und wir um weitere verfahrensleitende 
Schritte gebeten hatten. An der Stelle wurde erst offenbar, dass der Bund sich hier aus 
der Verantwortung zurückzieht und den Sachverhalt anders beurteilt als wir. […] 

In dieser Zeit fand auch ein Telefonat statt. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass Bun-
desminister Röttgen die Zeitpunkte der Telefonate verwechselt. Wir haben in diesem Zeit-
raum – das muss wohl um den 15. Juni gewesen sein – miteinander telefoniert. Das hatte 
auch eine Vorgeschichte, und ich hatte es eben gerade geschildert: Das Ende des Mora-
toriums stand an, und weil das Ende des Moratoriums anstand und wir weitere verfah-
rensleitende Schritte vom Bund im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung angefordert 
hatten, schrieb im Mai – genaues Datum kann ich jetzt nicht sagen – Abteilungsleiter 
Finke Abteilungsleiter Hennenhöfer an, also unser Abteilungsleiter auf der hessischen 
Ebene den Abteilungsleiter auf der Bundesebene. Dieses Schreiben – – Er wartete lange 
auf eine Antwort. Es kam keine entsprechende Antwort, und daraufhin bat mich Abtei-
lungsleiter Finke, dass ich mich doch bitte direkt an den Bundesumweltminister wenden 
solle, weil eine entsprechende Antwort nicht käme, wir aber dringend eine entsprechende 
Information brauchen, wie wir entsprechend weiter zu verfahren haben, also wir auf die 
verfahrensleitenden Schritte warteten.  

In dem Zusammenhang habe ich mit Herrn Röttgen telefoniert, und zwar nachdem das 
Schreiben von Herrn Hennenhöfer eingetroffen war und wir damals zu unserem Erstau-
nen, zu unserer Empörung die Position des Bundes zur Kenntnis genommen haben, dass 
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der Bund meinte, sich hier aus der Verantwortung ziehen zu können und das Verfahren 
nicht im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung stattgefunden hätte.  

Also: Telefonat mit Röttgen in der Woche, also um den 15. Juni herum. Und wenn ich 
jetzt hier sehe, dass die Mail vom 15. ist, dann war das wahrscheinlich an dem Tag, an 

dem ich mit Röttgen telefoniert habe. […]535 

Auf weitere Nachfrage hat die Zeugin Lucia Puttrich zum Hintergrund des Telefonge-
sprächs ergänzt: 

Nach meiner Erinnerung habe ich mit dem Herrn Röttgen telefoniert, weil – – Ich habe 
es ja vorhin beschrieben: Wir haben uns Ende Mai ja dem Ende des Moratoriums genä-
hert. Da war ja die Grundfrage: Was passiert denn eigentlich nach dem Moratorium? 
Gleichzeitig hatten wir die Situation, dass die Laufzeitverlängerungen ja nun auch recht-
lich zurückgenommen werden sollten und es eine entsprechende Beschlusslage nicht nur 
des Bundeskabinetts, sondern auch des Bundestags geben würde. Das heißt, wir haben 
uns an das Bundesumweltministerium gewandt. Wenn ich sage „wir“: erst einmal die 
Fachebene, das heißt Abteilungsleiter Finke an Abteilungsleiter Hennenhöfer, weil wir 
im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung verfahrensleitende Schritte wissen wollten, 
wie wir denn nach Ende des Moratoriums mit der Situation umgehen sollten, weil für uns 
ja nicht klar war: Wird RWE wieder anfahren, oder wird RWE nicht wieder anfahren? 
Das war ja offen an der Stelle, weil die entsprechende gesetzliche Grundlage zur Rück-
nahme der Laufzeitverlängerungen ja noch nicht beschlossen war. Insofern hat Herr 
Finke Herrn Hennenhöfer geschrieben und auf eine Antwort gewartet, erst einmal ver-
geblich. Dann wurde man natürlich bei uns unruhig und hat gesagt: Was machen wir 
denn, wenn uns keiner antwortet? Wir müssen ja wissen, was wir zu tun haben.  

Daraufhin habe ich von meiner Seite – das ist dann halt auch üblich – die nächste Stufe 
gezündet, indem dann ich wiederum dem Bundesumweltminister geschrieben habe. Dann 
kam, bevor eine Antwort vom Bundesumweltminister Röttgen gekommen wäre, die Ant-
wort des Herrn Hennenhöfer, wo sich erstmals der Bund von einer eigenen Verantwor-
tung distanziert hat. Das war der Grund, warum ich mit Bundesminister Röttgen telefo-
niert habe: weil da durch die Antwort von Herrn Hennenhöfer erstmals dargelegt wurde, 

dass der Bund sich der Verantwortung entzieht. Das war der Grund des Anrufs.536  

Mit Schreiben vom 17. Juni 2011, im hessischen Umweltministerium eingegangen am 
24. Juni 2011, antwortete schließlich der damalige Bundesumweltminister und wies die 
Verantwortung seines Hauses für die Stilllegungen von Biblis A und B von sich. Er 
schrieb: 

[…] Sehr geehrte Frau Kollegin, liebe Lucia 

im Hinblick auf Ihr Schreiben vom 9. Juni 2011 zur Betriebseinstellung des Kernkraft-
werks Biblis bekräftige ich die gemeinsame politische Verantwortung des Bundes und der 
betroffenen Länder für die am 15. März 2011 in der Besprechung der Bundeskanzlerin 
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mit den Ministerpräsidenten getroffene Entscheidung, angesichts der Ereignisse in Japan 
die sieben ältesten deutschen Kernkraftwerke für einen Zeitraum von drei Monaten vom 
Netz zu nehmen. Diese Entscheidung ist auf der Basis eines vom Bund vorgeschlagenen 
Textes durch Anordnungen der zuständigen Landesbehörden gemäß § 19 Abs. 3 Atomge-
setz umgesetzt worden.  

Das in Ihrem Schreiben genannte Schreiben Ihres Hauses vom 20. Mai 2011 ist vom 
Bundesumweltministerium mit Schreiben vom 10. Juni 2011 beantwortet worden. Selbst-
verständlich trägt die Bundesregierung auch ohne Überleitung der atomrechtlichen 
Sachkompetenz die politische Mitverantwortung für die gemeinsame Entscheidung zum 
aufsichtlichen Handeln gegenüber dem Betreiber des Kernkraftwerks Biblis.  

Mit freundlichem Gruß 

Dein Norbert Röttgen.537 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat das Schreiben wie folgt bewertet:  

Wir haben mit einer solchen Antwort überhaupt nicht gerechnet! Deshalb waren wir 
auch empört und verärgert bis entsetzt, dass der Bund, besser gesagt, hier ja das Bun-
desumweltministerium, sich plötzlich aus einer Verantwortung gezogen hatte, was vorher 
nie ein Diskussionspunkt gewesen ist. Bis zu diesem Zeitpunkt sind wir immer davon aus-
gegangen, dass der Bund gar keinen Zweifel daran hat, dass wir im Rahmen der Bundes-
auftragsverwaltung handeln. […] 

Ich habe das persönlich als Rolle rückwärts des Bundes verstanden und als das Heraus-
ziehen des Bundes aus der Verantwortung im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung. Es 
war nie davon die Rede, dass der Bund nur eine politische Mitverantwortung hätte, son-
dern es war für uns immer klar, dass der Bund die Verantwortung hat, dass wir im Rah-
men der Bundesauftragsverwaltung handeln, dass der Bund die Sachkompetenz hat und 

wir die Wahrnehmungskompetenz haben.538 

Die umstrittene Frage der Verantwortung von Bund und Land war während des laufen-
den verwaltungsgerichtlichen Verfahrens Gegenstand vielfacher Erörterungen auf Fach- 
und politischer Ebene. Die unterschiedlichen Auffassungen führten so weit, dass das 
Bundesumweltministerium in einer Stellungnahme zu einem Schriftsatzentwurf des 
hessischen Umweltministeriums damit drohte, durch eine Verfahrensweisung eine aus 
Sicht des Landes Hessen unzutreffende (Rechts-)Auffassung zu diesem Themenkom-
plex durchzusetzen.539  
 
Aufgrund der anhaltenden Differenzen kam es am 9. Dezember 2011 zu einem Ge-
spräch auf Ebene der damaligen Umweltstaatsekretäre Mark Weinmeister und Jürgen 
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Becker bei dem die unterschiedlichen Positionen ausgetauscht wurden.540 Da eine ein-
vernehmliche Lösung nicht erzielt werden konnte, versuchte der Zeuge Jürgen Becker 
mit Schreiben vom 27. November 2012, Einfluss auf den prozessualen Vortrag des 
Landes Hessen zu nehmen. In dem Schreiben heißt es wörtlich:  

[…] Sehr geehrter Herr Kollege, lieber Herr Weinmeister  

wir hatten in unserem Gespräch am 9. Dezember 2011 zu den damaligen Schriftsatzent-
würfen im Klageverfahren RWE ./. Land Hessen wegen der Anordnungen der einstweili-
gen Betriebseinstellungen („Moratorium“) von Biblis A und B zwar keine Annäherung 
der Positionen im Hinblick auf die Frage der Sachkompetenz für die Entscheidung zur 
Betriebseinstellung der Kernkraftwerke Biblis A und B erreichen können, waren uns aber 
einig, dass alles vermieden werden muss, was zu einer Beeinträchtigung der Rechtsposi-
tion gegenüber der Klägerin führen könnte. Daher wurden die bei Gericht eingereichten 
Schriftsätze Ihres Hauses entsprechend geändert. Der durch Ihr Haus am 7. November 
2012 übersandte Schriftsatzentwurf greift nunmehr die ursprünglichen Formulierungen 
wieder auf und gibt eine Darstellung des Sachverhalts wieder, die von der Bundesregie-
rung nicht geteilt wird. 

Da die Bundesregierung dieser gegenüber dem Gericht widersprechen müsste, würde ein 
solcher Schriftsatz dem von uns gemeinsam angestrebten Ziel, die Rechtsposition gegen-
über der Klägerin nicht zu schmälern, zuwiderlaufen. 

Die in dem Schriftsatzentwurf vom 31.10.2012 enthaltenen Ausführungen treffen nicht zu. 
Am 15. März 2011 wurde von der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten in einer 
gemeinsamen Entscheidung das sogenannte „Moratorium“ beschlossen und sodann in 
einer gemeinsamen Pressekonferenz gegenüber der Öffentlichkeit vertreten. Die zustän-
digen Minister (bzw. deren bevollmächtigte Vertreter) haben sodann die weitere Umset-
zung erörtert und ebenfalls in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. Aus 
Sicht des BMU erfolgte die Ermessensausübung im Hinblick auf die in den Besprechun-
gen als Instrument festgelegten Betriebseinstellungen nach § 19 Abs. 3 AtG durch die 
Ministerpräsidenten bzw. Minister der nach dem Grundgesetz zuständigen Länder. Da 
BMU sodann einen entsprechenden Formulierungsvorschlag lediglich zur Unterstützung 
der Länder und zur Sicherstellung eines bundeseinheitlichen Vorgehens unterbreitet hat, 
ist weder Raum für die Annahme einer Weisung noch für eine sonstige Überleitung der 
Sachkompetenz durch den Bund. 

Sollte das Land diese Prozesse aufgrund des aus BMU-Sicht unzutreffenden Vortrags 
verlieren, könnten die seinerzeitigen Vereinbarungen über die Tragung der Lasten aus 
dem Moratorium für einen derart entstandenen Schadensersatzanspruch nicht ohne Wei-
teres gelten. 

Ich schlage daher vor, auf den Vortrag unter Ziffer A. des Schriftsatzentwurfes gänzlich 
zu verzichten und den Vortrag unter Ziffer B. dahin gehend anzupassen, dass eine Ver-
antwortung des BMU – möglichst unter Vermeidung von Wiederholungen zu bereits Vor-
getragenem – nicht behauptet wird. 

                                                 
540 HMUKLV XV, S. 529; Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 64; Steno-
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  Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 235 

 

Mit freundlichen Grüßen […].541 

Angesichts dessen wandte sich die Zeugin Lucia Puttrich mit Schreiben vom 11. De-
zember 2012 an den damaligen Bundesumweltminister Peter Altmaier und wies die 
Drohungen des Bundesumweltministeriums entschieden zurück: 

[…] Sehr geehrter Herr Bundesminister Altmaier, lieber Peter, 

das Moratorium für den Betrieb der Atomkraftwerke vom März 2011 hat, wie Sie wissen, 
zu zwei Verwaltungsstreitverfahren zwischen der Betreiberin von Biblis A und B und dem 
Land Hessen geführt. In diesem Zusammenhang sind zwischen unseren Häusern Misshel-
ligkeiten aufgetreten, die sich in dem Schreiben von Herrn Staatsekretär Becker wieder-
finden und um deren einvernehmliche Bereinigung wir uns bemühen sollten. 

Im Rahmen der atomrechtlichen Bundesauftragsverwaltung (Art. 87 c des Grundgesetzes 
in Verbindung mit § 24 Abs. 1 Satz 1 des Atomgesetzes) hat Hessen mit Verfügungen vom 
18. März 2011 jeweils für drei Monate für das Kernkraftwerk Biblis A die Einstellung des 
Leistungsbetriebs und für das Kernkraftwerk Biblis B angeordnet, dass der Leistungsbe-
trieb nicht wieder aufgenommen werden dürfe. Mein Haus ging hierbei immer davon aus, 
dass es der Bund war, der die zugrunde liegenden Entscheidungen getroffen und damit, 
für das Land verbindlich, die Sachkompetenz an sich gezogen und wahrgenommen hat. 
Um diesen Verantwortungszusammenhang zu dokumentieren, beziehen sich beide Verfü-
gungen ausdrücklich auf das jeweils beigefügte Schreiben Ihres Hauses vom 16. März 
2011. Dort hat Ihr Ministerium auf die Gewährleistung eines einheitlichen Vollzugs und 
auf eine einheitliche, in diesem Schreiben vorgegebene Begründung der Stilllegungsan-
ordnungen Wert gelegt. Das Land ist dem selbstverständlich nachgekommen. Trotz fort-
bestehender Wahrnehmungskompetenz musste es deshalb von einer eigenständigen Risi-
kobewertung und Ermessensausübung absehen. Das entsprach auch den Vorgaben Ihres 
Schreibens vom 31. März 2011 zum Bestehen des öffentlichen Interesses an den vorläufi-
gen Betriebseinstellungen unter anderem an die beteiligten Länder. Sie sind daher in der 
Folgezeit regelmäßig über den Fortgang der Verwaltungsstreitverfahren unterrichtet 
worden. Mein Haus hat dabei unmissverständlich –so etwa im Schreiben vom 20. Mai 
2011 – die Feststellung getroffen, Sie hätten in diesem Zusammenhang bisher die Sach-
kompetenz wahrgenommen. Demgegenüber haben Sie sich mit Schreiben vom 10. Juni 
2011 auf den Standpunkt gestellt, von einer Überleitung der Sachkompetenz könne nicht 
die Rede sein, weil es hierfür einer Weisung bedürfe, die Sie nicht erlassen hätten. Herr 
Staatssekretär Becker hält an dieser Auffassung nicht nur fest, sondern droht zudem mit 
Konsequenzen. Das halte ich im Verhältnis zwischen Bund und Land aus mehreren 
Gründen für nicht akzeptabel. 

Eine Weisung haben Sie in der Tat nicht erteilt, konnten davon aber deshalb absehen, 
weil sie nicht erforderlich war. Das Land war vielmehr bereit, den Vorstellungen des 
Bundes zu entsprechen. Es sah daher bewusst von einer eigenständigen Bewertung der 
Sach- und Rechtslage ab und legte Wert darauf, sich statt dessen strikt nach den Vorga-
ben des Bundes zu richten und nur solche Maßnahmen zu treffen, die nach Ihrer Auffas-
sung zulässig und geboten waren. Dem diente die ständige Rückkoppelung in allen Sach-
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fragen, die die Rechtsbeziehungen zu der Kraftwerksbetreiberin betreffen. Aus der Sicht 
des Landes zeigt schon die Ausgangsentscheidung des Bundes vom 16. März 2011 über 
die Erforderlichkeit eines bundeseinheitlichen Vergehens, dass der Bund keineswegs da-
ran dachte, den Ländern hier freie Hand zu lassen und auf die Verwirklichung eines poli-
tischen Kompromisses lediglich zu hoffen. Damit machte er den Adressaten hinreichend 
deutlich, dass er sich als Herr eines Verfahrens betrachtete, in dem die Länder nur nach 
außen hin tätig werden sollten. Dass es zu einer Weisung nicht zu kommen brauchte, än-
dert deshalb an der Inanspruchnahme der Sachkompetenz durch den Bund nichts. 

Es bleibt Ihnen unbenommen, Ihre Vorgehensweise im Zusammenhang mit dem Atom-
Moratorium anders zu bewerten, als ich es hier getan habe. In welchen Punkten indessen 
die Sachdarstellung unseres Ihnen vorliegenden Schriftsatzes unzutreffend sein könnte, 
sehe ich nicht und wird auch von Herrn Staatssekretär Becker nicht kenntlich gemacht. 
Er wird sich schwerlich dagegen wenden können, dass das Land nach dem unstreitigen 
und im Übrigen durch die Akten belegten Sachverhalt der Auffassung war und ist, der 
Bund habe die Sachkompetenz selbst ausgeübt und dem Land lediglich die Wahrneh-
mungskompetenz belassen. Ob diese Bewertung zutrifft, wird, falls es überhaupt darauf 
ankommen sollte, das Gericht zu entscheiden haben.  

Für wenig glücklich halte ich in diesem Zusammenhang den Hinweis auf die Zusage von 
Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel gegenüber Herrn Ministerpräsidenten Bouffier. 
Selbstverständlich wird das Land alles tun, um eine Klageabweisung zu erreichen. Soll-
ten die Klagen dennoch Erfolg haben, dann sollte dies gewiss nicht wegen unserer Mei-
nungsverschiedenheiten in der Frage der Sachkompetenz geschehen. Ich sehe daher we-
der Anlass für den Bund, der Sachverhaltsdarstellung des Landes zu widersprechen, noch 
einen Grund, die Vereinbarung über die Kostentragung durch den Bund in Frage zu stel-
len. 

Ich wär sehr dankbar, wenn wir den gemeinsam eingeschlagenen Weg auch zukünftig 
gemeinsam gehen würden und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen […].542 

 

1. Ansicht der Verantwortlichen im Bundesumweltministerium 

 
Der Zeuge Gerald Hennenhöfer hat gegenüber dem Ausschuss die Auffassung vertre-
ten, dass das Bundesumweltministerium zum damaligen Zeitpunkt nicht eigenverant-
wortlich gehandelt habe; vielmehr hätten die betroffenen Länder rechtlich vollkommen 
selbstständig agiert: 

Aus unserer Sicht war klar – wir haben das auch in allen Gesprächen mit den Kollegen 
in den Ländern, an die ich mich im Einzelnen nicht mehr erinnern kann, weil es einfach 
zu viele waren, deutlich gemacht –, dass unser Schreiben weder als Weisung noch als 
Überleitung der Sachkompetenz zu verstehen war. Wir wussten zwar, dass das Bundes-
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verfassungsgericht in seiner Biblis-Entscheidung unter ganz bestimmten Umständen eine 
Weisung bzw. eine Überleitung der Sachkompetenz auch formlos für möglich gehalten 
hat. Aber diese Entscheidung betraf einen Sonderfall: die seinerzeit von der Bundesre-
gierung unmittelbar mit den Betreibern ausgehandelte Vereinbarung mit den EVU. Bun-
desaufsichtliche Weisungen sind immer in einer bestimmten Form ergangen und aus-
drücklich als solche gemäß Art. 85 Abs. 3 Grundgesetz deutlich kenntlich gemacht wor-
den. Sie waren stets die Folge einer intensiven längeren Auseinandersetzung zwischen 
Bund und Land und dienten der Entscheidung von Meinungsverschiedenheiten. Eine 

Veranlassung, von dieser langjährigen Staatspraxis abzuweichen, hatten wir nicht.543 

Auch der Zeuge Jürgen Becker gab vor dem Ausschuss an, dass er nicht habe nachvoll-
ziehen können, wie die betroffenen Länder aus dem Schreiben vom 16. März 2011 die 
Überleitung der Sachkompetenz ableiten wollten.544 

 
Der Zeuge Gerald Hennenhöfer hat ferner die Interpretation des hessischen Umweltmi-
nisteriums zurückgewiesen, dass das Bundesumweltministerium angesichts der Klage-
drohungen der Kernkraftwerksbetreiber in Ausübung seiner Sachkompetenz mit 
Schreiben vom 31. März 2011 für ein einheitliches Handeln gesorgt hatte: 

[…] Wir haben niemals eine Überleitung der Sachkompetenz gewollt. Wir sind auch nie 
davon ausgegangen, dass sie erfolgt ist, weil die Ausgangsentscheidung war – ich muss 
das immer wieder betonen; insofern haben wir den Ländern auch Hilfestellung gegeben; 
das ist schon richtig –: gleiches Verhalten der Länder, aber jedes Land in eigener Ver-
antwortung. Das war die Maßgabe und Richtschnur unseres Handelns. Dass das Land 
versucht hat, das Ganze anders zu verstehen, und dass dann vielleicht – ich will jetzt ein-
zelnen Kollegen auch nichts unterstellen – sogar auch irgendjemand etwas missverstan-
den hat, will ich alles überhaupt nicht ausschließen. Für uns war aber immer klar, dass 
es keine Überleitung der Sachkompetenz gab. Ich muss jetzt noch einmal darauf hinwei-
sen, dass das eine Rechtsfigur ist, die das Bundesverfassungsgericht bezogen auf eine 
einzelne Entscheidung, den berühmten Schröder’schen Ausstiegskonsens, ein Mal heran-
gezogen hat, um dort diesen Konsens für verfassungsgemäß zu erklären. Diese Ausnah-
merechtsfigur sollte hier jetzt plötzlich zum Tragen kommen? Das kam uns nicht in den 
Sinn. Wir hätten die Überleitung der Sachkompetenz dann wirklich auch deutlich ge-

macht.545 

Auf Nachfrage, warum das Bundesumweltministerium erstmals mit Schreiben vom 10. 
und 17. Juni 2011 die Sachkompetenz ausdrücklich zurückgewiesen hat, hat der Zeuge 
Gerald Hennenhöfer ausgesagt: 

[…] Weil etwas anderes verabredet war, weil wir nie Veranlassung gegeben hatten, da-
von auszugehen, dass die Sachkompetenz übergeleitet worden ist, und weil uns hier mit 
Schreiben vom 10.06. dann schließlich der Kragen geplatzt ist und wir gesagt haben: 
Jetzt schreiben wir es euch einmal so schwarz auf weiß in die Akten, dass diese dämliche 
Diskussion zu Ende ist. […] 

                                                 
543 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 7. 
544 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 24 f.; 34 f.; 56; 62; 72. 
545 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 20. 
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Diese unterschiedlichen Auffassungen gab es in Wahrheit nicht. Es gab den politischen 
Versuch, dem Bund den toten Vogel in die Tasche zu schieben – sonst nichts. […] 

Es war klar – wir haben eine langjährige Staatspraxis in der Bundesauftragsverwaltung, 
die diesbezüglich immer sehr sauber und sehr formal gearbeitet hat –: Es gab keine 
Überleitung der Sachkompetenz. Ich wiederhole, dass das eine Rechtsfigur ist, die das 
Bundesverfassungsgericht in einem einzigen Fall einmal erfunden hat. So etwas gab es 
nicht. So war es nicht. Auch die anderen Länder haben das nach meinem Dafürhalten 
nicht anders gesehen. Es wird heute hier so in den Raum gestellt, als wäre das doch na-
heliegend gewesen. Nein, das war es nicht. 

Eines gab es, Herr Vorsitzender – das gebe ich Ihnen gerne zu; das ist auch ein Vorgang 
gewesen, der für uns alle nicht ganz einfach war –: Es gab eine Überlagerung von politi-
schen Entscheidungen, die sehr stark mit der Grundsatzfrage „Kernenergienutzung, ja 
oder nein?“ und dem aufsichtlichen Instrumentarium verknüpft waren. Ich habe aus gu-
ten Gründen gesagt, dass unser Schreiben vom 16. oder 15. März den Sachstand wieder-
gab. Das war eine Aussage im Rahmen des Atomgesetzes. 

Sehr kurz darauf hat sich eine öffentliche Diskussion über die weitere Nutzung der Kern-
energie in Deutschland entwickelt. Das war eine politische Diskussion. Diese politische 
Diskussion hatte zum Gegenstand, ob die sieben Anlagen nach Abschluss der Sicher-
heitsüberprüfung denn wieder ans Netz gehen dürfen oder nicht. Das ist alles Politik ge-
wesen. Die hat mit der Arbeit der Sicherheitsabteilung im BMU nichts zu tun gehabt. In 

der Wahrnehmung floss das aber natürlich ineinander.546 

Auf Vorhalt hat der Zeuge Volker Bouffier dieser Darstellung in aller Deutlichkeit wi-
dersprochen: 

Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich hatte es ja vorhin gesagt: Der Bund hat entschie-
den, der Bund wollte entscheiden, Herr Hennenhöfer war derjenige, der das Ganze um-
gesetzt hat, der die Begründung geliefert hat. Jetzt muss man sich nur einmal vorstellen, 
was eigentlich passiert wäre, wenn wir gesagt hätten: „Nein, machen wir nicht!“, und 
die anderen auch gesagt hätten: „Machen wir nicht!“ Hätten die dann alles wieder ein-
gepackt und gesagt: „Na ja, war einmal so eine Idee, wir haben einmal drüber disku-
tiert!“? – Das ist doch nicht lebensnah! Also, ich kann diese Interpretation nicht nach-
vollziehen. […] 

Nach meiner Überzeugung waren sich alle einig. Diese Darlegungen, die Sie jetzt zitiert 
haben, sind für mich auch erst viel später gekommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass 
irgendjemand in diesem Gespräch über Sachkompetenz und Ausführungskompetenz oder 
sonst etwas gesprochen hat, sondern es war klar – und das muss man noch einmal sehr 
deutlich sagen –: Der Bund wollte entscheiden, hat entschieden,  

[…] 

                                                 
546 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 22 f. 



  Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 239 

 

hat die Inhalte festgelegt und für einheitlichen Vollzug gesorgt. – Wenn das keine Sach-

kompetenz ist, dann weiß ich nicht.547 

Nach Wahrnehmung des Zeugen Dr. Norbert Röttgen sei seitens des Bundesumweltmi-
nisteriums immer klargestellt worden, dass die betroffenen Länder rechtlich eigenver-
antwortlich handeln würden: 

[…] Und darum ist das auch von mir klargemacht, klargestellt und genauso vorgeschla-
gen worden. Ich weiß, was Bundesauftragsverwaltung ist, und ich weiß, was eine Wei-
sung ist. Und genau vor dem Hintergrund dieses Wissens habe ich den Vorschlag ge-
macht, der eben in seiner rechtlichen Struktur und Vorgehensweise keinem Zweifel aus-
gesetzt war, was der Bund vorschlägt, was der Bund macht und was der Bund nicht ma-
chen wird. Es war eine darum auch völlig klare rechtliche Verantwortung der einzelnen 
Bundesländer, also völlig klar, nie in Zweifel gezogen und auch nie angedeutet, es könnte 
vielleicht irgendwie etwas anderes geben – dezidiert nein, zu keinem Zeitpunkt, immer 
klar. Das ist sozusagen die rechtliche Welt, immer so vorgetragen von mir als zuständi-
gem Minister und auch in der rechtlichen Kenntnis des verfassungsrechtlichen Kontextes. 

Und zweitens politisch der Vorschlag: Das ist ein solches Ereignis fundamentaler Art, 
auch angstauslösend in Deutschland, dass die Politik gemeinsam vorgehen muss in 
einem politischen Sinne, jeder in seiner eigenen Verantwortung, aber in einem politi-
schen Sinne. Darum ist der Konsens auch gewesen, wir ändern das Atomgesetz mit dem 
definitiven Ausstieg aus der Kernenergie, den es dann gegeben hat, als Teil dieses Kon-
senses, aber nicht durch eine Bundesratsinitiative, sondern durch den legislativ zuständi-
gen Bundestag, und die Bundesregierung hat die Gesetzesnovelle eingebracht. Unsere 
Verantwortung. Und als Sicherstellung, wenn man ein gemeinsames Vorgehen will, muss 
man die Rechtsgrundlage identifizieren, sonst fängt jeder an, zu sagen: Was könnte denn 
die Rechtsgrundlage sein? – Die Rechtsgrundlage ist identifiziert worden: Auf der Basis 
wird vorgegangen. Politische Mitverantwortung heißt, wir tragen das alle mit. Auch 
wenn es ein rechtliches Handeln der Länder ist, sagt jetzt nicht der Bund am Ende: Also 
was die Länder da machen, damit haben wir nichts zu tun. – Nein, politisch wurde das 
gemeinsam vertreten. 

Das halte ich auch für das genau richtige Vorgehen, dass in solchen Situationen von 
Angst und berechtigter Sicherheitssorge bei dem Kampfthema „Kernenergie“ die Politik 
einheitlich agiert in Wahrnehmung eigener Zuständigkeiten, aber politisch gemeinsam. 
Das war der wohlüberlegte, klar formulierte, immer durchgehaltene Vorschlag, und da-
rum hat der auch keinem Zweifel unterlegen. Jedenfalls ist nichts getan worden, was ir-

gendeine Form von Zweifel hätte auslösen können, weder mündlich noch schriftlich.548 

Auf Nachfrage, welchen Mehrwert dann eine „Formulierungshilfe” an die betroffenen 
Länder gehabt habe, wenn alle Länder ohnehin völlig frei und selbstständig gewesen 
seien, hat der Zeuge Dr. Norbert Röttgen geantwortet: 
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Das sind sie, um es noch einmal klar zu sagen. Was unser Petitum, unsere Politik war, 
war, ein gemeinsames Vorgehen zur realisieren. Aber um es einmal auf den Punkt zu 
bringen – und das war auch völlig klar –: Wenn ein Land sagen würde: „Wir sind davon 
nicht überzeugt, wir glauben, dass Fukushima keine Relevanz hat, wir haben sichere 
Kernkraftwerke bei uns im Land X, wir haben eine funktionierende Atomaufsicht, das hat 
für uns keine Relevanz, oder § 19 Abs. 3 halten wir nicht für einschlägig“, dann wäre 
dieses Bundesland im Unterschied zu den anderen, im Unterschied zum Bund so vorge-
gangen, und dagegen hätte es keine Weisung des Bundes gegeben. 

Es war völlig klar: Es ist die politische Verantwortung, die jeder Einzelne hat. Wir ma-
chen einen Vorschlag, wir halten eine bestimmte Politik für richtig, hieraus Konsequen-
zen zu ziehen, der Bevölkerung zu sagen, wir nehmen das ernst, wir haben eine Rechts-
grundlage. Da habe ich uns auch in der Pflicht gesehen, die Rechtsgrundlage erstens zu 
identifizieren, zweitens zu begründen, mündlich wie schriftlich, aber wenn ein Land Nein 
sagt, dann hätte das Land Nein gesagt. Dabei wäre es geblieben, es hätte keine Weisung 
des Bundes gegeben, und so klar ist das auch immer kommuniziert worden. Das hieße 
dann – das ist auch Teil der Wahrheit –, dieses Bundesland hätte dann seiner Bevölke-
rung eben erklären müssen: Wir halten die Sicherheit für gegeben, ohne dass es der 
Überprüfung bedarf. – Das war die politische Last natürlich, die mit dem Vorschlag ver-
bunden war, aber die sollte, um es auch pointiert sagen, der Bund keinem Bundesland 
abnehmen. Jedes Bundesland sollte für sich entscheiden, der Bevölkerung zu sagen: 
„Jawohl, wir halten es für notwendig“ oder „Wir halten es nicht für notwendig“, aber 
nicht zu sagen: „Wir wissen es nicht so genau, der Bund hat das für uns alle entschie-

den“. Das war genau im Zentrum des Vorschlages von mir.549 

Auf Vorhalt hat der Zeuge Volker Bouffier zu dieser Darstellung gesagt: 

Herr Abgeordneter, ich habe es ja auch in der Zeitung verfolgt. Ich kann diese Interpre-

tation beim besten Willen nicht nachvollziehen.550 

Anders als die Zeugen Gerald Hennenhöfer, Jürgen Becker und Dr. Norbert Röttgen 
vertrat der für die Bundesaufsicht zuständige Arbeitsgruppenleiter im Bundesumwelt-
ministerium, der Zeuge Gerrit Niehaus, anlässlich der Klagerhebung der RWE AG die 
Auffassung, dass das Bundesumweltministerium auch ohne förmliche Weisung an die 
betroffenen Länder, die (finanzielle) Verantwortung im Falle möglicher Amtshaftungs-
ansprüche der Kernkraftwerksbetreiber trägt. Am 31. März 2011 übersandte er dem 
Zeugen Dr. Norbert Röttgen einen Entwurf für das Schreiben an die betroffenen Länder 
bezüglich der Umsetzung eines Sofortvollzugs. In der Begleit-E-Mail an den damaligen 
Bundesumweltminister schrieb er: 

[…] Herrn Minister 

über 
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Herrn AL RS 

Herrn UAL RS 

Es wird gebeten, das beigefügte Rundschreiben zu billigen. 

Ich halte die vorgesehene Anordnung des Sofortvollzugs für rechtmäßig. 

Dabei möchte ich auf folgende Risiken hinweisen: 

 Nach meiner Auffassung erfasst die Rechtsgrundlage des § 19 Abs. 3 AtG nicht 
nur den sogenannten „Gefahrenbereich“; dieser ist hinsichtlich Kernkraftwerken 
praktisch nicht abgrenzbar, so dass im Atomrecht von einem einheitlichen Ge-
fahren- und Risikobereich zu sprechen ist. Er erfasst dann auch Risiken, die sich 
aus fortschreitenden Erkenntnissen und deren Bewertung ergeben. Da diese Auf-
fassung umstritten ist, besteht natürlich ein rechtliches Risiko. 

 Nach meiner Auffassung - bestätigt durch (nur) eine Entscheidung des Hess. 
VGH - ermächtigt § 19 Abs. 3 AtG nicht nur zu Betriebseinstellungen, die zur 
„Gefahrerforschung“ erforderlich sind, weil z. B. Betretungen des Sperrbereichs 
notwendig sind, die bei Leistungsbetrieb unmöglich sind. Sondern es ist bereits 
das – erst noch zu ermittelnde – Risikopotenzial höchst vorsorglich zu beseitigen, 
das nur durch Betriebseinstellung möglich ist. 

Sobald die Betreiber Klage einreichen und die Betriebseinstellung aufgrund des Sofort-
vollzugs wirksam bleibt, besteht ein Amtshaftungsanspruch, falls die Anordnung rechts-
widrig sein sollte. Dieser kann nach dem verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren – auch 
ohne ein Hauptverfahren zu betreiben – vor den Zivilgerichten gegen die Aufsichtsbehör-
den der Länder geltend gemacht werden. Das BMU hat gegenüber den Ländern vor eini-
gen Jahren mE zurecht erklärt, dass ein Rückgriffsanspruch gegen die Bundesaufsicht 
auch ohne Weisung besteht, wenn die Länder freiwillig den Vorgaben des Bundes folgen. 

Dies wäre hier der Fall.551 

Der Zeuge Dr. Nobert Röttgen billigte das Schreiben zum Sofortvollzug, nachdem die 
Zeugen Gerald Hennenhöfer und Jürgen Becker wenige Änderungen vorgenommen 
hatten. Die dezidierte Rechtsaufassung der Arbeitsgruppe RS I 3 zum Rückgriffsan-
spruch der Länder gegenüber dem Bund auch ohne Weisung blieb unwidersprochen.552 
 
In einer korrespondierenden Ministervorlage vom 4. April 2011 wiederholte der Zeuge 
Gerrit Niehaus die Auffassung seiner Arbeitsgruppe: 

In der Ministervorlage vom 31.03.2011 zur Vorlage des Rundschreibens, mit dem die 
Anordnung des Sofortvollzugs erbeten wurde, hat RS I 3 darauf hingewiesen, welche 
rechtlichen und finanziellen Risiken mit der Durchsetzung der dreimonatigen Betriebs-
einstellung verbunden sind. Insbesondere liegt die Verantwortung nicht mehr alleine bei 
den Landesbehörden, wenn diese den bundesaufsichtlichen Vorgaben folgen; auf eine 

                                                 
551 BMU VII, S. 44 ff.  
552 BMU VII, S. 44 ff.  
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Weisung kommt es nicht an. Deshalb ist es dringend erforderlich, dass RS I 3 unmittelbar 
in den Gefahr- und Risikoermittlungsprozess, der die aufsichtliche Anordnung rechtfer-

tigt, einbezogen wird.553 

Die Ministervorlage wurde vom Zeugen Gerald Hennenhöfer an das Büro des Zeugen 
Jürgen Becker gesandt554; einen Widerspruch zu der darin geäußerten Ansicht der 
rechtlichen und finanziellen Verantwortung des Bundesumweltministeriums erfolgte 
auch hier nicht.  
 
Der Zeuge Gerrit Niehaus hat seine fachlichen Überlegungen gegenüber dem Aus-
schuss wie folgt dargelegt: 

Wir haben mit den Ländern gemeinsam im Zuge des sogenannten Biblis-Urteils des Bun-
desverfassungsgerichts darüber diskutiert, wie wir künftig miteinander umgehen.  

Bis zum Biblis-Urteil war die Rechtslage für alle eigentlich klar: Eine Weisung ist etwas, 
wo ausdrücklich „Weisung“ darübersteht. Diese Weisung führt dazu, dass die Sachkom-
petenz vom Land auf den Bund übergeht.  

Sachkompetenzüberleitung heißt dann ja: Soweit das in der Weisung definiert ist, geht 
die Sachkompetenz komplett auf den Bund über. Das Land hat dann zu dem Thema sach-
lich nichts mehr zu sagen, sondern darf nur noch das ausführen, was der Bund in der 
Weisung geschrieben hat. Das ist praktisch ein Akt: Mit der Weisung wird gesagt, was 
das Land zu tun hat, und damit geht auch die Sachkompetenz über, es sei denn, es ist eine 
verfahrensleitende Weisung. Da wird erst einmal das Verfahren an den Bund herangezo-
gen. Dann erfolgt irgendwann noch eine fachliche Weisung oder auch nicht. Das war das 
Verfahren bis zum Biblis-Urteil. 

Im Biblis-Urteil hat das Bundesverfassungsgericht ja auch noch die Konstruktion einer 
sogenannten konkludenten Sachkompetenzüberleitung ausgesprochen, was aber in der 
Sache nicht großartig etwas anderes eigentlich sein dürfte, weil in dem Urteil gleichzeitig 
die vorherige Rechtsprechung immer wieder bestätigt wurde.  

Bei dieser konkludenten Sachkompetenzüberleitung ist das Problem, dass man mögli-
cherweise als Land gar nicht erkennt oder auch als Bund gar nicht erkennt, wer jetzt 
plötzlich die Sachkompetenz hat, und das darf ja eigentlich nicht sein. Deswegen waren 
wir uns einig, dass wir eine sogenannte konkludente Sachkompetenzüberleitung unbe-
dingt vermeiden sollten. Ich meine, wenn man, insbesondere jetzt in dem Fall, am Tisch 
sitzt und sich darüber unterhält: „Gibt es eine Weisung, ja oder nein?“, da ist für kon-
kludente Dinge kein Platz mehr. Man kann ja miteinander reden. 

Wir haben aber dann auch einmal mit den Ländern darüber gesprochen: Ja, wie ist das 
denn, wenn man sich uneinig ist? Muss man als Land denn immer die Weisung provozie-
ren? Kann man nicht auch in einem gedeihlichen Zusammenwirken als Land dann sagen: 
„Ja, ich finde das zwar jetzt nicht hundertprozentig richtig, aber wir wollen uns ja nicht 

                                                 
553 BMU IV, S. 107 ff.  
554 BMU IV, S. 107.  
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ewig streiten; wir machen es jetzt trotzdem, auch wenn wir nicht ganz der Meinung 
sind.“?  

Dann haben wir damals vom BMU aus das einmal geprüft und haben festgestellt: Na ja, 
in dem maßgeblichen Artikel des Grundgesetzes – 104a, glaube ich – steht etwas über die 
Kostenverteilung in der Bundesauftragsverwaltung drin, aber das Wort „Weisung“ 
kommt da nicht vor. Daraus haben wir abgeleitet: Der Bund kann auch, wenn er deutlich 
macht, er will das so, und das Land sagt deutlich, eigentlich will ich es nicht, aber ich 
mache es trotzdem – – dass dann der Bund auch dafür haftet, haben wir gesagt. 

Das Ganze hat nichts weiter gebracht, weil – – Letztlich kann sich kein Landesbeamter 
darauf verlassen, ob die Rechtsprechung dem dann auch folgt. Wenn es einem Landesbe-
amten oder einem Landesministerium zu brenzlig ist, wird er auch weiterhin auf einer 
Weisung bestehen, um dann eben deutlich zu machen: Der Bund steht dahinter. 

Ich habe in dieser – – Ob das wirklich dazu kommt, dass der Bund dann da in dem Fall 
haften müsste, ist eine andere Frage. In dieser Mail wollte ich eigentlich vor allen Din-
gen deutlich machen: Es kann nicht sein, dass da nur die Länder Verantwortung tragen 
müssen. Ihr müsst euch das auch als Bund gut überlegen, ob ihr da jetzt weiter diesen 
Weg gehen wollt.  

Für mich wurde das Schadensersatzrisiko relevant mit der Anordnung des Sofortvollzu-
ges. Auf die Idee, dass die Betreiber, wenn sie gar nicht klagen oder wenn sie, wie im 
Fall Biblis, klagen, aber dann die Wirkung der Klage, nämlich die aufschiebende Wir-
kung, gar nicht nutzen – – dass sie dann ohnehin keine Chancen auf Schadensersatz ha-
ben. Das war meine Einschätzung damals, sodass das Schadensersatzrisiko erst mit der 
Anordnung des Sofortvollzuges aus meiner Sicht gekommen wäre. Deswegen habe ich 
mit dem Vorschlag an unsere Hausleitung, den Sofortvollzug jetzt anzuordnen, auch auf 

das Schadensersatzrisiko erstmalig hingewiesen. […]555 

In seiner Befragung hat der Zeuge ferner ausgesagt, dass aus seiner Sicht das Bundes-
umweltministerium in der Besprechung vom 15. März 2011 die Sachkompetenz für das 
gesamte Verfahren auf sich übergeleitet hatte: 

Das wollte ich eben eigentlich auch noch einmal sagen: Für die Frage der Weisung und 
die Sachkompetenzüberleitung ist entscheidend – nach meiner Ansicht jedenfalls –, ob 
sich Bund und Land einig sind. Wenn sich Bund und Land einig sind, gibt es keinen 
Raum für eine Weisung. 

Dann kann man jetzt noch darüber nachdenken, ob man durch eine Vereinbarung so et-
was Ähnliches oder vielleicht sogar tatsächlich eine Sachkompetenzüberleitung zustande 
bringt. Diese Vereinbarung – aber das habe ich eben schon gesagt – gab es meines Er-
achtens. Es gab die Vereinbarung, dass der Bund einen unterschriftsreifen Bescheid lie-
fert, und es gab die Vereinbarung, dass der Bund diese Sicherheitsüberprüfung in seine 

                                                 
555 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 89 f. 
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Hand nimmt, mittels RSK und GRS, und die Länder zwar die Gutachter beauftragen, 

aber diese Gutachter nur dem Bund Datenmaterial liefern.556 

Nach Ansicht des Zeugen Gerrit Niehaus konnten die betroffenen Länder nach den Ent-
scheidungen in Berlin inhaltlich praktisch nicht mehr eigenständig agieren.557  

 

2. Ansicht im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz  

 
Das Bundesjustizministerium begutachtete Ende März 2011 in einer längeren internen 
Stellungnahme das Vorgehen des Bundesumweltministeriums. In der Stellungnahme 
heißt es zur Bewertung des Schreibens des Bundesumweltministeriums vom 16. März 
2011 unter anderem: 

[…] Rechtliche Bewertung: 

In dem benannten Schreiben des BMU werden die zuständigen Ministerien der Standort-
länder gebeten, die sieben ältesten Kernkraftwerke für drei Monate vorläufig stillzulegen 
und zur Gewährleistung eines einheitlichen Vollzugs der Anordnung der zwischen der 
Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Kernkraftwerken 
vereinbarten dreimonatigen Betriebseinstellung § 19 Abs. 3 Satz 2 Nummer 3 des Atom-
gesetzes als Rechtsgrundlage zugrunde zu legen.  

Dieses Schreiben könnte möglicherweise als verbindliche Weisung des Bundes im Rah-
men der Bundesauftragsverwaltung nach Artikel 85 Abs. 3 des Grundgesetzes qualifiziert 
werden. Rechtsfolge wäre, dass die Länder zur Ausführung dieser Maßnahmen verpflich-
tet wären, gleichgültig, ob sie die Maßnahmen für recht- oder zweckmäßig erachten.  

Nähere Informationen zu diesen Schreiben liegen hier jedoch nicht vor, so dass diese 
Frage hier nicht abschließend beantwortet werden kann. 

Es fragt sich aber ob die vorläufigen Einstellungsverfügungen der Länder überhaupt auf 
§ 19 Abs. 3 Satz 2 Nummer 3 des Atomgesetzes gestützt werden können.  

Direkte Rechtsprechung und Literatur ist zu diesem Fragenkreis – jedenfalls soweit dies 
in der Kürze der Zeit eruiert werden konnte – nicht vorhanden. Soweit in Pressemittei-
lungen Juristen, insbesondere namhafte Professoren zu Wort kommen, wird dies über-

wiegend sehr kritisch gesehen. […]558 

 
 

                                                 
556 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 92. 
557 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 95. 
558 BMJV, S. 188 ff.  
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3. Ansicht anderer betroffener Länder 

 
Laut einer E-Mail vom 31. Januar 2014 ging das niedersächsische Umweltministerium 
davon aus, dass das Schreiben des Bundesumweltministeriums vom 16. März 2011 als 
Weisung zu verstehen war. Dem Betreiber E.ON habe dieses Schreiben nicht ausge-
reicht, daher habe das Land die Stilllegung erlassen.559  
 
Das bayerische Umweltministerium hielt einem Zeitungsbericht zufolge in einem inter-
nen Vermerk vom 16. März 2011 fest, dass das Schreiben des Bundesumweltministe-
riums vom selben Tage „zwar nicht ausdrücklich als Weisung gekennzeichnet“ sei. 
Doch wollte das Bundesumweltministerium ein einheitliches Vorgehen aller betroffe-
nen Länder sicherstellen; Berlin habe daher die Länder gebeten, den vorgegebenen Text 
„unbedingt und 1 : 1“ zu übernehmen.560 
 

4. Ansicht der Verantwortlichen im hessischen Umweltministerium  

 
Angesichts der Antworten aus dem Bundesumweltministerium fertigte der Zeuge Gün-
ther Veit am 30. Juni 2011 einen Vermerk zur Frage der Sachkompetenzüberleitung in 
Bezug auf die Anordnungen vom 18. März 2011. Er fasste die Auffassung der Fachab-
teilung wie folgt zusammen: 

[…]  

I. In HMUELV-Schreiben vom 20. Mai /Bezug zu 1/ hatte HMUELV gegenüber dem 
BMU zum Ausdruck gebracht, dass das BMU die Sachkompetenz im o.g. Vorgang ausübe 
und HMUELV sich daher an einer eigenen Bewertung der RSK-Stellungnahme gehindert 
sehe. Dabei hatte das HMUELV auf folgende Umstände hingewiesen: 

• Das BMU hat alle Bundesländer, in denen Kernkraftwerke betrieben werden, gleichzei-
tig gebeten, eine Anordnung mit einer bestimmten Begründung zu erlassen. Dies geschah 
ausdrücklich „zur Gewährleistung eines einheitlichen Vollzugs“. 

• Das BMU hat einen Prüfungsprozess initiiert und das Ergebnis der Prüfung, die RSK-
Stellungnahme, wurde dem BMU übergeben. 

• Das BMU hat angekündigt, eine Bewertung der Stellungnahme vorzunehmen. […] 

II. Hinsichtlich des tatsächlichen Sachverhalts ist richtig zu stellen, dass es in der Be-
sprechung auf Ministerebene am 15. März 2011 – Hessen war durch den zuständigen Ab-
teilungsleiter vertreten – keineswegs ein Einvernehmen über die Voraussetzungen einer 
Betriebseinstellung. gab. Richtig ist, dass der Bund seine Auffassung über die tatsächli-
chen und rechtlichen Gegebenheiten darlegte und das Land Hessen seine Bereitschaft er-

                                                 
559 HMUKLV VIII, S. 20.  
560 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015 (dort Anlage 3). 
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klärte, eine vom Bund vorformulierte Begründung in einer Anordnung nach § 19 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 3 AtG nach entsprechender Vorgabe zu verwenden. 

Jedenfalls war dem Land Hessen offenkundig, dass sich das BMU aktiv in die Frage des 
Leistungsbetriebs der deutschen Kernkraftwerke einzuschalten gedachte, ja diese Frage 
selbst erst aufwarf und in bestimmter Weise behandeln wollte. […] 

III. Die Rechtsauffassung des BMU, wonach eine Überleitung der Sachkompetenz nur 
dann in Frage komme, wenn eine Weisung erteilt worden sei, ist nach hiesiger Einschät-
zung falsch: 

Schon im Rahmen der 63. Sitzung des Fachausschusses Recht im April 2002, in der die 
Konsequenzen aus dem Urteil des BVerfG vom 19.2.2002 – 2 BvG 2/00 – besprochen 
wurden, haben die Länder, auch Hessen, deutlich gemacht, dass es zur Verlagerung der 
Verantwortung auf den Bund nicht unbedingt einer Weisung bedarf. Vielmehr könne ein 
vom Bund gewünschtes Verwaltungshandeln durch das Land auf dessen Anerkennung 
des Geschäftsleitungs- und Direktionsrechtes des Bundes beruhen, weshalb das Land auf 
eine (förmliche) Weisung verzichten könne. 

Auch die umfangreiche Beratungsunterlage des BMU vom 17. April 2002, RS I 3 - 11820, 
spricht im Zusammenhang mit der konkludenten Sachkompetenzüberleitung - zu Recht - 
von einer „weisungslosen Kompetenzüberleitung“ (S. 24). Deutlich ist auch die Formu-
lierung in der BMU-Unterlage: „Dies (eine Oberleitung der Sachentscheidungsbefugnis) 
geschieht durch Weisung oder ein vorheriges Verhalten des Bundes, aus dem für das 
Land erkennbar wird, dass sich der Bund in bestimmte Verwaltungsverfahren „maßgeb-
lich“, d.h. regulierend einschalten werde.“ (S. 27). 

Folgerichtig wurde bei der 63. Sitzung des FAR als Problemfeld die „Möglichkeit einer 
Übernahme der Verantwortung für ein vom Bund gewünschtes Verwaltungshandeln der 
Länder ohne Weisung“ diskutiert (Ergebnisniederschrift S. 4 ff.). Das BMU sagte eine 
Prüfung darüber zu, ob es eine bundesaufsichtliche Verantwortung in solchen Fällen an-
erkennen könne (S. 6). Ebenso wurde in der Sitzung des Hauptausschusses am 4./5. Juni 
2002 (TOP 5) verhandelt. Im weiteren Fortgang wollte das BMU in der Hauptausschuss-
Sitzung im November 2002 zu dieser Frage berichten. Laut Beschlussprotokoll der Sit-
zung des LAA vom 21./22. November 2002 (TOP 4) wurde der Bericht für die nächste 
Sitzung des Hauptausschusses vorgesehen. 

Die Beratungsunterlage des BMU vom 20. November 2003, RS I 3 - 11 820/0, ging von 
einem fachlichen, rechtlichen und politischen Verantwortungsübergang ohne bundesauf-
sichtliche Weisung aus, der „im gleichen Umfang wie bei einer Weisung von einer finan-
ziellen Verantwortungsverlagerung begleitet“ sei (S. 6). Laut Protokoll wurde allerdings 
nach ergänzendem mündlichen Bericht des BMU und Diskussion festgestellt, dass die 
Vorlage „gegenstandslos“ sei. 

Die Auffassung, dass eine Überleitung der Sachkompetenz auf den Bund ohne Weisung 
erfolgen kann, lässt sich mit hinreichender Klarheit aus dem Urteil des BVerfG selbst 
begründen. Ohne das Urteil hier allzu breit darstellen zu wollen, sei darauf hingewiesen, 
dass das BVerfG explizit davon spricht, dass in dem zu entscheidenden Fall – im Gegen-
satz zu früheren Fallkonstellationen, in denen es eindeutig Weisungen gab – der Bereich 
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betroffen war, der einer Weisung „vorgelagert“ sei (Rdnr. 87 – nach juris). Unstreitig 
ist, dass die Sachkompetenz auch konkludent übergeleitet werden kann (Rdnr. 70, 75, 79, 
90). Zudem führt das BVerfG ausdrücklich aus, dass es auf die Beurteilung nach dem 
Empfängerhorizont ankommt (Rdnr. 80). Schließlich bedarf die Sachkompetenzüberlei-
tung keiner Förmlichkeiten (ebd.). 

Aus alledem ergibt sich, dass eine Überleitung der Sachkompetenz entgegen der Auffas-
sung des BMU, wie sie in dem Schreiben vom 10.06.2011 zum Ausdruck kommt, auch 
ohne Weisung erfolgen kann. 

IV. Dass dem Verwaltungshandeln eine Verständigung der Bundeskanzlerin und der Mi-
nisterpräsidenten voranging, worauf Herr Minister Dr. Röttgen in seinem Schreiben vom 
17.06.2011 hinweist, ist zutreffend, meines Erachtens für die Frage der Sachkompetenz-
überleitung durch das BMU aber unerheblich. Entscheidend ist, dass das zuständige 
BMU diesen politischen Beschluss in eine rechtliche Weisung umgesetzt hat. Diese Posi-
tion hat das Land in den Klageerwiderungen vom 31.05.2011 eingenommen. Die Klage-
erwiderungen sind dem BMU bekannt. 

Eine „gemeinsame Entscheidung zum aufsichtlichen Handeln gegenüber dem Betreiber 
des Kernkraftwerks Biblis“, von der das BMU nun spricht, kann es nach den Ausführun-
gen des BVerfG nicht geben. Jedenfalls nicht in Form einer gemeinsamen Wahrnehmung 
einer Zuständigkeit. Das BVerfG verlangt eine klare Zuordnung der Entscheidungsbe-
fugnis, die nur beim Bund oder beim Land liegen kann. Da das BMU sich maßgeblich re-
gulierend in das Verwaltungsverfahren eingeschaltet hat, was ja in der Idee der „ge-
meinsamen Entscheidung“ deutlich zum Ausdruck kommt, aber auch durch die Zielstel-
lung des einheitlichen Verwaltungshandelns, der Vorgabe von Rechtsgrundlage und Be-
gründung des Verwaltungsakts und die weitere Steuerung des Überprüfungsprozesses, ist 
klar, dass das BMU die Sachkompetenz selbst ausgeübt hat und dass das Land Hessen 
aus seiner Sicht von einer Übernahme der Sachkompetenz durch den Bund ausgehen 

durfte. […]561 

In einem weiteren Vermerk führte die Fachabteilung aus, welche Umstände für die 
Sachkompetenzausübung des Bundes sprechen: 

[•] Die Verständigung zwischen BK und MPs steckte die politische Linie ab, ersetzte aber 
nicht das Verwaltungshandeln der zuständigen Ressortminister. 

• Der zuständige Bundesminister verkündete vor einem Treffen der Ressortminister öf-
fentlich, auf welcher Rechtsgrundlage in welcher Art und Weise gehandelt werde. 

• Eine „gemeinsame Entscheidung zum aufsichtlichen Handeln“ kann es nicht geben. 
Wenn das BMU (mit-)entscheidet, dann entscheidet es stets als Aufsichtsbehörde. Kom-
petenzen müssen immer eindeutig ausgeübt werden. 

• BMU legte Wert auf gleiches Handeln in allen betroffenen Bundesländern (zentrale 
Steuerung). 

                                                 
561 HMUKLV III, S. 1076 ff.  
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• BMU verfasste den Text der Anordnungen. Die Länder übernahmen diesen im Wesent-
lichen unverändert. 

• BMU lenkte maßgeblich den Begutachtungsprozess (Auswahl des Gutachters und For-
mulierung des Auftrags). 

• Begutachtungsergebnisse waren Beratungsunterlage für RSK. 

• RSK übergab die Stellungnahme an das BMU. 

Das BMU lehnt die Anerkennung der Ausübung der Sachkompetenz ab. Es geht von einer 
„gemeinsame(n) Entscheidung zum aufsichtliehen Handeln“ aus. 

Die unterschiedlichen Auffassungen lassen sich mit der Rechtsprechung des BVerfG da-
hin gehend auflösen, dass es auf die Sicht des Empfängers ankommt (BVerfG, Urteil vom 
19.02.2002, 2 BvG 2/00). Nach Auffassung des Landes Hessen durfte Hessen angesichts 
der Umstände der Überzeugung sein, dass der Bund seine Sachkompetenz ausgeübt habe. 

[…]562 

Der Zeuge Günther Veit hat zu seinem Verständnis über die Verantwortlichkeiten von 
Bund und Ländern ausgesagt: 

Für mich war die Entscheidung getroffen, aufgrund welcher Tatsachen auch immer; das 
konnte ich nicht überblicken, auf welchen Sachverhalt. Irgendwelche Gründe wird es ge-
geben haben. Außer denen, die mir da schriftlich entgegenkamen, hatte ich nichts in der 
Hand.  

Mir hat es sich so dargestellt, dass Herr Röttgen schon öffentlich verkündet hat: Es ist 
entschieden worden, in bestimmten, von ihm namentlich benannten Kernkraftwerken 
nach § 19 Abs. 3 den Betrieb einstweilen einzustellen. – Das ist am Dienstagvormittag 
schon in einer Pressekonferenz verkündet worden. Die Entscheidung war daher für mich 

getroffen.563 

Zur Frage, ob das Schreiben vom 16. März 2011 eine Weisung des Bundes war, hat der 
Zeuge Günther Veit dem Ausschuss erklärt: 

In unserem Sprachgebrauch wechselt das hier und da. Wir haben das in manchen 
Schriftsätzen als „Weisung“ bezeichnet, manchmal eben auch nicht. Das war mit dem 
Bund jeweils umkämpft, ob man das „Weisung” nennen darf oder nicht. Man kann das 
rechtlich bestimmt verschieden sehen. 

Entscheidend für meine Begriffe ist die Übernahme der Sachkompetenz. Ob das durch 
eine Weisung, die man auch als „Weisung“ bezeichnet, geschieht, ist für meine Begriffe 
unerheblich. […] 

                                                 
562 HMUKLV XV, S. 455 ff. 
563 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 58 f. 
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Dass das eine Vorgabe ist, die wir zu erfüllen haben. Wenn man das „Weisung” nennt, 
hätte ich das klar als „Weisung“ benannt, ja. Jetzt im Sprachgebrauch benutzen wir die 
Ausdrücke: „Das war eine Vorgabe des Bundes“, oder „Er hat die Sachkompetenz über-

nommen.“ Rechtlich meine ich jedenfalls immer dasselbe.564 

Und weiter: 

 […] Für mich kommt es auch heute noch letztlich nicht darauf an, ob es eine Weisung ist 
und ob man das als „Weisung“ bezeichnet, sondern darauf, ob die Sachkompetenz über-
nommen worden ist. Daran hängt nämlich die Verantwortung. Wir sind in der Atomver-
waltung in der Bundesauftragsverwaltung. Das heißt: Zunächst einmal liegen die Sach-
kompetenz und die Wahrnehmungskompetenz bei den Ländern. Das ist so lange der Fall, 
bis der Bund sie an sich zieht. Das hat er in der Vergangenheit des Öfteren getan, und 
zwar in Form einer Weisung, weil es zwischen Bund und Land gegensätzliche Positionen 
gab. Das ist mehrfach passiert. Dann hat er eine Weisung geschrieben. Darüber stand 
dann: „Art. 85 Abs. 3. Ich weise Sie an …“ Das haben wir in Hessen gehabt, das gab es 
aber auch in anderen Ländern. Das ist dann eine klare Sache. Da hat man eine Weisung 
nach Art. 85 Abs. 3. 

Es gab aber auch andere Fallgestaltungen, in denen die Frage der Sachkompetenz, der 
Übernahme und der Verantwortung eine Rolle spielte. Wenn man diese Weisungsfälle in 
den Entscheidungssammlungen des Bundesverfassungsgerichts nachliest, steht darin 
eben, dass der Bund die Sachkompetenz jederzeit an sich ziehen kann. Das kann er auch 
durch das Mittel der Weisung tun. 

Jetzt hatten wir den Fall der schon erwähnten Konsensvereinbarung im Jahre 2000. Da 
hat der Bund mit den EVUs verhandelt; auch das kam schon zur Sprache. Da hat das 
Land Hessen gesagt: Es ist schön und gut, wenn das so gut läuft. Aber wieso verhandelt 
eigentlich der Bund über die Nachrüstungsprogramme von Biblis A? Das ist doch im 
Land Hessen. Das ist doch in der Zuständigkeit des Landes Hessen. Wir sehen nicht ein, 
dass der Bund an uns vorbei verhandelt, und wir nicht am Tisch sitzen, sodass wir gar 
nicht wissen, was passiert. 

Da hat das Land Hessen Verfassungsklage erhoben. Das Bundesverfassungsgericht hat 
gesagt: Bis jetzt gab es immer gegensätzliche Positionen zwischen Bund und Land, als 
wir die Atomaufsichtsverwaltung zu beurteilen hatten und hierzu unsere Rechtsprechung 
entwickelt haben. Jetzt haben wir einen Fall, bei dem es einmal nicht zu einer Weisung 
kam. Wir hatten gar nichts miteinander oder gegeneinander an Punkten. Der Bund hat 
von sich aus agiert. Da müssen wir unsere Rechtsprechung fortentwickeln. – Da ist ge-
sagt worden: Der Bund kann die Sachkompetenz auch ohne Weisung an sich ziehen.  

Das ist für meine Begriffe nach wie vor der entscheidende Punkt, auch wenn es um die 
Verantwortung und die Haftungsfrage geht. Deswegen steht diese Frage im Zentrum. 
Wenn es eine Weisung ist, ist es ganz klar. Dann hat man ein Heimspiel. Wenn „Art. 85 
Abs. 3“ darüber steht, ist es ganz klar. Aber es geht eben auch die Sachkompetenzüber-
nahme mit Folge der Haftungsübernahme in anderer Form. Wenn nicht klar geworden 
ist, was der Bund eigentlich beabsichtigt hat – – […] 
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Der Fall war für meine Begriffe nicht so gelagert, dass man eine Weisung im Sinne einer 
gegensätzlichen Positionierung brauchte. Es gab einen gemeinsamen Beschluss. Es gab 
eine gemeinsame Zielrichtung. Daher gab es zunächst einmal keine gegensätzlichen Inte-
ressen, sondern man wollte das Gleiche. Jetzt ist nur die Frage: Wer handelt? Zieht der 
Bund die Sache an sich und sagt: So wird es gemacht? Ich meine: Einige Umstände spre-
chen dafür. Er wollte eine einheitliche Verwaltungspraxis haben; das hat er ausdrücklich 
geschrieben. Es soll in allen Ländern genau gleich gemacht werden. Der Bund kann auch 
entscheiden. Herr Röttgen hat es gesagt, und nach der Verfassung ist es auch so. Wenn 
er das tut und sich die Länder nicht dagegen positionieren, braucht er keine Weisung zu 
erteilen. Wenn ein Land gesagt hätte: „Weise mich an, ich mache das nicht, was du da 
tust“, hätte er eine Weisung machen müssen. Allerdings sind Länder verpflichtet, Wei-
sungen umzusetzen. Wenn der Bund das so haben möchte, sind die Länder zunächst ein-

mal verpflichtet, das umzusetzen.565 

Auch nach Auffassung des Prozessvertreters des Landes Hessen, dem Zeugen Siegfried 
de Witt, nahm das Bundesumweltministerium ohne förmliche Weisung seine Sachkom-
petenz war: 

„[…] Ich hatte gesagt: „Weisung im Sinne einer verbindlichen Anordnung in Ausübung 
der Sachkompetenz“. Das war meine Definition, wie ich jetzt meinen Begriff „Weisung“ 
hier verstehen will. 

Die förmlichen Weisungen – – Da steht natürlich oben drüber: „Weisung“ und entspre-
chend dann auch mit Bezug auf das Grundgesetz und dann mit entsprechenden Ausfüh-
rungen. – Diese Art Weisungen gab es früher auch einmal gegenüber dem Land Hessen, 
mehrere. Auch gegenüber dem Land Niedersachsen gab es schon so viele davon in dieser 
Form, in dieser Förmlichkeit. 

Aber jetzt muss man Folgendes bedenken: Das Bundesverfassungsgericht stellt nicht auf 
diese Förmlichkeit ab, sondern stellt darauf ab, ob der Bund die Sachkompetenz an sich 
gezogen hat; weil unterschieden wird bei der Bundesauftragsverwaltung zwischen der 
Sachkompetenz und der Wahrnehmungskompetenz. 

Wahrnehmungskompetenz ist derjenige, der nachher zu handeln hat, den Verwaltungsakt 
zu unterschreiben und zu erlassen hat. Das ist immer das Land. Aber die Sachkompetenz 
ist die Entscheidung in der Sache. Diese Entscheidung in der Sache kann auch formlos 
ausgeübt werden, an sich gezogen werden. Der Bund kann jederzeit ohne Angabe von 
Gründen die Sachkompetenz an sich ziehen und kann sie auch in einer Weise ausüben, 
wie er grundsätzlich das selbst entscheidet. Er kann Ihnen also dann genau vorgeben, 
wie Sie als Land zu formulieren haben. Er hätte z. B. in dem Prozess vorschreiben kön-
nen, was wir vorzutragen haben und was wir nicht vorzutragen haben. Das alles kann er 
aufgrund der Ausübung seiner Sachkompetenz. Da muss er nicht jedes Mal drüber-
schreiben: „Hier ergeht folgende Weisung“, sondern da kann er eben auch eine höfliche 
Formulierung wählen und sagen: „Ich bitte“. […] 
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Aber die Ausübung der Sachkompetenz ist ja das Entscheidende. Und in Ausübung der 
Sachkompetenz hatte er entschieden und vorgegeben, und damit hatte das Land zu befol-

gen.566 

Ausgehend von den öffentlichen Ankündigungen der damaligen Bundesregierung, dem 
Ablauf der Entscheidungsfindungsprozesse und der Bewertung durch die Fachabteilung 
ging die Hausleitung im hessischen Umweltministerium davon aus, dass das Bundes-
umweltministerium von vornherein die Sachkompetenz für den gesamten Vorgang trug. 
Die Zeugin Ute Stettner hat in diesem Zusammenhang ausgesagt: 

Im Prinzip ist das gar nicht groß diskutiert worden. Das war von Anfang an klar. Da-
durch, dass der Bund auch das Moratorium sozusagen angekündigt hat sowie den Län-
dern Rechtsgrundlage und Begründung vorgegeben hat, ist das im Prinzip von Anfang an 
klar und auch völlig unstrittig gewesen. […] 

Ich habe in der Zeitung gelesen, dass der Bundesminister Röttgen das anders gesehen 
hat. Wenn man sich aber – ich hole jetzt einfach einmal aus – die Zeit von damals an-
schaut: Am Samstag nach Fukushima hat die Kanzlerin angekündigt, dass es Sicher-
heitsüberprüfungen gibt. Am Montag hat die Kanzlerin mit Herrn Westerwelle angekün-
digt, dass es ein Moratorium mit Sicherheitsüberprüfung gibt. Am Dienstag nach dem 
Treffen mit den Ministerpräsidenten hat der Bundesminister Röttgen die Rechtsgrundlage 
verkündet, auf deren Basis das stattfinden soll. Dann hat das Bundesumweltministerium 
ein Schreiben übersandt, in dem es die Rechtsgrundlage und die Begründung vorgegeben 
hat und um einen einheitlichen Verwaltungsvollzug gebeten hat. Die haben eben nicht 
gesagt: „Also, passt einmal auf“, die haben sich nicht in der Runde hingesetzt und haben 
gesagt: „Wir machen jetzt einmal ein Moratorium, und ihr guckt einmal alle, wie ihr das 
ausgestaltet“, sondern die haben konkret vorgegeben, wie das aussehen soll, nämlich 
welche Rechtsgrundlage und Begründung genutzt werden sollen und dass es alle Länder 
gleich machen sollen. 

Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was noch hätte passieren müssen, dass die Länder davon 
ausgehen sollten, dass sich der Bund den Hut aufgezogen hat. Der Bund hat das im Kon-
zert mit den Ländern gemacht, aber er war immer der Dirigent in der ganzen Geschichte. 
[…] 

Das war zu jeder Zeit die Auffassung sowohl der Hausleitung als auch die der Fachabtei-

lungen. Ja.567 

Der Zeuge Mark Weinmeister hat dies dem Ausschuss gegenüber ganz ähnlich be-
schrieben: 

Bis zu dieser Zeit, bis zum Juni, hat der Bund immer, wenn wir Fragen hatten und nach 
einer Weisung bzw. nach verfahrensleitenden Maßgaben gefragt haben, diese beantwor-
tet und gesagt: Ihr müsst das so, so oder so machen. – Danach ging dann plötzlich, 
nachdem wir noch einmal gefragt hatten: „Wie sieht es jetzt aus? Was passiert, wenn das 
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dreimonatige Moratorium vorbei ist, aber das Gesetz noch nicht gilt? Was machen wir in 
der Zwischenzeit?“, die Diskussion mit dem Bund los, so nach dem Motto: „Wir sind 
doch gar nicht zuständig, wir haben keine Vorgaben gemacht, das müsst Ihr schon selber 
entscheiden bzw. selber machen.“ Das war dann schon ein wenig komisch bzw. hatte 
nichts mit dem zu tun, was vorher passiert ist und wie vorher das gesamte Verfahren ge-
laufen ist. Und seitdem gab es da – also seit Juni 2011 – eine unterschiedliche Bewertung 
in der Frage, wer den Hut aufgehabt hat. Darüber, muss ich sagen, haben wir uns alle 
sehr gewundert, weil das vorher überhaupt nie ein Thema war, sondern wir immer gesagt 
haben: Klar, wir arbeiten nach Vorgabe des Bundes, und wir setzen das um, was verein-
bart ist. – Deswegen ist die Diskussion, die jetzt stattfindet, eine, die zumindest mit dem, 
was ich in diesen Tagen zwischen dem 11. und 18. März wahrgenommen habe, eigentlich 
nur noch wenig gemein hat. Deswegen wird es von mir jetzt auch völlig anders gesehen 
als das, was ich zumindest in den öffentlichen Einlassungen der Kollegen von der Bun-
desebene in den Zeitungen gesehen habe. Das war nicht meine Wahrnehmung. Das ist 
auch nicht das, wie die Atomabteilung uns dort immer wieder auch vorbereitet hat auf 
diese Fragen, und das entspricht auch nicht den Schreiben, die sie für uns vorbereitet hat 
und die wir dann auch an das BMU geschickt haben. Ohne Widerspruch. Ich erinnere 
nur an das von Ende März. Das ist für mich schon wichtig, das hier auch deutlich auszu-
drücken, dass das so war. […] 

Also wenn man sich anschaut, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist, dann sehe 
ich nicht nur eine politische Mitverantwortung des Bundes, sondern eine politische Ver-
antwortung des Bundes. Ich kann nur noch einmal darauf hinwiesen: Die Kanzlerin hat 
am Montag deutlich gesagt: Wir werden die Sicherheitsüberprüfung machen. – Es ist ge-
sagt worden, das Moratorium ist verkündet worden, ohne dass vorher irgendwelche Dis-
kussionen zwischen der Regierung und den Ländern stattgefunden haben. Die Kanzlerin 
hat eingeladen zum Gespräch am Dienstagmorgen, also nicht die Ministerpräsidenten, 
sondern die Bundesregierung. Der Bundesumweltminister war da. Danach, um zwölf 
Uhr, hat das Bundesumweltministerium zum Gespräch eingeladen und hat gesagt: Wir 
geben euch eine Vorgabe, nach der ihr umsetzen könnt bzw. müsst. – Und dann ist die 
Reaktor-Sicherheitskommission, die RSK, in die Überprüfung mit eingebunden worden. 
Das ist eine Institution des Bundes. Der Bund hat ständig die Vorgaben gemacht, hat 
eingeladen, hat die Führung übernommen in diesem gesamten Bereich und sagt am 
Ende, wir haben eine politische Mitverantwortung – wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, Herr Vorsitzender. Das ist für mich die politische Verantwortung, die er dort über-
nommen hat. 

Also, alle Maßnahmen gingen immer auf Initiative des Bundes aus, und die Länder haben 
es dann nach ihren jeweiligen Besonderheiten, die sie haben – die einen haben einen, die 
anderen haben zwei Kraftwerke gehabt –, umgesetzt. Also, eine politische Mitverantwor-
tung hört sich so an: Die Länder haben die Verantwortung gehabt, und wir sind ganz 

freundlich, und wir sind nicht ganz unschuldig. – Damit kann ich nichts anfangen.568 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat gegenüber dem Ausschuss die Ansicht aller fachlich und 
politisch Verantwortlichen im hessischen Umweltministerium, dass das Bundesum-
weltministerium im gesamten Vorgang der vorübergehenden Stilllegung der sieben 
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ältesten Kernkraftwerke und der Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung aller deut-
schen Kernkraftwerke die Sachkompetenz ausübte, ausdrücklich bestätigt: 

Für uns war immer klar, dass wir im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung handeln, 
und deshalb war im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung durch das, was uns der Bund 
alles vorgegeben hat, eine Weisung in der Form, dass jemand angewiesen wird, der sich 
einem Verfahren widersetzt, nicht notwendig; aber die Wirkung dessen, was der Bund 
vorgegeben hatte, war so, dass wir umzusetzen hatten, was er uns vorgegeben hat. […] 

Es wurde eine öffentliche politische Debatte über das Thema Weisung geführt. Das war 
keine Debatte, die innerhalb des hessischen Umweltministeriums geführt wurde, weil für 
uns immer klar war, dass wir im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung das umzusetzen 
haben, was uns der Bund vorgibt. […] 

Wir haben das politisch mitgetragen, was der Bund entschieden hat. Wir haben im Rah-
men der Bundesauftragsverwaltung gehandelt, d. h. der Bund hatte die Sachkompetenz 

und wir die Wahrnehmungskompetenz.569 

Und weiter: 

[…] Nach unserer Einschätzung haben wir immer im Rahmen der Bundesauftragsver-
waltung gehandelt, was, wie gesagt, damals aber auch kein Streitthema gewesen ist, son-
dern es war für alle Beteiligten klar, dass der Bund die entsprechenden Entscheidungen 
getroffen hat, die entsprechenden Vorgaben gemacht hat. 

Es gab dennoch logischerweise auch ein Interesse des Bundes, aber auch der Länder, 
jetzt nicht in einer Streitsituation zu sein, sondern auch zu zeigen, dass man das politisch 
gemeinsam trägt. Deshalb gab es das Interesse, hier politisch gemeinsam nach außen zu 
treten und gerade in der aufgeregten Situation, wie sie damals war, ein geschlossenes 
Erscheinungsbild zu zeigen. 

Das ist aber die politische Frage. Bei der juristischen Frage war es immer so, dass es für 
uns vollkommen unbestritten war, dass wir im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung 
handeln und der Bund die entsprechenden Vorgaben macht. […]  

Da gab es zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel daran. Ich habe Ihnen ja eben den Ablauf 
geschildert, wie er von dem Samstag an war. Das war der 12. Das heißt, der Bund hatte 
von vornherein das Heft des Handelns in der Hand. Die Kanzlerin hatte am Samstag 
schon verkündet, dass es eine Sicherheitsüberprüfung geben würde, dass das auch ent-
sprechend Auswirkungen, soweit ich mich erinnere, auf das Jahr 2011 haben wird, nicht 
irgendwann einmal in ferner Zukunft, dass sie den Bundesumweltminister bitten würde, 
die zuständigen Minister der Länder entsprechend einzuladen. Dann gab es die nächsten 
Situationen, indem der Bund das Moratorium vorgegeben hatte, nicht nur das Morato-
rium, sondern die Sicherheitsüberprüfung selbst. Insofern war das nie – – Ich habe Ihnen 
unsere Einschätzung gegeben, indem wir ja sagten: Wir glauben, dass Biblis sicher ist, 
und wir glauben, dass wir die entsprechende Sicherheitsüberprüfung in der normalen, 
der regulären Revision machen können für Biblis A. Im Juni wäre das gewesen. Also wir 
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hatten da keine Eile gesehen, sondern unsere Einschätzung war, dass wir gesagt haben: 
Tsunami, Erdbeben kann es in dem Maße bei uns nicht geben. Die entsprechenden Si-
cherheitsüberprüfungen können dann im Laufe der regulären Revision gemacht werden, 
dass dann aber die entsprechenden Kraftwerke stillgelegt werden sollten für drei Mona-
te, und zwar kurzfristig, um die durchzuführen. Das war das, was der Bund vorgegeben 
hatte, und das war nicht das, was das hessische Umweltministerium entschieden hätte. 
Aus dem Grund heraus ist das Verfahren immer geführt und geleitet worden vonseiten 

des Bundes.570  

 

5. Ansicht der Hessischen Staatskanzlei 

 
Der Zeuge Dr. Oliver Franz hat gegenüber dem Ausschuss die Bewertung des hessi-
schen Umweltministeriums, dass das Bundesumweltministerium im damaligen Zeit-
raum die Sachkompetenz ausgeübt hatte, geteilt: 

Also die Grundsatzentscheidung – das ist letztlich eine politische – ist in einem Gipfel bei 
der Bundeskanzlerin am Wochenende getroffen worden, und dann hat das Bundesum-
weltministerium sichergestellt, dass es einen bundeseinheitlichen Vollzug gibt in allen 
Ländern, die betroffen waren. Damit war aus meiner Sicht eigentlich auch klar, dass der 
Bund die Sache an sich gezogen hat und ein einheitliches Vorgehen in allen Ländern 
ausdrücklich gewünscht wird. Das, was der Bund, also das Bundesumweltministerium, 
durchsetzen wollte, war auch getragen von einem breiten politischen Konsens, sodass 
eigentlich aus meiner Sicht an der Stelle auch kein messbarer, nennenswerter Spielraum 
mehr für die Länder bestanden hat. 

[…] Wenn der Bund das Verfahren an sich zieht, eine Weisung erteilt oder jedenfalls die 
Sachkompetenz an sich zieht, dann gibt es keinen Rechtsschutz des Landes dagegen. 
Dann hat das Land das umzusetzen. Da gibt es eben die Literatur. Da wird darüber spe-
kuliert – dazu kann man in den Kommentaren zu Art. 95 etwas nachlesen –, ob es da 
Grenzen gibt und wie die zu bemessen sind. Jedenfalls ist der Grundsatz – und das ist 
auch der Wille des Grundgesetzes –, dass es dort, wo es eine Bundesauftragsverwaltung 
gibt, der Bund letztlich entscheiden kann, wie verfahren wird. Wenn jedes Land sagen 
könnte: „Das wollen wir erst einmal überprüfen lassen“, dann hätte das dem Land Hes-
sen in den Neunzigerjahren sicher gut gefallen. Dem ist aber nicht so. Wenn der Bund 
eine klare Vorgabe macht, ist die umzusetzen, und dann gibt es eben auch keinen großen 
Spielraum für die Länder. Man sieht das auch daran: Wenn ich das richtig in Erinnerung 
habe – das weiß ich aber nicht mehr genau –, gab es in allen Ländern, die betroffen wa-

ren, das gleiche Verfahren.571 

Ebenso wenig hat die Zeugin Karin Gätcke bei den betroffenen Ländern einen eigen-
ständigen Handlungsspielraum gesehen: 
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Also noch einmal zu der Frage der Zuständigkeit Bund: Also eigentlich war für alle 
schon an dem Montag oder fast schon an dem Wochenende, als die ersten Pressemittei-
lungen rausgegangen sind, klar, dass der Bund für sich eine Entscheidung getroffen hatte 
und die Länder nach dem Motto: „Friss oder stirb“ nur noch folgen konnten. Wir hatten 
ja keinerlei Möglichkeit, da noch irgendetwas zu verändern oder sonst wie oder Vor-
schläge einzugeben, denn der Bund hat für sich die Entscheidung getroffen, und die Län-

der mussten folgen. Die hatten keinerlei Handlungsspielraum in dem Bereich. […]572 

 

6. Ansicht der Hessischen Landesregierung 

 
Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat gegenüber dem Ausschuss die 
Auffassung der Hessischen Landesregierung zur Verfahrenshoheit des Bundes wie folgt 
zusammengefasst: 

Ich lege besonderen Wert darauf, dass Hessen hier keinen Sonderweg beschritten hat, 
sondern im Geleitzug der anderen betroffenen Bundesländer die Vorgaben des Bundes 
umgesetzt hat. Um es bildlich zu beschreiben: Die Länder vollzogen die Willensentschei-
dung der Bundesregierung – nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

Genau diese Vorgabe des Bundes für die Einheitlichkeit der Umsetzung ist der entschei-
dende Punkt für die aufgeworfene Frage, wer letztlich das Risiko für eventuelle Scha-
densersatzforderungen zu tragen hätte, die aufgrund der Stilllegung geltend gemacht 
werden. Wer, wenn nicht der Bund, konnte durch seine Vorgaben in der Verfahrenslei-
tung sicherstellen, dass die betroffenen Länder einheitlich vorgehen? Der Bund bestimm-
te das Was, das Wie und auch das Wann.  

Das zeigt sich meines Erachtens bereits in dem viel zitieren Schreiben vom 16. März 
2011. Dort machte das zuständige Bundesumweltministerium deutlich, dass ein einheitli-
cher Vollzug durch alle betroffenen Länder sichergestellt werde solle. Das entsprach 
auch dem Ergebnis der politischen Diskussion, an der ich im Bundeskanzleramt teilge-
nommen hatte. Der Bund wollte sichergestellt haben, dass die Kernkraftwerke der betrof-
fenen Länder in einem einheitlichen und vom Bund gesteuerten Verfahren stillgelegt und 
überprüft werden. Damit hatte der Bund – – Oder besser und genauer: Damit hatte das 
Bundesumweltministerium deutlich gemacht, dass es die Verfahrensherrschaft an sich 
gezogen hat, so, wie es alle Empfänger auch verstanden haben und verstehen mussten. 

Dass es so verstanden wurde, zeigt schon, dass alle betroffenen Länder binnen drei Ta-
gen nahezu wortidentisch auf Grundlage des Schreibens des Bundesumweltministeriums 
ihre ältesten Kernkraftwerke stilllegten. 

Meine Damen, meine Herren, der einheitliche Vollzug sollte sichergestellt werden; dies 
ist geschehen. Das war auch nur konsequent, denn nur so konnte die Bundesregierung 
ihr beschlossenes und gegenüber der Öffentlichkeit verkündetes Moratorium überhaupt 
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durchsetzen. Es musste in den Ländern einheitlich umgesetzt werden, sollte es Bestand 
haben und die bundesweit bezweckte Signalwirkung auch erlangt werden. 

Ich möchte auch noch einmal klarstellen, dass das Einverständnis der Länder nichts da-
ran ändern kann, dass es die Bundesregierung war, die das Moratorium beschlossen hat-
te. Der Bund wollte entscheiden, er hat entschieden, und er war eindeutig auch verant-
wortlich für die Entscheidung. Die Aufgabe der Länder beschränkte sich darauf, diese 
Entscheidung gegenüber den Kraftwerksbetreibern umzusetzen. 

Noch eine Bemerkung zu dem viel zitierten Thema der Weisung: Da sich die Länder mit 
dem Bund einig waren, bedurfte es keiner formalen Weisung, da kein Land zu einer 
Handlung gezwungen werden musste. Gleichwohl bleibt es bei einer Entscheidung des 
Bundes und damit bei der Übernahme der Sachkompetenz durch den Bund mit der damit 
verbundenen Verantwortung. Alles in allem ergibt sich die Verantwortung des Bundes 
zum einen aus dem Kontext und den Gesamtumständen, insbesondere aber auch aus der 

Vorgabe vom 16. März 2011.573 

Auf Vorhalt der Schreiben vom 10. und 17. Juni 2011 hat der Zeuge Volker Bouffier die 
dort vorgetragene Auffassung des Bundesumweltministeriums entschieden zurückge-
wiesen: 

Ich kannte weder das erste Schreiben – also Wiesbaden Richtung Berlin –, noch das 
Antwortschreiben – Berlin Richtung Wiesbaden. Die kenne ich nicht; die habe ich auch 
nicht zu bearbeiten gehabt. Aber ich habe natürlich von der Umweltministerin erfahren, 
dass der Bund jetzt – für uns völlig unerklärlich und plötzlich – die Auffassung vertritt, 
wir könnten selbst entscheiden, was wir hier machen. Das fand ich völlig irritierend, und 
das hat bis dahin niemand so gesehen, ich bin sicher, auch keiner meiner Kollegen. Man 
muss sich ja einfach einmal vorstellen: Dagegen spricht ja geradezu alles. Die Bundes-
kanzlerin, der Vizekanzler, der Bundesumweltminister; der Wirtschaftsminister, der 
neben mir saß, alle erklären: „Wir haben entschieden; die Bundesregierung hat ent-
schieden: Alle sollen sicherheitsüberprüft werden. Wir machen ein dreimonatiges Mora-
torium.“ – Ganz klar. 

Wenn diese Interpretation richtig wäre, und es hätten jetzt drei Länder oder fünf Länder 
erklärt: „Nein, machen wir nicht; wir sehen die Welt anders, wir machen es nicht!“, was 
wäre denn dann eigentlich von der Sache noch übrig geblieben? Das ist doch geradezu 
absurd. Das Ganze lebte doch davon, dass man der Bevölkerung in ihrer aufgewühlten 
Situation sehr rasch eine Antwort geben wollte: „Wir haben verstanden. Wir müssen jetzt 
eine Sicherheitsüberprüfung machen.“ Es stand nie zur Diskussion, dass irgendjemand 
da noch was ändern wollte. Das wollte keiner; das konnte aber auch keiner. 

Also, auf Ihre Frage, ob ich mit so etwas gerechnet habe: Natürlich nicht. Es war völlig 
überraschend, und es war völlig unplausibel. Jeder, der sich ein bisschen mit den Ver-
hältnissen auskennt, weiß doch: Eine Bundesregierung tritt doch nicht vor die Bevölke-
rung und erklärt: „Wir machen jetzt Folgendes“, wenn sie damit rechnen müsste, dass 
die, die das jetzt vollziehen sollen, sagen: „Schön, dass Ihr das erzählt habt. Machen wir 
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aber nicht!“ Die hätten sich doch bis auf die Knochen blamiert. Das spricht doch gegen 
jede Lebenserfahrung. Ich bin nun lange genug dabei. Wenn dort jemand Bedenken ge-
habt hätte, dann hätte man versucht, die Bedenken auszuräumen, oder hätte sich in ir-
gendeiner Weise verständigt. Aber dass man sozusagen nach dem Gespräch im Kanzler-
amt sagt: „Ja, schauen wir einmal, was wir machen“, oder so, das ist doch völlig absurd. 

Ich kann diese Interpretation beim besten Willen nicht nachvollziehen.574 

 

V. Briefwechsel zwischen der Hessischen Landesregierung und der RWE AG 

 
Der Untersuchungsausschuss hat sich im Rahmen seines Untersuchungsauftrags mit 
einem Briefwechsel zwischen den Zeugen Dr. Jürgen Großmann und Volker Bouffier 
im Nachgang der Stilllegung von Biblis A und B auseinandergesetzt.  
 

1. Entwicklungen auf Bundesebene 

 
Am 30. Mai 2011 verkündete die Bundesregierung auf einer Bundespressekonferenz 
das Energiekonzept der Bundesregierung. Auf der Pressekonferenz erklärte der Zeuge 
Dr. Norbert Röttgen mit Blick auf die sieben vorübergehend stillgelegten Kernkraft-
werke, dass diese stillgelegt bleiben werden: 

Wir haben entschieden, dass die sieben älteren Kernkraftwerke plus Krümmel nicht mehr 
ans Netz gehen, also vom Netz bleiben. Das ist eine klare Entscheidung. Weiterhin haben 
wir für die anderen, bestehen bleibenden Kernkraftwerke klare späteste Endzeitpunkte 
festgelegt. Für die drei neuesten Kernkraftwerke – das sind Neckarwestheim II, Isar II 
und Lingen im Emsland – spätestens das Jahr 2022, die sechs verbleibenden gehen spä-
testens 2021 vom Netz. Die Daten, zu denen diese Kernkraftwerke vom Netz gehen, sind 
nicht konditioniert, stehen nicht unter dem Vorbehalt einer Revisionsklausel, sondern es 

besteht Klarheit für alle, insbesondere für Investoren, die nun wissen, woran sie sind.575 

Am 6. Juni 2011 verabschiedete das Bundeskabinett das neue Energiekonzept der Bun-
desregierung. In der Presseveröffentlichung heißt es zu den sieben ältesten Kernkraft-
werken: 

Die während des Moratoriums abgeschalteten sieben Kernkraftwerke sowie das Kern-
kraftwerk Krümmel werden nicht wieder ans Netz gehen. Bis Ende 2015 werden das 
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld, bis Ende 2017 das Kernkraftwerk Gundremmingen B, bis 
Ende 2019 das Kernkraftwerk Philippsburg 2 und bis Ende 2021 die Kernkraftwerke 
Grohnde, Gundremmingen C und Brokdorf vom Netz gehen. Die drei jüngsten Anlagen 

                                                 
574 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 118 f. 
575 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015 (dort Anlage 1). 
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Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 werden spätestens mit Ablauf des Jahres 2022 

abgeschaltet.576 

Entgegen dieser öffentlichen Ankündigungen der Bundesregierung, dass die sieben be-
reits stillgelegten Kernkraftwerke nach Ablauf des Moratoriums nicht wieder ans Netz 
gehen werden, hat der Zeuge Dr. Norbert Röttgen gegenüber dem Ausschuss erklärt, 
die sieben ältesten Kernkraftwerke hätten für einen Zeitraum zwischen Ablauf des Mo-
ratoriums und Inkrafttreten der 13. Atomgesetz-Novelle wohl wieder hochgefahren 
werden dürfen.577 
 
Der Zeuge Volker Bouffier hat in diesem Zusammenhang auf Vorhalt der Erklärung 
vom 30. Mai 2011 und auf die Frage, inwieweit die Hessische Landesregierung an den 
Entscheidungen zur endgültigen Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke beteiligt 
war, erklärt: 

Die Landesregierung, jedenfalls ich in Person, nicht. Ob die Umweltministerin davor 
eingebunden war, vermag ich nicht zu sagen. Nach meiner Erinnerung war es auch nicht 
Gegenstand unserer Beratungen hier. – Das Letzte kann ich nicht mit letzter Gewissheit 
sagen, aber ich erinnere mich daran nicht.  

Als stellvertretender Vorsitzender der CDU Deutschland weiß ich allerdings aus einer 
der so häufig stattfindenden Präsidiumssitzungen, dass die Absicht des Bundes bestand, 
sicherzustellen, dass die alten Meiler nicht mehr ans Netz gingen. Eine förmliche Beteili-
gung oder wie auch immer mit mir hat es jedenfalls nicht gegeben und nach meiner 
Kenntnis auch nicht mit dem Land Hessen. Aber es war eine Entscheidung der Bundesre-
gierung, die auf allgemeine Zustimmung stieß, auch bei uns, und die dann auch für mich 
maßgebend und entscheidend war.  

Aber, wie gesagt, eine Abstimmung oder gar Beteiligung und Zustimmung oder so etwas 
hat es nicht gegeben. […] 

Es sind fast die gleichen Worte wie damals bei der Pressekonferenz nach Fukushima 
auch: „Wir haben entschieden.“ Das war die Bundesregierung, und das war jetzt auch 
die Bundesregierung. Mir ist nicht bekannt, ob irgendein anderes Land beteiligt worden 
wäre; das kann ich mir eigentlich auch nicht denken. Aber für uns kann ich es jedenfalls 

ausschließen.578 

Anlässlich des Ablaufes des Moratoriums, der Vorlage des RSK-Abschlussberichtes 
und des Gesetzgebungsverfahrens zur 13. Atomgesetz-Novelle sprachen und korres-
pondierten die Zeugen Ronald Pofalla und Dr. Jürgen Großmann miteinander zu den 

                                                 
576 Bundesregierung, Weg zur Energie der Zukunft. 
abrufbar unter http://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Artikel/2011/06/2011-06-
06-energiewende-text-breg.html. 
577 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 60. 
578 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 131. 
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Auswirkungen unter anderem für die Netzstabilität in Deutschland.579 Der Zeuge Ro-
nald Pofalla hat hierzu ausgesagt: 

Zur Vorbereitung der Entscheidungen im Bundeskabinett, die ich in meiner Funktion als 
Kanzleramtsminister zu koordinieren hatte, gehörte zwangsläufig eine Vielzahl von Ge-
sprächen und Telefonaten, die nicht alle systematisch vom Kanzleramt erfasst und doku-
mentiert wurden. Ich habe nicht nur Gespräche geführt mit den verantwortlichen Bun-
desministern, sondern auch mit den Ministerpräsidenten der Länder, mit den Fraktionen 
der Regierungskoalition, mit der Opposition im Deutschen Bundestag, mit den Chefs der 
Staatskanzleien, mit Vertretern der Umweltverbände und -institutionen, mit der Zivilge-
sellschaft, mit der Ethikkommission, mit den Gewerkschaften, mit den kommunalen Spit-
zenverbänden, mit den Netzbetreibern, mit der Bundesnetzagentur, mit der Wirtschaft, 
mit den Konzernbetriebsratsvorsitzenden von E.ON, EnBW, RWE und Vattenfall und 
ganz selbstverständlich auch mit den großen Energieversorgungsunternehmen in 
Deutschland und den jeweiligen Vorstandsvorsitzenden. 

Es ging damals um nichts Geringeres als um die grundlegende Veränderung der Ener-
gieversorgung einer der größten Volkswirtschaften der Welt. Dabei wurden Themen wie 
der Netzausbau, die Förderung erneuerbaren Energien, die Grundlastfähigkeit, die Fra-
ge der Bezahlbarkeit für Verbraucher und Unternehmen, mögliche Auswirkungen auf die 
Klimaziele und vieles mehr angesprochen. Dies war und ist eine echte Gemeinschafts-
aufgabe, die von allen Beteiligten einen Beitrag fordert. Dementsprechend hat auch die 
Bundesregierung bei der Überarbeitung des Atomgesetzes dafür Sorge getragen, dass es 
weder zu einseitigen Benachteiligungen noch zu einseitigen Bevorteilungen Einzelner 
kommt und immer die Grundrechte und das Verhältnismäßigkeitsprinzip gewahrt sind. 
[…] 

Ich habe damals auch mehrmals mit dem Vorsitzenden von RWE gesprochen und telefo-
niert. Entsprechend meinem Terminkalender aus der damaligen Zeit ist es zu folgenden 
Kontakten und Telefonaten gekommen: erstens am Freitag, dem 29.04.2011, zu einem 
Gespräch im Kanzleramt, zweitens am Dienstag, den 03.05.2011, zu einem Telefonat 
zwecks Vereinbarung eines Folgetermins, drittens mangels terminlicher Alternativen, die 
ich nicht hatte, am Samstag, dem 07.05.2011, zu einem Abendessen in Hamburg mit 
unseren beiden jeweiligen Partnerinnen.  

Herr Großmann hatte damals nach meiner Erinnerung ein großes Bedürfnis nach Ge-
sprächen, wie die anderen Vorstandsvorsitzenden der Energieversorgungsunternehmen 
auch. Ich habe mit ihnen gesprochen und telefoniert, denn auch ich hatte Interesse an 
diesen Gesprächen, um die Einschätzung der Energieversorger zu einzelnen Aspekten der 
Energiewende zu erfahren. Naturgemäß ist es dabei um die Energiewende, um Energie-
mengen und um Laufzeiten gegangen. Es ging um die Energiepolitik der Zukunft, bei-
spielsweise um die Frage, ob sogenannte Kapazitätsmärkte die richtige Antwort für die 
Zukunft seien oder ob eine kleine strategische Reserve ausreichend sei. 

Ich erinnere mich noch sehr genau, dass mich damals vor allem interessiert hat, wie die 
Energieversorgungsunternehmen die Netzstabilität nach Abschaltung der sieben Kern-
kraftwerke einschätzen und wie sie den sogenannten Abbrand von Brennelementen be-

                                                 
579 Bundeskanzleramt, S. 54. 
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urteilen, beides übrigens Fragen – wenn Sie wollen, kann ich das nachher noch näher 
ausführen –, die für die Sicherheit der Energieversorgung in Deutschland von zentraler 
Bedeutung waren. Hätten wir nur eine einzige Frage damals falsch entschieden, wären 
wir sowohl in den Wintermonaten des Jahres 2011 zum Jahr 2012 als auch in dem Win-
ter des Jahres 2012 zum Jahr 2013 in fundamentale Probleme geraten. Deshalb waren 
diese Fragen Fragen, die ich jeweils auch mit den Vorstandsvorsitzenden der großen 
Energieversorgungsunternehmen klären wollte, was übrigens – auch das kann ich nach-
her ausführen; ich verzichte jetzt in diesem Stadium darauf – im Gesetzgebungsverfahren 
bis hin zur Bundesratssitzung an der einen oder anderen Stelle auch Auswirkungen ge-
habt hat, weil wir sicherstellen mussten, dass zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität zu 
jeder Zeit, zu jedem Monat die Energiesicherheit in Deutschland weiter vorhanden sein 
muss. Und der Verlauf der letzten Jahre zeigt ja, dass wir die Entscheidungen richtig ge-

troffen haben.580 

Die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat gegenüber dem Ausschuss erklärt, keine 
Kenntnis von Gesprächen zwischen ihrem damaligen Kanzleramtsminister und den 
Energieversorgungsunternehmen, speziell dem Zeugen Dr. Jürgen Großmann, gehabt 
zu haben.581 
 
Mit Schreiben vom 6. Juni 2011 wandte sich der Zeuge Dr. Jürgen Großmann an den 
Zeugen Volker Bouffier, der sich zu diesem Zeitpunkt in den USA aufhielt. In dem 
Schreiben heißt es wörtlich: 

[…] Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Herr Bouffier,  

der 15. Juni und damit der Tag, an dem wir Biblis B wieder anfahren könnten, rückt nä-
her. Herr Minister Pofalla sagte mir zu, mir bis dorthin wieder einen schriftlichen Be-
scheid zu geben, dass Sie ein evtl. Anfahren verhindern werden. Wann können wir mit 
diesem Schreiben rechnen? 

Grüße in die USA 

Ihr Jürgen Großmann.582 

Der Zeuge Dr. Jürgen Großmann hat dem Ausschuss den Hintergrund des Briefes wie 
folgt dargelegt: 

Dieser Kontakt war Ende Mai oder Anfang Juni; ich kann es nicht genau nachvollziehen. 
Es ging einmal darum, wie Gundremmingen B und C zu behandeln waren, zwei Blöcke, 
die mit einem halben Jahr Unterschied in Betrieb gegangen waren und die jetzt sehr 
unterschiedlich behandelt werden sollten. Es ging um vorhandene Reststrommengen in 
dem, was sich herausstellte, aber es ging nicht um irgendwelche rechtlichen Fragen. 

                                                 
580 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 123 f. 
581 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 17. Sitzung vom 06.11.2015, S. 60. 
582 Hess. Staatskanzlei, S. 76. 
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Ich habe natürlich, weil ich Rechtssicherheit haben wollte – – Ich war immer dafür, auch 
bei RWE wieder anzufahren, wollte aber nicht ein Wiederanfahren machen, wenn uns 
dann kurzfristig danach der Weiterbetrieb untersagt worden wäre. Das wäre wirtschaft-
lich sinnlos gewesen. Deshalb wollte ich genau hören: Werden wir Biblis A und B wieder 
betreiben können – Biblis A erst, wenn es umgebaut ist –, oder wird uns das untersagt 
werden? Diese Rechtssicherheit habe ich gesucht. […] 

Es hat in der fraglichen Zeit – – Man muss erst einmal sehen: Als ich bei RWE ausge-
schieden bin, sind alle Akten – alles, was den Vorstand betrifft – beim Unternehmen ver-
blieben. Ich habe also nichts mehr. Dann habe ich gebeten, mir zu sagen, wann ich in 
dieser Zeit mit Herrn Pofalla schriftlich verkehrt habe. Das waren vier Briefe. Davon 
ging einer über eine Sache in der Türkei, und einer ging – was war das andere? – über 
eine Vereinigung der großen EVUs auf der Welt, wo wir die Teilnahme eines Mitglieds 
der Bundesregierung an einer Konferenz erbeten hatten. Das Dritte weiß ich nicht. Nur 
einer hatte für das Moratorium Relevanz. Das war der Brief, auf den Sie abheben. 

Wir haben da sicherlich irgendwann einmal – ich weiß nicht – miteinander gesprochen, 
telefoniert. Das kann bei dem Abendessen bei uns gewesen sein. Ich habe gesagt: Wir 
möchten gern Rechtssicherheit; wir möchten gern schriftlich von der Bundesregierung 
und von der Landesregierung erfahren, wie wir uns zu verhalten haben. – Das habe ich 
als absolut legitim empfunden. Sowohl die Bundesregierung als auch die Landesregie-
rung haben diesem Ansinnen dann stattgegeben und haben uns das, was sie tun beabsich-

tigten, geschrieben.583 

Der Zeuge Dr. Jürgen Großmann hat zum Gesprächsinhalt bei dem von ihm erwähnten 
Abendessen mit dem Zeugen Ronald Pofalla mit Blick auf Biblis B weiter ausgesagt: 

Wahrscheinlich ist Biblis auch zur Sprache gekommen. Ich kann mich wirklich an die 
Details nicht mehr erinnern. Ich habe natürlich darauf gedrungen, möglichst große Rest-
laufzeiten für unsere Kraftwerke zu kriegen. […] 

Nein. Bei dem Abendessen haben wir eher über die zukünftige Energielandschaft, Rest-
laufzeiten, Verstromung von Mülheim-Kärlich-Mengen und solche Dinge geredet. […] 

So, wie ich es erinnere, ging es eher um die Frage, welche Reststrommengen den einzel-
nen Kraftwerken zugebilligt wurden. Da waren Ansätze da, welche Laufzeit man zugrun-
de legt und welche Menge Strom noch herauskommen konnte. Darum ging es, aber nicht 
um einzelne – – Es ging um Gundremmingen B und Gundremmingen C. Das war für 
mich eine schreiende Ungerechtigkeit, denn Gundremmingen B wurde zu schlecht be-

handelt.584 

Über Fragen des Schadensersatzes oder die Klage der RWE AG sei anlässlich des 
Abendessens nicht gesprochen worden.585 Der Zeuge Ronald Pofalla habe ihm aber 

                                                 
583 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 88; 114. 
584 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 91; 108. 
585 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 91 f; 108; Stenografischer Bericht-
UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 151. 
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einen schriftlichen Bescheid zugesichert, der das Wiederanfahren von Biblis B untersa-
gen sollte.586  
 
Auf Nachfrage, warum der Zeuge trotz der eindeutigen Verlautbarungen der Bundesre-
gierung, dass die sieben ältesten Kernkraftwerke vom Netz bleiben werden, dies schrift-
lich haben wollte, hat der Zeuge Dr. Jürgen Großmann erklärt: 

Nur weil das in der Zeitung steht, ist das ja für uns nicht verbindlich gesagt worden. Ich 

wollte das gern schriftlich haben.587 

Auf erneute Nachfrage, ob er denn von der Pressekonferenz nichts mitbekommen habe, 
antwortete der Zeuge: 

Sicher habe ich das mitgekriegt. Aber Entschuldigung, Sie können mir unterstellen, was 
Sie wollen. Ich kann Ihnen nur sagen: Ich wollte gerne – und das war mir zugesichert 
worden – schriftlich beschieden haben, dass die zuständigen Ministerien ein Wiederan-

fahren nicht zulassen würden.588 

Und auf die Frage, ob es denn üblich sei, sich bei Fragen, die einzelne Kraftwerke be-
treffen, direkt an den Ministerpräsidenten zu wenden, erklärte er: 

Die Republik glaubte zu dem Zeitpunkt, Deutschland stünde kurz vor einem Atomunfall. 
Es war eine große Hysterie. Und wenn da irgendjemand ein Kernkraftwerk an- und ab-
fahren wollte, dann waren das schon Dinge, die eine hohe politische Bedeutung hatten. 
Deshalb war es, glaube ich, normal, dass es einen Briefwechsel zwischen dem Minister-

präsidenten und mir dazu gab.589 

Der Zeuge Dr. Jürgen Großmann hat in diesem Zusammenhang auch erklärt, dass ein 
Grund der Bitte nach einem schriftlichen Bescheid gewesen sei, sich gegenüber den 
eigenen Aktionären abzusichern.590 
 

Der damalige Kanzleramtsminister Ronald Pofalla hat zum Gesprächsinhalt mit dem 
Zeugen Dr. Jürgen Großmann bestätigt, dass Biblis B bei dem Abendessen am 7. Mai 
2011 keine zentrale Rolle spielte: 

Ich kann die drei Themen, die mich interessiert haben – das Interesse war bei den dreien 
gleich – noch einmal benennen. Mich haben die Frage der Netzstabilität, die Frage der 
strategischen Reserve und der Abbrand von Brennelementen interessiert. Alle drei, jedes 
für sich, hätte dazu führen können, wenn wir nicht entsprechend reagiert hätten, dass 
diese Energiewende nicht sicher hätte umgesetzt werden können – zum Teil mit fatalen 
Folgen. Das waren die drei Fragen, die mich interessiert haben. […] 

                                                 
586 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 89. 
587 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 95. 
588 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 95. 
589 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 100. 
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Es ging um alle Kraftwerke, insbesondere am Anfang um die sieben Moratoriums-
Kraftwerke. Aber diese Fragen – auch das können Sie den Akten des Kanzleramtes ent-
nehmen –, also wie man mit Reststrommengen umgeht, wie man Reststrommengen be-
rechnet, welche Auffassung die Unternehmen dazu vertreten, welche Auffassung die 
Netzbetreiber dazu vertreten, all das finden Sie in den Akten. Das haben die auch mitge-
teilt. 

Noch einmal: Zu dem Zeitpunkt interessierten mich andere Fragen, und ich kann mich 
auch nur daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, zumal es wiederum nicht 
zu meinen Aufgaben gehörte. Um bei Ihrem Beispiel zu bleiben: Die Fragen, wie man am 
Ende die Übertragbarkeit der Strommengen berechnet und in welchen Intervallen die 
stattfinden, sind fachlich vom Bundesumweltministerium vorbereitet worden und nicht 
vom Kanzleramt, weil es dafür gar nicht zuständig ist. Wenn Sie also fragen „Ist dabei 
auch über Biblis geredet worden?“: Ja, es ist über alle sieben Kraftwerke geredet wor-
den, also wird auch über Biblis geredet worden sein. Nach meiner Erinnerung spielte Bi-

blis aber an diesem 7. Mai – das war Ihre Frage – absolut keine Rolle, absolut keine.591 

Jedoch hat der Zeuge Ronald Pofalla in seiner Befragung vehement bestritten, Zusiche-
rungen nach einem schriftlichen Bescheid gegenüber dem Zeugen Dr. Jürgen Groß-
mann abgegeben zu haben: 

[…] Was darüber hinaus vor fast vier Jahren im Detail Inhalt der Gespräche war und 
was nicht, kann ich Ihnen natürlich im Einzelnen nicht mehr sagen. Was ich aber aus-
schließen kann – darauf lege ich größten Wert –, ist, dass ich damals unter keinen Um-
ständen irgendwelche Zusagen oder Absprachen gemacht habe, um die Energieversorger 
für Klageverfahren in eine bessere Position zu versetzen. Das ist allein schon aufgrund 
der nicht vorhandenen Zuständigkeit des Kanzleramtes und der Arbeitsweise des Kanz-
leramtes eine abwegige Behauptung. Dafür gab es im Übrigen auch gar keinen Grund. 
Wir haben im Gegenteil alles dafür getan, um die Energiewende rechts- und verfassungs-
sicher auszugestalten. 

Natürlich werde ich auch mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier an-
lässlich von Zusammentreffen der Ministerpräsidenten im Kanzleramt, anlässlich von 
Vorabendtreffen vor den Bundesratssitzungen, aber auch von anderen Zusammentreffen 
über die Energiewende geredet haben, wie mit anderen Ministerpräsidenten der Kern-
kraftstandortländer auch.  

In den von mir eingesehenen Akten des Kanzleramtes befinden sich die von Herrn Groß-
mann und Herrn Bouffier vom 6. und vom 13. Juni 2011 verfassten Briefe nicht. Ich kann 
mich nicht erinnern, diese Briefe jemals gesehen noch mit irgendjemandem darüber ge-
sprochen zu haben. Ich betone noch einmal: Meine Akteneinsicht im Kanzleramt hat er-
geben, dass in den Akten des Kanzleramtes, die ich eingesehen habe und die den Um-
stand dieses Untersuchungsgegenstandes des Ausschusses vollumfänglich enthalten, die-
se Briefe nicht vorhanden sind. 
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Meine Termine mit Herrn Großmann haben nachweislich meines Terminkalender alle 
zwischen dem 29.04.2011 und dem 07.05.2011 stattgefunden. Die Briefe sind jedoch vom 

06.06.2011 und vom 13.06.2011 und somit einen Monat später entstanden. […]592 

Auf Nachfrage, ob er dem Zeugen Dr. Jürgen Großmann gegenüber die in dem Schrei-
ben vom 6. Juni 2011 behauptete Zusage gegeben habe, hat der Zeuge Ronald Pofalla 
auch dies verneint: 

Ich habe Herrn Großmann gar nichts zugesichert. Das hätte ich auch nie getan, denn da-
rum ging es gar nicht. Es ging bei der Energiewende darum, dass wir sie tatsächlich am 
Ende sicher umsetzen. Dazu brauchte ich Informationen der Energieversorger – die habe 
ich mir bei den vier Vorstandsvorsitzenden auch geholt –, die im Wesentlichen auf die 
Netzstabilität abzielten. Und was heute ein bisschen vergessen ist: Auch der Abbrand von 
Brennelementen spielte in dem Zusammenhang eine Rolle. Jetzt müssen Sie ja sehen, ich 
möchte das nur einmal erläutern – – […] 

 Ich kann mich an keine Zusicherung erinnern. Für eine solche Zusicherung gab es auch 
gar keine Veranlassung. Die EVUs wollten die Energiewende nicht, und wir wollten sie. 
Wozu sollten wir irgendetwas verabreden? Im Vollzug, der Umsetzung und der Entste-
hung der Gesetze musste ich dafür sorgen, dass wir Gesetze im Kabinett zur Vorlage be-
kommen, die am Ende sicherstellen, dass diese Energiewende gelingt. Ich will noch ein-
mal daran erinnern: In einer der größten Industrienationen der Welt war das ja keine 
Kleinigkeit. Ich behaupte: in der Legislaturperiode das innenpolitisch mit Abstand größte 
und ambitionierteste Projekt. […] 

Ich will noch einmal etwas zur Plausibilität sagen: Ich wäre der falsche Adressant gewe-
sen. Ich konnte funktionell irgendwelche Zusagen unter keinen Umständen machen, we-
der für das Land Hessen – aber auch nicht für die anderen Standortländer –, noch für 
das zuständige Ministerium. 

Nun habe ich natürlich häufig erlebt, dass ich Adressat von Anliegen war, die eigentlich 
beim Kanzleramt komplett falsch positioniert waren. Aber ich hätte – davon bin ich über-
zeugt, ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben – 
üblicherweise auf das zuständige Ministerium verwiesen, wie ich das dutzendfach an an-
deren Stellen getan habe, wo ich mit Sachen konfrontiert wurde, die nicht im Kanzleramt 
ressortieren, da habe ich immer auf die Fachministerien verwiesen. 

Also, meine Vermutung ist: Wäre ich darauf angesprochen worden, hätte ich auf das zu-
ständige Umweltministerium auf der Bundesseite verwiesen, und auf der Länderseite auf 

das zuständige Land Hessen.593 

Auf weitere Nachfrage hat der Zeuge Ronald Pofalla erklärt, mit dem Hessischen Mi-
nisterpräsidenten nicht über den Sachverhalt gesprochen zu haben.594 Der Zeuge Dr. 
Norbert Röttgen war nach eigener Aussage nicht in den Vorgang involviert.595 

                                                 
592 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 123 ff. 
593 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 128 f.; 137. 
594 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 135; 146. 
595 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 30; 45. 
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2. Entwicklungen auf Landesebene 

 
Die Zeugen Karin Gätcke übersandte am Morgen des 7. Juni 2011 das Schreiben an die 
Zeugin Ute Stettner.596 Zu den Abläufen hat die Zeugin Karin Gätcke ausgesagt: 

Dieses Schreiben kam relativ überraschend bei uns herein. Es war weder angekündigt, 
noch sonst irgendetwas. Wir wussten das nicht. Der MP war an dem Tag, als das Schrei-
ben bei uns eingetroffen ist, gar nicht im Lande. Er war mit der Kanzlerin in den USA. 
Deswegen hatte ich das Schreiben quasi zur Erstbearbeitung. Und da ich damit eigent-
lich wenig anfangen konnte, weil ich nicht wusste, was damit zu tun ist, habe ich es an 
das zuständige Fachressort weitergegeben – erst einmal zur Kenntnis. Ich habe dann 
noch mit Frau Stettner telefoniert und mit ihr erörtert, wie wir dabei weiter vorgehen. 
Am Ende hatte ich sie dann gebeten, dass das fachlich zuständige Umweltministerium 
das bitte prüfen, es mit dem Bund abstimmen und uns gegebenenfalls einen Antwortvor-

schlag machen solle.597 

Antworten sollte – wie üblich bei Schreiben an den Hessischen Ministerpräsidenten – 
der Zeuge Volker Bouffier und zwar auf Grundlage des Antwortvorschlags des fachlich 
zuständigen hessischen Umweltministeriums. Die Zeugin Karin Gätcke hat hierzu er-
klärt: 

Weil es die Höflichkeit gebietet, dass, wenn der Ministerpräsident von einem Vorstands-
vorsitzenden eines großen Konzerns angeschrieben wird, er auch persönlich antwortet. 
Das ist doch üblich, wenn solche Schreiben reinkommen. Das wird immer so gemacht. Es 
ist doch eigentlich üblich, dass das fachlich zuständige Ressort, egal welches es ist, das 

entsprechend vorher prüft und gegebenenfalls einen Antwortvorschlag vorbereitet.598 

Die Zeuginnen Ute Stettner und Lucia Puttrich haben im Rahmen ihrer Befragung be-
stätigt, dass dieses Vorgehen dem üblichen Verfahren entsprach.599 Der Zeuge Volker 
Bouffier selbst hat seine Vorgehensweise so beschrieben:  

[…] Es war ein Schreiben an mich persönlich, so, wie ich manche Schreiben bekomme, 
und diese Schreiben beantworte ich in aller Regel auch persönlich. Das läuft dann in der 
Regel so – wenn es um eine inhaltliche Frage geht –, dass das an das Ministerium ge-
schickt wird; die machen dann einen Vorschlag – oder machen vielleicht auch keinen –, 
es kommt wieder zu mir zurück, und dann entscheide ich, was ich dem oder der Betref-
fenden antworte. Das ist aus meiner Sicht erstens sachgerecht und zweitens auch ein Ge-
bot der Höflichkeit. Wenn mir jemand schreibt, bekommt er eine Antwort. Wenn mir einer 
der Fraktionsvorsitzenden zu irgendeinem Thema schreibt, dann gebe ich das auch nicht 
irgendeinem Fachminister, und der schreibt dann den Fraktionsvorsitzenden wieder an, 

                                                 
596 Hess. Staatskanzlei, S. 74. 
597 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 17. 
598 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 17. 
599 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 18; Stenografischer Bericht-UNA 
19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 34. 
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sondern ich schreibe dem persönlich zurück. Das halte ich immer so, und ich denke, das 

ist auch sachgerecht. […]600 

Direkten Gesprächskontakt zwischen der Hausleitung des hessischen Umweltministe-
riums und der RWE AG in dem Vorgang gab es nicht.601 Vielmehr sprach der Zeuge 
Dr. Gerald Kraus im Auftrag der Zeugin Ute Stettner am selben Tag mit der Leitung 
des Kernkraftwerkes Biblis B.602 In einem Vermerk für die Zeugin Ute Stettner hielt der 
Zeuge Dr. Gerald Kraus unter anderem fest, dass aus Sicht des hessischen Umweltmi-
nisteriums ein Wiederanfahren von Biblis B nicht erwünscht ist: 

[…] Sehr geehrte Frau Stettner, 

ich habe soeben mit Herrn Dr. Lauer/RWE telefonisch die anstehenden Themen 

1. Ende Moratorium 18.06., mögliches Wiederanfahren Block B nach Abschluss der ak-
tuellen Revision (ca. 16.06.) […] besprochen. 

Ich habe zu den Themen folgende vorläufige Aussagen gemacht: 

ad 1. Ein Wiederanfahren des Blocks B ist nach Abschluss der Revision ohne Zustim-
mungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde möglich. Das Wiederanfahren ist aber in der aktu-
ellen Situation aus unserer Sicht nicht erwünscht. Wir werden RWE ein Schreiben formu-
lieren (analog unserem Schreiben zu Block A nach Klageerhebung gegen die Stilllegung 
vom 01.04.11), in dem wir a) eine Mitteilungspflicht für das Kritischfahren festlegen und 
b) zum Ausdruck bringen, dass wir das Wiederanfahren aufsichtlich unterbinden werden 
(die Argumente hierfür müsste allerdings mit Ihnen/der Hausleitung noch abgestimmt 

werden). […]603 

Am 9. Juni 2011 vermerkte der Zeuge Dr. Gerald Kraus in einer abteilungsinternen E-
Mail: 

[H]eute Vormittag wurde in Absprache mit M festgelegt, dass für die Strategie nach Aus-
laufen der Stilllegungsanordnung am 18.06. zunächst der BMU um verfahrensleitende 
Schritte gebeten wird. Der Entwurf eines entsprechenden M-Schreibens wurde erstellt, 
befindet sich derzeit in der Abstimmung mit der Staatskanzlei und soll spätestens morgen 
versandt werden. 

Da es parallel Korrespondenz zwischen RWE-Vorstand und MP gibt (und vermutlich 
auch zwischen RWE und Politik auf Bundesebene), wird unser Schreiben nicht an RWE 
oder an andere Bundesländer gegeben. Ich werde Herrn Dr. Lauer telefonisch in allge-

meiner Form unterrichten. […]604 

                                                 
600 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 120. 
601 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 21; Stenografischer Bericht-UNA 
19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 35. 
602 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 19. 
603 HMUKLV XXIII, S. 470. 
604 HMUKLV XXIII, S. 475. 
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Die Zeugin Ute Stettner hat die Entwicklung im hessischen Umweltministerium folgen-
dermaßen dargelegt: 

Da muss ich vielleicht einmal ein bisschen ausholen. In der Zeit war nicht klar, was RWE 
machen wird. Also wir waren nicht ganz sicher, ob RWE nicht doch hochfahren will. 
Deswegen hat die Atomaufsicht in Form von Herrn Dr. Kraus RWE, wie Sie vorhin schon 
vorgetragen haben, mitgeteilt, dass wir es nicht wünschen, weil es auch gesellschaftspoli-
tischer und gesamtpolitischer Wille war, dass RWE nicht noch einmal hochfahren soll, 
wir aber das Problem hatten, dass das Moratorium auslief und die Zeit bis zum Inkraft-
treten des neuen Atomgesetzes irgendwie überbrückt werden musste. 

In der Zeit hat, wie gesagt, Herr Dr. Kraus RWE mitgeteilt, dass es nicht gewünscht ist, 
dass Biblis wieder hochgefahren wird. Wir haben in der Presse auch immer gesagt, dass 
die Atomaufsicht dagegen vorgehen wird, und die Ministerin hat, wenn ich mich richtig 
erinnere, das auch im Landtag zum Ausdruck gebracht. 

Wir haben dann im Prinzip überlegt: Wie gehen wir denn vor? – Und die Situation war 
ein bisschen vergleichbar mit der Situation, als die Klage drohte; denn auch damals hät-
te RWE wieder anfahren können, also nach der Klage, hätte sie aufschiebende Wirkung 
gehabt, und auch damals haben wir uns wieder ein verfahrensleitendes Schreiben vom 
Bundesumweltministerium zukommen lassen, weil wir davon ausgingen, dass wir in Bun-
desauftragsverwaltung gehandelt haben. Das haben wir in diesem Fall dann genauso 
gemacht. Und auf das haben wir dann auch erst einmal gewartet. Wir alle wissen, dass 
das, glaube ich, sehr, sehr viel später irgendwann eintrudelte. 

Parallel dazu war das Schreiben von Herrn Großmann an den Ministerpräsidenten. Da 
ist eine Antwort gemacht worden, wie auf jedes Schreiben. Wenn der Ministerpräsident 
angeschrieben wird, antwortet er. Und er hat im Prinzip politisch das noch einmal unter-

strichen, was die Atomaufsicht vorher auch schon verkündet hat.605 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat mit Blick auf die parallel laufenden Entscheidungen der 
Bundesregierung ergänzt: 

[E]s war eine allgemeine Situation, in der die Grundfrage gewesen ist: Was macht denn 
eigentlich RWE nach Auslaufen des Moratoriums? Das war eigentlich die Situation. Und 
nach meiner Einschätzung war es damals so, dass RWE für sich überlegt hatte: Fahren 
wir wieder an, oder fahren wir nicht mehr an? Damals hat ja nun – – Auf Bundesebene 
ist dann ja auch beschlossen worden – am 6. Juni ist es, glaube ich, gewesen, wenn ich 
mich richtig erinnere –, dass die Laufzeitverlängerung zurückgenommen werden soll. 
Das war die allgemeine Lage, und so war das meines Erachtens eher ein Diskussions-
punkt bei dem Unternehmen selbst, ob man für eine Übergangszeit, in der man wusste, 
dass Laufzeitverlängerungen zurückgenommen werden, noch einmal Kraftwerke ans Netz 
gehen lässt oder nicht ans Netz gehen lässt, bei dem man für sich abgewogen hatte, ob 

                                                 
605 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 19 f. 



 Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 
 

268   

 

der wirtschaftliche Nutzen nicht geringer sei als der Imageschaden, den man dann hät-

te.606 

Am Nachmittag des 9. Juni 2011 übersandte die Zeugin Ute Stettner einen mit dem 
Zeugen Dr. Gerald Kraus abgestimmten Antwortentwurf an die Zeugin Karin Gät-
cke.607 Der Antwortentwurf hatte folgenden Wortlaut: 

[…] Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender, 

das dreimonatige Moratorium mit dem Ziel der Neubewertung der Sicherheit der deut-
schen Kernkraftwerke läuft am 15. Juni 2011 aus. Unter Hinweis auf das derzeit laufende 
Gesetzgebungsverfahren zur Novellierung des Atomgesetzes gehe ich davon aus, dass Sie 
das formale Recht, Biblis B nach Ablauf der einstweiligen Betriebseinstellung am 18. 
Juni 2011 wieder anzufahren, nicht in Anspruch nehmen werden. Sollte meine Einschät-
zung nicht den Tatsachen entsprechen und Sie ein Wiederanfahren von Biblis B in Erwä-
gung ziehen, darf ich Sie vorsorglich darauf hinweisen, dass die hessische Atomaufsicht 
dies – in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit (BMU) als übergeordnete Behörde – unterbinden wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Bouffier.608 

Nach Erhalt des Entwurfes wandte sich die Zeugin Karin Gätcke an die Zeugin Ute 
Stettner und fragte mit Blick auf den letzten Satz des Entwurfes nach, ob der Bund mit-
spielen würde.609 Die Zeugin Ute Stettner hat hierzu ausgesagt: 

Ich habe mit der Frau Gätcke dahin gehend telefoniert und habe ihr erläutert, dass ich 
der Meinung bin, dass wir genauso in Bundesauftragsverwaltung handeln wie auch vor-
her und dass ich davon ausgehe, dass das auch hier der Fall ist. […] 

Also, wir sind nach wie vor, wie auch schon im März, April, Mai, davon ausgegangen, 
dass wir in Bundesauftragsverwaltung handeln. Im April hat uns der Bund verfahrenslei-
tende Schreiben geschickt, als ein Wiederanfahren von Biblis drohte, und dasselbe haben 

wir jetzt auch erwartet.610 

Seitens der Hessischen Staatskanzlei gab es zum Schreiben des Zeugen Dr. Jürgen 
Großmann angesichts der klaren öffentlichen Positionierung der Bundesregierung zur 
Frage der endgültigen Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke keinen Kontakt 
zum Zeugen Ronald Pofalla. Die Zeugin Karin Gätcke hat insoweit erklärt: 

Also ich habe keinen Kontakt zum Bundeskanzleramt, zum Büro von Herrn Pofalla. Und 
ich hatte ja erläutert, dass ich das Schreiben an das Umweltministerium genau mit der 

                                                 
606 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 35. 
607 Hess. Staatskanzlei, S. 77; Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 20; 40. 
608 Hess. Staatskanzlei, S. 77 f.  
609 Hess. Staatskanzlei, S. 79. 
610 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 57 f. 



  Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 269 

 

Bitte weitergegeben habe, dort entsprechend das mit dem Bund – – Da war es für mich 
egal, denn „Bund“ ist für mich ein – – Ob das jetzt Pofalla, Röttgen oder sonst wie ist, 
die Bundesregierung muss einheitlich handeln. Deswegen war meine Bitte eigentlich, 
dass das Umweltministerium das entsprechend abstimmt. Der MP war in Amerika. Der 
hat ja das Schreiben erst quasi mit dem Antwortentwurf zur Kenntnis bekommen. […] 

Also vor dem Hintergrund, dass ja die Bundesregierung am 6. Juni ja auch diesen Kabi-
nettsbeschluss gefasst hat, dass die sieben ältesten Meiler praktisch nicht mehr ans Netz 
gehen, war das in dem Moment eigentlich für uns eher unerheblich, was Herr Pofalla ge-
sagt hat oder nicht gesagt hat. Denn es gab ja quasi einen Beschluss der Bundesregie-
rung vom 6. Juni, dass diese alten Meiler nicht mehr ans Netz gehen. Deswegen hat, 
glaube ich, in der damaligen Situation keiner bei uns mehr daran gedacht: Jetzt fragen 
wir noch einmal nach. Denn es gab ja eine Entscheidung des Bundes. […] 

Nach meiner Erinnerung hat er nicht mit Herrn Pofalla gesprochen. Denn es gab die 
Entscheidung des Bundes vom 6. Juni, dass die sieben Meiler nicht mehr ans Netz gehen, 
plus Krümmel. Und insofern war es jetzt auch nicht mehr zwingend erforderlich. Wir ha-
ben in dem Schreiben das zum Ausdruck gebracht, was der Bund in seiner Kabinettsent-

scheidung beschlossen hat.611 

Die Zeugin Karin Gätcke nahm an dem Antwortentwurf in Abstimmung mit dem Zeu-
gen Volker Bouffier einige Änderungen vor und übersandte diese der Zeugin Ute Stett-
ner.612 Der überarbeitete Entwurf hatte folgenden Wortlaut: 

[…] Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender, 

das dreimonatige Moratorium mit dem Ziel der Neubewertung der Sicherheit der deut-
schen Kernkraftwerke läuft am 15. Juni 2011 aus. Unter Hinweis auf das derzeit laufende 
Gesetzgebungsverfahren zur Novellierung des Atomgesetzes gehe ich davon aus, dass Sie 
im Hinblick auf zukünftig vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den hessischen Behörden, 
Biblis B nach Ablauf der einstweiligen Betriebseinstellung am 18. Juni 2011 wieder an-
zufahren, nicht in Anspruch nehmen werden. Sollte meine Einschätzung nicht den Tatsa-
chen entsprechen und Sie ein Wiederanfahren von Biblis B in Erwägung ziehen, darf ich 
Sie vorsorglich darauf hinweisen, dass die hessische Atomaufsicht – auch im Auftrag des 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) als überge-
ordnete Behörde – dagegen vorgehen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Bouffier.613 

Die Zeugin Karin Gätcke hat zum Hintergrund der Änderungen ausgesagt: 

                                                 
611 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 33; 40. 
612 Hess. Staatskanzlei, S. 80. 
613 Hess. Staatskanzlei, S. 81.  
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Dazu kann ich Folgendes sagen. „im Auftrag“ ist quasi wortwörtlich zu verstehen, weil 
es sich hierbei auch um Bundesauftragsverwaltung handelt und wir das damit auch noch 
einmal ganz klar zum Ausdruck bringen sollten.  

Zum Zweiten möchte ich in Erinnerung rufen, dass es am 30. Mai eine Pressekonferenz 
der Bundesregierung und am 6. Juni einen Kabinettsbeschluss gab; das ist alles im 
Internet nachlesbar. Die Bundesregierung hat am 30. Mai das Aus aller Atomkraftwerke 
verkündet. Sie hat gleichzeitig verkündet, dass die vom Moratorium betroffenen Atom-
meiler nicht wieder ans Netz gehen würden – auch in dieser Zeit zwischen Auslaufen des 
Moratoriums und Ende des Gesetzgebungsverfahrens. So war das zu verstehen. Damit 
sollte auch der politische Wille der Bundesregierung zum Ausdruck gebracht werden, 
den sie am 30. Mai und 6. Juni verkündet hatte. […] 

Ich habe das Schreiben wie die Verfügung mit dem MP besprochen. Natürlich habe ich 
ihm den Entwurf vorgelegt, als er aus Amerika zurückgekehrt ist. Wir haben darüber ge-
sprochen. Wir haben dann diese Veränderungen besprochen, und ich habe es dann wei-
tergegeben. Das war natürlich mit dem MP erörtert und abgestimmt und dann entspre-

chend weitergegeben. […]614 

Zu den einzelnen Änderungen hat die Zeugin Karin Gätcke erläutert: 

Da steht aber auch im Schreiben drin „im Auftrag des Bundesumweltministeriums“. Das 
bringt ja klar zum Ausdruck, dass hier der Bund den Hut aufhat und dass wir gesagt ha-
ben, dass das eben Maßnahme des Bundesumweltministeriums sein wird.  

Ich darf auch in Erinnerung rufen, dass es eine ähnliche Situation schon einmal gegeben 
hat, als es um die Frage des Sofortvollzuges ging. Das ging dann bei der Klage entspre-
chend. Als RWE die Klage eingereicht hatte und andere Länder unter anderem nachge-
fragt hatten, hatte der Bund auch gesagt, er mache eine Vorgabe und würde dann eben 
halt das alles unterbinden. Insofern war das eigentlich die Fortsetzung dessen, was schon 
einmal beim Sofortvollzug praktiziert worden ist. […] 

„Im Auftrag“ bedeutet: Wir handeln hier in Bundesauftragsverwaltung. Alles, was wir in 
diesen Schritten hier getan haben, war letztendlich, dass wir der verlängerte Arm des 
Bundes waren und das ausgeführt haben, was der Bund vorgegeben hat. Das war genau 
in der Konsequenz dessen, was der Bund vorgegeben und durch sein politisches und ju-
ristisches Tun auch zum Ausdruck gebracht hat. […] 

„Formales Recht“ ist eigentlich keine richtige Formulierung, also juristisch gesehen. 
Der Satz, den wir gewählt haben, drückt aus, dass RWE natürlich, wenn das Moratorium 
ausläuft, die Meiler wieder anfangen kann. Das Recht, aber nicht ein „formales“, hatten 
sie. Wir wollten ausdrücken: Sie haben das Recht. Aber „formal“ ist von der Formulie-
rung ein bisschen schräg gewesen. […] 

                                                 
614 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 17 f.; 32. 
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„Unterbinden“ ist halt auch juristisch ein bisschen schräg. Eine Aufsichtsbehörde geht 
gegen einen Vorgang vor. Deswegen war es ein wenig juristischer und klarer formuliert. 

Das war der Hintergrund.615 

Der Zeuge Volker Bouffier hat zur Bedeutung der Änderungen erklärt:  

Ich habe immer Wert darauf gelegt – das zieht sich ja von Anfang an durch –, dass wir 
im Auftrag des Bundes handeln. Und das wollte ich auch da deutlich machen. […] 

Ich habe das Schreiben – ich hatte es ja vorhin schon einmal gesagt – nach Rückkehr aus 
den USA gesehen – oder auch den Antwortentwurf; das weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich 
erst das eine und dann das andere gesehen habe oder beides zusammen; jedenfalls rela-
tiv kurzfristig – und war sehr schnell entschlossen, diesen Brief auch so zu beantworten, 
wie ich ihn beantworten wollte, nämlich als politischen Brief.  

Und ich habe darin festgestellt, dass die natürlich ein Recht hatten, wieder anzufahren, 
aber dass es gegenüber – – Das wäre ein Verhalten gewesen, das nun aber komplett 
gegen die Vorstellungen, Wünsche, Erwartungen der gesamten – – Wie soll ich das nen-
nen? Die Fraktionen des Hessischen Landtags waren sich alle einig, dass es nicht wieder 
sein sollte, die Öffentlichkeit in breitesten Teilen. Also, das wäre komplett gegen die all-
gemeine Erwartung gewesen. Und es wäre auch komplett gegen das gewesen, was Herr 
Abg. Kaufmann gerade noch erinnert hat.  

Es war ja nicht allzu lange her, dass die Bundesregierung in Gestalt des Bundesumwelt-
ministers, der Kanzlerin und wer da sonst noch alles dabei war, gesagt hat: „Wir haben 
entschieden, die gehen nicht wieder ans Netz.“ Und das kann ja begrifflich nur bedeuten: 
„Das bleibt so, wie es ist“, und nicht: „Die gehen erst einmal wieder ans Netz, und dann 
machen wir irgendein Gesetz, und später schalten wir sie wieder ab“, sondern das war 
so eindeutig für mich: „Die gehen nicht wieder ans Netz“ – klare Aussage. Deshalb habe 
ich auch sinngemäß formuliert, dass ich – – Diese Erwartung, dass wir dagegen vorge-
hen werden, im Auftrag des Bundes.  

Also, es war für mich immer ein Sachzusammenhang. Dort wurde erklärt: „Wir haben 
entschieden, die gehen nicht wieder ans Netz.“ Also dürfen sie nicht anfahren; okay. Das 
entsprach dem gesammelten politischen Willen. Wir hatten auch hier im Hessischen 
Landtag um diese Zeit herum – ich weiß es nicht mehr so genau – eine Debatte, ob die 
wieder angefahren werden oder nicht. Da hatten wir uns vorher verständigt, im Kabinett 
oder ich mit Frau Puttrich, nach dem Motto – klare Kante –: Wir wollen das nicht. Um-
gekehrt war aber die Rechtslage so, dass sie es gekonnt hätten, wenn sie es wollten.  

Das habe ich versucht, in diesem Brief deutlich zu machen, und ich sah keine Veranlas-

sung, noch irgendjemanden dazu zu fragen. Es war meine Überzeugung.616 

Am 13. Juni 2011 wurde das Antwortschreiben an den Zeugen Dr. Jürgen Großmann 
übersandt. Das Schreiben hatte folgenden endgültigen Wortlaut: 

                                                 
615 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 34; 45 f. 
616 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 121; 132 f. 
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[…] Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender, sehr geehrter Herr Dr. Großmann 

das dreimonatige Moratorium mit dem Ziel der Neubewertung der Sicherheit der deut-
schen Kernkraftwerke läuft am 15. Juni 2011 aus. Unter Hinweis auf das derzeit laufende 
Gesetzgebungsverfahren zur Novellierung des Atomgesetzes gehe ich davon aus, dass Sie 
von Ihrem Recht, Biblis B nach Ablauf der einstweiligen Betriebseinstellung am 18. Juni 
2011 wieder anzufahren, im Hinblick auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in 
Zukunft mit den hessischen Behörden keinen Gebrauch machen. Sollte meine Einschät-
zung nicht den Tatsachen entsprechen und Sie ein Wiederanfahren von Biblis B in Erwä-
gung ziehen, darf ich Sie vorsorglich darauf hinweisen, dass die hessische Atomaufsicht 
– auch im Auftrag des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit (BMU) als übergeordnete Behörde – dagegen vorgehen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Bouffier.617 

Zur Interpretation dieser Antwort seitens der RWE AG hat der Zeuge Dr. Jürgen 
Großmann ausgesagt: 

[…] Das gab mir Rechtssicherheit. Sie müssen bedenken, in einem Konzern gab es auch 
Leute, die sagten: Aha! – Andere Konkurrenten verhielten sich anders als RWE. Insofern 
gab es für uns einfach die Sicherheit, dass die Politik nicht wollte, dass Biblis B wieder 
angefahren wird.[…] 

Darin steht, dass man einmal davon ausginge, dass wir nicht wieder anfahren würden 
wegen der guten Beziehungen – wie auch immer, die können ja an sich keine Rechts-
grundlage sein –, und für den Fall, dass wir von unserem Recht Gebrauch machten, wür-

de man das unterbinden. Dazu hat der Staat jede Möglichkeit.618 

Auf Vorhalt, dass die Antwort des Hessischen Ministerpräsidenten nicht der erwartete 
rechtsverbindliche Bescheid der zuständigen Aufsichtsbehörde gewesen war, hat der 
Zeuge Dr. Jürgen Großmann ausgesagt: 

Nein, aber das war ja angekündigt. Dieser Bescheid der Atomaufsicht würde ja erst 
kommen, wenn wir die Anstalten machen würden, das Ding wieder hochzufahren. Und 
wenn vorher klar gesagt worden war: „Das werden wir unterbinden“, warum sollten wir 
dann dafür Geld ausgeben? […] 

Wie gesagt, ich bin kein Jurist. Ich habe es als eine schriftliche relevante Aussage emp-

funden.619 

Im Gegensatz dazu hat die Zeugin Karin Gätcke die Antwort des Hessischen Minister-
präsidenten als rein politischer Natur charakterisiert: 
                                                 
617 Hess. Staatskanzlei, S. 83.  
618 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 85; 93. 
619 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 97; 102. 
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Für mich war das ein Schreiben rein politischer Natur. […] 

Zu den Beweggründen von Herrn Großmann kann ich Ihnen gar nichts sagen. Ich weiß 
es nicht. Wie gesagt: Ich hatte schon erläutert, dass mich das Schreiben ein Stück weit 
gewundert hat: warum er das an uns geschickt hat. Und insofern hat er vom Ministerprä-
sidenten eine nur sehr politische Antwort gekriegt und nicht das, was er eigentlich wollte, 
Stichwort: Rechtssicherheit oder einen rechtssicheren Bescheid. Das hat er von uns nicht 
bekommen. […] 

Genau das ist ja die politische Absicht. Der Ministerpräsident hatte keinen Verwaltungs-
akt erlassen. Das kann er ja auch gar nicht, weil er gar nicht zuständig ist. Er hat Herrn 
Großmann angekündigt, wenn er das und das nicht macht, werden die Behörden entspre-
chend einschreiten. Insofern ist das eine politische Ankündigung und kein rechtliches 

Handeln.620 

Die Zeugin Lucia Puttrich hat einen rechtsverbindlichen Charakter des Schreibens 
ebenfalls verneint: 

[…] Der Brief von Großmann, dieses Schreiben ist nie von meiner Seite als Instrument 
gesehen worden, Rechtssicherheit zu erlangen. Dafür wäre es auch vollkommen ungeeig-
net gewesen. Wenn ein Vorstandsvorsitzender an den Ministerpräsidenten schreibt und 
fragt: „Wie geht es denn eigentlich weiter?“, dann kann die Antwort, allein schon, wie 
die Frage gestellt wurde, nie eine sein, die entsprechenden rechtsverbindlichen Charak-
ter hat. Also für mich war das – – Ich habe mich auch damals gewundert, dass er über-

haupt schrieb.621 

Ebenso wollte der Zeuge Volker Bouffier seine Antwort als rein politisch verstanden 
wissen:  

Herr Abgeordneter, zunächst einmal hat Herr Dr. Großmann einen Bescheid erbeten. 
Den hat er wohl unstreitig nicht bekommen. Ich glaube, darüber kann man nicht streiten. 
Zweitens: Wie er das interpretiert, mag dahinstehen. Dass das ein politischer Brief ist, 
ist, glaube ich, auch nicht zu bestreiten. Ich habe es gerade hier noch einmal gelesen. Er 
sagt: „Das gab mir Rechtssicherheit.“ 

Meine Damen und Herren, ich habe diesen Brief geschrieben – jetzt muss ich noch ein-
mal gucken – am 13. Juni. Die Rechtssicherheit hätte Herr Dr. Großmann eigentlich 
schon haben können, und er musste sie aus meiner Sicht nach der Pressekonferenz der 
Bundesregierung auch haben – Ende Mai; wann die ganz genau war, weiß ich nicht 
mehr, aber jedenfalls schon vorher. Denn die Bundesregierung sagt: „Wir haben ent-
schieden.“„Das ist eine Entscheidung“ – das kann man ja nachlesen –, „dass die nicht 
mehr ans Netz gehen.“ – Damit war klar: Die gehen nicht mehr ans Netz.  

Also, mein Brief war weder rechtsbegründend noch rechtsauslegend, sondern es war im 
Prinzip eine politische Bestätigung dessen, was die Bundesregierung vorher verkündet 

                                                 
620 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 20; 28; 32. 
621 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 74. 
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hat. Und wenn ihm das sozusagen eine noch größere Rechtssicherheit gegeben hat – 
okay, das mag so sein. Aber es ändert nichts daran, dass es eine politische Antwort 

war.622 

Anlässlich des Telefonats zwischen der Zeugin Lucia Puttrich und dem Zeugen Dr. 
Norbert Röttgen vom 15. Juni 2011 zur Frage der Verantwortlichkeiten von Land und 
Bund leitete die Zeugin Ute Stettner das Antwortschreiben des Hessischen Ministerprä-
sidenten an den damaligen Bundesumweltminister weiter.623 Auf Nachfrage, ob mit 
dem Zeugen anlässlich des Antwortschreibens vereinbart worden sei, gegen ein Wie-
deranfahren nach Ablauf des Moratoriums vorzugehen, hat der Zeuge Dr. Norbert 
Röttgen ausgesagt: 

Nein. Zwischen dem Land Hessen und dem Bundesumweltminister und -ministerium gab 
es keine Vereinbarung darüber. Wir hätten sicherlich gern etwas vereinbart. Aber noch 
einmal: Die Rechtslage habe ich gerade geschildert, und da gibt es schlicht keine Mög-
lichkeit, was im Grunde ja auch aus dem Schreiben, das wir eben diskutiert haben, mit 
dem Recht und dem Dagegen-Vorgehen – – Das macht im Grunde den Konflikt ja deut-
lich. Das war klar, aber das Entscheidende ist: Wenn es ein Recht gibt, dann können 
jedenfalls eine Behörde und der Staat dagegen nichts machen. […] 

Wenn ich gelesen hätte, im Auftrag des Bundesumweltministeriums, also meiner Amtszeit, 
dagegen vorzugehen, dann hätte ich sicherlich nicht nur „Komisch“ gesagt, sondern da 
wäre ich irgendwie aktiv geworden, wenn dort das Bundesumweltministerium – – Es wird 
ja nicht der Minister, aber das Ministerium – das ist auch eine beachtliche Formulierung 
– in Anspruch genommen. Dann hätte ich einmal gefragt: Wer ist das Ministerium? Ich 
bin es jedenfalls nicht. – Dazu ist es jedenfalls nie gekommen und daraus schließe ich 
auch, dass – – Also das Schreiben hätte ich in Erinnerung. Darum meine ich mit Sicher-

heit sagen zu können: Das habe ich nicht gesehen.624 

Der Zeuge Volker Bouffier hat demgegenüber erklärt:  

[…] Ich habe mich auf das Bundesumweltministerium und auf die Bundesregierung ver-
lassen. Wenn die zwei Wochen oder zehn Tage oder acht Tage vorher erklären: „Wir ha-
ben entschieden: Die fahren nicht wieder an!“ – – Daran gab es keinen Zweifel. Das war 
so klar wie Kloßbrühe: „Wir haben entschieden!“ – Bundesregierung und Bundesum-
weltminister; der hat es selbst verkündet: „Die gehen nicht wieder ans Netz!“ Damit war 
für mich klar, dass sie eine Überlegung haben, eine Überzeugung, eine Begründung – 
das weiß ich nicht –, wie man das unterbindet. Sonst hätten sie es nicht so verkünden 
können. Das wäre doch mehr als fahrlässig gewesen. Denn die wussten doch, dass die 
drei Monate abgelaufen waren oder in Kürze ablaufen, und dann kann die Bundesregie-
rung, dann kann der Bundesumweltminister Röttgen sich nicht öffentlich hinstellen und 
erklären: Es ist entschieden, die gehen nicht mehr ans Netz. – Deshalb habe ich das 
übernommen. Das war meine Überlegung: dass der Bund dann eine entsprechende, auch 
rechtlich tragende Überlegung hat. Ob das aus Sicherheitsgründen der Fall sein würde – 

                                                 
622 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 144. 
623 HMUKLV III, S. 1062. 
624 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 55. 
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das ist denk– –, das lag doch nahe, das weiß ich nicht. Ich habe mich auf diese Aussage 

bezogen.625 

 

3. Absprachen bezüglich des Briefwechsels  

 
Der Untersuchungsausschuss ist in Zusammenhang mit dem Briefwechsel dem in den 
Medien erhobenen Vorwurf nachgegangen, der Briefwechsel sei zwischen den Zeugen 
Ronald Pofalla, Dr. Jürgen Großmann und Volker Bouffier verabredet worden, um dem 
Unternehmen die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen zu erleichtern626. 
 
Der Zeuge Dr. Jürgen Großmann hat diese Behauptungen vehement bestritten: 

Nein, die gab es nicht. […]627 

Ebenso hat der Zeuge Ronald Pofalla Absprachen zwischen den Beteiligten zurückge-
wiesen: 

[…] Berichte und Andeutungen, es habe durch mich damals irgendeine Form von Ge-
heimabsprachen zugunsten einzelner Unternehmen gegeben, sind schlicht und ergreifend 
abwegig. Derartige Vermutungen entbehren jeder Grundlage. Damals ist mit den Ener-
gieversorgungsunternehmen – ich verstehe ja, dass das über die Jahre ein bisschen ver-
gessen worden ist – und deren Vorstandsvorsitzenden eher über die Richtigkeit des 
Atomausstiegs gestritten worden. Anders als die EVUs – das will ich auch gleich an den 
Anfang stellen – wollten wir die Energiewende. […] 

Soweit sie mich betreffen, gab es die nicht, weil es – noch einmal – dafür gar keine Ver-
anlassung gab. Das ist aber mit den Verschwörungstheorien immer so toll, denn die ver-
breiten sich so wunderbar.  

Ich will noch einmal daran erinnern: Ich kann mich bei den Gesprächen mit den vier 
Vorstandsvorsitzenden – das war ein bisschen von den unterschiedlichen Naturellen ab-
hängig – eigentlich nur an Streitgespräche erinnern. Da ist es relativ deutlich zur Sache 
gegangen, um es einmal auf den Punkt zu bringen. Zu glauben, in einer solchen Atmo-
sphäre würde man Absprachen treffen, ist abwegig. Trotzdem wäre es verantwortungslos 
gewesen, die notwendigen Informationen der EVUs, die wir auch brauchten, um die 
Energiewende umzusetzen, nicht zu bekommen oder sie gar zu ignorieren. Das war übri-
gens bei der Verlängerung der Laufzeiten – das war ja faktisch ein Jahr vorher – nicht 
anders. Auch da haben wir mit dem Energieversorgungsunternehmen reden müssen, und 
auch da – das können Sie im Netz ja alles verfolgen – gibt es Verschwörungstheorien 

                                                 
625 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 167 f. 
626 Mitschnitt ARD „Monitor“ vom 15.01.2015, abrufbar unter 
http://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/atomkonzerne100.html. 
627 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 85. 
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über das, was wir damals gemacht haben. Ich kann nur für mich reden: keinerlei Ab-

sprachen.628 

Der Zeuge Volker Bouffier hat zu seinen Gesprächskontakten mit den Zeugen Ronald 
Pofalla und Dr. Jürgen Großmann mit Blick auf Biblis A und B erklärt:  

Herr Abgeordneter, über Biblis im Allgemeinen habe ich in der Zeit zwischen dem Un-
glück in Fukushima und dem Zeitraum, nach dem Sie jetzt hier fragen, sicher gespro-
chen. Wir sind uns ja oft genug begegnet. 

Zu der Frage Schadensersatz – Brief oder Ähnliches – zu Biblis: Nein. Das kann ich aus-

schließen.629 

Zu der Frage, ob von seiner Seite aus irgendwelche Absprachen zum Nachteil des Lan-
des Hessen getroffen wurden, hat der Zeuge Volker Bouffier erklärt: 

Frau Abgeordnete, ich habe das auch gelesen. Verzeihen Sie jetzt die Antwort: Das ist 
doch grober Unsinn. Warum sollte ich so etwas tun? Warum soll ich sozusagen wider 
jede Überzeugung, wider besseres Wissen, sozusagen vorsätzlich, zum Schaden des Lan-
des handeln? Das wäre in jeder Hinsicht töricht.  

Ich darf Folgendes hinzufügen: Wir haben ja sehr schwierige und für den Betroffenen 
eigentlich unauflösbare Verfahrensregeln. Hier, in diesem Ausschuss, bin ich vorhin be-
lehrt worden: Alles genau und auf Ehre und Gewissen sozusagen. – Das ist völlig in 
Ordnung. Dieser Ausschuss tagt jetzt – ich weiß es nicht genau – drei oder vier Monate, 
nachdem in der Öffentlichkeit ein Riesenhype aufgemacht wurde: „Bouffier kungelt mit 
der Atomwirtschaft“, „Alles schrecklich; es wird sich Schlimmstes herausstellen.“ Es 
sind viele hier, die diese Presseerklärungen geschrieben haben oder in deren Namen die-
se verfasst wurden; ich könnte sie Ihnen allen vorlesen.  

Und dann gibt es eine Parlamentsdebatte. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie ver-
weisen auf die Vernehmung im Ausschuss, wo jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. 
Dann können Sie in einer solchen Parlamentsdebatte nur untergehen. Es heißt dann: „Er 
schweigt“, „Er verhindert“ – was auch immer. Gehen Sie in einer Parlamentsdebatte 
raus, in der Sie mehr oder weniger dann eine Antwort aus der Hand geben müssen, wer-
den Sie drei Monate später gefragt: „Sie haben gesagt, es war Dienstag; jetzt haben wir 
aber festgestellt, es war Montag. Also haben Sie gelogen.“ 

Dieses Spiel ist so etwas von durchsichtig, und jeder, der das Ganze kennt, weiß das. 
Also müsste man, wenn man korrekt handelte, sagen: „Ihr könnt gerne eure Debatten 
führen, aber ohne den Zeugen, der im Ausschuss tätig ist.“ 

Dies ist für einen Betroffenen nicht auflösbar, und deshalb habe ich heute darauf noch 
einmal hingewiesen. Wenn Sie diese Frage so stellen, Frau Abgeordnete – Sie haben ja 
selbst eingeleitet – – Ich habe mir auch in Vorbereitung der heutigen Sitzung noch ein-
mal das Protokoll der damaligen Parlamentssitzung angeschaut. Ich habe damals ge-

                                                 
628 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 121; 130 f. 
629 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 122. 
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sagt: „Ich empfinde einen solchen Vorwurf als ehrenrührig und unverschämt“, und so 

empfinde ich es auch heute noch.630 

 

4. Zustand von Biblis A und Biblis B nach Ablauf des Moratoriums 

 
Der Untersuchungsausschuss hat sich vor dem Hintergrund des Briefwechsels auch mit 
dem Zustand von Biblis A und B zum Zeitpunkt des Ablaufes des Moratoriums be-
schäftigt.  
 
Biblis A befand sich ab dem 18. Juni 2011 planmäßig in Revision.  
 
Nach Klageerhebung dehnte die RWE Power AG Mitte April 2011 die Revisionspla-
nung für das Kernkraftwerk Biblis B über den ursprünglich anvisierten 22. Mai 2015 
bis zum 15. Juni 2011 – dem Ende des dreimonatigen Moratoriums – aus.631 Gegenüber 
dem Zeugen Dr. Gerald Kraus erklärte die Kernkraftwerksleitung am 31. Mai 2011 
anlässlich der geplanten Wiederbeladung des Kerns Anfang Juni 2011, dass die Maß-
nahme nicht bedeute, dass RWE ein Wiederanfahren des Blockes B plane, auch nicht 
nach dem 18. Juni 2011.632  
 
Mit Pressemitteilung vom 16. Juni 2011 erklärte die RWE Power AG schließlich, dass 
das Kernkraftwerk Biblis Block B nach Abschluss der Revision nicht wieder angefah-
ren wird. Damit werde auch dem Wunsch der Politik Rechnung getragen, die während 
des Moratoriums abgeschalteten Anlagen nicht mehr zur regulären Stromerzeugung 
einzusetzen.633  
 
Unabhängig davon war die Revision von Biblis B wegen technischer Störungen weder 
wie geplant bis zum 18. Juni 2011 – dem Ende der Untersagung der Inbetriebnahme – 
noch bis zum 6. August 2011 – dem Tag des Inkrafttretens der 13. Atomgesetz-Novelle 
– abgeschlossen; Biblis B hätte folglich gar nicht in Betrieb gehen können. Die Fachab-
teilung hielt in der Dienstbesprechung vom 20. Juni 2011 fest, dass die Revision wegen 
Verzögerungen aufgrund eines meldepflichtigen Ereignisses hinsichtlich des Ausfalls 
einer Nachkühlpumpe aufgrund einer defekten Dichtung nicht rechtzeitig abgeschlossen 
werden konnte. Ferner waren Bauverfahren nicht abgeschlossen.634  
 
Der für den 16. Juni 2011 geplante Anfahrvorgang zur Durchführung der Abnahme-, 
Funktions- und Wiederholungsprüfungen wurde auf Grund einer Entscheidung der 
Kraftwerksleitung am 22. Juni 2011 bis zum 27. Juni 2011 unterbrochen.635 Noch im 

                                                 
630 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 133. 
631 VGH Kassel, Bd. II B, S. 315 ff.  
632 HMUKLV XXIII, S. 466. 
633 HMUKLV VI, S. 1128.  
634 HMUKLV XIII, S. 36 f.  
635 HMUKLV XXIII, S. 730.  
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August 2011 konnte die Revision wegen fehlender Genehmigungen nicht beendet wer-
den.636 Die Erledigung von Restpunkten der Revision und die Abmeldung der Revi-
sionsvorgänge erfolgten bis zum 2. September 2011; aufgrund ausstehender gutachterli-
cher Bewertung war die Revision laut Fachabteilung selbst bis zum 21. September 2011 
noch nicht abgeschlossen.637  
 
Gegenüber der RWE Power AG wurde der Abschluss der Revision von Biblis B seitens 
des hessischen Umweltministeriums schließlich mit Schreiben vom 26. Januar 2012 
erklärt.638 Erst ab diesem Zeitpunkt hätte die RWE Power AG Biblis B wieder in Be-
trieb nehmen dürfen. 

                                                 
636 HMUKLV XIII, S. 47. 
637 HMUKLV XVIII, S. 189.  
638 HMUKLV XVIII, S. 320 f. 
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Teil Drei:  Bewertungen des Untersuchungsausschusses 

 

A. Bewertungen der Untersuchungsergebnisse  

 

I. Allgemeine Feststellungen 

 
Ausgangspunkt der Entwicklungen auf Bundes- und Länderebene zwischen dem 11. 
und 18. März 2011 war das Erdbeben und der Tsunami in Japan, der zum Unfall im 
japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi führte. Die Bevölkerung in Deutschland 
war aufgrund der Bilder aus Japan in Sorge um die Sicherheit der Kernkraftwerke in 
Deutschland. Die Ereignisse in Japan führten unmittelbar zu einer Debatte um die fried-
liche Nutzung der Kernenergie. Die damalige Bundesregierung traf in kürzester Zeit 
weitreichende Entscheidungen zur Neubewertung der Restrisiken der Kernenergie und 
der Neuausrichtung der Energiepolitik in Deutschland.  
 
Das hessische Umweltministerium arbeitete seit dem 11. März 2011 verstärkt daran, die 
Sicherheit der hessischen Bevölkerung zu gewährleisten und zeitnah Schlussfolgerun-
gen betreffend die Sicherheit von Biblis A und B aus den Ereignissen zu ziehen.  
 
Der Ausschuss ist nach umfangreicher Beweisaufnahme davon überzeugt, dass keiner 
der damals Verantwortlichen in Hessen leichtfertig oder unbedacht bei der vorüberge-
henden Stilllegung von Biblis A und B handelte. Der Ausschuss stellt nach Prüfung der 
Aktenlage und Auswertung der Aussagen der vernommenen Zeugen fest, dass die Hes-
sische Landesregierung im fraglichen Zeitraum die hessische Öffentlichkeit und den 
Hessischen Landtag anhand des eigenen Kenntnisstandes vollständig informierte. Die 
Hessische Landesregierung versetzte die Abgeordneten des Hessischen Landtags auf-
grund einer transparenten und zeitnahen Informationspolitik in die Lage, sich ein eige-
nes Bild von den Vorgängen zu machen.  
 

II. Bewertung der Feststellungen zu Nr. 1 des Untersuchungsauftrags 

 
Der Untersuchungsausschuss hatte den Auftrag zu klären, warum die RWE Power AG 
als Beteiligte im Rahmen der Anordnung zur vorläufigen Stilllegung der beiden Atom-
kraftwerksblöcke in Biblis nicht gemäß § 28 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
angehört wurde, obwohl kein Ausnahmegrund gemäß § 28 Abs. 2 und 3 Hessisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz vorlag, wer an dieser Entscheidung mitgewirkt hat, ob sie 
beeinflusst wurde und, wenn ja, von wem und wer die Entscheidung getroffen hat.  
 
Der Ausschuss stellt fest, dass nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme das Absehen 
von der Anhörung der RWE Power AG im Zeitraum 16. bis 18. März 2011 seine 
Grundlage in der Bewertung und Beratung durch die zuständige Fachabteilung im hes-
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sischen Umweltministerium sowie einen hinzugezogenen Rechtsanwalt, den Zeugen 
Siegfried de Witt, fand. Die Entscheidung der damaligen hessischen Umweltministerin 
folgte der Verfahrensweise der übrigen betroffenen Länder, von denen keines eine An-
hörung durchführte. Hessen beschritt hier keinen Sonderweg, sondern handelte wie alle 
anderen Länder auch. Zwar erwies sich diese Entscheidung nach der Rechtsprechung 
des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs im Nachhinein als rechtlich unzutreffend. Sie 
war jedoch zum damaligen Zeitpunkt angesichts der Gesamtumstände, insbesondere 
wegen des erheblichen Zeitdrucks, für den Ausschuss nachvollziehbar. Neben diesem 
gerichtlich festgestellten formellen Fehler hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof 
jedoch auch materielle Fehler festgestellt, die nach der Überzeugung des Ausschusses 
allein auf das Handeln des Bundes im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung zurück-
zuführen sind. Dazu im Einzelnen:  
 

1. Prüfungsauftrag an die Fachabteilung 

 
Auch wenn sich die Erinnerungen der Zeugen an den Ablauf der Ereignisse im hessi-
schen Umweltministerium am 16.März 2011 in Details unterscheiden, spricht nach An-
sicht des Ausschusses viel dafür, dass die Fachabteilung im Auftrag der Hausleitung 
des hessischen Umweltministeriums ergebnisoffen prüfen sollte, ob angesichts der 
Sachlage und unter Berücksichtigung der Verfahrensweise der anderen betroffenen 
Länder auf eine Anhörung der RWE Power AG zwingend erforderlich sei oder ob auf 
diese ausnahmsweise verzichtet werden könne.  
 
Soweit der Zeuge Guntram Finke sich in seiner Befragung an die Abläufe dahin gehend 
erinnert hat, dass die damalige hessische Umweltministerin in einem persönlichen „ver-
fahrensleitenden“ Gespräch am Abend des 16. März 2011 entschieden habe, es solle aus 
Zeitgründen keine Anhörung stattfinden und die Fachabteilung solle hierfür eine Be-
gründung suchen, erscheint diese Erinnerung der Abläufe aus mehreren Gründen nicht 
nachvollziehbar.639 Insbesondere der zeitliche Ablauf und die Gesprächsumstände spre-
chen dagegen. Nach Aussage des Zeugen gab es nur ein einziges persönliches Gespräch 
mit der Zeugin Lucia Puttrich, in dem alle Fragen der Umsetzung des Schreibens des 
Bundesumweltministeriums abschließend besprochen worden sein sollen, einschließlich 
der Frage der Anhörung. Es kann am Abend des 16. März 2011 jedoch kein direktes 
persönliches Gespräch des Zeugen Guntram Finke mit der Zeugin Lucia Puttrich zur 
Frage der Anhörung gegeben haben, da die damalige hessische Umweltministerin zu 
diesem Zeitpunkt in Berlin war. Das Gespräch kann aufgrund dessen nur vor dem Ab-
flug der Zeugin am Nachmittag des 16. März 2011 stattgefunden haben.  
 
Dafür, dass das Thema der Anhörung zwischen den Zeugen Guntram Finke und Lucia 
Puttrich in der persönlichen Unterredung noch keine Rolle spielte, spricht weiter, dass 
der Zeuge Matthias Ullrich anlässlich der Übersendung des ersten Entwurfs der Fach-
abteilung am Abend des 16. März 2011 an den Zeugen Guntram Finke festhielt, dass 

                                                 
639 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.3, 4, 5 und 6. 
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sich der Entwurfstext „wie besprochen“ in der Begründung weitgehend auf die im 
Schreiben vom Bundesumweltministerium vom 16. März 2011 gemachten Vorgaben 
reduzierte. Diesen Auftrag hatte der Zeuge Guntram Finke nach eigener Aussage je-
doch erst in dem Gespräch von der Zeugin Lucia Puttrich erhalten. Insoweit zeigt diese 
Begleit-E-Mail, dass das Gespräch mit dem Zeugen Guntram Finke vor 19:09 Uhr 
stattgefunden haben musste. Überdies hätte es keinen Sinn ergeben, dass der Zeuge 
Matthias Ullrich in diesem ersten Entwurf eine Passage aufnimmt, die die Durchfüh-
rung einer Anhörung gerade vorsieht. Hätte es in der vom Zeugen Guntram Finke als 
„verfahrensleitendes Gespräch“ bezeichneten persönlichen Unterredung mit der dama-
ligen hessischen Umweltministerin die Anweisung gegeben, keine Anhörung durchzu-
führen und hierfür eine Begründung zu finden, dann hätte der Zeuge Matthias Ullrich 
auftragsgemäß in seinem ersten Entwurf eine entsprechende Begründung aufnehmen 
müssen und nicht das genaue Gegenteil. Zudem hätte er dann bereits in dem ersten 
Telefongespräch mit dem Zeugen Siegfried de Witt am Nachmittag des 16. März 2011, 
welches dem ersten Entwurf der Fachabteilung zugrunde lag, die Frage der Anhörung 
besprochen und nicht erst im Telefonat am Folgetag, als er den von ihm entworfenen 
Passus des Anhörungsverzichts mit dem Zeugen Siegfried de Witt rückkoppelte.  
 
Demgegenüber haben die Zeuginnen Ute Stettner und Lucia Puttrich übereinstimmend 
geschildert, dass das Thema der Anhörung in dem persönlichen Gespräch am Nachmit-
tag des 16. März 2011 zwischen den Zeugen Guntram Finke, Ute Stettner und Lucia 
Puttrich über die Umsetzung des Schreibens des Bundesumweltministeriums keine Rol-
le spielte. Nach dieser Schilderung der Abläufe problematisierte der Zeuge Guntram 
Finke erst in Ansehung des ersten Entwurfs des mit der Umsetzung der Stilllegungsver-
fügungen befassten Zeugen Matthias Ullrich am Abend des 16. März 2011 in einem 
weiteren Gespräch mit der Zeugin Ute Stettner die Frage der Anhörung, die diese ihrer-
seits mit der Zeugin Lucia Puttrich entweder noch am selben Abend oder am nächsten 
Vormittag telefonisch rückkoppelte.  
 
Die Fachabteilung erhielt nach den Aussagen der Zeuginnen Ute Stettner und Lucia 
Puttrich über die Büroleiterin Ute Stettner den Auftrag der Hausleitung, zu prüfen, ob 
angesichts der Sachlage und unter Berücksichtigung der Verfahrensweise der anderen 
betroffenen Länder eine Anhörung zwingend erforderlich sei oder ob auf diese aus-
nahmsweise verzichtet werden könne. Der Zeuge Matthias Ullrich prüfte sodann am 
Vormittag des 17. März 2011 die Möglichkeit des Absehens von der Anhörung nach § 
28 Abs. 2 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz und besprach einen von ihm ent-
worfenen Passus telefonisch mit dem Zeugen Siegfried de Witt.  
 

2. Bewertung durch die Fachabteilung und Rechtsanwalt de Witt 

 
Die Zeugen Matthias Ullrich, Siegfried de Witt, Guntram Finke und – im weiteren Ver-
lauf der Bearbeitung – Günther Veit gelangten nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme 
im Laufe des 17. März 2011 zu der fachlichen Bewertung, dass angesichts der Gesamt-
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umstände rechtlich vertretbar auf eine Anhörung der RWE Power AG nach § 28 Abs. 2 
und 3 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz verzichtet werden könne. Die Bewer-
tung der Fachabteilung war nach den Erkenntnissen des Ausschusses wesentlich geleitet 
von der zeitlichen Vorgabe des Bundesumweltministeriums sowie dem Verhalten der 
RWE Power AG gegenüber dem hessischen Umweltministerium und der Öffentlich-
keit.640 
 
Hinsichtlich der zeitlichen Vorgaben zur Umsetzung hat der Zeuge Gerrit Niehaus in 
einem Vermerk vom 15. März 2011 schriftlich festgehalten, dass die Umsetzung der 
vorübergehenden Stilllegungen bis zum 18. März 2011 angeordnet werden sollte.641 
Auch wenn es sich hierbei nicht um ein offizielles Besprechungsprotokoll handelt, hat 
der Zeuge Gerald Hennenhöfer gegenüber dem Ausschuss den Inhalt bestätigt.642 Er-
gänzend hat der Zeuge Mark Weinmeister in diesem Zusammenhang unterstrichen, es 
sei für das hessische Umweltministerium maßgeblich gewesen, die Vorgaben des Bun-
desumweltministeriums bis zum Ende der Woche umzusetzen. Er sowie die Zeugin 
Lucia Puttrich betonten zudem den von der damaligen Opposition in der Öffentlichkeit 
erzeugten enormen Druck auf das hessische Umweltministerium, nachdem Baden-
Württemberg bereits am 16. März 2011 die ersten Stilllegungsverfügungen erlassen 
hatte.643 
 
Zum Verhalten der RWE Power AG hat die Beweisaufnahme ergeben, dass das Unter-
nehmen noch am 15. März 2011 gegenüber der hessischen Öffentlichkeit und im direk-
ten Gespräch mit der damaligen hessischen Umweltministerin bestätigte, den vorüber-
gehenden Stilllegungen Folge leisten zu wollen. Diese Position änderte die RWE Power 
AG – trotz der zwischenzeitlichen Ankündigung, die Stilllegungsverfügungen rechtlich 
prüfen zu wollen –, bis zum 18. März 2011 nicht. Vielmehr informierte sie am 16. März 
2011 die Belegschaft von Biblis A und B über die vorübergehenden Stilllegungen und 
erklärte telefonisch gegenüber dem Zeugen Guntram Finke, die vorübergehenden Still-
legungen unverzüglich umsetzen zu wollen.644 
 
Dem Ausschuss haben die Zeugen Matthias Ullrich, Siegfried de Witt, Guntram Finke 
und Günther Veit diese Abläufe bestätigt und ihre Bewertung damit begründet, dass die 
RWE Power AG erstens über die Rechtsgrundlage, zweitens die der Begründung zu-
grundeliegenden Tatsachen und drittens über den Zeitpunkt der beabsichtigten Stillle-
gungen vollumfassend informiert gewesen sei. Zudem habe viertens die RWE Power 
AG gegenüber der Presse seit dem 15. März 2011 ausdrücklich darauf verwiesen, den 
Anordnungen Folge leisten zu wollen. Eine Anhörung wäre nach Auffassung der Fach-
abteilung eine bloße Formalie gewesen, die – wenn man sie ernsthaft durchgeführt hätte 
– zwar das Verfahren mehrere Wochen verzögert, am Ergebnis jedoch nichts geändert 

                                                 
640 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.6. 
641 BMU I, S. 155 f.  
642 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 13 f. 
643 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 120; Stenografischer Bericht-
UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 92. 
644 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.IV. und E.VI. 
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hätte, weil in der Sache der Bund bereits die Entscheidung getroffen hatte und eine Än-
derung dieser Sachentscheidung nach Anhörung für das Land nicht möglich gewesen 
wäre. An dieser Bewertung hielt die Fachabteilung auch nach der gegenläufigen Ent-
scheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 27. Februar 2013 fest.645  
 
Nach den Erkenntnissen des Ausschusses hatte keines der übrigen betroffenen Länder 
eine förmliche Anhörung durchgeführt, was sich bereits aus der fehlenden Erwähnung 
eines Anhörungsergebnisses in den jeweiligen Stilllegungsverfügungen ergibt und etwa 
für Niedersachsen auch aktenkundig ist.646 In Baden-Württemberg wurden die Stillle-
gungen binnen Stunden nach dem Eintreffen des Schreibens des Bundesumweltministe-
riums vom 16. März 2011 verfügt, was ein förmliches Anhörungsverfahren praktisch 
unmöglich machte. Auch diese Umstände führten bei der Fachabteilung – mit Blick auf 
die im Schreiben vom 16. März 2011 ausdrücklich geforderte bundeseinheitliche Um-
setzung der vorübergehenden Stilllegungen – dazu, dass sie ein Absehen von der Anhö-
rung für rechtlich vertretbar hielt. Fest steht, dass das Land Hessen hinsichtlich der An-
hörung keinen Sonderweg beschritten hat, sondern im Ergebnis so handelte wie alle 
übrigen betroffenen Länder auch. 
 

3. Berücksichtigung des Vermerks des Hessischen Ministeriums der Justiz 

 
Der Ausschuss hat sich mit der Frage beschäftigt, inwiefern die rechtliche Einschätzung 
des Hessischen Ministeriums der Justiz vom 17. März 2011 bei der Bewertung der 
Fachabteilung und der damaligen hessischen Umweltministerin berücksichtigt wurde.647 
 
Der Vermerk der Zeugin Sylvia Schmitt nahm insbesondere in Bezug auf die Frage der 
Anhörung nur eine kursorische Prüfung vor. Eine abschließende Beurteilung stellte die 
Zeugin unter den Vorbehalt fachlicher Prüfung durch die zuständige Fachabteilung. 
Ebenso wird in diesem Vermerk ausdrücklich festgehalten, dass mangels eigener Sach-
kenntnis nicht beurteilt werden könne, ob der Verzicht auf eine Anhörung rechtmäßig 
sei. Die Zeugin Sylvia Schmidt hat gegenüber dem Ausschuss klargestellt, dass sie über 
keine eigene Sachkenntnis zur Beurteilung des Sachverhaltes verfügte. Hinsichtlich der 
Anhörungsfrage wollte die Zeugin keine abschließende Aussage dazu treffen, ob eine 
Anhörung vorliegend geboten war. Deswegen wurde dem Vermerk seitens der zustän-
digen Fachabteilung des hessischen Umweltministeriums nur sehr eingeschränkte Be-
deutung zugemessen.  
 
Darüber hinaus hat die Beweisaufnahme ergeben, dass der Vermerk vom Zeugen Gun-
tram Finke sowie der Zeugin Ute Stettner sehr wohl im weiteren Verlauf der Erstellung 
der Stilllegungsverfügungen diskutiert und berücksichtigt wurde. Der Vermerk führte 
nach den Feststellungen des Ausschusses zu einer erneuten inhaltlichen Prüfung der 

                                                 
645 HMUKLV XV, S. 650 ff. 
646 HMUKLV VII, S. 99 ff.; 103 ff.; 119 ff.; HMUKLV VIII, S. 19 f. 
647 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.9b) und 10a). 
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einzelnen formellen und materiellen Aspekte der Stilllegungsverfügungen durch die 
Fachabteilung und veranlasste sie zu einer teilweisen Änderung der Entwürfe. So teilte 
die Fachabteilung in der Beurteilung des Vermerks die rechtlichen Bedenken der Zeu-
gin Sylvia Schmitt hinsichtlich der Voraussetzungen des § 19 Abs. 3 Atomgesetz. Sie 
gelangte jedoch zu der – wie noch zu zeigen ist – nachvollziehbaren Auffassung, dass 
hinsichtlich der im Vermerk geäußerten Bedenken gegen das Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 19 Abs. 3 Atomgesetz kein eigener Beurteilungs- und Ermessenspielraum 
des hessischen Umweltministeriums bestand. Mit Blick auf die im Vermerk problemati-
sierte Anhörungsfrage hielt die Fachabteilung aufgrund ihrer eigenen fachlichen Be-
urteilung der Gesamtumstände das Absehen von einer Anhörung für vertretbar. Darüber 
hinaus besprachen die Zeugen Günther Veit und der Zeuge Siegfried de Witt am 18. 
März 2011 vor Erlass der Verfügungen ein zweites Mal die genaue Formulierung der 
Passage zur Anhörung. Der Zeuge Siegfried de Witt bestätigte der Fachabteilung dabei 
noch einmal ausdrücklich, dass der Passus zur Anhörung rechtlich tragfähig und ausrei-
chend sei. Die im Vermerk als dritter Punkt problematisierte Rechtsmittelbelehrung 
wurde im weiteren Verlauf der Erstellung von der Fachabteilung ausdrücklich über-
nommen.  
 
Abgesehen von dem Vermerk des hessischen Justizministeriums und der Beratung 
durch den Zeugen Siegfried de Witt hat der Ausschuss eine Einflussnahme anderer hes-
sischer Behörden und insbesondere der Hessischen Staatskanzlei auf die Formulierung 
und Entscheidung bezüglich der Anhörung nicht feststellen können. 
 

4. Aufnahme des fraglichen Passus in den Bescheid 

 
Für den Ausschuss steht fest, dass die Entscheidung von einer Anhörung abzusehen, 
von der damaligen hessischen Umweltministerin aufgrund der vorgenommenen rechtli-
chen Bewertung durch die zuständige Fachabteilung getroffen wurde. Entsprechend 
ihrer Bewertung hielt die Fachabteilung das rechtliche Risiko, auf eine Anhörung zu 
verzichten, trotz der zwischenzeitlichen Ankündigungen der RWE Power AG, die Still-
legungsverfügungen prüfen zu wollen, insgesamt für begrenzt.648 
 
Nach den Aussagen der Zeuginnen Ute Stettner und Lucia Puttrich war die Fachabtei-
lung davon überzeugt, einen rechtlich vertretbaren Weg gefunden zu haben, und beriet 
während des Erstellungsprozesses der Stilllegungsverfügungen entsprechend die Haus-
leitung. Ausgehend von dieser Beratung durch die in atomrechtlichen Verwaltungsver-
fahren erfahrenen Fachbeamten entschied die damalige hessische Umweltministerin – 
nachdem auch in den anderen betroffenen Ländern eine Anhörung ersichtlich nicht 
stattgefunden hatte –, dem Vorschlag ihrer Fachabteilung zu folgen. Der Fachabteilung 
war es nach den glaubhaften Aussagen der Zeugen Matthias Ullrich, Ute Stettner und 
Lucia Puttrich in diesem Zusammenhang wichtig, die Begründung der Entscheidung 

                                                 
648 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.6. 
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zur Anhörung ausdrücklich aufzunehmen, da andernfalls der Bescheid offenkundig 
rechtsfehlerhaft gewesen wäre.  
 
Angesichts der sich aus der Beweisaufnahme ergebenden Gesamtumstände war nach 
Auffassung des Ausschusses die rechtliche Bewertung durch die Fachabteilung nach 
damaligem Kenntnisstand nachvollziehbar, auch wenn sie vom Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof im Nachhinein nicht geteilt wurde. Der Ausschuss ist nach dem Er-
gebnis der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass die Entscheidung zur Frage der An-
hörung von keinem der Beteiligten leichtfertig oder unbedacht gefällt wurde, sondern 
Gegenstand mehrerer Gespräche und Beratungen innerhalb des Ministeriums und mit 
dem Zeugen Siegfried de Witt war.  
 

5. Auswirkungen der unterlassenen Anhörung der RWE Power AG auf die 
Rechtmäßigkeit der Stilllegungsverfügungen 

 
Auch wenn die unterlassene Anhörung vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof als 
einer der Fehler, die zur Rechtswidrigkeit der hessischen Stilllegungsverfügungen führ-
te, identifiziert wurde, gilt es festzuhalten, dass der Hessische Verwaltungsgerichtshof 
auch materielle Fehler festgestellt hat649, die nach der Überzeugung des Ausschusses 
allein auf das Handeln des Bundes im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung zurück-
zuführen sind. Selbst mit einem förmlichen Anhörungsverfahren wären die Stillle-
gungsverfügungen vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof für materiell rechtswidrig 
erklärt worden und das Land Hessen hätte die Verwaltungsstreitverfahren verloren.  
 
Diese Einschätzung hat neben dem Abteilungsleiter Guntram Finke auch der damalige 
Prozessvertreter des Landes Hessen, der Zeuge Siegfried de Witt, gegenüber dem Aus-
schuss umfassend erläutert.650 Eine weitere Überprüfung der materiell-rechtlichen Fra-
gestellungen wurde vom Bundesverwaltungsgericht nicht vorgenommen, so dass die 
Behauptung, dass das Gericht hinsichtlich der materiell-rechtlichen Fragen zu einer 
anderen Entscheidung gekommen wäre als der Hessische Verwaltungsgerichtshof durch 
nichts belegt ist.  
 

III. Bewertung der Feststellungen zu Nr. 2 des Untersuchungsauftrags 

 
Umfassend hat der Ausschuss im Rahmen der Beweisaufnahme untersucht, welche 
rechtlichen (formell und materiell) und tatsächlichen Gründe den Stilllegungsverfügun-
gen in Hessen und in den drei weiteren betroffenen Ländern zugrunde gelegt wurden 
und insbesondere, welche Bedeutung das Handeln von Bund und Ländern in diesem 
Zusammenhang hatte. 

                                                 
649 Zu den Entscheidungsgründen im Einzelnen vgl. VGH Kassel, Bd. IV A, S. 514 ff.; Bd. IV B 541 ff.  
650 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 157; 159; Stenografischer Bericht-
UNA 19/1, 6. Sitzung vom 19.12.2014, S. 80; 87 f. 
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Der Ausschuss stellt fest, dass die Atomkatastrophe in Fukushima innerhalb der dama-
ligen Bundesregierung und des fachlich zuständigen Bundesumweltministeriums zu 
einer Neubewertung des Restrisikos von Kernkraftwerken führte. Die damalige Bundes-
regierung traf zwischen dem 12. und 14. März 2011 die beiden Grundentscheidungen, 
angesichts der Ereignisse in Japan alle deutschen Kernkraftwerke einer umfassenden 
Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen und hierfür die gerade erst beschlossene Verlän-
gerung der Laufzeiten für einen Zeitraum von drei Monaten auszusetzen, das sogenann-
te Moratorium. Diese Entscheidungen traf und verkündete die damalige Bundesregie-
rung der deutschen Öffentlichkeit, bevor sie am 15. März 2011 mit den betroffenen 
Ländern Gespräche zur Herbeiführung eines politischen Konsenses und zur verwal-
tungsrechtlichen Umsetzung der Entscheidungen führte. Die Entscheidungen wurden 
seitens der Bundesregierung in den weiteren Gesprächen nicht mehr zur Disposition 
gestellt.  
 
Das zuständige Bundesumweltministerium legte noch vor den Gesprächen mit den be-
troffenen Ländern das verwaltungsrechtliche Umsetzungsverfahren fest. Nach dem vom 
Bundesumweltministerium festgelegten und am 15. März 2011 den Ländervertretern 
vorgetragenen Verfahren sollten alle betroffenen Länder bis zum 18. März 2011 bun-
deseinheitlich die sieben ältesten Kernkraftwerke auf Grundlage von § 19 Abs. 3 
Atomgesetz vorübergehend stilllegen. Die Sicherheitsüberprüfung für Kernkraftwerke 
neuerer Bauart sollte hingegen während des laufenden Betriebs erfolgen. Die Kriterien 
der Sicherheitsüberprüfung sollte das Bundesumweltministerium für alle betroffenen 
Länder bundeseinheitlich vorgeben und die Bewertung abschließend durch die vom 
Bundesumweltministerium eingesetzte Reaktor-Sicherheitskommission erfolgen.  
 
Am 15. März 2011 einigten sich die anwesenden Ländervertreter politisch mit der da-
maligen Bundesregierung im Bundeskanzleramt auf dieses vom damals zuständigen 
Bundesumweltminister vorgetragene Verfahren. Dieses Verfahren änderte an den von 
der Bundesregierung zuvor getroffenen Entscheidungen nichts, sondern unterschied 
lediglich hinsichtlich der von der Bundesregierung für alle deutschen Kernkraftwerke 
vorgesehenen Sicherheitsüberprüfung nach Baujahren. Die vorübergehenden Stillle-
gungen dienten damit allein der Umsetzung der von der Bundesregierung beschlossenen 
Sicherheitsüberprüfung während des dreimonatigen Moratoriums der Laufzeitverlänge-
rung. Das Bundesumweltministerium sollte nach den Vereinbarungen der politischen 
Spitzenvertreter für eine bundeseinheitliche Umsetzung im Rahmen der Bundesauf-
tragsverwaltung sorgen und den Ländern entsprechende schriftliche Vorgaben machen. 
Den betroffenen Ländern wurde seitens der damaligen Bundesregierung politisch zuge-
sagt, der Bund werde für die Folgen möglicher rechtlicher Auseinandersetzungen mit 
den Kernkraftwerksbetreibern einstehen. Die genauen Einzelheiten der verwaltungs-
rechtlichen Umsetzung sollte der damalige Bundesumweltminister mit den Länderver-
tretern am Nachmittag bei einem Gespräch im Bundesumweltministerium klären. Die 
anwesenden Ländervertreter gingen nach der politischen Einigung im Bundeskanzler-
amt von der vollen Verantwortlichkeit des Bundes für etwaige rechtliche Risiken aus.  
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Der Hessische Ministerpräsident teilte in dem Gespräch im Bundeskanzleramt die Ein-
schätzung der Bundesregierung, dass nach den Ereignissen in Japan eine Sicherheits-
überprüfung aller deutschen Kernkraftwerke notwendig war. Der Hessische Minister-
präsident war insbesondere auch wegen der aus Sicht des Landes Hessen von vornhe-
rein bestehenden Verantwortlichkeit des Bundes für die bereits getroffenen Entschei-
dungen der Bundesregierung mit diesen Entscheidungen und dem verwaltungsrechtli-
chen Umsetzungsverfahren einverstanden. 
 
In der Sitzung im Bundesumweltministerium vereinbarten die Ländervertreter entspre-
chend der politischen Verabredungen im Bundeskanzleramt mit dem damaligen Bun-
desumweltminister, dass das Bundesumweltministerium den betroffenen Ländern 
schriftlich eine bundeseinheitliche Begründung verbindlich vorgibt, der die betroffenen 
Länder im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung 1 : 1 Folge leisten sollten. Alle be-
troffenen Länder setzten dementsprechend die vorübergehenden Stilllegungen und die 
Sicherheitsüberprüfung bundeseinheitlich im Rahmen ihrer Wahrnehmungskompetenz 
gegenüber den Energieversorgungsunternehmen zeitnah um. Ihnen verblieb insoweit 
kein eigener Beurteilungs- und Ermessenspielraum hinsichtlich der Rechtsgrundlage 
und Begründung der vorübergehenden Stilllegungen mehr. Aus Sicht des hessischen 
Umweltministeriums und der Hessischen Landesregierung leitete der Bund bereits mit 
der Sachentscheidung für das Moratorium die Sachkompetenz auf sich über und bestä-
tigte dies erneut mit der am Nachmittag des 15. März 2011 im Bundesumweltministe-
rium den Ländern verkündeten Verfahrensweise. Eine förmliche Weisung war nicht 
notwendig, da die betroffenen Länder politisch mit den Entscheidungen des Bundes 
einverstanden waren.  
 
Da Rechtsgrundlage und Begründung vom Bundesumweltministerium im Rahmen der 
Sachkompetenz verbindlich vorgegeben waren, sahen sich Fachabteilung und Hauslei-
tung des hessischen Umweltministeriums in der weiteren Umsetzung daran gebunden, 
auch wenn angesichts der im Schreiben vom 16. März 2011 vorgegebenen knappen 
Begründung Zweifel an deren Rechtmäßigkeit bestanden. Das Land Hessen beschritt 
hierbei keinen Sonderweg, sondern handelte gegenüber den Energieversorgungsunter-
nehmen im Ergebnis wie alle betroffenen Länder auch in eigener Wahrnehmungskom-
petenz nach den bundeseinheitlichen und verbindlichen Vorgaben des Bundesumwelt-
ministeriums. Diese bundeseinheitlichen und verbindlichen Vorgaben des Bundesum-
weltministeriums bezogen sich im weiteren Verlauf nicht nur auf die vorübergehenden 
Stilllegungen, sondern darüber hinaus auf die Anordnung des Sofortvollzugs und die 
gesamte Sicherheitsüberprüfung der deutschen Kernkraftwerke. Dazu im Einzelnen: 
 

1. Neubewertung des Restrisikos und Festlegung einer Sicherheitsüberprüfung 
aller deutschen Kernkraftwerke durch die damalige Bundesregierung 

 
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme gelangten der damals zuständige Abteilungs-
leiter im Bundesumweltministerium Gerald Hennenhöfer und der damalige Bundes-
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umweltminister Dr. Norbert Röttgen unmittelbar nach den Ereignissen in Japan am 11. 
März 2011 zu der fachlichen Bewertung, dass angesichts der Erfahrungen in Fukushima 
die bisherigen Prämissen der Sicherheitskonzepte deutscher Kernkraftwerke und die 
Bewertung des hinnehmbaren Restrisikos überdacht und überprüft werden müssen. Da-
her schlug der Zeuge Gerald Hennenhöfer am 12. März 2011 dem damaligen Bundes-
umweltminister die Überprüfung der Sicherheit aller deutschen Kernkraftwerke vor. 
Diesen Vorschlag übernahm die damalige Bundesregierung. Entsprechend dieser 
Grundentscheidung des damals zuständigen Bundesumweltministers beauftragte der 
damalige Umweltstaatssekretär Jürgen Becker die für Atomaufsichtsfragen zuständige 
Arbeitsgruppe RS I 3 des Zeugen Gerrit Niehaus am 12. März 2011 mit der Erstellung 
der Parameter der Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernraftwerke zur Neubewer-
tung möglicher Restrisiken. Die von der Arbeitsgruppe am Wochenende erarbeitete 
Liste der Parameter bildete dann die weitere Grundlage für die Besprechung der kon-
kreten Umsetzung der Sicherheitsüberprüfung mit den betroffenen Ländern mit Kern-
kraftwerken am 15. März 2011 und in der Folge für die Sicherheitsüberprüfungen aller 
deutschen Kernkraftwerke.651 
 
Die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel verkündete am 12. März 2011 der deutschen 
Öffentlichkeit gemäß der durch den damaligen Bundesumweltminister vorgenommenen 
fachlichen Bewertung, dass angesichts der Ereignisse in Fukushima die Sicherheit der 
deutschen Kernkraftwerke noch einmal besonders zu überprüfen ist. Dementsprechend 
sollte der fachlich für die Umsetzung verantwortliche damalige Bundesumweltminister 
in einem Bund-Länder-Gespräch mit den Fachministern der Länder mit Kernkraftwer-
ken die Einschätzung der Lage erörtern und auf die Sicherheitsüberprüfung hinweisen. 
Vorher wollte die Bundeskanzlerin ihrerseits einen politischen Konsens mit den Minis-
terpräsidenten der von einer Sicherheitsüberprüfung betroffenen Länder über das Vor-
gehen herstellen.652  
 
Die Entscheidung der Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke wurde 
also im Bundesumweltministerium vorbereitet und durch die damalige Bundesregierung 
öffentlich verkündet. Eine Beteiligung der Fachbehörden der Länder mit Kernkraftwer-
ken an der Entscheidungsfindung zur Überprüfung aller deutschen Kernraftwerke er-
folgte bis zum Bund-Länder-Gespräch im Bundesumweltministerium am 15. März 
2011 nicht.653 Die Entscheidung zur Durchführung der Sicherheitsüberprüfung aller 
deutschen Kernkraftwerke wurde seitens der Bundesregierung und des Bundesumwelt-
ministeriums nach den Erkenntnissen des Ausschusses zu keinem Zeitpunkt zur Dis-
position gestellt, sondern sie bildete die Grundlage aller weiteren Gespräche und Ent-
scheidungen. So diente insbesondere die vorübergehende Stilllegung der sieben ältesten 
Kernkraftwerke allein der Durchführung der von der Bundesregierung bereits am 12. 
März 2011 verkündeten Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke. Die 

                                                 
651 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, B.I.1. 
652 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, B.I.2. 
653 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, C.II.1a), 2. 
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vorübergehende Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke kann daher nicht losge-
löst von dieser Grundentscheidung betrachtet werden.  
 

2. Bewertung der Ereignisse in Japan durch das hessische Umweltministerium 

 
Die Beweisaufnahme hat hinsichtlich der Bewertungen durch das hessische Umweltmi-
nisterium ergeben, dass die fachlich zuständige Abteilung – in enger Zusammenarbeit 
mit dem Landesamt für Umwelt und Geologie – aufgrund der Besonderheiten der Er-
eignisse in Japan für Biblis A und B nach erster Prüfung am Wochenende des 12. und 
13. März 2011 keinen unmittelbaren Handlungsbedarf sah, insbesondere was die Erd-
bebensicherheit der beiden Kernkraftwerksblöcke betraf. In dieser Weise beriet die 
Fachabteilung die damalige hessische Umweltministerin und die Hessische Landesre-
gierung.654  
 
Die endgültige Stilllegung von Biblis A und B erfolgte auch nach Abschluss der Si-
cherheitsüberprüfung nicht aufgrund neuer Sicherheitserkenntnisse betreffend die Erd-
beben- oder Hochwasserauslegung, sondern aufgrund der gesetzgeberischen Entschei-
dung der damaligen Bundesregierung mit Inkrafttreten der 13. Atomgesetz-Novelle am 
6. August 2011. 
 
Aus Sicht aller Beteiligten im hessischen Umweltministerium – für den Ausschuss an-
gesichts der Chronologie der Ereignisse und der öffentlichen Äußerungen der Bundes-
regierung nachvollziehbar – übernahmen die Bundesregierung und das fachlich zustän-
dige Bundesumweltministerium als oberste Atomaufsichtsbehörde mit der Ankündi-
gung einer umfassenden Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke ab 
dem 12. März 2011 die politische und sachinhaltliche Federführung in der Neubewer-
tung und -ausrichtung der deutschen Atompolitik nach den Ereignissen in Japan. 
 

3. Festlegung und Verkündung des Moratoriums der Laufzeitverlängerung 
durch die damalige Bundesregierung 

 
Nach den Erkenntnissen des Ausschusses legte sich die damalige Bundesregierung am 
Wochenende des 12. und 13. März 2011 neben der Sicherheitsüberprüfung aller deut-
schen Kernkraftwerke darauf fest, die in der 11. Atomgesetz-Novelle vom 8. Dezember 
2010 beschlossene Laufzeitverlängerung für drei Monate auszusetzen, um in diesem 
Zeitraum die geplante Sicherheitsüberprüfung durchführen zu können. Hierfür wurde 
im weiteren Verlauf der politischen Debatten der Begriff „Moratorium“ verwandt. 
 
Der damalige Bundesaußenminister Dr. Guido Westerwelle machte in einem Radio-
interview am Morgen des 14. März 2011 diese interne Absprache der Bundesregierung 
öffentlich und betonte in der Pressekonferenz der Bundesregierung vom Nachmittag des 

                                                 
654 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, B.II. und C.II. 
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14. März 2011, in der das Moratorium der Laufzeitverlängerung dann offiziell verkün-
det wurde, dass diese Entscheidungen am Wochenende intensiv innerhalb der Bundes-
regierung diskutiert wurden. Die Bundeskanzlerin hat dem Ausschuss gegenüber bestä-
tigt, dass am Wochenende neben der Sicherheitsüberprüfung der Kernkraftwerke einer-
seits die Frage im Raum stand, was es für die Kernkraftwerke in Deutschland bedeuten 
würde, wenn die Rechtslage vor der kürzlich beschlossenen Laufzeitverlängerung noch 
in Kraft wäre, und andererseits neben der Sicherheitsüberprüfung Zeit zum Nachdenken 
gebraucht würde, um zu entscheiden, wie es weitergeht. Diese Überlegungen mündeten 
dann in den politischen Begriff des Moratoriums.655  
 
Am Nachmittag des 14. März 2011 verkündete die Bundeskanzlerin zusammen mit dem 
damaligen Bundesaußenminister Dr. Guido Westerwelle dann offiziell das Moratorium 
der Laufzeitverlängerung. Zudem erklärte die Bundesregierung in der Pressekonferenz, 
dass die Sicherheitsüberprüfung durch eine unabhängige Expertenkommission durchge-
führt werden sollte, die zusammen mit der Bundesregierung arbeitet. Auch diesbezüg-
lich war die Entscheidung also bereits getroffen, bevor mit den Ländern am nächsten 
Tag über die Umsetzung gesprochen wurde. 
 
Die Bundeskanzlerin hat gegenüber dem Ausschuss ausdrücklich bestätigt, dass die 
Entscheidungen zur Durchführung des dreimonatigen Moratoriums der Laufzeitverlän-
gerung und der Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke innerhalb der 
Bundesregierung am 14. März 2011 feststanden. Der Bundeskanzlerin nicht bekannt 
war zum Zeitpunkt der Pressekonferenz das konkrete Umsetzungsverfahren, das das 
zuständige Bundesumweltministerium zu diesem Zeitpunkt bereits erarbeitet hatte. Im 
Kern blieben die am 14. März 2011 verkündeten Entscheidungen der Bundesregierung 
– die Aussetzung der Laufzeitverlängerung für drei Monate und die in dieser Zeit statt-
findende Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke – aber unverändert. 
Der Moratoriumsbegriff wurde am 15. März 2011 durch die damalige Bundesregierung 
hinsichtlich der konkreten Umsetzung der Sicherheitsüberprüfung jedoch um die vom 
Bundesumweltministerium erarbeitete vorübergehende Stilllegung der sieben ältesten 
Kernkraftwerke erweitert; statt eines Kernkraftwerks sollten nunmehr nach dem Willen 
der damaligen Bundesregierung sieben Kernkraftwerke unmittelbar vom Netz gehen.656 

 

4. Festlegung des Verfahrens zur Umsetzung des Moratoriums durch das Bun-
desumweltministerium 

 
Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Befragung durch den Ausschuss betont, dass die Frage 
der konkreten Ausgestaltung und Umsetzung des Moratoriums der damalige Bundes-
umweltminister Dr. Norbert Röttgen in seiner Ressortzuständigkeit zu verantworten 
hatte.657  
 
                                                 
655 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, C.I.1. 
656 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, C.I.3. 
657 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 17. Sitzung vom 06.11.2015, S. 7 f. 
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Die Beweisaufnahme hat zur Überzeugung des Ausschusses ergeben, dass am Vormit-
tag des 14. März 2011 – parallel zu den politischen Diskussionen – der Zeuge Gerald 
Hennenhöfer im zuständigen Bundesumweltministerium die konkrete Umsetzung des 
dreimonatigen Moratoriums prüfte, ohne die dafür eigentlich zuständige Arbeitsgruppe 
RS I 3 unter Leitung des Zeugen Gerrit Niehaus zu beteiligen. Es war nach den Er-
kenntnissen des Ausschusses der Zeuge Gerald Hennenhöfer, der am Mittag des 14. 
März 2011 dem damaligen Umweltstaatssekretär Jürgen Becker und dem damaligen 
Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen vorschlug, die sieben ältesten Kernkraft-
werke für einen Zeitraum von drei Monaten nach § 19 Abs. 3 Atomgesetz zum Zwecke 
der Sicherheitsüberprüfung vorübergehend stillzulegen.658 
 
Zwar enthielten die dem Ausschuss vorgelegten Akten des Bundesumweltministeriums 
– trotz der ganz erheblichen wirtschaftlichen und rechtlichen Auswirkungen der vorü-
bergehenden Stilllegungen – bis zum 15. März 2011 keinen einzigen schriftlichen Hin-
weis auf eine Prüfung des § 19 Abs. 3 Atomgesetz durch die Abteilung.  
 
Jedoch ergibt sich die Urheberschaft des Zeugen Gerald Hennenhöfer für das Verfahren 
der Umsetzung des Moratoriums in Form der vorübergehenden Stilllegungen der sieben 
ältesten Kernkraftwerke nach § 19 Abs. 3 Atomgesetz für den Ausschuss aus den Aus-
sagen der Zeugen Gerrit Niehaus und Dr. Norbert Röttgen, die insoweit übereinstim-
mend angaben, dass der Zeuge Gerald Hennenhöfer dieses Verfahren erarbeitet hatte 
und in diesem Sinne den damaligen Bundesumweltminister am Mittag des 14. März 
2011 beriet. 
 
Ohne auf seine eigene Urheberschaft hinzuweisen hat der Zeuge Gerald Hennenhöfer 
gegenüber dem Ausschuss deutlich gemacht, dass er aufgrund des damaligen Wissens-
standes und bis heute von der Richtigkeit des Verfahrens überzeugt war, da insbesonde-
re hinsichtlich der Erdbebenauslegung Unsicherheiten bestanden hätten, die eine Si-
cherheitsüberprüfung notwendig machten. Die Unterscheidung zwischen älteren und 
neueren Anlagen bei der Durchführung der Sicherheitsüberprüfung ergab sich für das 
Bundesumweltministerium aus der unterschiedlichen Behandlung im Rahmen der Lauf-
zeitverlängerung und der wegen der älteren Baujahre geringeren Sicherheitsanforderun-
gen dieser sieben Kernkraftwerke; dies habe es notwendig gemacht, die sieben Anlagen 
während des Moratoriums vorübergehend vom Netz zu nehmen. 
 
Alternativen zu § 19 Abs. 3 Atomgesetz als Grundlage des Moratoriums unterbreitete 
der Zeuge Gerald Hennenhöfer nach den Feststellungen des Ausschusses nicht. Insbe-
sondere wurde innerhalb des Bundesumweltministeriums oder innerhalb der Bundesre-
gierung nach den übereinstimmenden Aussagen des Zeugen Dr. Norbert Röttgen, des 
damaligen Kanzleramtsministers Ronald Pofalla und der Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel eine Umsetzung des Moratoriums durch ein Bundesgesetz nicht vertieft disku-
tiert. Aufgrund der nach Auffassung der Bundesregierung und des zuständigen Bundes-
umweltministers schnellstmöglich zu behandelnden Sicherheitsfragen sei eine zeitliche 
                                                 
658 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, C.I.2. 
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Verzögerung von Wochen oder gar Monaten angesichts der Ereignisse in Japan nicht 
tragbar gewesen. Hingegen hatte die vom Bundesumweltministerium erarbeite verwal-
tungsrechtliche Lösung nach Meinung der drei Zeugen den Vorteil, unverzüglich die 
Sicherheitsüberprüfung der sieben ältesten Kernkraftwerke durchführen zu können.659 
 
Der Ausschuss ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass die 
Entscheidungen zur Durchführung des dreimonatigen Moratoriums der Laufzeitverlän-
gerung und der Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke innerhalb der 
Bundesregierung bis zum 14. März 2011 feststanden. Ferner ist der Ausschuss über-
zeugt, dass sich das innerhalb der Bundesregierung fachlich zuständige Bundesum-
weltministerium am 14. März 2011 – und damit vor dem politischen Gespräch im Bun-
deskanzleramt und dem Fachgespräch im Bundesumweltministerium am 15. März 2011 
– auf die konkrete Umsetzung des dreimonatigen Moratoriums in Form der vorüberge-
henden Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke nach § 19 Abs. 3 Atomgesetz 
festgelegt hatte. Fest steht, dass das Umsetzungsverfahren also nicht erst zusammen mit 
den Ministerpräsidenten oder Fachministern der betroffenen Länder entwickelt oder gar 
von diesen vorgeschlagen worden war. Es war bereits im Bundesumweltministerium 
festgelegt worden, als die Ministerpräsidenten und Fachminister für den nächsten Tag 
zu den Gesprächen nach Berlin eingeladen wurden. Es wurde seitens der damaligen 
Bundesregierung in den Gesprächen am Folgetag auch nicht mehr zur Disposition ge-
stellt.  
 

5. Bewertung des Handelns der damaligen Bundesregierung durch das hessi-
sche Umweltministerium und die Hessische Landesregierung 

 
Der Ausschuss stellt fest, dass aus Sicht der Beteiligten des hessischen Umweltministe-
riums und der Hessischen Landesregierung die Bundesregierung bis zum 14. März 2011 
zwei weitreichende Grundentscheidungen getroffen hatte: erstens die Sicherheitsüber-
prüfung aller deutschen Kernkraftwerke und zweitens die Aussetzung der gerade erst 
beschlossenen Laufzeitverlängerung um drei Monate, das sogenannte Moratorium. Bis 
einschließlich 14. März 2011 erfolgte eine Abstimmung mit dem hessischen Umwelt-
ministerium weder hinsichtlich der Durchführung der angekündigten Sicherheitsüber-
prüfung noch des seitens der Bundesregierung öffentlich verkündeten Moratoriums der 
Laufzeitverlängerung. Daher erhielten sowohl die Fachabteilung als auch die Hauslei-
tung des hessischen Umweltministeriums Informationen über die Sicherheitsüberprü-
fung und das Moratorium der Laufzeitverlängerung lediglich aus den öffentlichen Ver-
lautbarungen der Bundesregierung. Diese hatte aus Sicht der Verantwortlichen in Hes-
sen damit das Heft des Handelns in die Hand genommen.660 
 
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ging das hessische Umweltministerium am 
14. März 2011 davon aus, dass die Ereignisse in Japan nicht unmittelbar auf Biblis A 

                                                 
659 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, C.I.2d). 
660 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, C.II.1 und 2. 
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und B übertragen werden konnten. In diesem Sinne beriet die zuständige Fachabteilung 
unter der Leitung des Zeugen Guntram Finke die damalige hessische Umweltministerin 
und die Hessische Landesregierung. Das hessische Umweltministerium hielt die Neu-
bewertung der Sicherheitsrisiken während des dreimonatigen Moratoriums angesichts 
der Ereignisse in Fukushima grundsätzlich für richtig und notwendig. Innerhalb des 
hessischen Umweltministeriums und der Hessischen Landesregierung war es angesichts 
der Erklärung der Bundeskanzlerin zur Aussetzung der Laufzeitverlängerung für drei 
Monate am 14. März 2011 jedoch noch unklar, ob und zu welchem Zeitpunkt Biblis A 
und B der Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden sollten.  
 
Nach den Erkenntnissen des Ausschusses bewerteten die zuständige Fachabteilung im 
hessischen Umweltministerium, die damalige Umweltministerin Lucia Puttrich und die 
Hessische Landesregierung die öffentlichen Verlautbarungen der Bundeskanzlerin, des 
damaligen Bundesaußenministers und des damaligen Bundesumweltministers überein-
stimmend – und für den Ausschuss nachvollziehbar – dahin gehend, dass sich die Bun-
desregierung auf die Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke während 
der dreimonatigen Aussetzung der Laufzeitverlängerung festgelegt hatte. Weder aus 
Sicht des hessischen Umweltministeriums noch aus Sicht der Hessischen Landesregie-
rung sollten die Gespräche in Berlin dazu dienen, die Entscheidungen der Bundesregie-
rung in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Angesichts der Chronologie der Ereignis-
se, des klaren Wortlauts der Verlautbarungen der Bundesregierung zwischen dem 12. 
und 14. März 2011 und des Einladungstextes des Bundesumweltministeriums waren die 
Entscheidungen der Bundesregierung für die Beteiligten des Landes Hessen bereits ge-
fallen. Da das „Ob“ der Sicherheitsüberprüfung und des Moratoriums feststand, sollte 
aus Sicht der hessischen Beteiligten am 15. März 2011 lediglich das „Wie“, also die 
konkrete Umsetzung der Entscheidungen der Bundesregierung besprochen werden. 
Einen eigenen Entscheidungsspielraum sahen das hessische Umweltministerium und 
die Hessische Landesregierung für das Land Hessen insoweit nicht; vielmehr sollte die 
Beschlusslage der Bundesregierung den betroffenen Ländern am 15. März 2011 erläu-
tert und anschließend durch diese umgesetzt werden. Da es nicht nur um die Sicher-
heitsüberprüfung von Biblis A und B, sondern um eine Überprüfung und die Neubewer-
tung der Sicherheitsrisiken aller deutschen Kernkraftwerke ging, war aus Sicht der hes-
sischen Beteiligten ein bundeseinheitliches Handeln und die Federführung durch die 
Bundesregierung richtig und notwendig.661 Der Ausschuss teilt und stützt diese Bewer-
tungen der Beteiligten des Landes Hessen aus damaliger und – nach umfangreicher 
Beweisaufnahme – auch aus heutiger Sicht uneingeschränkt. 
 
Für die deutsche Öffentlichkeit und die betroffenen Energieversorgungsunternehmen 
waren die Entscheidungen zur Aussetzung der Laufzeitverlängerung zwecks Durchfüh-
rung einer Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke ebenfalls solche der 
Bundesregierung – und nicht der betroffenen Länder –, was sich etwa aus den Presse-
mitteilungen der RWE AG vom 14. und 15. März 2011 ergibt.662 Es besteht für den 

                                                 
661 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, C.II.1, 2 und D.I.2ci) 
662 HMUKLV I, S. 336; HMUKLV X, S. 229; HMUKLV XXII, S. 1. 
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Ausschuss kein Zweifel daran, dass die Bundesregierung und allen voran das Bundes-
umweltministerium das Heft des Handels für die Neuausrichtung der deutschen Atom-
politik seit dem 12. März 2011 mit der Verkündung weitreichender Grundentscheidun-
gen in die Hand genommen hat.  
 

6. Herstellung eines politischen Konsenses im Bundeskanzleramt  

 
Für den Ausschuss steht nach den Befragungen des damaligen Kanzleramtsministers 
Ronald Pofalla, des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier und der Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel zur vollen Überzeugung fest, dass der damalige Bundes-
umweltminister Dr. Norbert Röttgen in der Sitzung am 15. März 2011 im Bundeskanz-
leramt den anwesenden Ministerpräsidenten der betroffenen Länder die Verfahrenswei-
se zur Umsetzung des Moratoriums dergestalt vortrug, dass die betroffen Länder ein-
heitlich die sieben ältesten Kernkraftwerke für drei Monate nach Art. 19 Abs. 3 Atom-
gesetz zur Durchführung einer nach einheitlichen Kriterien erfolgenden Sicherheits-
überprüfung vorübergehend stilllegen sollten. Die Sicherheitsüberprüfung der übrigen 
Kernkraftwerke sollte während des laufenden Betriebs erfolgen. Dieser Vortrag er-
schien den anwesenden Teilnehmern plausibel und sie einigten sich politisch auf das 
vom damaligen Bundesumweltminister vorgetragene Prozedere der bundeseinheitlichen 
Umsetzung des Moratoriums und der Sicherheitsüberprüfung.663 
 
Die von der Bundesregierung verkündete Sicherheitsüberprüfung und die Aussetzung 
der Laufzeitverlängerung für drei Monate wurden in dem Gespräch im Bundeskanzler-
amt nach den Erkenntnissen des Ausschuss seitens der damaligen Bundesregierung 
nicht zur Disposition gestellt; ebensowenig wurde die bereits am 14. März 2011 von der 
damaligen Bundesregierung verkündete Einsetzung einer Expertenkommission in Frage 
gestellt. Lediglich das durch das Bundesumweltministerium am 14. März 2011 erarbei-
tete Verfahren der verwaltungsrechtlichen Umsetzung des Moratoriums und der Unter-
scheidung zwischen den Kernkraftwerken nach Baujahren war den anwesenden Teil-
nehmern bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, wurde inhaltlich diskutiert und 
schließlich politisch akzeptiert. Nach Auffassung des Hessischen Ministerpräsidenten 
Volker Bouffier änderte das politische Einvernehmen der anwesenden Ministerpräsiden-
ten mit den Entscheidungen der Bundesregierung zur Durchführung einer Sicherheits-
überprüfung während eines dreimonatigen Moratoriums nichts daran, dass diese Ent-
scheidungen zuvor ohne Beteiligung der Länder seitens der Bundesregierung bereits 
getroffen und öffentlich auch als solche verkündet worden waren.664 
 
Die Sitzung im Bundeskanzleramt diente angesichts der sich aus den Ereignissen in 
Fukushima ergebenden Sicherheitsfragen und der erheblichen Verunsicherung der deut-
schen Bevölkerung dazu, einen politischen Konsens zwischen der Bundesregierung und 
den Ministerpräsidenten der betroffenen Länder hinsichtlich der einheitlichen Umset-

                                                 
663 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.I.1a) und c). 
664 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 104 f. 
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zung des Moratoriums und der Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke 
herzustellen. Nach Auffassung des Ausschusses sollten die von den Beteiligten in der 
anschließenden Pressekonferenz dargestellten gemeinsamen Vereinbarungen diesen 
politischen Konsens betonen. Da die Gesprächsteilnehmer im Bundeskanzleramt – bis 
auf den damaligen Bundesumweltminister – verfassungsrechtlich für die politischen 
Leitlinien, nicht aber für die verwaltungsrechtliche Umsetzung zuständig waren, sollte 
nach Vorstellung der Teilnehmer – dies hat die Bundeskanzlerin gegenüber dem Aus-
schuss wiederholt betont – die genaue verwaltungsrechtliche Umsetzung der politischen 
Vereinbarungen vom damaligen Bundesumweltminister im Rahmen seiner Zuständig-
keit im Nachgang mit den Fachministern der betroffenen Länder geklärt werden. 
 
Die Beweisaufnahme hat hinsichtlich der Vereinbarungen im Bundeskanzleramt weiter 
ergeben, dass den Ministerpräsidenten der betroffenen Länder in dieser Sitzung mit 
Blick auf die politisch vereinbarte bundeseinheitliche Umsetzung des Moratoriums ent-
sprechend der vom damaligen Bundesumweltminister vorgetragenen Verfahrensweise 
eine schriftliche Begründung für die vorübergehende Stilllegung auf Grundlage des § 
19 Abs. 3 Atomgesetz zugesichert wurde. Zwar hat der Zeuge Dr. Norbert Röttgen eine 
solche Zusage bestritten, der ebenfalls anwesende Abteilungsleiter Gerald Hennenhö-
fer, der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sowie die Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel haben dies jedoch dem Ausschuss gegenüber übereinstimmend und 
glaubhaft ausgesagt.665 
 
In diesem Zusammenhang haben die Zeugen Gerald Hennenhöfer und Dr. Norbert 
Röttgen behauptet, sie hätten den Ministerpräsidenten gegenüber deutlich gemacht, sei-
tens des Bundesumweltministeriums würden zur Umsetzung des Moratoriums keine 
Weisungen gegenüber den betroffenen Ländern erteilt und man gehe angesichts des 
Vereinbarten zwar bundeseinheitlich vor, aber jedes Land in Wahrnehmung eigener 
Kompetenz und eigener Verantwortung. Der Zeuge Dr. Norbert Röttgen sagte weiterhin 
aus, die einzelnen Länder hätten das von ihm lediglich als „Vorschlag“ unterbreitete 
Verfahren sogar ganz ablehnen können; in diesem Fall wären dann für die Kernkraft-
werke des ablehnenden Landes keine Sicherheitsüberprüfungen erfolgt.666 
 
Der Ausschuss vermochte dieser Darstellung nicht zu folgen, denn die Aussagen der 
Zeugen waren insoweit nicht glaubhaft. Die beiden Zeugen haben in ihren Befragungen 
über weite Teile versucht, ihre durch die Akten und die Aussagen der übrigen Zeugen 
für den Ausschuss eindeutig belegte originäre Urheberschaft und Verantwortung für das 
später durch den Hessischen Verwaltungsgerichtshof als materiell-rechtswidrig be-
urteilte Verwaltungsverfahren zur Umsetzung des Moratoriums herunterzuspielen. Mit 
den eigenen Entlastungsgesuchen einher ging eine ganz erhebliche Belastungstendenz 
gegen diejenigen Zeugen, die die damaligen Vorgänge anders bewerteten. Die Aussa-
gen der Zeugen Gerald Hennenhöfer und Dr. Norbert Röttgen sind, was die Verant-

                                                 
665 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.I.1a), b) und c). 
666 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.I.1b) und F.IV.1. 
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wortlichkeit für das Stilllegungsverfahren betrifft, daher in einem kritischen Licht zu 
sehen.  
 
Zudem ist der Ausschuss aufgrund der diesbezüglich übereinstimmenden Aussagen der 
Zeugen Ronald Pofalla, Volker Bouffier und der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
davon überzeugt, dass in diesem politischen Gespräch detaillierte rechtliche Fragen der 
Bundesauftragsverwaltung und insbesondere Fragen der Überleitung der Sachkompe-
tenz oder von Weisungen gar nicht besprochen wurden. Nach den glaubhaften Aussa-
gen der drei Zeugen spielten konkrete verwaltungsrechtliche Fragen der Umsetzung 
keine Rolle, denn den anwesenden Teilnehmern aus Bund und Ländern ging es in der 
Besprechung um die Herstellung eines politischen Konsenses und – schon mangels Zu-
ständigkeit – nicht um verwaltungsrechtliche Vollzugsfragen. Diese sollten im Nach-
gang durch den zuständigen Bundesumweltminister im Fachgespräch mit den Länder-
kollegen geklärt werden.667  
 
Keiner der drei Zeugen hat in den intensiven Befragungen zu erkennen gegeben, dass 
die Entscheidungen der Bundesregierungen in den damaligen Gesprächen überhaupt zur 
Disposition gestellt wurden oder die einzelnen Länder hätten anders entscheiden kön-
nen. Die von der Bundesregierung beabsichtigte Neubewertung der Restrisiken ergab 
überhaupt nur Sinn, wenn sie bundeseinheitlich für alle Kernkraftwerke erfolgte.  
 
Im Übrigen zeigen der zeitliche Ablauf und die Einladungen an die Ministerpräsidenten 
und Fachminister der betroffenen Länder, dass die vom damaligen Bundesumweltmi-
nister Dr. Norbert Röttgen aufgestellte Behauptung, der Bund habe lediglich Vorschlä-
ge unterbreitet, so nicht zutreffen kann. Hätte die damalige Bundesregierung lediglich 
unverbindliche Vorschläge unterbreiten wollen, hätte sie nicht gleichzeitig die Fachmi-
nister der betroffenen Länder für ein Gespräch zu deren Umsetzung eingeladen. Der 
Ausschuss folgt daher der Bewertung des Zeugen Volker Bouffier, der diese Behaup-
tungen der Zeugen Gerald Hennenhöfer und Dr. Norbert Röttgen als nicht nachvoll-
ziehbar und lebensfremd bezeichnete.668 
 
Der Ausschuss stellt nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme fest, dass der Zeuge Vol-
ker Bouffier in dem Gespräch im Bundeskanzleramt Nachfragen zu dem vom damali-
gen Bundesumweltminister vorgetragenen Prozedere stellte. Diese Nachfragen baten 
insbesondere um Erläuterung der Rechtsgrundlage § 19 Abs. 3 Atomgesetz. Dies haben 
die Zeugen Volker Bouffier, Dr. Norbert Röttgen und Dr. Angela Merkel dem Aus-
schuss gegenüber übereinstimmend bestätigt.669 Soweit die Aussage der Bundeskanzle-
rin dahin gehend interpretiert wurde, sie hätte sich an Nachfragen des Zeugen Volker 
Bouffier nicht erinnern können, wird übersehen, dass sie ausgesagt hat, dass nicht nur 
der Zeuge Volker Bouffier, sondern auch andere Personen Nachfragen zur Rechtsgrund-
lage gestellt hatten. Der Zeuge Volker Bouffier hielt – wie die anderen Teilnehmer der 

                                                 
667 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.I.1a), b) und c). 
668 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 118 f.; 124; 148. 
669 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.I.1c). 
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Sitzung auch – nach Beantwortung der Nachfragen das vom damaligen Bundesum-
weltminister in dessen Ressortzuständigkeit erarbeitete und vorgetragene Verfahren für 
plausibel.  
 

7. Politische Zusage der Haftung des Bundes im Falle rechtlicher Auseinander-
setzungen mit den Energieversorgungsunternehmen 

 
Mit Blick auf die politischen Vereinbarungen im Bundeskanzleramt steht für den Aus-
schuss fest, dass den Ministerpräsidenten der betroffenen Länder seitens der Bundesre-
gierung politische Zusagen gemacht wurden für den Fall, dass die Länder sich aufgrund 
der Umsetzung der Entscheidungen der Bundesregierung Ansprüchen der betroffenen 
Energieversorgungsunternehmen ausgesetzt sehen.670 
 
Zwar haben sich die Zeugen Dr. Norbert Röttgen und Ronald Pofalla in ihrer Verneh-
mung an eine solche politische Zusage nicht zu erinnern vermocht. Auch die Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel erinnerte den ihr zugeschrieben Satz „Wir lassen die Län-
der nicht im Regen stehen“ nicht konkret.  
 
Der Ausschuss stützt seine Überzeugung auf die Aussagen der Zeugen Gerald Hennen-
höfer und Volker Bouffier. Der Zeuge Gerald Hennenhöfer gab dem Ausschuss gegen-
über an, dass der der Bundeskanzlerin zugeschriebene Satz gefallen sein könnte; er sei 
allerdings als politische Aussage mit Blick auf die gemeinsame Bewältigung der anste-
henden Probleme und nicht als rechtsverbindliche Zusage gemeint gewesen. Der Zeuge 
Volker Bouffier hat gegenüber dem Ausschuss glaubhaft dargelegt, dass die Bundes-
kanzlerin sich in dem Gespräch gegenüber den Teilnehmern der Sitzung entsprechend 
erklärt hatte. Auch nach Aussage des Zeugen Volker Bouffier bezog sich diese Erklä-
rung nicht auf konkrete Schadensersatzfragen. Der Hessische Ministerpräsident inter-
pretierte die Zusage vielmehr als eine politische Zusage gegenüber den anwesenden 
Ministerpräsidenten dahin gehend, dass die damalige Bundesregierung damit deutlich 
machen wollte, dass sie für die weitreichenden – und von ihr bereits vor dem Gespräch 
im Bundeskanzleramt – getroffenen Entscheidungen zur Durchführung der Sicherheits-
überprüfung aller deutschen Kernkraftwerke während eines dreimonatigen Moratoriums 
die Verantwortung übernimmt, falls sich die Energieversorgungsunternehmen gegen 
den durch die Länder in ihrer Wahrnehmungskompetenz vorzunehmenden Vollzug der 
Entscheidungen wehren würden.  
 
Die Zeuginnen Karin Gätcke und Lucia Puttrich erklärten dem Ausschuss unabhängig 
voneinander und mit großer Übereinstimmung, dass sie der Zeuge Volker Bouffier un-
mittelbar nach dem Gespräch im Bundeskanzleramt telefonisch über die Gesprächs-
ergebnisse informierte und dabei ausdrücklich auf die Zusage der damaligen Bundesre-
gierung hinwies, die Länder im Falle von Ansprüchen der Energieversorgungsunter-
nehmen „nicht im Regen stehen lassen“ zu wollen. Auch wenn die beiden Zeuginnen 

                                                 
670 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.I.1d). 
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nicht persönlich bei der Besprechung im Bundeskanzleramt anwesend waren, wertet der 
Ausschuss die Aussagen als Indiz für die politische Zusage.  
 
Von besonderer Bedeutung für die Überzeugung des Ausschusses von der Zusage der 
damaligen Bundesregierung ist schließlich, dass diese Zusage vom Bundesumweltmi-
nisterium schriftlich gegenüber dem hessischen Umweltministerium vorgebracht und 
entsprechend aktenkundig gemacht wurde.671 Insbesondere das Schreiben des damaligen 
Staatssekretärs im Bundesumweltministerium Jürgen Becker vom 27. November 2012 
rekurriert dabei auf die in dem Gespräch im Bundeskanzleramt „getroffenen Vereinba-
rungen über die Tragung von Lasten aus dem Moratorium“. Indem das Bundesumwelt-
ministerium damit ankündigte, von diesen Vereinbarungen Abstand nehmen zu wollen, 
machte es gleichzeitig deutlich, dass es solche Vereinbarungen zur Tragung von Lasten 
aus dem Moratorium zwischen der damaligen Bundesregierung und den betroffenen 
Ländern gegeben hatte. 
 

8. Gespräch im Bundesumweltministerium zur bundeseinheitlichen Umsetzung 
des Moratoriums und der Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraft-
werke im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung  

 
Die Beweisaufnahme hat hinsichtlich des Gespräches am Nachmittag des 15. März 
2011 im Bundesumweltministerium zur Überzeugung des Ausschusses ergeben, dass 
auch dort die vom Bundesumweltministerium vorgetragene verwaltungsrechtliche Um-
setzung des Moratoriums nicht zur Disposition gestellt wurde. Für den Ausschuss steht 
fest, dass das Bundesumweltministerium den anwesenden Fachministern bzw. Fachbe-
amten eine bis zum 18. März 2011 für alle betroffenen Länder bundeseinheitlich umzu-
setzende verbindliche Begründung der vorübergehenden Stilllegungen auf Grundlage 
von § 19 Abs. 3 Atomgesetz zukommen lassen sollte. Zudem vereinbarten die Anwe-
senden, dass die Länder die Sicherheitsüberprüfung in ihrer Wahrnehmungskompetenz 
vornehmen, die Überprüfung jedoch bundeseinheitlich vom Bundesumweltministerium 
und der Reaktor-Sicherheitskommission gesteuert und abschließend bewertet werden 
sollte.672 
 
Die Überzeugung des Ausschusses stützt sich hierbei unter anderem auf das vom Zeu-
gen Gerrit Niehaus gefertigte informelle Protokoll, das dieser unmittelbar nach der Sit-
zung erstellte. Da aus für den Ausschuss nicht nachvollziehbaren Gründen das Bundes-
umweltministerium kein Ergebnisprotokoll erstellte, bildet dieser Vermerk die einzige 
aktenkundige Zusammenfassung des Gesprächsinhalts seitens des Bundesumweltminis-
teriums.673 Der Zeuge Gerald Hennenhöfer hat auf Vorhalt dem Ausschuss gegenüber 
die Richtigkeit des Inhalts im Wesentlichen bestätigt. 
 

                                                 
671 HMUKLV XV, S. 535; 555 f. 
672 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.I.2 b) und c). 
673 BMU I, S. 155 f.  
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Die Zeugen Gerald Hennenhöfer und Dr. Nobert Röttgen haben dem Ausschuss eben-
falls erklärt, die Länder hätten eine schriftliche Begründung des verwaltungsrechtlichen 
Vollzugs erbeten. Nach Darstellung der beiden Zeugen habe das Bundesumweltministe-
rium aber lediglich eine nicht verbindliche „Formulierungshilfe“ versprochen. Diese 
hätten die Länder verwenden oder eigene rechtliche – insbesondere anlagenspezifische 
– Erwägungen ihren Entscheidungen zugrunde legen können, um in eigener originärer 
Zuständigkeit die politischen Verabredungen verwaltungsrechtlich zu vollziehen. Die 
Zeugen Gerald Hennenhöfer und Dr. Norbert Röttgen behaupteten somit einerseits, die 
Länder hätten vom Wortlaut der Begründung des Schreibens vom 16. März 2011 ab-
weichen können674, andererseits mussten sie zugeben, dass dies mit den Ministerpräsi-
denten und Fachministern so gar nicht besprochen worden war675. Der Zeuge Gerald 
Hennenhöfer hielt darüber hinaus sogar schriftlich fest, dass den Ländern zugesagt 
wurde, sie könnten die Begründung wörtlich übernehmen.676  
 
Der Ausschuss sieht es als erwiesen an, dass nicht lediglich eine „Formulierungshilfe“ 
zugesichert wurde, die die Länder hätten beliebig nutzen oder ändern können. Die Ein-
vernahme der Zeugen Guntram Finke und Gerrit Niehaus hat zur Überzeugung des 
Ausschusses ergeben, dass seitens der anwesenden Fachbeamten aus Niedersachen und 
Hessen erhebliche rechtliche Bedenken gegen den vom Bundesumweltministerium vor-
getragenen Weg der vorübergehenden Stilllegungen auf Grundlage § 19 Abs. 3 Atom-
gesetz geäußert wurden. Während die Kritik des niedersächsischen Fachbeamten in 
diesem Gespräch von seinem Minister unterbunden wurde677, bestand der Vertreter des 
hessischen Umweltministeriums, der Zeuge Guntram Finke, darauf, dass angesichts der 
erheblichen fachlichen und rechtlichen Bedenken gegen diese Form des verwaltungs-
rechtlichen Vorgehens und aufgrund der geforderten bundeseinheitlichen Umsetzung 
das Bundesumweltministerium hier eine für alle verbindliche schriftliche Vorgabe lie-
fert. Über dieser verbindlichen Vorgabe sollte nach der glaubhaften Darstellung des 
Zeugen Gerrit Niehaus zwar nicht ausdrücklich das Wort „Weisung“ stehen, sie sollte 
aber trotzdem eine für alle betroffenen Länder verbindliche materiell-rechtliche Be-
gründung der vorübergehenden Stilllegungen der sieben ältesten Kernkraftwerke sein. 
Die Zeugen haben dies dem Ausschuss sehr detailliert, widerspruchsfrei und in großer 
Übereinstimmung unabhängig voneinander dargelegt.678  
 
Der Zeuge Guntram Finke hielt diese Zusage in einem schriftlichen Vermerk vom 5. 
Februar 2013 fest, der in den wesentlichen Punkten mit dem ihm unbekannten Ge-
sprächsvermerk des Zeugen Gerrit Niehaus übereinstimmt.679 Und die Zeugin Lucia 
Puttrich hat dem Ausschuss glaubhaft dargelegt, dass der Zeuge Guntram Finke sie 
unmittelbar nach dem Gespräch telefonisch darüber unterrichtete, dass das Bundesum-

                                                 
674 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 46; 49 f.; Stenografischer Bericht-
UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 14. 
675 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 50. 
676 BMU I, S. 247.  
677 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 81; 83. 
678 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.I.2 b) und c). 
679 HMUKLV VII, S. 184 f. 
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weltministerium eine verbindliche Vorgabe der Begründung der vorübergehenden Still-
legungen für den nächsten Tag zugesichert habe.680 
 
Der Ausschuss stützt seine Überzeugung, dass die schriftliche Begründung des Bundes-
umweltministeriums für alle betroffenen Länder verbindlich sein sollte, ergänzend da-
rauf, dass die im Bundesumweltministerium für Bundesaufsichtsfragen zuständige 
Arbeitsgruppe des Zeugen Gerrit Niehaus unmittelbar nach der Sitzung an einem ent-
sprechenden umfangreichen Entwurf arbeitete, der eine detaillierte materiell-rechtliche 
Begründung der vorübergehenden Stilllegungen nach § 19 Abs. 3 Atomgesetz enthalten 
sollte. Nach dem Verständnis des Zeugen Gerrit Niehaus, der an der Sitzung im Bun-
desumweltministerium am 15. März 2011 teilgenommen hatte, sollte bundeseinheitlich 
auch die Anhörung der Energieversorgungsunternehmen bis Freitag, den 18. März 
2011, erfolgen.681 Der Zeuge Gerrit Niehaus sah es, ausgehend vom Besprechungser-
gebnis der Sitzung, gerade als Aufgabe seiner Arbeitsgruppe an, den Ländern hier eine 
materiell-rechtliche Begründung zu liefern, da die Rechtsgrundlage und Begründung 
der vorübergehenden Stilllegungen aus Sicht des Zeugen und der betroffenen Länder 
rechtlich sehr risikobehaftet gewesen seien und sich daher die Länder nicht im Stande 
gesehen hätten, dies eigenständig umzusetzen.682 Dieser Entwurf der Arbeitsgruppe RS 
I 3 reicht nach dem Dafürhalten des Ausschusses an das heran, was der Zeuge Guntram 
Finke als „unterschriftsreifen Entwurf“ für verabredet ansah und für den 16. März 2011 
– vergeblich – erwartete.  
 
Ferner hielt das Bundesjustizministerium am Nachmittag des 16. März 2011 in einem 
Vermerk betreffend die Umsetzung der Stilllegungsverfügungen nach einem Gespräch 
mit der Arbeitsgruppe RS I 1 – die im Bundesumweltministerium ebenfalls einen Ent-
wurf erarbeitete – fest, dass nach Auskunft des Bundesumweltministeriums das am 16. 
März 2011 an die Länder gehende Schreiben eine „aufsichtsrechtliche Verfügung“ des 
Bundesumweltministeriums an die Länder nach § 19 Abs. 3 Atomgesetz enthalte, in der 
„die Länder angewiesen“ würden, die betreffenden Kernkraftwerke herunterzufahren. 
Die Länder sollten planmäßig die aufsichtsrechtliche Verfügung am nächsten Tag um-
setzen.683 
 
Dass auch die übrigen betroffenen Länder die vom Bundesumweltministerium zu lie-
fernde Begründung als verbindlich und abschließend beurteilten, zeigt zum einen eine 
E-Mail aus dem niedersächsischen Umweltministerium, in der zum Ausdruck kommt, 
dass das Schreiben des Bundesumweltministeriums vom 16. März 2011 als Weisung 
verstanden wurde.684 Zum anderen vermerkte nach den Erkenntnissen des Ausschusses 
das bayerische Umweltministerium bereits am 16. März 2011, dass das Schreiben des 
Bundesumweltministeriums vom selben Tage zwar nicht ausdrücklich als Weisung ge-
kennzeichnet gewesen sei. Das Bundesumweltministerium wollte jedoch ein einheitli-

                                                 
680 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 12; 18 f. 
681 BMU VII, S. 76 ff.; Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 83 f.; 85. 
682 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.I.2 c) und E.I.2. 
683 BMJV, S. 65. 
684 HMUKLV VIII, S. 20.  
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ches Vorgehen aller betroffenen Länder sicherstellen und bat daher die betroffenen 
Länder, den vorgegebenen Text „unbedingt und 1 : 1“ zu übernehmen.685 Dieser Ver-
merk widerspricht klar den Behauptungen der Zeugen Gerald Hennenhöfer und Dr. 
Norbert Röttgen, die Länder hätten völlig frei agieren und den Text beliebig ändern 
oder ergänzen können. 
 
Für die Sichtweise des Ausschusses spricht schlussendlich der Wortlaut des Schreibens 
des Bundesumweltministeriums vom 16. März 2011 selbst686. Der letzte Absatz des 
Schreibens stellt ausdrücklich darauf ab, dass die betroffenen Länder „zur Gewährleis-
tung eines einheitlichen Vollzugs“ den Stilllegungsverfügungen § 19 Abs. 3 Atomge-
setz zu Grunde legen und entsprechend der Ausführungen des Schreibens begründen 
sollten. Das Schreiben zeigt gerade durch diese Formulierung die Intention des Bundes-
umweltministeriums. Weder stellt es den einheitlichen Verwaltungsvollzug der vorü-
bergehenden Stilllegungen in das Ermessen der betroffenen Länder noch regt es hierzu 
lediglich an. In aller Deutlichkeit zeigt das Bundesumweltministerium vielmehr, dass es 
einen bundeseinheitlichen Verwaltungsvollzug bei der Stilllegung sichergestellt haben 
wollte und mithin darauf bestand. Möglich war dies nur durch eine zentrale Steuerung 
auf Bundesebene durch entsprechende Ausübung der Sachkompetenz. Anders war die-
ses Schreiben seitens der Länder nicht zu verstehen und konnte in Anbetracht der Ge-
samtumstände auch nicht verstanden werden.  
 
Dass das Bundesumweltministerium die Übernahme der Begründung der Rechtsgrund-
lage als „Bitte“ formulierte, ändert nach dem Dafürhalten des Ausschusses nichts an der 
Verbindlichkeit des Schreibens. Diese „Bitte“ wurde denn auch von allen betroffenen 
Ländern als verbindlich und – in Bezug auf die Begründung – abschließend interpretiert 
und gegenüber den Energieversorgungsunternehmen nahezu wortgleich umgesetzt.  
 

9. Schreiben des Bundesumweltministeriums zur Umsetzung der vorüberge-
henden Stilllegungen  

 
Nach den Feststellungen des Ausschusses arbeiteten im Bundesumweltministerium am 
15. und 16. März 2011 parallel sowohl die Arbeitsgruppe RS I 1 (Atomrecht, Länder-
ausschuss für Atomkernenergie, GRS, Beteiligungsverwaltung) als auch die Arbeits-
gruppe RS I 3 (Bundesaufsicht bei Atomkraftwerken) an der schriftlichen Begründung 
der vorübergehenden Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke.687 Auf Entschei-
dung der Zeugen Gerald Hennenhöfer und Jürgen Becker wurde den betroffenen Län-
dern am 16. März 2011 statt des deutlich umfangreicheren und detaillierteren Entwurfs 
der Arbeitsgruppe RS I 3 der materiell-rechtlich fehlerhafte Entwurf der Arbeitsgruppe 
RS I 1 übersandt.  
 

                                                 
685 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015 (dort Anlage 3). 
686 Hessische Staatskanzlei, S. 23. 
687 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.I.1 und 2. 
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Der Zeuge Gerald Hennenhöfer hat mit Blick auf die Doppelbefassung der Arbeits-
gruppen dem Ausschuss gegenüber dargelegt, die Arbeitsgruppe RS I 3 sei inhaltlich 
nicht für die Bearbeitung zuständig gewesen. Auch wenn der Ausschuss die internen 
Arbeitsvorgänge des Bundesumweltministeriums grundsätzlich nicht zu bewerten hat, 
gilt es an dieser Stelle dennoch festzuhalten, dass sich aus Sicht des Zeugen Gerrit Nie-
haus die Zuständigkeit der Arbeitsgruppe RS I 3 für die Entwurfsarbeiten aus der Ge-
schäftsverteilung und aus dem Umstand ergab, dass es sich um eine originär bundesauf-
sichtliche Tätigkeit handelte. Da überdies der Zeuge Gerrit Niehaus an den Gesprächen 
mit den Fachministern teilnahm, der Zeuge Gerald Hennenhöfer im April 2011 selbst 
schriftlich festhielt, dass die Arbeitsgruppe RS I 3 im Hinblick auf die aufsichtlichen 
Anordnungen nach § 19 Abs. 3 Atomgesetz zur vorläufigen Betriebseinstellung der 
älteren Anlagen zuständig ist688, und der Zeuge Gerrit Niehaus im weiteren Verlauf den 
Sofortvollzug der Stilllegungsverfügungen bearbeitete689, erschließt sich dem Aus-
schuss jedenfalls nicht, warum für die inhaltliche Begründung der Stilllegungsverfü-
gungen die Arbeitsgruppe RS I 3 nicht zuständig gewesen sein sollte.  
 
Zwar ist es für den Ausschuss nachvollziehbar, dass das Bundesumweltministerium zur 
verwaltungsrechtlichen Umsetzung der vorübergehenden Stilllegungen auf eine förmli-
che Weisung verzichten wollte, damit der im Bundeskanzleramt erreichte politische 
Konsens nicht auf Verwaltungsebene wieder in Zweifel gezogen wird. Gleichwohl steht 
für den Ausschuss fest, dass es nach dem Verständnis der Teilnehmer der Gespräche im 
Bundeskanzleramt und im Bundesumweltministerium originäre Aufgabe und Verant-
wortung des Bundesumweltministeriums als oberster Atomaufsichtsbehörde – und ins-
besondere des damaligen Abteilungsleiters Gerald Hennenhöfer und des damaligen 
Bundesumweltministers Dr. Norbert Röttgen – war, für eine verfassungs- und verwal-
tungsrechtlich eindeutige und rechtsichere Umsetzung der politischen Entscheidungen 
im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung Sorge zu tragen. Dieser Verantwortung sind 
die beiden Handelnden nicht gerecht geworden.  
 
Der Ausschuss hat keine Hinweise darauf gefunden, dass das Schreiben des Bundes-
umweltministeriums vom 16. März 2011 vom damaligen Abteilungsleiter Gerald Hen-
nenhöfer bewusst mit einer sehr knappen Begründung formuliert wurde, um den Ener-
gieversorgungsunternehmen verbesserte Klageaussichten in späteren Schadensersatz-
prozessen zu ermöglichen.  
 

10. Umsetzung der Vorgaben des Bundesumweltministeriums durch das hessi-
sche Umweltministerium  

 
Die gesamte Fachabteilung des hessischen Umweltministeriums ging nach den überein-
stimmenden Aussagen der Zeugen Matthias Ullrich, Günther Veit, Dr. Gerald Kraus 
und Guntram Finke mit Blick auf das Schreiben vom 16. März 2011 davon aus, dass § 

                                                 
688 BMU IV, S. 107 f.  
689 BMU VII, S. 44 ff. 
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19 Abs. 3 Atomgesetz grundsätzlich die richtige und einzig denkbare Rechtsgrundlage 
für die beabsichtigten Stilllegungen war. Die Fachabteilung hatte nach den glaubhaften 
Einlassungen der Zeugen Matthias Ullrich und Guntram Finke jedoch erhebliche recht-
liche Bedenken bezüglich der konkreten Ausfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen 
dieser Vorschrift durch das Bundesumweltministerium. Die rechtssichere Auslegung 
des § 19 Abs. 3 Atomgesetz sah die Abteilung mit der vom Bundesumweltministerium 
am 16. März 2011 gelieferten Begründung als nicht ansatzweise erfüllt an; von dem 
vereinbarten unterschriftsreifen Entwurf konnte keine Rede sein.690 
 
Aus Sicht der Fachabteilung bestätigte der damalige Bundesumweltminister Dr. Nor-
bert Röttgen mit der Zusage an die betroffenen Länder, einen für alle einheitlichen 
unterschriftsreifen Stilllegungsbescheid zu erstellen, die Überleitung der Sachkompe-
tenz in dem Verwaltungsverfahren der vorübergehenden Stilllegung der sieben ältesten 
Kernkraftwerke zur Durchführung einer vom Bundesumweltministerium koordinierten 
Sicherheitsüberprüfung auf das Bundesumweltministerium, nachdem im Bundeskanz-
leramt am Vormittag der politische Wille hierzu formuliert worden war. Daher sahen 
die Handelnden im Hessischen Umweltministerium hinsichtlich der Durchführung der 
Vorgaben des Bundesumweltministeriums im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung 
für sich keinen eigenen Handlungs- und Beurteilungsspielraum mehr. Die Tatsache, 
dass das Schreiben als „Bitte“ formuliert war, änderte nichts an dem Verständnis des 
Hessischen Umweltministeriums, dass das Schreiben wie eine Weisung zwingend um-
zusetzen war.691  
 
Nach den Feststellungen des Ausschusses zu Nr. 1 des Untersuchungsauftrages, auf die 
an dieser Stelle verwiesen werden kann, besprachen die Zeugen Guntram Finke, Ute 
Stettner und Lucia Puttrich am Nachmittag des 16. März 2011 in einem „verfahrenslei-
tenden Gespräch“ die konkrete Umsetzung des Schreibens vom selben Tag. Der Zeuge 
Guntram Finke beriet ausgehend von der rechtlichen Bewertung der Fachabteilung die 
Hausleitung des hessischen Umweltministeriums dahin gehend, dass die Vorgabe des 
Bundesumweltministeriums zwingend umzusetzen sei, auch wenn aus fachlicher Sicht 
erhebliche rechtliche Bedenken an der materiell-rechtlichen Begründung des § 19 Abs. 
3 Atomgesetz existierten. Es bestand auch seitens der Hausleitung des hessischen Um-
weltministeriums kein Zweifel an der Übernahme der Sachkompetenz durch das Bun-
desumweltministerium und der daraus folgenden Verpflichtung der Länder, die vorü-
bergehenden Stilllegungsverfügungen 1 : 1 und unverzüglich in der den Ländern ver-
bleibenden Wahrnehmungskompetenz umzusetzen.692 
  
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme erhielt die Fachabteilung von der damaligen 
hessischen Umweltministerin in dem Gespräch am Nachmittag des 16. März 2011 den 
Auftrag, einen Entwurf der Stilllegungsverfügungen auf der Grundlage des Schreibens 
des Bundesumweltministeriums vom selben Tag zu erstellen. Da in dem Schreiben vom 

                                                 
690 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.1 und 2. 
691 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.2, 3b) und F.IV.4. 
692 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.3 a) und b). 
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16. März 2011 – entsprechend der Vereinbarung im Bundesumweltministerium – aus-
drücklich ein bundeseinheitlicher Verwaltungsvollzug gefordert wurde, bat die damali-
ge hessische Umweltministerin die Fachabteilung in der weiteren Umsetzung des 
Schreibens um eine enge Koordinierung mit den anderen betroffenen Ländern. Auch 
wenn der Ausschuss den genauen Ablauf des Nachmittags und Abends des 16. März 
2011 im Hessischen Umweltministerium nicht vollständig aufklären konnte, spricht 
nach Ansicht des Ausschusses viel dafür, dass eine förmliche Entbindung der Fachab-
teilung durch die Zeugin Lucia Puttrich nicht erfolgte. Soweit die Fachabteilung sich 
hinsichtlich des materiellen Teils der Stilllegungsverfügungen als von der inhaltlichen 
Prüfung freigestellt und sich für diesen Teil nicht originär verantwortlich fühlte, war 
dies für den Ausschuss nachvollziehbar, da den Fachbeamten wegen der verbindlichen 
Vorgabe der Rechtsgrundlage und Begründung der Stilllegungen durch das Bundes-
umweltministerium insoweit kein eigener Prüfungs- und Beurteilungsspielraum mehr 
verblieb. Die Erstellung der Stilllegungsverfügungen auf Grundlage des Schreibens 
vom 16. März 2011 und die rechtlichen Prüfungen des formellen Teils erfolgten durch 
die zuständige Fachabteilung. Die Büroleiterin Ute Stettner koordinierte die Entwurfs-
arbeiten. Hinsichtlich der abschließenden Zeichnung der Stilllegungsverfügungen leis-
tete der Zeuge Mark Weinmeister als Amtschef – wie in den anderen Länder und in 
Einklang mit § 18 Abs. 2 Nr. 1 GGO – die Unterschrift unter die Verfügungen; eine 
Mitzeichnung durch die Fachabteilung erfolgte nicht.693 
 
Dieser Ablauf wird auch durch die Aktenlage gestützt. So hielt der Zeuge Guntram 
Finke unmittelbar nach dem Gespräch am Nachmittag des 16. März 2011 die Ge-
sprächsergebnisse dahin gehend fest, dass die Fachabteilung einen Anordnungsentwurf 
erstellen und mit den anderen Ländern abstimmen wollte.694 Zudem schrieb der Zeuge 
Matthias Ullrich anlässlich der Übersendung des ersten Entwurfs am Abend des 16. 
März 2011, dass sich der Entwurfstext „wie besprochen“ in der Begründung weitge-
hend auf die im Schreiben vom Bundesumweltministerium vom 16. März 2011 ge-
machten Vorgaben reduzierte.695 Dies entsprach dem Gesprächsergebnis gemäß der 
insoweit übereinstimmenden Aussagen der Zeugen Guntram Finke, Ute Stettner und 
Lucia Puttrich. Im weiteren Verlauf arbeiteten die Zeugen Matthias Ullrich und Gün-
ther Veit nach Aktenlage zwischen dem 16. und 18. März 2011 an den Entwürfen und 
stimmten sich inhaltlich mit dem Zeugen Siegfried de Witt ab.696 Darüber hinaus koor-
dinierten die Umweltministerien der Länder Hessen und Niedersachsen ihre Entwurfs-
arbeiten miteinander. Nach den Erkenntnissen des Ausschusses gab es auch in Nieder-
sachsen erhebliche Vorbehalte gegen die Begründung des Bundesumweltministeriums; 
gleichwohl setzte Niedersachsen die Stilllegungen wie die übrigen betroffenen Länder 
wortgetreu um.697 
 

                                                 
693 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.3, 4, 6 und 10d). 
694 HMUKLV X, S. 158. 
695 HMUKLV X, S. 153. 
696 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.3, 4, 6, 7, 8, 9 und 10. 
697 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.2, 3, 7 und F.IV.4. 
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11. Sachkompetenzüberleitung auf das Bundesumweltministerium 

 
Wie bereits festgestellt, bestätigte das Bundesumweltministerium nach Auffassung der 
Beteiligten des hessischen Umweltministeriums mit der Zusage an die betroffenen Län-
der, einen für alle einheitlichen unterschriftsreifen Stilllegungsbescheid zu erstellen, 
erneut die Übernahme der Sachkompetenz in dem Verwaltungsverfahren der vorüber-
gehenden Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke zur Durchführung einer vom 
Bundesumweltministerium koordinierten Sicherheitsüberprüfung.698  
 
Die Fachabteilung sah nach den Erkenntnissen des Ausschusses hinsichtlich der Durch-
führung der Vorgaben des Bundesumweltministeriums im Rahmen der Bundesauftrags-
verwaltung – unabhängig von dem im Schreiben vom 16. März 2011 verwendeten Be-
griff der „Bitte“ – für sich keinen eigenen Handlungs- und Beurteilungsspielraum mehr. 
Dieser „Bitte“ war nach dem damaligen Verständnis der Fachabteilung wie einer Wei-
sung zwingend durch das hessische Umweltministerium umzusetzen.  
 
Die Fachabteilung bewertete gegenüber dem Ausschuss die Vorgänge zwischen dem 
12. März 2011 bis zum Ablauf des Moratoriums mit Blick auf die Biblis-Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichtes699 dahingehend, dass nach dieser Entscheidung eine 
konkludente Sachkompetenzüberleitung auf den Bund auch ohne förmliche Weisung 
jederzeit und ohne nähere Begründung möglich sei; beim Land verbleibe dann nur die 
unentziehbare Wahrnehmungskompetenz. Voraussetzung sei, dass nach dem allein 
maßgeblichen Empfängerhorizont des Landes der Bund deutlich erkennbar macht – 
ausdrücklich oder konkludent –, die Sachkompetenz übernehmen und das Land auf die 
Wahrnehmungskompetenz beschränken zu wollen. Die Fachabteilung sah diese Vo-
raussetzung in der Gesamtbetrachtung dadurch als erfüllt an, dass erstens der damals 
zuständige Bundesumweltminister Rechtsgrundlage, Begründung und Ausgestaltung 
des Verwaltungsverfahrens vor dem Gespräch im Bundesumweltministerium erarbeitet 
und öffentlich verkündet hatte, zweitens im Sinne einer zentralen Steuerung auf ein 
bundeseinheitliches Vorgehen Wert legte, drittens das Bundesumweltministerium den 
Text verfasste und dieser von den betroffenen Ländern 1 : 1 übernommen werden sollte 
(und wurde) und viertens das Bundesumweltministerium auch den gesamten Überprü-
fungsprozess aller deutschen Kernkraftwerke lenkte.700 
 
Da für die Beteiligten im Hessischen Umweltministerium eindeutig das Bundesum-
weltministerium die Sachkompetenz übernommen hatte und augenscheinlich davon 
ausging, dass die den Ländern vorgegebene rechtliche Begründung ausreichend sei, sah 
man sich im hessischen Umweltministerium in der Pflicht, die Entscheidung des Bun-
des im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung unverzüglich umzusetzen. Umgekehrt 
erging nach den Erkenntnissen des Ausschusses angesichts der wortgetreuen Umset-

                                                 
698 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.2 und F.IV.4. 
699 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 19. Februar 2002 – 2 BvG 2/00 – Rn. 1-125. 
700 HMUKLV III, S. 1076 ff.; HMUKLV XV, S. 455 ff. 
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zung des Schreibens vom 16. März 2011 durch Bayern, Niedersachsen und Baden-
Württemberg seitens des Bundesumweltministeriums keine Warnung an das hessische 
Umweltministerium. Obwohl die anderen betroffenen Länder ihre Stilllegungsverfü-
gungen zeitlich zum Teil deutlich früher erließen und eine Kopie an das Bundesum-
weltministerium zur Kenntnis versandten, erfolgte kein Hinweis durch das Bundesum-
weltministerium an Hessen, dass die Begründung der Verfügungen vor Erlass noch aus-
zubauen sei. Es ist für den Ausschuss nicht nachvollziehbar, wieso sich das Bundes-
umweltministerium, wenn man denn davon ausginge, dass das Schreiben tatsächlich nur 
eine unverbindliche Formulierungshilfe darstellen sollte, nicht an das hessische Um-
weltministerium wandte, um das vermeintliche Missverständnis aufzuklären. Ein sol-
cher Hinweis wäre nur dem Bundesumweltministerium möglich gewesen, da, wie ge-
zeigt, auch die anderen Länder von der Verbindlichkeit der vorgegebenen Begründung 
ausgingen. Ein solcher Hinweis wäre auch zeitlich ohne Weiteres möglich gewesen, da 
zwischen den ersten Stilllegungsverfügungen und den hessischen Stilllegungsverfügun-
gen zwei Tage lagen. Dieses Verhalten der Verantwortlichen im Bundesumweltministe-
rium erscheint nur dann folgerichtig, wenn man davon ausgeht, dass das Schreiben vom 
16. März 2011 von den Ländern einheitlich übernommen werden sollte.701 Nur dann 
wäre ein Hinweis an Hessen entbehrlich gewesen und nur so konnte dann auch der ge-
forderte bundeseinheitliche Vollzug gewährleistet werden.  
 
Soweit der Zeuge Dr. Norbert Röttgen in diesem Zusammenhang behauptet hat, er habe 
die Zeugin Lucia Puttrich vor Erlass der Stilllegungsverfügungen in einem Telefonat 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Land in eigener Wahrnehmung der Sach-
kompetenz handeln solle und seitens des Bundesumweltministerium keinesfalls ange-
wiesen werden würde, hat der Ausschuss keine Hinweise darauf gefunden, die diese 
Behauptung stützen. Der Ausschuss ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme viel-
mehr davon überzeugt, dass der Zeuge Dr. Norbert Röttgen dieses Telefonat mit einem 
Telefongespräch am 15. Juni 2011 verwechselt hat. Der Zeuge hat diese Behauptung 
erst sehr spät in seiner Befragung und dann auch erst auf Nachfrage aufgestellt. Er 
konnte sich ferner an die genauen Umstände des Telefonats nicht mehr konkret erin-
nern. Das Telefonat wurde nicht aktenkundig gemacht. Im Gegensatz dazu fand sich ein 
Gespräch am 15. Juni 2011 zum Thema der Sachkompetenzüberleitung durch das Bun-
desumweltministerium in den Akten.702 Der 15. Juni 2011 war ein Mittwoch, was inso-
weit mit der Erinnerung des Zeugen Dr. Norbert Röttgen übereinstimmt, das Gespräch 
habe möglicherweise an einem Mittwoch stattgefunden, da dann das Kabinett getagt 
habe. Der Ausschuss stützt seine Überzeugung ferner auf die Aussagen der Zeuginnen 
Ute Stettner und Lucia Puttrich, die das Telefongespräch in Übereinstimmung mit der 
Aktenlage dahin gehend einordneten, dass mit dem für das hessische Umweltministe-
rium überraschenden Schreiben des Abteilungsleiters Gerald Hennenhöfer vom 10. Juni 
2011703 die Sachkompetenzübernahme durch das Bundesumweltministerium erstmals 
ausdrücklich bestritten wurde. Erst hierdurch bestand Anlass, die Frage der Verantwort-

                                                 
701 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.10b). 
702 HMUKLV III, S. 1062. 
703 HMUKLV III, S. 1063 f. 
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lichkeit von Bund und Ländern streitig zwischen dem damaligen Bundesumweltminis-
ter und der hessischen Umweltministerin zu diskutieren.704 
 
Vor dem Hintergrund der strittigen Sachkompetenzüberleitung auf das Bundesumwelt-
ministerium haben die Zeugen Gerald Hennenhöfer, Jürgen Becker und Dr. Norbert 
Röttgen dem Ausschuss vorgetragen, die Rechtsauffassung der Fachbeamten des hessi-
schen Umweltministeriums sei angesichts des Verwaltungsstreitverfahrens lediglich ein 
Versuch, die eigene rechtliche Verantwortung auf das Bundesumweltministerium ab-
schieben zu wollen.705 
 
Diese Bewertung würdigt der Ausschuss kritisch, weil gerade diese drei Zeugen im 
Bundesumweltministerium für die Ausgestaltung des verwaltungsrechtlichen Umset-
zungsverfahrens verantwortlich waren und daher ein erhebliches eigenes Interesse da-
ran haben, die rechtliche Verantwortung von sich zu weisen. Der Ausschuss sieht diese 
Bewertung aber auch nach sorgfältiger Prüfung der Aktenlage und der Befragung zahl-
reicher weiterer Zeugen nicht durch das Ergebnis der Beweisaufnahme gestützt. Viel-
mehr teilt der Ausschuss die Rechtsaufassung des hessischen Umweltministeriums, dass 
nach dem allein maßgeblichen Empfängerhorizont des Landes Hessen das Bundesum-
weltministerium in der Sache alle maßgeblichen Entscheidungen traf, somit die Sach-
kompetenz für die vorübergehenden Stilllegungen an sich zog und daher für etwaige 
Folgen verantwortlich ist.  
 
In der Hessischen Staatskanzlei bewerteten der Zeuge Dr. Oliver Franz und die Zeugin 
Karin Gätcke die zeitlichen Abläufe, öffentlichen Erklärungen der Bundesregierung 
und das Schreiben vom 16. März 2011 von Anbeginn dahin gehend, dass das Bundes-
umweltministerium die Sachkompetenz in Sachen Moratorium, Sicherheitsüberprüfung 
aller deutschen Kernkraftwerke und der damit einhergehenden vorübergehenden Stillle-
gung der sieben ältesten Kernkraftwerke übernommen und das Land Hessen diese Ent-
scheidungen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung umzusetzen hatte. Auch aus 
Sicht der Hessischen Staatskanzlei bestand ein eigener Beurteilungs- und Ermessen-
spielraum des Landes Hessen daher nicht.706 
 
Ausgehend von dieser Bewertung regte nach den Feststellungen des Ausschusses die 
Zeugin Karin Gätcke nach Rücksprache mit dem Zeugen Volker Bouffier die sprachli-
chen Präzisierungen in dem Entwurf der Stilllegungsverfügung des hessischen Um-
weltministeriums an, die das hessische Umweltministerium in eigener Zuständigkeit 
übernahm.707 Diese sprachlichen Anregungen änderten nach Auffassung des Ausschus-
ses am materiell-rechtlichen Gehalt der Stilllegungsverfügungen nichts. Die Präzisie-
rungen betonten lediglich die Verantwortung des Bundes für die durch die betroffenen 
Länder in eigener Wahrnehmungskompetenz umzusetzenden Entscheidungen der da-
maligen Bundesregierung. Die vom Bundesumweltministerium vorgegebene Begrün-

                                                 
704 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.10b) und F.IV. 
705 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, F.IV.1. 
706 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.9a) und F.IV.5. 
707 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.9a). 
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dung, um deren bundeseinheitliche Verwendung „gebeten“ wurde, blieb unverändert. 
Allein diese Begründung des Bundesumweltministeriums führte zu der Beurteilung des 
Hessischen Verwaltungsgerichtshofs, dass die Stilllegungsverfügungen materiell-
rechtlich rechtswidrig waren.  
 
Die Beweisaufnahme hat ferner ergeben, dass auch der hessische Finanzminister Dr. 
Thomas Schäfer das Handeln des Bundesumweltministerium dahin gehend bewertete, 
dass bei der Umsetzung des Moratoriums und der Sicherheitsüberprüfung der Kern-
kraftwerke kein eigener Handlungs- und Ermessensspielraum für das Land bestand. 
Wie schon die Hessische Staatskanzlei legte daher der hessische Finanzminister Wert 
darauf, dass die sachinhaltliche Verantwortung des Bundesumweltministeriums für das 
gesamte Verfahren in den hessischen Stilllegungsverfügungen deutlich zum Ausdruck 
kam. Es sollte aus seiner Sicht insbesondere gegenüber der RWE Power AG immer 
deutlich werden, dass das Land Hessen nicht etwa autonom, sondern aufgrund der 
zwingend umzusetzenden Vorgaben des Bundesumweltministeriums handelte.708 
 
Der von der Fachabteilung am 16. und 17. März 2011 zu Rate gezogene Rechtsanwalt 
Siegfried de Witt hat gegenüber dem Ausschuss die Bewertung der Fachabteilung ge-
teilt, dass das hessische Umweltministerium keinen eigenen Entscheidungsspielraum 
und auch kein eigenes Ermessen hatte, was den Inhalt der Stilllegungsverfügungen und 
die Umsetzung der Stilllegungen betraf. Für den Zeugen Siegfried de Witt stellte das 
Schreiben vom 16. März 2011 eine Anordnung dar, die in ihrer Verbindlichkeit wie 
eine Weisung wirken musste, die die Länder also trotz ihrer rechtlichen Bedenken 
zwingend zu befolgen hatten. Dementsprechend beriet er die Fachabteilung des hessi-
schen Umweltministeriums und nach den Erkenntnissen des Ausschusses auch das 
Land Baden-Württemberg. Nach seinem Begriffsverständnis und unter Zugrundelegung 
der Biblis-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes handelte es sich zwar nicht 
um eine förmliche Weisung, wie sie das Bundesumweltministerium sonst bereits in der 
Überschrift ausdrücklich bezeichnete. Gleichwohl war für ihn nach der Überleitung der 
Sachkompetenz auf das Bundesumweltministerium die Anordnung verbindlich und 
daher als „Weisung“ zu interpretieren, zumal sie ausgehend vom Wortlaut des Schrei-
bens zwingend und bundeseinheitlich umzusetzen war. Wie schon die Fachabteilung 
hatte der Zeuge Siegfried de Witt Zweifel an der rechtlichen Tragfähigkeit der Begrün-
dung des Bundesumweltministeriums; sie musste trotzdem umgesetzt werden.709 
 
Auch der im Bundesumweltministerium für die Atomaufsicht zuständige Arbeitsgrup-
penleiter Gerrit Niehaus sah die rechtliche und finanzielle Verantwortung für die vorü-
bergehenden Stilllegungsverfügungen beim Bundesumweltministerium. So wies er 
noch vor Klageerhebung der RWE Power AG am 1. April 2011 gegenüber dem damali-
gen Abteilungsleiter Gerald Hennenhöfer und dem damaligen Bundesumweltminister 
darauf hin, dass auch ohne förmliche Weisung den Ländern wegen der Umsetzung der 
vorübergehenden Stilllegungen gegenüber dem Bundesumweltministerium ein Rück-

                                                 
708 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.9c). 
709 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 6. Sitzung vom 19.12.2014, S. 79 f.; 82; 106 f. 
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griffsanspruch zustand. Die Verantwortung liege auch dann beim Bund, wenn die Län-
der den bundesaufsichtlichen Vorgaben des Bundes freiwillig folgten; auf eine förmli-
che Weisung komme es nicht an.710 Dieser Rechtsauffassung wurde seinerzeit nicht 
widersprochen.  
 
Gegenüber dem Ausschuss hat der Zeuge Gerrit Niehaus – mit Blick auf das Biblis-
Urteil des Bundesverfassungsgerichts, auf Art. 104a Grundgesetz und auf die am 15. 
März 2011 im Bundesumweltministerium getroffene Vereinbarung, den Ländern einen 
bundeseinheitlichen, verbindlichen Stilllegungsentwurf zu übermitteln und die Sicher-
heitsüberprüfung nach bundeseinheitlichen Kriterien durchzuführen –, die Sichtweise 
des hessischen Umweltministeriums gestützt. Nach den für den Ausschuss überzeugen-
den Darlegungen des Zeugen Gerrit Niehaus konnten die betroffenen Länder nach der 
Entscheidung in Berlin inhaltlich nicht mehr eigenständig agieren, denn der Bund hatte 
bereits seit dem 12. März 2011 inhaltlich die Federführung in dem gesamten Prozess, 
der zum Moratorium, den vorübergehenden Stilllegungen und der Sicherheitsüberprü-
fung aller deutschen Kernkraftwerke führte, übernommen.711 
 
Die Vermerke und die Aussage des Zeugen Gerrit Niehaus widersprechen damit den 
Behauptungen der Zeugen Gerald Hennenhöfer, Jürgen Becker und Dr. Norbert Rött-
gen, es sei vom Bundesumweltministerium von vorneherein unmissverständlich klarge-
stellt worden, die Länder würden in eigener Verantwortung handeln. Sie widerlegen 
nach Ansicht des Ausschusses ferner den von den drei Zeugen geäußerten Vorwurf, das 
hessische Umweltministerium würde im Nachhinein die Abläufe fehlinterpretieren und 
dem Bundesumweltministerium die Verantwortung aufbürden wollen.  
 
Das Bundesjustizministerium bewertete noch am 16. März 2011 das Schreiben des 
Bundesumweltministeriums vom selben Tag dahin gehend, dass es sich dabei im Er-
gebnis um eine Weisung nach Art. 85 Abs. 3 Grundgesetz handeln dürfte, auch wenn 
dies wegen des Wortlauts „Bitte“ nicht ganz eindeutig sei. Eine solche Weisung erteilen 
könne das Bundesumweltministerium den Ländern in jedem Fall. Diese müssten das 
Schreiben vom 16. März 2011 dann umsetzen und hätten keinen eigenen Handlungs- 
und Ermessenspielraum mehr, gleichgültig ob sie die Maßnahme für rechtmäßig oder 
rechtswidrig erachteten. Die Begründung des Bundesumweltministeriums hielt das 
Bundesjustizministerium für nicht rechtlich tragfähig.712 An dieser Stelle anzumerken 
ist, dass das Bundesumweltministerium die eindeutige Frage des Bundesjustizministe-
rium vom 17. März 2011, ob das Schreiben vom 16. März 2011 eine verbindliche Wei-
sung nach Art. 85 Abs. 3 Grundgesetz darstelle, nicht aktenkundig beantwortete.713  
 
Für den Ausschuss zeigt diese Bewertung des Juristen des Bundesjustizministeriums 
eindeutig, dass das Handeln des Bundesumweltministeriums als Weisung, jedenfalls 
aber vom Empfängerhorizont der betroffenen Länder wie eine Weisung als verbindlich 
                                                 
710 BMU IV, S. 107 ff.; BMU VII, S. 44 ff. 
711 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, F.IV.1) 
712 BMJV, S. 75. 
713 BMJV, S. 83. 
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angesehen werden musste. Der Ausschuss stellt in diesem Zusammenhang fest, dass es 
den hierfür verantwortlichen Zeugen Gerald Hennenhöfer und Dr. Norbert Röttgen 
nicht gelungen ist, eine rechtlich eindeutige Umsetzung der am 15. März 2011 von den 
Ländern akzeptierten politischen Vorgaben des Bundes zu gewährleisten. 
 
Im Übrigen interpretierten nach den Erkenntnissen des Ausschusses auch andere betrof-
fene Länder das Vorgehen des Bundesumweltministeriums und das Schreiben vom 16. 
März 2011 als Weisung – so das Land Niedersachsen714 – oder zumindest als weisungs-
ähnlich – so das Land Bayern, da der damalige Bundesumweltminister Dr. Norbert 
Röttgen ein einheitliches Vorgehen aller Länder haben sicherstellen wollen und die 
Länder daher den Text unbedingt und 1 : 1 umsetzen sollten.715 
 
Nach alledem steht zur Überzeugung des Ausschusses fest, dass der Bund ab dem 12. 
März 2011 alle maßgeblichen Entscheidungen in der Sache traf. Das Bundesumweltmi-
nisterium bestätigte mit der im Gespräch im Bundesumweltministerium getroffenen 
Verabredung, den Ländern eine bundeseinheitliche, für alle abschließende und verbind-
liche schriftliche Begründung am 16. März 2011 zu senden, sowie die Sicherheitsüber-
prüfung aller deutschen Kernkraftwerke federführend und mittels der Reaktor-
Sicherheitskommission zu steuern und zu bewerten, nach dem Empfängerhorizont der 
Beteiligten des Landes Hessen, des Zeugen Siegfried de Witt, des Zeugen Gerrit Nie-
haus, der übrigen betroffenen Länder wie auch des Bundesjustizministeriums die Über-
nahme der Sachkompetenz. Das hessische Umweltministerium sah ausgehend hiervon 
für sich keinen eigenen Beurteilungs- und Ermessensspielraum mehr; es sah sich viel-
mehr im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung an die Entscheidung des Bundesum-
weltministeriums gebunden und musste in eigener Wahrnehmungskompetenz die ver-
waltungsrechtliche Umsetzung der vorübergehenden Stilllegungen von Biblis A und B 
trotz der bestehenden rechtlichen Bedenken vornehmen. Eine erneute Bestätigung der 
Übernahme der Sachkompetenz ist in dem Schreiben des Bundesumweltministeriums 
an die betroffenen Länder vom 16. März 2011 zu sehen, da nur hierdurch der im 
Schreiben geforderte bundeseinheitliche Vollzug und eine bundeseinheitlich für alle 
deutschen Kernkraftwerke erfolgende Sicherheitsüberprüfung überhaupt gewährleistet 
werden konnte.  
 

12. Verhalten der RWE Power AG im fraglichen Zeitraum  

 
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme schien die RWE Power AG während des 
Stillegungsprozesses zunächst kooperationsbereit zu sein. Auch wenn seitens der RWE 
AG gegenüber der Presse die rechtliche Überprüfung der Stilllegungsverfügungen an-
gekündigt worden war, machte die Kraftwerksleitung von Biblis A und B bis ein-
schließlich 18. März 2011 gegenüber der Presse, der eigenen Belegschaft, der Fachab-
teilung des hessischen Umweltministeriums und der damaligen hessischen Umweltmi-

                                                 
714 HMUKLV VIII, S. 20. 
715 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015 (dort Anlage 3). 



  Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 311 

 

nisterin klar, den Stilllegungsverfügungen unverzüglich und uneingeschränkt Folge 
leisten zu wollen. Sie leistete ihnen auch umgehend Folge. Die RWE Power AG erklär-
te darüber hinaus gegenüber der Fachabteilung noch am 18. März 2011, keine Rechts-
mittel gegen die vorübergehenden Stilllegungsverfügungen einlegen zu wollen. Trotz 
der Presseberichte zu rechtlichen Prüfungen der Energieversorgungsunternehmen ist für 
den Ausschuss nachvollziehbar, dass das hessische Umweltministerium davon ausging, 
dass die RWE Power AG die vorübergehenden Stilllegungen von Biblis A und B um-
setzen und diese nicht rechtlich angreifen werde. Nach den Erkenntnissen des Aus-
schusses spielten zum damaligen Zeitpunkt mögliche Entschädigungsforderungen keine 
Rolle.716 
 

13. Forderungen der damaligen Opposition nach unverzüglicher und dauerhaf-
ter Stilllegung  

 
Nach den Erkenntnissen des Ausschusses sprach sich im damaligen Zeitraum eine brei-
te Mehrheit der Bevölkerung für eine schnellstmögliche Stilllegung der deutschen 
Kernkraftwerke aus. Die damalige Opposition im Hessischen Landtag forderte bereits 
am Wochenende des 12. und 13. März 2011 erneut die endgültige Abschaltung von 
Biblis A und B und wiederholte diese Forderungen im weiteren Verlauf der Woche. 
Zudem kritisierte die damalige Opposition, dass sich das hessische Umweltministerium 
im Vergleich zu den übrigen betroffenen Ländern bei Erlass der Stilllegungsverfügun-
gen zu viel Zeit gelassen habe.717  
 

14. Verfahrenssteuerung der Anordnung des Sofortvollzugs durch das Bundes-
umweltministerium 

 
Der Ausschuss findet Bestätigung seiner Bewertung, dass das Bundesumweltministe-
rium von Anfang an die Sachkompetenz für die Umsetzung der vorübergehenden Still-
legungen an sich gezogen und die betroffenen Länder lediglich in Wahrnehmungskom-
petenz die Vorgaben des Bundes gegenüber den Energieversorgungsunternehmen ohne 
eigenen Beurteilungs- und Ermessenspielraum umzusetzen hatten, in dem Verhalten des 
Bundesumweltministeriums betreffend die Klagedrohungen der RWE Power AG und 
von der E.ON Kernkraftwerke GmbH Ende März/Anfang April 2011.718 
 
Nach Aktenlage sollte das Bundesumweltministerium für den Fall von Klagen gegen 
die vorübergehenden Stilllegungsverfügungen für ein bundeseinheitliches Vorgehen 
sorgen und den Ländern eine Begründung für den Sofortvollzug liefern. Dementspre-
chend wandten sich die hessischen und niedersächsischen Umweltstaatssekretäre nahe-
zu wortgleich an den damaligen Umweltstaatsekretär Jürgen Becker mit der Bitte um 
ein bundeseinheitliches verfahrensleitendes Schreiben. Der Zeuge Gerald Hennenhöfer 
                                                 
716 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.VI. 
717 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.V. und E.VII. 
718 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, F.II. 
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begründete denn auch mit Schreiben vom 31. März 2011 allen betroffenen Ländern 
gleichlautend das öffentliche Interesse am Sofortvollzug der vorübergehenden Stillle-
gungen der sieben ältesten Kernkraftwerke. Dieses Schreiben wurde im hessischen 
Umweltministerium nahezu wortgleich einer Androhung der Anordnung des Sofort-
vollzugs zugrundegelegt. Nach den Erkenntnissen des Ausschusses ging die Einfluss-
nahme des Bundesumweltministeriums sogar so weit, dass auf ausdrücklichen Wunsch 
des damaligen Bundesumweltministers Dr. Norbert Röttgen die Länder den Sofortvoll-
zug nur androhen sollten, da er es für politisch bedeutsam hielt, wie sich die RWE AG 
positioniert.719 Entsprechend drohte das hessische Umweltministerium der RWE Power 
AG den Sofortvollzug nur an. Angesichts dessen vermag der Ausschuss der Bewertung 
des Zeugen Dr. Norbert Röttgen, die Länder hätten beim Sofortvollzug vollkommen 
frei agieren können, nicht zu folgen.  
 
Für die Beteiligten im hessischen Umweltministerium zeigte das Verfahren der Andro-
hung des Sofortvollzugs erneut, dass das Bundesumweltministerium die Sachkompe-
tenz in der Frage der vorübergehenden Stilllegungen der sieben ältesten Kernkraftwerke 
übernommen hatte und bundeseinheitlich steuerte. Dies haben die Zeugen Guntram 
Finke, Ute Stettner und Mark Weinmeister dem Ausschuss unabhängig voneinander und 
in großer Übereinstimmung glaubhaft dargelegt. Der Ausschuss teilt und stützt diese 
Bewertung nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme. 
 

15. Verfahrenssteuerung der Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kern-
kraftwerke durch das Bundesumweltministerium 

 
Schlussendlich stellt der Ausschuss zu Nr. 2 des Untersuchungsauftrags fest, dass nach 
dem Ergebnis seiner Beweisaufnahme das Bundesumweltministerium nicht nur die vo-
rübergehende Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke, sondern auch die gesamte 
Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke bundeseinheitlich steuerte und 
die betroffenen Länder diesen Prozess lediglich in ihrer Wahrnehmungskompetenz 
ohne eigene Beurteilungs- und Ermessenspielräume begleiteten.720 
 
Soweit in diesem Zusammenhang der Zeuge Dr. Norbert Röttgen dem Ausschuss dar-
zustellen versucht hat, das Bundesumweltministerium habe die Sicherheitsüberprüfun-
gen nicht gesteuert, sondern mit der Reaktor-Sicherheitskommission den Ländern ledig-
lich ein Angebot unterbreitet, das diese in eigener Verantwortung angenommen und 
umgesetzt hätten, ist diese Darstellung schon mit Blick darauf, dass auch diese Ent-
scheidung bereits am 14. März 2011 von der damaligen Bundesregierung öffentlich 
verkündet worden war, nicht nachvollziehbar. 
 
Nach den Erkenntnissen des Ausschusses steht fest, dass das Bundesumweltministerium 
– gemäß der Vereinbarung vom 15. März 2011 – die Gesellschaft für Anlagen- und 

                                                 
719 HMUKLV XXII, S. 96 f. 
720 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, F.I. 
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Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH bereits bis zum 24. März 2011 damit beauftragt hatte, 
die Sicherheitsüberprüfung durchzuführen und Sachverständige hinzuzuziehen.721 Ent-
sprechend der Planungen des Bundesumweltministeriums wurde dem hessischen Um-
weltministerium die Frageliste der Reaktor-Sicherheitskommission zur Sicherheitsüber-
prüfung am 5. April 2011 zur weiteren Ausführung übersandt. Am 11. April 2011 be-
auftragte das hessische Umweltministerium aufgrund der Aufforderung des Bundes-
umweltministeriums die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) 
gGmbH mit der Sicherheitsüberprüfung von Biblis A und B. Die Stellungnahme der 
RWE Power AG zu der Fragenliste der Reaktor-Sicherheitskommission übersandte das 
hessische Umweltministerium am 26. April 2011 an das Bundesumweltministerium. 
Am 16. Mai 2011 lagen die Ergebnisse der Sicherheitsüberprüfung vor und wurden am 
17. Mai 2011 vom damaligen Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Das hessische Umweltministerium erhielt die RSK-Stellungnahme 
vom Bundesumweltministerium am selben Tag lediglich zur Kenntnis. 
 
Neben diesem durch die Verfahrensakten belegten Ablauf bestätigte der Zeuge Gerrit 
Niehaus dem Ausschuss, dass nach seiner Bewertung das Bundesumweltministerium 
die Verfahrenssteuerung von Anfang an übernommen hatte; dort wurde der gesamte 
Überprüfungsprozess – wie schon die vorübergehendenden Stilllegungen – durch den 
Zeugen Gerald Hennenhöfer gelenkt.722  
 
Ebenso sahen die Zeugen Guntram Finke, Siegfried de Witt, Mark Weinmeister und 
Lucia Puttrich die Sachkompetenz für die Sicherheitsüberprüfung aller deutschen 
Kernkraftwerke beim Bundesumweltministerium. Die Länder hatten im Rahmen ihrer 
Wahrnehmungskompetenz lediglich die Fragenkataloge an die Energieversorgungs-
unternehmen bzw. die Antworten an das Bundesumweltministerium ohne eigene Be-
wertungsmöglichkeit weiterzuleiten. Für das hessische Umweltministerium bestand 
daher bei der Durchführung der Sicherheitsüberprüfung ebenso wenig ein eigener Beur-
teilungs- und Ermessensspielraum wie bei den vorübergehenden Stilllegungen. Das 
hessische Umweltministerium stellte dementsprechend frühzeitig gegenüber der RWE 
Power AG klar, dass das Ministerium bei der Durchführung der Sicherheitsüberprüfung 
lediglich die Vorgaben des Bundesumweltministeriums umsetzte und es sich hierbei um 
eine bundesaufsichtliche Maßnahme nach § 19 Abs. 3 Atomgesetz handelte.723 
 

IV. Bewertung der Feststellungen zu Nr. 3 des Untersuchungsauftrags 

 
Der Untersuchungsausschuss hat sich auftragsgemäß mit der Frage auseinandergesetzt, 
warum im Unterschied zu den drei weiteren betroffenen Bundesländern der Anhö-
rungsverzicht im Bescheid erklärt wurde. 
 

                                                 
721 HMUKLV XXII, S. 44 f.; HMUKLV I, S. 273 f. 
722 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 10. Sitzung vom 06.03.2015, S. 92; 94 f.; 115; 119. 
723 HMUKLV I, S. 26 f.; 268. 
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Der Ausschuss stellt fest, dass es der zuständigen Fachabteilung im hessischen Um-
weltministerium wichtig war, zu dokumentieren, dass der formelle Punkt der Anhörung 
geprüft und nicht etwa vergessen wurde. Ohne die Aufnahme der Begründung der Ent-
scheidung zur Anhörung wäre nach Auffassung der Fachabteilung der Bescheid ersicht-
lich rechtsfehlerhaft gewesen, da das Gericht anhand des Wortlauts schon nicht hätte 
prüfen können, ob die nach § 28 Abs. 1 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
grundsätzlich erforderliche Anhörung stattgefunden, zu welchem Ergebnis sie geführt 
hatte oder aus welchen Gründen ausnahmsweise von einer Anhörung abgesehen werden 
konnte. Die Zeuginnen Ute Stettner und Lucia Puttrich haben diese Bewertung der 
Fachabteilung im Rahmen ihrer Befragungen bestätigt.724 
 

V. Bewertung der Feststellungen zu Nr. 4 des Untersuchungsauftrags 

 
Der Ausschuss hatte in Zusammenhang mit der unterbliebenen Anhörung den Auftrag 
zu untersuchen, welche Warnungen es – bezogen auf den Anhörungsverzicht – von 
wem, wann und in welcher Weise gab und wie diese ausgestaltet waren. 
 
Unter Verweis auf die zu Nr. 1 des Untersuchungsauftrages getroffenen Bewertungen 
unterrichtete der Zeuge Guntram Finke am Abend des 16. März 2011 zumindest die 
Zeugin Ute Stettner mündlich darüber, dass vor Erlass der Stilllegungsverfügungen 
grundsätzlich eine Anhörung der RWE Power AG erforderlich sei, die Anhörung je-
doch zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen führen würde. Die Fachabteilung wurde 
daraufhin gebeten, angesichts des Zeitdrucks und der besonderen Umstände, zu prüfen, 
ob ausnahmsweise eine Anhörung der RWE Power AG unterbleiben könne. Die Fach-
abteilung beriet – nach Zuziehung des Zeugen Siegfried de Witt – die damalige hessi-
sche Umweltministerin dahin gehend, dass vorliegend in Anbetracht des Verhaltens der 
RWE Power AG, des Vorgehens der übrigen betroffen Länder und der Vorgabe des 
Bundesumweltministeriums, bundeseinheitlich bis zum 18. März 2011 die Verfügungen 
zu erlassen, von einem förmlichen Anhörungsverfahren abgesehen werden konnte.725 
 
Der Ausschuss hat im Rahmen seiner Beweisaufnahme keine Erkenntnisse darüber ge-
winnen können, dass die zuständige Fachabteilung des hessischen Umweltministeriums 
oder der Zeuge Siegfried de Witt zu irgendeinem Zeitpunkt vor Erlass der Stilllegungs-
verfügungen die damalige hessische Umweltministerin davor warnten, bezüglich des 
Absehens von der Anhörung ein erhebliches rechtliches Risiko einzugehen. Sowohl der 
Abteilungsleiter Guntram Finke als auch die mit der konkreten Prüfung befassten Zeu-
gen Matthias Ullrich, Günther Veit und Siegfried de Witt hielten den von ihnen gefun-
denen Weg für rechtlich vertretbar und das damit verbundene rechtliche Risiko für ge-
ring; in diesem Sinne berieten sie die Hausleitung, die der Empfehlung ihrer Fachbeam-
ten folgte. An dieser Bewertung hielt die Fachabteilung auch nach der gegenläufigen 
Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 27. Februar 2013 weiterhin 

                                                 
724 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.6. 
725 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.5 und 6. 
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fest. Die Zeugin Lucia Puttrich hat in diesem Zusammenhang glaubhaft geschildert, 
dass bei einer anderen rechtlichen Bewertung durch die Fachabteilung auf eine Anhö-
rung nicht verzichtet worden wäre.726  
 
Ebenfalls in den zu Nr. 1 des Untersuchungsauftrages getroffenen Bewertungen aus-
führlich behandelt wurde der Vermerk des Hessischen Ministeriums der Justiz vom 17. 
März 2011. Wie bereits dargelegt war dieser Vermerk nicht dazu geeignet, die rechtli-
che Bewertung der zuständigen Fachabteilung zu ersetzen. Dies gilt zum einen, weil der 
Vermerk zur Frage der Anhörung nur eine kursorische Prüfung vornahm und die Be-
urteilung unter den Vorbehalt fachlicher Prüfung durch die zuständige Fachabteilung 
stellte; mangels eigener Sachkenntnis konnte die Zeugin Sylvia Schmitt nicht beurteilen, 
ob der Verzicht auf eine Anhörung rechtmäßig wäre. Die Zeugin wollte nach ihrer Aus-
sage gegenüber dem Ausschuss hinsichtlich der Anhörungsfrage auch gar keine eigene 
Aussage dazu treffen, ob eine Anhörung vorliegend zwingend geboten ist.727 
 
Zudem besprach der Zeuge Günther Veit anlässlich dieses Vermerks im Auftrag des 
Zeugen Guntram Finke am 18. März 2011 vor Erlass der Verfügungen erneut die ge-
naue Formulierung der Passage zur Anhörung mit dem Zeugen Siegfried de Witt rück. 
Der Zeuge Siegfried de Witt bestätigte der Fachabteilung ausdrücklich die von ihr ver-
tretene Rechtsaufassung.728  
 

VI. Bewertung der Feststellungen zu Nr. 5 des Untersuchungsauftrags 

 
Der Untersuchungsausschuss beschäftigte sich gemäß Nr. 5 des Untersuchungsauftrags 
im Rahmen der Beweisaufnahme mit der Frage, warum eine Anhörung nicht nachgeholt 
wurde.  
 
Nach Aktenlage vertraten die zuständige Fachabteilung des hessischen Umweltministe-
riums und der Prozessvertreter des Hessischen Umweltministeriums, der Zeuge Sieg-
fried de Witt, auch nach Kenntnis der Entscheidung des Hessischen Verwaltungsge-
richtshofs die Rechtsauffassung, eine Anhörung der RWE Power AG sei nicht geboten 
gewesen. Daher habe nach ihrer Auffassung keine Veranlassung bestanden, die Mög-
lichkeit einer Heilung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Hessisches Verwaltungsver-
fahrensgesetz während des Verwaltungsstreitverfahrens zu verfolgen. Die Fachabtei-
lung vertrat die Rechtsauffassung, dass aufgrund der Feststellungen des Hessischen 
Verwaltungsgerichtshofes zur formellen und materiellen Rechtswidrigkeit der Stillle-
gungsverfügungen eine (gegebenenfalls nachgeholte) Anhörung am Ergebnis nichts 
geändert hätte; würde man den Anhörungsmangel wegdenken, verbliebe noch die mate-
rielle Rechtswidrigkeit, die auf der Vorgabe des Bundes beruhte.729 
 

                                                 
726 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 86. 
727 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.9b). 
728 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.10a). 
729 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, F.III. 



 Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 
 

316   

 

Im Rahmen der Beweisaufnahme hat der Zeuge Günther Veit diese Rechtsauffassung 
der Fachabteilung gegenüber dem Ausschuss bekräftigt. Nach seiner Aussage sei die 
Nachholung der Anhörung innerhalb der Fachabteilung, die gemeinsam mit dem beauf-
tragten Rechtsanwalt, dem Zeugen Siegfried de Witt, für die Prozessvertretung zustän-
dig war, nicht prominent diskutiert worden. Die Fachabteilung sei davon überzeugt ge-
wesen, dass das Absehen von der Anhörung rechtlich vertretbar sei; daher sei eine Hei-
lung nicht erforderlich gewesen.730  
 
Der Zeuge Guntram Finke hat dem Ausschuss ebenfalls geschildert, die Fachabteilung 
sei bei ihrer Beurteilung davon ausgegangen, hinsichtlich der Anhörung kein rechtli-
ches Risiko einzugehen. Der Bescheid sollte in Gänze verteidigt und inhaltlich nicht in 
Frage gestellt werden. Die Frage der Nachholung der Anhörung sei daher nur am Rande 
diskutiert worden.731 
 
Ähnlich hat sich der damalige Prozessvertreter des Landes Hessen, der Zeuge Siegfried 
de Witt, gegenüber dem Ausschuss geäußert: Er und die Fachabteilung seien sich auf-
grund des Verhaltens der RWE Power AG sicher gewesen, rechtlich vertretbar von 
einer Anhörung abgesehen zu haben. Nach seinem Dafürhalten hätte eine nachträgliche 
Anhörung nicht dazu geführt, dass das Bundesumweltministerium eine andere Haltung 
zu den vorläufigen Betriebseinstelllungen eingenommen hätte. Daher wäre aus seiner 
Sicht eine nachträgliche Anhörung zu einer bloßen Formalie verkommen.732  
 
Ausgehend von der Rechtsauffassung, hinsichtlich der Nachholung der Anhörung kein 
prozessuales Risiko einzugehen, involvierte die Fachabteilung die damalige hessische 
Umweltministerin nicht persönlich in die Beratungen über das Nachholen der Anhö-
rung. Vielmehr traf diese Entscheidung die Fachabteilung zusammen mit dem damali-
gen Prozessvertreter Siegfried de Witt im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Prozess-
vertretung vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof.733 
 

VII. Bewertung der Feststellungen zu Nr. 6 des Untersuchungsauftrags 

 
In Zusammenhang mit der Nachholung der Anhörung untersuchte der Ausschuss gemäß 
Nr. 6 des Untersuchungsauftrags, welche Hinweise es – bezogen auf die Nachholung 
der Anhörung – von wem, wann und in welcher Weise gab und wie diese ausgestaltet 
waren. 
 
Abgesehen von dem Vermerk des hessischen Justizministeriums vom 17. März 2011 
und der rechtlichen Beratung durch den Prozessvertreter des Landes Hessen, dem Zeu-
gen Siegfried de Witt, hat der Ausschuss eine Beteiligung anderer hessischer Behörden, 
der Hessischen Staatskanzlei oder der Hessischen Landesregierung betreffend die Ent-

                                                 
730 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 80 f. 
731 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 152; 155. 
732 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 6. Sitzung vom 19.12.2014, S. 88 f.; 91 f. 
733 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, F.III. 
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scheidung der für die Prozessführung zuständigen Fachabteilung, während des Verwal-
tungsstreitverfahrens eine Anhörung nicht nachzuholen, nicht feststellen können. We-
gen der Bewertung des Vermerks des hessischen Justizministeriums kann auf die Aus-
führungen zu Nr. 4 des Untersuchungsauftrags verwiesen werden. 
 
Soweit in der Klageschrift der RWE Power AG und der Präsentation einer letztlich 
nicht vom hessischen Umweltministerium beauftragten Anwaltskanzlei Hinweise auf 
die Möglichkeit der Nachholung der Anhörung enthalten waren, änderten diese Hinwei-
se nach den Erkenntnissen des Ausschusses an der Rechtsaufassung der Fachabteilung 
betreffend die Nachholung der Anhörung nichts; die Fachabteilung war sich insoweit 
sicher, kein rechtliches Risiko einzugehen.734 Mit Blick auf die spätere Entscheidung 
des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes hätte die Nachholung der Anhörung während 
des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens die Rechtsposition des Landes Hessen hin-
sichtlich der formalen Aspekte der Stilllegungsverfügungen nach Auffassung des Aus-
schusses allerdings verbessern können. 
 

VIII. Bewertung der Feststellungen zu Nr. 7 des Untersuchungsauftrags 

 
Der Ausschuss hatte zu untersuchen, ob und gegebenenfalls wie die Frage möglicher 
Entschädigungsforderungen und die Frage der Amtshaftung im Vorfeld der Verfügung 
abgewogen wurden. 
 
Der Ausschuss stellt fest, dass dem hessischen Umweltministerium und der Hessischen 
Landesregierung zwischen dem 11. und 18. März 2011 keine konkreten Hinweise für 
mögliche Entschädigungsforderungen der RWE Power AG vorlagen. Fragen von Scha-
densersatz oder Amtshaftung spielten für die Umsetzung der vom Bundesumweltminis-
terium vorgegebenen vorübergehenden Stilllegungen von Biblis A und B daher nur 
insoweit eine Rolle, als gegenüber der RWE Power AG jederzeit unmissverständlich 
klargestellt werden sollte, dass das Land Hessen nicht autonom handelte, sondern im 
Rahmen der Bundesauftragsverwaltung die Entscheidungen des Bundesumweltministe-
riums umzusetzen hatte. Aus Sicht des Landes Hessen war es von vornherein unzwei-
felhaft, dass das Bundesweltministerium für etwaige finanzielle Folgen einzustehen hat. 
Im Einzelnen: 
 

1. Diskussionen innerhalb der Hessischen Landesregierung  

 
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme wurde nach den glaubhaften Aussagen der 
Zeugen Dr. Thomas Schäfer und Volker Bouffier in der Kabinettsitzung am 14. März 
2011 auf Basis der vorhandenen Informationen abstrakt diskutiert, welche Möglichkei-
ten der Bund hatte, ein Moratorium und die Sicherheitsüberprüfung durchzuführen und 
welche (haftungs-)rechtlichen Fragen damit jeweils verbunden sein könnten. Die An-
                                                 
734 HMUKLV XXII, S. 134; Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 81; 152; 
155.  
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wesenden waren sich darüber einig, dass insbesondere gegenüber den Kernkraftwerks-
betreibern immer deutlich gemacht werden müsse, dass der Bund die Entscheidungen 
treffe und das Land Hessen lediglich die Beschlusslage der Bundesregierung umsetze. 
Es war für die Teilnehmer der Kabinettssitzung klar, dass der Bund für die von ihm 
vorab getroffenen Entscheidungen einzustehen hat. Konkrete Erkenntnisse zu mögli-
chen Forderungen der RWE Power AG lagen der Hessischen Landesregierung zu die-
sem Zeitpunkt nicht vor.735 
 
Entsprechend dieser Bewertung der Hessischen Landesregierung vom 14. März 2011 
problematisierte der Zeuge Volker Bouffier in der Gesprächsrunde im Bundeskanzler-
amt am 15. März 2011 die (finanzielle) Verantwortlichkeit des Bundes für den Fall, 
dass sich die Energieversorgungsunternehmen gegen die vorübergehenden Stilllegun-
gen wehren würden. Nach den Feststellungen zu Nr. 2 des Untersuchungsauftrags steht 
zur Überzeugung des Ausschusses fest, dass den betroffenen Ländern seitens der Bun-
desregierung politisch zugesagt worden war, für diesen Fall einstehen zu wollen. Kon-
krete Hinweise zu etwaigen Schadensersatzdrohungen der Energieversorgungsunter-
nehmen lagen den Teilnehmern der Gesprächsrunde im Bundeskanzleramt nicht vor. 
Vielmehr stellte das Bundesumweltministerium in dieser Besprechung den Anwesenden 
dar, dass die Energieversorgungsunternehmen den Anordnungen freiwillig Folge leisten 
würden.736 
 
Auch im weiteren Verlauf der Umsetzung bis zum 18. März 2011 gab es nach den Er-
kenntnissen des Ausschusses seitens der damaligen Hessischen Landesregierung keine 
Informationen darüber, dass sich die RWE Power AG rechtlich gegen die vorüberge-
henden Stilllegungen von Biblis A und B zur Wehr setzen oder Entschädigungsforde-
rungen erheben würde. So waren nach der Aussage des damaligen Vorstandsvorsitzen-
den der RWE AG, dem Zeugen Dr. Jürgen Großmann, in einem mit dem Zeugen Vol-
ker Bouffier geführten Telefonat zur vorläufigen Stilllegung von Biblis A und B mögli-
che Entschädigungsforderungen kein Gesprächsgegenstand.737 Insbesondere lässt sich 
aus einer E-Mail des hessischen Finanzministers Dr. Thomas Schäfer vom 17. März 
2011 nicht ableiten, der damaligen Hessischen Landesregierung hätten konkrete Scha-
densersatzforderungen der RWE Power AG vorgelegen. Vielmehr haben auch die Zeu-
gen Dr. Thomas Schäfer, Lucia Puttrich und Volker Bouffier haben dem Ausschuss 
überzeugend dargelegt, dass es nicht um konkrete Schadensersatzforderungen ging, 
sondern einzig darum, die Verantwortung des Bundesumweltministeriums für die vorü-
bergehenden Stilllegungen gegenüber der RWE Power AG deutlich zum Ausdruck zu 
bringen.738 
 
 

                                                 
735 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, C.II.2. 
736 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.I.1d). 
737 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 82 f.; 100. 
738 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.9c). 
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2. Diskussionen innerhalb des hessischen Umweltministeriums 

 
Im hessischen Umweltministerium lagen nach den Erkenntnissen des Ausschusses im 
Zeitraum 12. bis 18. März 2011 ebenfalls keine belastbaren Informationen zu mögli-
chen Entschädigungsforderungen der Energieversorgungsunternehmen vor. Die Zeugin 
Lucia Puttrich hat gegenüber dem Ausschuss glaubhaft ausgesagt, dass angesichts der 
Gesamtsituation und der Signale der Energieversorgungsunternehmen alle Beteiligten 
im fraglichen Zeitraum davon ausgingen, einen gemeinsamen Weg zu gehen.739 Zwar 
gab es im damaligen Zeitraum Presseberichte, die nahelegten, dass die RWE Power AG 
die Stilllegungsverfügungen rechtlich prüfen lassen würde. Wegen des damals ver-
meintlich kooperativen Verhaltens der RWE Power AG herrschte jedoch nach den 
übereinstimmenden Aussagen der Zeuginnen Ute Stettner und Lucia Puttrich der Ein-
druck vor, dass die RWE Power AG mit dem hessischen Umweltministerium kooperie-
ren und keine Entschädigungsforderungen erheben würde.740 
 
Der Ausschuss hält diese Bewertung angesichts des durch die Beweisaufnahme zutage 
geförderten Verhaltens der RWE Power AG für nachvollziehbar. So erklärte die RWE 
AG in einer ersten Stellungnahme zu den Entscheidungen der damaligen Bundesregie-
rung vom 14. März 2011, die Laufzeitverlängerung auszusetzen und eine Sicherheits-
überprüfung aller deutschen Kernkraftwerke durchzuführen, dass man sich den Ent-
scheidungen der Bundesregierung beugen werde. Es gelte der Primat der Politik.741 
Unmittelbar nach der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin am 15. März 2011 erklärte 
die RWE AG in einer weiteren Pressemitteilung, nach Erhalt der Verfügungen Biblis A 
kurzfristig abzufahren, um die Sicherheitsüberprüfung vornehmen zu können; Biblis B 
befand sich ohnehin in revisionsbedingtem Stillstand.742 Überdies signalisierte die RWE 
Power AG nach der glaubhaften Aussage der Zeugin Lucia Puttrich in einem Telefon-
gespräch zwischen ihr und dem Vorstandsmitglied Johannes Lambertz die volle Koope-
ration bei den vorübergehenden Stilllegungen von Biblis A und B und der Sicherheits-
überprüfung der beiden Kernkraftwerksblöcke; Entschädigungsforderungen oder eine 
mögliche Klage waren nicht Gesprächsgegenstand.743  
 
Im Einklang mit dieser Linie informierte der Betriebsrat der RWE Power AG am 16. 
März 2011 die Belegschaft von Biblis A und B über die Auswirkungen der vorüberge-
henden Stilllegungen. Am selben Tag kündigte die RWE AG zwar an, die Anordnung 
der Bundesregierung zur vorübergehenden Stilllegung des Kernkraftwerks Biblis recht-
lich prüfen lassen zu wollen. Sie betonte jedoch zugleich, dass es derzeit nicht um eine 
Klage gegen die Stilllegungen oder die Kompensation möglicher wirtschaftlicher Fol-
gen ginge. Man warte auf die Abschaltverfügung und werde Biblis A so schnell wie 
möglich herunterfahren. Ähnlich äußerte sich der Kraftwerksleiter von Biblis A und B, 

                                                 
739 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 32 f. 
740 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.VI. 
741 HMUKLV XXII, S. 1. 
742 HMUKLV I, S. 336; HMUKLV X, S. 229. 
743 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 13. Sitzung vom 26.06.2015, S. 16 f. 
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Dr. Hartmut Lauer, in einem Telefongespräch gegenüber dem Zeugen Guntram Finke. 
In einem weiteren Telefongespräch vor Erlass der Stilllegungsverfügungen erklärte der 
Kraftwerksleiter Dr. Hartmut Lauer nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Gun-
tram Finke überdies, dass die RWE Power AG nicht vorhabe, einstweiligen Rechts-
schutz gegen die hessischen Stilllegungsverfügungen suchen zu wollen.744  
 
Soweit der Zeuge Günther Veit in einem Vermerk vom 15. März 2011 in Zusammen-
hang mit der Prüfung der Anwendung von § 19 Abs. 3 Atomgesetz Fragen der Entschä-
digung behandelte, bezog sich dies ausweislich des Vermerks und der Aussage des 
Zeugen auf Entschädigungen nach § 18 Atomgesetz, der für Fälle nach § 19 Atomge-
setz schon nicht einschlägig ist. Der Hinweis auf Schadensersatz aus Amtspflichtverlet-
zungen diente nur der Ergänzung; es wurde vom Zeugen weiterhin festgehalten, dass 
das Land Hessen noch nie zu Schadensersatzzahlungen wegen Amtspflichtverletzungen 
bei Maßnahmen nach § 19 Atomgesetz verurteilt worden war.745  
 
Des Weiteren blieb eine E-Mail des Zeugen Matthias Ullrich vom 16. März 2011 abtei-
lungsintern, in der er dem Zeugen Guntram Finke den ersten Entwurf der Stilllegungs-
verfügungen mit dem Hinweis übersandte, dass er im Hinblick auf eine mögliche 
Amtspflichtverletzung auf Grund einer etwaigen Rechtswidrigkeit des Bescheids auf 
Empfehlung des Zeugen Siegfried de Witt ausdrücklich den diesbezüglichen Beschluss 
der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten erwähnte. Der Ausschuss hat keine 
Hinweise darauf finden können, dass die Hausleitung im maßgeblichen Zeitraum vom 
konkreten Wortlaut der E-Mail, von der vom Zeugen Siegfried de Witt aufgeworfenen 
Frage einer möglichen Amtshaftung oder auf sonstige Weise von möglichen Entschädi-
gungsforderungen Kenntnis hatte.746  
 
Der Ausschuss hält nach alledem fest, dass aufgrund des Verhaltens der RWE Power 
AG das hessische Umweltministerium im fraglichen Zeitpunkt nachvollziehbar davon 
ausging, dass die RWE Power AG die vorübergehenden Stilllegungen von Biblis A und 
B umsetzen und diese nicht rechtlich angreifen werden. Unabhängig davon hätte selbst 
bei entsprechenden Hinweisen das hessische Umweltministerium keinen eigenen Beur-
teilungs- und Ermessenspielraum hinsichtlich der vorübergehenden Stilllegungen von 
Biblis A und B gehabt, da diese Entscheidung durch das Bundesumweltministerium im 
Rahmen seiner Sachkompetenz für das Land Hessen verbindlich vorgegeben worden 
war. Etwaige haftungsrechtliche und insbesondere finanzielle Folgen hat daher nach 
Auffassung des Ausschusses allein der Bund zu tragen. 
 

IX. Bewertung der Feststellungen zu Nr. 8 des Untersuchungsauftrags 

 
Der Untersuchungsausschuss hatte den Auftrag, zu klären, ob und wie die Entscheidun-
gen, Abwägungen und Gespräche mit der RWE Power AG durch das federführende 
                                                 
744 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.VI. 
745 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.II.1. 
746 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.4. 
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hessische Umweltministerium ab dem 11. März 2011 nachvollziehbar und entsprechend 
den Vorschriften dokumentiert wurden. 
 

1. Maßgebliche Regelungen  

 
Der Ausschuss legte seinen Bewertungen den im fraglichen Zeitraum gültigen Erlass 
zur Aktenführung in den Dienststellen des Landes Hessen (Aktenführungserlass – AfE) 
vom 16. Mai 2007747 und die Gemeinsame Geschäftsordnung der Staatskanzlei und der 
Ministerien des Landes Hessen sowie der Hessischen Landesvertretung (GGO) vom 13. 
Dezember 2010748 zu Grunde.  
 
§ 3 Aktenführungserlass verpflichtet nach den Grundsätzen der Aktenführung die öf-
fentliche Verwaltung dazu, die Vollständigkeit der Akten und Vorgänge sowie die Inte-
grität, Authentizität, Lesbarkeit und Vertraulichkeit der Dokumente bis zur Übergabe an 
das Hessische Landesarchiv beziehungsweise bis zur Vernichtung nicht archivwürdiger 
Dokumente zu gewährleisten. Der Stand und die Entwicklung der Bearbeitung eines 
Geschäftsvorfalles müssen jederzeit aus der Akte beziehungsweise aus dem Vorgang 
nachvollziehbar sein. Diese haben alle aktenrelevanten Dokumente zu enthalten (Voll-
ständigkeit). Dokumente dürfen weder beschädigt noch inhaltlich ohne Befugnis verän-
dert oder gelöscht werden. Zulässige Anmerkungen, Zusätze und Streichungen in Ak-
ten, Vorgängen oder Dokumenten müssen so angebracht werden, dass sie erkennbar 
und nachvollziehbar sind (Integrität). Aus dem Dokument muss nachweisbar hervorge-
hen, wer es erstellt, geändert, mitgezeichnet beziehungsweise schlussgezeichnet hat 
(Authentizität). 
 

2. Aktenführung zwischen dem 11. März 2011 und 18. März 2011 

 
Ausgehend von diesen rechtlichen Parametern hielt die für die Aktenführung zuständige 
Fachabteilung im hessischen Umweltministerium nach den dem Ausschuss vorliegen-
den umfangreichen Unterlagen die Grundsätze der Aktenführung im Wesentlichen ein. 
Bis auf die unten dargestellten Ausnahmen waren für den Ausschuss der Entstehungs- 
und Entscheidungsfindungsprozess, die einzelnen Bearbeitungsschritte, die bearbeiten-
den Personen und die Gespräche mit der RWE Power AG transparent und beweisfest 
aus den vorgelegten Akten zu entnehmen. Der Ausschuss war in weiten Teilen anhand 
der seitens des hessischen Umweltministeriums vorgelegten Akten in der Lage, sich ein 
umfassendes Bild der damaligen Vorgänge zu bilden und bestehende Lücken mittels 
Vorhalts der Akten im Rahmen der Beweisaufnahme zu klären. 
 
Der Ausschuss stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die Unterschriftsleistung 
durch den damaligen Umweltstaatssekretär Mark Weinmeister in Einklang mit § 18 

                                                 
747 Hess. Staatsanzeiger, 23/207, S. 1123 ff. 
748 Hess. Staatsanzeiger 3/2011, S. 70 ff. 
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Abs. 2 Nr. 1 GGO erfolgte. Sie entsprach der politischen Bedeutung des Vorgangs und 
dem Vorgehen aller anderen betroffenen Länder.749 Hinsichtlich der Notwendigkeit 
einer Mitzeichnung der Stilllegungsverfügungen durch die Fachabteilung war nach 
Darstellung des Zeugen Mark Weinmeister – die der Ausschuss mit Blick auf die Au-
thentizität und Vollständigkeit der Akten teilt – anhand des in den Akten enthaltenden 
E-Mail-Verkehrs für ihn immer ersichtlich, welche Referenten der Fachabteilung an 
den Entwurfsarbeiten in welcher Form beteiligt waren und in welchem Stadium sich die 
Entwurfsarbeiten gerade befanden. Überdies traf aufgrund der politischen Bedeutung 
des Vorgangs die damalige Hausleitung einvernehmlich mit der zuständigen Fachabtei-
lung und im Einklang mit § 18 Abs. 2 Nr. 1 GGO die Entscheidung, dass eine Unter-
zeichnung – wie in den anderen betroffenen Ländern auch – nur durch den Staatssekre-
tär erfolgen sollte. Nach dem Dafürhalten des Ausschusses war eine Mitzeichnung der 
Fachabteilung mit Blick auf die gemäß § 19 Abs. 1, 2. Halbsatz GGO getroffene Rege-
lung nicht zwingend erforderlich.  
 

3. Festhalten der Ergebnisse des Gesprächs im Bundesumweltministerium 

 
Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses hielt der Zeuge Guntram Finke 
erst knapp zwei Jahre nach der Besprechung im Bundesumweltministerium die wesent-
lichen Ergebnisse in einem Vermerk fest.750 Zwar teilt der Ausschuss grundsätzlich die 
Bewertung des Zeugen, dass üblicherweise die einladende Stelle ein abgestimmtes Pro-
tokoll der Sitzung erstellt.751 Der Ausschuss zeigt auch Verständnis für den immensen 
zeitlichen Druck, dem sich die damals Handelnden ausgesetzt sahen. Mit Blick auf die 
(Akten-)Relevanz des damaligen Gespräches, das die Grundlage für das weitere Ver-
waltungshandeln des hessischen Umweltministeriums bildete, hätte der Zeuge Guntram 
Finke nach dem Dafürhalten des Ausschusses durchaus ein Besprechungsprotokoll vom 
Bundesumweltministeriums anfordern oder aber zeitnah einen eigenen Aktenvermerk 
fertigen können, nachdem feststand, dass das Bundesumweltministerium entgegen dem 
üblichen Vorgehen kein Protokoll erstellt. 
 

4. Eingang des Schreibens vom 16. März 2011 und erste Bewertung 

 
Nach den Erkenntnissen des Ausschusses beauftragte der Abteilungsleiter Guntram 
Finke den Zeugen Matthias Ullrich unmittelbar nach Eingang mit der Bearbeitung des 
Schreibens vom 16. März 2011.752 Dies ließ sich für den Ausschuss mit Blick auf die 
Vollständigkeit und Authentizität der Aktenführung nicht ohne weiteres aus den Akten 
selbst entnehmen. Mit Blick auf § 5.1 Aktenerlass ist festzustellen, dass der Zeuge Mat-
thias Ullrich für den gesamten Vorgang kein Aktenzeichen anlegte. Dementsprechend 
war auf der endgültigen Stilllegungsverfügung kein Aktenzeichen vorhanden.  

                                                 
749 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.3c) und 10d). 
750 HMUKLV VII, S. 184 f.  
751 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 143. 
752 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.III.1. 
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Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit der Bearbeitungs- und Entscheidungsprozesse 
wäre es nach Ansicht des Ausschusses zudem notwendig gewesen, die ersten Bewer-
tungen zur materiell-rechtlichen Begründung des Bundesumweltministeriums schrift-
lich zu dokumentieren. Dass die Fachabteilung bezüglich der Vorgaben des Bundes-
umweltministeriums erhebliche fachliche Bedenken hatte, ließ sich den zum damaligen 
Zeitpunkt erstellten Aktenteilen ebenso wenig entnehmen wie ihre Bewertung der Bun-
desauftragsverwaltung. Diese Prüfschritte waren nach Auffassung des Ausschusses 
aktenrelevant.  
 

5. Kontakte zu Rechtsanwalt de Witt und rechtliche Prüfungen durch die Fach-
abteilung während und nach den Entwurfsarbeiten 

 
Wünschenswert wäre aus Sicht des Ausschusses zudem gewesen, wenn die zuständige 
Fachabteilung die Kontaktaufnahme mit dem Zeugen Siegfried de Witt und insbesonde-
re die Gründe hierfür dokumentiert hätte. Zwar konnte den Akten entnommen werden, 
dass der Zeuge Siegfried de Witt kontaktiert wurde.753 Gesprächsvermerke über die An-
zahl und den Inhalt der Telefonkontakte und die inhaltliche Bewertung des Zeugen 
Siegfried de Witt fand der Ausschuss jedoch nicht.  
 
Angesichts der Tragweite der vorübergehenden Stilllegungen wäre es aus Sicht des 
Ausschusses notwendig gewesen, dass die Fachabteilung die rechtlichen Überlegungen, 
die im damaligen Zeitraum zum Absehen einer Anhörung geführt hatten, in einem 
schriftlichen Gutachten niederlegt und die Bewertungen – trotz des zeitlichen Drucks 
zwischen dem 16. und 18. März 2011 – zeitnah aktenkundig macht. Dies geschah so-
weit nachvollziehbar erstmals im Februar 2013. Ebenso wenig hat die Fachabteilung 
zeitnah die Gründe schriftlich niedergelegt, die sie dazu bewogen, die Anhörung nicht 
im Verwaltungsstreitverfahren nachzuholen.  
 
Soweit der Zeuge Guntram Finke im Rahmen seiner Vernehmung erklärt hat, er habe 
anlässlich der Entwurfsarbeiten den Vermerk des hessischen Justizministeriums nicht 
zur Akte genommen, sondern weggeworfen754, entsprach dies nicht den Anforderungen 
des Aktenführungserlasses. Die Behauptung, er habe dies auf Bitten der Zeugin Ute 
Stettner getan, hat die Zeugin Ute Stettner bestritten.755 Der Ausschuss vermag der Er-
klärung des Zeugen Guntram Finke darüber hinaus nicht zu folgen, weil gerade die 
Zeugin Ute Stettner den Vermerk ordnungsgemäß zu ihren eigenen Verfahrensunterla-
gen nahm, wo er für den Ausschuss ohne weiteres einsehbar war.756  

                                                 
753 HMUKLV X, S. 164.  
754 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 5. Sitzung vom 28.11.2014, S. 131 f. 
755 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 11. Sitzung vom 27.03.2015, S. 18. 
756 HMUKLV IX, S. 97 ff. 
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6. Festhalten der Gespräche mit der RWE Power AG zwischen dem 11. und 18. 
März 2011 

 
Der Ausschuss stellt nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme fest, dass im hessischen 
Umweltministerium mit Blick auf die Vollständigkeit der Aktenführung nicht alle mit 
der RWE Power AG zwischen dem 11. und 18. März 2011 geführten Gespräche akten-
kundig gemacht wurden. So ergab erst die Beweisaufnahme, dass es im Nachgang zu 
den Gesprächen auf Bundessebene telefonischen Kontakt zwischen dem hessischen 
Umweltministerium und dem Vorstand der RWE Power AG, Johannes Lambertz sowie 
dem Kernkraftwerksleiter Dr. Hartmut Lauer gab.  
 
Insbesondere mit Blick auf die sich aus der Beweisaufnahme ergebenen Gesprächsin-
halte zwischen dem Zeugen Guntram Finke und der Kraftwerksleitung von Biblis A 
und B wäre es relevant gewesen zu dokumentieren, dass die RWE Power AG bis zum 
18. März 2011 nicht nur vermeintlich vollständig kooperierte, sondern vor Abschaltung 
von Biblis A am 18. März 2011 sogar ausdrücklich erklärte, keine einstweiligen 
Rechtsmittel gegen die vorübergehenden Stilllegungen einlegen zu wollen.757  
 
Der Ausschuss stellt zusammenfassend fest, dass die seinerzeitige Aktenführung im 
hessischen Justizministerium und im hessischen Umweltministerium für die Aufklärung 
des Untersuchungsgegenstandes nicht förderlich war. Insbesondere die unvollständige 
und zum Teil falsche Vergabe von Aktenzeichen sowie eine fehlende Dokumentation 
wichtiger Telefonate haben die Ausschussarbeit erschwert. Es wäre insbesondere im 
Hinblick auf im Rahmen der Bundesaufsichtsverwaltung geführte Telefonate für die 
Ausschussarbeit wichtig gewesen, wenn zumindest Informationen über die teilnehmen-
den Telefonpartner sowie ein kurzer Vermerk zu Datum, Uhrzeit, Anlass und Ergebnis 
des Telefonats vorgelegen hätten.  
 
Der Ausschuss regt daher an, die Praxis der Aktenführung zu überprüfen und die dies-
bezüglichen Regeln ggf. zu ergänzen.  
 

X. Bewertung der Feststellungen zu Nr. 9 des Untersuchungsauftrags 

 
Schließlich hatte der Ausschuss die Frage zu klären, ob und gegebenenfalls wann und 
mit welchem Ziel Mitglieder der Landesregierung oder der Genehmigungsbehörde mit 
der RWE AG in Gespräche im Zusammenhang mit der vorläufigen Stilllegungsverfü-
gung eintraten, und wer an diesen teilnahm. 
 
Der Ausschuss stellt fest, dass die im fraglichen Zeitraum mit der RWE Power AG sei-
tens des hessischen Umweltministeriums geführten Gespräche der zeitnahen Umset-

                                                 
757 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.IV. und E.VI. 
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zung der vorübergehenden Stilllegungsverfügungen betreffend Biblis A und B galten. 
Schadensersatzfragen oder rechtliche Auseinandersetzungen spielten in diesen Gesprä-
chen keine Rolle. Vielmehr erweckte die RWE Power AG den Eindruck, vollumfäng-
lich mit dem Land Hessen zu kooperieren und legte Biblis A und B unverzüglich nach 
Erhalt der Verfügungen still. Die RWE Power AG betonte zudem, dass sie sich nicht im 
einstweiligen Rechtsschutz gegen die vorübergehenden Stilllegungen zur Wehr setzen 
wolle. Dazu im Einzelnen: 
 

1. Gespräche zwischen der RWE Power AG und dem hessischen Umweltminis-
terium 

 
Nach den Feststellungen des Ausschusses telefonierten die Zeugin Lucia Puttrich und 
das Vorstandsmitglied der RWE Power AG, Johannes Lambertz, im Nachgang zu den 
Gesprächen auf Bundesebene miteinander. Die RWE Power AG versicherte in diesem 
Gespräch der damaligen hessischen Umweltministerin die volle Kooperation bei den 
vorübergehenden Stilllegungen von Biblis A und B und der Sicherheitsüberprüfung der 
beiden Kernkraftwerksblöcke; Entschädigungsforderungen oder eine mögliche Klage 
waren nicht Gesprächsgegenstand.758 Weitere direkte Gespräche zwischen der damali-
gen hessischen Umweltministerin und der RWE Power AG im fraglichen Zeitraum gab 
es nach den Erkenntnissen des Ausschusses nicht.  
 
Ferner telefonierten der Zeuge Guntram Finke und der Kraftwerksleiter von Biblis A 
und B, Dr. Hartmut Lauer, vor Erlass der Stilllegungsverfügungen zweimal miteinan-
der. In den Telefongesprächen signalisierte die RWE Power AG dem hessischen Um-
weltministerium nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Guntram Finke ebenfalls 
die volle Kooperationsbereitschaft. Überdies erklärte die RWE Power AG vor Erlass 
der Verfügungen gegenüber dem Zeugen, dass man nicht vorhabe, einstweiligen 
Rechtsschutz gegen die hessischen Stilllegungsverfügungen suchen zu wollen. Seine 
Bestätigung fand das angekündigte kooperative Verhalten darin, dass unmittelbar nach 
Erhalt der Stilllegungsverfügungen Dr. Hartmut Lauer dem Zeugen Guntram Finke 
mitteilte, dass die Kraftwerksleitung unverzüglich alle Vorbereitungen zur Einstellung 
des Leistungsbetriebes des Blockes A veranlasst habe.759 

 

2. Gespräche zwischen der RWE Power AG und der Hessischen Landesregie-
rung 

 
Soweit der Hessische Ministerpräsident auf der gemeinsamen Pressekonferenz am 15. 
März 2011 in Berlin erklärte, er sei mit RWE in intensivem Gespräch über die Frage, 
wie es weitergehe, steht nach den glaubhaften Aussagen der Zeugin Karin Gätcke und 
des Zeugen Volker Bouffier zur Überzeugung des Ausschusses fest, dass nicht der Hes-

                                                 
758 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.IV. 
759 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, E.VI. 
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sische Ministerpräsident persönlich wegen der vorübergehenden Stilllegungen von Bi-
blis A und B, sondern Vertreter des Landes Hessen wegen der Umsetzung der soge-
nannten Weimar-Auflagen im Rahmen der anstehenden Revisionen von Biblis A und B 
mit der RWE Power AG in intensiven Gesprächen stand.760  
 
Auch der Zeuge Dr. Jürgen Großmann hat dem Ausschuss bestätigt, dass der Hessische 
Ministerpräsident mit ihm bis zum 15. März 2011 nicht über das Moratorium sprach.761 
Der Zeuge Dr. Jürgen Großmann hat in diesem Zusammenhang ausgesagt, er habe 
ausweislich seines Kalenders am 18. März 2011 mit dem Zeugen Volker Bouffier tele-
foniert. Er hat sich nicht zu erinnern vermocht, ob dies vor oder nach Erhalt der Stillle-
gungsverfügungen gewesen sei. Er hat ferner ausdrücklich verneint, dass er anlässlich 
des Telefonats mit dem Zeugen Volker Bouffier über mögliche Entschädigungsforde-
rungen der RWE AG sprach. Nach seiner Aussage spielte das Thema Schadensersatz in 
keinem der damaligen Gespräche mit dem Land Hessen irgendeine Rolle.762 Die Zeugin 
Karin Gätcke hat auf Vorhalt dem Ausschuss hierzu dargelegt, dass das Telefonat an-
lässlich der Planung des Hessischen Energiegipfels stattfand.763  
 

3. Briefwechsel zwischen der RWE AG und der Hessischen Landesregierung 

 
Der Untersuchungsausschuss hat sich in Zusammenhang mit Gesprächen zwischen der 
Hessischen Landesregierung und der RWE Power AG betreffend die vorläufigen Still-
legungsverfügungen intensiv mit der Frage befasst, ob ein Briefwechsel vom Juni 2011 
zwischen den Zeugen Dr. Jürgen Großmann und Volker Bouffier zwischen diesen und 
dem damaligen Kanzleramtsminister Ronald Pofalla verabredet worden war, um vor-
sätzlich dem Unternehmen die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen zu erleich-
tern. 
 
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sprachen die Zeugen Ronald Pofalla und Dr. 
Jürgen Großmann in Zusammenhang mit den Arbeiten an der 13. Atomgesetz-Novelle 
miteinander unter anderem zu Fragen der Netzstabilität. Soweit mit Blick auf den 
Untersuchungsgegenstand für den Ausschuss der Gesprächsinhalt des damaligen Kanz-
leramtsministers mit dem Zeugen Dr. Jürgen Großmann überhaupt einer Untersuchung 
und Bewertung offen stand, steht nach den insoweit übereinstimmenden und glaubhaf-
ten Aussagen der beiden Zeugen zur Überzeugung des Ausschusses fest, dass diese 
nicht über Schadensersatzforderungen oder über die Klage der RWE Power AG gegen 
das Land Hessen sprachen. Die Beweisaufnahme hat ferner ergeben, dass weder der 
Zeuge Ronald Pofalla noch der Zeuge Dr. Jürgen Großmann vor dem Schreiben des 
Zeugen Dr. Jürgen Großmann vom 6. Juni 2011 mit dem Hessischen Ministerpräsiden-
ten über das weitere Vorgehen nach Ablauf des Moratoriums oder über mögliche Scha-

                                                 
760 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, D.I.1e). 
761 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 99; 110 f. 
762 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 9. Sitzung vom 13.02.2015, S. 82 f.; 100. 
763 Stenografischer Bericht-UNA 19/1, 12. Sitzung vom 15.04.2015, S. 15. 
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densersatzforderungen der RWE Power AG sprachen.764 Anhaltspunkte in den Akten 
für solche Gespräche gibt es ebenfalls nicht. Hinweise auf Absprachen ergaben sich 
somit für den Ausschuss nicht.  
 
Die Hessische Staatskanzlei war über die im Schreiben vom 6. Juni 2011 formulierte 
Bitte der RWE AG um einen schriftlichen Bescheid, überrascht. Trotzdem wollte der 
Hessische Ministerpräsident nach seiner Rückkehr aus den USA auf der Grundlage 
eines vom zuständigen hessischen Umweltministeriums vorbereiteten Entwurfes ant-
worten. Soweit die Frage im Raum stand, warum der Hessische Ministerpräsident per-
sönlich antwortete und nicht das hessische Umweltministerium, wurde vom Ausschuss 
nach den übereinstimmenden Aussagen der Zeugen Karin Gätcke, Ute Stettner, Lucia 
Puttrich und Volker Bouffier festgestellt, dass es den üblichen Gepflogenheiten der 
Hessischen Staatskanzlei entsprach und bis heute entspricht, dass der Hessische Minis-
terpräsident auf an ihn persönlich adressierte Schreiben nach Vorbereitung durch das 
zuständige Ministerium persönlich antwortet.765  
 
Nach den Feststellungen des Ausschusses gingen die damalige Hessische Landesregie-
rung und das hessische Umweltministerium anhand der öffentlichen Verlautbarungen 
der Bundesregierung vom 30. Mai und 6. Juni 2011 davon aus, dass im Rahmen des 
von der Bundesregierung beschlossenen Energiekonzepts die sieben vorübergehend 
stillgelegten Kernkraftwerke nach Ablauf des Moratoriums nicht wieder ans Netz ge-
hen, also endgültig vom Netz bleiben, sollten. Das hessische Umweltministerium er-
wartete hierzu ein verfahrensleitendes Schreiben, wie das Land Hessen nach dem Ab-
lauf des Moratoriums weiter mit Biblis A und B verfahren solle. Mit dieser Bitte hatte 
sich der Zeuge Guntram Finke bereits Anfang Mai 2011 an das Bundesumweltministe-
rium gewandt.766  
 
Vor diesem Hintergrund und nach den glaubhaften Aussagen der Zeugen Karin Gätcke 
und Volker Bouffier stellt der Ausschuss fest, dass die seitens der Hessischen Staats-
kanzlei vorgenommenen sprachlichen Änderungen am Antwortentwurf des hessischen 
Umweltministeriums lediglich zum Ausdruck brachten, dass das Land Hessen auch in 
der Frage des Wiederanfahrens von Biblis B nach Ablauf des Moratoriums von der Zu-
ständigkeit des Bundes ausging, zumal die Bundesregierung bereits öffentlich verkün-
det hatte, dass die sieben ältesten Kernkraftwerke vom Netz bleiben sollten. Betont 
werden sollte gegenüber der RWE Power AG daher im Einklang mit dem bisherigen 
Vorgehen des Landes Hessen, dass das Land lediglich im Rahmen der Bundesauftrags-
verwaltung die Entscheidungen der Bundesregierung zu vollziehen hatte.767 An dieser 
Stelle gilt es außerdem festzuhalten, dass mit Schreiben vom 10. Juni 2011, eingegan-
gen im hessischen Umweltministerium am Mittwoch den 15. Juni 2011 – und damit 
nach der Antwort des hessischen Ministerpräsidenten –, der Zeuge Gerald Hennenhöfer 

                                                 
764 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, F.V.1, 2 und 3. 
765 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, F.V.2. 
766 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, F.IV., V.1 und 2. 
767 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, F.V.1 und 2. 
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erstmals die Sachkompetenzüberleitung des Bundesumweltministeriums zurückwies.768 
Vorher hatte es seitens des hessischen Umweltministeriums und der Hessischen Lan-
desregierung keine Veranlassung gegeben, am Anerkenntnis der Zuständigkeit des 
Bundes zu zweifeln. 
 
Auch wenn der Zeuge Dr. Jürgen Großmann gegenüber dem Ausschuss erklärt hat, 
dass ein Grund der Bitte nach einem schriftlichen Bescheid gewesen sei, sich gegenüber 
den eigenen Aktionären abzusichern und dieser „Bescheid“ ihm Rechtssicherheit gege-
ben habe, vermag der Ausschuss dieser Bewertung nicht zu folgen. Vielmehr teilt und 
stützt der Ausschuss die Auffassung der Zeugen Karin Gätcke, Lucia Puttrich und Vol-
ker Bouffier, dass die Antwort gerade nicht der erbetene rechtsverbindliche Bescheid, 
sondern eine rein politische Erklärung der damaligen Hessischen Landesregierung war, 
die keinerlei Rechtswirkungen entfaltete. Mit der Antwort formulierte der Zeuge Volker 
Bouffier lediglich die öffentlich verkündete Beschlusslage der damaligen Bundesregie-
rung, dass die sieben ältesten Kernkraftwerke nach Ablauf des Moratoriums nicht wie-
der ans Netz gehen sollten. Der Hessische Ministerpräsident wäre auch gar nicht zu-
ständig für den Erlass verwaltungsrechtlicher Verfügungen gewesen.  
 
Im Übrigen kann dem Antwortschreiben des Hessischen Ministerpräsidenten bereits 
deswegen nicht die behauptete schadensersatzbegründende Bedeutung zukommen, weil 
nach den Erkenntnissen des Ausschusses die RWE Power AG auch nach Ende des Mo-
ratoriums gar nicht in der Lage war, Biblis B wiederanzufahren. So verlegte die Kraft-
werksleitung das Revisionsende auf Mitte Juni 2011 und schloss Bauverfahren nicht 
rechtzeitig ab. Aufgrund dieser selbstverschuldeten Verzögerungen war letztlich die 
Revision erst am 26. Januar 2012 formal abgeschlossen. Damit hätte die RWE Power 
AG erst lange nach dem Ende des Moratoriums und dem Inkrafttreten der 13. Atomge-
setznovelle Biblis B überhaupt wieder in Betrieb nehmen dürfen.769 
 

B. Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

I. Anhörung der RWE Power AG 

 
Der Ausschuss stellt fest, dass das Absehen von der Anhörung der RWE Power AG im 
Zeitraum 16. bis 18. März 2011 seine Grundlage in der Bewertung und Beratung durch 
die zuständige Fachabteilung im hessischen Umweltministerium und des Rechtsanwalts 
Siegfried de Witt fand. Die Fachabteilung hielt nach ihrer Prüfung das rechtliche Risiko, 
auf eine Anhörung zu verzichten, insgesamt für begrenzt. Die Bewertung war zum da-
maligen Zeitpunkt angesichts der Gesamtumstände, insbesondere wegen des erhebli-
chen Zeitdrucks und mit Blick auf die gegenüber dem hessischen Umweltministerium 
und der gesamten deutschen Öffentlichkeit klar zum Ausdruck gebrachten Absicht der 

                                                 
768 HMUKLV III, S. 1063 f.  
769 Zu den Feststellungen im Einzelnen vgl. Teil Zwei, F.V.4. 
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RWE Power AG, unverzüglich den vorläufigen Stilllegungen Folge leisten zu wollen, 
für den Ausschuss nachvollziehbar, auch wenn sich die Bewertung der Fachabteilung 
nach der Rechtsprechung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs im Nachhinein als 
rechtlich unzutreffend erwies.  
 
Die Entscheidung der damaligen hessischen Umweltministerin, von einer Anhörung der 
RWE Power AG abzusehen, geschah im Einklang mit der Beratung durch die zuständi-
ge Fachabteilung und folgte der Verfahrensweise der übrigen betroffenen Länder, von 
denen keines eine Anhörung durchführte. Fest steht, dass das Land Hessen hinsichtlich 
der Anhörung keinen Sonderweg beschritten hat, sondern im Ergebnis so handelte wie 
alle übrigen betroffenen Länder auch. 
 
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme traf die Fachabteilung im hessischen Um-
weltministerium zusammen mit dem Rechtsanwalt Siegfried de Witt im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit für die Prozessvertretung vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof 
die Entscheidung, die Anhörung der RWE Power AG nicht während des Verwaltungs-
streitverfahrens nachzuholen. Nach den Erkenntnissen des Ausschusses war die Zeugin 
Lucia Puttrich mit der Entscheidung über eine Nachholung der Anhörung nicht persön-
lich befasst.  
 
Der Ausschuss ist überzeugt, dass selbst eine Nachholung der förmlichen Anhörungs-
verfahren an der nach Ansicht des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vorliegenden 
materiellen Rechtswidrigkeit der Stilllegungsverfügungen nichts hätte ändern können 
und das Land die Verwaltungsstreitverfahren verloren hätte. Auch wenn der Hessische 
Verwaltungsgerichtshof die fehlende Anhörung als formell rechtswidrig beurteilte, ist 
entscheidend, dass die Stilllegungsverfügungen nach dem Dafürhalten des Hessischen 
Verwaltungsgerichtshofs eben auch materiell rechtswidrig waren. Für die fehlerhafte 
Begründung der Stilllegungsverfügen und der sich daraus ergebenden Folgen trägt nach 
Auffassung des Ausschusses das Bundesumweltministerium die Verantwortung. 
 

II. Entscheidungen der Bundesregierung zur Neubewertung der Risiken der 
Kernenergie	
 
Der Ausschuss stellt fest, dass die Atomkatastrophe in Fukushima innerhalb der dama-
ligen Bundesregierung und des fachlich zuständigen Bundesumweltministeriums bin-
nen eines Wochenendes zu einer Neuausrichtung der deutschen Energiepolitik führte.  
 
Die damalige Bundesregierung traf ab dem 12. März 2011 die Grundentscheidung, an-
gesichts der Ereignisse in Japan alle deutschen Kernkraftwerke einer umfassenden Si-
cherheitsüberprüfung zu unterziehen und hierfür die gerade erst beschlossenen Verlän-
gerung der Laufzeiten für einen Zeitraum von drei Monaten auszusetzen und verkünde-
te dieses sogenannte „Moratorium“ am 14. März 2011 der deutschen Öffentlichkeit. 
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Der Ausschuss stellt fest, dass das zuständige Bundesumweltministerium bereits am 14. 
März 2011 das verwaltungsrechtliche Umsetzungsverfahren festlegte. Nach diesem 
Verfahren sollten alle betroffenen Länder bundesseinheitlich die sieben ältesten Kern-
kraftwerke auf Grundlage von § 19 Abs. 3 Atomgesetz bis zum 18. März 2011 vorüber-
gehend stilllegen. Die Sicherheitsüberprüfung für Kernkraftwerke neuerer Bauart sollte 
während des laufenden Betriebs erfolgen. Die Kriterien der Sicherheitsüberprüfung 
aller deutschen Kernkraftwerke wollte das Bundesumweltministerium für alle betroffe-
nen Länder bundeseinheitlich vorgeben und die Bewertung sollte abschließend durch 
die vom Bundesumweltministerium eingesetzte Reaktor-Sicherheitskommission erfol-
gen.  
 
Fest steht weiter, dass diese weitreichenden Entscheidungen durch die damalige Bun-
desregierung und das zuständige Bundesumweltministerium getroffen worden waren, 
noch bevor sie am 15. März 2011 Gespräche mit den betroffenen Ländern zur Herbei-
führung eines politischen Konsenses und zur verwaltungsrechtlichen Umsetzung der 
Entscheidungen führte. Die Entscheidungen zur Durchführung der Sicherheitsüberprü-
fung aller deutschen Kernkraftwerke während eines dreimonatigen Moratoriums der 
Laufzeitverlängerung und die konkrete Umsetzung in Form der vorübergehenden Still-
legung der sieben ältesten Kernkraftwerke wurden seitens der Bundesregierung und des 
Bundesumweltministeriums zu keinem Zeitpunkt zur Disposition gestellt, sondern sie 
bildeten die Grundlage aller weiteren Gespräche.  
 
Eine Beteiligung der Fachbehörden der Länder mit Kernkraftwerken an den Entschei-
dungen der Bundesregierung erfolgte bis zum Bund-Länder-Gespräch im Bundesum-
weltministerium am 15. März 2011 nicht. Die Bundesregierung und allen voran das 
Bundesumweltministerium hatte das Heft des Handels für die Neuausrichtung der deut-
schen Atompolitik seit dem 12. März 2011 mit der Entscheidung und Verkündung weit-
reichender Grundentscheidungen in die Hand genommen.  
 

III. Herstellung eines politischen Konsenses im Bundeskanzleramt  

 
Am 15. März 2011 erläuterte die damalige Bundesregierung den Ministerpräsidenten 
der betroffenen Länder die von der Bundesregierung öffentlich verkündeten Entschei-
dungen zur Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke während eines 
dreimonatigen Moratoriums der Laufzeitverlängerung und stellte einen politischen 
Konsens betreffend das vom Bundesumweltministerium zuvor erarbeite Umsetzungs-
verfahren her.  
 
Der Hessische Ministerpräsident teilte in dem Gespräch im Bundeskanzleramt die Ein-
schätzung der Bundesregierung, dass nach den Ereignissen in Japan eine Sicherheits-
überprüfung aller deutschen Kernkraftwerke geboten war, zumal große Teile der hessi-
schen Öffentlichkeit und die damalige Opposition im Hessischen Landtag die 
schnellstmögliche und dauerhafte Stilllegung von Biblis A und B forderten. Der Hessi-
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sche Ministerpräsident war vor diesem Hintergrund und wegen der aus Sicht der Hessi-
schen Landesregierung von vornherein bestehenden Verantwortlichkeit des Bundes für 
die bereits getroffenen Entscheidungen der Bundesregierung mit diesen Entscheidungen 
und dem verwaltungsrechtlichen Umsetzungsverfahren im Ergebnis einverstanden.  
 
Der Ausschuss stellt fest, dass nach Aktenlage auch die anderen anwesenden Länder-
vertreter nach der politischen Einigung im Bundeskanzleramt von der vollen Verant-
wortlichkeit des Bundes für etwaige rechtliche Risiken ausgingen. Den betroffenen 
Ländern wurde seitens der damaligen Bundesregierung politisch zugesagt, der Bund 
werde für die Folgen möglicher rechtlicher Auseinandersetzungen mit den Kernkraft-
werksbetreibern einstehen.  
 

IV. Sachkompetenzüberleitung auf das und zentrale Verfahrenssteuerung durch 
das Bundesumweltministerium 

 
Der Ausschuss stellt fest, dass das Bundesumweltministerium den betroffenen Ländern 
in der Sitzung im Bundesumweltministerium am 15. März 2011 entsprechend der poli-
tischen Verabredungen im Bundeskanzleramt zusagte, mit Schreiben vom 16. März 
2011 eine bundeseinheitliche Begründung der vorübergehenden Stilllegung der sieben 
ältesten Kernkraftwerke verbindlich vorzugeben, der die betroffenen Länder im Rah-
men der Bundesauftragsverwaltung 1 : 1 Folge leisten sollten. Alle betroffenen Länder 
setzten dementsprechend die vorübergehenden Stilllegungen bundeseinheitlich im 
Rahmen ihrer Wahrnehmungskompetenz gegenüber den Energieversorgungsunterneh-
men nahezu wortgleich bis zum 18. März 2011 um. Den betroffenen Ländern verblieb 
insoweit kein eigener Beurteilungs- und Ermessenspielraum hinsichtlich der Rechts-
grundlage und Begründung der vorübergehenden Stilllegungen mehr. Eine förmliche 
Weisung war nicht notwendig, da die betroffenen Länder politisch mit den Entschei-
dungen des Bundes einverstanden waren. 
 
Der Ausschusses ist davon überzeugt, dass das Bundesumweltministerium mit der im 
Gespräch am 15. März 2011 getroffenen Verabredung, den Ländern am 16. März 2011 
eine bundeseinheitliche, für alle abschließende und verbindliche schriftliche Begrün-
dung vorzugeben, sowie die Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke 
federführend und mittels der Reaktor-Sicherheitskommission zu steuern und zu bewer-
ten, die vorherige Übernahme der Sachkompetenz für die verwaltungsrechtliche Umset-
zung des Moratoriums und die Sicherheitsüberprüfung bestätigte. Es erscheint dem 
Ausschuss logisch zwingend, dass das Bundesumweltministerium die Sachkompetenz 
hatte übernehmen müssen, denn nur hierdurch konnte der vom Bundessumweltministe-
rium geforderte bundeseinheitliche Vollzug und eine bundeseinheitlich für alle deut-
schen Kernkraftwerke erfolgende Sicherheitsüberprüfung überhaupt gewährleistet wer-
den. Das Bundesumweltministerium trägt daher die volle Verantwortung für etwaige 
Folgen aus den vorübergehenden Stilllegungen der sieben ältesten Kernkraftwerke. 
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Da der Verwaltungsvollzug sowie dessen Rechtsgrundlage und Begründung vom Bun-
desumweltministerium im Rahmen der Sachkompetenz verbindlich vorgegeben waren, 
sahen sich Fachabteilung und Hausleitung des hessischen Umweltministeriums in der 
weiteren Umsetzung daran gebunden, auch wenn angesichts der im Schreiben vom 16. 
März 2011 vorgegebenen knappen Begründung Zweifel an deren Rechtmäßigkeit be-
standen. Das Land Hessen beschritt in der verwaltungsrechtlichen Umsetzung keinen 
Sonderweg, sondern handelte gegenüber den Energieversorgungsunternehmen wie alle 
betroffenen Länder auch in eigener Wahrnehmungskompetenz nach den bundeseinheit-
lichen und verbindlichen Vorgaben des Bundesumweltministeriums. Diese bundesein-
heitlichen und verbindlichen Vorgaben des Bundesumweltministeriums bezogen sich 
im weiteren Verlauf nicht nur auf die vorübergehenden Stilllegungen, sondern darüber 
hinaus auch auf Fragen der Anordnung des Sofortvollzugs und die gesamte Sicherheits-
überprüfung der deutschen Kernkraftwerke. Die betroffenen Länder begleiteten diesen 
Prozess lediglich in ihrer Wahrnehmungskompetenz ohne eigene Beurteilungs- und 
Ermessenspielräume. 
 

V. Kooperation der RWE Power AG zwischen dem 12. und 18. März 2011 

 
Der Ausschuss stellt fest, dass die RWE Power AG während des Stilllegungsprozesses 
den Eindruck erweckte, vollumfänglich mit dem hessischen Umweltministerium zu 
kooperieren. Auch wenn seitens der RWE AG die rechtliche Überprüfung der Stillle-
gungsverfügungen angekündigt worden war, machte die Kraftwerksleitung von Biblis 
A und B bis einschließlich den 18. März 2011 gegenüber der Presse, der eigenen Beleg-
schaft, der Fachabteilung des hessischen Umweltministeriums und der damaligen hessi-
schen Umweltministerin unmissverständlich klar, den Stilllegungsverfügungen unver-
züglich und uneingeschränkt Folge leisten zu wollen. Sie leistete ihnen auch umgehend 
Folge. Die RWE Power AG erklärte zudem gegenüber der Fachabteilung noch am 18. 
März 2011, keine Rechtsmittel gegen die vorübergehenden Stilllegungsverfügungen 
einlegen zu wollen. Es ist für den Ausschuss daher durchaus nachvollziehbar, dass das 
hessische Umweltministerium zumindest bis zum 18. März 2011 davon ausging, dass 
die RWE Power AG die vorübergehenden Stilllegungen von Biblis A und B umsetzen 
und diese nicht rechtlich angreifen würde. 
 

VI. Keine Hinweise auf Schadensersatzforderungen der RWE Power AG 

 
Der Ausschuss stellt fest, dass dem hessischen Umweltministerium und der Hessischen 
Landesregierung zwischen dem 11. und 18. März 2011 keine konkreten Hinweise für 
mögliche Entschädigungsforderungen der RWE Power AG vorlagen. Im fraglichen 
Zeitraum galten die mit der RWE Power AG seitens des hessischen Umweltministe-
riums und der Hessischen Landesregierung geführten Gespräche der zeitnahen Umset-
zung der vorübergehenden Stilllegungsverfügungen betreffend Biblis A und B. Scha-
densersatzforderungen oder rechtliche Auseinandersetzungen spielten in diesen Gesprä-
chen keine Rolle. Die beteiligten Vertreter des Landes legten gegenüber der RWE 



  Hessischer Landtag · 19. Wahlperiode · Drucksache 19/3429 333 

 

Power AG von Anfang an Wert darauf, festzuhalten, dass das Land Hessen nicht auto-
nom handelte, sondern im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung die Entscheidungen 
des Bundesumweltministeriums umzusetzen hatte. Aus Sicht des Landes Hessen war es 
von vornherein unzweifelhaft, dass das Bundesweltministerium alle maßgeblichen Ent-
scheidungen in der Sache traf und somit die Verfahrensleitung übernommen hatte. 
 
Etwaige haftungsrechtliche und insbesondere finanzielle Folgen hat daher der Bund zu 
tragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















































































































































